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vOrwOrt des herausgebers

Kinder wachsen in einer Alltags umge bung auf, die von werb lichen Ansprachen ge prägt 
ist: durch Werbung im öffent lichen Raum, ver mittelt über Fernsehen und Radio und 
schließ lich auch im Internet. Durch die zunehmende Nutzung des Internets bereits im 
Kleinkindalter setzt der Kontakt mit Onlinewer bung immer früher ein. Das Spektrum 
von Werbung im Internet ist jedoch deut lich breiter und differenzierter als bei anderen 
Medien. Demnach ist es auch für Kinder ver gleichs weise schwierig, diese zu er kennen 
und einzu schätzen. Dies ist jedoch notwendig, um Kinder in ihrer Ent wick lung zu 
einer selbst bestimmten Persönlich keit zu unter stützen und zu ver hindern, dass ihre 
Unerfahren heit kommerziell aus genutzt wird.

Vor diesem Hinter grund haben sich die Landes anstalt für Medien Nordrhein‑
West falen (LfM) und das Bundes ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) gemeinsam – unter Berücksichti gung ihrer je spezifi schen Perspektiven auf 
das Thema – auf den Weg ge macht, um die Prämissen, unter denen Kinder im Alter 
von sechs bis elf Jahren mit Onlinewer bung in Kontakt kommen, zu unter suchen. Ziel 
der Studie „Kinder und Onlinewer bung“ war es, Erkennt nisse darüber zu er halten, 
welche Erschei nungs formen von Werbung im Internet identifiziert werden können, wie 
diese recht lich einzu ordnen sind und wie Kinder diese Formen – unter Berücksichtigung 
ihrer ent wick lungs bedingten Kompetenzen – wahrnehmen und ver stehen. Dabei wurden 
sowohl An gebote in den Blick ge nommen, die sich bewusst an Kinder richten, als auch 
solche, die Kinder nicht explizit als Zielgruppe adressie ren, jedoch von ihnen ge nutzt 
werden. Die vom Hans‑Bredow‑Institut für Medien forschung durch geführte Unter‑
suchung leistet dabei im Rahmen ihres qualitativ und quantitativ an gelegten Methoden‑
designs eine enge Ver zahnung von recht licher und pädagogi scher Perspektive.

Die Ergeb nisse zeigen, dass es auf vielfälti gen Ebenen Hand lungs bedarf gibt, um 
Kindern eine deut lich bessere Erkenn bar keit und Einord nung von Werbung im Internet 
zu er möglichen als bisher und den Ausbau ihrer Werbekompetenz ent sprechend ihres 
Alters zu unter stützen. Die von den Autoren formulierten Hand lungs optionen adressie‑
ren unter schied liche Akteure, ihre jeweilige Ver antwor tung wahrzunehmen. Wir möch‑
ten mit der vor liegen den Studie Impulse für den weiteren Diskurs mit den Ver antwort‑
lichen geben, der im Interesse der Kinder ge führt werden muss.

Dr. Jürgen Brautmeier 
Direktor der Landes anstalt 
für Medien NRW (LfM) 
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1 einlei tung

„Given that Web pages can feature both content and advertisements simultaneously 
(and perceptually salient elements, such as animation and sound, may accompany 
either one), children may have trouble identifying relevant content and ignoring 
peripheral content. In the way, the challenges that television presents may be magnified 
in an Internet context.“ 1

Nach dem Boom der Forschung zum Thema „Kinder und Fernsehwer bung“ in den 
1990er Jahren (vgl. u. a. Hoffmann‑Riem et al. 1995; Kommer 1996; Aufenanger/Neuß 
1999; Baacke et al. 1999) schien das wissen schaft liche und öffent liche Interesse an dem 
Thema vorerst ge stillt. Im Zuge der Ent wick lungen und Möglich keiten im Online‑
bereich wurden auch Formen werb licher Onlinekommunika tion thematisiert, jedoch 
nicht systematisch und mit Blick auf Kinder unter sucht (vgl. z. B. Feil/Decker/Gieger 
2004; Lampert 2009; Paus‑Hasebrink et al. 2004). Mit Aus nahme einer un veröffent‑
lichten Studie von Aufenanger et  al. (2008) ist in der deutsch sprachigen Forschung 
erst seit den letzten zwei Jahren ein ver stärktes Interesse an dem Thema er kenn bar 
(vgl. Brüggen et al. 2014; LMK 2013; Schulze 2013; Dörr/Klimmt/Daschmann 2011). 
Die Aktuali tät der Studien ver weist darauf, dass ein breite rer Diskurs noch aus steht. 
Bei dem Thema Kinder und Werbung handelt es sich von jeher um ein sensibles 
Themen feld, das Ver treter der Pädagogik, der Medien aufsicht, der Werbeselbstregulie‑
rung, der Werbewirt schaft sowie des Ver braucher schutzes gleichermaßen auf den Plan 
ruft. Was auf der Seite der Marketingexperten als tolle Idee, erfolg reiche Strategie oder 
Trend be trachtet wird, gilt aus medien pädagogi scher Sicht oftmals als problematisch. 
Das span nungs reiche Themen feld kann anhand zentraler Stichworte weiter ab gesteckt 
werden:

Ver frühung

Kinder kommen immer früher mit dem Internet in Berüh rung. In Deutschland lag das 
Einstiegsalter der Internetnut zung 2010 bei neun Jahren, was in etwa dem europäi‑
schen Durch schnitt ent spricht (vgl. Livingstone/Haddon/Görzig/Ólafsson 2011).2 
Durch die Bereit stel lung von internet fähigen Geräten mit Touchscreen, die im Ver gleich 
zu Maus und Tastatur geringere Anforde rungen an die Bedien fähig keit stellen, wird 
sich die Alters grenze, ab der Kinder digitale Medien und Onlineanwen dungen nutzen, 

1 eastin et al. 2006, S. 213.
2 in Schweden lag das durch schnitt liche einstiegsalter 2010 bei sieben Jahren.
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noch weiter vor verlagern (vgl. Lampert 2013). Ent sprechend kommen Kinder auch 
schon früher mit Formen werb licher Onlinekommunika tion in Berüh rung. Dies hat 
wiederum zur Folge, dass sie als zunehmend relevante neue Nutzer‑ und Konsumenten‑
gruppe in den Blick ge nommen werden, für die eigene An gebote ent wickelt werden. 
Für die Anbieter ergeben sich neue Möglich keiten (und neue Märkte); die An gebote 
werden von den jungen Nutzern bzw. deren Eltern auch gern an genommen. Unklar 
bleibt indes die Frage, welche lang fristi gen Folgen eine derartige Medien‑ und Konsum‑
sozialisa tion mit sich bringt, was gerade auf seiten von Pädagoginnen und Pädagogen 
sowie Eltern oftmals ein ge wisses Un behagen erzeugt.

Ver führung

Aus Sicht von Marketingexperten gelten Kinder als attraktive Zielgruppe, was ihre 
zunehmende eigene Kaufkraft und ihren Einfluss auf das Konsum verhalten in der 
Familie be trifft. Im Fachjargon heißen sie dann ent sprechend Tweens („Inbet weens“, 
d. h. Heran wachsende, die halb Kind, halb Teenager sind, zwischen 8–12 Jahren) oder 
Skippies („school kids with income and purchase power“). Als Digital Natives sind sie 
nicht nur als er reich bare Primärzielgruppe relevant, sondern auch als Multiplikatoren 
innerhalb ihrer Peergroup. Daneben stellen sie naturgemäß die potenziellen zukünfti‑
gen er wachsenen Kunden dar (vgl. Feil 2003, 71 f.; Norgaard/Bruns/Christensen & 
Mikkelsen 2007, S. 197). Neben die Ver führung zum Interesse an einem konkreten 
Produkt tritt so das Motiv zur lang fristi gen, positiv konnotierten Bindung an eine 
Marke bzw. eine ganze Marken welt. Problematisch daran ist der Umstand, dass Jüngere 
persuasiven Aus sagen gegen über noch nicht so kritisch sind wie Erwachsene. Kritiker 
argumentie ren bisweilen, dass es daher unfair sei, über haupt kommerzielle Botschaften 
an Kinder zu adressie ren. Befürworter hingegen meinen, dass die Unerfahren heit von 
Kindern häufig über bewertet würde, und dass Produktinforma tionen sowohl für Eltern 
als auch für Kinder gerade hilf reich seien, reflektiertere Kauf entschei dungen zu treffen 
als ohne Informa tionen (Moore 2004, S. 161).

Ver mark tung

Sogenannte Display‑Werbung ist ledig lich eine Facette in einem Spektrum umfang‑
reicher Marketingstrategien. Mit dem Ziel, eine Beziehung zum Kunden aufzu bauen 
respektive zu festi gen, setzt Marketing vielfältige Kommunika tions kanäle und ‑strategien 
ein (z. B. Search Engine Marketing, Social Media Marketing, Mobile Advertising, 
E‑Mail Advertising, Permission Marketing, Online Classified Advertising etc.). Pro‑
dukte  – insbesondere auch sogenannte „Medien marken“ (vgl. Paus‑Hasebrink et  al. 
2004) – werden in der Regel cross medial ver marktet und be worben, z. B. mithilfe von 
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1 einlei tung

Advergames, Microsites, Gewinn spielen, Koopera tions geschäften, Sponsoring etc. Hier‑
durch und u. a. auch forciert durch die Möglich keiten der Onlinekommunika tion 
weichen die Grenzen zwischen eindeutig identifizier barer Werbung und sonsti gen 
Marketingaktivi täten zunehmend auf. Das Internet bietet durch seine vielfälti gen 
Anwen dungen zahl reiche Möglich keiten der Marken pflege, z. B. durch spieleri sche 
An gebote (vgl. z. B. Dörr/Klimmt/Daschmann 2011), durch den Einsatz von Filmen 
(z. B. bei YouTube) oder Social Media‑Anwen dungen (vgl. Brüggen et al. 2014).

Das sogenannte „Native Advertising“ 3 zielt darauf, den ge fühlten Bruch zwischen 
Inhalt und Werbung zu ver ringern, um das Rezep tions erlebnis auf seiten der Nutzer 
zu erhöhen. Für Laien sind diese Ver mark tungs strategien oftmals nicht ohne zweima‑
li ges Hinsehen durch schau bar, auch wenn sie selbst –  wie etwa im Fall von Social 
Media – aktiv zum viralen Marketing 4 beitragen, indem sie Produkte, Produkt bewer‑
tungen oder ‑hinweise z. B. in ihren sozialen Netz werken weiter reichen oder „liken“. 
Noch undurchsichti ger sind die Prozesse, die sich gänz lich der Wahrneh mung der 
Nutzer ent ziehen, z. B. wenn Profileinstel lungen bzw. nutzer‑ oder nutzu ngs bezogene 
Daten darüber ent scheiden, welche Werbebot schaften einem Nutzer gegen über an‑
gezeigt werden.

Ver antwor tung

Die Frage nach Ver antwor tung stellt sich im Zusammen hang mit dem Thema Online‑
wer bung auf ver schiedenen Ebenen: Wer hat die Ver antwor tung für die werb lichen 
Inhalte, die auf einer Webseite platziert sind? Wer über nimmt die Ver antwor tung 
dafür, dass Kinder nicht mit Werbeformen oder werb lichen Inhalten in Berüh rung 
kommen, die sie im Hinblick auf die Ausübung ihrer eigent lichen Onlineaktivi täten 
stören oder die inhalt lich nicht an gemessen sind? In wessen Ver antwor tung steht die 
Förde rung von Medien‑ bzw. Werbekompetenz?

An gesichts der ver änderten strukturellen Bedin gungen von Onlinewer bung ändern 
sich auch die Ver antwortlich keiten für die Werbeinhalte. Waren zuvor aus schließ lich 
die Seiten anbieter für ihre An gebote ver antwort lich, sind mit den Werbenetz werken 
und Ver marktern neue Akteure (Inter mediäre) hinzu getreten. Hier bedarf es des 
öffent lichen Diskurses, welchen Akteuren welche Rolle und damit auch der Grad der 
Ver antwor tung im Gesamt konzert der Onlinewerbekommunika tion zukommt. Dies 
berührt einer seits die Frage nach der Platzie rung werb licher Inhalte auf einem An gebot 

3 Der begriff native advertising bezieht sich auf „hochwertige, von unter nehmen produzierte oder in auftrag ge gebene inhalte, die 
in das format von Werbeplatt formen weit gehend integriert sind.“ (update, april 2014, ausgabe 3, S. 1).
4 als „viral“ wird eine marketing-Strategie be zeichnet, wenn sich die botschaft epidemienartig über be stehende soziale netz werke 
aus breitet (vgl. lampert 2009).
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und anderer seits die Aus spie lung personalisierter Werbung an Kinder. Die Frage stellt 
sich dabei nicht nur in recht licher, sondern auch in medien‑ und werbe ethischer 
Hinsicht, wenn es darum geht, wie viel Werbung auf Kinder seiten notwendig (weil 
sie der Finanzie rung eines An gebots dient) oder ver tret bar ist.

Die Frage nach der Ver antwor tung für die Aus bildung und Förde rung kompetenten 
Handelns in Bezug auf (Online‑)Werbung wird zumeist an die Werbewirt schaft bzw. 
die Unter nehmen adressiert. Hervor gegangen ist hieraus u. a. die 2004 in Deutschland 
ge startete Initiative Media Smart  e. V., ein Zusammen schluss ver schiedener Unter‑
nehmen, die Informa tionen und (Unter richts‑)Materialien zum Thema Werbung mit 
dem Ziel bereit stellen, „Kinder zu einem selbst bestimmten und konstruktiven Umgang 
mit Medien und Werbung als Bestand teil ihrer Lebens wirklich keit anzu leiten.“ 5 Im 
Bildungs bereich hat das Thema (Online‑)Werbung bislang noch eher wenig Eingang 
ge funden.6 Wird Werbung thematisiert, dann zumeist im Kontext tradi tio neller Werbe‑
formen. Mit den Materialien des Bayerischen Staats ministeriums für Umwelt und 
Ver braucher schutz wurde 2014 erstmals umfassen des und zugleich konkretes Material 
zum Thema Onlinewer bung in sozialen Netz werken bereit gestellt, das allerdings in 
erster Linie auf die jugend liche Ver braucherweiterbil dung aus gerichtet ist. Das von der 
LfM initiierte medien pädagogi sche Projekt „Internet‑ABC“ hält in seinem „Surfschein“ 
auch ein Modul parat, das sich auf den Bereich „Einkaufen im Internet/Werbung“ 
konzentriert und gängige Werbeformen thematisiert. Weitere medien pädagogi sche 
An gebote zum Thema Onlinewer bung sind im deutsch sprachigen Raum dagegen rar.7

Ver allgemeine rung

Nicht nur einzelne Marketing formen lassen sich zusehends schwerer voneinander 
trennen; auch die Formen von Display‑Werbung selbst unter scheiden sich hinsicht lich 
ihrer Modalität (z. B. Film, Bild, Text), ihrer Gestal tung (z. B. dynamisch, statisch, 
inter aktiv etc.) und ihrer Inhalte, die zunehmend nutzer‑ und nutzu ngs abhängig sind. 
Das be deutet, dass es die Werbung nicht gibt, genauso wenig wie es die Grundschüler 
gibt. Ver allgemeine rungen und Pauschalisie rungen er weisen sich für eine konstruktive 
Debatte als wenig hilf reich. Das Zusammen spiel von Werbung und Kindern bedarf 

5 zur Darstel lung der zielstel lung siehe: https://www.mediasmart.de/verein/ueber-uns. html [28. 07. 2014]. in großbritannien startete 
die initiative bereits 2002. inzwischen wird das projekt in sieben ländern realisiert. zielgruppe sind Kinder ab dem grundschulalter.
6 zwar wird in den rahmen plänen Werbung z. t. als thema auf gegriffen, dieses aber sehr unter schied lich akzentuiert (z. b. analytisch, 
reflexiv, kritisch). in einigen rahmen plänen steht das erkennen von Werbung im vordergrund (z. b. baden-Würt temberg), in anderen 
das ver stehen bzw. die reflexion der werb lichen inten tion bzw. der Wirksam keit von Werbung (z. b. bayern, branden burg, bremen, 
hamburg, hessen, mecklen burg-vorpommern, nieder sachsen, nordrhein-West falen, Saarland, Sachsen, thüringen). für die konkrete 
auseinander setzung wird die analyse von Werbeanzeigen und tv-Spots empfohlen (vgl. z. b. rheinland-pfalz, Saarland). in berlin-
branden burg wird explizit auf das programm „media Smart“ hin gewiesen.
7 nicht umfasst sind hier elterninforma tionen und hinweise zum thema Werbung im internet.
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vielmehr einer differenzie ren den Betrach tungs weise, die den ver schiedenen Facetten 
werb licher Kommunika tion, aber auch den unter schied lichen Voraus setzungen auf seiten 
der Kinder an gemessen Rechnung trägt.

Vor haben

Die nach wie vor weit gehend un geklärte Frage, wie die Werbepraktiken im Internet 
insbesondere mit Blick auf junge Zielgruppen zu be werten sind, haben die Landes‑
medien anstalt für Medien Nordrhein‑West falen (LfM) und das Bundes ministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zum Anlass ge nommen, das 
Hans‑Bredow‑Institut mit einer Studie zu be auftragen, die das Thema mit Blick auf 
Grundschul kinder aus einer interdis ziplinären Perspektive unter sucht. Die Studie ver‑
folgte vor allem folgende Ziel rich tungen:
1. Es sollten Daten erhoben werden, in welchem Ausmaß und mit welchen Formen 

werb licher Kommunika tion Kinder auf den von ihnen bevor zugten Seiten konfron‑
tiert werden, d. h. auf Kinder seiten und auch auf solchen, die nicht primär an 
Kinder adressiert sind, aber gern von ihnen ge nutzt werden.

2. Es sollte auf gezeigt werden, wie Kinder Werbung wahrnehmen und ver stehen.
3. Es sollte eine recht liche Einschät zung zum Themen feld Onlinewer bung unter 

be sonde rer Berücksichti gung von Kindern er stellt werden.
4. Auf Basis der Befunde und Erkennt nisse sollten einer seits Hand lungs optionen 

und anderer seits konkrete Hand lungs empfeh lungen für aus gewählte Stakeholder‑
gruppen (z. B. Anbieter von Kinderinternet seiten) formuliert werden.

Das Besondere an der Onlinewelt von heute ist, dass die Grenzen zwischen On‑ und 
Offline, Träger‑ und elektroni schem Medium, werb licher und nicht‑werb licher Kommu‑
ni ka tion zunehmend durch lässig werden. Welche strukturellen Merkmale Onlinewer‑
bung kennzeichnen und welche Heraus forde rungen sich hieraus für die Kinder, für die 
Regulie rung und auch für die Forschung ergeben, wird in Kapitel 2 auf gezeigt.

Die vor liegende Studie schließt an ver schiedene Unter suchungen an, die sich – oft‑
mals im Auftrag ver schiedener Landes medien anstalten – in unter schied lichen Phasen 
mit den jeweils an stehen den werb lichen Heraus forde rungen auseinander gesetzt haben 
(z. B. Aufenanger et al. 2008; Brüggen et al. 2014; Charlton et al. 1995; Dörr/Klimmt/
Daschmann 2011; LMK 2013; Paus‑Hasebrink et al. 2004) sowie an den inter natio‑
nalen Forschungs stand, der in Kapitel 3 dargelegt wird. Jede der ge nannten Studien 
liefert wichtige Antworten auf die Frage, wie Kinder mit unter schied lichen Facetten 
werb licher Kommunika tion (z. B. im Kontext von Fernsehwer bung, Advergames, 
Sender webseiten, cross medial ver markte ter An gebote etc.) umgehen. Die vor liegende 
Studie ver steht sich insofern als er gänzende Erweite rung mit dem Ziel, ein möglichst 
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umfassen des Bild zu zeichnen, welchen Werbeformen Kinder heute im Internet be‑
gegnen und wie sie mit ihnen umgehen.

Die Anlage der Studie sowie ihr theoreti scher Rahmen werden aus führ lich in 
Kapitel 4 be schrieben. Methodisch orientiert sie sich zum Teil an vor liegen den Unter‑
suchungen, um eine Anschluss fähig keit herzu stellen. Eine Besonder heit besteht darin, 
dass von Beginn an eine interdis ziplinäre Perspektive auf das Thema ein genommen 
und bereits bei der Instrumenten erstel lung be rücksichtigt werden konnte.

In Kapitel  5 werden die Ergeb nisse der An gebots analyse vor gestellt. Insgesamt 
wurden 100 An gebote, die laut KIM 2012 von Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren 
als Lieblings angebote an gegeben wurden, im Hinblick auf werb liche Kommunika tion 
unter sucht. Das Hauptaugen merk lag auf den Start seiten. Für die Hälfte der An gebote 
wurden zusätz lich aus gewählte Unter seiten in die Analyse einbezogen. Zehn An gebote 
wurden mehrfach zu unter schied lichen Zeitpunkten be trachtet, um etwaige Unter‑
schiede hinsicht lich der Dynamik aus machen zu können. Mit dem Blick auf Personali‑
sie rungs strategien wurde zusätz lich für alle 100 An gebote erfasst, inwieweit und wie 
viele Cookies auf diesen Seiten hinter legt wurden. Des Weiteren wurde anhand von 
zwei präparierten Computern unter sucht, inwieweit sich die Werbe einblen dungen auf 
einem Computer mit einem simulierten Kinderprofil von denen auf einem Computer 
mit einem Erwachsenen profil unter scheiden.

In die Konzep tion der An gebots analyse flossen bereits Aspekte ein, die aus recht‑
licher Perspektive relevant sind. Eine aus führ liche Betrach tung des Ordnungs rahmens 
von Onlinewer bung wird in Kapitel 6 vor genommen, auch im Hinblick auf mögliche 
regulatori sche Problemlagen.

Die Ergeb nisse der Rezep tions studie stehen im Mittelpunkt von Kapitel 7. Diese 
umfasst zum einen eine Repräsentativbefra gung von 633 Kindern im Alter von sechs 
bis elf Jahren und zum anderen eine qualitative Befra gung mit integrierter teilnehmen‑
der Beobach tung von 100 Grundschul kindern in Münster und Hamburg. Ergänzt wer‑
den diese beiden Module durch Befra gungs daten von je einem Elternteil der 100 Kinder, 
Gruppen interviews in Form von Klassen gesprächen sowie Interviews mit den Lehre‑
rinnen und Lehrern der Kinder. Auf der Basis der empiri schen Befunde und der 
recht lichen Expertise werden in Kapitel  8 identifizierte Problembereiche auf gezeigt. 
Den Ab schluss bildet ein Kapitel mit Hand lungs optionen (Kapitel 9).

Neben den beiden fördernden Institu tionen sei an dieser Stelle all jenen ge dankt, 
die mit ihrem Einsatz und ihrer Expertise zu dieser Studie bei getragen haben: Ein 
be sonde rer Dank geht an Bettina Klumpe und Laura Nöllen burg von ENIGMA GfK 
für ihre erneut kompetente Beratung und die professio nelle Realisie rung der Repräsen‑
tativ befra gung. Bedanken möchten wir uns eben falls beim Medien pädagogi schen 
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Forschungs verbund Südwest, der einmal mehr auf kurzem Wege Daten aus der KIM‑
Studie bereit gestellt hat. Den Schul behörden in Hamburg und Münster danken wir 
für die Genehmi gung für die Durch führung der Studie an Schulen und den Schul‑
lei tungen für ihre Bereit schaft, die Studie zu unter stützen. Ein weiterer Dank für ihre 
Gesprächs bereit schaft und Offen heit geht zudem an die Expertinnnen und Experten, 
mit denen wir informelle Hinter grundgespräche führen durften. Auch den Beirats‑
mitgliedern sowie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Anbieterworks hops sei 
an dieser Stelle noch einmal für ihre inhalt lichen Impulse ge dankt.

Ein Projekt dieser Größen ordnung lässt sich nur mit fleißigen Helferinnen und 
Helfern realisie ren. Glück licher weise konnten wir sowohl in Hamburg als auch in 
Münster auf die Unter stüt zung vieler engagierter Studieren der zählen. Tanja Siemens, 
Michael Voss, Anna Becker, Lena Mußlick, Aline Studemund, Jenny Theobald und 
Corinna Servais danken wir für die groß artige Unter stüt zung bei der Durch führung 
der An gebots analyse und der qualitativen Rezep tions studie sowie Anna Katharina 
Kirsch und Svenja Krause für ihre Unter stüt zung bei der Erstel lung der recht lichen 
Expertise. Auch dem Team in Münster, nament lich Anne Elshorst, Valerie Hase, 
Clara‑Maria Henser, Lena Vogel und Nadja Zaynel, sei für ihre Hilfe bei der Realisie‑
rung der qualitativen Interviews vor Ort an dieser Stelle herz lich ge dankt. Ein be‑
sonde rer Dank ge bührt darüber hinaus den Systemadministratoren Sebastian Schieke 
und Frederik Müller für den unschätz baren techni schen Support.

Zu guter Letzt danken wir den Kindern in Hamburg und Münster für die Schilde‑
rung ihrer Sicht der Dinge sowie den Eltern und Lehrerinnen für ihre Teilnahme‑ und 
Aus kunfts bereit schaft.





23

2 struKturelle merKmale vOn Onlinewer bung

Eine Besonder heit des zu unter suchen den Gegen stands bereiches werb licher Kommunika‑
tion besteht darin, dass er sich durch hohe Innova tions kraft aus zeichnet und (dadurch) 
kurzfristi gen Wand lungs prozessen unter worfen ist. Hinzu kommt, dass sich durch 
netzbasierte Infrastrukturen paradigmati sche Ver ände rungen ergeben, die auch Aus‑
wirkungen auf das traditio nelle Begriffs verständnis von Werbung haben und insoweit 
im Rahmen der Unter suchung be rücksichtigt werden müssen. Über blicksartig lassen 
sich die onlinespezifi schen Strukturen von Werbung anhand folgen der Merkmale be‑
schreiben:
1. Konvergenz der Endgeräte, Multimediali tät und Multimodali tät der Werbung: An‑

gesichts der Konvergenz der Endgeräte ist Werbung im Netz nicht an die Darstel‑
lungs form des Werbeumfelds ge bunden und kann unabhängig von ihrem Kontext 
ver schiedene mediale Erschei nungs formen haben (Text, grafische Elemente, Bewegt‑
bild, Ton, audiovisuell: Multimediali tät). Durch Nutzung des Rück kanals können 
daneben unabhängig vom Werbeumfeld unter schied liche Aktivie rungs‑ und Inter‑
aktivi täts formen ge nutzt werden (Multimodali tät).

2. Hypertextuali tät und Divergenz der An gebots strukturen: Durch die Möglich keit, 
ver schiedenste Inhalte durch Ver weise zu ver binden, bleibt Werbung nicht (mehr) 
die letzte Kommunika tion vor einem sonst nötigen Medien bruch, um weitere 
Informa tionen zu einem Produkt zu er halten (Anruf einer Produkt hotline, Begut‑
ach tung des Produkts im Geschäft). Im Internet ist eine Werbefläche der Beginn 
des Ver braucherkontakts. Ver weise er weitern die Funktion der Display‑Werbung 
von auf merksam keits heischen den Plakat wänden um unmittel bare Eingangs tore 
in die Produkt‑ oder Marken welt des Herstellers. Dadurch ver ändert sich auch 
die Geschwindig keit des Wechsels von nicht‑werb lichen und werb lichen An gebots‑
kontexten: Es kostet einen Klick, um von einer Werbe einblen dung zum kommer‑
ziellen An gebot des Werbetreiben den zu ge langen – oder wieder zurück. Auch die 
Kommunika tions formen der werbetreiben den Unter nehmen ge stalten sich durch 
diese Möglich keiten immer weiter aus: Aus Produkt seiten werden unter Einbin‑
dung multimedialer An gebote ganze cross mediale Marken‑ und Erlebnis welten, 
die neben den Produktinforma tionen immer öfter auch Informa tions services, 
Unter haltung und Marken‑Communitys bieten und so die ganze Palette eines 
Marken images ver mitteln.

3. Diversifizie rung der Akteure und strukturelle Ent kopp lung werb licher Inhalte: Die 
techni schen Möglich keiten der Kombina tion ganz unter schied licher Dienste und 
An gebote, die auf seiten der Nutzer aber zusammen an gezeigt werden, gehen mit 
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einer Diversifizie rung der Anbieter einher. Häufig ist eine Trennung von Inhalte‑
anbietern und Werbeauss pielern fest zustellen: Der Anbieter einer Seite er möglicht 
mit der Schaf fung von Werbeflächen im Quell code seines An gebots ledig lich die 
Möglich keit der externen Einspie lung in sich geschlossener werb licher An gebote 
Dritter. Aus Sicht des Nutzers er scheint die auf gerufene Seite dagegen als gesamt‑
haftes An gebot. Durch die Möglich keit der Zentralisie rung der Werbeaus spie‑
lung  und ent sprechen den Professionalisie rungs‑ und Skalen effekten haben sich 
neue wirtschaft liche Akteure im Bereich des Onlinemarketings heraus gebildet, die 
teilweise als vertikal integrierte Full‑Service‑Dienst leister alle werbebezogenen 
Dienst leis tungen bieten, teils als Nischen anbieter für spezifi sche Einzel aufgaben 
auf treten, die ganz unter schied liche Geschäfts modelle ver folgen. Auf diese Weise 
differenziert sich die Onlinemarketing‑Branche immer weiter aus. Dies hat eine 
Aus weitung  und Diversifizie rung der denk baren und vor find baren Akteurs kon‑
stella tionen und Koopera tions formen zur Folge: Die Vielzahl der neuen Akteure 
im Online marketing, die jeder für sich Einfluss möglich keiten darauf haben können, 
welcher werb liche Inhalt dem einzelnen Nutzer gegen über aus gespielt und an gezeigt 
wird, führt wiederum zu einem ge wissen Kontroll verlust der Inhalte anbieter da‑
rüber, was auf den „Werbeplätzen“ ihrer An gebote konkret für den jeweili gen 
Einzelnutzer er scheint  – die Werbeinhalte sind von dem um geben den An gebot 
zunehmend strukturell ent koppelt. Wo in den letzten Jahren noch der Werbekon‑
text, also die Inhalte und Zielgruppen des um geben den An gebots ein relevantes 
Kriterium für die Ent schei dung über auszu spielende Werbeinhalte war (semantic 
targeting),  treten ver stärkt Kriterien in den Vordergrund, die an dem jeweili gen 
Nutzer und seinen Merkmalen und (ver meint lichen) Interessen festmachen (be‑
havioural targeting).

4. Individualisie rung: Der letzt genannte Punkt ver weist auf den Umstand, dass Online‑
wer bung auf grund der netzimmanenten Client‑Server‑Struktur im Unter schied zu 
tradi tio neller Display‑Werbung über einen Rück kanal ver fügt. Das heißt, dass in 
die Werbeflächen nicht nur der werb liche Inhalt und der ent sprechende Ver weis 
auf das weiter führende Werbeangebot ein gespielt werden, sondern die Werbefläche 
selbst als ein Online‑Angebot fungiert, das über die gleichen techni schen Möglich‑
keiten wie das sie um gebende An gebot ver fügt. Dies führt zu neuen Möglich keiten 
der direkten und indirekten Beobach tung des Nutzers: Die werb liche Kommunika‑
tion erfolgt nicht einseitig, sondern das Endgerät des Nutzers kommuniziert vor, 
während und nach der Aus spie lung des Werbeinhalts mit den Diensten, die der 
Werbeanbieter auf der Werbefläche zusätz lich hinter legt hat. Für das Online‑
marketing bietet diese Technik die Möglich keit der Aus wertung des Nutzer‑
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verhaltens über unter schied liche An gebote hinweg, Möglich keiten der Profil bildung 
hinsicht lich persön licher Merkmale und Interessen sowie schlussend lich die Option, 
individualisierte, an den einzelnen Merkmalen des Nutzers orientierte Werbeinhalte 
auszu liefern („Online Targeting“) 8. Targeting kann so als ein eigener Dienst be‑
trach tet werden, der den Nutzer durch das Netz be gleitet und ihm persön lich zu‑
sammen gestellte Werbeinhalte unabhängig von der jeweils be suchten Seite bietet.

5. Dynamik der Werbung, Dynamik des Marktes: Die Onlinewer bung ist in mehrfacher 
Hinsicht dynamisch: Auf der Ebene der Werbeinhalte ent steht Dynamik durch 
die zunehmende Nutzung von animierten Werbeelementen, durch die Aus spie lung 
unter schied licher Inhalte auf derselben Werbefläche und durch die Integra tion 
inter aktiver Elemente. Durch wechselnde Platzie rung der Werbeflächen innerhalb 
eines Gesamtangebots sowie wechselnde werb liche Erschei nungs formen ent steht 
auch auf Ebene der Einbet tung in das Werbeumfeld eine Dynamik. Schließ lich 
ist auch der Wirtschafts zweig der Werbung seit jeher von einer hohen Dynamik, 
großem Innova tions druck und kreativem Erfin dungs geist ge prägt. Die Möglich‑
keiten der netzbasierten Werbekommunika tion haben den ohnehin harten Wett‑
bewerb weiter getrieben und be schleunigt. Die Online‑Werbewirt schaft ist ge‑
kennzeichnet durch eine große Anbieterzahl, die unter schied liche Geschäfts modelle 
haben und teils schnell wechseln. Immer wieder treten neue, innovative Dienst‑
leister mit neuen techni schen Methoden in den Markt ein. Auch im Hinblick auf 
die Strukturen der Inhalte anbieter und Nutzer bewe gungen zeigt sich die Realität 
als hochdynamisch.

In der Gesamtschau bleibt fest zustellen, dass das, was traditio nell unter „Werbung“ 
ver standen wurde bzw. aus Nutzer perspektive teils heute noch als Werbung be trachtet 
wird, sich aktuell online in unzähli gen, hochgradig diversifizierten Erschei nungs formen 
wieder findet, hinter denen eine Vielzahl von Akteurs konstella tionen und Koopera‑
tions formen steckt, die ein Interesse an der Nutzung der Beobach tungs möglich keit 
des Einzelnutzers haben, um Marketingeffekte zu maximie ren.

Welche Heraus forde rungen sich damit den kind lichen Nutzern stellen, aber auch 
der Regulie rung, der Forschung und konkret dem vor liegen den Forschungs projekt, 
wird im Folgenden skizziert.

8 zu techniken und praxis des online targetings s. greve/hopf/bauer 2011, S. 8 ff.
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2.1 heraus fOrde rungen für Kind liche nutzer

Kinder nutzen in ihrem familiären, schuli schen und freizeit lichen Umfeld zunehmend 
das Internet als Informa tions‑ und Unter hal tungs quelle (vgl. Medien pädagogi scher 
Forschungs verbund Südwest 2013) und kommen dabei praktisch unaus weich lich mit 
Internet werbung in Kontakt. Nicht zuletzt durch die Erweite rung des Spektrums an 
Onlineangeboten für jüngere Kinder –  was u. a. auch durch die Ent wick lung und 
Ver brei tung von Geräten mit Touchscreens forciert wurde – werden zunehmend sehr 
junge Nutzer gruppen mit werb lichen Botschaften konfrontiert, sei es auf Spieleseiten, 
journalistisch‑redak tio nellen Seiten oder Image‑ oder Produkt seiten kommerzieller wie 

abbildung 1:  
schemati sche darstel lung der akteurs beziehungen im bereich Onlinewer bung (ver einfacht)

Quelle: D. Christian, the Display advertising technology landscape, http://prezi.com/katuvp2rkyk_/the-display-advertising-
technology-landscape [24. 07. 2014]
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nicht‑kommerzieller Anbieter.9 Werbefrei sind in der Regel nur noch Webseiten von 
öffent lichen bzw. gemein nützigen Institu tionen mit medien pädagogi schem Anliegen 
oder von Privatpersonen; die Internet auftritte kommerzieller Anbieter dominie ren die 
Nutzungs gewohn heiten Jüngerer hingegen. Für die kind lichen Nutzer ergeben sich 
vor dem Hinter grund der oben ge nannten Merkmale folgende Heraus forde rungen:

Da Kinder sich naturgemäß nicht nur auf Kinderinternet seiten bewegen, sondern 
auch auf An gebote zugreifen, die teils (auch) an Jugend liche und/oder Erwachsene 
adressiert sind, werden sie mit einem breiten Spektrum an Inhalten und werb lichen 
Kommunika tionen konfrontiert, häufig auch mit ver schiedenen Formen gleichzeitig. 
Für Kinder stellt sich dabei die Heraus forde rung, unter schied liche Elemente (z. B. 
Beitrag, Werbung, Programm hinweis, Spiel) sowie den kommunikativen Kontext eines 
An gebots (z. B. Kinder seite, Produkt seite) zu er kennen und beides hinsicht lich ihrer 
Inten tion (z. B. Informa tion, Unter haltung, Persuasion) einzu ordnen, um ent scheiden 
zu können, wie sie ihr Onlinehandeln aus richten. Auch der Nachvollzug der in der 
Hypertextuali tät der An gebote be gründeten schnellen Wechsel von Inhalten und 
Gestal tungs formen stellt eine Heraus forde rung für Jüngere dar:
 – Für die reflektierte Einord nung benöti gen sie einer seits Wissen darüber, dass es 

An gebote mit unter schied licher Inten tion gibt, die den Nutzer in unter schied lichen 
Rollen (z. B. Konsument, Beeinflusser von familiären Kauf entschei dungen, Opinion 
Leader etc.) an sprechen sowie Kennt nisse über konkrete Anhaltspunkte bzw. 
Kriterien, anhand derer sie An gebote mit unter schied lichen Inten tionen er kennen 
können.

 – Die Vielzahl an möglichen werb lichen Erschei nungs formen sowie die sich ständig 
und in teils sehr kurzfristi gen Zeiträumen wandelnden An gebote ver langen vom 
kind lichen Nutzer eine permanente Aktualisie rung, Erweite rung und Anpas sung 
kognitiver Schemata und Hand lungs strategien.

 – Darüber hinaus stellen die oben skizzierten Individualisie rungs strategien die Nutzer 
vor die Heraus forde rung, einer seits zu ver stehen, wie die techni schen Abläufe und 
Personalisie rungs techniken im Bereich der Onlinewer bung funktionie ren und 
anderer seits zu antizipie ren, welche (kurz‑ und lang fristi gen) Aus wirkungen das 
eigene Onlinehandeln darauf hat.

Allein die ge nannten Aspekte ver deut lichen, dass Kinder im Rahmen ihrer Online‑
nut zung sehr an spruchs vollen Heraus forde rungen gegen über stehen. In der vor liegen den 
Studie soll genauer be leuchtet werden, wie sie diesen be gegnen.

9 Daneben gibt es eine reihe von internet seiten für Kinder, die sich durch ver schiedene formen des Sponsorings finanzie ren (s. a. 
feil/Decker/gieger 2004, S. 42; rosenstock 2005, S. 98).
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2.2 heraus fOrde rungen für die regulie rung

Auch die Regulie rung sieht sich durch die Strukturmerkmale von Onlinewer bung vor 
neue Heraus forde rungen ge stellt, aus einer steue rungs wissen schaft lichen Sicht ins‑
beson dere auf den Ebenen des Steue rungs bedarfs, des Steue rungs objekts, des Steue‑
rungs subjekts, der Steue rungs wirkung und des Steue rungs instruments (vgl. Dreyer 
et al. 2013, S. 31 ff.):

Im Hinblick auf den Steue rungs bedarf ist gesell schaft lich neu auszu handeln, 
welche Risiken für die regulatori schen Schutz ziele sich konkret aus den ver änderten 
Strukturmerkmalen ergeben und welche dieser Risiken tatsäch lich einen Ände rungs‑
bedarf anzeigen. Hier sind empiri sche Ergeb nisse aus der Nutzungs forschung und der 
Kogni tions psychologie aus einer Risikomanagement‑Perspektive daraufhin zu be werten, 
an welchen Stellen ggf. nach gesteuert werden muss.

Die oben an gesprochene Diversifika tion von An geboten und Anbietern führt zu 
einer Aus weitung der von der Steue rung be troffenen Rege lungs adressaten (Steue rungs‑
objekte), sowohl im Hinblick auf ihre ab solute Anzahl als auch im Hinblick auf die 
Vielfalt der von den Akteuren ver folgten Interessen, Strategien und Geschäfts modelle. 
Das von der Steue rung anvisierte Akteurs netz werk ist immer weniger homogen, auf‑
grund der schwer durch dring baren Akteurs strukturen immer weniger über schau bar und 
zeichnet sich durch teils ähnliche, teils diametral ent gegen stehende Agenden aus. Ins‑
besondere im Hinblick auf Inter mediäre, die sich bisher nicht von (inhalt licher) Werbe‑
Regulie rung an gesprochen fühlten, gibt es zudem Unter schiede im Selbst verständ nis, 
was die eigene gesell schaft liche Rolle und Ver antwor tungs übernahme angeht.

Die Ebene des Steue rungs subjekts ver weist auf die im Werberecht fast schon als 
traditio nell zu be zeichnende Situa tion, dass der Werbeselbst kontrolle eine wichtige 
Rolle bei der Durch setzung gesetz licher Vor gaben und wirtschaft licher Selbst verpflich‑
tungen zukommt. Dort, wo das Steue rungs subjekt Werbeselbst kontrolle ist, muss die 
Diversifizie rung der Akteure und ihrer Strukturen zur Heraus forde rung für eine 
kohärente, effiziente Selbst kontrolle werden: Je divergenter die von der Selbst kontrolle 
umfassten Interessen sind, desto schwieri ger wird es auch, eine Einigung im Hinblick 
auf (neue) Wirtschafts kodizes herbei zuführen. Auch die Suche nach neuen Koopera‑
tions formen von staat licher Regulie rung und Werbeselbstregulie rung gehört zu den 
Agenden auf der Ebene der Steue rungs subjekte.

Die Perspektive der Steue rungs wirkung kommt –  wenig über raschend  – zu der 
Erkenntnis, dass nationale Regulie rungs maßnahmen dort an ihre Grenzen stoßen, wo 
sowohl die Akteure inter national tätige, teils aus schließ lich im Ausland sitzende Unter‑
nehmen sind, als auch die von Vor gaben umfassten (Werbe‑)Inhalte und Dienst leis‑
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tungen grenz überschreiten den Charakter haben. Dort, wo nationale Alleingänge in 
ihrer Steue rungs wirkung be grenzt sind, muss sich staat liche Regulie rung und Selbst‑
regulie rung aber auf die Suche machen nach Möglich keiten der „inter‑ und supra‑
nationalen Koopera tion und Koordina tion von Regulie rungs strategien“, „bei denen 
politi sche, staat liche, wirtschaft liche und gesell schaft liche Akteure zusammen wirken“ 
(Dreyer et al. 2013, S. 39).

Hinsicht lich der Steue rungs instrumente ist auf grund der bisher be schriebenen 
Heraus forde rungen zu hinter fragen, inwieweit die Mischung aus gesetz lichen Normen 
und selbstregulativen Vor gaben zu einem aus reichen den Vollzugs druck führt, der die 
Adressaten zu einem regel konformen Ver halten bringt. Dort, wo Vor gaben zu ledig lich 
symbol haften Wünschen ver kommen, die mit der Praxis nichts zu tun haben, sinkt 
die Akzeptanz eines Steue rungs programms so stark, dass das Erreichen der Steue rungs‑
ziele insgesamt in Frage ge stellt ist. Aus dieser Erkenntnis wird insbesondere auch 
deut lich, wie wichtig eine starke, ver antwor tungs volle, mit ab gestuften Durch griffs‑
möglich keiten aus gestattete Selbst kontrolle für die Akzeptanz und Wirksam keit eines 
gesamten Regulie rungs systems ist.

Auf der Meta‑Ebene rekurrie ren die ge nannten aktuellen Heraus forde rungen auf 
die vor allem im Bereich der sog. Neuen Ver wal tungs rechts wissen schaften ge führten 
Dis kussionen um den modell haften „Governance“‑Begriff (vgl. Mayntz 1987; Hoffmann‑
Riem 1993), und die mit einer ent sprechend umfassen den Betrach tung von zu steuern‑
den Lebens sach verhalten einher gehenden Über legungen, wie man Recht in komplexen 
Steue rungs systemen optimie ren kann, zum Beispiel durch Flexibilisie rung, Temporalisie‑
rung, Reflexivisie rung und Prozeduralisie rung von Ent schei dungs prozessen.

2.3 heraus fOrde rungen für die fOrschung

Die oben ge nannten strukturellen Merkmale von Onlinewer bung stellen auch die 
Forschung in mehrfacher Hinsicht vor Heraus forde rungen, zum einen im Hinblick 
auf die Erfas sung und Analyse des Gegen standbereichs, zum anderen hinsicht lich der 
Befra gung von Kindern. Diese werden durch die Spezifika des Internets noch erhöht 
(vgl. hierzu z. B. Welker et  al. 2010, S. 10 f.). Im Folgenden werden einige dieser 
Heraus forde rungen auf gezeigt; wie diesen im Rahmen dieses Projekts be gegnet wurde, 
ist Gegen stand von Kapitel 4.

Für die Forschung stellt an sich schon die Defini tion und Operationalisie rung 
von Onlinewer bung eine zentrale Heraus forde rung dar. Zu ent scheiden ist, ob man 
einen weiten oder engen, ökonomi schen, recht lichen oder subjektiven Werbebegriff 
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zugrunde legt. Gerade weil die Grenzen zwischen werb licher und nicht‑werb licher 
Kommunika tion zunehmend durch lässiger werden, scheint eine zu enge Defini tion 
(z. B. im Rahmen einer An gebots analyse) wenig zielführend. Eine zu weite Defini tion 
kann hingegen eine klare Ab gren zung von werb lichen zu anderen Inhalten verun‑
möglichen. Zur an gemessenen Erfas sung des Gegen stands muss also ein offener, gerade 
nicht recht lich determinierter Werbebegriff an gesetzt werden.

Unabhängig von der definitori schen Eingren zung des Gegen stands bereiches stellt 
sich zudem die Heraus forde rung, einen dynami schen, flüchti gen und transitori schen 
Gegen stand zu fixieren bzw. zu dokumentie ren und zu analysie ren. Die Onlineinhalte 
sind zum Teil animiert und die Werbeflächen werden mit unter schied lichen Inhalten 
be spielt. Pop‑ups er scheinen in unregelmäßiger Weise und mit eben falls unter schied‑
lichen Inhalten.

Hinzu kommt, dass Werbeinhalte zunehmend nutzer‑ bzw. nutzu ngs basiert und 
personalisiert aus gespielt werden und sich ent sprechend je nach Rechner einstel lungen 
und Nutzer profil unter scheiden (s. oben). Aus der Kombina tion von browser bezogenen 
Vor einstel lungen, Such historien und inter aktiven Nutzer eingaben ergeben sich persona‑
lisierte An gebote mit spezifi schen Werbeauss pielun gen, d. h. jede voran gegangene 
Nutzer entschei dung hat Aus wirkung darauf, welche Werbeinhalte in einer konkreten 
Situa tion an gezeigt werden. Mit Blick auf an gebots bezogene Forschung stellt sich daher 
die Frage, auf welche Weise und unter welchen Bedin gungen eine möglichst objektive 
und reproduzier bare Bestands aufnahme vor find barer Werbeformen realisiert werden 
kann (z. B. indem der Grad der Personalisie rung so weit wie möglich reduziert wird) 
und wie sich die Bedin gungen sowie die methodi schen Ent schei dungen auf die Ergeb‑
nisse aus wirken.

Darüber hinaus gilt es auch zu be denken, dass sich Webseiten oft in kurzen Ab‑
ständen in ihrer Struktur und damit auch hinsicht lich der Einbet tung von Werbung 
ver ändern und damit An gebots analysen von Onlineangeboten Bestands aufnahmen 
mit einer sehr kurzen Halbwerts zeit sind.

Die ge nannten an gebots spezifi schen Heraus forde rungen sind auch für die Unter‑
suchung des kind lichen Ver ständ nisses von und des Umgangs mit Onlinewer bung 
be deutsam und für die Anlage einer Rezep tions studie folgen reich, denn auch hier stellt 
sich die Frage, wie einer seits ver gleich bare Unter suchungs bedin gungen geschaffen 
werden können und anderer seits den Nutzungs praktiken und Umgangs weisen von 
Kindern mit Onlinewer bung an gemessen Rechnung ge tragen werden kann. Die spezifi‑
sche Heraus forde rung für die Rezep tions studien ist also darin zu sehen, in der Inter‑
aktion mit den Kindern die Werbeselbst defini tion der Kinder (das, was Kinder für 
Werbung halten) an gemessen abzu bilden.
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Zusammen fassend lässt sich fest halten, dass es sich bei dem Thema Onlinewer‑
bung um einen sehr an spruchs vollen Gegen stands bereich handelt, der – will man ihn 
umfassend unter suchen – einige grundlegende Anforde rungen an die Forschung stellt, 
sowohl was die Unter suchung des Gegen stands bereiches selbst anbelangt, als auch im 
Hinblick auf die Unter suchung des Werbe verständ nisses Jüngerer. Mit dem Fokus auf 
Kinder im Grundschulalter erhöhen sich die Anforde rungen, da es sich in der Regel 
um Onlineanfänger mit sehr unter schied licher Werbesozialisa tion, (Online‑)Werbe‑
erfah rung und Lesekompetenz handelt.

Bevor auf gezeigt wird, wie den ge nannten Heraus forde rungen in der vor liegen den 
Studie be gegnet wurde, wird im folgen den Kapitel ein Über blick über den inter‑
nationalen Forschungs stand zum Thema Kinder und Onlinewer bung ge geben.
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3 Kinder und Onlinewer bung –  
über blicK über den stand der fOrschung

Die Forschung zum Thema Kinder und Werbung kann – sowohl in der kommerziellen 
Markt forschung als auch in der akademi schen Forschung – inzwischen durch aus auf 
eine lange Tradi tion zurück blicken. Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre richtete 
sich der Blick der akademi schen Forschung vor allem auf das Ver ständnis und den 
Umgang von Kindern mit Fernsehwer bung (vgl. Moore 2004, S. 162). In Deutschland 
be fassten sich vor allem in den 1990er Jahren diverse Studien mit dem Thema Kinder 
und Fernsehwer bung, wie z. B. Charlton et al. (1995), Baacke/Sander/Voll brecht (1998), 
Kommer (1996) und Aufenanger/Neuss (1999).

Ende der 1990er Jahre wurden erste Studien zum Thema Internet werbung durch‑
geführt (vgl. Henke 1999). In Deutschland führten Aufenanger et al. 2008 eine der 
ersten umfassende ren Studien durch, die An gebots analysen mit der Befra gung von 
Kindern kombinierte. 2013 er schien eine Studie zur Rezep tion von Onlinewer bung 
durch Grundschüler, in der der Umgang mit Internet werbung systematisch erfasst 
wurde und ver schiedene Internetnut zungs‑ und Internet werbekompetenz stile iden‑
tifiziert wurden (Schulze 2013). 2014 folgte eine Studie zur Präsenz und Rezep tion 
von Werbung in Onlineauftritten ver schiedener Fernsehsen der (LMK 2014) sowie 
schließ lich eine Studie zum Umgang von Jugend lichen mit Werbung im Social Web 
(Brüggen et al. 2014). Inzwischen liegen auch einige zusammen fassende Über blicks‑
studien zum Themen feld Kinder und Onlinewer bung vor, die zum einen die steigende 
Zahl der Unter suchungen dokumentie ren und zum anderen auf die über greifen den 
Befunde und Forschungs lücken ver weisen (vgl. z. B. Clarke 2011; Clarke/Svanaes 2012). 
Clarke und Svanaes (2012) sich teten beispiels weise systematisch 85 Studien aus 18 Län‑
dern zum Thema „digital marketing and advertising to children“ und stellten fest, 
dass das Thema über wiegend kritisch be trachtet wird, dass jedoch die Forschungs‑
lage  zum Werbe verständnis und zur Frage nach der Beeinträchti gung von Kindern 
durch kom mer zielle Kommunika tions strategien unein heit lich und inkonsistent ist 
(ebd., S. 11).

Der nach folgende Forschungs überblick stellt eine Zusammen schau der Befunde 
vor liegen der Studien zum Thema Onlinewer bung und deren Rezep tion durch Kinder 
dar. Die Darstel lung konzentriert sich zum einen auf die Frage, in welchem Umfang 
und mit welcher Art werb licher Kommunika tion Kinder im Internet in Berüh rung 
kommen (Kapitel 3.1). Hierzu wird der Blick auf vor liegende inhalts analyti sche Studien 
gerichtet, die sich mit kommerzieller Kommunika tion auf Internet seiten be fassen, die 
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von Kindern ge nutzt werden.10 Die Studien bieten Anhaltspunkte für die methodi sche 
Umset zung der An gebots analyse und zugleich Referenzbefunde für die Einor dung der 
Befunde der vor liegen den Studie. In Kapitel 3.2 wird die Forschungs lage zum Werbe‑
verständnis von Kindern zusammen fassend dargestellt. Auch hier dienen die Befunde 
zum einen als Hinweise für die Konzep tion der Rezep tions studie und zum anderen 
als Folie für die Interpreta tion der Ergeb nisse aus der vor liegen den Studie.

3.1 in welchem umfang und mit welcher art  
vOn werb licher KOmmuniKa tiOn  
KOmmen Kinder in berüh rung?

Bislang liegen nur wenige empiri sche Studien zum Phänomen Onlinewer bung vor, die 
inhalts‑ oder an gebots analytisch vor gehen. Die meisten Studien stammen aus den 
USA, ver einzelt auch aus Großbritannien und Aus tralien. Ledig lich drei Studien be‑
fassen sich mit dem Thema Onlinewer bung in Bezug auf deutsch sprachige Internet‑
seiten (vgl. Aufenanger et al. 2008; Elbrecht/Zinke 2011; LMK 2014).11 Die Studien 
unter scheiden sich sehr stark hinsicht lich der Fragestel lung, der Zusammen setzung 
und Größe der Stichprobe, des Instrumentariums und der Analyse einheiten, sodass es 
kaum möglich ist, ein einheit liches Bild des Forschungs standes zu zeichnen.

Fragestel lung: Die Fragestel lungen und Ziel rich tungen der unter suchten Studien 
unter scheiden sich er heblich. In einigen deskriptiven Studien wurde eine Beschrei bung 
der Werbe‑ und Marketingpraktiken auf Onlineangeboten, die von Kindern ge nutzt 
werden, vor genommen (z. B. Aufenanger 2008; Cai/Markiewicz 2003; Cai/Zhao 2010; 
Cai/Zhao/Botan 2010; Nairn 2008; Nairn/Dew 2007). Andere Studien konzentrierten 
sich auf die Frage, inwieweit die im jeweili gen Land vor liegen den Empfeh lungen zur 
Platzie rung von Onlinewer bung auf Internet seiten und zur Erfas sung personen bezogener 
Daten auf Seiten, die sich an Kinder richten, ein gehalten werden (z. B. Cai 2008; Cai/
Gantz 2000; Cai/Zhao 2010; Nairn 2008). In diesem Zusammen hang wurde u. a. 
auch erfasst, inwieweit Werbung ge kennzeichnet bzw. klar vom An gebot ab grenz bar 

10 Studien zum thema Werbung in (online-)Computer spielen (z. b. advergames, in-game-advertising) sowie in sozialen netz werken 
werden ledig lich im zusammen hang mit der rezep tion von onlinewer bung be rücksichtigt (vgl. Kapitel 3.2). für einen detaillierten 
Über blick zum thema „Werbung in Computer spielen“, siehe Dörr/Klimmt/Daschmann (2011). für das thema Werbung in sozialen netz-
werken sei auf die Studie von brüggen et al. (2014) sowie von Skaar (2009) ver wiesen.
11 Die Studie von aufenanger et al. (2008) liegt allerdings nur als un veröffentlichter bericht und als präsenta tion vor.
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ist und inwieweit Hinweise zum Ver lassen einer Webseite ein geblendet werden (z. B. 
Aikat/Debashis 2005; Cai/Zhao 2010; Cai/Zhao/Botan 2010; LMK 2014; Nairn/
Dew 2007).

Stichprobe: Die Stichproben, d. h. die Auswahl der unter suchten An gebote, der 
ver schiedenen Studien sind sehr unter schied lich zusammen gesetzt. Sie reichen von 
aus gewählten (markt führen den) Kinderwebseiten (Aikat/Debashis 2005; Alvy/Calvert 
2007), An geboten von Fernsehsendern (LMK 2014; Lo/Driscoll/Dupagne 2008) oder 
von Food‑Anbietern (Moore 2006; Moore/Rideout 2007; Henry/Story 2009; Jones/
Reid 2010) über spezielle An gebote, wie Advergames (Cicchirillo/Lin 2011; Dahl/
Eagle/Báez 2009), und des Weiteren über Onlinespielseiten (Elbrecht/Zinke 2011), 
In‑Game‑Advertising (Klimmt/Dörr/Daschmann 2011), Lieblingskinderwebseiten 
(Lingas/Dorfman/Bukofzer 2009) bis hin zu Lieblings seiten von Kindern (unter schied‑
licher Alters stufen, Cai/Gantz 2000; Cai/Markiewicz 2003; Cai/Zhao 2010). Teilweise 
umfasst die Auswahl durch aus auch solche An gebote, die eigent lich nicht für Kinder 
konzipiert sind (Aufenanger et al. 2008; Bucy et al. 2011; Cai 2008; Cai/Zhao/Botan 
2010; Fielder et  al. 2007; Nairn 2008; Nairn/Dew 2007). Die Anzahl der jeweils 
be rücksichtigten Webseiten bewegt sich zwischen vier und 196  Webseiten (Aikat/
Desbashis 2005; Alvy/Calvert 2007 bzw. Cai 2008) bzw. 4.000 einzelnen Webseiten 
(Moore 2006). Die Anzahl der in der Analyse be rücksichtigten Werbungs elemente 
fällt in der LMK‑Studie (2014) mit 1.178 am höchsten aus.12

Instrumente: Die empiri schen Studien geben insgesamt ver gleichs weise wenig 
Anhaltspunkte zu den ver wendeten Instrumentarien und zugrunde ge legten Kategorien‑
systemen. Aus führ lich dargelegt sind die Kategorien ledig lich in Cai/Markiewicz 
(2003), Moore/Rideout (2007), Lo/Driscoll/Dupagne (2008) sowie Cai/Zhao (2010), 
Cai/Zhao/Botan (2010).

Analyse einheiten: Die empiri schen Studien unter scheiden sich eben falls sehr 
deut lich hinsicht lich der Analyse einheit, die der jeweili gen Studie zugrunde gelegt 
wurde. In einigen Studien werden die Werbeplatzie rungen auf den Start seiten in den 
Blick ge nommen (z. B. Cai/Gantz 2000; Moore 2006; Moore/Rideout 2007), in 
anderen auch (aus gewählte) Unter seiten, Landing Pages und Werbeseiten (z. B. Cai/
Zhao 2010; Cai/Zhao/Botan 2010; Lingas/Dorfman/Bukofzer 2009).

12 einige Studien nahmen eingren zungen des Daten materials vor, indem sie z. b. nur eine maximale anzahl von Werbun gen pro Seite 
be rücksichtigten (z. b. fielder et al. 2007).
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3.1.1 Präsenz vOn werbung im internet

Auch wenn die Ergeb nisse der empiri schen Studien aus den ge nannten Gründen nur 
schwer ver gleich bar sind, lassen sich einige Befunde zusammen fassen, die auch für die 
vor liegende Studie relevant sind:

Werbe aufkommen: Werbung ist auf von Kindern ge nutzten Webseiten in unter‑
schied lichem Ausmaß präsent: In der Studie von Cai/Markiewicz (2003) fanden sich 
auf 133 be liebten Kinderwebseiten aus dem Jahr 2002 durch schnitt lich fünf Werbun‑
gen auf einer Seite (inklusive Unter seiten). Ledig lich auf einem Viertel der Internet seiten 
fand sich keine Werbung. 52  Prozent der Werbun gen fanden sich auf der Start seite 
und 48 Prozent auf einer Unter seite. Durch schnitt lich sechs bzw. (auf den Unter seiten) 
zwei Werbun gen er mittelte Cai (2008) in ihrer Analyse von 196 be liebten Kinder‑
webseiten pro Seite: 88 Prozent der For‑profit‑ und 49 Prozent der Non‑profit‑Seiten 
wiesen Werbung auf. Sechs Werbun gen durch schnitt lich pro Seite (inklusive Unter seite) 
er mittelten auch Cai/Zhao (2010): 75 Prozent der Werbung fanden sich auf den Start‑
seiten und 12 Prozent auf den Unter seiten. In der Studie von Chao/Zhao/Botan (2010) 
fanden sich auf den 117 unter suchten Kinderwebseiten durch schnitt lich 11,8 Werbun‑
gen pro Seite. Ein be merkens werter Befund in dieser Studie ist, dass es sich bei einem 
Drittel (34 %) der Werbun gen um Google‑Ads handelt.

Kennzeich nung von Werbung: Die Studien erheben teils auch, ob und wie 
Werbung im Internet ge kennzeichnet wird. In der Studie Nairn/Dew (2007) lag der 
Anteil der nicht‑gekennzeichneten Werbun gen bei 49 Prozent. Den Ergeb nissen von 
Nairn (2008) zufolge waren 37  Prozent der Werbun gen als „advert“ oder „ad“ ge‑
kennzeichnet. Bei Aufenanger et al. (2008) lag der Anteil an ge kennzeichneter Werbung 
bei knapp 20 Prozent, wobei hier be sondere Kennzeich nungs varianten erfasst wurden 
(z. B. „Anzeige“, „AD“, „Advertisement“). In der Studie von Cai/Zhao/Botan (2010) 
waren rund 75 Prozent der Werbun gen ge kennzeichnet (70 % mit „ad“ und 18 % mit 
„advertisement“).

Weiterlei tungs hinweise/Hinweise auf Ver lassen eines An gebots (Bridge Pages/
Sites): Nur ein geringer Anteil an Werbelinks ver weist im Falle der Weiter leitung auf 
das An gebot des Werbenden auf das Ver lassen der Seite (z. B. Ver lassen eines Kinder‑
angebots) hin. Den Ergeb nissen von Nairn/Dew (2007) zufolge wurde in 54 Prozent 
der Fälle kein Hinweis auf das Ver lassen einer Seite ge geben. In der Studie von Cai 
(2008) führten nur zwei Prozent der Werbelinks zu einer Weiter lei tungs seite (Bridge‑
page) 13, in der Studie von Cai/Zhao (2010) lag der Anteil bei vier Prozent und bei 

13 hier wurden keine unter schiede zwischen Werbun gen auf for-profit- und non-profit-angeboten fest gestellt.
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Cai/Zhao/Botan (2010) bei drei Prozent. Inwieweit die Differenzen zwischen den 
Studien auf Vor einstel lung des Computers (Aktivie rung von Pop‑up‑Blockern) zurück‑
zuführen ist, die einen Einfluss auf das Erscheinen von Bridgepages haben können, 
bleibt unklar.

Daten erfas sung auf den Internet seiten: Einige Studien unter suchten neben dem 
Werbe aufkommen die Internet seiten auch im Hinblick darauf, ob persön liche Daten 
von den Kindern (z. B. Vor‑ und Nachname des Kindes, Postadresse, E‑Mail‑Adresse, 
vgl. Cai/Zhao 2010) erfragt wurden. Cai und Gantz (2000) zufolge wurden auf 
57 Prozent der unter suchten Seiten 14 persön liche Daten von Kindern erhoben. In der 
Studie von Cai/Zhao (2010) fanden sich auf 87 Prozent der Webseiten Hinweise, dass 
personen bezogene Daten erfasst werden. Auf 83 Prozent der Webseiten wurde auf die 
Daten schutz bestim mungen (Privacy Policy) hin gewiesen (vgl. ebd.).15

Pester Power: Ver einzelt fanden sich in den Studien Hinweise auf sogenanntes 
„Pester Power“. Damit sind solche An gebote ge meint, die ge eignet sind, dass Kinder 
durch das Erstellen von Wunschlisten etc. Druck auf ihre Eltern ausüben können 
(Nairn 2008). Als Beispiele wurden die An gebote von Barbie und Diddl an geführt 
(ebd.).

3.1.2 fazit und schluss fOlge rungen für die an gebOts analyse

Zusammen fassend spiegeln die bisheri gen Studien sehr deut lich die Komplexi tät des 
Gegen stands bereiches wider, die sich u. a. daraus ergibt, dass im Internet redaktio nelle 
Inhalte und kommerzielle Kommunika tion sowie Informa tion und Unter haltung 
zunehmend ver schmelzen und analytisch nur noch schwer zu fassen sind. Auf fallend 
ist, dass in keiner der oben ge nannten An gebots studien eine Defini tion oder Operatio‑
nalisie rung von Onlinewer bung oder kommerzieller Kommunika tion vor genommen 
wurde. So bleibt frag lich, ob wirk lich alle Formen kommerzieller bzw. werb licher 
Kommunika tion erfasst und mitunter be sonders gut ge tarnte Formen über sehen wur‑
den – oder anders herum nicht‑werb liche Kommunika tion auf grund der an gewandten 
Kriterien definitorisch als Werbung mitgezählt worden ist. Der Dynamik des An gebots 
haben einzelne Studien bereits ver sucht dadurch Rechnung zu tragen, dass sie ein 
An gebot mehrfach auf riefen (z. B. Cai/Markiewicz 2003; Cai/Zhao 2010, LMK 2014). 

14 hierbei handelte es sich um 166 Webseiten aus unter schied lichen empfeh lungs listen.
15 um eine ver gleich bar keit mit der ftC-Studie 2002 herzu stellen, ist hierbei zu be rücksichti gen, dass die analyse aus dem Jahr 2010 
stammt.
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Unklar bleibt, wie die Studien mit den Heraus forde rungen um gegangen sind, die der 
Gegen stands bereich in techni scher Hinsicht stellt, z. B. welche Vor einstel lungen auf 
den Computern vor genommen wurden, auf denen die Unter suchung durch geführt 
wurde. Da die Vor einstel lungen einen maß geblichen Einfluss auf die Inhalte der ein‑
geblendeten Werbung, aber auch auf die Anzeige von z. B. Weiter lei tungs seiten haben 
(z. B. wenn diese als Pop‑ups an gezeigt werden), müssen diese im Vorfeld sorgfältig 
mitbedacht werden.

Auch wenn einige Studien ein breites Spektrum an von Kindern bevor zugten 
Seiten be rücksichtigt haben und ver suchten, den Besonder heiten, wie z. B. der Dynamik, 
Rech nung zu tragen, liefern die bisheri gen Befunde keine zufrieden stellende Basis, 
in welchem Umfang und in welcher Form Onlinewer bung Kindern im Internet be‑
gegnet.

Die vor liegende Studie will diesbezüg lich eine Grundlage schaffen, indem sie von 
Kindern ge nutzte An gebote sowohl quantitativ als auch qualitativ unter sucht. Da sich 
Onlineangebote hinsicht lich ihrer Struktur, Ziel rich tung, Finanzie rung und Adressaten‑
gruppe sowie auch im Hinblick auf die Werbeimplementie rung grundlegend unter‑
scheiden, ist es notwendig, einer seits eine hinreichend große Anzahl an An geboten in 
den Blick zu nehmen und anderer seits auch in die Tiefe zu gehen, um den soeben 
geschilderten Besonder heiten Rechnung zu tragen. Die Anlage der An gebots analyse 
wird aus führ lich in Kapitel 4 dargestellt.

3.2 wie ver stehen Kinder Onlinewer bung und  
wie gehen sie mit ihr um?

Der Frage nach dem kind lichen Umgang mit (Online‑)Werbung umfasst zwei zentrale 
Fragen: 1. inwieweit und ab welchem Alter sind Kinder in der Lage, Werbung zu er‑
kennen und von anderen Inhalten zu unter scheiden? Und 2. inwieweit und ab welchem 
Alter sind Kinder in der Lage, die kommerzielle und persuasive Inten tion von Werbung 
zu ver stehen (vgl. z. B. Moore 2004)? Die in den Unter suchungen auszu machen den 
ent wick lungs psychologi schen Prinzipien des kind lichen Werbe verständ nisses und des 
Umgangs mit Werbung in klassi schen Medien wie z. B. Fernsehen sind ansatz weise 
auf das Internet über trag bar. Es scheint jedoch plausibel, dass der kompetente Umgang 
mit Internet werbung den Kindern wesent lich komplexere kognitive Fähig keiten ab‑
verlangt, als jene, die in den auf gestellten Annahmen be züglich eines fernsehbezogenen 
Werbe verständ nisses zum Aus druck ge bracht wurden (vgl. z. B. Barth 1995). Haupt‑
grund dafür dürften insbesondere die erhöhte Inter aktivi tät, der schnellere Zugang 
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zum be worbenen Produkt bzw. zur be worbenen Dienst leis tung sowie der hohe Anteil 
der nicht journalistisch‑redak tio nellen An gebote sein, in deren Kontext kommerzielle 
Kommunika tion er scheint. Insbesondere letzte res Phänomen ist ein Umstand, der die 
inhalt liche Einbin dung kommerzieller Kommunika tion im Internet strukturell von 
der bei tradi tio nellen Medien unter scheidet. Daher sind die wissen schaft lich vielfach 
be rücksichtigten ent wick lungs‑ und sozialisa tions bedingten Einflüsse auf den kind‑
lichen Werbeumgang in Bezug auf Internet werbung zu er weitern, mithin neu zu fassen. 
Die Inter aktivi tät der Internetnut zung, die Ver flech tung von werb lichen und nicht‑
werb lichen Inhalten, die Dynamik, Multimediali tät, Hypertextuali tät sowie nicht 
zuletzt die partizipativen Gestal tungs möglich keiten des Social Web ver langen den 
jungen Nutzern ein Höchstmaß an kognitiven und analyti schen Fähig keiten ab (vgl. 
Feil/Decker/Gieger 2004, S. 180 ff.) und scheinen ge eignet, das Erkennen, Einordnen 
und Bewerten kommerzieller Inhalte zu er schwe ren.

Die Forschungs lage zum Ver ständnis und zur Rezep tion von Onlinewer bung ist 
ähnlich heterogen wie die oben skizzierte Forschungs lage zur Präsenz von Werbung 
im Internet. Ein Gros der Annahmen basiert auf der Forschung zur Fernsehwer bung. 
Mit Aus nahme der Studie von Henke (1999), die sich bereits Ende der 1990er Jahre 
mit der Frage be schäftigte, ob das Internet das Potenzial hat, andere Werbemedien, 
die von Kindern ge nutzt werden, oder auch nicht‑mediale Aktivi täten zu ver drängen 
und ob Kinder den persuasiven Inhalt der Werbung im Internet ver stehen können, 
hat die Auseinander setzung mit der Frage, wie Kinder Onlinewer bung ver stehen und 
mit ihr umgehen, erst seit 2006 an Bedeu tung ge wonnen. Die meisten Studien stammen 
aus den USA, den Niederlanden und Großbritannien, ver einzelt liegen Studien aus 
Schweden, Öster reich und Deutschland vor. Bevor die Forschungs lage zu aus gewählten 
Punkten skizziert wird, wird im Folgenden anhand der bisher vor liegen den Studien 
ein Über blick über die unter suchten Fragestel lungen, die Stichproben, Methoden und 
Stimulus materialien ge geben (vgl. u. a. Clarke 2011; Livingstone/Helsper 2006).

Fragestel lung: Der Umgang von Kindern mit Onlinewer bung und das dahinter‑
liegende Werbe verständnis werden aus ver schiedenen Perspektiven und unter ver‑
schiedenen Fragestel lungen in den Blick ge nommen. Einige Studien konzentrie ren sich 
auf die Frage, inwieweit und anhand welcher Kriterien die Kinder Werbung auf den 
unter suchten Webseiten er kennen (z. B. Ali et al. 2009; Aufenanger et al. 2008; LMK 
2014; Schulze 2013). Das Ver ständnis von Onlinewer bung fokussiert interessanter weise 
ledig lich die Studie von Henke (1999). Andere Studien fragen weiter nach der Akzep‑
tanz, Einschät zung und Bewer tung von Onlinewer bung (z. B. Casu/Weiser 2011; 
Costa/Damásio 2010; Eastin/Yang/Nathanson 2006; Shin/Huh/Faber 2012). Darüber 
hinaus liegen einige Studien mit sehr spezifi schen Fragestel lungen vor, z. B. zu der 
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Frage, inwieweit sogenannte „Ad Breaker“ (d. h. Hinweise, die auf den werb lichen 
Charakter eines Advergames auf merksam machen) 16 oder (medien pädagogi sche) Hin‑
weise zum Thema Werbung ge eignet sind, das kind liche Ver ständnis von Kommerzia‑
li tät zu steigern (vgl. An/Stern 2008; Stern/ An 2009; Stern/ An 2011). Einzelne Studien 
be fassten sich auch am Beispiel von Advergames mit der Wirksam keit von Online‑
wer bung (vgl. Mallinckrodt/Mizerski 2007; Waiguny/Nelson/Terlutter 2012). Das 
Thema Privacy im Kontext von Onlinewer bung wurde beispiels weise in der Studie 
von Shin/ Hu/Faber (2012) unter sucht. Onlinewer bung im Kontext von Social Web‑
Angeboten wurde in den Studien von Brüggen et al. (2014) und Skaar (2009) be rück‑
sichtigt.

Stichprobe: Die Stichproben größe variiert über alle Studien hinweg zwischen 
23 Kindern (Henke 1999) und 381 Probanden (Shin/Huh/Faber 2012). Nur ver einzelt 
werden neben den Kindern auch die Eltern mit in die Unter suchung einbezogen (z. B. 
Schulze 2013; Shin/Huh/Faber 2012). Das Alter der Kinder liegt zwischen fünf und 
15 Jahren, wobei die mittlere Alters gruppe der Acht‑ bis Zwölfjähri gen am häufigsten 
in den Unter suchungen be rücksichtigt wird. Zumeist scheinen die Kinder über Schul‑
klassen rekrutiert worden zu sein. Rezep tions studien mit repräsentativen Stichproben 
liegen bis dato nicht vor.

Methoden/Instrumente: Den oben ge nannten Forschungs fragen ent sprechend 
finden in den ver schiedenen Studien unter schied liche Methoden Anwen dung, z. B. 
Experimentalstudien (vgl. Ali et  al. 2009; An/Stern 2008; Reijmer sdal/Rozendaal/
Buijzen 2012; Stern/ An 2009; Stern/ An 2011), Beobach tungs tudien in Kombina tionen 
mit Think aloud‑Verfahren (vgl. LMK 2014; Schulze 2013) oder mit qualitativen 
Interviews (vgl. ebd.; Aufenanger et al. 2008; Costa/Damásio 2010; Sandberg/Gidlöf/
Holmberg 2011; Waiguny/Nelson/Terlutter 2012), seltener mit standardisierten Instru‑
menten (vgl. Henke 1999; Shin/Huh/Faber 2012; Stern/ An 2011; Waiguny/Nelson/
Terlutter 2012).17 Einige Studien arbeiten auch mit Eyetracking‑Verfahren, die auf‑
zeigen, welche Merkmale von Werbung bei den kind lichen Nutzern be sondere Auf‑
merksam keit erregen (z. B. Casu/Weiser 2011; Gidlöf/Holmberg/Sandberg 2012; LMK 
2014; Sandberg/Gidlöf/Holmberg 2011). Ver schiedene Autoren ver weisen darauf, dass 
(auch) die Wahl der Methode und Instrumente einen Einfluss auf die Einschät zung 
des kind lichen Werbe verständ nisses hat (vgl. Clarke/Svanaes 2012, S. 25; Shin/ Hu/
Faber 2012), den es bei der Interpreta tion der Befunde zu be rücksichti gen gilt.

16 beispiel: „the game and other activities on this website include messages about products Kraft sells“ (vgl. Stern/ an 2011) aus 
dem Spiel „be a popstar“ auf der Seite postopia. com (Kraft foods).
17 in einigen Studien wurden standardisierte instrumente ein gesetzt, um basis daten zu er fassen (vgl. z. b. aufenanger et al. 2008). 
eine be gleitete onlinebefra gung wurde in der Studie von reijmer sdal/rozendaal/buijzen (2012) durch geführt.
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Stimulus material: In einigen Studien wurden die Kinder während der weitest‑
gehend freien Onlinenut zung 18 be obachtet, wie sie mit Werbung umgehen (vgl. z. B. 
Sandberg/Gidlöf/Holmberg 2011; Schulze 2013). Teilweise wurden Stimuli ein gesetzt, 
sei es, um die Kinder zum Reden zu animie ren oder um eine ver gleich bare Aus gangs‑
situa tion zu schaffen (vgl. Aufenanger et  al. 2008; LMK 2014; Schulze 2013). Die 
ein gesetzten Stimuli unter schieden sich dabei in ver schiedener Hinsicht: Mal wurden 
– sofern es Teil des Unter suchungs designs war – die in einer An gebots analyse unter‑
suchten Werbeformen einbezogen; Aufenanger et  al. (2008) nutzten beispiels weise 
Camtasia‑Aufzeich nungen (Auf nahmen des Bildschirmgeschehens) und Screens hots 
von aus gewählten Webseiten, um zum einen eine ver gleich bare Grundlage zu haben 
und zum anderen sicher zustellen, dass die Kinder während der Unter suchungs situa tion 
nicht mit unge eigneten Inhalten in Berüh rung kommen (S. 20).19 In anderen Studien 
wurden den Kindern aus gewählte An gebote online präsentiert, was die Möglich keit 
bietet, den dynami schen Charakter von Onlinewer bung mit zu be rücksichti gen (vgl. 
LMK 2014; im Zusammen hang mit Advergames vgl. An/Stern 2008; Mallinckrodt/
Mizerski 2007; Reijmer sdal/Rozendaal/Buijzen 2012; Stern/ An 2009, 2011; Waiguny/
Nelson/Terlutter 2012). Weitere Studien arbei teten mit aus gedruckten Screens hots 
bzw. Bildern (vgl. Costa/Damásio 2010). Während in manchen Studien unter schied‑
liche Stimuli (z. B. ver schiedene Webseiten bzw. An gebots formen) vor gegeben wurden, 
konzentrierten sich andere auf ein konkretes An gebot (z. B. ein be stimmtes Advergame). 
Zudem unter scheiden sich die ein gesetzten Stimuli dahin gehend, ob es sich –  wie 
beispiels weise im Fall der Advergames – um reale bzw. tatsäch lich vor find bare Werbe‑
formen handelt oder um konstruierte Beispiele, die im Hinblick auf das zu unter‑
suchende Merkmal manipuliert wurden (vgl. Ali et al. 2009).

3.2.1 KOgnitive vOraus setzungen, um werbung zu ver stehen

Die Studien zum Erkennen und Ver stehen von Werbung basieren auf ent wick lungs‑
psychologi schen Annahmen, die in der Regel auf die Arbeiten von Piaget (1994) ver‑
weisen. Einzelne Autoren haben den Ansatz auf den Umgang mit werb lichen An geboten 
–  meist bezogen auf Fernsehwer bung  – über tragen und weiter aus differenziert (vgl. 
z. B. Barth 1995; Roedder John 1999). Diesen Ansätzen zufolge haben Kinder im 
Vor‑ und Grundschulalter ein rudimentäres Ver ständnis von Werbung und können 

18 unter forschungs ethischen gesichtspunkten wurde bei den unter suchungen darauf ge achtet, dass Kinder im Kontext der unter-
suchungen keinen jugendgefährden den, für sie unge eigneten inhalten aus gesetzt waren.
19 in die auswahl einbezogen waren toggo. de, aol. de, blindekuh. de, amazon. de, kicker. de, knuddels. de, cheats. de und nick. de.
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noch nicht sicher Werbung von anderen redak tio nellen Inhalten unter scheiden. Erst 
mit zunehmen dem Alter und der ent sprechen den kognitiven Ent wick lung sind sie in 
der Lage, Werbung sicher zu er kennen und ihre Inten tion zu ver stehen (vgl. Aufenanger 
et al. 1995; Aufenanger 1997). Ab welchem Alter diese als „advertising literacy“ (Young 
1986, 1990) bezeichnete Kompetenz vollends ausgebildet ist, bleibt unklar: „It is only 
at adolescence that most children are able to make rational judgements, understand 
abstract ideas, and question what they are being told, which is needed to make judge‑
ments about the persuasive intent of marketing“ (Clarke/Svanaes 2012, S. 24, mit 
Bezug auf Roedder John 1999).

Roedder John (1999) ent wickelte auf Basis ent wick lungs‑ und sozialisa tions theoreti‑
scher Über legungen ein Modell, demzu folge sich die Konsum‑ und Werbesozialisa tion 
in drei Stadien gliedern lässt. Sie ver weist explizit darauf, dass die Alters angaben nur 
un gefähre Annäh rungs werte darstellen, dass sich die Alters gruppen über lappen können 
und dass die Zuord nungen auch an gesichts der an gebots bezogenen Heraus forde rungen 
variieren können: „We also note that ages for each stage may be slightly different 
depending on the specific requirements of the consumer task or situa tion that children 
face“ (S. 169). Gleichzeitig betont sie, dass die Ent wick lung keines falls in einem Vakuum 
statt findet, sondern in einem sozialen Kontext, der durch die Familie, Freunde, Medien 
und Marketing be einflusst wird (S. 170).20 Im Gegen satz zu dem Modell von Piaget, 
das vier Stadien der kognitiven Ent wick lung unter scheidet, gliedert sich das Werbe‑
sozialisa tions‑Modell von Roedder John in drei Stadien:

Perceptual Stage: Dieses Stadium ist charakterisiert durch „a general orientation 
toward the immediate and readily observable perceptual features of the marketplace.“ 
(Roedder John 1999, S. 186). Kinder orientie ren sich häufig nur an einzelnen Merk‑
malen. Das Ver ständnis von Markt, Ver kauf und Marken ist noch rudimentär. Ähnlich 
ver hält es sich mit den konsumenten bezogenen Ent schei dungs findun gen. Roedder John 
charakterisiert diese als einfach, brauch bar und egozentrisch (S. 169). Ent schei dungen 
werden oft auf der Basis eines Merkmals ge troffen.

Analytic Stage: Laut Roedder John finden im Über gang zu diesem Stadium ent‑
scheidende Ent wick lungen statt, die das Konsumenten wissen be treffen. Das Ver ständnis 
von Konsumwelten sowie das Wissen über Werbung und Marken werden differenzierter 
und lösen sich zunehmend von den eigenen Gefühlen und Motiven (S. 169). Kinder 
sind zudem in der Lage, be wusstere Konsum entschei dungen zu treffen.

20 Sie geht allerdings nicht auf die anderen Sozialisa tions faktoren ein, sondern konzentriert sich auf den faktor alter (hier drei bis 
16 Jahre).
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Reflective Stage: Die Konzepte differenzie ren sich weiter aus. Kinder sind zuneh‑
mend in der Lage, reflektierter zu denken und zu argumentie ren.

Die Phasen geben Anhaltspunkte zu den grundsätz lichen Voraus setzungen der 
Werbewahrneh mung/Wahrneh mung kommerzieller Kommunika tion auf seiten der 
Kinder. Hier zeigt sich, dass die Sieben‑ bis Elfjähri gen eine Art Zwischen stel lung 
einnehmen. In einigen Punkten sind sie den Kindern aus dem Perceptual Stage bereits 
voraus (z. B. Lösung von einer egozentri schen Perspektive hin zur Fähig keit, ver‑
schiedene Perspektiven einzu beziehen), aber sie sind vor allem noch nicht dazu in der 
Lage, die Fähig keiten sicher anzu wenden.

Darüber hinaus lassen sich die Kinder im Hinblick auf die Informa tions verarbei‑
tungs prozesse differenzie ren. Roedder John (1999) unter scheidet auf der Basis vor‑
liegen der empiri scher Befunde diesbezüg lich drei Ver arbei tungs typen: Während den 
sogenannten Limited Processors (jünger als sieben Jahre) noch Strategien zur Speiche rung 
und Ver arbei tung von Informa tionen weit gehend fehlen, sind diese bei den Cued 
Processors (sieben bis elf Jahre) schon besser ent wickelt, doch brauchen diese noch 
unter stützende Hinweise, um die Strategien zur Anwen dung zu bringen. Die Strategic 
Processors (zwölf Jahre und älter) ver fügen demgegenüber über unter schied liche Strate‑
gien, um Informa tionen zu speichern und zu ver arbeiten. Ent sprechend lassen sich die 
Limited Processors eher im Perceptual Stage ver ordnen, die Cued Processors im Analy‑
tical Stage und die Strategic Processors im Reflective Stage.

Die nach folgende Tabelle (Tab. 1) gibt einen Über blick über aus gewählte Charak‑
teristika und kognitive Fähig keiten in den einzelnen Phasen, ergänzt um Aspekte zum 
Werbe verständnis. Zu be rücksichti gen ist, dass die Autorin das Modell an der Fernseh‑
nut zung aus gerichtet hat. Eine Adaption an die Fähig keiten im Kontext von Online‑
werbung liegt bislang noch nicht vor.

In Bezug auf das Werbewissen und den Umgang mit Werbung wird an genommen, 
dass auch schon jüngere Kinder – in etwa im Alter von fünf Jahren 21 –, in der Lage 
sind, Werbung zu er kennen, wobei sie sich an ge stalteri schen Merkmalen orientie ren, 
wohingegen ältere Kinder (ab ca. sieben Jahre) auch den persuasiven Charakter von 
Werbung durch schauen (Analytical Stage) und ab ca. elf Jahren auch die Taktiken 
und Anreize er kennen, mit denen Werbung arbeitet. Hinsicht lich der Glaubwürdig keit 

21 Die angaben in der vor liegen den literatur, ab welchem alter Kinder Werbung er kennen und die inten tion ver stehen, unter scheiden 
sich gering fügig. moore (2004) zufolge sind Kinder ab fünf Jahren in der lage, Werbung von fernsehprogrammen zu unter scheiden. 
ab ca. acht Jahren seien sie in der lage, die persuasive absicht von Werbung zu er kennen (S. 162). zwischen acht und zwölf Jahren 
würden sie zwar über die kognitiven voraus setzungen ver fügen, ihr Wissen aber nicht zur anwen dung bringen, sofern sie nicht dazu 
auf gefordert würden (vgl. ebd., S. 163, mit bezug auf brucks et al. 1988).
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tabelle 1:  
ent wick lung werb lichen wissens

Characteristics perceptual stage
3–7 years

analytical stage
7–11 years

reflective stage
11–16 years

 
Knowledge structures
orienta tion Concrete ab stract ab stract

focus perceptual features functional/underlying 
 features

functional/underlying 
 features

Complexity unidimensional 
Simple

two or more dimensions 
contingent („if – then“)

multidimensional 
 contingent („if – then“)

perspective egocentric (own per-
spective)

Dual perspectives (own 
and others)

Dual perspectives in social 
context

 
decision-making and influence strategies
orienta tion expedient thoughtful Strategic

focus perceptual features

Salient features

functional/underlying 
 features

relevant features

functional/underlying 
 features

relevant features

Complexity Single attributes

limited repertoire of 
 strategies

two or more attributes

expanded repertoire of 
strategies

multiple attributes

Complete repertoire of 
strategies

adaptivity emerging moderate fully developed

perspective egocentric dual perspectives dual perspectives in social 
context

advertising 
 knowledge

Can distinguish ads from 
programs based on percep-
tual features

believe ads are truthful, 
funny, and interesting

positive attitudes towards 
ads

Can distinguish ads from 
programs based on persua-
sive intent

believe ads lie and contain 
bias and deception – but 
do not use these „cogni-
tive defenses“

negative attitudes towards 
ads

understand persuasive 
intent of ads as well as 
specific ad tactics and 
 appeals

believe ads lie and know 
how to spot specific 
 instances of bias or 
 deception in ads

Sceptical attitudes towards 
ads

Quelle: roedder John (1999), table 1 „Consumer socialization stages“ (S. 186) und table 2 „Summary of findings by consumer 
socialization“ (S. 204) [ausschnitt]
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von Werbung dominiert bei den Jüngeren häufig die Auf fassung, dass alles stimmt, 
was in der Werbung ge zeigt oder gesagt wird, was auch mit einer positiven Haltung 
gegen über Werbung korrespondiert, während die Älteren – auch auf grund ihrer Pro‑
dukterfah rungen – diesbezüg lich skepti scher werden. Allerdings sei bei den Kindern 
in der analyti schen Phase noch zu be obachten, dass sie diese auf keimende Skepsis 
nicht nutzen, um sich von Werbe versprechen zu distanzie ren. Kinder im Reflective 
Stage ver fügen zwar über die kognitiven Voraus setzungen, um sich reflexiv mit den 
werb lichen Botschaften auseinander zusetzen. Allerdings stellt u. a. Moore (2004) fest, 
dass allein das Vor handensein der kognitiven Voraus setzungen und Fähig keiten für 
eine reflexive Einord nung noch nichts darüber aussagt, inwieweit diese ge nutzt werden: 
„Thus, having ‚cognitive and attitudinal defenses‘ is not the same thing as using them.“ 
(Moore 2004, S. 163). Sie selbst stellte im Rahmen ihrer Forschungs arbeiten fest, dass 
sich mit den er weiterten kognitiven Fähig keiten auch die Rezep tions möglich keiten 
er weitern, d. h. dass ältere Kinder nicht nur auf ihren unmittel baren Produkterfah‑
rungen auf bauen können, sondern auch auf ihren medialen Eindrücken. Diese könnten 
auf grund der unter haltsamen Einbin dung von Werbung durch aus positiv aus fallen, 
was wiederum auf die Produkt bewer tung Einfluss haben könne. Roedder John (1999) 
schluss folgert, dass Kinder in diesem Stadium über die notwendi gen kognitiven Voraus‑
setzungen ver fügen, aber ent sprechende Hinweise („cues“) benöti gen, um diese zu 
aktivie ren. Kinder im Analytical Stage hätten das Wissen demgegenüber stärker ver‑
inner licht und seien grundsätz lich in der Lage, es in ihre Ent schei dungs findung mit‑
ein zubeziehen.

Im Folgenden werden die Forschungs ergeb nisse zu einzelnen Fähig keiten von 
Kindern genauer be trachtet.

3.2.2 auf merKsam Keit gegen über werbung

Werbestrategien zielen vor allem darauf ab, Auf merksam keit zu wecken. Auf merksam‑
keit ist zugleich eine zentrale Voraus setzung für weitere Ver arbei tungs prozesse. Studien, 
die Eyetracking einsetzen, geben Auf schluss darüber, inwieweit die Ver suchspersonen 
den Werbe einblen dungen Auf merksam keit beimessen. In einer schwedi schen Studie 
mit 15‑jähri gen Jugend lichen zeigte sich, dass ein Großteil der an gezeigten Werbun gen 
von den (jugend lichen) Nutzern nicht wahrgenommen wurde (Sandberg/Gidlöf/Holm‑
berg 2011).



46

„The large majority of the online advertisements never receive any attention from the 
teenagers. The ET study indicates that during the 15‑minute session of free surfing, 
the average teenager faced 132 potential exposures to advertisements. The number of 
actual advertisements, with an effective exposure time of 14.5 seconds on average. 
Compared to the time spent on non‑advertising content, this represents only 1.6 % of 
the total time for the session (815 minutes) which strongly suggests that teenagers use 
avoidance strategies.“ (Sandberg/Gidlöf/Holmberg 2011, S. 44)

Sandberg et al. (2011) zufolge er werben Jugend liche im Rahmen ihrer Onlinenut zung 
eine „Internet surfing expertise“ und bilden mit der Zeit eine mentale Vor stel lung der 
Webseiten strukturen aus, sodass sie wissen, an welchen Stellen sie Werbung zu er warten 
haben (S. 44). Auf grund dieses Wissens sind sie in der Lage, Werbung zu er kennen, 
ohne sie genauer anzu sehen, oder sie auch gänz lich auszu blen den. Die Auf merksam‑
keits dauer für eine Werbung belief sich dennoch auf durch schnitt lich 0,5 Sekunden, 
was im Ver gleich zu den 0,1 Sekunden, die notwendig sind, um Basisinforma tionen 
(z. B. ein Wort) zu ver arbeiten, ver gleichs weise lang ist. Sandberg et al. (2011) schluss‑
folgern ent sprechend, dass der potenzielle Einfluss von Onlinewer bung auf die Nutzer 
ver gleichs weise hoch ist. Die schwedi schen Forscher ver weisen jedoch darauf, dass 
Auf merksam keit (ge messen mit Eyetracking) nichts über die Wirksam keit aussagt. Ihr 
Befunde zeigen, dass nicht alle Werbun gen, denen nach weis lich Auf merksam keit bei‑
gemessen wurde, auch im Nach hinein erinnert wurden: „To put it briefly, the teenagers 
in this study seem to be unaware of their exposure to advertising on the Internet.“ 
(Sandberg/Gidlöf/Holmberg 2011, S. 43).

Die Kollegen um Petra Grimm stellten im Rahmen ihrer Unter suchung mit 
Kindern fest, dass der Werbung nur dann Auf merksam keit bei gemessen wird, wenn 
sie auf fällig ist, ansonsten richte sich das Interesse der Kinder eher auf andere Inhalte, 
in diesem Fall auf Spiele oder die Ankündi gung von Sendun gen (vgl. LMK 2014, 
S. XIII). Als be sondere „Eyecatcher“ er wiesen sich Werbeinhalte, die sich abseits des 
redak tio nellen Inhalts be fanden sowie animierte Werbeelemente (vgl. ebd.).

Moore und Lutz (2000) stellten im Rahmen einer qualitativen Unter suchung mit 
Kindern im Alter von sieben bis zwölf Jahren fest, dass ältere Kinder (11 bis 12 Jahre) 
die Werbung auf merksamer zur Kenntnis nehmen als jüngere Kinder (7 bis 8 Jahre). 
Die Jüngeren wiederum zeigten vor allem Auf merksam keit für Produkte, die eine 
unmittel bare Relevanz in ihrem Alltag haben (vgl. Moore 2004).

Schulze (2013) ver weist darauf, dass die bei gemessene Auf merksam keit auch von 
der Affinität der Kinder gegen über Werbung und dem jeweili gen Nutzungs kontext 
ab hängig ist (vgl. S. 233).
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3.2.3 erKennen vOn werbung

„Identifying what is, and what is not an advertisement is the first step in realizing 
that an advertisement is a marketing message.“ (Ali et al. 2009, S. 71).

Das Erkennen von Werbung ist eine zentrale Voraus setzung, um sie als Form der 
kommerziellen Kommunika tion einordnen zu können. Die Fähig keit, Werbung zu 
er kennen, sagt allerdings noch nichts darüber aus, ob Kinder den kommerziellen und 
persuasiven Charakter von Werbung ver stehen (Roedder John 1999). In der Literatur 
finden sich ver schiedene Annahmen zu Faktoren, die das Werbe verständnis von Kindern 
be einflussen. Viele Studien be ziehen sich auf das Erkennen und Ver ständnis von 
Fernsehwerbung, während Studien zum Erkennen von Onlinewer bungen noch ver‑
gleichs weise rar sind (vgl. Clarke/Svanaes 2012; Schulze 2013). Der nach folgende 
Über blick richtet den Fokus einer seits auf an gebots bezogene Erken nungs merkmale 
und anderer seits auf die Voraus setzungen auf seiten der Nutzer.

3.2.3.1 an gebOts bezOgene erKen nungs merKmale

Bislang gibt es keine umfassende Studie darüber, welche an gebots bezogenen Merkmale 
für Kinder be sonders ge eignet sind, um Werbung zu er kennen. Einzelne Studien be‑
trachten aus gehend von den Kindern, welche Merkmale sie zum Erkennen von Werbung 
heran ziehen (z. B. Aufenanger et al. 2008 22; LMK 2014 23), während andere sich auf 
aus gewählte Erken nungs‑ bzw. Unter schei dungs merkmale, wie z. B. Kennzeich nungen 
(Cai 2008; Cai/Zhao 2010) oder Preis angaben (Ali et  al. 2009) konzentrie ren und 
unter suchen, inwieweit sich diese als zuverlässige Erken nungs merkmale er weisen.

Die explizite Kennzeich nung eines Werbeangebots, z. B. mit dem Begriff „Wer‑
bung“, „Anzeige“ oder anderen Begriffen, stellt ge meinhin das Merkmal dar, von dem 
an genommen wird, dass es die Erkenn bar keit von Werbung und Unter schei dung vom 
redak tio nellen Teil am besten gewährleistet. Grimm et al. kommen im Rahmen ihrer 
qualitativen Befra gung allerdings zu dem Ergebnis, dass die Kennzeich nung „keinen 
er wähnens werten Einfluss“ auf das Erkennen von Werbung habe (LMK 2014, S. 155). 
Die Autoren schluss folgern, dass die aktuelle Praxis der Kennzeich nung unzu reichend 

22 untersucht wurden 156 Kinder im alter von acht bis neun Jahren. Die Kinder wurden während des ansehens von vorab auf gezeichneten 
Webseiten (2 aus 8 möglichen) be obachtet und an schließend befragt.
23 Die qualitative rezep tions studie basiert auf 24 Kindern zwischen sieben und 13 Jahren. Die Kinder wurden bei der nutzung aus-
gewählter Webseiten von fernsehsendern und -sendun gen (2 aus 10) mittels eyetracking be obachtet und zusätz lich befragt.
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ist und dass die Kennzeichen zu heterogen und zu wenig auf fällig seien, als dass sie 
den Kindern auf fallen würden (S. 158).

Die Angabe von Preisen hat sich in der Unter suchung von Ali et al. (2009) als 
wenig zuverlässiges Unter schei dungs kriterium heraus gestellt. In der experimentellen 
Studie, die Werbesegmente mit und ohne Preis angaben be rücksichtigte, identifizierten 
die Sechs jähri gen ein Viertel der Werbeanzeigen, die Achtjähri gen die Hälfte und die 
Zehn‑ bis Zwölfjähri gen dreiviertel der Werbe einblen dungen.24 Die Autoren gehen 
davon aus, dass Kinder bis sechs Jahre noch Schwierigkeiten haben, Preisangaben zu 
lesen und als solche zu verstehen: „Therefore, if price provided a cue for identifying 
an advertisement we expected it would be a more effective cue for older children, who 
have a better appreciation of the concept of price“ (Ali et al. 2009, S. 73).

In anderen Studien stellten sich neben Preis angaben Signalwörter wie „kaufe!“, 
„kosten los“, „reduziert“ bzw. Hinweise, „die zu kosten pflichti gen An geboten oder zum 
Erwerb von Produkten führen“ (vgl. LMK 2014, S. 152) als zentrale Erken nungs‑
merkmale heraus. In der Studie von Aufenanger et  al. (2008) gaben 30 Prozent der 
Kinder solche Signalwörter als Merkmal an, was jedoch auch zu Fehleinschät zungen 
führte (Aufenanger et al. 2008, S. 58).

Bilder und Anima tionen stellen ein weiteres Element dar, das Kinder zur Identi‑
fizie rung von Werbung heran ziehen (vgl. Aufenanger et al. 2008; LMK 2014). 20 Pro‑
zent der Kinder gaben dies als Erken nungs merkmal an (Aufenanger et al. 2008). Auch 
hier kann es im Ver gleich mit dem statischen redak tio nellen An gebot zu Fehleinschät‑
zungen kommen, z. B. wenn Kinder automatisch alle dynami schen Elemente (z. B. 
auch redaktio nelle Videos) als Werbung identifizie ren.25

Ein weiteres Erken nungs merkmal stellten für 13 Prozent der be fragten Kinder die 
Produkte dar (vgl. ebd.). Auch hier scheinen die Kinder vor allem auf ihre bisheri gen, 
meistens fernsehgeprägten Werbe erfah rungen zurück zugreifen. Dies gelte insbesondere 
bei den Werbeauftritten von Fernsehsendern, bei denen Kinder auf ihre Erfah rung 
mit Fernsehwer bung im zu gehöri gen Fernsehangebot zurück greifen können.

In der Studie von Grimm et al. (LMK 2014) identifizierten die Kinder Werbung 
zudem in Ab gren zung zum Inhalt des An gebots. Hinsicht lich des Aspekts der Cross
mediali tät stellen die Autoren fest, dass die be fragten Kinder Inhalte nicht als Werbung 
identifizierten, wenn sie Bezüge zu Serien, Sendun gen, Filmen oder Medien charakte‑
ren auf wiesen, jedoch Hinweise auf eigene Produkte des Webseiten anbieters als Wer‑

24 untersucht wurden 161 Kinder in großbritannien und 240 Kinder in indonesien im alter von sechs bis zwölf Jahren. im rahmen 
eines experimentellen Settings wurden den Kindern aus drucke von 27 konstruierten Webseiten vor gelegt, von denen einige Werbe-
segmente preis angaben ent hielten und andere nicht.
25 aufenanger et al. (2008) nehmen an, dass die Kinder sich dabei auch an ihren fernsehwerbe erfah rungen orientie ren (S. 59).



49

3 Kinder und Onlinewer bung – über blicK über den stand der fOrschung

bung einordneten (vgl. ebd., S. 153). Hinsicht lich der Farbgestal tung konstatie ren die 
Autoren, dass es für die Kinder leichter sei, Werbung zu er kennen, wenn sie sich 
deut lich vom An gebot abhebe (ebd., S. 154).

Stern und An unter suchten in ver schiedenen Studien am Beispiel von Advergames, 
inwieweit sogenannte „Ad Breaker“, d. h. Hinweise, dass es sich bei dem Spiel um ein 
werb liches An gebot handelt, Kindern helfen, den kommerziellen bzw. werb lichen 
Charakter von Advergames zu er kennen (An/Stern 2008; Stern/ An 2009, 2011). Die 
Ergeb nisse der ver schiedenen Experimentalstudien sind insofern er nüchternd, als sie 
zeigen, dass sich der Ad Breaker – der von ver schiedenen Institu tionen als Best‑Practice‑
Beispiel be trachtet wurde  – als wirkungs los erwies, weil er von den Kindern nicht 
wahrgenommen wurde. Die Autoren ver muten zudem, dass ein weiteres Problem darin 
bestand, dass die Kinder die Botschaft des Ad Breakers (in diesem Fall, dass das Spiel 
Hinweise auf Produkte der Firma Kraft ent hält) nicht mit dem Spiel in Ver bindung 
brachten, weil keine Produkte in dem Spiel ver kauft wurden. Ent sprechend sehen sie 
in der Ver wendung kindgerechter und ver ständ licher Formulie rungen, der Erhöhung 
der Sicht bar keit und Größe sowie einer prominenten Platzie rung zentrale Ansatz punkte, 
um einen be sseren Effekt zu er zielen.

Vor dem Hinter grund der ver schiedenen Erken nungs merkmale und Befunde 
scheint der Hinweis von Aufenanger et al. (2008) ent scheidend, dass Werbung nicht 
nur anhand eines Merkmals erkannt wird, sondern dass ver schiedene Erken nungs‑
merkmale (z. B. Bilder, Anima tion, Text) auf unter schied liche Weise zusammen gefügt 
werden (S. 58, vgl. auch Schulze 2013).

3.2.3.2 reziPienten bezOgene vOraus setzungen  
zum erKennen vOn werbung

In der bisheri gen Forschung wurden neben dem Alter der Kinder und ihrer kognitiven 
Ent wick lung auch die Erfah rung mit dem jeweili gen Medium (vgl. Ali et  al. 2009, 
S. 77 und 80 ff.) sowie das Vor handensein einer (werbebezogenen) Medien kompetenz 
bzw. „Brand Literacy“ 26 (Costa/Damáso 2010) be rücksichtigt.

Ali et al. (2009) stellten in ihrer Experimentalstudie mit britischen und indonesi‑
schen Kindern fest, dass die indonesi schen Kinder trotz ihrer geringe ren Interneterfah‑

26 „brand literacy“ wird definiert als „the ability of the consumer to decode the strategies used in marketing practices in introducing, 
maintaining and reformulating brand and brands images, which then, further enables the consumer to engage with these processes 
within their cultural settings“ (Costa/Damáso 2010, S. 96).
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rung genauso gut ab schnitten wie die britischen Kinder, was sie schluss folgern ließ, 
dass das Alter bzw. die kognitive Ent wick lung für das Erkennen von Werbung maß‑
geblicher sei als die Erfah rung mit dem Medium (S. 79).27

3.2.4 ver stehen vOn werbung

„The fact that children can identify an advertisement does not mean that they under‑
stand the nature of advertising.“ (Ali et al. 2009, S. 80)

An die Frage, inwieweit Kinder in der Lage sind, Werbung zu er kennen, schließt sich 
die Frage an, inwieweit sie die kommerzielle und persuasive Inten tion von Werbung 
ver stehen können und be greifen, dass sie als Konsumenten adressiert werden.28 Zumeist 
wird an genommen, dass insbesondere jüngere Kinder die Inten tion der Werbung 
oftmals nicht richtig zu deuten wissen (vgl. von Ploetz 1999, S. 84 ff.). Livingstone und 
Helsper (2006) stellten im Rahmen ihrer Studiensich tung fest, dass Kinder ab acht 
Jahren durch aus schon die Inten tion von Werbung ver stehen können, dass sie aber 
erst ab dem Alter von elf Jahren eine kritisch‑reflexive Position gegen über Werbung 
artikulie ren können (vgl. auch Clarke/Svanaes 2012). Ihrer Ansicht nach ist die Frage, 
ob Kinder Werbung ver stehen, weniger an dem Alter fest zumachen, sondern vor allem 
an der vor handenen Medien kompetenz: „Older children, especially teenagers, whose 
media literacy is greater, are more likely to be persuaded by advertising strategies based 
on argumenta tion, especially those that contain high‑quality arguments and responses 
to counter‑arguments“ (Livingstone/Helsper 2006, S. 576; s. a. Schulze 2013).

Dies korrespondiert auch mit der Einschät zung von Clarke und Svanaes (2012), 
die zu dem Ergebnis kommen, dass Kinder eher ver stehen, dass Werbung kommerzielle 
Ab sichten hat, als dass sie den Ver such der Werbung er kennen, sie als Kunden anzu‑
sprechen: „In other words, children will understand that someone is trying to sell 
them something before they understand that someone is also trying to persuade them 
and that this intent influences communica tion.“ (Clarke/Svanaes 2012, S. 47)

Beim Ver ständnis von Onlinewer bung kommt hinzu, dass Kinder auch eine Vor‑
stel lung davon haben müssen, wie Werbung im Internet funktioniert. So stellte Schulze 
(2013) in ihrer Studie fest, dass das Gros der unter suchten Sieben‑ bis Elfjähri gen den 

27 Schulze (2013) kam in ihrer Studie hingegen zu dem gegen teili gen befund, dass der kognitive ent wick lungs stand des Kindes keinen 
maß geblichen einfluss auf die Werbekompetenz hat (S. 229).
28 Die frage wurde bislang zumeist im zusammen hang mit fernsehwer bung unter sucht, ist aber tatsäch lich medien übergreifend.
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werb lichen An geboten des Internets nicht völlig naiv gegen über steht. Allerdings fehle 
den Kindern häufig ein Ver ständnis für die hypertextuellen Strukturen der Internet‑
werbung, was wiederum die Interpreta tion werb licher An gebots formen er heblich er‑
schwere (vgl. ebd.). In ähnliche Richtung weisen auch andere Studien, die zeigen, dass 
ein Ver ständnis von Onlinekommunika tion sehr voraus set zungs voll und von Erfah‑
rungs werten, Unsicher heiten und Ängsten ge prägt ist (vgl. Aufenanger et  al. 2008). 
So hatten 15 Prozent der be fragten Kinder keine Vor stel lung, was passie ren könnte, 
oder be fürch teten, dass man automatisch etwas be stellen oder kaufen würde, und 
knapp acht Prozent hatten Sorgen, dass personen bezogene Daten an gefragt würden 
(ebd., S. 57).

Einzelne Autoren weisen zudem darauf hin, dass ein Ver ständnis von Werbung 
nicht automatisch be deutet, dass Kinder problem los Werbung in Onlinekontexten 
er kennen können. Die Ergeb nisse von Ali et al. (2009) zeigten, dass Zehn‑ bis Zwölf‑
jährige, die eigent lich um die Inten tion von Werbung wissen, keines falls sicher alle 
Onlinewerbeformen identifizierten:

„If children who are old enough to understand the nature of advertising are unable 
to recognize advertisements this indicates that such children lack the strategies needed 
to identify what is and what is not a web advertisement.“ (Ali et al. 2009, S. 80 f.)

Auch wenn sich Werbekompetenz nur auf Performanzebene ab bilden lässt, gilt es zu 
be rücksichti gen, dass sich von der Performanzebene keine unmittel baren Schlüsse auf 
die Werbekompetenz ziehen lassen.29

3.2.5 einstel lung gegen über werbung

In einigen Studien zeigte sich, dass jüngere Kinder Werbung positiver gegen über stehen 
und mit zunehmen dem Alter skepti scher und kritischer ihr gegen über werden (z. B. 
Charlton et al. 1995). In der Studie von Aufenanger et al. (2008) überwog die negative 
Einstel lung gegen über Werbung. 36 Prozent der Kinder be werteten Werbung negativ, 
z. T. weil sie negative Erfah rungen ge macht, Dinge gehört haben, die sie ver unsichern, 
oder weil sie sich durch Werbung ge stört fühlen. 27 Prozent standen der Onlinewer‑
bung positiv gegen über und fanden sie informativ oder unter haltsam. Ein Drittel der 

29 zum ver hältnis von Kompetenz und performanz siehe auch pöttinger (1997) sowie baacke u. a. (1998).
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Kinder zeigte sich der Werbung gegen über ambivalent, was u. a. auch auf die unter‑
schied lichen Werbeformen zurück zuführen sei (S. 57 f.).

Ekström und Sandberg (2010) stellten zudem fest, dass Kinder Onlinewer bung 
gegen über negativer ein gestellt sind als Werbung in anderen Medien, was sie darauf 
zurück führen, dass Werbung mehr Einfluss auf die Privatsphäre nimmt (vgl. Sandberg 
et al. 2011, S. 22).

Die Befunde lassen ver muten, dass Kinder einer seits auf grund ihrer allgemeinen 
Werbe erfah rungen und ihrer wachsen den Medien kompetenz die Werbung mit zu neh‑
men  dem Alter kritischer einschätzen. Anderer seits deuten die ambivalenten Einstel‑
lungen gegen über Werbung darauf hin, dass Kinder Onlinewer bung durch aus differen‑
ziert be urteilen, wobei sie unter schied liche Bewer tungs maßstäbe heran ziehen (z. B. 
Produkterfah rungen, Erwar tungen an ein Onlineangebot, Werbeform).

3.2.6 umgang mit Persön lichen daten

Im Kontext von Onlinewer bung hat der Umgang mit persön lichen Daten an Bedeu‑
tung ge wonnen. Bisherige Studien haben vor allem unter sucht, in welchem Ausmaß 
und auf welche Weise (z. B. mit oder ohne Einverständnis der Eltern) Daten auf 
Internet seiten ab gefragt bzw. erfasst werden (vgl. z. B. Cai 2008; Cai/Zhao 2010; 
Kjørstad et al. 2011). Studien zum Wissen über Daten erfassungs techniken im Kontext 
kommerzieller Kommunika tion liegen bislang noch nicht vor. Der Schwerpunkt der 
Studien zur Daten erfas sung liegt eher im Bereich von Social Media. Brüggen et  al. 
(2014) be schäftigten sich in einer der ersten Studien mit personalisierten Werbeformen 
sowie mit Daten schutz im Kontext kommerzieller Prozesse im Social Web.

3.2.7 werbeKOmPetenz als schutz faKtOr?

Medien kompetenz wird zum einen als ein relevanter Faktor be trachtet, der das Werbe‑
verständnis be einflusst (vgl. Livingstone/Helsper 2006; Schulze 2013). Zum anderen 
wird ge meinhin an genommen, dass Medien‑ bzw. eine spezifi sche Werbekompetenz 30, 
ver bunden mit einer kritischen Haltung gegen über kommerzieller Kommunika tion, 
als Schutz faktor vor etwaigen Werbe einflüssen fungie ren kann.

30 auch „Commercial media literacy“ (vgl. eagle 2007) oder „advertising literacy“.
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„With internet use becoming more prevalent among young children around the world, 
cognitions about advertising intent and a greater level of ad skepticism may be the 
best way to protect children from being unduly influenced by online appeals“ (Shin/ Hu/
Faber 2012, S. 736).

Von einigen Forschern wird diese Schutz funk tion von Werbekompetenz allerdings 
auch in Frage ge stellt (vgl. Livingstone/Helsper 2006; Nairn/Fine 2008; Rozendaal 
et al. 2011; s. hierzu auch bei Eagle 2007).

Livingstone/Helsper (2006) definieren mit Bezug auf Young (2003) Werbe kompe‑
tenz wie folgt: „Advertising literacy, by extension, is understood as the skills of analyzing, 
evaluating and creating persuasive messages across a variety of contexts and media 
(Young 2003)“ (Livingstone/Helsper 2006, S. 3). Anhand vor liegen der Studien unter‑
suchten sie den Zusammen hang zwischen Advertising Literacy und Werbewir kung 
und stellten fest, dass die Forschungs lage auf grund unter schied licher Unter suchungs‑
designs sehr heterogen aus fällt und kein klares Bild zeichnet. Sie kommen jedoch zu 
dem Ergebnis, dass die These, dass insbesondere jüngere Kinder mit ent sprechend 
geringe rer Werbekompetenz stärker von Werbung be einflusst werden, auf der Basis 
der vor liegen den empiri schen Befunde nicht halt bar sei. Vielmehr würden Kinder jeden 
Alters gleichermaßen von Werbung be einflusst, doch unter scheiden sie sich im Hinblick 
auf die werb lichen Merkmale (z. B. ge stalteri sche oder inhalt liche Argumente), die sie 
an sprechen oder von denen sie sich über zeugen lassen:

„Thus, our hypothesis is that, because younger children have lower media (or advertising) 
literacy, they are more likely to be persuaded by advertising that is based on celebrities, 
jingles, colorful images, and attractive physical features of a product. Older children, 
especially teenagers, whose media literacy is greater, are more likely to be persuaded 
by advertising strategies based on argumentation, especially those that contain high 
quality arguments and responses to counterarguments.“ (Livingstone/Helsper 2006, 
S. 13)

Die Ergeb nisse von Shin/Huh/Faber (2012) zeigten, dass die selbst wahrgenom‑
mene  Medien kompetenz mit einer negativen Einstel lung gegen über Werbung und 
einer geringe ren Bereit schaft zur Preis gabe persön licher Daten zusammen hängt. Das 
Wissen um die Inten tion von Werbung könne daher dazu beitragen, sowohl die eigene 
Online kompetenz zu erhöhen als auch für Daten sparsam keit zu sensibilisie ren (ebd., 
S. 733).
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3.2.8 fazit und schluss fOlge rungen für die rezeP tiOns studie

Studien zum Thema Kinder und (Online‑)Werbung konzentrierten sich bislang zumeist 
auf die Fragen, ob Kinder Werbung als solche er kennen und ob sie die persuasive 
Inten tion von Werbung ver stehen. Wie ge zeigt wurde, wurde dies im Zusammen hang 
mit Onlinewer bung zumeist in sehr unter schied licher Weise anhand unter schied licher 
Stimuli (z. B. aus gewählte Internet seiten, Advergames etc.) unter sucht. Ent sprechend 
heterogen fallen die Befunde aus. Bezugnehmend auf die kognitiven Voraus setzungen 
zeigt sich, dass Kinder ab ca. fünf Jahren in der Lage sind, (be stimmte) Formen werb‑
licher Kommunika tion zu er kennen. Ab ca. acht Jahren erkennt das Gros der Kinder, 
dass es sich um kommerzielle Kommunika tion handelt, und ab elf bis zwölf Jahren 
ver fügen sie über die kognitiven Voraus setzungen, um den persuasiven Charakter zu 
ver stehen. Diese kognitiven Fähig keiten führen jedoch nicht unweiger lich dazu, dass 
Kinder immer in der Lage sind, Werbung als solche zu er kennen. Insbesondere wenn 
sich werb liche und nicht‑werb liche Kommunika tion wie z. B. im Fall von „camouflierter 
Werbung“ (LMK 2014) oder „Native Advertising“ inhalt lich und ge stalterisch zuneh‑
mend annähern, steigt der Schwierig keits grad, Werbung zuverlässig und eindeutig als 
solche zu identifizie ren.31

Werbung er kennen und von anderen Inhalten unter scheiden zu können, be deutet 
um gekehrt auch nicht, dass die kommerzielle und persuasive Inten tion von Werbung 
per se erkannt wird (vgl. Andronikidis/Lambrianidou 2010) oder dass Kinder Werbung 
nicht – ähnlich wie Erwachsene – auch unter haltsam finden oder sich durch sie ver‑
führen lassen. Die Befunde zum Werbe verständnis lassen folg lich keine Schluss folge‑
rungen auf die Wirksam keit werb licher Botschaften zu.

In den bisheri gen Studien wurde häufig unter sucht, wie Kinder mit spezifi schen 
Onlinewerbeformen umgehen. Oftmals lassen die Studien dabei un berücksichtigt, 
dass Onlinewer bung sehr facetten reich ist und dass die einzelnen Werbeformen unter‑
schied liche Heraus forde rungen an die Nutzer stellen. So über rascht, dass bislang nur 
wenige Studien das breite Spektrum onlinespezifi scher Werbeformen in den Blick 
nehmen (z. B. Aufenanger et al. 2008; LMK 2014; Schulze 2013). Diese Studien liefern 
hilf reiche Ansatz punkte, welche spezifi schen Werbeformen Kinder eher er kennen und 
zeigen auf, mit welchen Formen sie mitunter Probleme haben. Gleichzeitig ver weisen 
die Studien darauf, dass Werbekompetenzmodelle, wie sie in ver schiedenen Studien 
mit Blick auf den Umgang mit Fernsehwer bung ent wickelt und unter sucht wurden 

31 Der begriff der „camouflierten Werbung“ ist dabei an den im marketingbereich üblichen begriff „Camouflage“ an gelehnt.
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3 Kinder und Onlinewer bung – über blicK über den stand der fOrschung

(vgl. Aufenanger/Neuss 1999; Charlton et al. 1995) im Zusammen hang mit Online‑
wer bung an gesichts der Vielfalt und Heterogeni tät der Werbeformen sowie den Beson‑
der heiten der Onlinekommunika tion im Internet nicht mehr greifen.

Im Mittelpunkt der vor liegen den Unter suchung steht daher –  an knüpfend an 
voran gegangene Studien – die Frage, wie Kinder mit den Werbeformen umgehen, die 
ihnen im Rahmen ihrer Onlinenut zung be gegnen. Um einer seits eine möglichst alltags‑
nahe Onlinenut zungs situa tion herzu stellen und anderer seits den Umgang mit aktuellen 
Onlinewerbepraktiken zu er fassen, wurde den Kindern im Rahmen der qualitativen 
Studie die Möglich keit ge geben, im Internet auf aus gewählten Seiten zu surfen. Diese 
Vor gehens weise er möglicht es, zu be obachten, wie Kinder mit ver schiedensten Formen 
von Onlinewer bung umgehen, wie sie einzelne Werbeformen be werten und wo sich 
mitunter Schwierig keiten im Hinblick auf die Identifika tion und den Umgang mit 
Werbung ergeben. Eine quantitative Ver teilung gängiger Erken nungs merkmale wurde 
er gänzend im Rahmen der Repräsentativbefra gung erfasst. Auf diese Weise strebt die 
vor liegende Studie an, die Befundlage einer seits um repräsentative Daten und anderer‑
seits im Hinblick auf neue werbespezifi sche Heraus forde rungen – sowohl aus an gebots‑
bezogener Perspektive als auch aus der Perspektive von Kindern  – im Internet zu 
erweitern. Eine aus führ liche Beschrei bung der Unter suchungs anlage findet sich in 
Kapitel 4.
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4 zur gesamtanlage der studie

Im Mittelpunkt der Studie steht der Umgang von sechs‑ bis elfjähri gen Kindern mit 
Werbung im Internet. Um ein möglichst umfassen des und kohärentes Bild zu zeichnen, 
wurde das Thema nicht nur aus unter schied lichen Perspektiven (Kommunika tions‑
wissen schaft, Regulie rung, Medien pädagogik) be leuchtet, sondern be sonde rer Wert 
darauf gelegt, dass die ver schiedenen Perspektiven bereits in der konzep tio nellen Phase 
der empiri schen Umset zung eng miteinander ver schränkt wurden. Im Einzelnen umfasst 
das Projekt drei empiri sche Kern module, deren Befunde im Mittelpunkt der Aus wer‑
tung und Ergebnis darstel lung stehen, sowie zwei flankierende Module, deren Ergeb nisse 
als Hinter grundinforma tionen in den Ergebnis bericht einfließen (vgl. Abbil dung 2). 
Das Projekt hatte eine Laufzeit von 18 Monaten (Dezember 2012 bis Juni  2014).

Forschungs modul  1  – Analyse aus gewählter Internet seiten: Im Rahmen der 
Analyse wurden 100 Lieblings seiten von Kindern im Hinblick auf vor find bare Werbe‑
formen und andere kommerzielle Kommunika tionen, deren Einbet tung in das An gebot 
sowie Merkmale der Ab gren zung von nicht‑werb lichen Inhalten unter sucht. Durch 
die Orientie rung an den Lieblings seiten der Kinder konnten sowohl spezielle Kinder‑
internet seiten als auch An gebote, die nicht an Kinder gerichtet sind, von ihnen aber 
bevor zugt ge nutzt werden, be rücksichtigt werden. Im Rahmen zweier projektergänzen‑
der Module wurde unter sucht, mit welcher Häufig keit Cookies auf den Lieblings seiten 
der Kinder platziert werden, von welchen Anbietern diese stammen und wie sich 
unter schied liche Nutzungs profile auf die Einblen dung von Werbung aus wirken.

Forschungs modul  2  – Recht liche Expertise: Die recht liche Betrach tung zum 
Thema Kinder und Onlinewer bung besteht aus einem deskriptiven Über blick über 
den gesetz lichen und selbstregulativen Ordnungs rahmen und einer juristi schen Ein‑
ord nung der in der An gebots analyse ge fundenen typischen Erschei nungs formen von 
Onlinewer bung. Im Anschluss wurden mögliche Regulie rungs lücken und potenzielle 
Risiken für die Erreichung ver fassungs recht licher Schutz ziele identifiziert.

Forschungs modul 3 – Werberezep tions studie: Die Rezep tions studie besteht aus 
mehreren Teilstudien und kombiniert qualitative und quantitative (repräsentative) 
Instrumente; im Fokus steht die Unter suchung der Werberezep tion von Kindern im 
Alter von sechs bis elf Jahren. Rahmendaten zur Werbesozialisa tion und ‑erziehung 
wurden mittels standardisierter Elternbefra gungen erhoben. Peer‑Analysen in Form 
von Gruppen interviews geben Auf schluss über die Rolle cross medial be worbener 
Marken und den Einfluss der Gleichaltri gen auf die Ver brei tung von Marken images. 
Lehrerinterviews geben Hinweise auf den Stellen wert des Themas Onlinewer bung und 
die Auseinander setzung mit diesem im schuli schen Kontext.
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Forschungs modul 4 – Experten befra gung: Für eine er weiterte Einschät zung der 
Thematik und die Ent wick lung von Hand lungs optionen wurden Interviews mit Ver‑
treterinnen und Ver tretern des Ver braucher schutzes, der Werbeselbst kontrolle, Ver‑
marktern, Anbietern von Kinder seiten etc. in Form von Hinter grundgesprächen durch‑
geführt.

Forschungs modul 5 – Inter nationale Expertise: Um den Blick zu er weitern und 
Good‑practice‑Beispiele im Hinblick auf das Thema Kinder und (Online‑)Werbung 
zu identifizie ren, wurde eine Onlinebefra gung innerhalb des inter nationalen Experten‑
netz werkes EU Kids Online durch geführt, das sich mit Chancen und Risiken der 
Onlinenut zung befasst.

Kinder und Onlinewerbung

Handlungsoptionen für Anbieter von Kinderinternetseiten,
Regulierung und Medienpädagogik

Forschungsmodul 1:

Forschungsmodul 2:
Rechtliche Expertise

Forschungsmodul 4:
Expertenbefragung

Forschungsmodul 5:
Internationale Expertise

Forschungsmodul 3: Analyse der
Werberezeption durch Kinder1a) Analyse werblicher Angebots-

formen
Inhaltsanalyse von Kindern
genutzten Internetseiten
im Hinblick auf Werbung

1b) Analyse von Personalisierungs-
strategien

Rechtlicher Ordnungsrahmen werb-
licher Inhalte im Netz:
Einordnung typischer Erscheinungs-
formen und Identifizierung möglicher
Problemlagen

3a) Repräsentativbefragung (CAPI) von
Kindern (n=633 Kinder im Alter von
6–11 Jahren sowie deren Erziehungs-
berechtigten)
Erfahrung und Umgang mit Onlinewerbung

3b) Kinder-Leitfadeninterviews und
Rezeptionsbeobachtung (n=100)
Werbewahrnehmung und Bedeutungs-
zuweisungen

3c) Elternbefragung, standarisiert (n=100)
Strukturelle Einflüsse seitens der Familie

3d) Gruppeninterviews (n=6)
Bedeutung von Marken und Peereinflüssen

3e) Lehrerinterviews (n=4)
Stellenwert des Themas (Online -Werbung)
in der Schule

abbildung 2:  
über blick über die anlage der studie
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4 zur gesamtanlage der studie

Auf der Basis der in den Forschungs modulen ge nerierten, teils analyti schen, teils 
empiri schen Befunde wurden be obacht bare Problemlagen identifiziert und vor deren 
Hinter grund Hand lungs optionen ab geleitet. Darüber hinaus wurden die Hand lungs‑
optionen für aus gewählte Stakeholder gruppen in Form von konkreten Handreichungen 
auf bereitet.

Bevor die Forschungs module hinsicht lich ihrer Anlage vor gestellt werden, wird 
im Folgenden der forschungs modul übergreifende theoreti sche Ansatz vor gestellt.

4.1 theOreti scher ansatz der studie

Der Studie liegt ein theoreti scher Ansatz zugrunde, der die aus recht licher wie aus 
medien pädagogi scher Perspektive fließen den normativen Zielgehalte kind licher Entwick‑
lung integriert. Schlüsselt man die ab strakten normativen Ziele weiter auf, ergeben sich 
nicht nur konkrete Fähig keiten, die Kinder ent wickeln sollen, sondern auch Hinweise 
auf potenzielle Risiken für das Erreichen eines ent sprechen den Ent wick lungs stands.

Aus gangs punkt der recht lich fundierten Perspektive bilden dabei die ver fassungs‑
recht lichen Schutz ziele im Bereich Persönlich keits‑ und Jugendschutz, Ver braucher schutz 
sowie Daten schutz. Die auf diese Weise identifizierten Zielebenen korrespondie ren 
zugleich mit den Zielstel lungen, die durch allgemeine medien bildende Maßnahmen 
er reicht werden sollen. Die aus ver fassungs recht licher Sicht ab gelei teten Zielstel lungen 
finden sich auch in dem Konzept von Medien bildung bzw. von Medien kompetenz als 
Ziel kategorie medien pädagogi schen Handelns wieder (vgl. z. B. Baacke 1996; vgl. 
Spanhel 2002). Folgende Zielstel lungen lassen sich hierbei unter scheiden:
 – Über geordnetes normatives Ziel ist die Gewährleis tung von Hand lungs autono

mie.32 Nur wenn ein Kind selbst bestimmtes Handeln er lernen und später zu‑
nehmend auch leben kann, ist dieser Anforde rung ge dient. Werbebezogener Aus‑
fluss daraus ist, dass Kinder den kommerziellen Charakter von Äußerun gen oder 
Darstel lungen er kennen und die Inten tion bzw. das Motiv der hinter der Werbung 
stehen den Person ver stehen, um wirtschaft lich motivierten Informa tionen gegen‑
über kritisch bleiben und eigene (Konsum‑)Ent schei dungen treffen zu können. 
Gefährdet ist die Hand lungs frei heit immer dort, wo das Kind nicht selbst Ent‑

32 bverfge 80, 137 (152) – Reiten im Walde: „nach den in der rechtsprechung des bundes verfassungs gerichts ent wickelten grundsätzen 
gewährleistet art. 2 abs. 1 gg die allgemeine hand lungs frei heit im umfassen den Sinne (…). geschützt ist damit nicht nur ein be grenzter 
bereich der persönlich keits entfal tung, sondern jede form mensch lichen handelns ohne rücksicht darauf, welches gewicht der betäti-
gung für die persönlich keits entfal tung zukommt.“; vgl. allgemein zur hand lungs frei heit di fabio in Maunz/Dürig, grundgesetz Kommentar. 
loseblattsamm lung, 2013, art. 2 rn. 11 ff. (m. w. n.).
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schei dungen trifft, sondern durch welche Einflüsse auch immer über wiegend 
fremdbestimmt agiert.33

 – Ein weiteres Ziel von Ver fassungs wegen, das eben falls aus medien pädagogi scher 
Perspektive an gestrebt wird, ist die Gewährleis tung der informa tio nellen Selbst
bestim mung.34 Wenn ein zentrales normatives Element des Daten schutz rechts 
ist, dass auch ein Kind wissen soll, wer was wann über es weiß, so muss das Kind 
Kenntnis über die Daten verarbei tung und ihre Zwecke haben und ab schätzen 
können, welche Konsequenzen die Ver arbei tungs prozesse für die informatio nelle 
Selbst bestim mung haben können  – und zwar sowohl in Fällen der vom Kind 
aktiv ver anlassten Daten verarbei tung (aktive Angabe persön licher Daten) als auch 
in Situa tionen passiver Daten erfas sung (Tracking und Profiling).

 – Der dritte große Bereich ver fassungs recht licher und einfach gesetz licher, ebenso 
wie pädagogi scher Ziel bezüge ist die Entwick lung Jüngerer zu ge meinschafts
fähigen Individuen.35 Gefähr dungen dieser Ent wick lung werden aus gemacht in 
medien induzierten Ent wick lungs risiken, die die Persönlich keits entwick lung im 
Hinblick auf die Friedfertig keit, ein soziales Miteinander, eine ge meinschafts fähige 
sexualethi sche Orientie rung oder den Respekt vor anderen Personen gruppen nach‑
haltig be einträchti gen können. Zu einer Beeinträchti gung dieses Schutz zieles 
können auch die Inhalte von Werbung theoretisch beitragen.

Die drei zentralen Ziele im Schnittbereich von kind licher Ent wick lung und Werbung 
wur den in Unter ziele herunter gebrochen, um Anhaltspunkte für vor gelagerte Einzelziele 
zu finden, die als Vor bedin gung zur Erreichung des jeweili gen zentralen Ziels er schei‑
nen. Dabei wurde die folgende Ziel übersicht (s. Abb. 3) ent wickelt, deren disziplinen‑

33 vgl. bverfge 81, 242 (254) – Handels vertreter: „privatautonomie besteht nur im rahmen der gelten den gesetze, und diese sind 
ihrer seits an die grundrechte ge bunden. (…) Keine bürgerlichrecht liche vor schrift darf in Wider spruch zu den prinzipien stehen, die 
in den grundrechten zum aus druck kommen. Das gilt vor allem für diejenigen vor schriften des privatrechts, die zwingen des recht 
ent halten und damit der privatautonomie Schranken setzen (…). Solche Schranken sind unentbehr lich, weil privatautonomie auf dem 
prinzip der Selbst bestim mung beruht, also voraus setzt, daß auch die bedin gungen freier Selbst bestim mung tatsäch lich ge geben sind. 
hat einer der ver tragsteile ein so starkes Über gewicht, daß er ver trag liche regelun gen faktisch einseitig setzen kann, bewirkt dies 
für den anderen ver tragsteil fremdbestim mung. Wo es an einem annähernden Kräftegleich gewicht der beteiligten fehlt, ist mit den 
mitteln des ver trags rechts allein kein sach gerechter aus gleich der interessen zu gewährleisten. Wenn bei einer solchen Sachlage über 
grundrecht lich ver bürgte positionen ver fügt wird, müssen staat liche regelun gen aus gleichend eingreifen, um den grundrechts schutz 
zu sichern.“
34 bverfge 65, 1 (43) – Volks zählung: „freie ent faltung der persönlich keit setzt unter den modernen bedin gungen der Daten verarbei-
tung den Schutz des einzelnen gegen un begrenzte erhebung, Speiche rung, ver wendung und Weiter gabe seiner persön lichen Daten 
voraus. Dieser Schutz ist daher von dem grundrecht des art. 2 abs. 1 in ver bindung mit art. 1 abs. 1 gg umfaßt. Das grundrecht 
gewährleistet insoweit die befugnis des einzelnen, grundsätz lich selbst über die preis gabe und ver wendung seiner persön lichen Daten 
zu be stimmen.“
35 Siehe hierzu beispiels weise das Konzept von medien mündig keit (Schluder mann 2002, S. 53) sowie ansätze zur aus bildung von 
„media literacy“, die auf die erziehung reflektierter und engagierter bürger ab zielen (vgl. auf derheide 1993, S. 26). Die gemeinschafts-
fähig keit wird recht lich dabei als merkmal einer persönlich keits entwick lung gesehen, welches vom leitbild einer eigen verantwort lichen 
persönlich keit innerhalb der sozialen Gemein schaft aus geht, vgl. bverfge 47, 46 (72): „Das Kind ist ein Wesen mit eigener menschen würde 
und eigenem recht auf ent faltung seiner persönlich keit im Sinne der art. 1 abs. 1 und art. 2 abs. 1 gg (…). es bedarf des Schutzes 
und der hilfe, um sich zu einer eigen verantwort lichen persönlich keit innerhalb der sozialen gemein schaft zu ent wickeln.“
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4 zur gesamtanlage der studie

übergreifende Zielstel lungen sowohl für die An gebots analyse als auch für die recht liche 
Risikoanalyse und die Rezep tions studien konzeptio nelle Anhaltspunkte ge boten haben, 
aber auch für den Endbericht in mehrfacher Hinsicht strukturie ren den Charakter haben.

In der An gebots analyse und der recht lichen Betrach tung können Problemlagen 
struk turiert identifiziert und diese in der Rezep tions analyse auf ihre Risiko verwirk‑
lichung hin über prüft werden. In der Zusammen schau der Befunde aus den einzelnen 
For schungs modulen können schließ lich vor dem Hinter grund dieser normativen Leit‑
vor stel lungen konkrete Risiken und Lücken auf gezeigt und Hand lungs optionen ab‑
geleitet werden. Auf Basis dieses Unter suchungs ansatzes er folgte die Durch führung 
der einzel nen Projekt module, deren Methodiken im Folgenden be schrieben werden.

4.2 fOrschungs mOdul 1 –  
analyse aus gewählter internet seiten

Die An gebots analyse gliedert sich in zwei Teile: Im Schwerpunkt wurde eine quanti‑
tativ‑qualitative Inhalts analyse der von Kindern ge nutzten Internet seiten im Hinblick 
auf Werbung durch geführt (1a), daneben wurden exkursorisch Personalisie rungs‑
strategien und ihre prakti schen Konsequenzen in den Blick ge nommen (1b).

4.2.1 mOdul 1a – analyse werb licher an gebOts fOrmen

Ziel der An gebots analyse ist es, aus gewählte Internet seiten im Hinblick auf vor find bare 
werb liche Segmente, deren jeweilige Einbet tung in das Webseiten angebot sowie Merk‑
male der Ab gren zung von nicht‑werb lichen Inhalten zu unter suchen. Mit Blick auf 

abbildung 3:  
zentrale ziele im 
schnittbereich von 
kind licher ent wick lung 
und werbung

hand lungs-
autonomie

Werbung er kennen

inten tion ver stehen

reflektierter umgang 
(inkl. Wider stands fähig keit gegen Druck und zwang)

informatio nelle 
Selbst bestim mung

bewusstsein der passiven Daten erfas sung

bewusstsein der aktiven Daten eingabe

gemeinschafts-
fähig keit

friedfertig keit

Soziales miteinander

respekt

Sexualethi sche orientie rung
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die geschilderten Strukturmerkmale von Onlinewer bung, die es bei der Analyse von 
Onlineinhalten bzw. werb lichen Formen im Internet zu be rücksichti gen gilt (vgl. 
Kapitel  2), sowie aus gehend von den ge nannten normativen Ober‑ und Unter zielen 
wurde ein mehrdimensionaler Ansatz für die Analyse gängiger Erschei nungs formen 
werb licher Inhalte in kinder affinen Onlineangeboten ent wickelt:
 – Um werb liche An gebots formen, denen Kinder im Internet be gegnen, möglichst 

umfassend zu er fassen, wurde eine systemati sche Analyse der von Kindern gängig 
ge nutzten Internet seiten über ver schiedene Analyse ebenen hinweg durch geführt.

 – Um darüber hinaus die Strukturen werb licher Prozesse im Onlinebereich besser 
nach vollziehen zu können, wurden er gänzend zur Analyse der Erschei nungs formen 
werb licher An gebote auch strukturelle Analysen durch geführt, die die Flüchtig keit 
und Dynamik von Onlineinhalten be rücksichti gen, die Spezifika werb licher Er‑
schei nungs formen auf greifen und der Reaktivi tät respektive der Personalisie rung 
von Onlineinhalten Rechnung tragen. Hier wurden in einem nächsten Schritt 
zehn aus gewählte An gebote zu unter schied lichen Mess zeitpunkten be trachtet. In 
einer weiteren Analyse wurde explorativ unter sucht, wie Informa tionen über das 
Surf verhalten, die auch für ver haltens abhängige Werbezwecke ver wend bar sind, 
mittels Cookies ge speichert werden (passive Daten erfas sung) und inwieweit sich 
unter schied liche Nutzungs historien und Surf verläufe auf das individuelle Aus spielen 
werb licher Inhalte aus wirken.

In die An gebots analyse wurden die 100 Lieblings angebote einbezogen, die 2012 im 
Rahmen der KIM‑Studie von Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren als Lieblings‑
angebot an gegeben wurden.36 Die Liste der einbezogenen An gebote umfasst dabei 
neben speziell an Kinder adressierte An gebote auch An gebote, die sich auch oder 
aus schließ lich an ältere Zielgruppen richten, von Kindern aber gern ge nutzt werden. 
Zugleich bilden die 100 Lieblings seiten ein breites Spektrum unter schiedlichster An‑
gebots typen (z. B. redaktio nelle An gebote, Suchmaschinen, Social Communitys, Spiele‑
platt formen, Produkt seiten), die sich an Kinder, Jugend liche und/oder Erwachsene 
richten.37 Zu den Top  10 der Lieblings seiten (mehr als zehnmal ge nannt) zählen 
toggo. de, youtube. com, blinde‑kuh. de, frag finn. de, schuelervz. de 38, kika. de, google. de, 
bravo. de, knuddels. de sowie spielaffe. de.

36 ergänzend wurden sowohl in der quantitativen als auch in der qualitativen erhebung die lieblings angebote der Kinder erfragt. 
Die angaben der Kinder zeigten, dass mit der be rücksichtigten auswahl, von einzelnen nungen ab gesehen, die lieblings webseiten der 
be fragten Kinder sehr gut ab gedeckt wurden. Das einzige von den be fragten Kindern zusätz lich ge nannte an gebot mit insgesamt 
sechs nennun gen war das onlineportal antolin. de, das jedoch nicht mit in die analyse einbezogen wurde, weil es sich um ein lernangebot 
handelt und einige bereiche eine registrie rung er fordern.
37 Die vollständige liste der in der an gebots analyse unter suchten Webseiten be findet sich im anhang.
38 Das an gebot von schuelervz. de wurde am 30. 04. 2013 ein gestellt.
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Einige der in der KIM‑Studie er mittelten Lieblings angebote wurden in der An‑
gebots analyse be gründet aus geschlossen. Aus geschlossen wurden in einem ersten Schritt 
die Nennun gen von Lieblings seiten, die zu wenig Anhaltspunkte auf wiesen (z. B. ge‑
nannte Rubriken, wie „Tierseiten“, „Kinoseiten“) oder die zum Zeitpunkt der Erhebung 
offline waren bzw. nicht auf gefunden werden konnten. In einem weiteren Schritt wur‑
den individualisierte Dienste‑Angebote (z. B. google. de, facebook. com, hm. com, zalando. de) 
aus geschlossen. Auf diesen An geboten lassen sich einzelne Werbesegmente nicht per 
se einordnen, da die werb lichen Strukturen sich an gebots spezifisch unter scheiden.39 
An gebote, die auf dieselbe Start seite ver weisen, wurden nur einmal be rücksichtigt.40

Von jeder unter suchten Start seite sowie einzelnen Unter seiten wurde ein 30‑sekün‑
di ges Video er stellt 41. Ergänzt wurden diese durch die gesamte Start seite ab deckende 42 
Screens hots der analysierten Seiten, die als Daten grundlage für die weitere Analyse 
dienten.

Um die Webseiten für eine Analyse möglichst ver gleich bar zu halten und zu ver‑
meiden, dass der Besuch der Vor seite im Rahmen der Analyse des nach folgen den 
An gebots bereits Folgen für die aus gespielten Werbeinhalte hat, wurde ein Ansatz 
ge wählt, der den Grad an Personalisie rung der Onlinewer bung so neutral wie möglich 
hält, indem Brows er einstel lungen ver einheit licht und sämt liche Cookies nach der 
Analyse eines An gebots ge löscht wurden.

Die 100 An gebote wurden systematisch im Hinblick auf ihre werb lichen Erschei‑
nungs formen analysiert. Als Analyse einheit wurde für die 100 Webseiten die Start seite 
fest gelegt. Für die 50 ersten Lieblings‑Webseiten wurden zudem zufällig aus gewählte 
Unter seiten unter sucht, bei denen ent sprechend die jeweilige Unterseite die Analyse
einheit darstellte.43

Für die Analyse der Dynamiken werb licher Onlineangebote sowie der speziellen 
An gebots formen wurde eine Auswahl aus zehn Webseiten ge troffen, die die Heterogeni‑
tät der An gebote hinsicht lich des An gebots typs, der Inhalte, der Adressaten gruppe 

39 bei google folgt das Werbe vorkommen individualisiert dem und orientiert am eigenen Such begriff. in sozialen netz werken wie 
facebook wird Werbung personalisiert auf die nutzer eingaben aus gerichtet (vgl. hierzu brüggen et al. 2014), Shops dienen um ihrer 
selbst willen der produkt präsenta tion und sollen informa tionen zu käuf lichen produkte bieten.
40 beispiel: Die Logo-Seite ist eine unter seite von tivi. de, Quarks & Co ist eine unter seite von wdr. de. Da tivi. de und wdr. de bereits in 
die auswahl einbezogen wurden, sind die unter seiten nicht be rücksichtigt worden.
41 vgl. aufenanger et al. (2008). Die Seite wurde hierzu einmal langsam von oben nach unten gescannt, um sie in ihrer gesamt heit 
zu er fassen.
42 bei google Chrome gibt es mit Awesome Screen shot die möglich keit, nicht nur den sicht baren Screen, sondern auch die vollständige 
Seite als bild zu er fassen.
43 eine analyse aus schließ lich auf der ebene der Start seiten er schien nicht aus reichend, da einige anbieter erst auf den Seiten der 
ersten unter ebene Werbung einbinden. es wurden daher zusätz lich vier unter seiten pro an gebot sowie die landing pages be rücksichtigt. 
Die auswahl der unter seiten er folgte aus gehend von der Start seite. pro Start seite wurden jeweils vier unter seiten als analyse einheiten 
aus gewählt, die augen schein lich nicht werb lich anmu teten, sondern auf den ersten blick als Content einzu schätzen waren.
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(des An gebots) sowie der werb lichen Implementie rungen be sonders gut wider spiegeln.44 
Hier wurde jeweils die Webseite (Start‑ und zufällig aus gewählte Unter seiten) als 
Analyse einheit fest gelegt.

4.2.2 mOdul 1b – analyse vOn PersOnalisie rungs techniKen

Im Zuge der Projekt vorarbeiten stellte sich die Praxis der nutzu ngs basierten Online‑
wer bung zusehends als relevanter Aspekt heraus. Im Rahmen der An gebots analyse 
wurde wie ge zeigt bewusst ein Ansatz ge wählt, der den Grad der Personalisie rung 
gering halten sollte, um eine möglichst objektive und reproduzier bare Aus gangs basis 

44 berücksichtigt wurden: toggo. de, youtube. com, bravo. de, spielaffe. de, knuddels. de, kicker. de, helles-koepfchen. de, gmx. de, 
barbie. com, geolino. de.

abbildung 4:  
auswahl der untersuchten webseiten
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zu schaffen und die Analyse ergeb nisse nicht durch vor herige Profil‑ oder Nutzungs‑
daten zu ver zerren.

In der Praxis legen aber viele An gebote automatisiert Cookies, d. h. kleine Dateien 
mit text lichen Informa tionen, auf dem Nutzer rechner ab – sowohl solche der Inhalte‑
anbieter als auch solche Dritter („Third Party Cookies“), die teils aus dem Quell code 
der Inhalts seite stammen und teils aus dem Quell code der extern be spielten Werbe‑
flächen. Diese Cookies können sowohl temporär (also nur für die laufende Nutzungs‑
session) als auch persistent sein, d. h. die Informa tionen bleiben auch über die jeweilige 
Internet‑ bzw. Browser‑Sitzung hinaus er halten. Viele Anbieter nutzen darüber hinaus 
weitere Techniken, die in der Lage sind, Informa tionen über den Nutzungs verlauf eines 
Nutzers auch über An gebote hinweg zu sammeln (z. B. sogenannte Web Bugs, Zählpixel, 
Java Script Beacons). Diese er möglichen u. a. die Erstel lung von pseudonymen Nutzer‑
profilen (auch von Minderjähri gen). In der Praxis zudem ge nutzte serverseitige Tracking‑ 
und Profilie rungs techniken (z. B. Session‑IDs, Geo‑Location‑Dienste, Browser‑ oder 
Canvas‑Finger printing, Unique IDs des Endgeräts) konnten dagegen nicht in die 
Unter suchung einbezogen werden.

Um den Aspekt der Personalisie rung von aus gespielter Werbung in der An gebots‑
analyse zu be rücksichti gen, wurde im Rahmen zweier exkursori scher Zusatz analysen 
zum einen eine Cookie‑Analyse über die Top‑50‑Angebote durch geführt und zum 
anderen in einem A/ B‑Test unter sucht, inwieweit sich mit unter schied lichen Nutzungs‑
historien präparierte Rechner auf die aus gespielten Werbeinhalte aus wirken.

Die Cookie‑Analyse wurde im November  2013 durch geführt und umfasste zu‑
nächst den Einzel aufruf der Top‑50‑Angebote nach einander, jeweils unter brochen 
durch die Löschung aller bisheri gen Cookies. Erfasst und ge zählt wurden bei jedem 
Seiten aufruf der jeweili gen Start seite des An gebots sämt liche Cookies, die dabei auf 
dem Computer des Nutzers ab gelegt wurden. Diese wurden –  soweit zuzu ordnen  – 
nach Anbietern differenziert. Neben dieser reinen Cookie‑bezogenen Zählung wurde 
daneben notiert, ob das An gebot neben Cookies weitere für das Besuchertracking und 
Targeting ver wend bare Technologien einsetzte. Die ent sprechen den Analyseinstrumente 
wurden eben falls erfasst. Durch geführt wurde diese Erhebung mittels der Browser‑
Plugins „Ghostery“ und „Awesome Cookie Manager“ in einem Chrome‑Browser.

Eben falls im November 2013 wurden die Top 50 der in die Analyse einbezogenen 
Seiten gleichzeitig auf zwei unter schied lich präparierten Rechnern auf gerufen. Der eine 
Rechner („Kind“) wurde komplett neu auf gesetzt und er stmalig ge startet, wies also 
bisher keinerlei Nutzungs verlauf oder ge speicherte Cookies auf. Der Rechner erhielt 
für den Internet zugang die IP‑Adresse aus dem Adress raum des lokalen Zugangs‑
providers. Mit dem anderen Rechner („Eltern“) wurden zunächst die zwanzig meist‑
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besuchten An gebote mit IVW‑Zählung an gesurft 45, daneben weitere reine Erwach‑
senen angebote aus dem Erotik bereich. Der so präparierte „Elternrechner“ erhielt über 
die Nutzung eines VPNs eine IP aus dem Raum Frank furt. Die dann zeit gleich auf 
beiden Rechnern auf gerufenen Top‑50‑Angebote wurden jeweils zu Ende ge laden, 
dann wurde auf beiden Rechnern ein Screen shot der Seite inkl. der Werbe einblen‑
dungen ge macht. Diese Vor gehens weise sollte Anhaltspunkte für die Relevanz der aus 
der Nutzungs historie ent stammen den Profilie rung für die aus gespielten Werbeinhalte 
er bringen. Die Ergeb nisse dieser nutzu ngs basierten werb lichen Dynamiken werden in 
Kapitel 5.9 dargestellt.

4.3 fOrschungs mOdul 2 – recht liche exPertise

Die recht liche Analyse hat auf Grundlage einer Literatur‑ und Dokumenten analyse 
zunächst den gelten den Ordnungs rahmen er mittelt, wie er sich aus gesetz lichen Vor‑
schriften und Vor gaben der Selbst kontrolle der Werbewirt schaft ergibt. Für eine deskrip‑
tive Darstel lung des recht lichen und selbstregulativen Rahmens wurden hier die jeweili‑
gen Werbebegriffe, die regulatori schen Zielset zungen und die Anforde rungen an 
rechts konforme Werbung inkl. der in Rechtsprechung und Literatur diskutierten 
Ab gren zungs kriterien für zulässige und unzu lässige Werbung heraus gearbeitet und 
zusammen gestellt. In einem ge sonderten Schritt wurden die restriktive ren bzw. er‑
gänzen den Beurtei lungs maßstäbe analysiert, wie sie die Rechtsprechung bei werb licher 
Kommunika tion, die sich an Kinder richtet, identifizie ren und füllen muss.

Im zweiten Schritt wurden die im Rahmen der An gebots analyse ge fundenen 
typischen Erschei nungs formen vor dem Hinter grund des fragmentierten Rechts rahmens 
ein geordnet. Schließ lich wurde auf Grundlage der normativen Schutz ziele im Schnitt‑
bereich von Werbung und kind licher Persönlich keits entwick lung eine recht liche Risiko‑
analyse erarbeitet, die anhand von Auf merksam keits punkten aus der An gebots analyse 
mögliche Risikolagen identifiziert, die sich (theoretisch) bei der kind lichen Online‑
Werberezep tion ergeben können und – wo möglich – ent sprechend im Rahmen der 
Rezep tions studie auf ihr Potenzial zur Risikorealisie rung hin be trachtet werden. Da 
eine systemati sche Betrach tung des Ordnungs rahmens daneben auch Hinweise auf 
steue rungs wissen schaft lich herleit bare strukturelle Probleme er möglicht, wurden diese 
eben falls im Rahmen der Identifizie rung möglicher Problemlagen be rücksichtigt.

45 ivW-zählung 9/2013: t-online, ebay, bild. de, Spiegel online, yahoo, mSn, wetter. com, mobile. de, kicker online, gutefrage. net, 
foCuS online, n-tv. de, Sport1, Chip online, Curse, Die Welt, tv Spielfilm online, Süd deutsche. de, Chefkoch. de und rtl. de; http://
ausweisung. ivw-online.de/index. php?i= 11&mz_szm= 201309&pis= 0&filter= 27&sort= vgd [20. 07. 2014].
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4.4 fOrschungs mOdul 3 – werberezeP tiOns studie

Im Mittelpunkt des dritten Forschungs moduls steht die kind liche Rezep tion werb licher 
Botschaften des Internets. Ziel dieses Analyseschritts war es, die Werbewahrneh mung 
von Kindern und die kind lichen Bedeu tungs zuwei sungen zu werb lichen Onlineangebo‑
ten zu er fassen. Das Erkennen werb licher An gebots formen wird dabei gleichermaßen 
be rücksichtigt wie die Erfas sung kognitiver und affektiver Prozesse und Ver haltens‑
weisen, die das mediale Handeln von Kindern und den Umgang mit den werb lichen 
An gebots formen be dingen. Schließ lich werden auch cross mediale Bezüge und deren 
Einfluss auf das Werbe erkennen und ‑verständnis reflektiert.

Die Unter suchung der Onlinewerberezep tion von Kindern erfolgt sowohl qualitativ 
in Form von Interviewstudien und teilnehmen der Beobach tung als auch quantitativ 
in Form einer repräsentativen Befra gung (s. Abb. 5). Diese Vor gehens weise er möglicht 
es, den Umgang der Kinder mit Onlinewer bung aus ver schiedenen Perspektiven wahr‑
zunehmen, bspw. die für Kinder schwer erkenn baren Werbeformen zu identifizie ren. 
Zugleich trägt die Kombina tion von qualitativen Beobach tungs‑ und Befra gungs daten 
am an gemessens ten den Ver balisie rungs möglich keiten jüngerer Kinder Rechnung (vgl. 

abbildung 5:  
rezep tions analyse – qualitativ und quantitativ
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Schulze 2013). Auch können Limita tionen einzelner Methoden durch die Kombina tion 
ver schiedener Ver fahren aus geglichen werden. Auf diese Weise ist es möglich, einer seits 
quantifizierende Aus sagen zum Erkennen von Werbung zu treffen und anderer seits 
anhand der qualitativen Aus sagen aufzu zeigen, was Kinder unter (Online‑)Werbung 
ver stehen und woran sich ihr Werbe erkennen im Einzelnen orientiert.

Modul 3a – Repräsentativbefra gung

Die Repräsentativbefra gung diente in erster Linie dazu, quantifizier bare Daten zur kind‑
lichen Internetnut zung, zum kind lichen Werbe erkennen, Kriterien der Werbeerken  nung, 
affektive Bezüge zu werb lichen An geboten sowie Werbe erken nungs merkmale zu er‑
fassen. Die Befra gung be rücksichtigte ent sprechend folgende Bereiche:
 – Internetnut zung: Häufig keit der Nutzung; Ort der Nutzung; Endgeräte; Lieblings‑

webseite;
 – Werbung allgemein: Kenntnis des Begriffs „Werbung“ 46; Wissen, was Werbung ist; 

Erfah rung mit (anderen Formen von) Werbung; Werbewissen; Einstel lung gegen‑
über Werbung; Gespräche über Werbung in Familie und Schule;

 – Onlinewer bung: Wahrneh mung von Onlinewer bung; Erken nungs merkmale; Ein‑
stel lung zu Onlinewer bung;

 – Werbung auf aus gewählten Webseiten: Erkennen von werb lichen Segmenten; Bewer‑
tung von Werbesegmenten; Einschät zung des Werbe aufkommens auf der Lieblings‑
webseite;

 – Soziodemografie zum be fragten Kind und Elternteil (Alter, Geschlecht, Staats‑
angehörig keit, Anzahl der Geschwister).

Die soziodemografi schen Angaben, wie z. B. Angaben zum Bildungs hintergrund oder 
Familien kontext sowie die Angaben zur Internetnut zung des Kindes, zum Besitz 
internet fähiger Geräte und zur Kommunika tion über Werbung innerhalb der Familie, 
wurden, bezogen auf das jeweilige Referenz kind, über die Eltern erfragt.

Die Befra gung der Kinder (und ihrer jeweili gen Haupterziehungs berechti gen) 
wurde von GfK Enigma (Wiesbaden) mittels CAPI‑Verfahren durch geführt und er‑
folgte persön lich (Face‑to‑Face). Persön liche Interviews wurden deshalb ge wählt, weil 
sie zum einen dem Alter der Kinder an gemessen sind, zum anderen bot das Instrument 
die Möglich keit, den Kindern Stimulus‑Material vorzu legen, damit sie Bezüge zu den 
Fragen herstellen konnten. Hierzu wurden Beispiele von Screens hots ver schiedener 
Webseiten, die auch in der An gebots analyse be rücksichtigt wurden, in das Befra gungs‑

46 um zu einem be stimmten zeitpunkt der befra gung sicher zustellen, dass die be fragten Kinder nicht nur den begriff „Werbung“ 
gehört haben, sondern auch eine vage vor stel lung davon haben, was mit Werbung ge meint ist, und um eine gemeinsame basis zu 
schaffen, bekamen die Kinder eine Defini tion vor gelesen, die in anleh nung an Dörr/Klimmt/Daschmann (2011) er stellt wurde.
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programm integriert. Auf diesen wurden jeweils zwei werb liche sowie nicht‑werb liche 
Segmente markiert (siehe Anhang), zu denen die Kinder konkret ge fragt wurden, ob 
es sich um Werbung handelt. Einige Fragen, die Lieblings seiten der Kinder und die 
Erken nungs merkmale von Onlinewer bung be treffend, konnten nur teilstandardisiert 
erhoben werden. Die Interviews dauerten ca. 30 Minuten.

Die Feldphase fand vom 11. 11. 2013 bis 8. 12. 2013 statt. Die Grundgesamt heit 
wurde spezifiziert auf Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren, die zumindest ge‑
legent lich das Internet nutzen.47 Weiter hin wurde die Stichprobe hinsicht lich der 
Merkmale Alter (je ein Drittel 6–7, 8–9 und 10–11  Jahre alt), Geschlecht (hälftig 
Mädchen und Jungen), Nielsen gebiet (7 Gebiete) und Orts größe (3 Klassen) quotiert. 
Der Daten satz umfasst insgesamt 633 Interviews mit Kindern im Alter von sechs bis 
elf Jahren.

Modul 3b – Qualitative Rezep tions studie

Da das Werbe verständnis über standardisierte Methoden nur bedingt erfass bar ist, 
wurde eine umfang reiche qualitative Rezep tions studie mit Grundschul kindern durch‑
geführt, die aus einer Befra gung mit integrierter teilnehmen der Beobach tung bestand. 
Auf diese Weise konnte unter sucht werden, was Kinder unter dem Begriff „Werbung“ 
ver stehen bzw. inwieweit sie um die kommerzielle und persuasive Inten tion von Wer‑
bung wissen und diese be greifen, woher ihr Werbe verständnis mitunter rührt (z. B. 
eigene Erfah rungen, Gespräche mit Eltern oder in der Schule etc.), inwieweit sie Er‑
fah rungen mit Werbung im Internet haben und inwieweit sie welche Werbeformen 
er kennen etc. Der Leitfaden (siehe Anhang) umfasste folgende Themen felder:
 – Internetnut zung und ‑ausstat tung zu Hause: Wo, wie, wie viel, mit welchem Gerät 

wird das Internet ge nutzt; inwieweit wird die Internetnut zung durch Eltern oder 
Geschwister be gleitet; inwieweit be stehen Regeln zur Onlinenut zung?

 – Lieblings webseite: Hat das Kind ein Lieblings onlineangebot? Was ge fällt ihm dran 
be sonders?

 – Bezug zu konkreten, den Kindern zur Auswahl stehen den An geboten: Bekannt heit 
der aus gewählten An gebote; Gründe für die Auswahl; Beschrei bung des An gebots; 
inwieweit wird auf cross mediale Bezüge ver wiesen; Wahrneh mung von Werbung.

 – Werbewissen: Wissen, was Werbung ist; Defini tion von Werbung 48.

47 vorausset zung für die teilnahme am interview bei den Sechs- und Sieben jähri gen war, dass sie bereits die Schule be suchen.
48 Den Kindern, die angaben, noch nie den begriff „Werbung“ gehört zu haben, wurde eine erläute rung vor gelesen, was Werbung ist 
(https://www.mediasmart.de/wissen/werbe-abc/warum-gibt-es-werbung. html) [28. 07. 2014]; eine etwas andere Defini tion findet 
sich bei Dörr/Klimmt/Daschmann 2011, S. 207: „Werbung, das sind zum Beispiel Bilder, die ge macht werden, um Menschen darüber zu 
informie ren, dass es zum Beispiel ein neues Spielzeug oder einen leckeren Joghurt gibt, um zu zeigen, was das Besondere daran ist und 
welche Vor teile es hat und um Menschen dazu zu bringen, das Spielzeug oder den Joghurt gut zu finden und es zu kaufen.“
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 – (Online‑)Werbe erfah rungen: Welche Erfah rungen hat das Kind bereits mit Online‑
wer bung ge macht? Inwieweit ist ihm bewusst, was passiert, wenn es auf Onlinewer‑
bung klickt?

 – Einfluss von Eltern und Schule: Inwieweit haben Gespräche über Werbung in 
Elternhaus und Schule statt gefunden?

 – Reflexion/Bewer tung von Werbung: Affinität zu Onlinewer bung (allgemein/speziell).
 – Einfluss von Werbung auf Kauf entschei dung: Hat das Kind schon einmal etwas im 

Internet gesehen, was es dann haben wollte? 49

Die Beobach tung bildete einen zentralen Aspekt im Rahmen der Unter suchung, da sie 
den Kindern eine Möglich keit bot, ihr Werbe erkennen in der Situa tion zu demonstrie‑
ren und zugleich ihr Werbe verständnis anhand konkreter Beispiele zu er läutern. Vor 
dem Hinter grund der Befunde in der An gebots analyse wurde den Kindern eine Aus‑
wahl von Internet seiten vor gegeben 50, aus denen sie zwei bis drei Seiten aus wählen 
konnten.51 Die Kinder wurden ge fragt, ob sie das An gebot kennen und ge beten, zu 
be schreiben, was sie sehen bzw. was man auf der jeweili gen Seite alles machen kann. 
Wenn das Kind von sich aus auf Werbung zu sprechen kam, wurde das Thema vom 
Interviewer auf gegriffen. Wurde es vom Kind nicht erwähnt, wurde vom Interviewer 
direkt ge fragt, ob es auf der Seite Werbung sehe. In dem an die Beobach tung an‑
schließen den Teil des Leitfaden interviews wurde auf das Werbe verständnis sowie auf 
Erfah rungen mit Onlinewer bung ein gegangen.

Die Analyse der kind lichen Rezep tion werb licher Botschaften im Internet er folgte 
anhand eines Samples von n = 100 Grundschul kindern der Klassen stufen 2, 3 und 4 
aus zwei Bundes ländern (NRW und Hamburg).52 Die Rekrutie rung der Kinder er‑
folgte über Schulen.53 Die notwendige techni sche Aus stat tung (Laptops mit Internet‑

49 Da den antworten der Kinder nicht immer zweifels frei zu ent nehmen war, ob sie sich in den antworten auf etwas be ziehen, was 
sie im internet gesehen haben oder ob sie eher darauf bezug nehmen, was sie sich generell wünschen (unabhängig davon, wodurch 
dieser Wunsch hervor gerufen wurde), wurde von einer aus wertung der antworten auf diese frage ab gesehen.
50 hierzu wurden aus den 100 lieblings seiten, die in der an gebots analyse be rücksichtigt wurden, zehn an gebote aus gewählt, die 
unter schied liche an gebots typen repräsentie ren, wie z. b. (journalistisch) redaktio nelle an gebote, produkt-/herstellerwebseiten, 
Service- und einstiegs portale und platt formen. bei der auswahl wurde zudem darauf ge achtet, dass geschlechts spezifi sche präferenzen 
ab gedeckt wurden und nur kindge eignete an gebote auszu wählen waren. folgende Seiten wurden einbezogen: toggo. de, lego. de, 
kicker. de, wasist was. de, spielaffe. de, gmx. de, barbie. com, geolino. de und youtube. com. im fall von youtube wurde ent schieden, den 
Kindern nicht die Start seite, sondern das an gebot vorzu geben, das er scheint, wenn man „harry potter ohrwurmsong“ eingibt. auf 
diese Weise konnte ver mieden werden, dass die Kinder mit unge eigneten inhalten in berüh rung kamen bzw. durch inhalte auf der 
youtube-Seite über fordert wurden. allerdings hatte diese ent schei dung den nachteil, dass eine reihe der Kinder das an gebot in der 
annahme an schauen wollte, es handele sich um ein an gebot zu harry potter. Diese annahme hatte einfluss auf die rahmung des 
an gebots. Diese problematik konnte allerdings bei der aus wertung der Daten be rücksichtigt werden.
51 auf den Desktops der laptops war ein html-Code „Start“ installiert, der eine Über blicks seite mit den Screens hots aller auszu-
wählen den Start seiten anzeigte.
52 von einer befra gung von erst kläss lern wurde ab gesehen, weil hier ein anderer methodi scher zugang er forder lich ge wesen wäre.
53 an dieser Stelle möchten wir uns bei den Schul behörden in nordrhein-West falen und in hamburg für die genehmi gung und ermög-
lichung der unter suchung be danken.
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zugang über Surfstick und Router, Maus) wurde von dem Forschungs team mitgebracht, 
um ver gleich bare Bedin gungen zu schaffen.54 Insgesamt wurden zwei Grundschulen 
aus jedem Bundes land sowie ein Hort aus Hamburg in die Unter suchung einbezogen. 
Die Kinder nahmen klassen weise an der Unter suchung teil. Von allen teilnehmen den 
Schülern und Schülerinnen lagen die Einverständnis erklä rung der Eltern sowie ein 
Elternfragebogen vor (vgl. Annex zu Modul 3b).55

Die Interviews wurden in einem Raum der pädagogi schen Einrich tung ge führt, 
wobei durch die Anord nung der Tische darauf ge achtet wurde, dass die Kinder sich 
möglichst wenig gegen seitig ab lenken.56 Zum Teil konnten bis zu vier Interviews 
parallel realisiert werden. Die Interviews dauerten zwischen 30 und 40 Minuten. Sie 
wurden als Audiodateien dokumentiert. Für die Auf zeich nung der Mausaktivi täten 
auf dem Bildschirm wurde das Programm Camtasia ver wendet, sodass die Surf verläufe 
der Kinder während der Beobach tungs situa tion im Nach hinein erkenn bar bzw. re‑
konstruier  bar waren.57 Auf diese Weise kann nach vollzogen werden, auf welchen Seiten 
die Kinder sich be wegten, welchen Formen von Onlinewer bung Kinder be gegneten 
und auf welche konkreten Werbeformen und Erken nungs merkale sie Bezug nahmen. 
Hieraus lassen sich einer seits Anhaltspunkte zum kind lichen Werbe verständnis und 
anderer seits potenzielle Schwierig keiten des Werbe erkennens ab leiten. Ergänzend zu 
den Camtasia‑Aufzeich nungen dokumentierten die Interviewer ihre Beobach tungen 
und fertigten Gedächtnis protokolle an.

Die Interviews wurden sämt lich trans kribiert und alle personen bezogenen Daten 
vollständig anonymisiert und pseudonymisiert (d. h. alle Kinder er hielten einen Alias‑
namen). Die Aus wertung er folgte in zwei Schritten: In einem ersten Schritt wurde 
anhand des Interviewleit fadens ein Codewortbaum in MAXQDA 11 er stellt, anhand 
dessen die Interviews deduktiv‑induktiv codiert wurden, das heißt, dass der Code‑
wort baum im Zuge der Codie rung sukzessive er weitert wurde. Auf diese Weise 
wurde das Interviewmaterial inventarisiert und für die fall übergreifende Analyse auf‑
berei tet.

54 auf den ge nutzten rechnern wurden vor einstel lungen ge troffen, die eine ver gleich bar keit der beobach tungs situa tionen er-
möglichten, bspw. einstel lungen be züglich Cookies und pop-ups oder löschung von persön lichen Seiten einstel lungen und anmelde-
informa tionen im browser vor jeder beobach tungs-Session.
55 ledig lich bei vier Kindern lag kein zu gehöri ger elternfragebogen vor.
56 Die Studie konnte in diesem fall auf den erfah rungen von Schulze (2013) auf bauen.
57 mittels Camtasia lässt sich der ver lauf der onlinenut zung, einschließ lich der mausbewe gungen nach zeichnen. zudem werden auch 
die Kommentare der nutzerinnen und nutzer auf gezeichnet. Diese vor gehens weise erwies sich als sinn voll und geradezu unerläss lich, 
um nach vollziehen zu können, auf welche bereiche eines onlineangebots sich die Kinder be ziehen. von dem einsatz von eyetracking-
Software oder einer video aufzeich nung der Kinder wurde im vorfeld bewusst ab gesehen, weil sie mit blick auf die forschungs fragen 
in dieser Studie wenig er giebig schienen.



72

In einem zweiten Schritt wurden für alle 100 Kinder Fall beschrei bungen er stellt, 
in die neben den Angaben zur Internetnut zung und zur Defini tion von Werbung auch 
die Beobach tungen aus den Camtasia‑Videos einflossen.

Auch wenn mit 100 Kindern ein für eine qualitative Unter suchung ver gleichs weise 
großes Sample ge wählt wurde, liegt der Fokus dieses Moduls auf der qualitativen 
Aus wertung. Diese zielt vor allem darauf, einer seits die in der Repräsentativbefra‑
gung  er mittelten Befunde zu konkretisie ren und anderer seits die Ver stehens weisen 
und  poten ziellen Schwierig keiten von Kindern im Umgang mit Werbung heraus‑
zuarbeiten.

Modul 3c – Elternbefra gung

Die qualitative Befra gung der Grundschul kinder wurde durch eine quantitative Eltern‑
befra gung ergänzt, die den Eltern mit der Einverständnis erklä rung zuging. Der Eltern‑
fragebogen umfasste neben soziodemografi schen Fragen die Themen komplexe Medien‑
ausstat tung in der Familie und Eigen ausstat tung des Kindes, Umfang und Häufig keit 
der kind lichen Medien nutzung, von den Eltern wahrgenommene Gefahren der Online‑
nut zung der Kinder, Einschät zungen der Sicher heit des Kindes im Umgang mit Online‑
wer bung, Regeln zum Thema Onlinewer bung sowie Negati verfah rungen be züglich 
Onlinewer bung. Die Ergeb nisse der Befra gung fließen als Hinter grundinforma tionen 
in die Ergebnis darstel lung ein.

Modul 3d – Gruppen interviews

Um zu einer Einschät zung darüber zu ge langen, welchen Einfluss Internet werbung 
auf potenzielle, werbeinduzierte kind liche Ver haltens inten tionen ausüben, wurden 
neben den Einzelerhe bungen sechs Gruppen gespräche in Form von Klassen interviews 
durch geführt. Diese dienten dazu, zu er mitteln, inwieweit die im Internet platzierten 
werb lichen An gebots formen die Einstel lungen von Kindern be einflussen, und ob sich 
medien marken spezifi sche Trends oder cross mediale Bezüge er kennen lassen. Der Leit‑
faden be rücksichtigte folgende Themen komplexe:
 – Internet ausstat tung und Internet zugang zu Hause und in der Schule bzw. der 

Klasse;
 – Internetnut zung, Lieblings angebote;
 – Erfah rungen mit (Online‑)Werbung;
 – Hinweise im Fernsehen auf weiter führende An gebote im Internet;
 – durch (Online‑)Werbung evozierte Wünsche.

Die Anzahl der Kinder, die an den Gruppen gesprächen teilnahmen, variierte zwischen 
sieben und 18 Kindern. Die Interviews dauerten im Durch schnitt 37 Minuten. Die 
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4 zur gesamtanlage der studie

Ergeb nisse werden nicht ge sondert aus gewiesen, sondern fließen in die Gesamtdarstel‑
lung mit ein.

Modul 3e – Lehrer befra gung

Die Lehrer befra gungen wurden durch geführt, um Informa tionen zu er fassen, welcher 
Stellen wert dem Thema (Online‑)Werbung in der Schule bei gemessen wird bzw. ob 
sie schon einmal thematisiert wurde. Neben Angaben zur Person stehen die Internet‑
ausstat tung und der Internet zugang in der Schule bzw. der Klasse, die Werberezep tion 
der Schüler im Kontext allgemeiner Internetrezep tion im Unter richt sowie die Einstel‑
lung der Lehrer zur Werberezep tion von Schülern und die Bewer tung der kind lichen 
Werberezep tion, schuli sche Restrik tionen der kind lichen Internet‑ bzw. Werbenut zung 
und die Wahrneh mung potenzieller Risiken der kind lichen Werbekonfronta tion im 
Vordergrund. Insgesamt wurden Interviews mit drei Lehrerinnen und einem Lehrer 
an den einbezogenen Schulen ge führt. Diese dauerten zwischen 18 und 27 Minuten. 
Das Alter der Pädagogen lag zwischen 29 und 52 Jahren.

4.5 fOrschungs mOdul 4 – exPerten befra gung

Im Rahmen des Projekts fanden zwei Works hops mit Ver treterinnen und Ver tretern 
aus Forschung und Praxis statt. Diese dienten vor allem dazu, den Blick auf die in 
der An gebots analyse und in der recht lichen Expertise identifizierten Problemfelder zu 
schärfen und potenzielle anbieter bezogene Hand lungs möglich keiten zu identifizie ren. 
Weiter hin wurden mit einzelnen Akteuren aus den Bereichen Ver braucher schutz, Ver‑
mark tung und Selbst kontrolle sowie Anbietern Interviews in Form von Hinter grund‑
gesprächen durch geführt.58

4.6 fOrschungs mOdul 5 – inter natiOnale exPertise

Mit dem Ziel, sowohl die empiri schen Befunde als auch die daraus resultie ren den 
Konsequenzen in einem inter nationalen Kontext zu reflektie ren und darüber hinaus 
einen Über blick über im inter nationalen Raum realisierte Werbekompetenzprojekte 
zu er halten, wurde über das europäi sche Forschungs netz werk EU Kids Online, an 

58 Die gespräche wurden nicht auf gezeichnet. an dieser Stelle sei allen gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmern noch einmal 
herz lich für ihre gesprächs bereit schaft und offen heit ge dankt.
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dem das Hans‑Bredow‑Institut be teiligt ist, eine Onlinebefra gung durch geführt, die 
aus sechs offenen Fragen bestand. Im Zentrum der Befra gung standen die Fragen, in 
welcher Weise das Thema Kinder und Werbung aktuell im jeweili gen Land diskutiert 
wird, inwieweit Studien zu dem Themen feld durch geführt wurden, ob es eine Art 
„Code of Conduct“ im Zusammen hang mit dem Thema Kinder und (Online‑)Werbung 
gäbe und welche Best‑Practice‑Beispiele für medien pädagogi sche Projekte und Initiativen 
im jeweili gen Land vor liegen. Die Ergeb nisse der inter nationalen Experten befra gung 
nehmen an gesichts der Themen breite kein eigenes Kapitel ein, sondern fließen an 
ver schiedenen Stellen in die Gesamtbetrach tung ein.

4.7 ver KnüP fung der einzelnen fOrschungs mOdule

Durch die enge Koopera tion des Forschungs teams konnten die einzelnen Forschungs‑
module bereits in der Konzep tions phase ver zahnt werden. Auf diese Weise konnten 
z. B. aus recht licher Perspektive relevante Aspekte in der An gebots analyse und in der 
Rezep tions studie be rücksichtigt werden. Die Darstel lung der Ergeb nisse erfolgt aus 
Gründen der Darstell barkeit ent lang der Forschungs module (wobei eine Ver knüp fung 
der einzelnen Projekt bausteine innerhalb der Module statt findet). Die perspektiven‑
verschränken den, interdis ziplinären Betrach tungen er folgen in Kapitel 8 und 9.
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5 welchen werbefOrmen be gegnen Kinder? 
erschei nungs fOrmen werb licher inhalte  
auf vOn Kindern frequentierten webseiten

Die An gebots analyse zielt darauf, einen möglichst umfassen den und differenzierten 
Über blick über die Formen von Onlinewer bung zu geben, denen Kinder im Rahmen 
ihrer Internetnut zung be gegnen. Um die Befunde einordnen zu können, werden zuvor 
einige Anmer kungen zum Analyseschema ge macht (Kapitel 5.1) sowie die unter suchten 
Onlineangebote (Kapitel 5.2) vor gestellt. Daran an schließend wird ein Über blick über 
die werb lichen Erschei nungs formen auf den 100 unter suchten Start seiten ge geben 
(Kapitel 5.3). Eine tiefer gehende Betrach tung werb licher Erschei nungs formen hinsicht‑
lich ge stalteri scher Merkmale erfolgt in Kapitel 5.4 auf der Grundlage von 50 Webseiten 
(Start‑ und Unter seiten). Inhalt liche Merkmale stehen im Mittelpunkt von Kapitel 5.5. 
Eine Besonder heit der Studie besteht darin, dass sie nicht nur die eindeutig als Werbung 
identifizier baren Elemente in den Blick nimmt, sondern auch die An gebote, bei denen 
unklar ist, ob es sich um Werbung handelt, denen aber durch aus eine werb liche 
Funktion unter stellt werden kann. Diese An gebote werden in Kapitel  5.6 genauer 
be trachtet. Die Dynamiken werb licher Erschei nungs formen stehen im Mittelpunkt 
von Kapitel 5.7. Neben den werb lichen Erschei nungs formen interessierte zudem, wo 
die Kinder landen, wenn sie auf werb liche Segmente klicken. Dieser Aspekt wird in 
Kapitel 5.8 genauer be leuchtet. Da im Kontext von Onlinewer bung Personalisie rungs‑
techniken eine zentrale Bedeu tung zukommt, wurde er gänzend zur Analyse werb licher 
Erschei nungs formen unter sucht, inwieweit auf den unter suchten An geboten Cookies 
platziert wurden. Darüber hinaus wurden anhand zweier präparierter Rechner unter‑
sucht, inwieweit sich die Profile auf die Einspie lung von Onlinewer bung aus wirken. 
Die Ergeb nisse zu den Personalisie rungs techniken werden in Kapitel  5.9 dargestellt. 
Ein Zwischen fazit wird in Kapitel 5.10 ge zogen.

5.1 über blicK über die analyse ebenen

5.1.1 analyseschema

Zur Analyse werb licher Erschei nungs formen auf Internet seiten wurde ein Kategorien‑
system ent wickelt, das eine Einord nung und Differenzie rung auf der Ebene der Start‑ 
und Unter seiten erlaubt (s. Tab. 2 auf S. 79). Unter schieden wurden folgende Analyse‑
ebenen:
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Analyse ebene 1a – Codie rung der Start seiten

Auf einer ersten Analyse ebene 1a wurden die Start seiten als Analyse einheiten definiert 
und analysiert. Gegen stand von Analyse ebene 1a ist die Gestal tung des Gesamtangebots. 
Hier wurden neben formalen Angaben, wie der URL sowie Datum und Uhrzeit des 
Abrufs, folgende Kategorien erfasst:
 – Webseitentyp (Webseite von einer Zeitschrift, eines Spiele‑Anbieters, von Ver einen, 

Spielzeugherstellern etc.);
 – vor rangige Zielgruppe der Webseite (Kinder, Jugend liche, Erwachsene; als alleinige 

Zielgruppe oder in Kombina tion) 59;
 – Vor handensein eines Onlines hops auf der Webseite (integriert auf der Seite, über 

Ver linkung auf eine externe Seite) 60;
 – Anbieter der Webseite (z. B. Ver eine, Unter nehmen, öffent liche Einrich tungen, 

Privat‑/Einzelpersonen);
 – Hinweise zum Daten schutz sowie Platzie rung der Daten schutz‑Hinweise (Nut‑

zungs bedin gungen, Terms of Service, Daten schutzer klärung etc.) 61;
 – Vor handensein einer Werbe(selbst‑)er klärung des Webseiten anbieters (Erklä rung, 

was Werbung ist oder was passiert, wenn man auf die Werbung klickt, und wie 
man wieder von einer Werbeseite zurück kommt);

 – Vor handensein von Hinweisen auf Möglich keiten, Werbung auszu blen den (Gibt es 
einen Hinweis, dass Werbung auf der Internet seite aus geblendet werden kann?).

Analyse ebene 1b – Codie rung der Start und Unter seiten

Auf Analyse ebene 1b wurden sowohl die Start seiten als auch aus gewählte Unter seiten 
eines Webangebots analysiert. Als Auf greifkriterium wurden alle potenziell werb lichen 
Segmente erfasst und hinsicht lich der Art der Werbeform be stimmt.

Als explizite werb liche Formen wurden dabei alle Segmente einer Webseite codiert, 
die offensicht lich und zweifels frei als werb liche Kommunika tion zu identifizie ren 
waren („explizit werb liche Segmente“). Als Kriterien wurden hierfür die werb liche 
Kennzeich nung (z. B. als „Werbung“, „Ad“, „Advertising“ etc.) oder die deut lich werb‑
liche Gestal tung des Segments und eindeutige Ab hebung vom übrigen Inhalt einer 
Seite (z. B. in Form von Bannern) fest gelegt.62

Darüber hinaus wurden Segmente, die nicht zweifelsfrei als werbliche Segmente 
identifiziert werden konnten, aber von Kindern als (vermeintlich) werblich eingeordnet 

59 angaben zu der zielgruppe eines onlineangebots wurden i. d. r. dem impressum ent nommen.
60 in anleh nung an aufenanger et al. (2008), S. 4.
61 in anleh nung an Cai/zhao/botan (2010), S. 2, 9 f.
62 Die Codiererinnen und Codierer wurden an gewiesen, die Codie rung aus einer objektiven erwachsenensicht vorzu nehmen.



77

5 welchen werbefOrmen be gegnen Kinder?

werden können, als „sonstige Segmente“ codiert.63 Dieses Vor gehen diente der er‑
weiterten Betrach tung von potenziell kommerziellen Formen der Online‑Kommunika‑
tion und er folgte unab hängig von einer rechts wissen schaft lichen Bewer tung (s. dazu 
unten Kap. 6.7.3).64

Alle expliziten sowie sonsti gen Segmente wurden auf Analyse ebene 1b im Hinblick 
auf folgende Kategorien analysiert:
 – Werbekategorie (Werbung für andere An gebote, Werbung für die gleiche Marke, 

Sonsti ges);
 – ge stalteri sche Ähnlich keit zu den übrigen Inhalten (Ähnlich keit der Farbge bung, 

Typografie, des Layouts, des Gesamt erschei nungs bildes) 65;
 – Merkmale des Werbeformats (grafisch, animiert, textuell, filmisch) 66;
 – optische (Sicht‑)Ebene (vor dem Seiten inhalt, hinter dem Seiten inhalt, keine andere 

Sichtebene);
 – Rotation des Werbeangebots (wechselt der Inhalt der Werbung?) 67;
 – Art der Werbekennzeich nung (wört liche Kennzeich nung, die unmittel bar an der 

Werbung erfolgt);
 – Platzie rung (Position, Platzie rung in oder außerhalb von Rubriken 68, Varia tion);
 – Zielgruppe des Werbeangebots (Kinder, Jugend liche, Erwachsene; als alleinige 

Zielgruppe oder in Kombina tion);
 – etwaige Darstel lung eines konkreten Produkts/einer konkreten Dienst leis tung 

(wird ein konkretes Produkt/eine konkrete Dienst leis tung dargestellt?);
 – Name des Produkts/der Dienst leis tung;
 – Produkt‑/Dienst leis tungs kategorie;

63 Die anwei sung an die Codiererinnen und Codierer war hier, problemorientiert all jene formen zu be rücksichti gen, die Kinder über 
die zweifels freien Werbeformen hinaus in kind lich-naiver art für Werbung halten können. Die Codiererinnen und Codierer mussten 
daher auch sensibel für Segmente sein, die nur potentiell eine werb liche inten tion ver folgen. um im prozess der Codie rung eine 
möglichst hohe zuverlässig keit der Codezuord nungen zu er reichen, er folgten zum einen regelmäßige Codier besprechungen, zum anderen 
wurde auf die funktion der „inter-Coder-Übereinstim mung“ im analyse-programm maxQDa zurück gegriffen. Diese be rechnet eine 
inter coder-Übereinstim mung für das vor handensein von Codes, die häufig keit von Codes und die Über einstim mung von codierten 
Segmenten (vgl. verbi Software. Consult 2013, S. 129 ff.).
64 Die recht liche bewer tung ist ge bunden an eine vielzahl anzu legen der maßstäbe, die jeweils vom einzelfall ab hängig sind und den 
auf sichts stellen und gerichten anheimgestellt sind. Die vollständige und ab schließende werberecht liche beurtei lung jedes einzelnen 
sonsti gen Segments ist für die an gebots analyse insoweit nicht weiter führend (s. aber Kap. 6.7.3). aus der Kinderperspektive hergeleitete 
Kriterien für die Codie rung als sonstige Segmente waren insbesondere speziell oder un gewöhn lich ge kennzeichnete Segmente, optisch 
be sonders heraus gestellte inhalte wie z. b. be sondere tipps, hinweise auf gewinn spiele, die im Kontext des Webseiten angebots stehen 
oder ggf. cross mediale bezüge auf weisen, deut lich erkenn bare marken oder logos, nicht zweifels frei vom übrigen Content ab gehobene 
Segmente, prominent platzierte partner angebote, logos oder buttons von Sponsoren, förderern oder anbietern, bei denen die inten-
tion nicht ohne weiteres erkenn bar ist, produktabbil dungen, ver weise auf Social-media-angebote oder rubriken mit reinen textlinks 
auf an gebote Dritter. Social-media-buttons, die im inhaltebereich gesichtet wurden, wurden dagegen als „sonstige Segmente“ auf 
ebene 1b codiert.
65 in anleh nung an Cai/zhao/botan (2010), S. 13.
66 ebd., S. 12.
67 in anleh nung an Seibold (2002), S. 49 f.
68 gemeint sind ge stalterisch umschlossene und be titelte inhalts bereiche (z. b. „news“, „Service“, „highlights“).
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 – inhalt licher Bezug zur Webseite (Produkt derselben Dachmarke oder An gebot aus 
einer thematisch ähnlichen Kategorie);

 – Art der direkten Ansprache (Imperativ);
 – „Ver lockung“/Anreiz (Motiv) 69;
 – inhalt liche Gestal tung der Werbung (Einsatz von fiktiven Medien figuren/Charak‑

te ren, von realen Medien personen, Darstel lung in der realen oder fiktiven Welt, 
Produkt‑/Dienst leis tungs präsenta tion);

 – Hinweise auf Problemfälle, mögliche Ent wick lungs beeinträchti gungen (be züglich 
des Inhalts der Werbung);

 – Naviga tion – visuelle Ebene (Möglich keiten zum Schließen des Werbesegments).

Analyse ebene 2 – Codie rung der Landing Pages

Sofern ein werb liches oder sonsti ges Segment auf Analyse ebene 1b be stimmt wurde, 
wurde dieses – aus gehend von der Start seite bzw. der Unter seite – an geklickt und die 
jeweilige Landing Page als weitere Analyse einheit auf Analyse ebene 2 codiert. Gegen‑
stand der Analyse auf der zweiten Ebene waren ent sprechend die An gebote, auf die die 
werb lichen Segmente ver weisen. Diese Analyse ebene umfasst folgende Kategorien:
 – Vor handensein etwaiger Trenner (Hinweise, dass der Nutzer das An gebot ver lässt);
 – Format/Inhalt der Landing Page (Gewinn spiel, Produktinforma tion, Kaufmöglich‑

keit, Spiel usw.);
 – Möglich keiten zur Eingabe persön licher Daten (persön liche Daten abfrage im 

Rahmen eines Formulars, Art der Abfrage);
 – Hinweise zur Daten verarbei tung (stehen Hinweise und Links im unmittel baren 

Umfeld des Formulars?);
 – Einho lung des elter lichen Einverständ nisses zur Eingabe persön licher Daten (wird 

nach dem Einverständnis der Eltern ge fragt?) 70;
 – Art der Ansprache des Users (z. B. Fan, Gewinn spieler, Tester/Experte, Käufer/

Konsument);
 – Art der Naviga tions möglich keit (Möglich keit, die Landing Page zu schließen bzw. 

zu ver lassen).

Analyse ebene 3 – Aus gewählte Unter seiten auf 50 An geboten

Über die Start seiten hinaus wurden im Fall der 50 Lieblings angebote der Kinder auch 
noch jeweils vier Unter seiten in die Analyse einbezogen. Aus gehend von der Start seite 
wurden jeweils vier Unter seiten als Analyse einheiten aus gewählt, zwei An gebote „above 

69 in anleh nung an Cai/zhao/botan (2010), S. 12.
70 in anleh nung an Cai/zhao/botan 2010, S. 2, 9 f.
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the scroll“ 71 und „below the scroll“ an geklickt.72 Ein weiteres Auswahl kriterium für 
die Unter seiten war, dass sie augen schein lich nicht werb lich anmu teten, sondern auf 
den ersten Blick als Content einzu schätzen waren.

71 mit dem begriff ist in anleh nung an den dem Webdesign ent stammen den aus druck „above the fold“ die platzie rung einer wichti-
gen nachricht in der oberen hälfte der ersten Seite, d. h. oberhalb der falz, ge meint. „above the scroll“ be schreibt ent sprechend den 
bereich eines bildschirms bzw. einer Webseite, die beim aufruf er scheint. (vgl. http://www.seolytics.de/lexicon/above-the-fold/ 
[30. 07. 2014]). hier ist die platzie rung im sicht baren bereich einer Webseite ge meint (ohne zu scrollen).
72 Sowohl „above the Scroll“ als auch „below the Scroll“ wurde jeweils ein optisch auf fälli ges sowie ein optisch nicht be sonders 
heraus stechen des an gebot aus gewählt.

tabelle 2:  
über blick über die analyse ebenen zur bestim mung werb licher erschei nungs formen

 
analyse ebene 1a: start seite
gegen stand: gestal tung eines an gebots
analyse einheit: Start seite (ohne weiteres Klicken)
anzahl der analyse einheiten: 100 Webseiten
ziel: erfas sung von merkmalen des an gebots
 
analyse ebene 1b: werbliche segmente auf start- und unter seiten
gegen stand: einbet tung einzelner werb licher Segmente auf Start- oder unter seiten
analyse einheit: Start seite/unter seite (ohne weiteres Klicken)
anzahl der analyse einheiten: 100 Start seiten und unter seiten von 50 an geboten
ziel: betrach tung der einbet tung von Werbung auf der einzelnen Start- oder unter-

seite
 
analyse ebene 2: werbliche erschei nungs formen auf der ver linkten webseite (landing Page)
gegen stand: konkrete betrach tung von Werbeangeboten
analyse einheit: landing page
anzahl der analyse einheiten: anklicken aller werb licher Segmente auf einer Start-/unter seite, die zuvor als 

auf greifkriterium erfasst wurden; die Codie rung erfolgt auf der landing page.
ziel: Konkrete betrach tung einzelner, im an gebot integrierter, werb licher Segmente
 
analyse ebene 3: unter seite
gegen stand: betrach tung einzelner, weder ge kennzeichneter noch optisch ab gehobener, von 

der Start seite aus er reich barer unter seiten und darin ent haltener Werbe-
elemente

➝ weitere Codie rung gemäß analyse ebene 1b und 2 auf der jeweili gen unter-
seite

analyse einheit: unter seite
anzahl der analyse einheiten: 200 unter seiten, aus gehend von der Start seite von 50 an geboten:

2 angebote „above the scroll“
2 angebote „below the scroll“

ziel: analyse von werb lichen Segmenten auf inhalt lichen einzelseiten
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Ziel der Analysen von Unter seiten (Analyse ebene 3) war es, zu er fassen, ob sich 
Werbeimplementie rungen auf inhalt lichen Einzel‑Web‑ bzw. Unter seiten finden.

Die Tabelle  2 gibt einen zusammen fassen den Über blick über die ver schiedenen 
Analyse ebenen und die be rücksichtigten Kategorien.73

5.1.2 analysezeitraum

Die Dokumenta tion und Analyse der Lieblings webseiten der Kinder er folgte über den 
Zeitraum vom 24. 04. bis 05. 09. 2013. Insgesamt wurden 100 Start seiten, 189 Unter‑
seiten 74 und 813 Landing Pages 75 als Analyse einheiten in die Analyse einbezogen.

5.1.3 archivie rung der materialien

Zur Dokumenta tion der zu unter suchen den Onlineinhalte wurde standardmäßig immer 
der Google Chrome‑Brows er 76 benutzt. Um den Grad an Personalisie rung der Online‑
inhalte im Kontext dieser Analyse bewusst gering zu halten, wurden vor Beginn jeder 
Einzel‑Archivie rung alle Informa tionen, wie z. B. persön liche Seiten einstel lungen und 
Anmeldeinforma tionen, im Browser ge löscht. Die Einstel lungen be züglich Cookies 
und Pop‑ups konnten in Google Chrome standardmäßig vor genommen werden. Pop‑ups 
wurden gemäß der Standardeinstel lung des Browsers blockiert.77 Damit wurde in Kauf 
ge nommen, dass im Zuge der Analyse z. B. Trenner bzw. Weiter lei tungs seiten (Bridge‑
pages/‑seiten), die den Rezipienten auf das Ver lassen einer Internet seite hinweisen und 
technisch teil weise über Pop‑ups realisiert werden, nicht mit erfasst werden.78

Von jeder analysierten Webseite, d. h. von allen unter suchten Start seiten, Landing 
Pages und Unter seiten, wurde ein Screen shot an gefertigt. Der Screen shot diente bei 

73 ein detaillierter Über blick über das Kategorien system findet sich im anhang a.
74 Die im Codehandbuch fest gelegten vier unter seiten pro unter suchter Webseite ließen sich nicht in allen fällen ge nerie ren, da 
nicht alle Start seiten hinreichend viele unterseiten auf wiesen, der in die analyse auf analyse ebene 3 hätte einbezogen werden können. 
Somit wurden nur 189 unter seiten analysiert.
75 von den 813 be rücksichtigten landing pages wurden 213 nicht codiert, da ein anderes Segment innerhalb eines an gebots auf 
dieselbe landing page führte. Weitere 458 landing pages konnten, bedingt durch den fortlaufen den re-Codierprozess, nicht rekonstruiert 
und somit nicht in die analysen mit einbezogen werden.
76 google Chrome gilt als der meist ge nutzte browser welt weit (vgl. http:// de.statista.com/statistik/daten/studie/158095/umfrage/
meist genutzte-browser-im-internet-welt weit/ [30. 07. 2014]) und bot des Weiteren den vorteil der unmittel baren Dokumenta tion 
mithilfe des browser-plugins Awesome Screen shot.
77 Die vor genommenen vor einstel lungen orientierten sich soweit wie möglich an dem wahrschein lichen nutzer verhalten.
78 im zuge der hand lungs optionen wurde diskutiert, inwieweit sich trenner als hilfestel lung er weisen, jedoch durch harte pop-up-
einstel lungen konterkariert werden (siehe Kapitel 9).
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der computer unterstützten Analyse als Dokument, das in das Programm zur Analyse 
ein gespeist wurde und die zu analysierende Einheit bildete. Der Screen shot wurde mit 
Awesome Screen shot (Plugin für Google Chrome) auf genommen.79 Zusätz lich wurde mit‑
hilfe von Camtasia Studio, einer Software zur Bildschirm aufnahme, eine 30‑sekündige 
Video aufzeich nung von der Start‑ sowie von den Unter seiten eines unter suchten Inter‑
net angebots er stellt.80 Die 30‑sekündige Camtasia‑Aufzeich nung diente dazu, dynami‑
sche Elemente der Webseiten inhalte zu er fassen (z. B. Rotationen, sich be wegende 
Werbesegmente). Um die Bewegung an gemessen zu dokumentie ren, wurde mit der 
Camtasia‑Aufzeich nung eben falls die gesamte Seite auf genommen.81

Die Codie rung selbst er folgte anhand der Screens hots. Camtasia‑Aufzeich nungen 
dienten als Hinter grundinforma tion, um die Werbesegmente insbesondere hinsicht lich 
ihrer dynami schen Aspekte an gemessen einschätzen zu können.

5.2 über blicK über die analysierten an gebOte

5.2.1 differenzie rung nach tyPen vOn webseiten

Die unter suchte Stichprobe umfasst die 100 Lieblings angebote von Kindern im Alter 
von sechs bis zwölf Jahren.82 Da sich Onlineangebote hinsicht lich ihrer Erschei nungs‑
form und ihrer Inten tion gravierend unter scheiden, wurden die analysierten Webseiten 
in theoretisch‑heuristisch ge nerierte Typen unter teilt. Mit der Differenzie rung ver‑
bunden ist u. a. die Frage, inwieweit ein Onlineangebot ein vornehm lich inhalt liches 
Anliegen hat oder schwerpunkt mäßig auf den Ver kauf von Produkten oder Dienst‑
leis tungen zielt. Die Rahmung der An gebote scheint nicht nur eine wesent liche Voraus‑
setzung für eine an gemessene Einord nung der werb lichen Segmente im Rahmen der 
An gebots analyse zu sein, sondern kann sich mitunter auch für das Werbe erkennen aus 
Kinder sicht als relevant er weisen. Die unter suchten An gebote wurden in folgende 
Typen unter schieden:83

79 ein vorteil bei diesem programm ist die möglich keit, die gesamte Webseite („entire page“) abzu fotografie ren, auch wenn auf dem 
bildschirm nur ein teil der Seite zu sehen ist.
80 bei auf fällig keiten (z. b. be sonde ren erschei nungs formen, auf fälli ger gestal tung o. Ä.) wurden zusätz lich 30-sekündige auf nahmen 
von den landing pages an gefertigt.
81 hierzu wurde innerhalb der 30-sekündi gen auf zeich nung auf einer Webseite einmal von oben nach unten gescrollt.
82 Die informa tionen wurden freund licher weise vom medien pädagogi schen forschungs verbund auf basis der Kim-Studie (2013) zur 
ver fügung ge stellt. Weitere informa tionen zum aus wahlprozess finden sich in Kapitel 4.
83 eine liste mit der zuord nung der unter suchten Webseiten zu den ge nerierten typen von Webseiten kategorien findet sich im 
anhang a.
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(Journalistisch)Redaktio nelle Webseiten: Webseiten, die publizisti sche Auf gaben 
wahrnehmen und deren Webseiten inhalte redaktio nell er stellt und aus gewählt anmuten. 
51 der 100 unter suchten An gebote wurden dieser Kategorie zu geordnet. Dazu zählen 
z. B. An gebote von Fernsehsendern (z. B. toggo. de, tivi. de), von Zeitschriften (z. B. 
maedchen. de, bravo. de, geolino. de), aber auch Kinder suchmaschinen, die einen redak‑
tio nellen Inhalt auf weisen oder redaktio nell ge pflegt sind (z. B. blinde‑kuh. de, frag‑
finn. de).

Produkt/Herstellerwebseiten: Webseiten, die ein in sich geschlossenes kommer‑
zielles An gebot darstellen. Dies trifft auf 25 der unter suchten An gebote zu. Neben 
Produkt seiten von Spielzeugherstellern (z. B. barbie. com oder playmobil. de) wurden 
Webseiten von Spiele‑Anbietern (z. B. playsta tion. com oder myfree farm. de), Webseiten 
für Ver lags produkte (z. B. wasist was. de 84 oder wendy. de) oder zu konkreten Radio‑ oder 
Fernsehangeboten/‑sendun gen (z. B. pokemon. de und caillou. com) aus gemacht. Allen 
diesen An geboten gemein ist, dass sie die Auf merksam keit des Nutzers ent weder auf 
Produkte oder auf den Hersteller lenken wollen. Auch starwars. com, eine Webseite, 
die als Fanseite be zeichnet werden kann, sowie nasubia. com, eine Spiele‑ und Chat‑
Webseite, stellen Produkte bzw. Marken in den Vordergrund.

Platt formen: Webseiten, die zum über wiegen den Teil auf nutzer generierten Inhal‑
ten ohne oder mit äußerst geringem Anteil redak tio nellen Contents basieren. Diese 
Gruppe macht den kleinsten Anteil der ge nerierten Webseiten kategorien aus (10 An‑
gebote). Neben An geboten wie knuddels. de oder wuschelchat. de sind dieser Kategorie 
Videoportale (z. B. youtube. com, myvideo. de, clipfish. de), Internet seiten von Fanclubs/
Künstlern/Stars (z. B. Musik, Sport) und Wikis (wikipedia. org 85, opwiki. org) zu‑
geordnet.

Service und Einstiegs portale: Einstiegs seiten, die eine Vielfalt unter schied licher 
An gebote vor halten oder darauf ver weisen, z. B. Einstiegs seiten von E‑Mail‑Diensten, 
be triebs systemabhängig vor eingestellte Start seiten oder Spielesamm lungen. Zur Web‑
seiten  kategorie der Portale wurden insgesamt 14 An gebote zu geordnet. Diese Kategorie 
setzt sich zusammen aus Spiele‑Portalen (z. B. spielaffe. de, jetztspielen. de) sowie Nach‑
richten‑, Sport‑, Unter hal tungs‑ oder Wetterportalen (z. B. wetter. de, msn. com).

84 bei wasist was. de handelt es sich um eine Sonderform einer produkt seite, da die produkte Wissens artikel sind, die offensicht lich 
dem anspruch der objektivi tät folgen. Dennoch lässt sich das an gebot dieser Webseiten kategorie unter ordnen, da sie letztend lich 
ein produkt in den fokus der auf merksam keit stellt.
85 Wikipedia er scheint insofern als grenzfall, als sich die autoren der einzelnen artikel quasi-redak tio nellen richtlinien unter werfen 
bzw. eine quasi-redaktio nelle Kontrolle durch die gemeinde der Wikipedia-aktiven statt findet.
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5.2.2 differenzie rung nach vOr rangi ger zielgruPPe  
vOn webangebOten

Neben der Typisie rung von Webseiten‑Kategorien ist für die Einord nung werb licher 
Erschei nungs formen ent scheidend, in welchem Zielgruppen‑Kontext sie platziert sind. 
Werbliche Erschei nungs formen auf Kinder‑ und Jugendwebseiten sind mitunter aus 
juristi scher und medien pädagogi scher Perspektive anders zu be werten als solche, die 
auf Webseiten platziert sind, deren Zielgruppe vornehm lich Erwachsene sind.

Angaben zu der Zielgruppe eines Webseiten‑Angebots sind i. d. R. dem Impressum 
zu ent nehmen. Oftmals weisen die Webseiten‑Angebote eine direkte Adressie rung auf, 
sodass diese eindeutig zu be stimmen sind. In der vor liegen den Unter suchung wurden 
diese Angaben be rücksichtigt und die unter suchten Webseiten unter teilt nach solchen, 
die sich aus schließ lich an Kinder (unter 14 Jahren) richten, jene, die sich an Jugend‑
liche (unter 18 Jahren) richten, und Webseiten, die sich (auch) an Erwachsene richten. 
48 der 100 unter suchten Webseiten richten sich an Kinder und/oder Jugend liche, 30 
davon aus schließ lich an Kinder, 13 aus schließ lich an Jugend liche.

Die Adressaten einzelner werb licher Erschei nungs formen sind an gebots analytisch 
nicht immer eindeutig fest zustellen. Auf Grundlage der Einstu fung der Zielgruppe 
eines Onlineangebots lassen sich jedoch die auf der Seite befind lichen Einzelelemente 
an gemessen einordnen, sodass er mittelt werden kann, wie Kinder und Jugend liche 
dort spezifisch an gesprochen werden.

5.3 häufig Keiten werb licher erschei nungs fOrmen

Auf den Start seiten der 100 be liebtesten Webseiten der Kinder konnten insgesamt 
193 explizit werb liche Segmente erfasst werden. Darüber hinaus wurden 791 sogenannte 
„sonstige“ Segmente codiert.86 Im Folgenden wird die Ergebnis darstel lung bezogen 
auf die zweifels frei werb lichen Segmente zum einen differenziert nach den unter schied‑
lichen An gebots typen und zum anderen nach den unter schied lichen Zielgruppen der 
Onlineangebote vor genommen:

86 Die anzahl der sonsti gen Segmente fällt ver gleichs weise hoch aus. grund dafür ist der oben be schriebene ansatz, in dieser Kategorie 
all jene Segmente einzu ordnen, die auf grund ihrer gestal tung oder ihres inhaltes von Kindern als werb lich ein geordnet werden könnten. 
umfasst sind damit nicht nur erschei nungs formen von Werbung, die für Kinder (möglicher weise) nicht auf den ersten blick identifizier-
bar sind, sondern auch erschei nungs formen von nicht-werb lichen Inhalten, die aber als kommerzielle Kommunika tion interpretiert 
werden könnten. zu den „sonsti gen Segmenten“ s. im einzelnen Kap. 5.6.
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Exakt die Hälfte der unter suchten Start seiten weist mindestens ein explizit werb‑
liches Segment auf, 14 der unter suchten Start seiten beinhal teten weder explizit werb‑
liche noch sonstige Segmente. Auf den übrigen 36 Start seiten wurden sich aus schließ‑
lich „sonstige Segmente“ codiert.

Im Durch schnitt ließen sich auf den Start seiten 1,9 explizit werb liche Segmente 
fest stellen. Bezieht man nur die Start seiten in die Berech nungen ein, die mindestens ein 
explizit werb liches Segment auf wiesen, lag der Durch schnitt bei 3,9. Zum Teil wurden 
bis zu 15 explizit werb liche Segmente pro Start seite eines An gebots er mittelt.

Eine Betrach tung nach den ver schiedenen Angebots typen zeigt: Auf den Start‑
seiten der (journalistisch)redak tio nellen Webseiten (n = 51) ließen sich insgesamt 
113 explizit werb liche Segmente identifizie ren, das sind im Schnitt 2,2 Segmente pro 
Start seite. Bezieht man auch hier wieder nur die An gebote mit ein, die mindestens 
ein explizit werb liches Segment auf der Start seite auf wiesen (26 Start seiten), beläuft 
sich die durch schnitt liche Werbeimplementie rung pro Seite auf 4,3 explizit werb liche 
Segmente pro Start seite.

Bei den Produkt und Herstellerwebseiten (n = 25) konnten auf den Start seiten 
nur acht explizit werb liche Segmente identifiziert werden, im Durch schnitt sind das 
0,3 explizit werb liche Segmente pro Start seite eines Produkt‑ und Herstellerangebots 
(zwei Segmente pro Start seite, wenn man nur die vier Start seiten be rücksichtigt, die 
mindestens ein explizit werb liches Segment auf wiesen).

Auf Service und Einstiegs portalen (n = 14) wurden insgesamt 44 und im Durch‑
schnitt 3,1 explizit werb liche Segmente identifiziert (3,7 Segmente pro Start seite, nur 
be zogen auf die zwölf Start seiten mit mindestens einem explizit werb lichen Segment).

Demgegenüber waren auf den Platt formen (n = 10) insgesamt 28 explizit werb liche 
Segmente auf den Start seiten zu finden und im Durch schnitt 2,8 pro Start seite (3,5 Seg‑
mente pro Start seite, bezogen auf die acht Platt formen, die mindestens ein explizit 
werb liches Segment auf wiesen).

Im Durch schnitt ließen sich also die meisten explizit werb lichen Segmente auf 
den Start seiten der Service‑ und Einstiegs portale identifizie ren, ge folgt von Platt formen, 
(journalistisch‑)redak tio nellen An geboten und schließ lich Produkt‑ und Hersteller‑
webseiten. Sofern nur die Webseiten be rücksichtigt werden, die mindestens ein explizit 
werb liches Segment auf der Start seite auf wiesen, ändert sich die Rang folge dahin‑
gehend, dass die höchste Zahl an explizit werb lichen Segmenten auf die (journalistisch‑)
redak tio nellen Webseiten ent fällt, ge folgt von den Service‑ und Einstiegs portalen und 
den Platt  formen und auch hier schließ lich den Produkt‑ und Herstellerwebseiten (s. 
Tab. 3).
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Betrachtet man die Onlineangebote nach Alters gruppen zeigt sich Folgendes: 
Die An gebote, die sich an Kinder oder Jugend liche richten (n = 48), weisen insgesamt 
58 explizit werb liche Segmente auf den Start seiten auf. 28 Segmente finden sich auf 
Seiten, die sich aus schließ lich an Kinder richten und 30 auf Webseiten, die sich aus‑
schließ lich an Jugend liche richten. Im Durch schnitt finden sich auf den Start seiten 
von Kinder‑ und/oder Jugendangeboten 1,2 explizit werb liche Segmente (3,6 Seg mente, 
wenn man nur die Start seiten einbezieht, auf denen grundsätz lich explizit werb liche 
Segmente aus gemacht werden konnten).

Nimmt man nur die aus gewiesenen Kinderwebseiten (n = 35) in den Blick, beläuft 
sich die durch schnitt liche Anzahl explizit werb licher Segmente auf 0,8 (2,8, wenn man 
hier nur die zehn Start seiten be rücksichtigt, die mindestens ein explizit werb liches 
Segment auf weisen).

Auf den Jugendwebseiten (n = 13) finden sich durch schnitt lich 2,3 explizit werb‑
liche Segmente pro Start seite (5, wenn man die Berech nungen nur auf die 6 Start seiten 
bezieht, die mindestens ein explizit werb liches Segment auf wiesen) (s. Tab. 4).

Neben explizit werb lichen Segmenten und solchen, die von Kindern als werblich 
eingeordnet werden könnten, wurden auf den Start seiten ge sondert Sponsoren und 
Förderer, Partner sowie Social‑Media‑Buttons codiert. Sponsoren und Förderer ver‑
folgen mit der Platzie rung ihres Logos respektive Namens auf einem Onlineangebot 
nicht zwingend eine werb liche Inten tion. Es soll mit einer derarti gen Platzie rung eher 

tabelle 3:  
durch schnitt liche anzahl explizit werb licher segmente auf den start seiten  
(nach webseiten kategorien)

(Journalistisch-) 
redaktio nelle 

 Webseiten

produkt-/ 
hersteller-
webseiten

Service-/
einstiegs -
portale

platt -
formen

gesamt

anzahl Start seiten gesamt  51 25 14 10 100

anzahl explizit werb licher Segmente 113  8 44 28 193

anzahl Start seiten mit mind. 1 explizit 
werb lichen Segment

 26  4 12  8  50

anzahl explizit werb lichen Segmente/
Start seite

2,2 0,3 3,1 2,8 1,9

anzahl explizit werb licher Segmente/
Start seite mit mind. 1 explizit werb-
liches Segment

4,3 2,0 3,7 3,5 3,9
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transparent ge macht werden, wer ein Onlineangebot mitfinanziert oder fördert. Bei 
Partner verweisen soll der Nutzer auf das jeweilige Partner angebot weiter verwiesen 
werden. Gleiches gilt für Social‑Media‑Buttons, die auf einem Onlineangebot platziert 
werden, um die Auf merksam keit des Nutzers auf das ent sprechende Social‑Media‑
Angebot zu lenken. Auf den Start seiten der 100 be liebtesten Webseiten von Kindern 
konnten 13  Förderer‑ oder Sponsoren hinweise, 43  Partnerhin weise und 174  Social‑
Media‑Buttons fest gestellt werden.

Auch wurde erfasst, ob auf den jeweili gen Start seiten der 100 analysierten An‑
gebote Onlines hops integriert oder auf eine andere Seite aus gelagert waren. In 25 Fällen 
war auf der Start seite ein Onlineshop integriert. In zwölf Fällen war ein Onlineshop 
ver knüpft, bei Anklicken des Shops wurde man jedoch auf eine andere Second Level 
Domain weiter geleitet.

5.4 gestalteri sche merKmale  
werb licher erschei nungs fOrmen

Wurde bei der Betrach tung der 100  Start seiten der Fokus auf die schlichte Anzahl 
werb licher Erschei nungs formen gelegt, richtet sich detailliertere Analyse im Folgenden 
auf die ge stalteri schen und inhalt lichen Merkmale, die im Hinblick auf die Gewähr‑
leis tung von Hand lungs autonomie be sonders be deutsam sein können (vgl. Kapitel 6). 
Die Material basis bilden hier die Start seiten der 50 bei Kindern be liebtesten An gebote, 
jeweils vier aus gewählte Unter seiten sowie die Landing Pages. Auf den 50 analysierten 

tabelle 4:  
durch schnitt liche anzahl explizit werb licher segmente auf den start seiten –  
Kinder- und Jugendwebseiten

Kinder- 
webseiten

Jugend- 
webseiten

gesamt

anzahl Start seiten gesamt 35 13 48

anzahl explizit werb licher Segmente 28 30 58

anzahl Start seiten mit mind. 1 explizit werb lichen 
 Segment

10  6 16

anzahl explizit werb licher Segmente/Start seite 0,8 2,3 1,2

anzahl explizit werb licher Segmente/Start seite 
mit mind. 1 explizit werb lichen Segment

2,8  5 3,6
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Start‑ und Unter seiten wurden insgesamt 413 explizit werb liche und 858 sonstige 
Segmente codiert.87

Betrachtet werden im Folgenden die ge stalteri sche Ähnlich keit zum An gebot, die 
Kennzeich nung, der Kontext der Platzie rung werb licher Segmente, konkrete Merkmale 
des Werbeformats sowie das Zusammen spiel der ver schiedenen ge stalteri schen Merk‑
male. Auch wurden Sichtebenen, Rotationen und Möglich keiten der Naviga tion (z. B. 
Über springen oder Schließen von Werbung) be rücksichtigt.

5.4.1 gestalteri sche ähnlich Keit zum an gebOt

Da Kinder in ihren Lesarten noch nicht so stark auf ihre Text kenntnis ver trauen 
können, greifen sie zur Interpreta tion von Informa tionen auf außersprach liche Informa‑
tions quellen, wie Bilder, Kontext und Sinnzusammen hang zurück (vgl. Feil/Decker/
Gieger 2004, S. 146 ff.). Gestalteri sche Merkmale sind daher für das Werbe erkennen 
in den onlinebasierten Text strukturen be sonders essenziell.

Ein grundlegen des Merkmal zur Einord nung werb licher Erschei nungen ist, ob 
diese eine ge stalteri sche Ähnlich keit zur Webseite auf weisen oder sich ge stalterisch von 
dieser abheben. Als ge stalterisch ähnlich wurde ein identifiziertes Segment ein geordnet, 
wenn die Gestal tung sich hinsicht lich Farbge bung, Typografie, Layout oder Gesamt‑
erschei nungs bild des Segments nicht von den Inhalten einer Seite abhebt.

Ein fiktives Beispiel: Der Anbieter eines Spieleportals schaltet ein Banner, das für 
ein Spiel wirbt. Sofern das Banner optische Ähnlich keit zu den präsentierten Spielen 
auf dem Spieleportal auf weist oder dort animierte Charaktere oder eine fiktive Welt 
ab gebildet werden, die sich in die Seite einfügen, wurde das ent sprechende Werbe‑
segment als ge stalterisch ähnlich codiert.

Tabelle 5 ver anschau licht das Ver hältnis ge stalterisch ähnlicher und ge stalterisch 
nicht ähnlicher Segmente auf den 50 ganz heit lich er fassten Webseiten von Kindern, 
unter teilt nach Webseiten kategorien.88 Explizit werb liche Segmente weisen in 175 Fällen 
Ähnlich keit, in 238 Fällen jedoch keine ge stalteri sche Ähnlich keit auf. Das Ver hältnis 
ge stalterisch ähnlicher und ge stalterisch ab grenzen der werb licher Segmente innerhalb 
der unter schied lichen Webseiten kategorien ist nahezu gleich ver teilt. Einzig bei den 

87 zur zusammen setzung der er fassten „sonsti gen Segmente“ s. Kap. 5.6; s. a. fußnote 86.
88 Die nach folgen den abbil dungen bilden zum teil ab solute, zum teil relative zahlen ab. Sofern ver hält nisse zwischen den einzelnen 
Webseiten kategorien dargestellt werden, müssen diese immer unter berücksichti gung der recht heterogenen ver teilung der Webseiten 
auf die Kategorien bedacht werden.
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Platt  formen ist auf fällig, dass sich explizit werb liche Segmente in ihrer Gestal tung in 
der Regel vom übrigen Inhalt abheben.

5.4.2 Kennzeich nung

Ent scheiden des weiteres Kriterium für die Erkenn bar keit von Werbung im Internet ist 
die Kennzeich nung. Für jedes Segment wurde erfasst, welche Kennzeich nung es aufwies. 
Die meisten explizit werb lichen Segmente, nämlich 147 Segmente, waren mit „Anzeige“ 
ge kennzeichnet. Die Kennzeich nung „Werbung“ war in 53  Fällen ge geben. 38 der 
identifizierten Werbesegmente waren als „Google‑Anzeige“ 89 aus gewiesen. Weiter hin 
wurden werb liche Segmente als „Promo tion“ be zeichnet (in 26 Fällen) oder mit einem 
„Info‑i“ 90 ver sehen (in 15 Fällen). Weitere, nur einzeln ver wendete Kennzeich nungen 
waren die Bezeich nungen „Werbespots“ 91, „Sponsored by“, „Ad“, „powered by“ oder 
ein einfaches „W“. Teilweise waren explizit werb liche Segmente auch doppelt ge‑
kennzeichnet (z. B. mit „Anzeige“ und „Werbung“ oder mit „Anzeige“ und „powered 
by“).

89 bei der Kennzeich nung „google-anzeige“ handelt es sich um einen eigen verweis von Google, dass das Werbeangebot vom Werbedienst-
leister Google aus geht.
90 Das „info-i“ stellt keine eigent liche Kennzeich nung, sondern ledig lich eine transparenz mittei lung dar.
91 hierbei handelte es sich vor rangig um sog. in-Stream-anzeigen, die vor, während oder nach einem online-video er scheinen (vgl. 
bayerisches Staats ministerium für umwelt und ver braucher schutz 2014, S. 82). Über wiegend waren diese in-Stream-anzeigen auf 
Service- und einstiegs portalen sowie auf platt formen zu finden.

tabelle 5:  
häufigkeit explizit werblicher segmente mit gestalterischer ähnlichkeit  
(nach webseitenkategorien)

(Journalistisch-) 
redaktio nelle 

 Webseiten  
(n = 192 auf 

53 Start- und 
unter seiten)

produkt-/ 
hersteller-
webseiten  
(n = 25 auf 

11 Start- und 
unter seiten)

Service-/
einstiegs portale 

(n = 130 auf 
25 Start- und 
unter seiten)

platt formen 
(n = 66 auf 

27 Start- und 
unter seiten)

gesamt

ge stalteri sche 
Ähnlich keit

96  (50 %) 7  (28 %) 65  (50 %) 7  (11 %) 175  (42 %)

keine ge stalteri sche 
Ähnlich keit

96  (50 %) 18  (72 %) 65  (50 %) 59  (89 %) 238  (58 %)

gesamt 192 (100 %) 25 (100 %) 130 (100 %) 66 (100 %) 413 (100 %)

basis: n = 413 Segmente auf 116 Start- und unterseiten, die mindestens ein explizit werbliches Segment enthalten
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Auch hier soll eine Betrach tung nach Webseiten kategorien er folgen: Bei den 
(journalistisch‑)redak tio nellen An geboten dominierte die Bezeich nung „Anzeige“, 105 
der 159 ge kennzeichneten explizit werb lichen Segmente wiesen diese Kennzeich nung 
auf. Auf den Produkt‑ und Herstellerwebseiten war „Werbung“ mit acht Fällen die 
meist ver breitete Kennzeich nung, in zwei Fällen wurde hier das Wort „Ad“ ver wen‑
det. Auf den Service‑ und Einstiegs portalen dominierten die Begriffe „Werbung“ (in 
28  Fällen), „Anzeige“ (in 27  Fällen) und „Promo tion“ (in 25  Fällen). Auch auf den 
Platt formen war das Wort „Anzeige“ (in 23 Fällen) dominant. Weitere Bezeich nungen 
waren dort „Google‑Anzeige“ (in 13 Fällen), „Werbespot“ (in 7 Fällen) und „Werbung“ 
(in 4 Fällen).

Betrachtet man nur die Kennzeich nungs bezeich nungen auf den Seiten, die sich 
an Kinder und/oder Jugend liche richten, lassen sich nicht ganz so heterogene Begriff‑
lich keiten fest stellen wie auf den 50 Webseiten insgesamt: Von 63 explizit werb lichen 
Segmenten auf den 23 Start‑ und Unter seiten, die sich aus schließ lich an Kinder rich‑
teten, waren 43 Segmente als solche ge kennzeichnet, 20 der Segmente wiesen demgegen‑
über keine Kennzeich nung auf. Sofern eine Kennzeich nung vorlag, bildete wiederum 
das Wort „Anzeige“ die gängigste Form (in 27 Fällen). Die Bezeich nung „Werbung“ 
wurde in rund einem Viertel der Fälle (in 15  Fällen) ver wandt. Bei einem explizit 
werb lichen Segment fand sich der Hinweis „Info‑i“.

Auf den 29 Webseiten (43 Start‑ und Unter seiten), die sich an Jugend liche oder 
an Kinder und Jugend liche richten, konnten insgesamt 129 explizit werb liche Segmente 
aus gemacht werden. 95 dieser 129  Segmente waren als werb lich ge kennzeichnet, 
34 Segmente waren nicht als werb lich ge kennzeichnet, wiesen aber eine deut lich werb‑
liche Gestal tung auf und hoben sich optisch vom übrigen Inhalt der jeweili gen Seite 
ab. Auch hier fand am häufigsten das Wort „Anzeige“ Ver wendung. In drei Fällen 
waren explizit werb liche Segmente doppelt ge kennzeichnet (zweimal „Anzeige“  + 
„powered by“, einmal „Anzeige“ + „Werbung“) (s. Abb. 6). 

Insgesamt weisen die Kennzeich nungen er heblichen Gestal tungs spiel raum auf (s. 
Abb. 7): Oft sind die Kennzeich nungen im ent sprechen den Segment platziert, aber 
optisch vom Segment ab gehoben, beispiels weise in einem farb lich gestal teten Kasten 
in der Ecke des Segments platziert, teil weise stehen die Kennzeich nungen auch ober‑, 
unter‑ bzw. außerhalb der eigent lichen Werbefläche. Teilweise sind die Kennzeich‑
nungen in kleine rer als oder in ähnlich großer Schrift größe wie der textuelle Inhalt 
einer Werbefläche ge halten. Die meisten der identifizierten Werbekennzeich nungen 
waren in weißer oder schwarzer Schrift, oft in Großbuchstaben ge staltet. Einheit liche 
ge stalteri sche Merkmale sind also nicht ge geben, oft ist die Bezeich nung und Gestal‑
tung der Kennzeich nungen aber innerhalb einer Webseite konsistent.



90

abbildung 6:  
Kennzeich nung explizit werb licher segmente auf seiten,  
die mindestens ein explizit werb liches segment ent halten

abbildung 7:  
Kennzeich nungs bezeich nungen explizit werb licher segmente auf seiten,  
die mindestens ein explizit werb liches segment ent halten
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sich ausschließlich an
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23 Start- und Unterseiten)

Webseiten, die sich an

Kinder und/oder Jugend-

liche richten (n=129 auf

43 Start- und Unterseiten)

50 Start- und Unterseiten

(n=413 auf 116 Start- und

Unterseiten)

Anzahl

nicht gekennzeichnetGesamt gekennzeichnet

auf 50 Start- und Unterseiten
(n=413 auf 116 Start- und

Unterseiten)

„-W-“ „powered by“ „sponsored by“ „Ad“ „Werbespot“

„Info-i“ „Promotion“ „Google-Anzeigen“ „Werbung“ „Anzeige“

auf Webseiten, die sich an Kinder
und/oder Jugendliche richten

(n=129 auf 43 Start- und
Unterseiten)

auf Webseiten, die sich aus-
schließlich an Kinder richten

(n=63 auf 23 Start- und
Unterseiten)

Alle Start- und Unterseiten Auf Kinder-/Jugendseiten Auf Kinderseiten

Tripelkennzeichnung Doppelkennzeichnung keine Kennzeichnung
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5.4.3 KOntext der Platzie rung

Maß geblich für Erkenn bar keit und damit auch für die Hand lungs autonomie ist zudem 
der Kontext der Platzie rung des werb lichen Segments auf der Seite. Am häufigsten 
sind explizit werb liche Segmente außerhalb des Hauptangebots platziert, beispiels weise 
als sogenannte Hockeysticks oder Banner. Dies traf auf 251 von 413 explizit werb lichen 
Segmenten zu.

Andere werb liche Segmente sind stärker in das An gebot integriert. Auf den bei 
Kindern be liebtesten 50 Webseiten konnten 71 explizit werb liche Segmente innerhalb 
eines mit „Werbung“ ge kennzeichneten bzw. als Rubrik anmuten den Blocks identifi‑
ziert werden. Oft heben sich ent sprechende Blöcke durch farb liche Hinter legung und 
Rahmung vom übrigen Inhalt ab (s. Abb. 8 und 9). 

Ein werb liches Segment kann aber auch in thematisch ähnlichen Rubriken platziert 
sein. Beispiels weise wurden auf bravo. de werb liche Segmente für Tampons in der 
Rubrik „Dr. Sommer“ identifiziert. In 91 der 413  Fälle waren explizit werb liche 
Segmente in anderen, zum Teil inhalts nahen und spezifisch ge kennzeichneten Rubriken 
platziert.

abbildung 8:  
werbeblock auf der start seite  
von knuddels. de

 
abbildung 9:  
werbeblock auf der start seite von msn. com
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5.4.4 gestalteri sche ähnlich Keit in KOmbina tiOn  
mit Kennzeich nung

Der Grad der Erkenn bar keit von werb lichen Segmenten, der im Sinne einer Hand‑
lungs autonomie des Nutzers gewährleistet sein muss, ergibt sich in der Regel durch 
das Zusammen spiel von ver schiedenen Komponenten, beispiels weise der gestalteri schen 
Ähnlich keit eines Segments zur Webseite und einer Kennzeich nung des ent sprechen‑
den Werbesegments oder der Platzie rung in einer Rubrik und der Kennzeich nung. 
Sofern werb liche Segmente zwar ge stalteri sche Ähnlich keit zur Webseite auf weisen, 
jedoch als Werbung ge kennzeichnet sind, scheint eine Erkenn bar keit für Kinder eher 
ge geben als wenn die Segmente nicht ge kennzeichnet sind.

Von 413 er fassten explizit werb lichen Segmenten auf den 50 bei Kindern be‑
liebtesten Start‑ und Unter seiten konnten insgesamt 165 Segmente identifiziert werden, 
die zwar eine ge stalteri sche Ähnlich keit zur Webseite auf wiesen, aber eindeutig als 

abbildung 10:  
werbung in „anderer“ rubrik auf der start seite von bravo. de
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Werbung ge kennzeichnet waren. 91 dieser ent sprechen den Segmente wurden auf 
(journalistisch‑)redak tio nellen Webseiten identifiziert, sieben auf Produkt‑/Hersteller‑
webseiten, 62 auf Service‑/Einstiegs portalen und fünf auf Platt formen.

Demgegenüber konnten nur zehn explizit werb liche Segmente identifiziert werden, 
die ge stalterisch ähnlich, jedoch nicht ge kennzeichnet waren. Fünf dieser ent sprechen‑
den Segmente wurden auf (journalistisch‑)redak tio nellen Webseiten identifiziert, drei 
auf Service‑/Einstiegs portalen und zwei auf Platt formen.

Leichter zu er kennen dürften werb liche Segmente für Kinder sein, wenn sie ge‑
kennzeichnet sind und keine ge stalteri sche Ähnlich keit zur Webseite auf weisen. Dies 
traf auf 142 explizit werb liche Segmente zu. 61 dieser Segmente waren auf (journa‑
listisch‑)redak tio nellen Webseiten auszu machen, drei auf Produkt‑ und Hersteller‑
webseiten, 38 auf Service‑/Einstiegs portalen und 40 auf Platt formen.

Werbliche Segmente dürften auch dann noch erkenn bar sein, wenn diese zwar 
nicht als solche ge kennzeichnet sind, sich jedoch von der übrigen Webseiten gestal tung 
abheben. 96 der identifizierten explizit werb lichen Segmente wiesen weder eine Kenn‑
zeich nung noch ge stalteri sche Ähnlich keit zur Webseite auf. Auf den (journalistisch‑)
redak tio nellen Webseiten fanden sich 35 solcher Segmente, auf Produkt‑ und Hersteller‑
webseiten 15, auf Service‑/Einstiegs portalen 27 und auf Platt formen 19 Segmente. Die 
nach folgende Tabelle (Tab. 6) fasst die Ergeb nisse, einschließ lich der Annahmen im 
Hinblick auf die Erkenn bar keit durch den Nutzer zusammen. 

92 Die werb liche Kennzeich nung befand sich unmittel bar am Segment.

tabelle 6:  
Kontingenz und häufig keit des vor kommens – gestalteri sche ähnlich keit und Kennzeich nung

Kontingenz häufig keit des vor kommens auf den …
ge stal-
terische 

Ähnlich keit

werb liche 
Kenn-

zeichnung 92

an genommene 
anforde rung an 
die identifizier-
barkeit durch  
den nutzer

… 50 Start- und 
unter seiten  
(n = 413 auf 

116 Start- und 
unter seiten)

… Webseiten, die sich 
an Kinder und/oder 
Jugend liche rich ten 
(n = 129 auf 43 Start- 

und unter seiten)

… Webseiten, die 
sich aus schließ lich 
an Kinder richten  

(n = 63 auf 23 Start- 
und unter seiten)

– +
sehr leicht  
erkenn bar

142  (34 %) 37  (29 %) 14  (22 %)

– –
leicht  

erkenn bar
96  (23 %) 31  (24 %) 19  (30 %)

+ +
noch  

erkenn bar
165  (40 %) 58  (45 %) 29  (46 %)

+ –
nicht leicht  
erkenn bar

10   (2 %) 3   (2 %) 1   (2 %)

413 (100 %) 129 (100 %) 63 (100 %)
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Auch das Zusammen spiel von Kennzeich nung und ge stalteri scher Ähnlich keit von 
Werbesegmenten wurde in der Unter suchung separat für die Kinder‑ und Jugend‑
webseiten be trachtet. 58 der ge kennzeichneten explizit werb lichen Segmente auf Web‑
seiten, die sich ent weder an Kinder oder Jugend liche rich teten, wiesen eine ge stalteri‑
sche Ähnlich keit zur Webseite auf, 37 nicht.93

29 der ge kennzeichneten explizit werb lichen Segmente auf Webseiten, die sich 
aus schließ lich an Kinder rich teten, wiesen eine ge stalteri sche Ähnlich keit zur Webseite 
auf. 14 der ge kennzeichneten explizit werb lichen Segmente wiesen keine ge stalteri sche 
Ähnlich keit auf und sollten somit leichter identifizier bar sein als die ge stalterisch 
ähnlichen, ge kennzeichneten Segmente.94

5.4.5 Platzie rung in KOmbina tiOn mit Kennzeich nung

Neben der Kombina tion der Merkmale ge stalteri sche Ähnlich keit und Kennzeich nung 
wird an genommen, dass auch das Zusammen spiel der Platzie rung auf der Webseite 
und der Kennzeich nung für die Erkenn bar keit von Bedeu tung sein kann.

Sind werb liche Segmente in einer mit „Werbung“ ge kennzeichneten Rubrik platziert, 
sind sie für den Nutzer, so dieser die basalen Schreib‑ und Lesefähig keiten besitzt, 
zumindest theoretisch bereits durch die Rubrizie rung als werb lich einzu ordnen. Auf 
den 50 Start‑ und Unter seiten wurden 71 der identifizierten explizit werb lichen Seg‑
mente in einem ent sprechend ge kennzeichneten Block fest gestellt; auf den Kinder‑
webseiten waren es vier, auf den Webseiten, die sich an Kinder und/oder Jugend liche 
rich teten, wurden 18 derartige Segmente identifiziert. Teilweise waren die einzelnen 
Segmente zudem noch separat als Werbung ge kennzeichnet.

93 Demgegenüber wiesen drei der nicht ge kennzeichneten explizit werb lichen Segmente ge stalteri sche Ähnlich keit zur jeweili gen 
Webseite auf, in 31 fällen war keine ge stalteri sche Ähnlich keit auszu machen.
94 von den 20 nicht ge kennzeichneten explizit werb lichen Segmenten auf Kinderwebseiten wies nur eines eine ge stalteri sche Ähnlich-
keit zur Webseite auf, die 19 anderen Segmente unter schieden sich in ihrer gestal tung deut lich vom rest des übrigen an gebots.

abbildung 11:  
rubrik „werbung“ auf toggo. de
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Auf den 50  Start‑ und Unter seiten fanden sich 65  Beispiele, in denen explizit 
werb liche Segmente in anderen, nicht mit „Werbung“ ge kennzeichneten Rubriken 
platziert waren (z. B. bei bravo. de in der Rubrik „Specials“ oder bei gamestar. de in der 
Rubrik „An gebote“), aber die Segmente an sich mit „Werbung“ ge kennzeichnet waren. 
Auf den Kinderwebseiten fanden sich sieben und auf den Kinder‑ und/oder Jugend‑
webseiten 22 derartige Fälle. Auch wenn das jeweilige werb liche Segment sich außerhalb 
einer Rubrik einer Webseite befand, beispiels weise als Hockeystick oder Banner am 
Seiten rand er schien, war dieses über die 50 Seiten hinweg in zwei Drittel der Fälle (in 
171  Fällen), bei den Kinderwebseiten in 32 und bei den Kinder‑ und/oder Jugend‑
webseiten in 55 Fällen klar als werb lich ge kennzeichnet (s. Tab. 7).

tabelle 7:  
Kontingenz – Platzie rung und Kennzeich nung

Kontingenz häufig keit des vor kommens auf den …
platzie rung (zusätz liche) 

werb liche 
Kennzeich-

nung 
unmittel bar 
am Segment

an genommene 
anforde rung an 

die identifi-
zierbarkeit 
durch den 

nutzer

… 50 Start- und 
unter seiten  
(n = 413 auf 

116 Start- und 
unter seiten)

… Webseiten, die 
sich an Kinder  

und/oder Jugend-
liche richten  

(n = 129 auf 43 Start- 
und unter seiten)

… Webseiten, die 
sich aus schließ lich 
an Kinder richten  

(n = 63 auf 23 Start- 
und unter seiten)

in einer mit 
„Werbung“ ge-
kennzeichne-
ten rubrik

+
sehr leicht  
erkenn bar

71  (17 %) 18  (14 %) 4   (6 %)

in einer mit 
„Werbung“ ge-
kennzeichne-
ten rubrik

–
noch leicht  
erkenn bar

0   (0 %) 0   (0 %) 0   (0 %)

in einer ande-
ren rubrik

+
noch leicht  
erkenn bar

65  (16 %) 22  (17 %) 7  (11 %)

außerhalb 
einer rubrik

+
noch leicht  
erkenn bar

171  (41 %) 55  (43 %) 32  (51 %)

in einer ande-
ren rubrik

–
nicht leicht  
erkenn bar

26   (6 %) 15  (12 %) 15  (24 %)

außerhalb 
einer rubrik

–
nicht leicht  
erkenn bar

80  (19 %) 19  (15 %) 5   (8 %)

413 (100 %) 129 (100 %) 63 (100 %)
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5.4.6 merKmale des werbefOrmats

Zur genaue ren Bestim mung der werb lichen Segmente wurden in der Analyse auch die 
Merkmale des Werbeformats be stimmt 95. Hier wurde unter schieden, ob ein Segment 
grafisch (also als statisches Bild oder statische Grafik er schien 96), animiert (bewegte 
Bilder oder Schriftzüge/Texte im Vordergrund der Darstel lung standen), rein textuell 
oder filmisch (nicht nur eine Aneinander reihung von Standbildern, sondern fließende 
Bewegun gen im Sinne von einzelnen Szenen oder Videos darstellten und Narra tion 
und Storytelling im Vordergrund standen) ge staltet war.

Von den 413 explizit werb lichen Segmenten auf den unter suchten Webseiten 
(Start‑ und Unter seiten) wurden 152 Segmente als grafisch ge staltet codiert. 121 Seg‑
mente waren rein textuell, 109 animiert und 31 Segmente waren als Film ge staltet (s. 
Tab. 8).

Auf Webseiten, die sich aus schließ lich an Kinder rich teten, war das Ver hältnis der 
Merkmale des Werbeformats nahezu gleich. Insgesamt konnten auf den Start‑ und 
Unter seiten der Kinder angebote  28 grafische, 13 animierte, 19 textuelle und drei 
filmische Segmente identifiziert werden. Auf Kinder‑ und Jugendwebseiten zusammen‑
genommen waren die meisten explizit werb lichen Segmente (49 Fälle) textuell ge staltet, 
ge folgt von grafischen (45 Fälle), animierten (18 Fälle) und filmischen Gestal tungs‑
formen (17 Fälle) (s. Abb. 12).

95 in anleh nung an Cai/zhao/botan 2010, S. 12.
96 auch logos wurden als grafische Segmente codiert.

tabelle 8:  
gestalterische merkmale explizit werblicher segmente  
nach unterschiedlichen webseitenkategorien

(Journalistisch-) 
 redaktio nelle  Webseiten  

(n = 192 auf 53 Start-  
und unter seiten)

produkt-/ 
hersteller webseiten 
(n = 25 auf 11 Start-  

und unter seiten)

Service-/ 
einstiegs portale 

(n = 130 auf 25 Start- 
und unter seiten)

platt formen 
(n = 66 auf 

27 Start- und 
unter seiten)

gesamt

grafisch 62  (32 %) 13  (52 %) 59  (45 %) 18  (27 %) 152

animiert 40  (21 %) 6  (24 %) 34  (26 %) 29  (44 %) 109

textuell 73  (38 %) 5  (20 %) 32  (25 %) 11  (17 %) 121

filmisch 17   (9 %) 1   (4 %) 5   (4 %) 8  (12 %)  31

gesamt 192 (100 %) 25 (100 %) 130 (100 %) 66 (100 %) 413
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5.4.7 sichtebenen, rOtatiOnen und  
möglich Keiten des über sPringens

Da sich Onlineangebote gegen über anderen Medien angeboten durch ein hohes Maß 
an Dynamik aus zeichnen, wurde unter sucht, inwiefern die identifizierten Werbe‑
segmente auf den analysierten Webseiten dynamisch integriert waren, d. h. ihre Platzie
rung innerhalb der Seite ver änderten. Bei der Analyse der 50 be liebtesten Webseiten 
konnten insgesamt neun explizit werb liche Segmente identifiziert werden, die dynamisch 
waren, drei auf (journalistisch‑)redak tio nellen Webseiten, drei auf Service‑ und Ein‑
stiegs portalen und drei auf Platt formen. Zwei der Fälle fanden sich auf An geboten, 
die sich an Kinder und auch an Jugend liche rich teten. Auf den Seiten, die sich aus‑
schließ lich an Kinder rich teten, fand sich kein Beispiel für Rotation.

abbildung 12:  
gestalterische merkmale explizit werblicher segmente auf webseiten,  
die mindestens ein expllizit werbliches segment enthalten
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Ferner wurde er mittelt, inwieweit die identifizierten Werbesegmente optisch dem 
Seiten inhalt vor gelagert waren (sog. Pop‑ups 97 oder Overlays 98), optisch hinter dem 
Seiten inhalt er schienen (sog. Pop‑under) oder ob die Sichtebene des Werbesegments 
identisch mit der Seite war, weil die Werbefläche in das Webseiten angebot integriert 
war. In fast allen der 413 Fälle war das Werbesegment in die Webseite integriert. Nur 
in 19 Fällen, fünfmal auf (journalistisch‑)redak tio nellen Webseiten, zehnmal auf Platt‑
formen und viermal auf Portalen, war ein identifiziertes Segment der Seite vor gela gert 99. 
Zwei Segmente legten sich hinter den Seiten inhalt. Die rest lichen Segmente waren auf 
einer Sichtebene mit der Webseite. Segmente, die sich auf der Sichtebene optisch vor 
den Seiten inhalt schoben, konnten auf den Kinder‑ und Jugendwebseiten insgesamt 
nur in vier Fällen identifiziert werden (einmal auf einer Kinderwebseite, dreimal auf 
Webseiten, die sich auch an Jugend liche rich teten). Pop‑under wurden auf den Kinder‑ 
und Jugendwebseiten zum Zeitpunkt der Erhebung nicht fest gestellt.

Als weiterer Aspekt wurde erfasst, inwieweit die Werbesegmente eine Möglich keit 
zum Schließen oder Über springen der Werbung boten. Auf den analysierten Start‑ und 
Unter seiten war nur in wenigen Fällen (n = 36) eine Option zum Schließen vor han‑
den.100 In 15 Fällen schloss sich das Werbesegment automatisch, in zwölf Fällen war 
ein Schließen des Tabs oder Fensters er forder lich. Drei der identifizierten explizit 
werb lichen Segmente wiesen einen „Schließen“‑Button, drei einen „Close“‑Button und 
zwei einen „X“‑Button auf, in einem Fall war ein „Zurück“‑Button vor handen. Eine 
Betrach tung der Kinder‑ und Jugendwebseiten zeigte, dass sich diese im Hinblick auf 
die Schließ‑Optionen nicht von den All‑Age‑Seiten unter schieden.

97 bei pop-ups und pop-unders öffnet sich die Werbung in einem anderen tab oder brows erfenster, dessen bedie nung als teil des 
betriebs systems klar ist (vgl. Stroer inter active 2014).
98 als overlays sind Werbeformen zu be zeichnen, die sich innerhalb eines geöffneten tabs mit separater benutzer oberfläche über 
den inhalt einer Webseite legen, sodass der inhalt teil weise ver deckt ist (vgl. bayerisches Staats ministerium für umwelt und ver-
braucher schutz 2014, S. 83).
99 Wie eingangs erwähnt, wurden durch die am nutzer orientierten und für die Dokumenta tion vor genommenen brows er einstel lungen 
pop-ups – genauso wie pop-under – ge blockt, sodass die hier dargestellten zahlen relativiert werden müssen.
100 in 15  fällen war die Schließ option auch bei Segmenten an gegeben, die auf einer Sichtebene mit der Webseite lagen, bspw. 
banner. auch wenn die Schließ-option de facto nicht bestand, wurde die option als solche mitcodiert.
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5.5 inhalt liche merKmale werb licher erschei nungs fOrmen

Neben den formalen und ge stalteri schen Merkmalen wurden die identifizierten Seg‑
mente auch im Hinblick auf inhalt liche Merkmale be trachtet. Konkret wurde über‑
prüft, für welche Produkt‑ und Dienst leis tungen auf den bei Kindern be liebtesten 
50  Webseiten ge worben wurde, inwieweit konkrete Produkte oder Dienst leis tungen 
dargestellt wurden, ob sich für die ent sprechen den werb lichen Segmente inhalt liche 
Bezüge zur Webseite aus machen ließen und in welcher Form die Art der Ansprache 
er folgte. Zudem wurde unter sucht, welche Zielgruppen jeweils an gesprochen werden, 
inwieweit Medien personen, Medien figuren und Charaktere oder Anreize (z. B. Gewinn‑
spiele) ein gesetzt wurden. Auch wurden Werbeinhalte im Hinblick auf jugendschutz‑
recht liche Relevanz be trachtet.

5.5.1 darstel lung KOnKreter PrOduKte

Bei 364 der identifizierten 413 explizit werb lichen Segmente wurde bereits beim Aufruf 
der Seite (vor dem Anklicken des ent sprechen den Segments) ein konkretes Produkt 
oder eine konkrete Dienst leis tung dargestellt. Von den 192 auf (journalistisch‑)
redak tio nellen Webseiten identifizierten Segmenten stellten 159 ein konkretes Produkt/
eine konkrete Dienst leis tung dar, von den 130 Segmenten auf Service‑ und Einstiegs‑
portalen waren es 119, bei den Platt formen 61 von 66, bei den Produkt‑ und Hersteller‑
webseiten stellten naheliegen der Weise alle identifizierten Segmente ein Produkt/eine 
Dienst leis tung dar. Die Produkte und Dienst leis tungen, für die auf Webseiten ge worben 
wurde, waren erwart bar vielfältig.

Die einzelnen Produkte und Dienst leis tungen wurden zu 27 101 themati schen 
Produkt‑ respektive Dienst leis tungs kategorien zusammen gefasst. Am häufigsten (in 
65 Fällen) wurde in den identifizierten explizit werb lichen Segmenten für Hi‑Fi‑ und 
Multimediageräte sowie ‑zubehör ge worben. Mit 38 werb lichen Segmenten standen 
an zweiter Stelle der meist be worbenen Produkt‑ und Dienst leis tungs kategorien Online‑
angebote aus dem Ent ertainment‑Bereich (z. B. Werbung für Kinofilme, TV‑Serien, 
Musik). An dritter Stelle standen Produkte und Dienst leis tungen aus der Kategorie 
„Medien/Unter haltung“, für die in 33  Fällen ge worben wurde und auf Platz vier 

101 in tabelle 8 sind ledig lich die 23 Kategorien auf gelistet, die bei den identifizierten 413 explizit werb lichen Segmenten zu geordnet 
wurden.
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standen online an gebotene Dienst leis tungen, wie zum Beispiel Online‑Druck, Foto‑
Print oder Online‑Versiche rungen (28‑mal be worben) (s. Tab. 9).

So wie für die Betrach tung der ge stalteri schen Merkmale ein Exkurs zu den 
Merkmalen auf Kinder‑ und Jugendwebseiten er folgte, wurden auch die inhalt lichen 
Merkmale (be worbene Produkte und Dienst leis tungen, deren Darstel lung, Bezüge zur 

tabelle 9:  
Produktkategorien explizit werblicher segmente  
nach unterschiedlichen webseitenkategorien

(Journalistisch-) 
redaktio nelle 

Webseiten  
n = 192 auf 

53 Start- und 
unter seiten

produkt-/ 
hersteller-
webseiten  
n = 25 auf 

11 Start- und 
unter seiten

Service-/ein-
stiegs portale  
n = 130 auf 

25 Start- und 
unter seiten

platt formen  
n = 66 auf 

27 Start- und 
unter seiten

gesamt

autos 8 0 3 0 11

bildung/arbeit 3 0 12 2 17

Community/Social network/blog 2 0 4 9 15

Computer-/Konsolen spiele 8 0 1 1 10

events/Konzerte/ver anstal tungen 2 1 0 0 3

heim(werker)bedarf/hobby 5 0 0 2 7

hi-fi-/multimediageräte/-zubehör 20 0 31 14 65

immobilien 0 0 1 0 1

Kleidung 10 0 4 3 17

Kosmetik-/hygieneartikel 17 0 3 2 22

medien/unter haltung 13 9 6 5 33

nahrungs-/genuss mittel 7 0 2 5 14

non-profit-organisa tionen 1 0 0 0 1

onlineangebote-Dienst leis tung 5 9 10 4 28

onlineangebote-entertainment 17 4 11 6 38

onlineangebote-ratgeber 0 0 0 1 1

onlineangebote-Shop 8 1 8 6 23

reisen 9 0 8 1 18

Spielzeug 1 1 0 0 2

Sport/gesund heit/fitness 3 0 5 0 8

vor sorge/finanzie rung 18 0 8 2 28

Wetten/gewinnen 6 0 5 0 11

Sonsti ges 5 0 3 1 9

Doppelnen nungen 23 0 5 2 30

gesamt 191 25 130 66 412
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Webseite und Ansprachen) für Kinder‑ und Jugendwebseiten einer separaten Betrach‑
tung unter zogen. Auch auf Webseiten, die sich aus schließ lich an Kinder rich teten, 
bildeten die Produkt kategorien „Medien/Unter haltung“ (15‑mal be worben), „Online‑
angebote‑Entertainment“ (14‑mal be worben) und „Onlineangebote‑Dienst leis tung“ 
(10‑mal be worben) die Spitze der meist be worbenen Kategorien. Insgesamt wurde auf 
den Kinderwebseiten für weniger Kategorien ge worben als auf den analysierten Web‑
seiten insgesamt (zwölf statt 23 Kategorien). Auf Jugendwebseiten wurde zudem häufig 
(16‑mal) für Kosmetik‑ und Hygieneartikel ge worben (s. Abb. 13 und 14).

Produkte und Dienst leis tungen, von denen man ver muten könnte, dass sie auf‑
seiten für Kinder und Jugend liche be worben werden (z. B. Computer‑ und Konsolen‑
spiele, Nahrungs‑ und Genuss mittel, Spielzeug) wurden nur ver einzelt identifiziert. 

abbildung 13:  
Produkt kategorien explizit werb licher segmente auf webseiten,  
die sich aus schließ lich an Kinder richten

basis: n = 63 Segmente auf 23 Start- und unterseiten, die mind. ein explizit werbliches Segment enthalten

6

4

1

1

1

1

2

2

2

4

10

14

15

53

Doppelnennungen

Sonstiges

Autos

Bildung/Arbeit

Community/Social Network/Blog

Events/Konzerte/Veranstaltungen

Heim(werker)bedarf/Hobby

Hi-Fi-/Multimediageräte/-zubehör

Reisen

Vorsorge/Finanzierung

Onlineangebote-Dienstleistung

Onlineangebote-Entertainment

Medien/Unterhaltung (Film/Kino/TV/Musik/Buch)

Gesamt

Anzahl
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abbildung 14:  
Produkt kategorien explizit werb licher segmente auf seiten,  
die sich an Kinder und/oder Jugend liche, nicht jedoch an erwachsene richten

basis: n = 129 102 Segmente auf 43 Start- und unterseiten, die mind. ein explizit werbliches Segment enthalten

5.5.2 inhalt liche bezüge zur webseite

Neben der formalen ge stalteri schen Ähnlich keit (vgl. Kapitel 5.4.4) wurde auch unter‑
sucht, inwieweit die An gebote einen inhalt lichen Bezug bzw. eine inhalt liche Ähnlich‑
keit zum übrigen An gebot der Seite auf wiesen. Es konnte fest gestellt werden, dass 325 

102 ein fehlender Wert, da die landing page nicht rekonstruiert werden konnte.

7

5

1

1

1

1

1

2

2

3

4

4

5

6

7

7

9

12

16

17

17

116

Doppelnennungen

Sonstiges

Events/Konzerte/Veranstaltungen

Non-Profit-Organisationen

Onlineangebote-Ratgeber

Spielzeug

Wetten/Gewinnen

Autos

Kleidung

Bildung/Arbeit

Community/Social Network/ Blog

Heim(werker)bedarf/Hobby

Onlineangebote-Shop

Nahrungs-/Genussmittel

Hi-Fi-/Multimediageräte/-zubehör

Reisen

Vorsorge/Finanzierung

Onlineangebote-Dienstleistung

Kosmetik-/Hygieneartikel

Medien/Unterhaltung (Film/Kino/TV/Musik/Buch)

Onlineangebote-Entertainment

Gesamt

Anzahl
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der 413 explizit werb lichen Segmente keinen inhalt lichen Bezug zur jeweili gen Web‑
seite auf wiesen. Bei 88 der 413 explizit werb lichen Segmente war ein inhalt licher Bezug 
zur Seite auszu machen. Haben bei den (journalistisch‑)redak tio nellen Webseiten knapp 
drei Viertel (150 Segmente) und bei den Service‑ und Einstiegs portalen (115 Segmente) 
sowie bei den Platt formen (54 Segmente) jeweils mehr als drei Viertel der identifizierten 
explizit werblichen Segmente keinen inhalt lichen Bezug zur Webseite, wies die Mehrheit 
der identifizierten Segmente auf Produkt‑ und Herstellerwebseiten inhalt liche Bezüge 
zur Webseite auf (19 Segmente) (s. Abb. 15).

Auch hier lohnt wieder ein Blick auf das Ver hältnis von Kennzeich nung und 
inhalt lichen Bezügen.

5.5.3 inhalt licher bezug in KOmbina tiOn mit Kennzeich nung

241 der 413 explizit werb lichen Segmente auf den 50  Start‑ und deren jeweili gen 
Unter seiten wiesen keine inhalt lichen Bezüge zur Webseite auf und waren zudem als 
werb lich ge kennzeichnet. Hier kann an genommen werden, dass der Nutzer den werb‑
lichen Charakter eines Segments ver gleichs weise leicht erkennt. Anders ver hält es sich 

abbildung 15:  
inhaltliche bezüge explizit werblicher segmente zur seite  
nach unterschiedlichen webseitenkategorien

basis: n = 413 Segmente auf 116 Start- und unterseiten, die mind. ein explizit werbliches Segment enthalten

18% (12)

12% (15)

76% (19)

22% (42)

21% (88)

82% (54)

88% (115)

24% (6)

78% (150)

79% (325)

Plattformen

Service-/Einstiegsportale

Produkt-/Herstellerwebseiten

(Journalistisch-)Redaktionelle Webseiten

Gesamt

Häufigkeit

inhaltlicher Bezugkein inhaltlicher Bezug
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mit An geboten, in denen nur ein oder keines der Merkmale vor liegt: 66 der 413 explizit 
werb lichen Segmente auf den 50 Start‑ und deren jeweili gen Unter seiten wiesen inhalt‑
liche Bezüge zur Webseite auf, waren jedoch mit einer der unter Kapitel 5.4.2 ge nannten 
Werbebezeich nungen ge kennzeichnet. 22 der 413 explizit werb lichen Segmente wiesen 
einen inhalt lichen Bezug zur Webseite auf und waren zudem nicht als werb lich ge‑
kennzeichnet.

Inhalt liche Bezüge von identifizierten explizit werblichen Segmenten auf Kinder‑
webseiten ließen sich in 34 Fällen aus machen; auf den Webseiten, die sich an Kinder 
und/oder Jugend liche rich teten, waren es drei weitere. Sofern auf Kinderwebseiten 
inhalt liche Bezüge vor handen waren, waren die ent sprechen den Segmente in 23 Fällen 
ge kennzeichnet, was die Erkenn bar keit für Kinder er leichtern dürfte. In 20  Fällen 
waren Segmente ge kennzeichnet und wiesen keine inhalt lichen Bezüge zur Webseite 
auf. Keine Kennzeich nung, aber inhalt liche Bezüge fanden sich in elf Fällen.

Ähnliche Tendenzen ließen sich fest stellen, wenn man auch die an Jugend liche 
gerich teten Webseiten hinzu zieht: Die meisten der identifizierten Segmente, nämlich 
69, waren ge kennzeichnet und wiesen keine inhalt lichen Bezüge auf. 26  Segmente 
waren ge kennzeichnet, wiesen jedoch inhalt liche Bezüge auf. Von den 34 Segmenten, 
die nicht ge kennzeichnet waren, wiesen elf inhalt liche Bezüge zur Webseite auf, 23 
taten dies nicht.

Auch für das Zusammen spiel der Merkmale inhalt licher Bezug und Kennzeich‑
nung werden die Ergeb nisse, inklusive der Annahmen be züglich der möglichen Identifi‑
zier bar keit zusammen fassend dargestellt (s. Tab. 10).

tabelle 10:  
Kontingenz – inhalt liche bezüge und Kennzeich nung

Kontingenz häufig keit des vor kommens auf den …
inhalt liche 

bezüge
werb liche 

Kenn-
zeichnung  
direkt am 
Segment

an genommene 
anforde rung an 
die identifizier-
barkeit durch  
den nutzer

… 50 Start- und 
unter seiten  
(n = 413 auf 

116 Start- und 
unter seiten)

… Webseiten, die sich 
an Kinder und/oder 
Jugend liche richten  
(n = 129 auf 43 Start- 

und unter seiten)

… Webseiten, die 
sich aus schließ lich 
an Kinder richten  

(n = 63 auf 23 Start- 
und unter seiten)

– +
sehr leicht  
erkenn bar

241  (58 %) 69  (53 %) 20  (32 %)

– –
leicht  

erkenn bar
84  (20 %) 23  (18 %) 9  (14 %)

+ +
noch  

erkenn bar
66  (16 %) 26  (20 %) 23  (37 %)

+ –
nicht leicht  
erkenn bar

22   (5 %) 11   (9 %) 11  (17 %)

413 (100 %) 129 (100 %) 63 (100 %)
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Auf den Produkt‑ und Herstellerwebseiten wiesen zehn von 25 identifizierten 
Segmenten inhalt liche Bezüge auf und waren nicht als Werbung ge kennzeichnet. In 
neun Fällen konnte ein inhalt licher Bezug fest gestellt werden, wobei die werb lichen 
Segmente als solche ge kennzeichnet waren (nur ein ge kennzeichnetes Segment weist 
keinen inhalt lichen Bezug auf).

5.5.4 art der ansPrache

Werbung im Onlinebereich agiert ver mehrt mit appellativem Charakter. Außerdem 
spricht sie den aktiven Nutzer an und bietet ihm mitunter die Möglich keit zu Inter‑
aktion. Appelle können auf vier ver schiedenen Ebenen er folgen: Auf der Sachebene 
wird dem Nutzer respektive Konsumenten die Möglich keit ge geben, mehr über ein 
Produkt oder eine Dienst leis tung zu er fahren, ohne dass er bereits zum Kauf auf ge‑
fordert wird (z. B. „Erfahre mehr!“). Auf der Beziehungs ebene wird in der persuasiven 
Botschaft impliziert, dass derjenige, der kommuniziert, (rhetorisch) eine Frage stellt – 
er tritt in Inter aktion mit dem Nutzer („Hast du kurz Zeit, dir das An gebot anzu‑
sehen?“). Des Weiteren kann der Appell auf die Selbstoffenba rung oder Selbst kritik 
des Nutzers (nicht auf seine Reaktion) ab zielen (z. B. „Jetzt ab nehmen!“). Eine vierte 
Art des Appells bildet dann die unmittel bare, über das Informie ren hinaus gehende 
Aufforde rung zum Handeln, insbesondere der Appell zum Kauf (z. B. „Kaufe!“). Bei 
Onlineinhalten stellt jedoch mitunter nicht nur die Auf forde rung zum Kauf, sondern 
beispiels weise auch die Auf forde rung zum „Abonnie ren“ (z. B. einer Zeitschrift), das 
„Buchen“ (z. B. von Flügen oder Reisen) oder das „Beitreten“ (z. B. zu einer Community) 
einen direkten Appell im Sinne einer Hand lungs aufforde rung dar.

In der Analyse der 50 bei Kindern be liebtesten Webseiten konnten insgesamt 63 
explizit werb liche Segmente mit einem derarti gen direkten Appell identifiziert werden. 
Während der Anteil dieser Appelle auf (journalistisch‑)redak tio nellen Webseiten recht 
gering aus fällt und bei den unter suchten Produkt‑ und Herstellerwebseiten keine 
appellative Form der Ansprache zu finden war, fällt der Anteil werb licher Segmente 
mit direkten Appellen vor allem bei Service‑ und Einstiegs portalen mit 92  Prozent 
(23 von 25 Segmenten) ver gleichs weise hoch aus (s. Abb. 16).

Auf Produkt‑ und Herstellerwebseiten wurden naheliegender weise aus schließ lich 
explizit werb liche Segmente identifiziert, auf denen für die eigene Marke bzw. das 
eigene An gebot ge worben wurde. Hier werden über wiegend Produkte mit der Inten‑
tion in den Vordergrund ge stellt, ein positives Image zu den Produkten zu ge nerie ren, 
was mit dem Ver zicht direkter Hand lungs aufforde rungen korrespondiert. Auf (jour‑
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nalistisch‑)redak tio nellen Webseiten, Service‑ und Einstiegs portalen sowie Platt formen 
wird demgegenüber über wiegend Werbung für Produkte, Dienst leis tungen oder Marken 
geschaltet, die nicht mit dem An gebot in Ver bindung stehen, sondern für fremde An‑
gebote werben. Sofern fremde Anbieter auf Webseiten werben, stellt die direkte Hand‑
lungs aufforde rung eine Möglich keit dar, die Auf merksam keit auf ein An gebot zu 
lenken und den Nutzer zum Kaufen, Bestellen oder Anklicken des An gebots bzw. 
Links zu animie ren.

Als weiterer inhalt licher Aspekt wurde die Art der Ansprache unter sucht. Neben 
Imperativen wurden auch die expliziten Formulie rungen der Kauf‑ oder Bestellappelle, 
Anreize, wie z. B. kosten lose Zusatz dienste oder Club mitglied schaften, sowie der Einsatz 
von Testimonials be rücksichtigt.

Die als explizit identifizierten Werbun gen ver wenden mehr heit lich, genauer in 
245 der 413 Fälle, eine direkte Ansprache (s. Tab. 11).

Eine Form der direkten Ansprache konnte auch auf Webseiten, die sich aus schließ‑
lich an Kinder rich teten (hier insgesamt 24‑mal), sowie auf Webseiten, die sich darüber 
hinaus auch an Jugend liche rich teten (hier insgesamt 39‑mal), fest gestellt werden.

Auch Kaufappelle wurden –  wenn gleich in geringer Zahl  – er mittelt: Auf den 
Webseiten, die sich aus schließ lich an Kinder rich teten, konnten zwei explizit werb liche 
Segmente aus gemacht werden, die den Rezipienten direkt an sprachen und die mit 
einem Imperativ agierten, der eine Kaufaufforde rung implizierte. Die ent sprechen den 
Segmente fanden sich auf (journalistisch‑)redak tio nellen Webseiten, mit Appellen, wie 
„Jetzt be stellen“ wurden Handys bzw. Handy verträge be worben. Daneben wurde 

abbildung 16:  
Konsumbezogene imperative bei explizit werblichen segmenten  
nach webseitenkategorien

basis: n = 63 Segmente auf 116 Start- und unterseiten, die mind. ein explizit werbliches Segment enthalten

0

14 (22%)

23 (37%)

26 (41%)

63 (100%)

Produkt-/Herstellerwebseiten

Plattformen

Service-/Einstiegsportale

(Journalistisch-)Redaktionelle Webseiten

Gesamt

Häufigkeit
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weniger kinder affin mit „Investie ren Sie“ über Anlagemöglich keiten in der Abfall‑ und 
Recycling‑Industrie ge worben. Mit „Jetzt günstig drucken“ warb dagegen eine Online‑
Druckerei auf einer unabhängi gen Kinder seite 103.

Auf den Webseiten, die sich an Kinder und/oder Jugend liche rich teten (43 Start‑ 
und Unter seiten), konnten 14 explizit werb liche Segmente mit direkter Ansprache und 
zum Kauf auf fordernden Appellen aus gemacht werden. Bei den ent sprechend identi‑
fizierten explizit werb lichen Segmenten wurde hier u. a. zum „Sammeln“ von Codes, 
zum „Shoppen“ oder „Bestellen“ im Onlineshop an geregt oder mit dem Appell „Jetzt 
sparen“ beispiels weise auf Kosmetik produkte hin gewiesen.

Da die Funktionen von Werbung im Onlinebereich viel mehr auf Kenntnis, 
Marken bildung und nicht auf unmittel bare Kaufabsichten aus gerichtet sind, finden 
sich hier zum Teil völlig neue Ansprachen an den potenziellen Kunden.

5.5.5 einsatz vOn medien PersOnen,  
medien figuren und charaKte ren

Mit Blick auf Formen emotionaler Ansprache und cross medialer Ver mark tung wurde 
unter sucht, auf welche Weise Produkte oder Dienst leitun gen in Szene gesetzt und in 
welchem emotionalen Umfeld sie präsentiert wurden. Im Rahmen der Analyse 
wurde erhoben, ob mit Figuren oder Charakte ren oder realen Medien personen 
ge arbeitet wurde, die Kindern cross medial aus anderen Kontexten (Fernsehen, Zeit‑
schriften etc.) bekannt sein könnten. Zu den fiktiven Figuren zählen beispiels weise 

103 hierbei handelte es sich um das an gebot von kidsweb. de.

tabelle 11:  
form der ansprache nach webseitenkategorien

(Journalistisch-) 
redaktio nelle 

 Webseiten  
(n = 192 auf 

53 Start- und 
unter seiten)

produkt-/ 
hersteller-
webseiten 
(n = 25 auf 

11 Start- und 
unter seiten)

Service-/
einstiegs portale 

(n = 130 auf 
25 Start- und 
unter seiten)

platt formen 
(n = 66 auf 

27 Start- und 
unter seiten)

gesamt

direkte ansprache 109  (57 %) 5  (20 %) 89  (68 %) 42  (64 %) 245

keine direkte ansprache 83  (43 %) 20  (80 %) 41  (32 %) 24  (36 %) 168

gesamt 192 (100 %) 25 (100 %) 130 (100 %) 66 (100 %) 413
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Zeichen trick figuren und mediale Charaktere (z. B. Hannah Montana). Als reale Medien‑
 personen wurden Sportler, Schauspieler und Musiker (z. B. Justin Bieber) erfasst. Des 
Weiteren wurde codiert, ob die Darstel lung eines Produkts/einer Dienst leis tung in der 
realen Welt, d. h. im realen Umfeld präsentiert wurde oder ob es sich um eine reine 
Produkt‑/Dienst leis tungs präsenta tion handelte, bei der Produkte oder Dienst leis tungen 
bild lich dargestellt oder in Textform be schrieben wurden (z. B. Beschrei bung von 
Produkteigen schaften, Funktion von Geräten o. Ä.). Die Möglich keit der Kombina tion 
einzelner Merkmale wurde in der Codie rung be rücksichtigt.104

Die Ergeb nisse zeigen: Die meisten, nämlich 236 der 413 identifizierten explizit 
werb lichen Segmente beinhal teten aus schließ lich eine bild hafte oder textuelle Präsenta‑
tion des Produkts/der Dienst leis tung. In 25  Fällen wurde eine Darstel lung in der 
fiktiven Welt ge wählt, in 25 Segmenten kamen fiktive Medien figuren oder ‑charaktere 
zum Einsatz. Häufig fanden sich auch Kombina tionen ver schiedener Stilmittel: So 
präsen tierten in 50 Fällen reale Medien figuren ein Produkt oder eine Dienst leis tung, 
fiktive Figuren wurden in fiktiven Welten (in 25  Fällen) als Stilmittel ein gesetzt, 
ähnlich wurden reale Personen in realen Welten (in 20  Fällen) ein gesetzt oder eine 
Produkt‑ und Dienst leis tung in eine realen Welt gerahmt (in 20 Fällen) (s. Tab. 12).

tabelle 12:  
inhaltliche gestaltung explizit werblicher segmente

inhalt liche gestal tung einzelnen nungen

nur produkt-/Dienst leis tungs präsenta tion 236  (57 %)

reale medien personen + produkt-/Dienst leis tungs präsenta tion 50  (12 %)

fiktive medien figuren + Darstel lung in der fiktiven Welt 25   (6 %)

nur Darstel lung in der fiktiven Welt 25   (6 %)

Darstel lung in der realen Welt + produkt-/Dienst leis tungs präsenta tion 20   (5 %)

reale medien personen + Darstel lung in der realen Welt 20   (5 %)

nur fiktive medien figuren 17   (4 %)

nur reale medien personen 9   (2 %)

nur Darstel lung in der realen Welt 6   (1 %)

fiktive medien figuren + Darstel lung in der realen Welt 2 (0,5 %)

reale medien personen + Darstel lung in der realen Welt + produkt-/Dienst leis tungs präsenta tion 1 (0,2 %)

fiktive medien figuren + produkt-/Dienst leis tungs präsenta tion 1 (0,2 %)

basis: n = 413 Segmente auf 116 Start- und unterseiten, die mind. ein explizites Segment enthalten

104 Die Codie rung basierte hier auf mehrfachnen nungen.
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5.5.6 adressaten der werbebOt schaften

Die Form der Ansprache sowie der Einsatz von Medien figuren geben Anhaltspunkte, 
an welche Zielgruppe sich die Werbetreiben den in ihren Botschaften richten. In 64 
der identifizierten 413 Werbesegmente konnten Kinder oder Jugend liche eindeutig als 
Zielgruppe identifiziert werden. Häufig wurden Aspekte aus der Lebens welt von 
Kindern und Jugend lichen auf gegriffen (z. B. aus dem Bereich Schule, be kannte Stars, 
wie beispiels weise Cro, s. Abb. 17). Es wurden kind liche oder jugend liche Medien‑
figuren ein gesetzt und die Ansprache er folgte häufig in Du‑Form, was ein Gefühl von 
Nähe und Ver traulich keit ge nerie ren kann (s. Abb. 17–20).   

abbildung 17:  
explizit werb liches segment „aOK“ auf 
bravo. de

abbildung 19:  
explizit werb liches segment „gewinne“ auf barbie. de

abbildung 18:  
explizit werb liches segment „kinder“ auf bravo. de
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In 190  Fällen richtete sich die Werbung an Erwachsene. In 159  Fällen war die 
Zielgruppe nicht eindeutig zuzu ordnen.

Auch auf Webseiten, die sich nicht aus schließ lich an Kinder und Jugend liche, 
sondern auch an Erwachsene rich teten, war die Werbung häufig an junge Ziel grup‑
pen adressiert. Beispiels weise wurde auf dem (journalistisch‑)redak tio nellen An gebot 
kicker. de ein Fußball‑Camp be worben, Kinder wurden hier animiert, am Camp 
teilzunehmen (s. Abb. 21).

Anderer seits er schien auf Webseiten, die sich aus schließ lich an Kinder oder an 
Kinder und Jugend liche rich teten, Werbung, die sich eindeutig an ältere Zielgruppen 
richtete. So wurden dort beispiels weise Familien reisen oder Autos be worben (s. Abb. 22 
und 23). 

abbildung 20:  
explizit werb liches segment „venus“ auf 
maedchen. de

abbildung 21:  
explizit werb liches segment „Karma camp“ 
auf kicker. de
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Um gekehrt konnten ver einzelt Werbeadressie rungen an Eltern auf Webseiten für 
Kinder und Jugend liche fest gestellt werden. So wurde beispiels weise auf geolino. de das 
GEOlino‑Abo be worben, mit dem Ver weis, dass Eltern das Abonnement ab schließen 
können (s. Abb. 24).

5.5.7 einsatz vOn anreizen

In der Analyse wurde des Weiteren über prüft, mit welchen Anreizen –  neben der 
Gestal tung, der Ansprache und den Appellen – die Werbetreiben den ver suchen, auf ihre 
Produkte und Dienst leis tungen auf merksam zu machen. Am häufigsten (in 109 Fällen) 
wurden dem Produkt/der Dienst leis tung positive Attribute zu geschrieben. „Neue 
Features“ wurden heraus gestellt, „Urlaubs paradiese“ an gepriesen, mit „günsti gen, flexi‑
blen, zusätz lichen Leis tungs fähig keiten“ von Handys ge worben oder „günstigste Test‑

abbildung 23:  
explizit werb liches segment 
„ford“ auf geolino. de

abbildung 22:  
explizit werb liches segment 
„urlaubs erlebnis Ostsee“ auf 
bravo. de

abbildung 24:  
zielgruppe eltern – explizit werb liches segment „geOlino 
abo“ auf geolino. de
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sieger“ an geraten. Auch wurde häufig (51‑mal) mit Profiten bzw. Ver günsti gungen, 
wie „nur 50 €“, „90 % sparen“ oder „20 % Rabatt“ ge worben. Gratis angebote wurden 
meistens im Fall von Dienst leis tungen betont. 39 solcher An gebote konnten auf den 
bei Kindern be liebtesten 50 Webseiten (Start‑ und Unter seiten) identifiziert werden. 
Mit Gewinnen oder Preisen wurde insgesamt 24‑mal ge worben, 9‑mal wurde ein 
Ver sprechen auf be sondere, un vergess liche Erleb nisse ge geben (z. B. „Un vergess liche 
Erleb nisse im schönsten Ort der Sloweni schen Küste“ auf element girls. de).

Für die Kinder‑ und Jugendwebseiten zeigte sich ein ver gleich bares Bild: So wurde 
beispiels weise auf der Kinderwebseite kinder campus. de mit „vielen und tollen neuen 
Möglich keiten“ für die eigene Community ge worben. Auch wurde dort mit Profiten 
und Ver günsti gungen ge lockt, meistens aber für Produkte und Dienst leis tungen, die 
an er wachsene Zielgruppen adressiert waren. Auf der Jugendwebseite bravo. de wurde 
mit Sinalco‑Codes ge worben, die gesammelt werden konnten, mit dem Ver sprechen 
auf einen Gutschein. Weitere Ver sprechen auf Gewinn auslo bungen ließen sich beispiels‑
weise auf der Kinderwebseite geolino. de identifizie ren. Hier wurden u. a. (vor rangig 
an Erwachsene adressierte) Fotoreisen aus gelobt.

5.5.8 werbeinhalte mit ent wicK lungs bezOgenen asPeKten

In Einzelfällen wurden Inhalte werb licher Segmente identifiziert, die für die Persönlich‑
keits entwick lung jüngerer Kinder abträg lich sein können (z. B. ge waltbezogene Inhalte, 
Alkoholwer bung, Geschlechter rollenklischees, Körperästhetik). So wurde beispiels weise 
für Partnerbörsen ge worben oder es wurden fragwürdige Schön heits ideale präsentiert 
(s. Abb. 25). Unabhängig von der Frage, ob die Einzelinhalte jugendschutz recht lich 
relevant sind (s. dazu Kap. 6.7.5), weisen sie jeden falls werbe ethische Komponenten 
auf.

In Bezug auf ge walthaltige Werbeinhalte ließen sich eine Reihe von Werbeinhalten 
fest stellen, die mittel bar Bezüge zu kriegeri schen Auseinander setzun gen, Waffen und 
Kampftechniken auf wiesen. Meistens traten diese Werbeinhalte auf Webseiten mit 
Spiel kontexten auf, z. B. auf jetztspielen. de oder auf spieletipps. de (s. Abb. 26, 27). 

Werbung für Alkohol oder Ver sands hops im Bereich alkoholi scher Getränke ist 
nicht unüb lich. Insgesamt ließen sich neun explizit werb liche Segmente identifizie ren, 
auf denen für alkoholi sche Getränke ge worben wurde. In einem Fall fand sich ein 
ent sprechen des Segment auf einer Webseite, die sich explizit an Kinder und Jugend‑
liche richtete (s. Abb. 28).
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Weitere be worbene Produkte aus dem Bereich der Nahrungs‑ und Genuss mittel 
waren vor allem Schokoladen artikel und Erfrischungs getränke.

Sonstige Werbeinhalte, die auf gefallen sind, waren Wettangebote und An gebote, 
deren ver meint liche Zielgruppe im Miss verhältnis zu der Zielgruppe des um geben den 
An gebots stand, beispiels weise, wenn auf Jugendwebseiten für Partnerbörsen ge worben 
wurde (s. Abb. 29).

▲ abbildung 25:  
banner „bikini-modus“ 
auf jetztspielen. com 
(rubrik „mädchen-
spiele“)

▲

 abbildung 26:  
explizit werb liches 

segment „erschieße 
3 feinde“ auf 

jetztspielen. com

▲ abbildung 27:  
explizit werb liches segment  

„xbOx“ auf spieletipps. de

▲ abbildung 28:  
explizit werb liches segment  
„rotwein“ auf maedchen. de
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5.6 sOnstige identifizierte segmente

Neben den eindeutig als werb lich identifizier baren Segmenten („explizit werb liche 
Segmente“) wurde eine Vielzahl weiterer Segmente codiert, denen von Kindern eine 
werb liche Inten tion zu geschrieben werden könnten („sonstige Segmente“). Vor allem 
vor dem Hinter grund ihrer ver meint lichen persuasiven Wirkung und der oft fehlen den 
Trenn schärfe zu werb lichen Segmenten dürfen derartige Segmente bei einer Analyse 
von Onlinewer bung nicht außer Acht ge lassen werden. Im Weiteren soll daher genauer 
dargestellt werden, warum be stimmte, auf den bei Kindern be liebtesten 50 Webseiten 
(Start‑ und Unter seiten) identifizierte Segmente Aspekte auf weisen, die von Kindern 
als werb lich ein geordnet werden könnten. Die Kategorie umfasst damit sowohl Inhalte, 
die sich bei näherer Betrach tung tatsäch lich als werb lich heraus stellen, als auch nicht‑
werb liche Inhalte, die aber auf grund ihrer Gestal tung oder ihres Inhaltes als werb lich 
fehlinterpretiert werden können (zur werberecht lichen Einord nung siehe Kap. 6.7.3).

abbildung 29:  
banner „elite Partner“ auf maedchen. de
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In Bezug auf die Top 50  Start‑ und Unter seiten wurden 858  Segmente codiert 
und (teils mehreren) unter schied lichen Unter kategorien zu geordnet. Die größten Unter‑
kategorien bilden dabei
 – Segmente, die erkenn bare Marken und Logos ent halten (314 Codie rungen),
 – Segmente, die werb lich er scheinen, sich aber ge stalterisch nicht deut lich vom 

übrigen Inhalt abheben (186 Codie rungen),
 – Segmente mit Hinweisen auf „Partner angebote“ oder andere An gebote, die mit 

untypi schen Kennzeich nungen ver sehen sind (191 Segmente),
 – Segmente, die aus Listen mit reinen Textlinks zu An geboten Dritter be stehen 

(171 Codie rungen),
 – Segmente, die eigene An gebote, Produkte oder Dienst leis tungen des Seiten anbieters 

zum Gegen stand haben (157 Codie rungen),
 – Segmente, die auf Sponsoren und Förderer mit deren Logo ver linken, ohne diese 

als „Sponsoren“ zu be nennen (72 Codie rungen),
 – Segmente, die konkrete Produktabbil dungen ent halten (68 Codie rungen),
 – Segmente, die auf Gewinn spiele hinweisen (54 Codie rungen),
 – sowie Segmente, in denen der Seiten anbieter Tipps oder be sondere Empfeh lungen 

aus spricht (33 Codie rungen).
Der Umstand, dass diese Segmente im Rahmen der An gebots analyse codiert worden 
sind, lässt dabei keine Rückschlüsse darauf zu, inwieweit diese tatsäch lich werb licher 
Natur sind. Im Folgenden sollen zur Ver anschau lichung Erschei nungs formen aus 
einigen der Unter kategorien auf gezeigt werden.

Betrachtet man etwa das bereits unter Kapitel 5.4.2 ge nannte zentrale Merkmal 
der Kennzeich nung 105, so wiesen be stimmte identifizierte Segmente Kennzeich nungen 
auf, die ent weder unüb lich von ihrer Begrifflich keit her waren (z. B. „Performance 
Advertising“) oder wo die Kennzeich nung auf grund der Platzie rung im Segment nicht 
auf Anhieb er sicht lich war. Beispiels weise wurde innerhalb von Segmenten mit viel 
Fließtext an einer nicht zentralen Stelle im Fließtext der aus dem Marketing ge läufige 
Begriff „Promo tion“ platziert. Ab gesehen davon, dass derartige Kennzeich nungen eine 
ge wisse Lesefähig keit (Anglizismen, Texterkennen) voraus setzen (vgl. Feil/Decker/
Gieger 2004, S. 149 ff.), war nicht klar, ob der Betreiber der Webseite damit werb liche 
Inhalte kennzeichnen wollte oder nicht. Diese Segmente wurden deshalb nicht als 
explizit werb lich ein geordnet (s. Abb. 30).

105 ein be sonde res erschei nungs bild sind flächen, auf denen eigene inhalte eines Webseiten anbieters als Werbung ge kennzeichnet 
werden, wie z. b. zum zeitpunkt der unter suchung auf kidsweb. de oder kinder campus. de fest gestellt. Diese Segmente waren im 
Codierprozess nicht eindeutig zuzu ordnen. hier ist die werb liche einord nung nicht ohne Weiteres möglich.
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Auch die Kennzeich nung von Sponsoren, Förderern oder Partnern war nicht 
immer konsequent und eindeutig. Relativ unproblematisch ließen sich derartige Erwäh‑
nungen einordnen, wenn klar transparent ge macht wurde, dass es sich um einen be‑
stimmten Akteur handelte, der das ent sprechende An gebot mitfinanzierte oder förderte 
oder dass es sich bei dem Ver weis um eine Sichtbarmachung eines Partner angebots 
handelte. Wenn jedoch auf Webseiten Logos oder nament liche Erwäh nungen von 
Marken auf tauchten, von denen nicht klar war, mit welcher Inten tion sie auf der Seite 
platziert wurden bzw. warum sie auf der Webseite Erwäh nung fanden, wurden diese 
als sonstige Segmente mitcodiert. Häufig fanden sich derartige Logos und nament liche 
Erwäh nungen in den Footern der Webseiten. Gerade bei umfang reich gestal teten 
Webseiten liegen die Footer üblicher weise außerhalb des Haupt betrach tungs feldes des 

abbildung 30:  
besondere Kennzeich nung „Promo tion“ – identifiziertes 
segment auf maedchen. de

abbildung 31:  
sponsoren im footer von kicker. de
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Nutzers. Logos und Nennun gen sind also nicht immer auf Anhieb sicht bar, stechen 
allerdings teils optisch heraus, wenn sie farb lich oder typografisch ab gehoben sind 
bzw. sich in ihrer Größe von den übrigen Footer‑Inhalten unter scheiden (s. Abb. 31).

Aber auch in einzelnen Webseiten‑Rubriken tauchten Logos und Produkt‑ und 
Firmennamen auf, teil weise mit, teil weise ohne Kontext zu den übrigen Inhalten. So 
er schienen auf der Webseite eines Fußball‑Magazins die Namen von Automarken und 
‑modellen, auf Service‑ und Einstiegs portalen die Logos von Konsumgüter‑ und Einzel‑
handels unternehmen und auf Spieleportalen die Namen be stimmter Spiele‑Konsolen 
(s. Abb. 32–34).  

abbildung 32:  
markennen nungen auf kicker. de

abbildung 33:  
marken auf spieletipps. de
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Insbesondere, wenn sowohl die Logos der Förderer als auch gleichzeitig die weiterer 
Akteure auf der Webseite platziert waren, war die Einord nung der Ab sichten und 
Interessen der unter schied lichen Akteure nicht mehr eindeutig möglich (s. Abb. 35).

Um gekehrt wurde in der An gebots analyse die Bezeich nung „Partner“ auch in 
einem deut lich persuasive ren Kontext identifiziert: So wurden unter „Partner angebo
ten“ teil weise Inhalte präsentiert, die auf konkrete Produkte oder Dienst leis tungen 
hinwiesen (s. Abb. 36).

Vor allem auf Service‑ und Einstiegs portalen fielen derartige „Partner angebote“ 
auf. Ob der Nutzer von der Bezeich nung „Partner angebot“ automatisch auf werb liche 
Inhalte schließt und ob dieser Schluss für alle Partner angebote zutrifft, ist frag lich. 
Fest zustellen ist, dass unter „Partner angebote“ teil weise Inhalte mit persuasiver Absicht 
dargestellt wurden (s. Abb. 37, 38). 

abbildung 34:  
services auf msn. com

abbildung 35:  
logos und förderer im footer von inter nauten. de
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abbildung 36:  
„Partner angebote“ auf msn. com

abbildung 37:  
„top- und Partner angebote“ auf gmx. de

abbildung 38:  
empfeh lung „top an gebote“ – identifiziertes 
segment auf yahoo. com
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Auch sogenannte „Empfehlungen“ oder „Tipps“ können Kindern die werbliche 
Einordnung entsprechender Segmente erschweren. Besonders auf den analysierten 
Service‑ und Einstiegs seiten sowie auf Platt formen wurden „Empfeh lungen“ aus‑
gesprochen oder wurden Inhalte dort als „Tipps“ präsentiert. So wurden beispiels weise 
auf den Platt formen häufig be stimmte (Musik‑)Videos oder auf Spieleportalen Spiele 
empfohlen. Produkt‑ und Herstellerwebseiten wie disney. de empfahlen (in diesem 
Fall im Footer der Webseite) auf ihren Webseiten be stimmte eigene Inhalte der Web‑
seite (z. B. zu Disney Superbia oder Phineas und Pherb). Folgte man diesen Links auf 
disney. de, ge langte man zur jeweili gen Disney‑Themen welt. Auf lego. de fand sich unter 
den „Emp feh lungen“ ein Ver weis auf den Lego‑Katalog. Auf geolino. de wurden Buch‑, 
DVD‑ und Spiele‑Tipps ge geben. Derartige Hervorhe bungen eigener An gebote 
waren nicht ohne Weiteres einzu ordnen.

Ver breitet waren auch Hinweise auf Gewinn spiele. Ob auf (journalistisch‑)redak‑
tio nellen Webseiten, Produkt‑ und Herstellerwebseiten oder Service‑ und Einstiegs‑
portalen, es fanden sich diverse Malwettbewerbe, Ver losungen, Quizs, und es konnten 
Selena Gomez‑Outfits, Fanpakete zum Kinofilm Epic, iPod shuffle, Lillifee‑DVDs, 
Luxus‑Zahnbürsten von Oral‑B, Beauty‑Pakete von Braun u. v. m. ge wonnen werden. 
Diese Gewinn spiele intendierten ent weder, den Nutzer an die Webseiten zu binden 
oder ihn auf be stimmte Produkte und Dienst leis tungen auf merksam zu machen.

abbildung 39:  
Kaufpreis-angaben auf gamestar. de
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In Einzelfällen waren Segmente mit dem Währungs symbol ver sehen oder es 
wurden „Kaufpreise“ an gezeigt. Die Ähnlich keit zu explizit werb lichen Segmenten 
war dadurch ge geben. Hier ist anzu nehmen, dass Kinder derarti gen An geboten auf‑
grund dieser Angabe eine Werblich keit zuschreiben könnten, da ihnen unter anderem 
die Euro‑Angabe als Ab gren zungs merkmal dient (vgl. Schulze 2013, S. 190 ff.)

Mitunter wurden auf Webseiten konkrete Produkte ab gebildet. Beispiels weise 
wurden auf Webseiten von Zeitschriften häufig die eigenen Print ausgaben oder Print‑
ausgaben desselben Ver lags ab gebildet, meist als Ver weis auf die Print ausgabe oder auf 
ein Abonnement. Auf Webseiten von TV‑Programmanbietern wurden Hinweise auf 
das eigene Programm ge geben, teil weise wurden auch Merchandising‑Produkte ab‑
gebildet (s. Abb. 40–45). Auch derartige Produkt platzie rungen sind hinsicht lich ihrer 
Werblich keit nicht klar einzu ordnen, da sich die dahinter liegen den Marketing‑Strate‑
gien (wie Cross‑Promo tion oder Cross‑Marketing) für den Nutzer nicht er kennen 
ließen. Besonders häufig werden Produkte auf Produkt‑ und Herstellerwebseiten ab‑
gebildet (s. Abb. 44, 45).     

abbildung 40:  
Produktabbil dungen auf bravo. de
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▲ abbildung 43:  
merchandising auf wasist was. de

▲

 abbildung 44:  
Produktabbil dung auf playsta tion. de

▲ abbildung 41:  
Produktabbil dung auf wasist was. de

▲

 abbildung 42:  
Produktabbil dung auf geolino. de
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5.7 dynamiKen werb licher erschei nungs fOrmen

Um die Dynamiken werb licher Inhalte in von Kindern ge nutzten Onlineangeboten 
zu ver schiedenen Zeitpunkten zu er fassen, wurden zehn aus gewählte An gebote (d. h. 
die Start seite, aus gewählte Unter seiten, Landing Pages) zu ver schiedenen Mess zeit‑
punkten auf gerufen, dokumentiert und in Form von Steck briefen be schrieben. In 
diesen Analyseschritt einbezogen wurden die An gebote toggo. de, youtube. de, bravo. de, 
knuddels. de, spielaffe. de, kicker. de, helles‑koepfchen. de, gmx. net, de.barbie. com und 
geolino. de.106

Die aus gewählten Webseiten wurden
 – zu zwei Mess zeitpunkten (Juni und Dezember 2013),
 – innerhalb einer Woche,
 – einmal werktags sowie einmal am Wochen ende,
 – innerhalb von 24 Stunden jeweils zu vier Zeitpunkten,

auf gerufen und dokumentiert.
Für die Analyse wurden für alle An gebote Steck briefe (s. Anhang A) er stellt, die 

das jeweilige Internetangebot differenziert be schreiben. Darin wurde u. a. erfasst, seit 
wann die Webseite online ist und welche Zielgruppe auf der Webseite aus gewiesen ist. 
Zudem wurde das An gebot im Hinblick auf Struktur/Aufbau, Layout/Gestal tung, 

106 Die auswahl der Seiten orientierte sich an der rangliste der lieblings webseiten nach Kim und war darauf aus gelegt, möglichst 
heterogene Webseitentypen zu be rücksichti gen.

abbildung 45:  
merchandising auf be llasara. de
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Werbe aufkommen/Werbeflächen, Besonder heiten und Auf fällig keiten in Bezug auf 
Werbung be schrieben und eine Einschät zung der werbekompetenzbezogenen Heraus‑
forde rungen für Kinder vor genommen.

Für die Betrach tung der Dynamiken wurden die werb lichen Segmente auf einer 
Webseite über die ver schiedenen Mess zeitpunkte hinweg miteinander verg lichen. Die 
Beobach tung und an schließende Beschrei bung der werb lichen Segmente sowie der 
Ver ände rungen des Werbe vorkommens und ‑erscheinens auf der be obach teten Internet‑
seite wurde jeweils gegen über dem voran gegangenen Mess zeitpunkt vor genommen. 
Zur Archivie rung der Materialien wurden zu jedem Mess zeitpunkt von den Start seiten 
der aus gewählten Webseiten 30‑sekündige Video‑Aufzeich nungen mit „Camtasia“ und 
ein Screen shot mit „Awesome Screen shot“ er stellt. Auf fällig keiten auf Unter seiten oder 
Landing Pages wurden eben falls in Form eines Screens hots dokumentiert. In einem 
Beobach tungs bogen (s. Anhang A) wurden die er fassten Ver ände rungen der werb lichen 
Segmente gegen über dem vor heri gen Mess zeitpunkt im Screen shot markiert.

Die Dokumenta tion und Analyse er folgte in der Zeit vom 01. bis 07. 06. 2013 
sowie vom 28. 11. bis 04. 12. 2013.

Die Kinderwebseite toggo. de (s. Abb. 46) wies ver schiedene explizit werbliche 
Segmente auf. Der ge stalteri sche Unter schied zum Content war nicht immer unmittel‑
bar er sicht lich. Eine Besonder heit der Webseite in Bezug auf Onlinewer bung war der 
Hinweis der Webseiten betreiber, dass jegliche Werbung als solche ge kennzeichnet und 
mit einem blauen Hinter grund ver sehen sei, damit die Werbung klar erkenn bar sei.

Hinsicht lich der Dynamiken der werb lichen Segmente auf toggo. de ließ sich fest‑
stellen, dass a) einzelne Werbeflächen, beispiels weise große Hockeystick werbung (außer‑
halb des Contentbereichs am Rand der Webseite), über den Tages verlauf von einzelnen 
Anbietern (z. B. Nintendo) belegt waren. Allerdings änderten sich im Beobach tungs‑
zeitraum hier die be worbenen Produkte desselben Anbieters, beispiels weise wurde am 
Morgen das Spiel Animal Crossing be worben, am Nachmittag Super Mario Bros.  2. 
Auf einer zweiten Fläche im Contentbereich rotierten Inhalte b) ver schiedener Anbieter. 
Mal wurden eigene Produkte be worben (z. B. TOGGO Tour), mal wurden An gebote 
anderer Anbieter geschaltet (z. B. das Spiel Angry Birds). Auf dieser Fläche konnten 
insgesamt 16 ver schiedene An gebote aus gemacht werden, die wechselnd in gleicher 
Reihen folge auf der Fläche er schienen. Ferner waren auf der Webseite c) Werbeflächen 
platziert, deren Inhalt über den Beobach tungs zeitraum zwar gleich blieb, dessen Darstel‑
lungs form sich jedoch ver änderte. Beispiels weise wurden jeweils identi sche Spiele und 
Videos an immer gleichen Positionen platziert. Diese wurden jedoch im Zeit verlauf 
unter schied lich be bildert, sodass auf den ersten Blick ein anderes An gebot ver mutet 
werden konnte. Wurde auf die jeweils ent sprechende Werbefläche ge klickt, wurde 
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immer dieselbe Landing Page er reicht. Grundlegende Unter schiede hinsicht lich der 
Einbet tung von Werbung im Ver gleich von Wochen tagen zu Wochen enden konnten 
auf der TOGGO‑Webseite nicht fest gestellt werden. Dasselbe gilt für den Ver gleich 

abbildung 46:  
screenshot von toggo. de (startseite, 04. 06. 2013, 10:12)
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der beiden Erhe bungs zeiträume im Juni und Dezember. Es konnten größtenteils 
Werbun gen derselben Anbieter (z. B. Nintendo) aus gemacht werden. Ledig lich auf einer 
der Unter seiten konnte eine Werbefläche aus gemacht werden, deren Darstel lungs form 
sich von den anderen auf der TOGGO‑Webseite unter scheidet. Es handelte sich um 
eine Tandemwer bung, bei der eine der Werbeflächen sich als Overlay vor dem Seiten‑
inhalt öffnete.

Anders als bei der expliziten Kinderwebseite toggo. de, auf der die Werbung klar 
als solche ge kennzeichnet war, war das bei youtube. com (s. Abb. 47) nicht immer der 
Fall.

Bei diesem An gebot waren ver schiedene Werbeformen zu unter scheiden. Zum 
Zeitpunkt der Beobach tung wurde, wenn auch nicht kontinuier lich und dauer haft 
präsent, eine große Bannerwer bung am oberen Webseiten rand geschaltet, die auch als 
solche ge kennzeichnet war. Zudem gab es weitere werb liche An gebote, die in den 
Videorubriken platziert waren. Auch waren auf der Webseite kurze Werbeclips zu 
finden, die in Videos ein gebettet waren oder als sogenannte Pre‑Rolls zeit lich vor ein 
Video geschaltet wurden. Ein Muster, zu welchem Zeitpunkt und vor welchen Videos 
diese Werbeclips geschaltet wurden, war in der zeit lichen Analyse nicht er sicht lich. 
Gravierende Ver ände rungen der Werbe einbet tung über den Tages‑ oder Wochentag‑
verlauf konnten nicht fest gestellt werden. Ebenso konnten keine grundlegen den Ver‑
ände rungen im Ver gleich der beiden Erhe bungs zeiträume aus gemacht werden.

Heraus stechend in Bezug auf das Thema Werbung hinsicht lich der Dynamiken 
war das An gebot bravo. de (s. Abb. 48). Hierbei handelt es sich um ein An gebot, das 
sich an Kinder und Jugend liche ab zehn Jahren richtet. Auf bravo. de ließen sich ver‑
mehrt Werbe einblen dungen für Pflege‑ und Hygieneartikel für Frauen (beispiels weise 
o. b.‑Tampons, Carefree und Gillette Venus) finden. Die werb lichen An gebote waren oft‑
mals in den Inhalts bereich der Start seite integriert (häufig als Tandem‑Werbung). Werbe‑
kennzeich nungen, welche häufig in weißer Schrift auf hellem Hinter grund platziert 
waren, waren leicht zu über sehen. Im Tages verlauf wechselten die Werbeflächen ihren 
Inhalt, es wurden aber nach wie vor dieselben Produkte be worben. Auf einzelnen Flä‑
chen wechselte die Einspie lung von werb lichen Inhalten und Content. Auch die Position 
einzelner werb licher Segmente wechselte dynamisch im Tages verlauf. Ferner ließ sich 
fest stellen, dass inhalt licher Content der Webseite im Tages verlauf teil weise anders 
an geordnet war. Allgemein waren morgens und innerhalb der Woche mehr werb liche 
Segmente zu finden als zu späteren Tages zeiten und am Wochen ende. Die Häufig keit 
wechselnder Inhalte auf den Werbeflächen war im Ver gleich der Erhebungs zeiträume 
im zweiten Zeitraum etwas geringer. Weitere grundlegende Unter schiede der Werbeein‑
bin dung im Ver gleich der Erhe bungs zeiträume konnten nicht aus gemacht werden.
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abbildung 47:  
screenshot von youtube. de (startseite, 04. 06. 2013, 10:20)
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abbildung 48:  
screen shot von bravo. de (start seite, 06. 06. 2013, 9:32)
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Auf den beiden Webseiten spielaffe. de (s. Abb. 49) sowie knuddels. de (s. Abb. 50), 
die sich vor allem an Jugend liche und Erwachsene richten und daher auch auf diese 
Zielgruppen ab gestimmte Werbe einblen dungen auf weisen, wurde in beiden Erhe bungs‑
zeiträumen ver mehrt Werbung aus dem Bereich der Mobilfunk‑ bzw. Handyanbieter 
geschaltet. Hierbei handelte es sich in der Regel um reine Produkt‑ oder Dienst leis‑
tungs präsenta tionen (ohne be sonde ren Einsatz von Medien personen bzw. ‑figuren). 
Auf spielaffe. de gab es drei Haupt bereiche für Werbe einblen dungen auf der Start seite. 
Deren Erschei nungen variierten im Tages verlauf zwischen Hockeystick werbun gen und 
Bannern, die sich beim Scrollen in Form von sogenannten „Sticky Ads“ 107 mitbewegten. 
Auf knuddels. de war die Werbung außerhalb der Rubriken klar als solche zu er kennen 
und ge kennzeichnet. Es gab jedoch beispiels weise einen Ver weis auf facebook. de, der 
auf fällig werb lich ge staltet war, jedoch nicht ent sprechend werb lich ge kennzeichnet. 
Werbeflächen blieben auf knuddels. de fix in ihrer Position, nur der Inhalt der Werbung 
wechselte im Tages verlauf. Oft er schienen die gleichen Werbun gen auf unter schied‑
lichen Werbeflächen. Zum zweiten Erhe bungs zeitpunkt waren auf den Werbeflächen 
der Webseiten spielaffe. de und knuddels. de weiter hin hauptsäch lich reine Produkt‑ und 
Dienst leis tungs präsenta tionen platziert. Das ver mehrte Erscheinen von Werbun gen aus 
einem themati schen Bereich konnte nicht erneut fest gestellt werden. Allerdings fiel 
auf spielaffe. de ein ver mehrtes Auf kommen von Overlay‑Werbeflächen auf. 

Bei der Webseite kicker. de (s. Abb. 51), einem An gebot, das sich primär an Er‑
wachsene und vor rangig an Männer zwischen 20  und 49  Jahren richtet, war ein 
Werbe aufkommen zu be obachten, das der inhalt lich‑redak tio nellen Aus rich tung ent‑
sprechend über wiegend auf das Thema Sport und die männ liche Zielgruppe (vgl. 
Inter active Media 2013) ab gestimmt war. Außerdem wurden häufig Werbebanner 
ein geblendet, die thematisch dem Finanz‑ und Invest ment sektor zuzu ordnen waren. 
Oftmals war kein be stimmter Anbieter er sicht lich, sondern es war ledig lich die Rede 
von Investi tionen und Anlagen im Allgemeinen. Der Werbeanteil war als recht hoch 
einzu schätzen, alleine bis zu 17  Werbe einblen dungen waren als „Anzeigen“ ge kenn‑
zeichnet. Neben (explizit) werb lichen Segmenten fanden sich auf der Webseite auch 
Segmente, welche nicht als eindeutig werb liche An gebote zu identifizie ren waren, die 
jedoch auf grund der Ver wendung von medien bekannten Personen und Markennamen 
eine Werblich keit ver muten ließen (z. B. Fanartikel eines be stimmten Fußball‑Clubs). 
Auf fällig war auch, dass für redaktio nelle Inhalte sowie werb liche Segmente ähnliche 
ge stalteri sche Elemente ver wendet wurden. Grundsätz lich waren die Bereiche, in denen 

107 bei einer Sticky ad handelt es sich um eine Werbefläche (hier: banner), die beim Scrollen der Seite immer mitfließt, sodass sie 
immer im sicht baren bereich bleibt (vgl. Stroer inter active 2014).
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abbildung 49:  
screen shot von spielaffe. de (start seite, 04. 06. 2013, 10:17)
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abbildung 50:  
screen shot von knuddels. de (start seite, 06. 06. 2013, 9:35)
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abbildung 51:  
screen shot von kicker. de (start seite, 04. 06. 2013, 10:26)
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werb liche Segmente er schienen, im Tages verlauf und zwischen Wochentag und Wochen‑
endtag identisch; sie unter schieden sich jedoch be züglich der Inhalte. Gelegent lich 
wechselten Werbeflächen mit werbefreien Flächen.

Ein Beispiel für eine Webseite, bei der zu den Erhe bungs zeitpunkten auf den Unter‑
seiten mehr Werbung geschaltet wurde als auf der Start seite, ist helleskoepfchen. de 108 
(s. Abb. 52). Das Internetportal richtet sich an Kinder und Jugend liche. Auf den 
Unter seiten fanden sich Werbeflächen innerhalb des inhalt lichen Bereichs, die häufig 
mit einer Google‑Anzeigen‑Kennzeich nung kennt lich ge macht waren. Teilweise schien 
es, als seien die werb lichen Botschaften auf den Unter seiten auf den Inhalt des An‑
gebots ab gestimmt. Zum Beispiel wurde im ersten Erhe bungs zeitraum bei einem 
Beitrag über Pablo Picasso eine Werbung für ars mundi, einen europäi schen Kunst‑
versandhandel, be obachtet. Meistens gab es allerdings nur ein Banner außerhalb des 
Contentbereichs. Im Tages verlauf änderten Werbeflächen, beispiels weise Banner, ihre 
Position. Andere werb liche Segmente waren stärker in die Seite ein gebunden. Gekenn‑
zeichnete Werbeflächen waren dynamisch im Zeit verlauf, der Anteil der Werbeflächen 
wechselte. Auch wechselten die Inhalte einzelner Werbun gen. Der Inhalt der Webseite 
ver änderte sich dabei nicht. Im zweiten Erhe bungs zeitraum konnte ver mehrt die 
Platzie rung von Tandemwer bungen fest gestellt werden. Auf einer der Unter seiten wurde 
zu einem Mess zeitpunkt eine Overlay‑Werbefläche identifiziert. Derartige Werbe‑
einblen dungen konnten im ersten Erhe bungs zeitraum nicht aus gemacht werden. Im 
Dezember‑Erhe bungs zeitraum fiel eine Weihnachts kampagne des Unter nehmens 
redcoon. de auf, die auf einer Sticky Ad mit in Nikolaus‑Bikinis tanzen den Models für 
ihren Onlineshop warb. 

Auffallend bei dem An gebot von gmx. net (s. Abb. 54) war, dass sich die Werbe‑
angebote der Webseite zu ver schiedenen Zeiten, auch an ver schiedenen Tagen, in 
anderen Rubriken wieder fanden. So befand sich beispiels weise eine Weight Watchers‑
Werbung erst unter der Rubrik „Services“ und zu einem späteren Zeitpunkt unter 
„Top An gebote“. In einigen Fällen war der Anbieter der Werbeformate innerhalb des 
Contents nicht erkenn bar. Teilweise wurde kein konkretes Produkt be worben, sondern 
Kleidung oder Bademode im Allgemeinen, ohne Nennung einer Marke, eines Anbieters 
oder Onlines hops. Im Tages verlauf wechselte unter der Woche nicht nur der jeweilige 
Content der ver schiedenen Rubriken, sondern auch die Rubriken wechselten ihre 
Position. Am Wochen ende war dies nicht zu be obachten. Innerhalb der ersten Beobach‑
tungs woche wurde auf gmx. de eine zusätz liche Werbefläche rechts vom Content 

108 für die erhebung wurde auf die von den Seiten betreibern ge gebene möglich keit, Werbung über einen button auf der Start seite 
auszu schalten, ver zichtet, sodass erhoben wurde, welchen Werbe einblen dungen Kinder be gegnen, sofern sie den „Werbung aus-
schalten“-button nicht aktiviert haben.
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▲ abbildung 52:  
screen shot von helles-
koepfchen. de (start seite, 
01. 06. 2013, 18:40)

▲

 abbildung 53:  
sticky ad auf helles-
koepfchen. de
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abbildung 54:  
screen shot gmx. net (start seite, 01. 06. 2013, 10:55)
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geschaltet, die am Wochen ende nicht vor handen war. Der Werbeplatz beinhaltete 
wechselnde werb liche An gebote an ver schiedenen Tagen. Innerhalb eines Tages wech‑
selte die Werbung dort nicht. Werbekampagnen konnten über den Unter suchungs‑
zeitraum nicht be obachtet werden. Auch konnten keine gravie ren den Unter schiede im 
Ver gleich der beiden Erhe bungs zeiträume aus gemacht werden.

Eine andere Form der Werbe einbet tung fand sich auf der Webseite de.barbie. com. 
Die Werbung dieses An gebots bezog sich meistens nur auf die eigene Marke. Die 
Kennzeich nung der werb lichen Segmente war auf dieser Webseite anders als bei den 
zuvor be trach teten Beispielen: Zum einen wurde an stelle der Kennzeich nungen „Wer‑
bung“ oder „Anzeige“ die englische Ab kürzung „AD“ ein gesetzt (s. Abb. 55). Zum 
anderen wiesen beispiels weise Flächen mit gleichen Inhalten heterogene Kennzeich‑
nungen auf. Mal waren diese beispiels weise mit „Ad“ markiert, wenn sie als Banner 
er schienen, mal er schienen sie in der Mitte der Webseite jedoch als Rubrik „Dreamhouse 
Puzzle Party“. Beide An gebote ver linkten jedoch auf dieselbe Landing Page. Teilweise 
ließen sich werb liche Segmente optisch kaum von redak tio nellen Inhalten unter schei‑

abbildung 55:  
„ad“ auf barbie. com (start seite 01. 06. 2013, 13:40)
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den. Im Zeit verlauf änderte sich der Inhalt der einzelnen Werbesegmente, durch den 
Wochentag be dingte Unter schiede wurden indes nicht fest gestellt. Grundlegende 
Unter schiede im Ver gleich der beiden Erhe bungs zeiträume waren nicht er sicht lich.

geolino. de, eine Informa tions webseite für Kinder, beinhaltete ver gleichs weise viele 
werb liche An gebote für Produkte, die sich vornehm lich an Erwachsene rich teten, wie 
z. B. Urlaubsorte, Reisen, Autos und Gewinn spiele, bei denen es Gutscheine und Geld 
zu gewinnen gab. Ver schiedene werb liche Segmente ver wiesen auf das An gebot von 
geo. de. Im Zeit verlauf änderte sich mehrfach der Inhalt einzelner Werbeflächen. Meist 
blieb jedoch der themati sche Bezug zum Thema Reisen er halten. Im zweiten Er‑
hebungs zeitraum war keine inhalt liche Ver ände rung der Werbeflächen zwischen den 
einzelnen Mess zeitpunkten er sicht lich. Es wurde im gesamten Zeitraum dasselbe 
Produkt be worben, der Bezug zum Thema Reisen blieb auch im zweiten Erhe bungs‑
zeitraum er halten.

Zusammen fassend lässt sich fest halten, dass werb liche An gebote auf ver schiedenen 
Ebenen dynamisch auf Webseiten integriert sind:

Auf formaler Ebene konnten –  im Hinblick auf die Ver ände rungen im Tages‑
verlauf – insgesamt vier ver schiedene Arten dynami scher Werbe einbet tung be obachtet 
werden. Die erste Variante der tages bezogenen werb lichen Dynamiken bezieht sich 
auf einzelne Werbeflächen, z. B. Banner oder Hockeysticks, die im Tages verlauf von 
einzelnen Anbietern alleine belegt wurden. Beispiels weise warb Nintendo auf toggo. de 
über vier Beobach tungs zeitpunkte im Tages verlauf für unter schied liche Spiele. Die 
zweite Variante der werb lichen Dynamiken bezieht sich auf rotierende Werbeflächen. 
Auf diesen wechselten Werbebot schaften unter schied licher Anbieter, meist in kurzem 
Abstand und aufeinander folgend. Drittens konnten Werbeflächen identifiziert werden, 

abbildung 56:  
anzeige auf geolino. de
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auf denen sich nicht der Inhalt, sondern die Darstel lungs form einzelner werb licher 
An gebote (beispiels weise die unter schied liche Bebilde rung von Produkten) in kurzen 
Ab ständen bzw. über vier aufeinander folgende Mess zeitpunkte hinweg änderte. Die 
vierte Variante bezieht sich auf die Position und Anzahl werb licher Segmente. Beispiels‑
weise wechselten auf bravo. de sowohl werb liche Segmente als auch die inhalt lichen 
Segmente ihre Position, sodass die Dynamik werb licher Segmente einherging mit der 
Dynamik der Gesamt struktur der Webseite. Zum anderen waren teil weise Unter schiede 
hinsicht lich der Anzahl werb licher Segmente zwischen Wochen tagen und Wochen enden 
fest zustellen. Auf einigen der be obach teten Webseiten (z. B. gmx. net, bravo. de) wurden 
in den Morgen stunden sowie an Wochen tagen deut lich mehr Werbesegmente erfasst 
als zu späteren Tages zeiten oder an Wochen enden. Im Ver gleich der beiden Erhe bungs‑
zeiträume (Juni und Dezember) konnten nur ver einzelt Dynamiken in der Struktur 
der Werbe einbet tung fest gestellt werden. Beispiels weise waren auf spielaffe. de sowie 
auf geolino. de im Dezember ver mehrt Overlay‑Werbeflächen platziert.

Auf inhalt licher Ebene konnten über den Beobach tungs zeitraum auf einigen 
Webseiten themati sche Schwerpunkte werb licher An gebote fest gestellt werden. Dies 
äußerte sich zum einen darin, dass auf einzelnen An geboten z. B. gleiche Werbe‑
botschaften auf unter schied lichen Werbeflächen auf traten. So konnten über den Er‑
hebungs zeitraum hinweg z. B. auf geolino. de ver schiedene An gebote zum Thema Reisen 
fest gestellt werden, während im zweiten Erhe bungs zeitraum dauer haft ein und dasselbe 
Produkt (ein Reiseobjektiv des Anbieters Tamron) be worben wurde. Auf kicker. de 
wurde vielfach der Finanz‑ und Invest ment sektor be worben sowie Produkte rund um 
das Thema Sport (z. B. Sportbeklei dung/‑schuhe). Werbung für Mobilfunk fand sich 
im ersten Erhe bungs zeitraum (Juni) ver mehrt auf spielaffe. de oder knuddels. de. Teil‑
weise waren die werb lichen Inhalte – wie beispiel weise im ersten Erhe bungs zeitraum 
bei helles‑koepfchen. de – passend zum Content (Artikel über Picasso – Werbung für 
ars mundi – Die Welt der Kunst sowie für kunst‑fuer‑alle. de) oder bravo. de (Dr. Sommer 
Top‑Themen, z. B. Vulven‑Galerie – o. b.‑Werbung). In den Fällen, in denen die Wer‑
bung in den Content integriert er schien, beispiels weise auf youtube. com, war innerhalb 
des Beobach tungs zeitraumes nicht erkenn bar, welche Dynamiken diesen Erschei nungen 
zugrunde lagen.

Im zweiten Erhe bungs zeitraum (Dezember 2013) konnten ver einzelt Werbe kampag‑
nen identifiziert werden. Beispiels weise war auf toggo. de und helles‑koepfchen. de 
Werbung für den Disney‑Film „Die Eiskönigin – völlig un verfroren“ fest zustellen, auf 
helles‑koepfchen. de wurde eine Kampagne des Unter nehmens redcoon. de be obachtet 
und auf gmx. net wurde intensiv die Weihnachts finanzie rung von Media‑Markt be‑
worben.
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Nicht unmittel bar relevant für die Einord nung werb licher Erschei nungs formen auf 
Webseiten, aber dennoch ent scheidend für eine Einord nung werb licher Strukturen im 
Onlinebereich, ist eine genauere Betrach tung der Landing Pages, auf denen Kinder 
landen, so sie denn Werbung an klicken. Jedes werb liche oder potenziell werb liche 
Segment wurde im Ver lauf der An gebots analyse (auf Analyse ebene 2) an geklickt, um 
zu er fassen, auf welchen Landing Pages Kinder landen würden, sofern sie Werbung 
auf ihren Lieblings webseiten an klicken. In 102  Fällen wurde man beim Anklicken 
eines der 413 identifizierten explizit werb lichen Segmente 109 auf ent sprechende Produkt‑
informa tionen weiter geleitet. In 71 Fällen ge langte man auf eine Landing Page, auf 
der unmittel bare Kauf‑ oder Bestell möglich keiten offeriert wurden. In 41 Fällen wurde 
der (Test‑)Nutzer bei Anklicken des Segments auf gefordert, sich in einer Community, 
für einen News letter oder in einem Portal anzu melden bzw. zu registrie ren. 22 der 
identifizierten Segmente leiteten auf ein anderes (inhalt liches) An gebot weiter. 15 der 
explizit werb lichen Segmente leiteten nicht auf ein anderes An gebot weiter, sondern 
auf die Start‑ oder auf eine Unter seite desselben An gebots. Auf Gewinn spiele ge langte 
man in 14 Fällen, auf ein Spiel, bei dem nur das Spielen, nicht die Gewinn auslo bung 
im Vordergrund stand, in sieben Fällen (s. Abb. 57).

109 in 114 fällen wurde die landing page nicht codiert, da ein anderes explizit werb liches Segment innerhalb eines an gebots auf 
dieselbe landing page führte. in 27 fällen konnte die landing page nicht rekonstruiert werden.

abbildung 57:  
landing Pages, aus gehend von explizit werb lichen segmenten

basis: n = 271 landing pages, ausgehend von explizit werblichen Segmenten.
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abbildung 58:  
mashup auf gmx. net
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Weiterhin wurde unter sucht, ob mit dem Anklicken eines Werbeangebots die 
Aus gangsWebseite ver lassen wurde oder sich die Landing Page im gleichen Browser‑
fenster öffnete. In der Regel (in 227 von 413  Fällen) führte das Anklicken eines 
Werbeangebots dazu, dass sich eine neue Webseite mit anderer URL öffnete.

In 32 Fällen öffnete sich keine neue Webseite, sondern werb liche Segmente des 
Anbieters wurden in das An gebot integriert.110 In drei Fällen er schien die Landing 
Page als Trailer (dieser wurde dann automatisch ge startet), in einem Fall als Pop‑up 
(s. Abb. 59). 

Auch für die Landing Pages wurde er mittelt, wie dort die Art der Ansprache des 
Nutzers er folgte. Am häufigsten wurde der Nutzer (nach Anklicken eines explizit 
werb lichen Segments auf der Start‑ oder Unter seite) auf der Landing Page als Käufer 
oder interessierter Käufer, Konsument oder Ver braucher an gesprochen (n = 123). Weitere 
Ansprachen waren u. a. die eines Gewinn spielers, eines Testers oder Experten sowie 
Mitgliedes. Auf 76 der unter suchten Landing Pages, die von explizit werb lichen Seg‑
menten aus gingen, war keine unmittel bare Ansprache auszu machen (s. Abb. 60).

Betrachtet man die Landing Pages, die aus gehend von einem explizit werb lichen 
Segment auf gerufen wurden, wurde auf 58 Landing Pages die Eingabe persön licher 
Daten ge fordert (z. T. Mehrfachnen nungen). Neben der E‑Mail‑Adresse (in 45 Fällen) 
wurden häufig die Adresse (in 27 Fällen), der Name (in 24 Fällen), das Geburts datum 

110 hierbei handelt es sich bspw. um mashups, d. h. Dienste, die durch Kombina tion von informa tionen aus unter schied lichen Quellen 
als eigenständige Daten quelle oder Dienst in fremde an gebote ein gebettet sind (vgl. aumüller/thor 2014). mashups wurden als solche 
codiert, sofern der komplette Contentbereich be troffen war. ein beispiel hierfür wäre Google Maps. Dieser Dienst wird oftmals in 
Webseiten von institu tionen oder geschäften ein gebunden, um den anfahrtsweg zu er läutern.

abbildung 59:  
format der landing Pages, aus gehend von explizit werb lichen segmenten

basis: n = 271 landing pages, ausgehend von explizit werblichen Segmenten.

227 (84%)

32 (12%)

8 (3%)

3 (1%)

1 (0,4%)

neue Webseite

gleiches Browserfenster

fremder Anbieter eingebettet (Mashup)

Trailer

Pop-up/Pop-under

Anzahl



143

5 welchen werbefOrmen be gegnen Kinder?

(in 20 Fällen) sowie das Geschlecht (in 14 Fällen) ab gefragt. Selbst Schuhgröße, Kon‑
fek tions größe und letzter Arztbesuch wurden in Einzelfällen ab gefragt. Zehn dieser 
58 Eingabe aufforde rungen ent hielten einen Hinweis auf den Umgang des Webseiten‑
betreibers mit Daten schutz. In keinem Fall wurde vor der Daten eingabe nach dem 
Einverständnis der Eltern ge fragt.

In den meisten Fällen würden die Kinder bei Anklicken eines ent sprechen den 
Werbesegments direkt auf eine Landing Page weiter geleitet. In der Analyse konnte nur 
in einem Fall ein Trenner erfasst werden, der auf das Ver lassen der Webseite hinwies.111

Als ein weiterer Aspekt wurde be trachtet, inwieweit sich die geöffneten Landing 
Pages schließen lassen. 220 der identifizierten und dokumentierten, von einem explizit 
werb lichen Segment aus gehen den Landing Pages ließen sich durch Schließen des 
Fensters oder Tabs schließen. 26  Landing Pages konnte man über einen „Zurück“‑

111 Dem unter suchungs design geschuldet dürfte diese zahl be sonders gering aus gefallen sein, da zur standardisierten Dokumenta-
tion die vor einstel lungen des browsers so fest gelegt waren, das pop-ups ge blockt wurden. Die meisten trenner sind jedoch als pop-up 
programmiert.

abbildung 60:  
art der ansprache auf den landing Pages, aus gehend von explizit werb lichen segmenten

basis: n = 271 landing pages, ausgehend von explizit werblichen Segmenten
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Button, 21 über einen „X“‑Button und vier über einen „Schließen“‑Button wieder 
ver lassen.

5.9 PersOnalisie rungs techniKen

Angaben zur Erfas sung personen bezogener Daten konnten in der An gebots analyse der 
bei Kindern be liebtesten 100 Webseiten im Zuge einer ersten Betrach tung ein geordnet 
werden, nämlich bezogen auf Daten schutz hinweise, die auf den unter suchten Webseiten 
an gezeigt waren. Auch können Aus sagen zum Vor handensein etwaiger Werbe(selbst)
er klärungen der Webseiten anbieter sowie zum Vor handensein von Hinweisen auf eine 
Werbe ausblen dungs‑Möglich keit ge troffen werden.

Hinweise zum Daten schutz gab es auf den analysierten Webseiten in 42 Fällen. 
In 40 Fällen waren diese gut sicht bar, meist (35‑mal) im Footer der Start seite, viermal 
am oberen, dreimal am linken Seiten rand und in zwei Fällen im Impressum auf geführt.

Weiter hin interessierte die Forscher, ob es auf der Webseite einen Hinweis gibt, 
der erklärt, was Werbung ist, was passiert wenn man auf die Werbung klickt und 
wie man wieder von einer Werbeseite/Landing Page auf die eigent liche Webseite 
zurück kommt. Neun Webseiten ver fügten über einen derarti gen Hinweis. Auf der 
Webseite inter nauten. de wurde Werbung sogar im Content thematisiert. Bei msn. com 
und jetztspielen. de tauchte der Hinweis nur ge legent lich auf. Zzzebra. net und helles‑
koepfchen. de waren zum Zeitpunkt der Analyse die einzigen An gebote, die auf ihren 
Webseiten einen Hinweis platziert hatten, dass Werbung auf der Internet seite aus‑
geblendet werden kann und und einen ent sprechen den Aus wahlschalter vor gehalten 
haben.

Die Ergeb nisse der CookieAnalyse geben Einblicke in die Tracking‑ und Persona‑
lisie rungs praxis im Rahmen von Onlinewer bung; mithilfe von Webtracking‑Techno‑
logien können nutzer bezogene Daten über unter schied liche An gebote hinweg gesammelt 
und etwa auf auf gerufene Themen, be trachtete Produkte und ver meint liche Interessen 
hin analysiert werden. Auf Grundlage dieser Daten können Persönlich keits‑ bzw. 
Kunden‑ oder Interessen profile ge bildet werden. Diese Informa tionen können ent weder 
für die eigene Auswahl möglichst passen der Werbeinhalte ge nutzt oder aber anderen 
Werbeanbietern als Dienst leis tung zur Ver fügung ge stellt werden, damit diese möglichst 
pass genaue und effektive Werbemaßnahmen an den jeweili gen Nutzer aus spielen. Eine 
bislang weit ver breitete Praxis des Nutzer trackings erfolgt über die nutzer seitige Speiche‑
rung von Informa tionen in Cookies. Mittlerweile mehren sich zwar Tracking‑Methoden, 
die nicht mehr auf Informa tionen an gewiesen sind, die auf dem Nutzer rechner ab gelegt 
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werden, sondern auf der Seite des Werbedienst leisters ge speichert werden 112, zum 
Zeitpunkt der Cookie‑Analyse (Juni 2013 113) aber sprachen die ge fundenen Cookie‑
Zahlen dafür, dass es noch die vor herrschende Praxis war.

Die Untersuchung, Zählung und anbieter bezogene Ver ortung ver wendeter 
Cookies, die bei Aufruf einer Webseite auf dem Computer des Nutzers ab gelegt 
werden, wurde mittels des Browser‑Plugins „Awesome Cookie Manager“ für die ersten 
50 der unter suchten Webseiten er mittelt. Praktisch alle Seiten legen bei dem Besuch 
eines Nutzers automatisiert Cookies auf dem Nutzer rechner an, d. h. es werden kleine 
Dateien mit text lichen Informa tionen ab gelegt. Die Anwei sung zum Anlegen oder 
Aktualisie ren eines Cookies stammen dabei teils aus dem Quell code der auf gerufenen 
Seite des Inhalte anbieters, teils aus dem Quell code der extern von Dritten be spielten 
Werbeflächen. Ent sprechend legen viele Seiten neben den Cookies der Inhalte‑Anbieter 
auch solche Dritter an (sog. „Third Party Cookies“). Die in den Cookies ge speicherten 
Informa tionen sind zu einem großen Anteil persistent, d. h. die Cookies bleiben auch 
dann auf dem Rechner, wenn die jeweilige Computer‑ oder Brows ernut zung beendet 
wird und stehen ent sprechend bei der nächsten Internet session weiter zur Ver fügung. 
Ab gelegte Cookies können nur von dem Anbieter, der diese Informa tion auf dem 
Nutzer rechner ab gelegt hat, auch wieder aus gelesen werden; ist das Ziel des Trackings 
also die Ver folgung des Nutzers über einen möglichst großen Teil seiner Online nutzung 
hinweg, so muss der ent sprechende Tracking‑Dienst auf möglichst vielen der auf‑
gerufenen Webseiten oder deren Werbeflächen präsent sein.

Neben den Cookies wurden mittels des Browser‑Plugins „Ghostery“ weitere von 
den be suchten An geboten ge nutzte Techniken ge zählt, die in der Lage sind, Informa‑
tionen über den Nutzer zu sammeln oder diesen über Einzelangebote hinweg zu ver‑
folgen (sog. Beacons, z. B. Web Bugs, Zählpixel, Skripte). Auch diese Techniken er‑
möglichen theoretisch das Nach verfolgen von Nutzern. Serverseitige Tracking‑ und 
Profilie rungs techniken (Session‑IDs, Geo‑Location‑Dienste, Browser‑Finger printing) 
können dagegen nicht in die Unter suchung einbezogen werden, da diese nicht ohne 
Weiteres nach weis bar oder nach vollzieh bar sind.

Die Aus wertung der von allen Top 50‑Angeboten insgesamt ab gelegten Cookies 
beim er stmali gen Aufruf der Webseiten ergab eine Anzahl von insgesamt 620 Cookies 
auf dem Testrechner, davon kamen 260 von den an gesurften An geboten selbst, bei 
den 360 übrigen handelte es sich um sog. „Third‑Party‑Cookies“, also von Dritten 

112 beispiele dafür sind etwa das sog. browser finger printing, Canvas finger printing, die identifizie rung über Cache-grafiken oder 
einzigartige iDs des ge nutzten endgeräts oder des ge nutzten betriebs systems. vgl. dazu tillmann, browser finger printing: tracking 
ohne Spuren zu hinter lassen, berlin 2013, S. 59 ff.
113 Die zählung wurde am 17. und 18. 06. 2013 durch geführt.
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ab gelegte Informa tions schnipsel. 467 der 620 Cookies waren persistent, wurden also 
über die jeweilige Internet‑ oder Brows ersession hinaus ge speichert; nach 24 Stunden 
waren es noch 387.

Vier der 50 auf gerufenen Start seiten legten keine eigenen Cookies und 16 keine 
Cookies externer Anbieter an. Im Durch schnitt legt jede Start seite der übrigen Top 50 
damit 5,5 eigene und 13,7 Cookies von externen Anbietern an. Dies ist ein deut licher 
Hinweis darauf, dass es gängige Praxis werbefinanzierter Seiten ist, mit mehreren 
Online‑Vermarktern und Werbenetz werken parallel zu arbeiten.

So legt die Start seite von spielaffe. de mit 82 ge zählten Cookies die meisten externen 
Cookies auf dem Nutzer rechner ab. Die meisten eigenen Cookies finden sich bei 
zylom. de, hier konnten 21 eigene Cookies ge zählt werden. Die Aus wertung in Bezug 
auf alle der Software „Ghostery“ be kannten Tracker, also neben Tracking‑Cookies 
auch andere ver wendete Tracking‑Techniken, ergibt, dass 45 der 50 unter suchten 
Start seiten Tracking‑Technologien nutzen, im Durch schnitt jeweils 4,8 ver schiedene 
parallel.

Grundsätz lich gilt: Auf je mehr Seiten Tracking‑Cookies oder ‑Codes eines be‑
stimmten Anbieters ein gesetzt werden, desto größer ist die Chance für diesen Dienst‑
leister, einen Nutzer über seine gesamte Internet‑Session hinweg zu be gleiten respektive 
zu ver folgen (s. Abb. 61). Dabei er scheint die Riege der Tracker und Tracking‑Dienst‑
leiter vielfältig: 79 ver schiedene Tracker wurden ge funden, wobei einzelne teils aus 
dem gleichen Hause kommen (z. B. Google AdSense, Google AdWords, Doubleclick). 
Auch zeigt sich hier, dass die Funktionen der auf gefundenen Tracker ganz unter schied‑

tabelle 13:  
über sicht über die zehn start seiten, die die meisten third-Party-cookies  
auf dem nutzer rechner ablegen

name des an gebots anzahl der ab gelegten Cookies von  
der eigenen tlD (top level Domain)

anzahl der ab gelegten  
Cookies  fremder tlDs

spielaffe. de 8 82

kicker. de 6 44

knuddels. de 8 34

zylom. de 21 33

Jetztspielen. de 14 31

spieletipps. de 6 31

maedchen. de 5 27

element girls 11 25

bravo. de 5 21

msn. de 9 20
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lich sein können. So werden einzelne Tracker vornehm lich für die Generie rung von 
Besucherstatistiken ge nutzt (z. B. Piwik), andere für die Messung von Besucherreich‑
weiten (z. B. INFOnline), wiederum andere für das Bannermanagement, das Web‑
tracking, die Personalisie rung, das Re‑Targeting, Conversion Management etc.

Inwieweit die er hobenen Daten im Einzelnen anonymisiert oder pseudonymisiert 
werden, ist aus Perspektive des Nutzers nicht ohne Weiteres er mittel bar. Viele der 

abbildung 61:  
häufig keiten der third-Party-cookies auf den 50 start seiten (nach anbieter)

basis: n = 233 Cookies von 70 anbietern; absolut
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Twitter Button

Right Media
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Flashtalking

Facebook Exchange

etracker

MediaMind

Adition

MS Atlas
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Cookies ent halten Unique IDs, die einen be stimmten Nutzer theoretisch wieder‑
erkennen können, auch ohne dass der Anbieter den Namen kennen muss. In welcher 
Form diese ID aber auf der jeweili gen Anbieter seite anonymisiert, pseudonymisiert 
oder personen bezogen ge nutzt wird, ent zieht sich der Ermittel barkeit der vor liegen den 
Unter suchung.

Eine weitere Analyse, die die Relevanz von Trackingtechniken und dem Aus spielen 
nutzu ngs basierter Werbung in der Praxis auf zeigen sollte, war ein A/ BTest.114 Dabei 
wurden die Top 50‑Angebote mit zwei, hinsicht lich ihrer Nutzungs historie unter‑
schied lich präparierten Rechnern gleichzeitig aus unter schied lichen IP‑Netzen auf‑
gerufen und jeweils Screens hots der Start seiten an gefertigt. Während einer der Rechner 
dabei theoretisch als „Kinder‑Rechner“ dienen sollte, der aus schließ lich die 50 bei 
Kindern be liebtesten Seiten aufruft, stellte der andere Rechner den „Eltern‑Rechner“ 
dar, mit dem vor dem Aufruf der Top 50‑Angebote aus schließ lich bei Erwachsenen 
be liebte An gebote sowie einige Erotik‑Webseiten auf gerufen wurden.  

Das Ergebnis des A/ B‑Tests war insoweit deut lich, dass auf nur wenigen der Top 
50‑Seiten, die Werbung ent hielten, auf beiden Rechnern die gleiche Werbung aus‑
gespielt wurde. Während auf dem Kinder‑Rechner vor allem generi sche Werbeinhalte 
wie Ver siche rungen, Autower bung oder Handy‑Tarife er schienen, wurden für den 
Erwachsenen‑Rechner offen bar nutzu ngs basierte Segmente an gelegt, die dem Nutzer 

114 Der a/ b-test wurde am 15. 11. 2013 durch geführt.

abbildung 62:  
beispiel für unter schiede in der aus gespielten werbung auf charts. de;  
links Kinder-rechner, rechts erwachsenen-rechner
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ein ver meint liches Interesse an Produkten aus dem Bereich Schuhe, Beklei dung und 
Innen einrich tung nahelegten. Inwieweit sich diese automatisierte Einschät zung aus 
den davor an gesurften Seiten ergab oder ob es sich dabei um Re‑Targeting‑Werbeinhalte 
ge handelt hat, die einen bereits er folgten Besuch ohne Kauf bei einem ent sprechen den 

abbildung 63:  
beispiel für unter schiede in der aus gespielten werbung auf element-girls. de;  
links Kinder-rechner, rechts erwachsenen-rechner

abbildung 64:  
beispiel für unter schiede in der aus gespielten werbung auf kids zone. de;  
links Kinder-rechner, rechts erwachsenen-rechner
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Anbieter er kennen und diesen dann ge zielt zum Wieder besuch des Anbieters hops 
bringen möchtem, kann nicht ge klärt werden. Insgesamt wurde aber deut lich, dass 
be stimmte Werbeinhalte weniger in Ver bindung mit dem jeweils auf gerufenen An gebot 
stehen als vielmehr von den nutzu ngs basierten Informa tionen des konkreten Nutzers 
ab hängen. Die Beobach tung, dass Werbeinhalte strukturell von dem sie um geben den 
An gebot ent koppelt sind, wird durch den A/ B‑Test eindrucks voll be stätigt.

5.10 zwischen fazit: welchen werbefOrmen be gegnen Kinder? 
tyPische erschei nungs fOrmen  
(inhalt, gestal tung, KOntext)

Werbung ist Bestand teil der meisten Onlineangebote, die Kinder als Lieblings angebote 
nennen. Dadurch, dass Kinder nicht nur auf Kinderwebseiten surfen, sondern auch 
„All‑Age‑Webseiten“ nutzen, kommen sie mit sehr unter schied lichen Werbeformen in 
Berüh rung. Werbliche An gebote weisen unter schied liche ge stalteri sche und inhalt liche 
Merkmale auf und sind auf ver schiedenen Ebenen dynamisch auf Webseiten integriert. 
Sie ändern sich im Tages verlauf sowie je nach Tages zeit und Wochentag. Die unter‑

abbildung 65:  
beispiel für unter schiede in der aus gespielten werbung auf kinder campus. de;  
links Kinder-rechner, rechts erwachsenen-rechner
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suchten Onlineangebote unter scheiden sich im Hinblick auf die Art der an gebotenen 
Inhalte und ihre Zielset zung ((journalistisch‑)redaktio nelle Webseiten, Produkt‑ und 
Herstellerwebseiten, Platt formen, Service‑ und Einstiegs portale), was sich mitunter für 
die Einord nung von An geboten sowie für das Erkennen kommerzieller Ab sichten als 
be deutsamer Anhaltspunkt er weisen kann.

Die werb lichen Erschei nungs formen wurden auf zwei Ebenen erfasst: Auf der Basis 
der Start seiten der 100 Lieblings angebote von Kindern wurde der Umfang werblicher Er‑
schei nungs formen er mittelt. Eine ver tiefende Betrach tung, z. B. im Hinblick auf inhalt‑
liche und ge stalteri sche Aspekte, wurde auf Basis von 50 Lieblings angeboten vor genom‑
men, die neben den Start seiten auch (aus gewählte) Unter seiten mit berück sichtigte.

Von den 100 untersuchten Startseiten wiesen 50 Angebote Beispiele für werbliche 
Kommunikation auf, ins‑gesamt wurden 191 explizit werbliche Segmente identifiziert 
und codiert. Über alle 100 Angebote hinweg liegt das durchschnittliche Werbe auf‑
kommen bei 1,9 explizit werblichen Segmenten pro Startseite.115 Auf Kinder‑ und 
Jugendwebseiten fällt die durchschnittliche Anzahl explizit werb licher Segmente auf 
den Start seiten mit 1,1 Segmenten pro Startseite etwas geringer aus.116 Auf Webseiten, 
die sich aus schließ lich an Kinder richten (Kinder webseiten), liegt die Anzahl bei 
durch schnitt lich 0,7 explizit werb lichen Segmenten 117.

Betrachtet man Webseiten nach Kategorien, so ließen sich auf den (journalistisch‑)
redak tio nellen Webseiten durch schnitt lich die meisten explizit werb lichen Segmente 
pro Start seite er mitteln, was sicher lich auch auf das breitere Spektrum unter schied licher 
Webseiten angebote zurück zuführen ist.118

Im Ver gleich zu den unter Kapitel  3.1 dargestellten Ergeb nissen anderer Unter‑
suchungen fällt das durch schnitt liche Werbe aufkommen in der vor liegen den An gebots‑
analyse etwas geringer aus. Dies lässt sich u. a. darauf zurück führen, dass in den Studien 
neben den Start‑ auch Unter seiten mit einbezogen wurden (vgl. hierzu Cai/Markiewicz 
2003), nur kommerzielle An gebote be rücksichtigt wurden (vgl. hierzu Cai/Zhao/Botan 
2010) oder nur be stimmte Webseitentypen in die Analyse eingingen (vgl. hierzu Cai 
2008). In der Studie vom Cai und Zhao (2010) wurde mit zwei identifizierten Wer‑
bun gen pro Start seite ein ähnlich hohes Werbe aufkommen wie im vor liegen den Fall 
identifiziert.

115 Die anzahl erhöht sich auf 3,9 Segmente, wenn man nur die Start seiten einbezieht, auf denen grundsätz lich explizit werb liche 
Segmente erfasst werden konnten.
116 bezieht man nur die Start seiten mit ein, die mindestens ein explizit werb liches Segment ent halten, erhöht sich der Durch schnitt 
auch hier auf 3,8 Segmente.
117 auch wenn man nur die Start seiten der an gebote mit ein bezieht, die mindestens ein explizit werb liches Segment ent halten, fällt 
die anzahl der werb lichen Segmente auf den Kinderwebseiten mit 2,9 am niedrigsten aus.
118 nur bezogen auf Webseiten, die explizite Werbung ent hielten, findet sich im Durch schnitt die meiste Werbung auf den Start seiten 
von Service- und einstiegs portalen.
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Was die Gestal tung von Werbesegmenten anbelangt (er mittelt für 50 Start‑ und 
Unter seiten), weisen diese zum Teil gleiche Gestal tungs merkmale oder Designs wie 
das sie um gebende Gesamtangebot auf. Etwa 40 Prozent der in der An gebots analyse 
identifizierten explizit werb lichen Segmente (175 von 413  Segmenten) wiesen eine 
ge stalteri sche Ähnlich keit zur Webseite auf und hoben sich dementsprechend nicht 
eindeutig vom übrigen An gebot ab. Inhalt liche Bezüge eines Werbesegments zur 
Webseite wurden in rund 20 Prozent der Fälle (88 von 413 Segmenten) fest gestellt. 
Werbeformen, die sich sowohl inhalt lich als auch ge stalterisch vom An gebot abheben, 
sind z. B. Banner‑Werbun gen oder Pre‑Rolls. Es ist anzu nehmen, dass diese Werbe‑
formen, die oftmals auch ge kennzeichnet sind, ver gleichs weise einfach als solche identifi‑
ziert werden können. Werbliche Segmente, die zwar explizit ge kennzeichnet sind, die 
sich aber optisch den übrigen Inhalten an gleichen, weil sie bspw. in themen verwandten 
Kategorien platziert sind, können unter Umständen vom Nutzer erst auf den zweiten 
Blick erkannt werden.

Als „sonstige Segmente“ wurden in der An gebots analyse solche Segmente codiert, 
die nicht eindeutig als Werbung identifiziert werden konnten, die von Kindern aber 
als (vermeintlich) werblich eingeordnet werden könnten. Quasi‑redaktio nelle Heraus‑
stel lungen von Produkten und Marken (bspw. in Gewinn spielen und Ver losungen) 
oder Hervor hebungen von Content (bspw. Empfeh lungen, Tipps etc.), aber auch Ver‑
weise auf oder Abbil dungen von eigene(n) Produkte(n) oder Produkte(n) der gleichen 
Dachmarke sind der Kategorie „inhalt lich ähnlich – ge stalterisch ähnlich“ zuzu ordnen. 
Die Einord nung solcher Segmente setzt bereits ein ge wisses Grund verständnis von 
Marketingstrategien voraus und ist für Laien bzw. Onlineanfänger eher schwer zu 
erkennen. Hinsicht lich ihrer inhalt lichen und ge stalteri schen Merkmale unter schieden 
sich die Segmente mit potenziell werb lichen Inhalten oft nicht von den explizit werb‑
lichen Segmenten. Unter die Kategorie „inhalt lich ähnlich – ge stalterisch unähn lich“ 
fallen im weitesten Sinne Logos, Markennamen oder Sponsorennen nungen. Diese sind 
oftmals optisch hervor gehoben, bleiben Kindern im Hinblick auf ihre Intention aber 
ggf. unklar.

Auf den ersten Blick unter scheiden sich die werb lichen Segmente auf Kinder‑ und 
Jugendwebseiten hinsicht lich inhalt licher oder ge stalteri scher Merkmale nicht gravierend 
von denen auf „All‑Age‑Webseiten“. Explizit werb liche Segmente auf Kinder‑ und 
Jugendwebseiten wurden zu gleichen Anteilen ge kennzeichnet wie auf den „All‑Age‑
Webseiten“ (jeweils zu 70 bis 75 %).119 Die Betreiber von Kinderinternet seiten weisen 

119 Die Studie er mittelte damit teil weise einen höheren Kennzeich nungs anteil als die unter Kapitel 3.1 dargestellten Studien. Die 
übrigen Studien be ziehen sich aber beispiels weise auf den inter nationalen raum (etwa die Studien von nairn/Dew 2007, nairn 2008), 
weswegen eine ver gleich bar keit nicht un bedingt ge geben ist. in der Studie von aufenanger et al. (2008), die eben falls nur deutsche 
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allerdings ein höheres Bewusstsein für junge Zielgruppen auf, da sie beispiels weise mit 
weniger heterogenen Kennzeich nungs bezeich nungen arbeiten. Am häufigsten wird auf 
Bezeich nungen wie „Anzeige“ oder „Werbung“ zurück gegriffen.

Hinsicht lich der inhalt lichen Merkmale der Werbesegmente ließen sich ebenfalls 
keine gravie ren den Unter schiede zwischen ihrer Erschei nung auf Kinder‑ und Jugend‑
seiten und „All‑Age‑Seiten“ fest stellen. In beiden Gruppen wurden dieselben Produkt‑
kate gorien identifiziert.120 Generell wurden aber auf den an die jüngeren Zielgruppen 
gerich teten Webseiten weniger Produkt kategorien identifiziert als auf den analysierten 
Webseiten insgesamt.121

Ver einzelt wurden Werbeinhalte identifiziert, die unter werbe ethischen Gesichts‑
punkten mit Blick auf Kinder diskus sions würdig er scheinen. Hierzu zählen beispiels‑
weise Werbung für Partnerbörsen, die Darstel lung fragwürdi ger Schön heits ideale, 
Bezüge zu kriegeri schen Auseinander setzun gen (wenn gleich in Computer spielen), Waffen 
und Kampftechniken (bezogen auf Computer spiele), Werbung für Alkohol oder Ver‑
sands hops im Bereich alkoholi scher Getränke.

Auf inhalt licher Ebene ver weisen die Ergeb nisse der An gebots analyse zudem darauf, 
dass sich im Onlinebereich vielfältige, zum Teil neue Ansprachen an den potenziellen 
Kunden finden. Die er fassten Appelle lassen sich sach lich, inter aktiv, reflexiv‑kritisch 
oder direkt‑auffordernd charakterisie ren. Der Einsatz von Appellen und Anreizen zur 
Schaf fung von Auf merksam keit ist vielfältig. Mal erfolgt die Ansprache mit positiv be‑
 setzten Attributen (Held, Abenteurer, Forscher), in anderen Fällen werden positive Ziele 
in Form von Personen eigen schaften in Aus sicht ge stellt (werde reich, werde schön, finde 
Freunde), zum Teil finden sich direkte Hand lungs aufforde rungen („hier klicken“), die 
auf An gebote mit weiteren Produktinforma tionen oder Kaufmöglich keiten locken.

Auch die Einbin dung werb licher Inhalte in spieleri sche Kontexte sowie der Einsatz 
von Idolen und Celebrities als Testimonials oder Experten konnte in der An gebots‑
analyse als gängige Praxis be obachtet werden. In rund 16 Prozent der Fälle identifizierter 
explizit werb licher Segmente richtet sich die Werbung konkret an Kinder oder Jugend‑
liche. Dabei werden Aspekte kind licher Lebens welten  aufgegriffen, populäre Medien‑
figuren oder eine persön liche Form der Ansprache ein gesetzt. Teilweise ist auch die 
Werbung auf „All‑Age“‑Seiten an die jungen Zielgruppen adressiert.

Webseiten in ihre analyse einbezogen hat, ist der anteil ge kennzeichneter Werbung mit 20 % deut lich geringer, was darin be gründet 
liegen dürfte, dass bei aufenanger et al. nur be sondere Kennzeich nungs varianten erfasst wurden. Cai/zhao/botan 2010 er mittelten 
mit 75 % einen nahezu identi schen anteil ge kennzeichneter Werbun gen.
120 am häufigsten wurden Werbun gen für hi-fi- und multimediageräte, online-entertainment sowie medien- und unter hal tungs-
angebote identifiziert.
121 möglicher weise ist dieses ergebnis durch die vor einstel lung der rechner im zuge der an gebots analyse be einflusst, die ein löschen 
der Cookies vor jeder analyse-Session vorsah, sodass auf den rechnern keine Cookie-historie vorlag, die mitunter die Werbeinhalte 
be einflusst.
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Im Hinblick auf die Unter suchung des dynami schen Charakters von Werbung 
ließ sich anhand der Beobach tung aus gewählter An gebote zu ver schiedenen Zeitpunkten 
zeigen, dass werb liche An gebote auf ver schiedenen Ebenen dynamisch auf Webseiten 
integriert sind. Ver ände rungen zeigen sich je nach Tages zeit und Wochentag. Auf 
einigen Webseiten konnten themati sche Schwerpunkte werb licher An gebote aus gemacht 
werden, ver einzelt wurden Kampagnen identifiziert.

Im Rahmen der An gebots analyse wurden auch die Landing Pages in den Blick 
ge nommen. Klickt man ein werb liches Segment an, landet man auf Produktinforma‑
tionen, Kauf‑ oder Bestell möglich keiten, Anmelde‑ oder Registrier seiten, anderen Web‑
angeboten, auf Unter seiten desselben An gebots oder auf Gewinn spielen oder Spielen. 
In der Regel führt das Anklicken eines Werbeangebots dazu, dass sich eine neue Web‑
seite mit anderer URL öffnet. Auf den Landing Pages werden die Nutzer als Käufer, 
Konsumenten, Ver braucher, Gewinn spieler, Tester, Experte oder Mitglied an gesprochen. 
In einigen Fällen wurde auf der Landing Page die Eingabe persön licher Daten ge‑
fordert. Nur wenige dieser Eingabe aufforde rungen (insgesamt 10 von 58) lieferten 
einen Hinweis auf den Umgang des Webseiten betreibers mit Daten schutz. In keinem 
Fall wurde vor der Daten eingabe nach dem Einverständnis der Eltern ge fragt.

Zusammen fassend er mittelte die An gebots analyse, dass werb liche Inhalte auf den 
von Kindern bevor zugten Seiten gängige Praxis sind. Unmittel bare Unter schiede 
hinsicht lich der werb lichen Inhalten auf Kinder‑ und Jugendwebseiten im Gegen satz 
zu All‑Age‑Webseiten ließen sich in der An gebots analyse nicht fest stellen, größtenteils 
konnten gleiche Werbeformen und teil weise gleiche Inhalte auf All‑Age‑Webseiten und 
auf Kinder‑ und/oder Jugendwebseiten identifiziert wurden. Allerdings fällt die Anzahl 
werb licher Erschei nungs formen auf Kinder‑ und Jugendwebseiten geringer aus als auf 
den All‑Age‑Seiten, und am geringsten auf den Seiten, die sich aus schließ lich an Kinder 
richten. Für die Kinder seiten konnte zudem fest gestellt werden, dass sowohl die Werbe‑
formen als auch die Kennzeich nungen insgesamt weniger vielfältig und damit leichter 
zu identifizie ren sind als auf den An geboten, die sich an ältere Zielgruppen richten.
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6 recht licher Ordnungs rahmen werb licher 
inhalte im netz und mögliche PrOblemlagen

6.1 gesetz licher und unter gesetz licher  
werbeOrd nungs rahmen: staat liche vOr schriften und 
vOr gaben der selbstregulie rung

6.1.1 das „werberecht“ als querschnitts materie

Der für Onlinewer bung geltende Rechts rahmen besteht aus einer Vielzahl einzelner 
Vor schriften, die unter schied lichen Rechts materien und Gesetzen ent stammen, und 
wird ergänzt um eine ganze Reihe be reichs‑ und ver bands spezifi scher Richtlinien, 
Kodizes und Selbst verpflich tungen der Werbeselbst kontrolle und Werbewirt schaft. 
Die Tatsache, dass werb liche Kommunika tion sich aller denk baren Medien bedient 
und ihre Inhalte leis tungs‑ und produkt übergreifend sind, führt zu der Anwend bar keit 
ganz unter schied licher, teils grundlegen der, teils medien spezifi scher, teils inhalts spezifi‑
scher Vor schriften, die sich teil weise an den Werbetreiben den als Rege lungs adressaten 
richten, teil weise an den Anbieter des werbe vermittelnden Mediums oder Dienstes – 
und teils an beide. Vielfach setzen die einfach gesetz lichen Vor schriften dabei Vor gaben 
des EU‑Rechts um oder richtet sich nach dessen Vor gaben.122

Das Kapitel der recht lichen Analysen stellt zunächst den für Onlinewer bung 
gelten den Ordnungs rahmen dar, wie er sich aus gesetz lichen Vor gaben, behörd lichen 
Richtlinien und Kodizes der Selbst kontrolle ergibt. Dabei wird insbesondere dargestellt, 
welche Kriterien und Konsequenzen in der Rechts anwen dung – und hier insbesondere 
im Hinblick auf den zu wählen den Ent schei dungs maßstab  – bei Werbung gesehen 
werden, die sich an Kinder (und ggf. Jugend liche) richtet. Vor dem Hinter grund der 

122 richtlinie 2000/31/ eg des europäi schen parlaments und des rates vom 8. Juni 2000 über be stimmte recht liche aspekte der 
Dienste der informa tions gesell schaft, insbesondere des elektroni schen geschäfts verkehrs, im binnen markt (richtlinie über den 
elektroni schen geschäfts verkehr) amtsblatt nr. l 178 vom 17. 07. 2000, S. 1 ff.; richtlinie 2010/13/ eu des europäi schen parlaments 
und des rates vom 10. märz 2010 zur Koordinie rung be stimmter rechts- und ver wal tungs vorschriften der mitgliedstaaten über die 
bereit stel lung audiovisueller mediendienste (richtlinie über audiovisuelle mediendienste), amtsblatt nr. l 95 vom 15. 04. 2010, S. 1 ff.; 
richtlinie 2005/29/ eg des europäi schen parlaments und des rates vom 11. mai 2005 über unlautere geschäfts praktiken im binnen-
marktinternen geschäfts verkehr zwischen unter nehmen und ver brauchern und zur Änderung der richtlinie 84/450/eWg des rates, 
der richtlinien 97/7/ eg, 98/27/ eg und 2002/65/ eg des europäi schen parlaments und des rates sowie der ver ordnung (eg) nr. 2006/2004 
des europäi schen parlaments und des rates (richtlinie über unlautere geschäfts praktiken), amtsblatt eg nr. l 149 vom 11. 06. 2005, 
S. 22 ff.; richtlinie 2009/136/ eg des europäi schen parlaments und des rates vom 25. november 2009 zur Änderung der richtlinie 
2002/22/ eg über den universaldienst und nutzer rechte bei elektroni schen Kommunika tions netzen und -diensten, der richtlinie 
2002/58/ eg über die ver arbei tung personen bezogener Daten und den Schutz der privatsphäre in der elektroni schen Kommunika tion 
und der ver ordnung (eg) nr. 2006/2004 über die zusammen arbeit im ver braucher schutz, amtsblatt eg nr. l  337 vom 18. 12. 2009, 
S. 11 ff.
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in der An gebots analyse ge machten Erkennt nisse erfolgt in einem zweiten Schritt eine 
kursori sche recht liche Einord nung und Bewer tung typischer dort vor gefundener werb‑
licher Erschei nungs formen. Im letzten Teil der recht lichen Unter suchungen werden 
diese Ergeb nisse zusammen gedacht und anhand der eingangs dargestellten, normativen 
Ziele kind licher Werbekompetenz daraufhin analysiert, wo sich aus Sicht eines solchen 
schutz zielorientierten Ansatzes ggf. Lücken oder Optimie rungs bedarfe identifizie ren 
lassen. Daneben werden be obacht bare strukturelle Problemlagen des derzeiti gen Ord‑
nungs rahmens und seiner Umset zung zusammen getragen.

Die deskriptive Darstel lung der recht lichen Anforde rungen an Onlinewer bung 
folgt einzelnen Gesetzes werken und damit regelmäßig einzelnen Rechts gebieten, weist 
aber bei Über lappungen oder Schnitt stellen darauf hin. Fokus des Forschungs projekts 
sind Erschei nungs formen werb licher Inhalte, mit denen Kinder im Alter von sechs bis 
elf Jahren bei der Nutzung von Internetangeboten in Berüh rung kommen. Die recht‑
liche Darstel lung be schränkt sich vor diesem Hinter grund im Wesent lichen auf für 
Onlinewer bung allgemein gültige Vor schriften und ver kürzt die inhalts spezifi schen 
Werbe vorgaben (z. B. für medizini sche Produkte, Finanzprodukte etc.) auf einen reinen 
Über blick.

Im Fokus der recht lichen Betrach tung stehen die sog. „Display Ads“, also werb‑
liche Inhalte, die sich auf Internetangeboten finden. Nicht be rücksichtigt wird der 
Rechts rahmen, der für andere Formen der Ansprache (z. B. E‑Mail‑Werbung) gilt. 
An gesichts der in der An gebots analyse unter suchten Internetangebote, die weder lineare 
Rundfunk dienste noch fernsehähn liche nicht‑lineare audiovisuelle Mediendienste ent‑
halten (s. dazu unten Kapitel 6.3), klammert der Ab schnitt auch die Beschrei bung der 
spezifi schen werberecht lichen Anforde rungen aus, wie sie sich aus §§ 7 bis 8a, §§ 44 
bis 46a RStV (Rundfunk) bzw. § 58 Abs. 3,4 i. V. m. §§ 7 und 8 RStV (audiovisuelle 
Mediendienste auf Abruf) ergeben.

6.1.2 ver fassungs recht licher rahmen werb licher KOmmuniKa tiOn

Für eine recht liche Einord nung und Bewer tung, aber auch als wichtige Kontextinforma‑
tion für die Beschrei bung des derzeiti gen Werberechts ist (kurz) der ver fassungs recht‑
liche Rahmen werb licher Kommunika tion in Erinne rung zu rufen. Denn als Teil der 
wirtschaft lichen Tätig keit von Unter nehmen und Gewerbetreiben den ist auch die 
werb liche Kommunika tion ver fassungs recht lich geschützt: Das Bundes verfassungs gericht 
hat deut lich ge macht, dass das Anpreisen von Produkten und Dienst leis tungen zum 
Bereich wirtschaft licher Tätig keit zählt und ent sprechend von der Berufs ausü bungs‑
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frei heit des Art. 12 GG umfasst ist.123 Soweit mit der Werbung auch eine Meinung 
ver treten wird, unter fällt die werb liche Aussage daneben zusätz lich der Meinungs freiheit 
aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG.124 Ein Teil der rechts wissen schaft lichen Literatur geht davon 
aus, dass eine grundrecht lich geschützte Meinungs äuße rung nicht deswegen aus dem 
Schutz bereich fallen kann, weil mit ihr (auch) wirtschaft liche Motive ver folgt werden 125, 
die herrschende Meinung sieht Werbung jeden falls dort als durch Kommu nika tions‑
frei heiten geschützt an, wo diese einen „werten den, mei nungs bilden den Inhalt hat oder 
Angaben ent hält, die der Meinungs bildung dienen“.126

Soweit sich Werbetreibende für die Ver brei tung ihrer Kommunika tionen eines 
fremden Mediums be dienen, kann sich der Medien anbieter selbst auch bei staat lichen 
Eingriffen in werb liche Inhalte auf die Presse‑ bzw. Rundfunk frei heit aus Art. 5 Abs. 1 
S. 2 GG berufen, da die Möglich keit der Ausübung der Medien frei heit bei privaten 
Anbietern häufig von den Einnahmen aus der Wirtschafts werbung in ihrem An gebot 
abhängt 127; die Garantie von Presse‑ und Rundfunk frei heit umfasst hier auch die 
Möglich keit der Grundrechts ausü bung auf Grundlage von Werbefinanzie rung – jeden‑
falls solange die Werbetreiben den keinen inhalt lichen Einfluss auf die redak tio nellen 
bzw. programm lichen Inhalte des Anbieters nehmen.

Der letzte Satz ver deut licht bereits, dass die an gesprochenen Grundrechte nicht 
schranken los gewährt werden, sondern die Ausübung der werbebezogenen Grundrechte 
ihrer seits unter dem Vor behalt ver fassungs recht lich vor gesehener Einschrän kungen 
stehen: Soweit Werberecht in den Schutz bereich der Berufs‑ und Meinungs frei heit 
eingreift, um Grundrechte Dritter zu schützen, können die Vor schriften auf grund 
wider streiten der Grundrechte wie dem des Rechts am ein gerich teten und aus geübten 
Gewerbebetrieb (Art. 14 Abs. 1 GG) oder der Hand lungs‑ und Ent schei dungs autonomie 
des Einzelnen (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art 1 Abs. 1 GG) gerecht fertigt sein. Legitima tion 
er halten Eingriffe in diesem Bereich insoweit durch ver fassungs immanente Schranken. 
In Bezug auf die Medien frei heiten erfüllt Werberegulie rung wie an gedeutet (auch) die 
Siche rung journalisti scher Unabhängig keit durch die Abwehr möglicher wirtschaft licher 
Einflüsse auf die redak tio nellen Inhalte. Hier trifft den Staat ein Aus gestal tungs auftrag 
mit dem Ziel, die „gegen läufigen kommunikativen Interessen einander optimierend 

123 bverfge 85, 248 (256).
124 zur problematik der parallelen anwend bar keit von art. 12 und art. 5 gg bei Wirtschafts werbung s. faßbender, Der grundrecht liche 
Schutz der Werbefrei heit in Deutschland und europa, grur int 2006, 965 ff.
125 Stern/Sachs/Dietlein, Str brD, bd. iv/1, S. 1396; leibholz/rüsch, gg für die brD, art. 5 rn. 61; Wendt in v. münch/Kunig, gg 
bd. 1, 6. aufl. 2012, art. 5 rn. 11.
126 leibholz/rüsch, gg für die brD, art. 5 rn. 62; s. auch Clemens in umsbach/Clemens, gg, art. 5 rn. 41; hoffmann-riem, aK-gg, 
art. 5 rn. 31; Starck in mangoldt/Klein/Starck, gg, bd. 1, 6. aufl., art. 5 rn. 25.
127 zur grundrecht lichen relevanz dieses aspekts s. hoffmann-riem, aK-gg, art. 5 rn. 31.
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zuzu ordnen“.128 Vor diesem Hinter grund wird an genommen, dass es sich bei funk‑
tions sichernden Werbe vorschriften um Aus gestal tungs gesetze handelt  – diese stellen 
also keinen Eingriff in den Schutz bereich der Presse‑ oder Rundfunk frei heit dar, 
sondern dienen der Aus gestal tung der positiven Rundfunkord nung. Soweit Werbe‑
vorschriften keine derarti gen struktursichernden Aspekte auf weisen, handelt es sich 
dagegen um Eingriffs gesetze, die sich an dem allgemeinen Prinzip der Ver hältnis‑
mäßig keit von Grundrechts eingriffen messen lassen müssen.

6.1.3 über blicK: gesetz licher rahmen

Formalgesetz liche Vor gaben, die für den Bereich der Onlinewer bung Relevanz ent‑
falten, finden sich im Wettbewerbs recht (UWG 129), im Rundfunk‑ und Telemedien‑
recht (RStV 130, TMG 131), im Jugendmedien schutz recht (JMStV 132) und –  soweit 
personen bezogene Daten ver arbeitet werden – im telemedien spezifi schen und allgemei‑
nen Daten schutz recht (TMG und BDSG 133). Die Anforde rungen, die diese Gesetze 
an Onlinewer bung stellen, werden im weiteren Ver lauf des Kapitels einzeln dargestellt 
(s. unten Kapitel 6.2 ff.)

Ein weiterer Bereich, der für Onlinewer bung gegen über Kindern jeden falls mittel‑
bare Bedeu tung hat, sind die Vor schriften über die be schränkte Geschäfts fähig keit 
von Minderjähri gen in §§ 104 ff. BGB 134. Soweit eine Werbemaßnahme eine (rechts‑
geschäft liche) Handlung des Kindes nach sich zieht, machen die zivil recht lichen Vor‑
schriften Vor gaben dafür, inwieweit ein Ver trags schluss zustande ge kommen ist: Ver‑
träge, die von Kindern unter 7 Jahren geschlossen wurden, sind grundsätz lich nichtig; 
Kinder unter 7  Jahren können gemäß § 105 Abs. 1 BGB keine recht lich wirksamen 

128 engels, Das recht der fernsehwer bung für Kinder, S. 155, unter ver weis auf hoffmann-riem, ermög lichung von flexibili tät und 
innova tions offen heit im ver wal tungs recht, in: hoffmann-riem/Schmidt-aßmann, flexibili tät und innova tions offen heit im ver wal-
tungs recht, 1994, S. 9 (46 ff.).
129 gesetz gegen den unlaute ren Wettbewerb in der fassung der bekanntmachung vom 3. märz 2010 (bgbl. i S. 254), zuletzt geändert 
durch artikel 6 des gesetzes vom 1. oktober 2013 (bgbl. i S. 3714).
130 Staats vertrag für rundfunk und telemedien (rundfunkstaats vertrag) vom 31. 08. 1991 in der fassung des fünfzehnten Staats-
vertrages zur Änderung rundfunkrecht licher Staats verträge vom 15./21. Dezember 2010 (z. b. gvbl. berlin 2011 S. 211), in Kraft ge treten 
am 01. 01. 2013.
131 telemedien gesetz vom 26. februar 2007 (bgbl. i S. 179), zuletzt geändert durch artikel 1 des gesetzes vom 31. mai 2010 (bgbl. i 
S. 692).
132 Staats vertrag über den Schutz der menschen würde und den Jugendschutz in rundfunk und telemedien (Jugendmedien schutz-
Staats vertrag) vom 10. bis 27. September 2002 (z. b. bay. gvbl. nr. 5/2003, S. 147 ff.), zuletzt geändert durch artikel 2 des Dreizehnten 
rundfunkände rungs staats vertrags vom 30. oktober 2009 (z. b. bay. gvbl. nr. 6/2010, S. 145 ff.), in Kraft ge treten am 1. april 2010.
133 bundes daten schutz gesetz in der fassung der bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (bgbl. i S. 66), zuletzt geändert durch artikel 1 
des gesetzes vom 14. august 2009 (bgbl. i S. 2814).
134 bürger liches gesetz buch in der fassung der bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (bgbl. i S. 42, 2909; 2003 i S. 738), zuletzt 
geändert durch artikel 4 absatz 5 des gesetzes vom 1. oktober 2013 (bgbl. i S. 3719).



159

6 recht licher Ordnungs rahmen werb licher inhalte im netz und mögliche PrOblemlagen

Willen serklä rungen ab geben. Dagegen sind Ver träge, die von Kindern und Jugend‑
lichen zwischen 7 und 18 Jahren ein gegangen worden sind, zunächst schwebend un‑
wirksam, können aber nach träg lich von den Erziehungs berechtigten ge nehmigt werden 
(§ 108 Abs. 2 BGB). Für eine rechts gültige Willen serklä rung brauchen Kinder und 
Jugend liche über 7  Jahren regelmäßig die Einwilli gung ihres gesetz lichen Ver treters 
(§ 107 BGB). Eine wichtige Aus nahme von diesem Grundsatz bildet der sog. Taschen‑
geldparagraph (§ 110 BGB), wonach Rechts geschäfte mit 7‑ bis 18‑Jährigen dort von 
Anfang an wirksam sind, wo „der Minderjährige die ver trags mäßige Leistung mit 
Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zu freier Ver fügung von dem Ver treter 
oder mit dessen Zustim mung von einem Dritten über lassen worden sind.“ 135 Die 
Aus nahme hat für den Onlinebereich jedoch nur eine be grenzte Bedeu tung, da die 
h. M. davon aus geht, dass die Leis tungs bewir kung durch den Minderjähri gen in erster 
Linie unmittel bar durch Bargeld möglich ist und nicht durch Kredit geschäfte.136 
Last schrift verfahren oder die Angabe von Kredit karten, wie sie im Rahmen von 
Bezahl verfahren im Internet gängige Praxis sind, sind daher nicht dazu ge eignet, die 
Regelung des § 110 BGB zu aktivie ren.137

Ein ggf. daneben für Onlinewer bung relevanter Kontext sind die zivil recht lichen 
Vor gaben für die Gestal tung rechts geschäft licher Schuld verhält nisse durch Allgemeine 
Geschäfts bedin gungen (§§ 305 ff. BGB). Da viele der (Dienst‑)Leistun gen im Internet 
den Endnutzern gegen über auf Grundlage von Allgemeinen Geschäfts bedin gungen 
er bracht werden, sind inhalt liche Vor gaben des BGB be züglich dieser Bedin gungen für 
Onlineanbieter und ihre Kunden relevant. Dass ein Ver trag zwischen Werbeanbieter 
und Nutzer vor liegt, dürfte aber in der Onlinewerbepraxis in nur seltenen Fällen der 
Fall sein.138 An gesichts der Voraus setzung, dass für die rechtmäßige Einbeziehung 
von AGB ein wirksamer Ver trag zwischen zwei Parteien vor liegen muss, spielt zudem 
die zivil recht liche AGB‑Kontrolle bei Ver trägen, die auf grund der be schränkten Ge‑
schäftsfähig keit des Nutzers schwebend unwirksam sind, in der Praxis keine größere 
Rolle.139

Neben den ge nannten allgemeinen Vor gaben für Onlinewer bung findet sich im 
deutschen Recht eine Vielzahl werbeinhalts spezifi scher Vor schriften, die in Bezug auf 

135 Dazu aus führ lich Knothe in Staudinger, J. von Staudingers Kommentar zum bürger lichen gesetz buch mit einfüh rungs gesetz und 
neben gesetzen, neubearbei tung 2012 aufl., berlin 2012, § 110 rn 1 ff.
136 Staudinger, bgb, § 110 rn 10 (m. w. n.).
137 vgl. auch Bisges, Schlumpfbee ren für 3.000 euro – recht liche aspekte von in-app-verkäufen an Kinder, nJW 2014, 183 (185).
138 ausnahmen be stehen dort, wo der Werbeanbieter gleichzeitig der betreiber des gesamtangebots ist; ent sprechende Konstella-
tionen können etwa bei facebook oder google ent stehen, wenn der Werberezipient von diesen anbietern Werbung aus gespielt bekommt 
und gleichzeitig ver trags partner als nutzer eines von diesen unternehmen angebotenen Diensten ist.
139 vgl. dazu Jandt/roßnagel, Social networks für Kinder und Jugend liche – besteht ein aus reichen der Daten schutz?, mmr 2011, 
637 (639 f.).
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eng be grenzte Produkt‑, Dienst leis tungs‑ und Lebens bereiche Spezial regeln vor sehen. 
Die folgende Auswahl zeigt die Bandbreite der be rührten Einzelsach verhalte:
 – §§ 284, 287 StGB 140 normie ren Werbe verbote für Glücks spiele.
 – §§ 3a, 8  HWG 141 ver bieten die öffent liche Werbung für in Deutschland nicht 

zu gelassene und ver schrei bungs pflichtige Arzneimittel; § 3a HWG be trifft die 
allgemeine Werbung, § 8 HWG be trifft die Werbung für den Einzel bezug von 
Arzneimitteln.

 – § 28 WpÜG 142 ent hält eine Werbebeschrän kung für den Wertpapier erwerb, wonach 
von der zuständi gen Auf sichts behörde „be stimmte Arten von Werbung“ unter sagt 
werden können, soweit damit Miss ständen be gegnet werden soll.

 – Für Rechts anwälte und Steuer berater ent hält die Bundes rechts anwaltsord nung 
Werbe verbote in § 43 BRAO 143, Beschrän kungen für Steuer berater sieht § 8 Abs. 2 
StBerG 144 vor. Auch die Bundes notarord nung ent hält in § 29  I BNotO 145 ein 
Verbot „einer dem öffent lichen Amt wider sprechen den Werbung“.

 – Tabak werbung ist gem. § 21a Abs. 4 i. V. m. Abs. 3 Vorl TabakG 146 in Diensten 
der Informa tions gesell schaft ver boten. Für den Rundfunk bereich sieht § 21b Abs. 4 
Vorl TabakG ein Werbe verbot vor.

 – § 12 Abs. 1 LFGB 147 sieht inhalt liche Werbe verbote in Bezug auf krank heits‑
bezogene Werbung für Lebens mittel vor.

6.1.4 über blicK: richtlinien der landes medien anstalten

Unter halb der durch den Bundes gesetz geber oder die Landes gesetz geber er lassenen 
Gesetze und be schlossenen und ratifizierten Staats verträge existie ren norm konkreti‑
sierende Satzun gen und Richtlinien der Landes medien anstalten.

140 Strafgesetz buch in der fassung der bekanntmachung vom 13. november 1998 (bgbl. i S. 3322), zuletzt geändert durch artikel 1 
des gesetzes vom 23. april 2014 (bgbl. i S. 410).
141 heilmittelwerbegesetz in der fassung der bekanntmachung vom 19. oktober 1994 (bgbl. i S. 3068), zuletzt geändert durch 
artikel 1a des gesetzes vom 7. august 2013 (bgbl. i S. 3108).
142 Wertpapier erwerbs- und Über nahmegesetz vom 20. Dezember 2001 (bgbl. i S. 3822), zuletzt geändert durch artikel 4 absatz 53 
des gesetzes vom 7. august 2013 (bgbl. i S. 3154).
143 bundes rechts anwaltsord nung in der im bundes gesetz blatt teil  iii, gliede rungs nummer 303-8, ver öffent lichten be reinigten 
fassung, zuletzt geändert durch artikel 7 des gesetzes vom 10. oktober 2013 (bgbl. i S. 3786).
144 Steuer bera tungs gesetz in der fassung der bekanntmachung vom 4. november 1975 (bgbl. i S. 2735), zuletzt geändert durch 
artikel 18 des gesetzes vom 31. august 2013 (bgbl. i S. 3533).
145 bundes notarord nung in der im bundes gesetz blatt teil  iii, gliede rungs nummer 303-1, ver öffent lichten be reinigten fassung, 
zuletzt geändert durch artikel 14 des gesetzes vom 23. Juli 2013 (bgbl. i S. 2586).
146 vorläufiges tabak gesetz in der fassung der bekanntmachung vom 9. September 1997 (bgbl. i S. 2296), zuletzt geändert durch 
artikel 1 des gesetzes vom 22. mai 2013 (bgbl. i S. 1318).
147 lebens mittel- und futtermittelgesetz buch in der fassung der bekanntmachung vom 3. Juni 2013 (bgbl. i S. 1426), zuletzt geändert 
durch artikel 1 der ver ordnung vom 28. mai 2014 (bgbl. i S. 698).



161

6 recht licher Ordnungs rahmen werb licher inhalte im netz und mögliche PrOblemlagen

6.1.4.1 rstv-satzungs befug nisse der landes medien anstalten  
im Online-werbebereich

Gemäß § 46 RStV können die Landes medien anstalten gemeinsame Satzun gen oder 
Richtlinien zur Durch führung der Werbe vorschriften im RStV er lassen. Die Vor schrift 
nennt als zu konkretisierende Vor schriften aus schließ lich die §§ 7, 7a, 8, 8a, 44, 45 
und 45a RStV, nicht aber den § 58 RStV. Die Landes medien anstalten haben der 
Ermächti gung ent sprechend zwei Richtlinien er lassen:
 – die Gemeinsamen Richtlinien der Landes medien anstalten für die Werbung, die 

Produkt platzie rung, das Sponsoring und das Tele shopping im Fernsehen (WerbeRL; 
FERNSEHEN) i. d. F. vom 18. September 2012 148 und

 – die Gemeinsamen Richtlinien der Landes medien anstalten für die Werbung, zur 
Durch führung der Trennung von Werbung und Programm und für das Sponsoring 
sowie Tele shopping im Hörfunk (WerbeRL; HÖRFUNK) i. d. F. vom 23. Februar  
2010 149.

Eine Richtlinie für die Durch führung von § 58 RStV besteht dagegen auf grund der 
aus drück lich be grenzten Ermächti gungs grundlage nicht.

6.1.4.2 satzun gen der landes medien anstalten  
nach § 15 abs. 2 s. 1 Jmstv

Neben den werbespezifi schen Vor schriften in § 6 JMStV ent hält § 15 Abs. 2 S. 1 JMStV 
eine weit gehende Befugnis der Landes medien anstalten, „Satzun gen und Richtlinien 
zur Durch führung dieses Staats vertrages“ zu er lassen. Damit gewährt der Staats vertrag 
den Landesinstitu tionen der Medien aufsicht die Möglich keit, gesetz liche Vor gaben 
weiter zu konkretisie ren und ggf. konkretere Fall beispiele zu be nennen, bei deren Vor‑
liegen die Landes medien anstalten vom Vor liegen eines Tatbestands im JMStV grund‑
sätz lich aus gehen oder eben nicht. Die Landes medien anstalten haben von dieser 
Ermächti gung Gebrauch ge macht und die „Gemeinsamen Richtlinien der Landes‑
medien anstalten zur Gewährleis tung des Schutzes der Menschen würde und des Jugend‑
schutzes (Jugendschutz richtlinien – JuSchRiL) vom 8./9. März 2005“ er lassen. Zu § 6 
JMStV ent hält Punkt 7 JuSchRiLi einige Aus führungen:

148 abruf bar unter http://www. die-medienanstalten.de/fileadmin/Download/rechtsgrundlagen/richtlinien/2012-09-18_
Werberichtlinien_fernsehen_fließtext. pdf [20. 07. 2014].
149 abruf bar unter http://www. die-medienanstalten.de/fileadmin/Download/rechtsgrundlagen/richtlinien/10-05-12_rS_
Werberichtlinien_hÖrfunK-23_2_10-fließtext_final. pdf [20. 07. 2014].
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7. Jugendschutz in Werbung und Tele shopping (§ 6 JMStV)
 Für Werbung in Rundfu nk und in Telemedien gelten die sonsti gen Bestim‑

mungen des Jugendmedien schutz‑Staats vertrages (insbesondere §§ 4 und  5 
JMStV), die Bestim mungen des Rundfunkstaats vertrages (insb. § 44 Abs. 1 
RStV) und des Mediendienste‑Staats vertrages (§ 13 MDStV).

7.1 Werbung, die sich an Kinder richtet, ist insbesondere unzu lässig, wenn sie 
direkte Kaufaufforde rungen ent hält. Ihnen sind solche Kaufaufforde rungen 
gleichzustellen, die ledig lich eine Umschrei bung direkter Kaufaufforde rungen 
ent halten. Unerfahren heit und Leicht gläubig keit werden bei Kindern ver mutet.

 Werbung, die sich an Jugend liche richtet, ist insbesondere unzu lässig, wenn 
sie direkte Kaufaufforde rungen an Jugend liche richtet, die deren Unerfahren‑
heit und Leicht gläubig keit aus nutzen.

7.2 Unter Inhalt im Sinne des § 6 Abs. 3 JMStV sind Produkte und Dienst leis‑
tungen zu ver stehen.

7.3 Werbung, die sich auch an Kinder richtet, ist insbesondere unzu lässig, wenn
1. sie einen Vortrag über be sondere Vor teile oder Eigenarten des Produktes 

ent hält, die nicht den natür lichen Lebens äuße rungen der Kinder ent‑
sprechen;

2. sie für Produkte, die selbst Gegen stand von Kinder angeboten sind, vor 
oder nach einer Sendung in einem Werbeblock geschaltet wird;

3. sie im Rundfunk prägende Elemente ent hält, die auch Bestand teil der 
Kinder sendung vor oder nach dem Werbeblock sind.

7.4 Werbung, die sich auch an Kinder und Jugend liche richtet, ist insbesondere 
unzu lässig, wenn
1. sie straf bare Handlun gen oder sonsti ges Fehl verhalten, durch das Personen 

ge fährdet sind oder ihnen geschadet werden kann, als nach ahmens wert 
oder billigens wert darstellt;

2. sie aleatori sche Werbemittel (z. B. Gratis verlo sungen, Preis ausschreiben 
und ‑rätsel u. Ä.) in einer Art und Weise einsetzt, die ge eignet ist, die 
Umworbenen irrezuführen, durch über mäßige Vor teile anzu locken, deren 
Spielleiden schaft auszu nutzen oder anreißerisch zu be lästi gen.

Hier zeigt sich, dass die mit den Richtlinien ver folgte Konkretisie rung der teils un‑
bestimmten Rechts begriffe in § 6 JMStV in erster Linie aus einer fernsehzentrierten 
Sicht er folgte (s. dazu auch unten Kapitel 6.3.5). Auf grund des Erlass jahrs der Richtlinie 
(2005) ver weist Punkt  7 auf den nicht mehr in Kraft befind lichen Mediendienste‑
Staats vertrag (MDStV), Anpas sungen an aktuelle Ent wick lungen oder eine spezifi sche 
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Erweite rung der werbebezogenen Richtlinien auch auf Telemedien er folgten bislang 
nicht. Für den Unter suchungs gegen stand hier aber ist insbesondere die Auseinander‑
setzung mit der Frage nach der Über trag bar keit der Vor gaben in Punkt 7.3 Nr. 1 und 
Nr. 2 interessant, da diese über die allgemeinen Anforde rungen in § 6 JMStV hinaus‑
gehen, dem Wortlaut nach aber auf Telemedien bislang keine Anwen dung finden 
(können), siehe dazu auch unten.

6.1.5 über blicK: vOr gaben der selbstregulie rung

Die Werberegulie rung ist traditio nell ein Bereich, in dem Selbstregulie rung eine große 
Rolle spielt. So haben sich in vielen Ländern oftmals bereits vor gesetz lichen Vor gaben 
Initiativen der Wirtschaft ent wickelt, die Formen der Selbst kontrolle etablierten. 
Daneben besteht in Deutschland die Pflicht, einen Jugendschutz beauftragten zu be‑
stellen, falls ein geschäfts mäßiger Anbieter von allgemein zugäng lichen Telemedien 
ent wick lungs beeinträchtigende oder jugendgefährdende Inhalte oder eine Suchmaschine 
anbietet (§ 7 Abs. 1 S. 2 JMStV). Unter nehmen, die personen bezogene Daten automati‑
siert ver arbeiten und mehr als neun Personen mit der Ver arbei tung dieser Daten be‑
schäftigt sind, haben einen Daten schutz beauftragten zu be stellen (§ 4f Abs. 1 BDSG). 
Eine Ebene der Selbstregulie rung ist damit im Jugend‑ oder Daten schutz auch auf 
Unter nehmens ebene institutionalisiert.

In Deutschland ist der zentrale Akteur der wer bungs bezogenen Selbst kontrolle der 
vom Zentral verband der deutschen Werbewirt schaft (ZAW) ge tragene Deutsche Werbe‑
rat, der im November  1972 seine Arbeit aufnahm.150 Vielfach haben sich seitdem 
Vor gaben der Selbstregulie rung und gesetz liche Vor schriften ab wechselnd und gegen‑
seitig be fruchtet: Historisch er folgte die gesetz liche Regulie rung von elektroni schen 
Medien (seinerzeit also aus schließ lich Rundfunk) in Form allgemeiner Prinzipien im 
RStV, deren Konkretisie rung durch Richtlinien der Landes medien anstalten und öffent‑
lich‑recht lichen Rundfunksendern er folgte, in der Praxis aber in erster Linie durch die 
Vor gaben der Werbeselbst kontrolle greif bar und auch auf dieser Ebene vollzogen 
wurden. Seit den 70er Jahren folgte der deutsche Gesetz geber einem ent sprechen den 
Ansatz: Der Gesetz geber gab grobe Leitlinien vor, die Werbeselbst kontrolle konkreti‑

150 parallel zu dem werbeinhalt lichen fokus des Werberats existiert auf der ebene der medien verleger das Selbstregulie rungs organ 
des presserats, der sich um publizisti sche ver öffent lichungen und deren inhalte kümmert. ent sprechend findet sich das erkennbar-
keits gebot auf ebene der Selbst kontrolle in art. 7 des pressekodex, für den der presserat zuständig ist, und nicht in den ver haltens-
regeln des Werberats.
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sierte diese Vor gaben in Form von Werberegeln, Kodizes und Richtlinien und setzte 
die Vor gaben gegen über den Mitgliedern der Selbst kontrolle durch.

Mit Inkraft treten des JMStV zentralisierten die Landes gesetz geber die kinder spezi‑
fi schen Werbe vorschriften in § 6 JMStV und formulie ren nunmehr deut lich konkretere 
Ver bote, Gebote und Anforde rungen an die Rege lungs adressaten. Dies führte zu dem 
Umstand, dass viele der be stehen den Vor gaben der Werbeselbst kontrolle zu formal‑
gesetz lichen Anforde rungen wurden, um deren Einhal tung sich –  aus gesetz licher 
Sicht  – die staat liche Medien aufsicht kümmert.151 Zwar etabliert der JMStV die 
Möglich keit ko‑regulativer Strukturen, indem eine von der KJM anerkannte Einrich‑
tung der freiwilli gen Selbst kontrolle für ihre Mitglieder eine gesetz liche Schutz schild‑
wir kung gegen staat liche Beanstan dungen zur Folge hat; die Werbeselbst kontrolle mit 
einem deut lich breiter auf gestellten Tätig keits‑ und Steue rungs bereich passt auf das 
ver gleichs weise enge Raster einer jugendmedien schutz spezifi schen Medien selbstregu‑
lie rung aber nicht. Ent sprechend haben sich im Bereich der kinder spezifi schen Werbe‑
selbst kontrolle keine Strukturen einer regulierten Selbstregulie rung aus geprägt.

Vor dem Hinter grund des be schriebenen Wechsels im Steue rungs ansatz hat sich 
der Tätig keits bereich der Werbeselbst kontrolle –  jeden falls im Hinblick auf Kinder 
und Werbung  – ver lagert: Da die ehemals selbstregulativen Werberegeln nunmehr 
gesetz lich ver ankert worden waren, ent fiel die spezifi sche Notwendig keit einer selbst‑
regulativen Durch setzung. Dort, wo der Staat reguliert und sich selbst um den Vollzug 
kümmert, ist die Notwendig keit (und die Motiva tion) einer Werbeselbst kontrolle 
nach vollzieh bar geschmälert. Bei ver muteten Ver stößen gegen Gesetze leitet der ZAW 
daher Beschwerden an die jeweils zuständi gen Stellen weiter. Die Themen, über die 
der Deutsche Werberat zu ent scheiden hatte, ver lagerten sich insoweit weg von den 
Anwen dungs bereichen der Vor gaben aus § 6 JMStV hin zu inhalt lichen Aspekten von 
Werbung, für die es keine gesetz lichen Vor schriften gibt, insbesondere solche des 
Anstands und guten Geschmacks unter halb der Ent wick lungs beeinträchti gung. Wich‑
tige Bereiche der Spruchpraxis der Werbeselbst kontrolle drehen sich insoweit um Fragen 
der Darstel lung von Geschlechter rollen, insbesondere der diskriminie ren den Darstel lung 
von Frauen, Ver stöße gegen ethische und morali sche Mindestanforde rungen und 
mögliche Gefähr dungen von Kindern und Jugend lichen.152 Das derzeitige Selbst‑
verständnis der Werbeselbstregulie rung ist in der folgen den Äußerung des Werberats 
zusammen gefasst:

151 Kritisch zu diesem Systemwechsel ladeur in hahn/vesting, beck’scher Kommentar zum rundfunkrecht, 3. aufl., münchen 2012, 
§ 6 rn. 8.
152 S. Deutscher Werberat (hg.), Jahrbuch 2014, S. 19 f.
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„Gesetze können nicht alle Lebens bereiche des Bürgers effektiv regeln und die 
Interessen der Ver braucher effizient schützen; auch recht lich einwandfreie, aber 
vom Ver braucher nicht akzeptierte Werbung bedarf einer Konfliktrege lung. Kom‑
mer zielle Kommunika tion kann ihre un verzicht bare Aufgabe im System der sozia‑
len Markt wirtschaft aber nur dann er füllen, wenn sie gesell schaft liche Akzeptanz 
erfährt. Deshalb über nimmt die Werbewirt schaft im Wege der Selbstregulie rung 
über den Bereich staat licher Rechtset zung hinaus aktiv Ver antwor tung für ein 
geordnetes Werbe verhalten.“ 153

Ver stöße gegen be stehende UWG‑Normen sind diesem Selbst verständnis ent sprechend 
kein Bereich der Spruchpraxis des Werberats.154

Der Werberat ent scheidet bei seinen Ver fahren auf der Grundlage einer ganzen 
Reihe von allgemeinen Grundregeln und be reichs spezifi schen Kodizes 155, die die 
Werbewirt schaft sich freiwillig ge geben hat. Daneben bietet der ZAW als Service für 
die Mitglieder ver bandseigene Hinweise, Empfeh lungen, Kriterien, Richtlinien und 
einheit liche Grundsätze an, die hinsicht lich der Spruchpraxis des Werberats aber keine 
ver bind liche Wirkung ent falten. Viele dieser ver bind lichen Ver haltens regeln und un‑
verbind lichen Richtlinien und Hinweise streifen das Thema Kinder und Werbung.

6.1.5.1 ver bind liche regeln der werbeselbst KOntrOlle im bereich 
Kinder und werbung

Für die Ent schei dungen des Werberats relevante Vor gaben im Bereich Werbung und 
Kinder ergeben sich aus folgen den Kodizes:
 – Grundregeln zur kommerziellen Kommunika tion (Oktober 2007) 156;
 – Grundsätze des Deutschen Werberats zur Herab würdi gung und Diskriminie rung 

von Personen (Fassung von 2004) 157;
 – Ver haltens regeln des Deutschen Werberats für die Werbung mit und vor Kindern 

in Hörfunk und Fernsehen (Fassung von 1998);

153 homepage des Deutschen Werberats, Stichpunkt auf gaben und ziele, http://www.werberat.de/aufgaben-und-ziele [29. 07. 2014].
154 S. Deutscher Werberat (hg.), Jahrbuch 2014, S. 29.
155 eine Über sicht findet sich in Deutscher Werberat (hg.), Jahrbuch 2014, S. 67 ff. und auf http://www.werberat.de/verhaltensregeln 
[29. 07. 2014].
156 Werbung darf „Kindern und Jugend lichen weder körper lichen noch seelischen Schaden zufügen“.
157 Werbung darf „ – gerade gegen über Kindern und Jugend lichen – nicht den eindruck er wecken, dass be stimmte personen minder-
wertig seien oder in gesell schaft, beruf und familie willkür lich be handelt werden können.“
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 – Ver haltens regeln des Deutschen Werberats über die kommerzielle Kommunika tion 
für Lebens mittel (Fassung von 2009), insb. Punkt 2;

 – Ver haltens regeln des Deutschen Werberats über die kommerzielle Kommunika tion 
für alkoholhaltige Getränke (Fassung von 2009), insb. Punkt 2;

 – Ver haltens regeln des Deutschen Werberats über die kommerzielle Kommunika tion 
für Glücks spiele (Fassung von 2012), insbes. Punkt 3.

Dabei gilt seit 1997 der Grundsatz, dass alle medien unspezifi schen Ver haltens regeln 
auch für Onlinewer bung gelten.158 Im Umkehrschluss sind Kodizes, die medien spezifi‑
sche Anwen dungs bereiche auf weisen und Telemedien nicht explizit nennen, vom 
Werberat auch nicht als Ent schei dungs grundlage für Ent schei dungen im Bereich 
Onlinewer bung heran zieh bar; das be trifft im Hinblick auf obige Auf listung insb. die 
Ver haltens regeln des Deutschen Werberats für die Werbung mit und vor Kindern in 
Hörfunk und Fernsehen und damit die einschlägigsten Ver haltens regeln für den hier 
unter suchten Gegen stands bereich. Hinter grund der Beschrän kung dürfte dabei sein, 
dass ent sprechende Vor gaben der damali gen EG‑Fernsehrichtlinie eben falls nur auf 
Fernsehdienste Anwen dung fanden.159

Die Durch setzung der Ver haltens regeln und Kodizes obliegt dem Werberat; kommt 
dieser im Rahmen eines Ver fahrens zu der Ent schei dung, dass gegen Regeln ver stoßen 
wurde, be anstandet er die Werbung und fordert den Werbetreiben den zur Änderung 
oder Unter lassung der relevanten Werbung auf. Folgt dieser der Auf forde rung nicht, 
kann der Werberat eine öffent liche Rüge aus sprechen. Schwerwiegendere Sanktionen 
stehen dem Werberat nicht zur Ver fügung. Inwieweit die Vor gaben der Werbeselbst‑
kontrolle mittel bare Relevanz in (wettbewerbs recht lichen) Gerichts verfahren ent falten 
können und dürfen, ist in der rechts wissen schaft lichen Literatur umstritten 160; soweit 
Gerichte die Kodizes als Indizien für oder gegen einen Gesetzes verstoß annehmen, 
können die Ver haltens regeln der Werbeselbst kontrolle allerding eine indirekte Relevanz 
auch für die gesetz liche Aus legung der Rechts vorschriften ent falten.

158 verlautba rung „Deutscher Werberat und das beschwerde verfahren zur onlinewer bung“ (fassung von 2011), Deutscher Werberat 
(hg.), Jahrbuch 2014, S. 64 f. oder unter http://www.werberat.de/sites/default/files/uploads/media/deutscher_werberat_und_
onlinewerbung_zustaendigkeit_beschwerdeverfahren_2011. pdf [29. 07. 2014].
159 Dies hat sich mit der novellie rung der fernsehrichtlinie in die avmD-richtlinie allerdings insoweit geändert, als von dieser jetzt 
auch nicht-lineare audiovisuelle mediendienste umfasst werden. „normale“ onlineangebote fallen insoweit nach wie vor nicht in den 
anwen dungs bereich der richtlinie.
160 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, gesetz gegen den unlaute ren Wettbewerb. Kommentar, 5. aufl., münchen 2010, § 4 rn. 2.10. 
(m. w. n.).
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6.1.5.2 richtlinien und aKtivi täten des zaw im bereich  
Kinder und werbung

Daneben zeichnet der ZAW für unter schied liche, recht lich nicht ver bind liche Aktivi‑
täten im Bereich Kinder und Werbung ver antwort lich:
 – Werbemaßnahmen auf Internet seiten für Kinder; Kriterien katalog für die äußere 

Gestal tung und Platzie rung 161, mit praxis bezogenen Hinweisen, die die zentralen 
Anforde rungen der Erkenn bar keit durch ab weichende Gestal tung, Anord nung 
und räum liche Ab gren zung oder durch Kennzeich nung konkretisie ren;

 – Seminare im Bereich kindbezogener Werberegulie rung 162;
 – Posi tions papiere, die in unter schied lichen Bereichen auf die be sondere gesell schaft‑

liche Ver antwor tung der Werbeindustrie rekurrie ren, soweit Kinder die Werbe‑
rezipienten sind 163.

Der Bereich Kinder und Werbung ist dabei nur einer der Tätig keits bereiche des ZAW; 
der Dach verband hat sich parallel dazu mit einer Vielzahl weiterer politisch diskutierter 
Werbethemen zu be schäfti gen.164

6.1.5.3 selbst verPflich tungen und KOOPera tiOn  
der werbeselbst KOntrOlle auf inter natiOnaler ebene

Die Werbeselbst kontrollen der EU‑Mitgliedstaaten haben sich in der Europäi schen 
Allianz der Werbeselbst kontrolle (EASA, European Advertising Standards Alliance) 
in Form eines Europäi schen Selbstregulie rungs netz werks zusammen geschlossen.165 Als 
„Sprachrohr“ der Werbewirt schaft auf EU‑Ebene sowie als Forum für den Aus tausch 
von Best Practice im Bereich der Selbstregulie rung wurden hier gemeinsame Erklä‑
rungen, Standards und Richtlinien ver abschiedet. Für den Bereich Onlinewer bung 

161 http://www.zaw.de/doc/29-11-11_zaW-Kriterienkatalog_Werbung_Kinderseiten. pdf [29. 07. 2014].
162 vgl. zuletzt http://www.zaw.de/index. php?menuid= 98&reporeid= 840 [29. 07. 2014].
163 vgl. etwa das zaW posi tions papier „Das frauen bild in der Werbung – Selbst verantwor tung der Werbewirt schaft“, august 2013, 
S. 2 f., http://www.zaw.de/doc/zaWposition_frauenbild_in_der_Werbung_30082013. pdf [29. 07. 2014]: „aber ebenso konsequent wird 
das gremium auch in zukunft bei jeder prüfung die hohen ansprüche des Kinder- und Jugendschutzes be achten, insbesondere für 
Werbung im öffent lichen raum.“
164 nachzuvollziehen etwa in der auf listung der Synopse „politik und Werbewirt schaft“ vom november 2013, http://www.zaw.de/
doc/Synopse_november_2013. pdf [29. 07. 2014].
165 in der eaSa sind 25 Selbst kontrolleinrich tungen zusammen geschlossen, vgl. Deutscher Werberat (hg.), Jahrbuch 2014, S. 49; 
daneben sind weitere ver bände der Werbewirt schaft eaSa-mitglieder.
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hat die EASA den nationalen Selbst kontrollen 2008 mit der Heraus gabe des „Digital 
Marketing Communica tions Best Practice“ die Empfeh lung an die Hand ge geben, 
umfassend Onlinemarketingmaßnahmen in den Bereich ihrer Selbst kontrolle einzu‑
beziehen.

Daneben ist der Ver band an der (Fort‑)Ent wick lung weiterer inter nationaler Selbst‑
verpflich tungen der Werbewirt schaft be teiligt, darunter den werberelevanten Codes 
der Inter nationalen Handels kammer ICC. Insbesondere der Consolidated Code of 
Advertising and Marketing Communica tion Practice 166 von August 2011 ent hält dabei 
kinder spezifi sche Werbe vorgaben, vor allem in Artikel 18 („Kinder und Jugend liche“), 
Artikel 19 (Ab schnitt „Personen bezogene Daten von Kindern“), Artikel D.5 („Digitale 
Marketingkommunika tion und Kinder“) und Artikel D7.4 (Kinder bezogene Vor gaben 
zu „Bestim mungen für ver haltens nut zungs basierte Onlinewer bung – Online Behavioural 
Advertising (OBA)“). Der ZAW ist Mitglied der ICC.

Unabhängig von den Ver bänden haben sich daneben große Lebens mittel konzerne 
einzeln dem „EU Pledge“ 167 im Bereich der Lebens mittelwer bung an geschlossen, in 
dem die be teiligten Unter nehmen ver sprechen, sich mit ihren Werbemaßnahmen nicht 
an Kinder unter 12 Jahren zu richten, wenn die be worbenen Lebens mittel und Getränke 
nicht be stimmte ernäh rungs wertbezogene Kriterien er füllen.

6.1.5.4 selbst KOntrOlle im bereich  
werbung und Jugendmedien schutz

Die im Anwen dungs bereich des JMStV von der KJM anerkannten Selbst kontrolleinrich‑
tungen sind die Freiwillige Selbst kontrolle Fernsehen (FSF), die Freiwillige Selbst‑
kontrolle Multimedia‑Dienste anbieter (FSM), die Freiwillige Selbst kontrolle der Film‑
wirt schaft in der Form der FSK.online sowie die Unter hal tungs software Selbst kontrolle 
in der Form der USK.online. Alle Selbst kontrollen prüfen für Unter nehmen auf Antrag 
u. a. ein gereichte Medien inhalte, die in Rundfunk‑ oder Telemediendiensten an geboten 
werden sollen, auf ihre Rechts konformi tät mit den Vor gaben des JMStV. Zu den ein‑
gereichten Inhalten können auch Werbetrailer ge hören.

166 S. iCC, Consolidated Code of advertising and marketing Communica tion practice v. august 2011, http://www.iccwbo.org/Data/
policies/2011/iCC-Consolidated-Code-of-advertising-and-marketing-2011-english/ [29. 07. 2014]; auf Deutsch als „Kodex der inter-
nationalen handels kammer (iCC) zur praxis der Werbe- und marketingkommunika tion“ ab rufbar unter http://www. icc-deutschland.
de/fileadmin/iCC_Dokumente/marketing/iCC_Kodex_marketing_Deutsch. pdf [29. 07. 2014].
167 S. http://www. eu-pledge.eu/content/enhanced-2012-commitments [29. 07. 2014].
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Die Prüfstatuten der Einrich tungen nehmen ver einzelt Bezug auf werbespezifi sche 
Vor gaben: Die er gänzen den Prüfkriterien der USK.online weisen etwa aus drück lich 
darauf hin, dass sich die Sichtung auch auf werb liche Inhalte in Spielen bezieht 
(In‑Game‑Advertising), und stellen die Anforde rungen des § 6 JMStV dar.168 Die 
FSK‑Grundsätze ent halten spezielle Regelun gen zu Filmtrailern 169, auch die Prüf‑
kriterien für die FSK.online ver weisen auf mögliche Problemlagen in werb lichen 
Inhalten 170; daneben bietet die FSK Leitfäden für Anbieter von Websites und Online‑
shops an, die Hinweise auf Werbebeschrän kungen ent halten.171 Die Prüfungs ordnung 
der FSF ent hält keine werbespezifi schen Regelun gen; dass die Stelle werb liche Aspekte 
bei ihren Prüfun gen be rücksichtigt, zeigt aber etwa die Beschäfti gung mit dem Themen‑
 bereich in Aus gaben der von der FSF heraus gegebenen Fachzeitschrift tv diskurs.172

Der von FSM‑Mitgliedern zu unter zeichnende allgemeine Ver haltens kodex der 
FSM 173 schreibt in Ziffer 6 die Einhal tung der Vor gaben aus § 6 JMStV vor; zudem 
ver pflichten sich die Mitglieds unternehmen, be stimmte Erschei nungs formen von Wer‑
bung nicht anzu bieten:

„Mitglieder ver pflichten sich, es insbesondere zu unter lassen, beim Einsatz von 
Werbeformen, welche den Content ver decken, vor allem Kindern und Jugend lichen 
die Nutzung des ursprüng lich auf gerufenen An gebots dadurch zu er schwe ren, dass 
durch Betäti gen des Schließbuttons weitere werb liche An gebote geöffnet werden.“ 174

Die FSM‑Prüfrichtlinie des Beschwerde ausschusses legt zudem aus drück lich fest, dass 
die Werbeflächen eines An gebots sowie Pop‑ups u. Ä. zu den zu be rücksichti gen den 
Inhalten einer Bewer tungs einheit zählen und dass die Beschwerde ausschuss mitglieder 
spezifisch auch auf Ver stöße gegen § 6 JMStV zu achten haben.175 Die FSM‑Prüf‑
grundsätze ent halten zudem ein ganzes Kapitel zu der jugendmedien schutz recht lichen 

168 vgl. ergänzende Kriterien der uSK für den bereich des Jugendmedien schutz-Staats vertrags (JmStv), punk 8.1, http://www.usk.
de/fileadmin/documents/publisher_bereich/uSK_JmStv_Kriterien. pdf [29. 07. 2014].
169 S. grundsätze der fSK, §§ 27, 2 abs. 2, http://fsk.de/media_content/422. pdf [29. 07. 2014].
170 insbesondere pornografi sche Werbe-„rüttel bilder“ werden hier an gesprochen, vgl. Kriterien für die prüfung von fSK.online, S. 14, 
S. 18, http://fsk.de/media_content/1671. pdf [29. 07. 2014].
171 vgl. fSK, leitfaden für anbieter von Websites, http://fsk.de/media_content/1237. pdf [29. 07. 2014]; fSK, leitfaden für anbieter 
von online-Shops, http://fsk.de/media_content/2424. pdf [29. 07. 2014].
172 vgl. nur tv diskurs 66, 4/2013 – „Werbung. aspekte kommerzieller Kommunika tion“.
173 verhaltens kodex freiwillige Selbst kontrolle multimedia-Dienste anbieter e. v., Stand: 17. 11. 2010, https://www.fsm.de/ueber-uns/
fSm_verhaltenskodex_20101117_final. pdf [29. 07. 2014].
174 ebd., S. 5.
175 prüfrichtlinie der freiwilli gen Selbst kontrolle multimedia-Dienste anbieter (fSm e. v.), Stand: 27. 08. 2013, punkte 4.3, 4.4 und 
4.9, ab schnitt 13, https://www.fsm.de/ueber-uns/fSm_prfrichtlinie_27082013.pdf/at_download/file [29. 07. 2014].
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Bewer tung von kommerziellen Kommunika tionen in Telemedien.176 Werbebezogene 
Ent schei dungen des Beschwerde ausschusses werden auf der Webseite der FSM ver‑
öffent licht.177

Im Rahmen ihrer kodexbezogenen Aktivi täten haben jeweils einschlägige FSM‑
Mitglieds unternehmen Ver haltens subkodizes unter dem Dach der Selbst kontrolleinrich‑
tung ver abschiedet. Der Ver haltens subkodex für Suchmaschinen anbieter der FSM 
(VK‑S) 178 ent hält Bestim mungen, in denen sich Suchmaschinen anbieter zur transparen‑
ten Gestal tung der Suchergebnis seiten ver pflichten und werb liche Inhalte kennzeichnen 
(§ 2 Nr. 2: „Dies kann insbesondere durch Ver wendung der Begriffe ‚Anzeigen‘, ‚Spon‑
soren‑Links‘, ‚sponsored links‘ oder ‚Gesponserte Websites‘ er folgen.“). Eine kinderspezi‑
fi sche Werberege lung sieht der Subkodex nicht vor. Unter zeichnende Such maschinen‑
 anbieter sind Google, ask. de, MSN Deutschland, Suchen. de, T‑Online und Yahoo. de.

Auch der Ver haltens subkodex Social Communitys hat einen werbespezifi schen 
Ab schnitt 179, wonach zielgruppen spezifi sche Werbung unter Nutzung personen bezoge‑
ner Daten nur möglich sein soll, „soweit eine daten schutz recht liche Einwilli gung der 
Nutzer vor liegt und die Nutzer ent sprechend über die Ver wendung ihrer Daten infor‑
miert werden.“ Werbung ist „klar ver ständ lich (z. B. mit den Worten ‚Werbung‘ oder 
‚Anzeige‘) und deut lich zu kennzeichnen, soweit nicht aus der Gestal tung des Werbe‑
formats selbst eindeutig hervor geht, dass es sich hierbei um Werbung handelt (z. B. 
Werbebanner).“ Für Social Communitys, die eine über wiegend minder jährige Ziel‑
gruppe haben, erinnert der Subkodex aus drück lich an die Einhal tung des § 6 JMStV 
und an die Unge eignet heit spezifi scher Werbeformen:

„Pop‑ups und animierte Banner, die den Inhalt der Webseite über decken und sich 
nur schwer schließen lassen, sind für Communities mit einer jungen Zielgruppe 
be sonders unge eignet, da jungen Nutzern oftmals die Erfah rung fehlt, mit solchen 
Werbeformen umgehen zu können.“ 180

Der Subkodex wurde von lokalisten. de, der VZ‑Gruppe und wer‑kennt‑wen. de unter‑
zeichnet.181

176 fSm (hg.), prüfgrundsätze der fSm, 2. aufl. 2011, Kapitel 11, S. 175 ff.
177 https://www.fsm.de/beschwerdestelle/praxisentscheidungen/werbung-fuer-kinder-und-jugendliche [29. 07. 2014].
178 https://www.fsm.de/selbstverpflichtungen/suchmaschinen/verhaltenssubkodex_Suma_vKS_final_20040221_de. pdf [29. 07. 2014].
179 S. insbesondere ab schnitt  D  x., https://www.fsm.de/selbstverpflichtungen/vK_social_communities_final_09032009. pdf 
[29. 07. 2014].
180 ebd., S. 15.
181 Wer-kennt-wen hat seinen betrieb im frühjahr 2014 ein gestellt, die vz-gruppe hat ihre Social Communitys auf die an gebote 
meinvz und Studivz ein geschränkt.
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Neben den über die KJM‑Anerken nung institutionalisierten Selbst kontrollen gibt 
es individuelle bzw. markt segmentspezifi sche Richtlinien und Anforde rungen etwa für 
Kinder seiten, die teils faktische Konsequenzen für die teilnehmen den Anbieter und 
Mitglieder haben können 182.

6.1.5.5 exKurs: selbst KOntrOlle im bereich  
nutzu ngs basierter werbung

Auch im Bereich der Anbieter und Dienst leister nutzu ngs basierter Werbung („online 
be havioral advertising“, OBA) haben sich in den ver gangenen Jahren Selbst kontroll‑
initiativen ge gründet, die ihre Mitglieder über Industriekodizes zur Einhal tung be‑
stimmter Mindestmaßstäbe ver pflichten.

Auf EU‑Ebene bieten zwei Stellen einen Rahmen für kohärente Wirtschafts selbst‑
verpflich tungen an; mit dem „IAB Europe EU Framework for Online Behavioural 
Advertising“ besteht hier seit April 2011 ein von vielen Unter nehmen und Ver bänden 
ge tragener Ansatz, der im Bereich der nutzu ngs basierten Werbung eine kinder spezifi‑
sche Vor schrift ent hält:

„Companies agree not to create segments for OBA purposes that are specifically 
designed to target children. For the purposes of this provision, ‚children‘ refers to 
people age 12 and under.“ 183

Danach dürfen OBA‑Anbieter keine Nutzer segmente bilden (und nutzen), die dazu 
ge eignet sind, speziell Kinder zu adressie ren. Welche Segmente diese Charakteristik 
konkret auf weisen, ent zieht sich der Außen perspektive, könnte aber ggf. bei der Seg‑
mentie rung einer Nutzer gruppe anhand der Merkmale „Interesse an Figuren aus 
Kinder sendun gen“ oder „Pokemon“ vor liegen. Alters übergreifende Konsum‑ und Frei‑
zeit interessen wie „Sport“, „Fahr räder“ oder„Comics“ werden dagegen nicht von der 
Vor schrift umfasst. Daneben eröffnet das IAB Framework Möglich keiten des Selbst‑
schutzes für Nutzer; auf der Seite youronlinechoices. com können Nutzer das Tracking 
von an der Initiative be teiligten Unter nehmen ge zielt ab stellen. Anbieter, die ihre 

182 hier nimmt „Selbstregulie rung“ ggf. schon aspekte von in diesem fall kinder seiten spezifi scher marktregulie rung an; vgl. etwa 
den erfurter netcode, http://www.erfurter-netcode.de/uploads/media/text_des_erfurter_netcodes. pdf [24. 07. 2014] oder die frag-
finn-„ver einba rung der rahmen bedin gungen für Webseiten betreiber innerhalb des sicheren Surfraums für Kinder im rahmen der 
initiative ‚ein netz für Kinder‘“, http://www.fragfinn.de/download/fragfinn_Kriterienkatalog. pdf [24. 07. 2014].
183 http://www.iabeurope.eu/files/5013/8487/2916/2013-11-11_iab_europe_oba_framework. pdf [29. 07. 2014].
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Dienste in Über einstim mung mit den Vor gaben anbieten, können das „Info‑i“ der 
Initiative nutzen.184 Die European Inter active Digital Advertising Alliance (EDAA), 
die sich um die Implementa tion des Frameworks und die Lizenzie rung und Ver gabe 
der Icons der Initiative kümmert, ver gibt an zuvor zertifizierte Anbieter, die die Vor‑
gaben einhalten, zudem Ver trauens siegel.185 Die parallel zum IAB Framework er lassene 
„Best Practice Recommen dation on Online Behavioural Advertising“ der EASA 186 
ver weist auf die ent sprechende kinder spezifi sche Vor schrift.

In Deutschland hat sich Ende 2012 unter dem Dach des ZAW der „Deutsche 
Daten schutzrat Onlinewer bung“ (DDOW) etabliert, der auf nationaler Ebene als 
freiwillige Selbst kontrolleinrich tung der digitalen Werbewirt schaft für nutzu ngs basierte 
Onlinewer bung agiert und hier die Ziele aus dem IAB Framework umsetzt.187 Zu 
diesem Zweck hat die Initiative zwei Industriekodizes ver abschiedet, die sich zum 
einen spezifisch an die Anbieter von An geboten richten, die Werbeflächen für OBA 
zur Ver fügung stellen 188, und zum anderen für Anbieter von OBA‑Dienst leis tungen 
gelten 189. Beide Selbst verpflich tungen ent halten die aus dem IAB Framework übernom‑
mene Vor schrift des Ver bots der kinder spezifi schen Segmentbil dung auf Deutsch:

„Telemedien anbieter/OBA‑Dienst leister ver pflichten sich, im Rahmen von OBA 
keine Segmente zu bilden, die sich speziell an Kinder unter 12 Jahren richten.“ 190

Der DDOW sorgt für die Kontrolle und Einhal tung beider Kodizes durch Beobach‑
tung des Markt verhaltens der Unter nehmen sowie durch die Unter haltung einer Nutzer‑
beschwerdestelle. Im Falle eines Unter nehmens verstoßes gegen die Vor gaben kann der 
DDOW die weitere Unter lassung vom Unter nehmen ver langen, bei Nichtabhilfe eine 
öffent liche Rüge aus sprechen und dem Unter nehmen die Weiter verwen dung des Pikto‑
gramms und die Teilnahme am An gebot youronlinechoices. com unter sagen.

184 Die art. 29-gruppe, ein ver bund europäi scher Daten schutz stellen, hat dem iab framework die befol gung der vor gaben der 
eu-Cookie-richtlinie allerdings ab gesprochen, vgl. opinion 16/2011 on eaSa/iab best practice recommen dation on online behavioural 
advertising, http:// ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp188_
en. pdf [30. 07. 2014].
185 http://www.edaa.eu/certification-process/trust-seal/ [29. 07. 2014].
186 http://www. easa-alliance.org/binarydata. aspx?type= doc/eaSa_bpr_oba_12_april_2011_Clean.pdf/download [29. 07. 2014].
187 auch auf nationaler ebene ist der opt-out-ansatz nicht unkritisiert ge blieben, vgl. Schröder, Die DDoW-Kodizes – eine alternative?, 
DSritb 2013, 173 ff.
188 Der Kodex spricht von telemedien anbietern und sog. erst parteien, d. h. von den anbietern der an gebote, die die nutzer (willent-
lich) auf rufen; DDoW, Selbstregulie rung der telemedien anbieter im bereich nutzu ngs basierter onlinewer bung – Kodex für telemedien-
anbieter (erst parteien), http://meine-cookies.org/DDoW/dokumente/DDoW_%20oba-Sr_Kodex_1st. pdf [29. 07. 2014].
189 DDoW, Selbstregulie rung der Dienst leister im bereich nutzu ngs basierter onlinewer bung – Kodex für oba-Dienst leister (Dritt-
parteien), http://meine-cookies.org/DDoW/dokumente/DDoW_%20oba-Sr_Kodex_3rd. pdf [29. 07. 2014].
190 § 6 Kodex für telemedien anbieter (erst parteien); § 8 Kodex für oba-Dienst leister (Drittparteien).



173

6 recht licher Ordnungs rahmen werb licher inhalte im netz und mögliche PrOblemlagen

6.2 wettbewerbs recht als werberecht

Gegen über den Regeln der Selbst kontrolle ergeben sich zentrale und grundlegende 
formalgesetz liche Vor gaben für Onlinewer bung aus dem Gesetz gegen den unlaute ren 
Wettbewerb (UWG), einem zentralen Teil des deutschen Wettbewerbs rechts. Zweck 
der UWG‑Normen ist der Schutz des Wettbewerbs vor unlaute ren geschäft lichen 
Handlun gen, das Gesetz definiert in § 1 UWG als zentrale Ziele den Schutz von 
Wettbewerbern, Ver brauchern und sonsti gen Markt teilnehmern sowie der Allgemein‑
heit und ihrem Interesse an einem un verfälschten Wettbewerb. Im Hinblick auf den 
Ver braucher besteht der Schutz gedanke des UWG darin, „dass der Ver braucher in 
seiner rechts geschäft lichen Ent schei dungs frei heit nicht in unzu lässiger (unlaute rer) 
Weise be einflusst wird“.191 An gesichts der Tatsache, dass Werbung die Beeinflus sung 
des Konsumenten geradezu be absichtigt, wird deut lich, dass das UWG nicht jede 
werb liche Beeinflus sung als unzu lässig ansieht, sondern erst dann die Grenze unlaute‑
rer Werbekommunika tion über schritten ist, „wenn die Rationali tät der Kauf entschei‑
dung des Kunden ver drängt wird, d. h. wenn dem Kunden nach Sachlage eine sach‑
gerechte Willens bildung nicht mehr möglich ist“.192

Der Anwen dungs bereich des UWG ist denk bar weit ge fasst, wenn § 2 Abs. 1 Nr. 1 
UWG definiert, dass eine

„geschäft liche Handlung jedes Ver halten einer Person zugunsten des eigenen oder 
eines fremden Unter nehmens vor, bei oder nach einem Geschäfts abschluss [ist], 
das mit der Förde rung des Ab satzes oder des Bezugs von Waren oder Dienst leis‑
tungen oder mit dem Ab schluss oder der Durch führung eines Ver trags über Waren 
oder Dienst leis tungen objektiv zusammen hängt“.

Der Begriff der geschäft lichen Handlung ist weit zu ver stehen 193 und umfasst – unter 
Rück griff auf die Defini tion der Geschäfts praktiken aus Art. 2 lit d UGP‑Richtlinie 194 – 
„jede Handlung, Unter lassung, Ver haltens weise oder Erklä rung, kommerzielle Mittei‑
lung einschließ lich Werbung und Marketing eines Gewerbetreiben den, die unmittelbar 

191 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 1 rn. 21.
192 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 1 rn. 21; bghz 164, 153 (157); bgh grur 2006, 161 (162); bgh grur 2006, 582 (584).
193 Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach/hefermehl, uWg. Kommentar, 31 aufl., münchen 2013, § 2 rn. 8.
194 richtlinie 2005/29/ eg des europäi schen parlaments und des rates vom 11. mai 2005 über unlautere geschäfts praktiken im 
binnen marktinternen geschäfts verkehr zwischen unter nehmen und ver brauchern und zur Änderung der richtlinie 84/450/eWg des 
rates, der richtlinien 97/7/ eg, 98/27/ eg und 2002/65/ eg des europäi schen parlaments und des rates sowie der ver ordnung (eg) 
nr. 2006/2004 des europäi schen parlaments und des rates (richtlinie über unlautere geschäfts praktiken), abl. eg  l  149/22 v. 
11. 06. 2005.
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mit der Absatz förde rung, dem Ver kauf oder der Liefe rung eines Produkts zusammen‑
hängt“. Anders als vor herige UWG‑Bestim mungen stellt die jetzige Defini tion beim An‑
wen dungs bereich nicht mehr auf das maß gebliche subjektive Merkmal des Handelns zu 
Zwecken des Wettbewerbs ab, d. h. das willent liche Ziel der Absatz förde rung, sondern 
lässt einen objektiven Zusammen hang zwischen dem Ver halten und der Absatz förde‑
rung aus reichen.195 Dafür ist es nötig, dass die Handlung „das Ziel hat, die geschäft‑
lichen Ent schei dungen des Ver brauchers in Bezug auf Produkte zu be einflussen“.196 
Ein kausaler Zusammen hang zwischen geschäft licher Handlung und der Absatz förde‑
rung muss dabei nicht hergestellt werden, es reicht etwa auch aus, mittel bar eine Absatz‑
förde rung durch Auf merksam keits werbung („Imagewer bung“) zu be zwecken.197

6.2.1 unzulässig Keit unlaute rer handlun gen nach § 3 uwg

Zentrale Grundsatz norm 198 des UWG ist § 3 UWG, der in Absatz 1 den Grundsatz 
der recht lichen Unzulässig keit für unlautere geschäft liche Handlun gen auf stellt, die 
„ge eignet sind, die Interessen von Mitbewerbern, Ver brauchern oder sonsti gen Markt‑
teilnehmern spür bar zu be einträchti gen“. Eine der Defini tion des § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG 
ent sprechende geschäft liche Handlung muss also (a)  unlauter, (b)  zur Interessen‑
beeinträchti gung ge eignet und (c) spür bar sein, um als unzu lässig zu er scheinen.

Unlauter sind nach der amtlichen Begrün dung des UWG „alle Handlun gen, die 
den an ständi gen Gepflogen heiten in Handel, Gewerbe, Handwerk oder selbst ständi ger 
be ruflicher Tätig keit zuwiderlaufen“. Eine Legaldefini tion innerhalb des UWG bietet 
der Gesetz geber nicht an, sodass die Konkretisie rung dieses un bestimmten Rechts‑
begriffs den Gerichten obliegt. Indizien und Konkretisie rungen derjenigen Handlun‑
gen, die unlauter sind, bieten § 3 Abs. 2, der Anhang zu § 3 Abs. 3 sowie die Tatbestände 
der § 4 Nr. 1 bis 11 sowie §§ 5 bis 7 UWG 199 (s. im Einzelnen unten). Für die Eignung 
zur Beeinträchti gung der Interessen von Mitbewerbern, Ver brauchern oder sonsti gen 
Marktbeteiligten kommt es auf eine tatsäch liche Beeinträchti gung nicht an, es müssen 
aber Umstände erkenn bar sein, die über eine rein ab strakte bzw. hypotheti sche Möglich‑
keit hinaus gehen.200 Die Voraus setzung der Spürbar keit dient ab schließend dazu, 

195 bt-Drs. 16/10145, S. 20 f.; s. Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 2 uWg rn. 6.
196 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 2 uWg rn. 45.
197 vgl. die begrün dung zum rege uWg 2008, § 2, bt-Drs. 16/10145, S. 21.
198 S. podszun in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, gesetz gegen den unlaute ren Wettbewerb (uWg). Kommentar, 3 aufl., 
münchen 2013, § 3 rn. 49.
199 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 3 rn. 9 ff.
200 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 3 rn. 44.
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„echte“ Wettbewerbs verstöße von Bagatell hand lungen abzu grenzen: In Fällen, in denen 
eine unlautere Handlung praktisch keine Relevanz für das Markt geschehen hat 201, 
er scheint ein regulatives Eingreifen des Staates ent sprechend un verhältnis mäßig. Inso‑
weit ver langt das Spürbar keits kriterium, dass eine unlautere Handlung ein „nicht nur 
als belang los einzu stufen des Gewicht für das Wettbewerbs geschehen und die Interessen 
der be troffenen, von § 1 geschützten Personen kreise“ haben muss.202

Aus geführt wird der Grundsatz des § 3 Abs. 1 UWG speziell im Hinblick auf 
Ver braucher in § 3 Abs. 2 UWG:

Geschäft liche Handlun gen gegen über Ver brauchern sind jeden falls dann unzu‑
lässig, wenn sie nicht der für den Unter nehmer gelten den fach lichen Sorgfalt 
ent sprechen und dazu ge eignet sind, die Fähig keit des Ver brauchers, sich auf 
Grund von Informa tionen zu ent scheiden, spür bar zu be einträchti gen und ihn 
damit zu einer geschäft lichen Ent schei dung zu ver anlassen, die er andernfalls nicht 
ge troffen hätte.

6.2.2 unzulässig Keit vOn handlun gen der „schwarzen liste“ 
(anhang zu § 3 abs. 3 uwg)

Die im Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG auf gezählten Handlun gen definiert die Vor schrift 
als stets unzu lässig, also auch ohne das Vor liegen einer spür baren Beeinträchti gung. 
Zu den dort ge nannten unlaute ren Geschäfts praktiken zählen unter anderem:

Anhang zu § 3 Absatz 3 UWG (Auszug)
Unzulässige geschäft liche Handlun gen im Sinne des § 3 Absatz 3 sind (…)
11. der vom Unter nehmer finanzierte Einsatz redak tio neller Inhalte zu Zwecken 

der Ver kaufs förde rung, ohne dass sich dieser Zusammen hang aus dem Inhalt 
oder aus der Art der optischen oder akusti schen Darstel lung eindeutig ergibt 
(als Informa tion ge tarnte Werbung); (…)

21. das An gebot einer Ware oder Dienst leis tung als „gratis“, „umsonst“, „kosten‑
frei“ oder dergleichen, wenn hierfür gleichwohl Kosten zu tragen sind; dies 
gilt nicht für Kosten, die im Zusammen hang mit dem Ein gehen auf das 
Waren‑ oder Dienst leis tungs angebot oder für die Ab holung oder Liefe rung 

201 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 3 rn. 47.
202 amtliche begrün dung zum regie rungs entwurf des uWg, b zu § 3, bt-Drucks 15/1487, S. 17.
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der Ware oder die Inanspruchnahme der Dienst leis tung un vermeid bar sind; 
(…)

28. die in eine Werbung einbezogene unmittel bare Auf forde rung an Kinder, selbst 
die be worbene Ware zu er werben oder die be worbene Dienst leis tung in An‑
spruch zu nehmen oder ihre Eltern oder andere Erwachsene dazu zu ver‑
anlassen; (…).

Nr. 11 (ge tarnte Werbung) ver weist auf den Tren nungs grundsatz, wie er in der Presse, 
im Rundfunk und für Telemedien gilt (s. dazu unten Kapitel 6.3.5): Werden redaktio‑
nelle Inhalte ge nutzt, um den Ver kauf eines be stimmten Produkts oder einer Dienst‑
leis tung zu fördern, und hat der Anbieter des redak tio nellen Inhalts vom Unter nehmer 
dafür eine etwaige Gegen leis tung er halten, dann muss dieser Umstand inhalt lich oder 
optisch bzw. akustisch deut lich ge macht werden. Fehlt es an der eindeuti gen Erkenn‑
bar keit, so ist eine ent sprechende Handlung unzu lässig. Redaktio nelle Inhalte setzen 
voraus, dass die Inhalte durch eine Redak tion mit dem Willen aus gewählt oder er stellt 
wurden, die Nutzer zu unter richten und einen Beitrag zur individuellen und öffent‑
lichen Meinungs bildung zu leisten.203 Etwas anderes kann dagegen gelten, wenn ein 
Anbieter ledig lich die un veränderten Äußerun gen privater Dritter auf seiner Platt form 
anbietet (nutzer generierte Inhalte) 204  – hier kommt es darauf an, den vom An gebot 
suggerierten Informa tions typ zu er mitteln. Kennzeich nungen wie „Anzeige“, „Dies ist 
ein An gebot von …“, „Werbung“ – nicht aber „Promo tion“ 205 – schließen das Vor liegen 
einer tatbestand lichen Tarnung aus.206 Dabei muss die Kennzeich nung erkenn bar sein, 
etwa durch eine aus reichend große Schrift, die Platzie rung der Kennzeich nung sowie 
einen hinreichend hohen Kontrast. Eine ge stalteri sche Ab hebung kann eben falls auf 
die kommerzielle Absicht der Kommunika tion hinweisen, nicht aus reichend sind dafür 
aber leicht über sehbare Ab gren zungen wie reine Trenn striche.207 In der Praxis kommt 
es hier auf die Einzelfall betrach tung an, wobei die Rechtsprechung nicht immer 
einheit lich urteilt.208

Nr. 21 (ver meint liche Kosten losig keit) statuiert die Unzulässig keit von Bezeich nungen 
wie „gratis“, „free“, „umsonst“, „kosten los“, „kosten frei“, „un entgelt lich“, „zum Nulltarif“ 

203 vgl. frank in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, uWg anhang zu § 3 abs. 3 nr. 11 rn. 15.
204 vgl. frank in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, uWg anhang zu § 3 abs. 3 nr. 11 rn. 15; zur ab gren zung 
(journalistisch-)redak tio neller tätig keit und nicht-redak tio neller tätig keiten s. Schulz/heilmann, redaktio nelle ver antwor tung  – 
anmer kungen zu einem zentralen begriff der regulie rung audiovisueller mediendienste, 2008.
205 olg Düsseldorf, Wrp 2011, 127.
206 frank in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, anhang zu § 3 abs. 3 nr. 11 rn. 18.
207 ebd.
208 ebd.
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etc. für An gebote, die tatsäch lich nicht umsonst sind.209 Nur wenn die Annahme des 
An gebots auf Ver braucherseite zu keinen Kosten führt, sind ent sprechende Aus sagen 
zulässig. Von dem Kosten begriff aus genommen sind un vermeid bare Kosten, die in 
unmittel barem Zusammen hang mit der Annahme des An gebots stehen wie z. B. der 
Ver sand oder die (elektroni sche) Über mitt lung. Mittel bare Kosten oder Folgekosten, 
wie etwa In‑App‑Käufe oder sogenannte Freemium‑Games mit nach träg lichen Kauf‑
möglich keiten, sind von Nr. 21 nicht umfasst. Fehlende Hinweise auf ent sprechende 
mittel bare Ent gelte können aber unter be stimmten Voraus setzungen einen Ver stoß 
gegen § 5 UWG darstellen (s. Kapitel 6.2.4).210

Nr. 28 (unmittel bare Kaufaufforde rungen an Kinder) schreibt die Unzulässig keit der 
ge zielten Ansprache von Kindern in einer Werbung 211 mit unmittel bar an sie gerich‑
teten Kaufappellen (Eigenerwerb) oder direkten Auf forde rungen, ihre Eltern oder 
andere Erwachsene zum Erwerb zu ver anlassen (Fremderwerb), fest. Der werb liche 
Inhalt muss insoweit ge zielt Kinder, d. h. Minderjährige unter 14 Jahren 212, an sprechen 
und den Eindruck er wecken, sie selbst sollten den Kauf eines be stimmten Produkts 
oder einer Leistung tätigen 213 oder ihre Eltern dazu ver anlassen.

In Bezug auf den Eigenerwerb definiert Art. 2i) UGP‑Richtlinie die Auf forde rung 
zum Erwerb als „jede kommerzielle Kommunika tion, die die Merkmale des Produkts 
und den Preis in einer Weise angibt, die den Mitteln der ver wendeten Kommunika tion 
an gemessen ist und den Ver braucher dadurch in die Lage ver setzt, einen Kauf zu 
tätigen“. Der Begriff der Unmittel barkeit wird vom UWG nicht weiter konkretisiert. 
Nach h. M. setzt Unmittel barkeit voraus, dass zwischen dem werb lichen Appell und 
dem Erwerbs entschluss kein weiterer „gedank lich zu vollziehen der Zwischen schritt“ 
nötig ist.214 Unmittel barkeit ist daher dort nicht anzu nehmen, wo die Kinder erst aus 
den Umständen auf eine Kaufaufforde rung schließen können.215 Wichti ges Indiz, aber 
keine zwingende Voraus setzung für das Vor liegen eines unmittel baren Kaufappells ist 
die Nutzung des Imperativs, z. B. „Hol dir …“, „Ruf einfach an …“, „Sende einfach 

209 bruhn/Weidert in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, anhang zu § 3 abs. 3 nr. 21, rn. 4a.
210 Dazu bruhn/Weidert in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, anhang zu § 3 abs. 3 nr. 21, rn. 7.
211 Der begriff der „Werbung“ wird dabei vom uWg nicht definiert; auch die richtlinie 2005/29/ eg über unlautere geschäfts praktiken 
ent hält keine rechts defini tion, immerhin macht art. 2d) der ugp-richtlinie deut lich, dass Werbung vom begriff der geschäfts praktiken 
umfasst sein soll. eine Defini tion im eu-Sekundärrecht findet sich allerdings in art. 2a) der richtlinie 2006/114/ eg über irreführende 
und ver gleichende Werbung. Danach ist Werbung „jede Äußerung bei der ausübung eines handels, gewerbes, handwerks oder freien 
berufs mit dem ziel, den absatz von Waren oder die erbrin gung von Dienst leis tungen, einschließ lich un beweg licher Sachen, rechte 
und ver pflich tungen, zu fördern“.
212 zur Diskussion des Kinder begriffs im uWg vgl. Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, anhang zu § 3 abs. 3 rn. 28.5; loschelder 
in loschelder/erdmann/ahrens/gloy, handbuch des Wettbewerbs rechts, 3 aufl., münchen 2010, § 49 rn. 12.
213 Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, anhang zu § 3 abs. 3 rn. 28.8.
214 Scherer, „Case law“ in gesetzes form – Die „Schwarze liste“ als neuer uWg-anhang, nJW 2009, 324; Scherer, Kinder als Konsumenten 
und Kaufmotivatoren, Wrp 2008, 430 (433); bgh, urteil v. 17. 7. 2013 – i zr 34/12, rn. 26 (m. w. n.).
215 Scherer, nJW 2009, 324 (330); Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, anhang zu § 3 abs. 3 rn. 28.8.
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eine SMS an  …“.216 Allerdings können auch andere, nicht wört lich auf den Kauf‑
vorgang ab stellende Formulie rungen den Tatbestand des Appells er füllen, z. B. „Wir 
empfehlen euch …“, „Es lohnt sich für euch …“.217 Die nicht‑auffordernde Informa tion 
über aktuelle Kaufmöglich keiten reicht hingegen regelmäßig nicht aus (z. B. „Ab sofort 
erhält lich:“ oder „Jetzt am Kiosk“).218

Neben dem Eigenerwerb umfasst Nr. 28 auch Fälle, in denen Kinder als „Absatz‑
helfer“ ein gesetzt werden (Fremderwerb), indem sie an gestiftet werden, ihre Eltern oder 
andere Erwachsene zum Kauf eines be stimmten Produktes zu ver anlassen. Nr. 28 
schützt in diesen Fällen nicht nur die freie Willens bildung der Kinder, sondern auch 
die der Erwachsenen, da der Druck zum Kauf durch die kind liche Bitte ggf. größer 
ist als bei einem (recht lich zulässigen) direkten Kaufappell durch Werbung an Erwach‑
sene.219

6.2.3 unlautere beisPieltatbestände nach § 4 uwg

Neben diesen aus drück lichen Fall beispielen, die immer – d. h. ohne Prüfung der oben 
be schriebenen Spürbar keits vorausset zung – unzu lässig sind, ent halten die §§ 4 bis  6 
UWG typische Beispieltatbestände unlaute rer Praktiken, die unzu lässig sind, soweit 
auch die übrigen Tatbestands merkmale aus § 3 Abs. 1 UWG vor liegen. § 7 UWG sieht 
darüber hinaus unzu mutbare Belästi gungen als unzu lässig an.

§ 4 UWG (Auszug)
Unlauter handelt insbesondere, wer
1. geschäft liche Handlun gen vornimmt, die ge eignet sind, die Ent schei dungs‑

frei heit der Ver braucher oder sonsti ger Markt teilnehmer durch Ausübung von 
Druck, in menschen verachten der Weise oder durch sonsti gen unangemessenen 
unsach lichen Einfluss zu be einträchti gen;

2. geschäft liche Handlun gen vornimmt, die ge eignet sind, geistige oder körper‑
liche Gebrechen, das Alter, die geschäft liche Unerfahren heit, die Leicht gläubig‑
keit, die Angst oder die Zwangs lage von Ver brauchern auszu nutzen;

216 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, anhang (zu § 3 abs. 3), rn. 61; Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, anhang 
zu § 3 abs. 3 uWg rn. 28.8. aus sprachwissen schaft licher Sicht handelt es sich bei imperativen allerdings gerade nicht um auf forde-
rungen, sondern um befehle. Der auf forde rungs begriff des uWg wird in der rechts wissen schaft lichen Diskussion insoweit weiter 
interpretiert als die Sprachwissen schaft dies tut.
217 Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, anhang zu § 3 abs. 3 uWg rn. 28.8.
218 vgl. Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, anhang zu § 3 abs. 3 uWg rn. 28.9.
219 Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, anhang zu § 3 abs. 3 uWg rn. 28.13. Kritisch zur Systematik des kind lichen 
Kaufmotivatoren verbots Scherer, nJW 2009, 324 (330).
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3. den Werbecharakter von geschäft lichen Handlun gen ver schleiert;
4. bei Ver kaufs förde rungs maßnahmen wie Preis nachlässen, Zugaben oder Ge‑

schen ken die Bedin gungen für ihre Inanspruchnahme nicht klar und eindeutig 
angibt;

5. bei Preis ausschreiben oder Gewinn spielen mit Werbecharakter die Teilnahme‑
bedin gungen nicht klar und eindeutig angibt;

6. die Teilnahme von Ver brauchern an einem Preis ausschreiben oder Gewinn spiel 
von dem Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienst leis tung 
ab hängig macht, es sei denn, das Preis ausschreiben oder Gewinn spiel ist 
naturgemäß mit der Ware oder der Dienst leis tung ver bunden; (…)

11. einer gesetz lichen Vor schrift zuwider handelt, die auch dazu be stimmt ist, im 
Interesse der Markt teilnehmer das Markt verhalten zu regeln.

Die Beispieltatbestände sind durch Literatur und Rechtsprechung weiter konkretisiert 
worden und weisen eine ganze Reihe an Fall gruppen auf, die im Folgenden nur über‑
blicksartig dargestellt werden können. Auf einzelne Sach verhalte können dabei auch 
zwei oder mehrere Vor schriften der §§ 4 bis 6 UWG anwend bar sein; die Erfül lung 
mehrerer Tatbestände führt dabei nicht zu einer Gesetzes konkurrenz: Die Fall beispiele 
konkretisie ren ledig lich den Begriff der Unlauter keit in der General klausel des § 3 
Abs. 1 UWG, sodass in diesen Fällen die Unlauter keit der geschäft lichen Handlung 
ent sprechend mehrfach recht lich ab gesichert ist.220 Die Mehrheit der Gründe für 
Unlauter keit kann allerdings ein Indiz dafür sein, dass die Voraus setzung der Spürbar‑
keit indiziert ist.221

In Nr. 1 (unangemessene Einfluss nahme) werden Handlun gen als unlauter statuiert, 
bei denen der Unter nehmer die Ent schei dungs‑ und Ver haltens frei heit des Durch‑
schnitts verbrauchers er heblich be einträchtigt. Unter Ent schei dungs frei heit wird die 
Freiheit ver standen, „eine andere als die vom Handelnden an gestrebte geschäft liche 
Ent schei dung zu treffen oder sich anders als vom Handelnden an gestrebt zu ver‑
halten“.222 Fall gruppen, die das Gesetz nennt, sind die Beeinträchti gung durch „Aus‑
übung von Druck“ (Anwen dung oder Androhung körper licher Gewalt oder psychi schen 
Zwangs), die Beeinträchti gung der Ent schei dungs frei heit „in menschen verachten der 
Weise“ (Beleidi gungen, Degradie rungen) oder durch „sonsti gen unangemessenen un‑
sach lichen Einfluss“ (Aus nutzung der Autorität, wirtschaft licher oder recht licher Macht, 
morali scher Macht oder situa tions bedingter Über legen heit).

220 vgl. Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 4 rn. 5.
221 S. Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 4 rn. 0.4.
222 S. Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 4 rn. 1.19.
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Der Tatbestand des Nr. 2 (Aus nutzung von Schutz bedürfti gen) ist insbesondere im 
Hinblick auf minder jährige Ver braucher eine praxis relevante Norm: Grundsätz lich soll 
die Vor schrift alle Ver brauchergruppen umfassen, die be sonde ren Schutzes be dürfen 
(z. B. auch sprach‑ und geschäfts ungewandte, körper lich oder geistig be hinderte, ggf. 
auch ältere Personen 223). Auf grund der Voraus setzung, dass der Unter nehmer diese 
Situa tion aus nutzen muss 224, muss er immer auch Kenntnis der be sonde ren Schutz‑
bedürftig keit des Ver brauchers haben.225 Dies ist in der Praxis bei werb licher Kommu‑
nika tion an Ab wesende regelmäßig nur dort der Fall, wo spezifisch an den Ver‑
braucherkreis jüngerer Menschen kommuniziert wird. Hier kann dem Unter nehmer 
das Wissen unter stellt werden, dass insbesondere Kinder auf grund ihres Alters un‑
erfahrener, leicht gläubiger und empfäng licher für werb liche Aus sagen sind und stärker 
Gruppen zwängen unter liegen als Erwachsene.226 Aus fluss der Vor schrift ist aber gerade 
nicht, dass jede Werbung, die sich ge zielt an Kinder und Jugend liche richtet, zugleich 
auch ge eignet ist, deren geschäft liche Unerfahren heit auszu nutzen.227

In Fällen, in denen (auch) Kinder und Jugend liche an gesprochen werden, kommt 
im Hinblick auf Nr. 2 als Anknüp fungs punkt der Vor schrift die geschäft liche Un‑
erfahren heit in Betracht: Geschäft liche Unerfahren heit wird definiert als Mangel „an 
Lebens erfah rung und das Un vermögen, Bedeu tung und wirtschaft liche Aus wirkungen 
eines rechts geschäft lichen Handelns sach gerecht so einschätzen zu können, wie das 
einem ver ständi gen Durch schnitts verbraucher des an gesprochenen Ver kehrs kreises 
möglich ist“.228 Kinder und Jugend liche sind dann als Teil einer größeren Konsu‑
menten gruppe diejenigen unter der Zielgruppe, die am ehesten geschäft lich uner‑
fahren  sind. Es ist also im Einzelfall zu prüfen, ob das An gebot ge eignet ist, dieses 
„weniger rationale Kauf verhalten von Jugend lichen auszu nutzen“.229 Wenn der Wer‑
bende die be sondere Situa tion dieser Ver brauchergruppe ge zielt aus nutzt, kann ent‑
sprechend ein Fall im Sinne von Nr. 2 vor liegen. Anders ge wendet: Die Vor schrift 
führt nicht zu einem Komplett verbot der werb lichen Kommunika tion gegen über 
Jüngeren – auch diese nehmen schließ lich am Geschäfts leben teil (s. etwa § 110 BGB) –, 
resultiert aber in er höhten Anforde rungen an Gestal tung und Inhalt werb licher Kom‑

223 begrregentw, b zu § 4 nr. 2, bt-Drucks 15/1487, S. 17; einschränkend in bezug auf ältere personen Stuckel in harte-bavendamm/
henning-bodewig/ahrens, uWg, b. § 4 nr. 2, rn. 21.
224 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 4 rn. 2.4.
225 Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 4 rn. 2.18.
226 Stuckel in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, b. § 4 nr. 2, rn. 22; Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 4 
rn. 2.8; vgl. olg nürnberg, grur-rr 2003, 315 (316); olg hamburg, grur-rr 2003, 317 (318).
227 olg frank furt a. m. grur 2005, 782 (783); anm. Steinbeck zu bgh grur 2006, 161 (164).
228 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 4 rn. 2.7.
229 anm. Steinbeck zu bgh grur 2006, 161 (164).
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munika tion (zu den restriktive ren Bewer tungs maßstäben bei Kindern s. unten Kapi‑
tel 6.6).230

Im Hinblick auf die Mittel, mit denen eine Aus nutzung der Leicht gläubig keit 
oder Unerfahren heit er folgen kann, haben sich unter schied liche Fall gruppen in Literatur 
und Rechtsprechung etabliert, darunter aleatori sche Reize (Kopplung von Gewinn spiel 
und Produkterwerb), Wertreklame, intransparente An gebote (Täuschung über Entgelt‑
lich keit oder fehlende Über sicht über Kosten folgen), unangemessener Zeitdruck, der 
Missbrauch von Ver trauen in Autori täts‑ und Ver trauens personen (dazu können auch 
„Celebrities“ zählen 231) sowie das Auf zwängen eigener Werbekosten, etwa durch den 
Aufruf zur Nutzung eines kosten pflichti gen An gebots, um mehr Informa tionen über 
ein Produkt zu er fahren.232 Prinzipiell kann auch die Daten erfas sung zu Werbezwecken 
im Vorfeld von ver kaufs fördernden Maßnahmen von Nr. 2 umfasst sein, wenn die 
Unerfahren heit des Ver brauchers dabei aus genutzt wird.233

Indiz für die Relevanz einer unsach lichen Beeinflus sung im Sinne einer Spürbar‑
keit gemäß § 3 Abs. 1, 2 UWG ist das Risiko einer Ver mögensdisposi tion. Dort, wo 
die Gefahr eines ver mögens recht lich nach teili gen Ver haltens für den be sonders geschütz‑
ten Ver braucher besteht, ist die Spürbar keit indiziert; etwas anderes kann dort gelten, 
wo ein sich aus der Werbebe einflus sung er geben des Ver halten ent weder keine Ver‑
mögensdisposi tion zur Folge hat oder nur so mittel bar er scheint, dass ein monokausaler 
Zusammen hang von werb licher Kommunika tion und Ver braucher verhalten nicht 
deut lich ist. Die „Nähe“ von Werbung und dadurch aus gelöster Transak tion kann 
insoweit mit aus schlag gebend für die wettbewerbs recht liche Bewer tung einer unsach‑
lichen Beeinflus sung sein.

§ 4 Nr. 3 UWG (Ver schleie rung) statuiert einmal mehr den Grundsatz der Trennung 
kommerziell motivierter Inhalte von objektiv neutralen Äußerun gen. Da der Ver‑
braucher ver meint lich objektiven Informa tionen mehr Ver trauen ent gegen bringt und 
werb lichen Aus sagen tendenziell kritischer gegen über steht 234, ist die Ver schleie rung 
des Werbecharakters geschäft licher Handlun gen nach Nr. 3 unlauter. Auch hier haben 
sich in Literatur und Rechtsprechung Fall gruppen ge tarnter Werbung heraus gebildet, 
die der Vielfältig keit möglicher Ver schleie rungs taktiken geschuldet sind, darunter die 

230 So auch Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 4 rn. 2.8.
231 einschränkend: Stuckel in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, b. § 4 nr. 2, rn. 33 für fallkonstella tionen, in denen 
der Star den eindruck eigener Über zeugung ver mittelt; s. auch benz, Werbung vor Kindern unter lauter keits gesichtspunkten, Wrp 
2003, 1160 (1170 ff.).
232 Stuckel in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, b. § 4 nr. 2, rn. 25; s. auch loschelder in loschelder/erdmann/
ahrens/ u. a., Wettbewerbs recht, § 49 rn. 13 ff.
233 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 4 rn. 2.20.
234 Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 4 rn. 3.2; Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 4 rn. 3.5.
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Tarnung von Werbung als wissen schaft liche, fach liche oder private Äußerung, von 
Werbematerial, des Vor täuschens eines redak tio nellen Beitrages, einer unabhängi gen 
oder objektiven Berichterstat tung oder der be zahlten Produkt platzie rung in Kino‑
filmen.235 Auch Onlinewer bung, die den nicht‑werb lichen Elementen einer an Kinder 
gerich teten Seite ähnelt, kann den Werbecharakter ver schleiern und insbesondere 
Kinder in die Irre führen.236 Zu weiteren Kriterien, die für die Erkenn bar keit werb‑
licher Inhalte heran gezogen werden, siehe im Übrigen unten Kapitel 6.3.5.

Nr. 4 (Ver kaufs förde rungs maßnahmen) normiert für die Fälle von Ver kaufs förde‑
rungs maßnahmen, d. h. Rabattak tionen und Preis nachlässe, Zugaben oder Geschenke, 
hohe Anforde rungen an die Klarheit der Bedin gungen ihrer Inanspruchnahme. Der 
Ver braucher muss er kennen können, unter welchen Voraus setzungen der Unter nehmer 
die an gepriesenen Maßnahmen durch führt und welche Folgen daraus für den Ver‑
braucher er wachsen. Diese Bedin gungen müssen gut zugäng lich und leicht ver ständ‑
lich sein.237 Im Internet können die Bedin gungen auch über die Form eines Links 
zugäng lich ge macht werden – dann muss aber der Link klar erkenn bar sein und dem 
Ver braucher unzweideutig den Weg zu den Teilnahmebedin gungen weisen, etwa durch 
die Bezeich nung „Rabattbedin gungen“, „Teilnahmebedin gungen“ etc.238 In Fällen von 
Gewinn spielen oder Preis ausschrei bungen sieht Nr. 5 ent sprechende Anforde rungen an 
die Informa tion der Ver braucher über die Teilnahmebedin gungen vor. Der BGH hat 
in Bezug auf Nr. 5 anerkannt, dass zu den Informa tionen auch die über die Person 
des Gewinn spiel veranstalters ge hören.239

Nr. 6 (Ver bindung von Kauf und Gewinn spielteilnahme) stellt klar, dass das Ab‑
hängigmachen der Teilnahme an einem Preis ausschreiben bzw. Gewinn spiel 240 von 
dem Produkterwerb unlauter ist. In Fällen, in denen die Gewinn spielteilnahme sonst 
recht lich oder faktisch an den Produkt kauf ge koppelt wäre, muss der Unter nehmer 
jeden falls alternative Teilnahmemöglich keiten für Ver braucher offen halten, die auch 
ohne Erwerb teilnehmen möchten, um nicht unlauter zu handeln.241 Auf diese Alter‑
nativen muss deut lich erkenn bar hin gewiesen werden.

Eben falls in der Praxis relevant ist § 4 Nr. 11 UWG (Ver stoß gegen Markt verhaltens‑
vorschrift), die den vormals wettbewerbs recht lichen „Vor sprung durch Rechts bruch“ als 

235 S. aus führ lich zu den fall gruppen Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 4 rn. 3.13 ff.
236 S. lg berlin grur-rr 2011, 332 ff.
237 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 4 rn. 4.8; Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 4 rn. 4.16.
238 vgl. olg Stuttgart mmr 2007, 385 (386); olg Dresden Wrp 2008, 1389 (1390); s. auch bgh grur 2005, 438 (441); bgh grur 
2007, 159 (160).
239 bgh Wrp 2008, 1069 tz. 14; Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 4 rn. 5.11.
240 beim gewinn spiel hängt die ent schei dung über den gewinn vom zufall ab, beim preis ausschreiben vom Wissen oder Können der 
teilnehmer; vgl. Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 4 rn. 1.107.
241 Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 4 rn. 6.21.
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unlauter markiert: Hält sich ein Unter nehmer im Rahmen seiner geschäft lichen Hand‑
lun gen, d. h. auch bei seinen werb lichen Äußerun gen, nicht an gesetz liche Normen, 
und schützen diese Normen (auch) den Wettbewerber, den Ver braucher oder andere 
Markt teilnehmer, so ist dieses Ver halten gem. Nr. 11 automatisch unlauter. Damit wird 
die Norm wettbewerbs recht liches Einfallstor für recht liche Vor gaben aus teils ganz 
anderen Rechts gebieten. So ist etwa anerkannt, dass die medien ord nungs recht lichen 
Werbe vorschriften in RStV und JMStV 242 sowie die Vor gaben in Bezug auf kommer‑
zielle Kommunika tion in § 6 TMG auch ver braucher schützende Anteile auf weisen (s. 
dazu im Einzelnen unten Kaptitel 6.3.7).243 Ver stöße gegen ent sprechende Vor schriften 
im Rundfunk‑ und Telemedien recht er füllen dadurch immer auch den Unlauter keits‑
tatbestand in Nr. 11. Über schreiten die Gesetzes verstöße zudem die wettbewerbs recht‑
liche Spürbar keits schwelle des § 3 Abs. 1, 2 UWG (s. oben), so sind diese auch wett‑
bewerbs recht lich unzu lässig. Inwieweit auch Daten schutz vorschriften den er forder lichen 
Marktbezug auf weisen, ist umstritten.244

6.2.4 unlauter Keit der irrefüh rung gem. § 5 uwg

Eine weitere Konkretisie rung der Unlauter keit ergibt sich aus § 5 UWG:

§ 5 UWG (Auszug)
(1) Unlauter handelt, wer eine irreführende geschäft liche Handlung vornimmt. 

Eine geschäft liche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben 
ent hält oder sonstige zur Täuschung ge eignete Angaben über folgende Um‑
stände ent hält:
1. die wesent lichen Merkmale der Ware oder Dienst leis tung wie Ver fügbar‑

keit, Art, Aus führung, Vor teile, Risiken, Zusammen setzung, Zubehör, 
Ver fahren oder Zeitpunkt der Herstel lung, Liefe rung oder Erbrin gung, 
Zwecktauglich keit, Ver wen dungs möglich keit, Menge, Beschaffen heit, 

242 S. bghz 173, 188; bgh grur 2008, 534 rn 49 f.; olg Dresden Cr 2007, 662 (665 f.); hefermehl/Köhler/bornkamm § 4 rdn 11.180; 
müKo/Schaffert § 4 nr. 11 rdn 182.
243 olg hamburg mmr 2003, 105 (106); v. Jagow in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, § 4 nr. 11 uWg rn. 124.
244 ohly in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 4 rn. 11.79 (m. w. n.); vgl. aber den referenten entwurf des bmJv vom Juni 2014, der eine 
aus weitung der aktivlegitima tion bei unter lassungs klagen von u. a. ver braucherzentralen bei vor schriften vor sieht, „die für die 
erhebung, ver arbei tung oder nutzung personen bezogener Daten eines ver brauchers durch einen unter nehmer gelten“; damit wäre ein 
vor gehen der klageberechtigten Stellen im uKlag auch bei Daten schutz verstößen möglich. vgl. referenten entwurf des bundes-
ministeriums der Justiz und für ver braucher schutz, ent wurf eines gesetzes zur ver besse rung der zivil recht lichen Durch setzung von 
ver braucher schützen den vor schriften des Daten schutz rechts, http://www.brak.de/ w/files/newsletter_archiv/berlin/2014/238anlage. 
pdf [20. 07. 2014].
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Kunden dienst und Beschwerde verfahren, geographi sche oder be trieb liche 
Herkunft, von der Ver wendung zu er wartende Ergeb nisse oder die Ergeb‑
nisse oder wesent lichen Bestand teile von Tests der Waren oder Dienst‑
leis tungen;

2. den Anlass des Ver kaufs wie das Vor handensein eines be sonde ren Preis‑
vorteils, den Preis oder die Art und Weise, in der er be rechnet wird, oder 
die Bedin gungen, unter denen die Ware ge liefert oder die Dienst leis tung 
er bracht wird;

3. die Person, Eigen schaften oder Rechte des Unter nehmers wie Identität, 
Ver mögen einschließ lich der Rechte des geisti gen Eigentums, den Umfang 
von Ver pflich tungen, Befähi gung, Status, Zulas sung, Mitglied schaften 
oder Beziehungen, Aus zeich nungen oder Ehrungen, Beweggründe für die 
geschäft liche Handlung oder die Art des Ver triebs;

4. Aus sagen oder Symbole, die im Zusammen hang mit direktem oder in‑
direktem Sponsoring stehen oder sich auf eine Zulas sung des Unter neh‑
mers oder der Waren oder Dienst leis tungen be ziehen;

5. die Notwendig keit einer Leistung, eines Ersatz teils, eines Aus tauschs oder 
einer Reparatur;

6. die Einhal tung eines Ver haltens kodexes, auf den sich der Unter nehmer 
ver bind lich ver pflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, oder

7. Rechte des Ver brauchers, insbesondere solche auf Grund von Garantie‑
versprechen oder Gewährleis tungs rechte bei Leis tungs störun gen.

§ 5 Abs. 1 statuiert das allgemeine Gebot, dass Irrefüh rung durch geschäft liches Han‑
deln stets unlauter ist und konkretisiert auch damit den Begriff der Unlauter keit aus 
§ 3 Abs. 1 UWG. Das „Hervor rufen eines unrichti gen, der Wirklich keit nicht ent‑
sprechen den Eindrucks, unter dem der Getäuschte seine Ent schei dung in (un bewusster) 
Unkenntnis vom wahren Sach verhalt trifft“, läuft der grundlegen den Prämisse, sich 
Wettbewerbs vorteile nicht durch Täuschung zu ver schaffen, zuwider.245

Umfasst von der Vor schrift sind aus schließ lich Angaben in Form von Tatsachen‑
behaup tungen, reine Meinungs äuße rungen ohne über prüf baren Tatsachenkern sind 
keine Angaben im Sinne von § 5 Abs. 1 UWG.246 In der gericht lichen Spruchpraxis 
und in der Literatur hat sich eine Vielzahl von Fall gruppen irreführen der Angaben 

245 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 5 rn. 8; bghz 13, 244 (253); grur 66, 445 (447); grur 83, 512 (513); grur 91, 852 
(854); grur 2005, 877 (879 f.).
246 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 5 rn. 89.
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etabliert, darunter objektiv falsche Angaben, unklare oder allgemein ge haltene Angaben, 
ver schleiernde oder tarnende Angaben, unvollständige oder mehrdeutige, miss verständ‑
liche Angaben, Über trei bungen und objektiv richtige Angaben, die auf grund ihrer 
Ver wendung im Einzelfall irreführende Wirkung hervor rufen können oder als reine 
Selbst verständlich keiten zu be werten sind. Die Falltypen machen deut lich, dass sich 
die Vor schrift in der Praxis vielfach mit Beispieltatbeständen aus § 4 UWG (s. oben) 
über schneidet, da die dort ge nannten Falltypen oftmals auch eine Irrefüh rung des 
Ver brauchers zur Folge haben können.247 Wichti ger Unter schied z. B. im Hinblick auf 
§ 4 Nr. 28 UWG ist, dass das Aus nutzen be stimmter Ver brauchermerkmale für § 5 
Abs. 1 UWG nicht er forder lich ist.248

Bei der Bewer tung der Eignung einer geschäft lichen Handlung zur Irrefüh rung 
kommt es regelmäßig darauf an, die Auf fassung der an gesprochenen Ver kehrs kreise 
objektiv zu be stimmen („Ver kehrs auffas sung“). Dafür ist neben der jeweili gen Identifi‑
zie rung der be teiligten Ver kehrs kreise, an die sich die Werbung richtet, auch deren 
objektiver Eindruck von der Werbe aussage – das Ver ständnis – zu er mitteln.249 Erst 
dann ist eine Bewer tung darüber möglich, ob die auf seiten der be teiligten Ver kehrs‑
kreise er weckte Vor stel lung mit der tatsäch lichen Lage über einstimmt 250 (zu den 
Kriterien der Ermitt lung von Ver kehrs kreisen und Ver kehrs auffas sung s. unten Kapi‑
tel 6.6.2).

6.2.5 unzulässig Keit unzu mutbarer belästi gungen nach § 7 uwg

Unabhängig von dem Unlauter keits begriff des § 3 Abs. 1,  2 UWG und seinen oben 
be schriebenen Voraus setzungen (Spürbar keits schwelle) und Konkretisie rungen durch 
§ 3 Abs. 3 inkl. Anhang, § 4 und § 5 UWG sieht § 7 Abs. 1 UWG die Unzulässig keit 
von geschäft lichen Handlun gen vor, die Markt teilnehmer unzu mutbar be lästi gen.

§ 7 UWG – Unzumut bare Belästi gungen
(1) Eine geschäft liche Handlung, durch die ein Markt teilnehmer in unzu mutbarer 

Weise be lästigt wird, ist unzu lässig. Dies gilt insbesondere für Werbung, 

247 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 5 rn. 16.
248 Dreyer in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, § 5 rn. 16.
249 bghz 13, 244 (253); bgh grur 1961, 193 (196); bgh grur 1987, 171 (172); bgh grur 1991, 852 (854); bgh grur 1995, 612 
(614); bgh grur 1996, 910 (912); bghz 156, 250 (252).
250 vgl. bornkamm in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 5 rn. 2.74.
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obwohl erkenn bar ist, dass der an gesprochene Markt teilnehmer diese Werbung 
nicht wünscht. (…).

Schutz zweck der Norm ist – anders als bei den Unlauter keits tatbeständen – nicht die 
Ent schei dungs frei heit der Markt teilnehmer (insbesondere der Ver braucher), sondern 
der Schutz vor Beeinträchti gung ihrer privaten oder geschäft lichen Sphäre.251 Vor 
diesem Hinter grund ist eine geschäft liche Handlung dann be lästigend, wenn sie „dem 
Empfänger auf gedrängt wird und dies bereits wegen ihrer Art und Weise unabhängig 
von ihrem Inhalt als störend empfunden wird“.252 Letzteres weist auf den Umstand 
hin, dass wegen ihres Inhalts als an stößig empfundene Werbung gerade nicht be lästigend 
im Sinne von § 7 Abs. 1 UWG ist.253 Dagegen kann auch eine aus drück lich als 
Werbung ge kennzeichnete Handlung be lästigend im Sinne von § 7 Abs. 1 UWG sein.254 
Inwieweit eine Belästi gung für den Markt teilnehmer zumut bar ist, muss dabei im 
Rahmen einer Interessen abwä gung er mittelt werden; Kriterien bei der Ab wägung sind 
etwa die Erheblich keit der Störung, der für die Ent gehung nötige Aufwand, die Sphäre, 
die mit der Belästi gung ge stört wird (privat vs. öffent lich) oder die wirtschaft liche 
Bedeu tung der Werbeform für den Werbetreiben den und die diesem zur Ver fügung 
stehen den alternativen Werbeformen.255

Traditio nell richtet sich der Aus sagegehalt von § 7 Abs. 1 UWG gegen Formen 
des Direktmarketings, also der individuellen oder gar persön lichen Ansprache des 
Markt teilnehmers. Auf grund der Kommunika tions situa tion bei der Nutzung von 
Onlineinhalten sind aber auch be stimmte Aspekte von Werbung auf ent sprechen den 
An geboten in den Anwen dungs fokus der Vor schrift gerückt. Insbesondere die von 
Pop‑ups aus gehende Belästi gung kann in Einzelfällen die Grenze der Unzumut bar keit 
über schreiten, etwa wenn sich die vor dem eigent lich er wünschten Inhalt öffnende 
Werbeform nicht ohne Weiteres schließen lässt, eine (deut lich) ver zögerte Ladezeit zur 
Folge hat oder die Anzahl der Pop‑ups zu einer Unter brechung der Computernut zung 
zwingt.256 Auch die aktive Umgehung von auf Nutzer seite installierten Pop‑up‑Blockern 
kann ein Indiz für eine unzu mutbare Belästi gung sein.257 Der Einsatz von Pop‑ups 
oder ver wandten Werbeformen (z. B. Inter stitials), mag aus Sicht einzelner Markt teil‑

251 Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 7 rn. 2 f.; ohly in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 7 rn. 1.
252 ohly in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 7 rn. 24; begr rege uWg 2004, bt-Drucks 15/1487, S. 20.
253 S. auch bverfg grur 2001, 170 (173 f.); bverfg grur 2003, 442 (444).
254 Schirmbacher, uWg 2008: aus wirkungen auf den e-Commerce, K&r 2009, 433 (437).
255 ohly in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 7 rn. 25.
256 vgl. ohly in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 7 rn. 95; bornkamm/Seichter Cr 2005, 747 (752).
257 vgl. micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, recht der elektroni schen medien: Kommentar, 2. aufl., münchen 2011, § 6 tmg, 
rn. 33.
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nehmer lästig er scheinen, wird aber in aller Regel zumut bar sein 258 – jeden falls im Hin‑
blick auf er wachsene Nutzer (zum Maßstab bei Kindern s. unten Kapitel 6.6).259

6.2.6 fOrmen der rechts durchset zung und  
durch set zungs berechtigte im uwg

Grundlagen der Rechts durchset zung im Falle wettbewerbs recht lich unzu lässiger Hand‑
lun gen sind regelmäßig zivil recht liche Ansprüche auf Beseiti gung und Unter lassung 
(§ 8 UWG) 260, Ansprüche auf Schaden ersatz (bei Ver schulden, § 9 UWG) sowie 
– seltener – Ansprüche auf Gewinnabschöp fung (bei Vorsatz, § 10 UWG). Das UWG 
sieht auch strafrecht liche Sanktionen für be stimmte Werbeformen vor, diese spielen 
aber im Rahmen von Onlinewer bung in der Regel keine Rolle (vgl. §§ 16 bis  19 
UWG).261 So bleibt in der Praxis als erster Ab wehranspruch die wettbewerbs recht liche 
Ab mahnung nach § 8 Abs. 1 UWG und –  so der Ab gemahnte eine Unter lassungs‑
verpflich tung nicht abgibt – die Unter lassungs klage vor dem Landgericht das Standard‑
instrument der Durch setzung wettbewerbs recht licher Interessen. Anspruchs berechtigt 
sind, anders als es die Schutz rich tung des UWG ver muten lässt, gemäß § 8 Abs. 3 
UWG die Mitbewerber (Nr. 1), Wirtschafts‑ und Berufs verbände (Nr. 2), qualifizierte 
Einrich tungen zum Schutz von Ver braucherinteressen (Nr. 3) sowie die Industrie‑ und 
Handels kammern und Handwerks kammern (Nr. 4). Einzelne Ver braucher sind dagegen 
nicht klageberechtigt.

6.3 rundfunK- und telemedien recht liche werberegulie rung

Neben dem allgemeinen Wettbewerbs recht, dessen Vor gaben regelmäßig durch zivil‑
recht liche Unter lassungs ansprüche von Mitbewerbern, Wettbewerbs zentralen oder 
Ver braucher schutz verbänden durch gesetzt werden, sieht das Medien ord nungs recht in 

258 vgl. lg Düsseldorf, mmr 2003, 486 und lg berlin grur-rr 2011, 332 (334), die ein pop-up, das nach fünf Sekunden geschlossen 
werden kann, für zumut bar halten. teilweise werden in der literatur auch längere einblen dungen, die nicht vor zeitig schließ bar sind, 
an gesichts des kosten losen hauptangebots für noch zumut bar ge halten, vgl. rauda grur-rr 2011, 334.
259 zu der frage, inwieweit sich der maßstab der ermitt lung der zumut bar keit bei handlun gen, die sich an Kinder richten, ver schieben 
kann, s. unten Kapitel 6.6.
260 Die beweis last liegt dabei nach allgemeinen grundsätzen beim Kläger, vgl. Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, 
§ 3 rn. 134.
261 S. auch lindloff/fromm, ist ge kennzeichnete redaktio nelle Werbung auf Webseiten straf bar? Strafrecht liche relevanz des ver-
schleierns von Werbehand lungen, mmr 2011, 359 ff.
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RStV und TMG dien stespezifi sche Werbe vorschriften vor, deren Einhal tung regelmäßig 
der Auf sicht durch die Landes medien anstalten unter liegt.262

Die werberecht lichen Vor gaben des RStV ver folgen dabei – wie das UWG – den 
Schutz der Rezipienten vor der Irrefüh rung durch ge tarnte Werbung und sichern damit 
die Ent schei dungs autonomie des Ver brauchers. Und auch sie dienen den Interessen 
des Marktes und der Mitbewerber an der Gleich heit der wettbewerb lichen Aus gangs‑
bedin gungen. Darüber hinaus aber er scheinen die rundfunkrecht lichen Werbe vorschrif‑
ten als Teil der objektiv‑recht lichen Garantie der Rundfunk frei heit 263: Der Schutz der 
Unabhängig keit der Programm gestal tung, etwa vor den Wünschen wirtschaft licher 
Geldgeber, dient dabei der Siche rung des ver fassungs recht lichen Ziels der Medien frei‑
heiten, nämlich eines freien individuellen und öffent lichen Meinungs bil dungs prozesses. 
Ziel von Werberegulie rung ist vor diesem Hinter grund der Aus schluss sachfremder 
Einflüsse Dritter auf die redaktio nelle Gestal tung von (ver fassungs recht lichem) Rund‑
funk.264

Der Rundfunkstaats vertrag ent hält neben einer Vielzahl werberecht licher Vor gaben 
für bundes weit ver brei teten Rundfunk auch ab gestufte werberecht liche Vor schriften 
für Telemedien (§ 58 Abs. 1 RStV) und audiovisuelle Mediendienste auf Abruf (§ 58 
Abs. 3 RStV). Während für „traditio nelle“, d. h. lineare Rundfunk programme die Vor‑
gaben aus §§ 7 bis 8a RStV (qualitative Werbe vorschriften) und §§ 44 bis 46a RStV 
(Produkt platzie rung und quantitative Werbe vorschriften) gelten, sollen auf audiovisuelle 
Mediendienste auf Abruf –  „Telemedien mit Inhalten, die nach Form und Inhalt 
fernsehähn lich sind und die von einem Anbieter zum individuellen Abruf zu einem 
vom Nutzer ge wählten Zeitpunkt und aus einem vom Anbieter fest gelegten Inhalte‑
katalog bereit gestellt werden“  – ledig lich die §§ 7 und 8  RStV anwend bar sein. Für 
die übrigen Telemedien sieht der Rundfunkstaats vertrag dagegen aus schließ lich die 
Geltung von § 58 Abs. 1 RStV vor. Für alle Formen von Telemedien gelten daneben 
die Vor gaben aus § 6 TMG. Zur Klärung der Frage, welche „Stufe“ werberecht licher 
Vor schriften für ein be stimmtes Onlineangebot gilt, ist insoweit die Identifizie rung 
des jeweils vor liegen den Dienstes nötig.

262 ausnahmen be stehen in den bundes ländern bayern, nieder sachsen, nordrhein-West falen (bis 05. 07. 2014), rheinland-pfalz und 
Sachsen, wo jeweils eine andere Stelle als die landes medien anstalt zuständige auf sichts behörde ist.
263 ladeur in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 7 rstv rn. 4; vgl. auch hoffmann-riem/Schulz/held, Konvergenz, S. 42; engels, 
fernsehwer bung, S. 327 f.; herkströter, zum 1992, 395.
264 vgl. Smid in Spindler/Schuster, rdm, § 58 rStv rn. 6 f.; s. zum ganzen auch zimmermann, product placements in den elektroni-
schen medien, 2014 (im erscheinen).
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6.3.1 ab gren zung der dien stesPezifi schen anwen dungs bereiche 
der vOr gaben in rstv und tmg

Wichtig für die Einord nung eines Telemediums unter die unter schied lichen Werbe‑
rechts vorgaben in RStV und TMG ist zunächst § 2 Abs. 1 RStV, der Rundfunk als 
„linearen Informa tions‑ und Kommunika tions dienst“ definiert, eine „für die Allgemein‑
heit und zum zeit gleichen Empfang be stimmte Ver anstal tung und Ver brei tung von 
An geboten in Bewegtbild oder Ton ent lang eines Sendeplans unter Benut zung elektro‑
magneti scher Schwin gungen“. Telemedien sind dagegen „alle elektroni schen Informa‑
tions‑ und Kommunika tions dienste, soweit sie nicht Telekommunika tions dienste (…) 
oder telekommunika tions gestützte Dienste (…) oder Rundfunk (…) sind.“ 265

Die negative Ab gren zung der Telemedien führt in der Praxis der Dienstedifferenzie‑
rung bei Erschei nungs formen von Onlinewer bung dazu, dass An gebote zunächst als 
Telemedien zu identifizie ren sind – es sei denn, es liegen Umstände vor, die auf eine 
Einord nung als Rundfunk dienst, Telekommunika tions dienst oder telekommunika‑
tions gestützter Dienst hinweisen.

Dass es sich bei einem Dienst um Rundfunk und kein Telemedium handelt, ist 
nach § 2 Abs. 1 RStV dann der Fall, wenn die zentralen Kriterien der Lineari tät, der 
Ver brei tung von Bewegtbild oder Ton sowie der Bestim mung für die Allgemein heit 
(kumulativ) vor liegen. Erfolgt die Ver brei tung der Diensteinhalte ent lang eines Sende‑
plans und für eine unüber schau bare Anzahl von Rezipienten zeit gleich in Form von 
Bewegtbildern oder Tönen, so handelt es sich regelmäßig um Rundfunk. Typische 
Beispiele für derartige Dienste sind der herkömm liche Rundfunk, das Live‑Streaming 
(„zusätz liche parallele/zeit gleiche Über tragung herkömm licher Rundfunk programme 
über das Internet“) und Webcasting („aus schließ liche Über tragung herkömm licher 
Rundfunk programme über das Internet“).266 Eine Aus nahme davon gilt, wenn die 
Aus schluss kriterien des § 2 Abs. 3 RStV vor liegen (weniger als 500 gleichzeitige theoreti‑
sche Nutzer, unmittel bare Wieder gabe aus Speichern von Empfangs geräten [Near‑
Video‑on‑Demand], aus schließ lich persön liche oder familiäre Zwecke, keine jour na‑
listisch‑redaktio nelle Gestal tung, Pay‑per‑View).267

265 zur Dienste abgren zung s. aus führ lich holznagel/nolden in hoeren/Sieber/holznagel, handbuch multimedia-recht: rechts fragen 
des elektroni schen geschäfts verkehrs, 38. ergl. aufl., münchen 2014, teil  5 rn. 82 ff.; alten hain in Joecks/Schmitz, Stgb neben-
strafrecht ii, münchen 2010, § 1 tmg rn. 4 ff.; erdemir in Spindler/Schuster, rdm, § 2 JmStv rn. 5 ff.
266 holznagel/ricke in Spindler/Schuster, rdm, § 1 tmg, rn. 9.
267 zur ab gren zung im einzelnen s. Schulz in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 2 rStv rn. 42 ff. und rn. 51 ff. (m. w. n.); gitter 
in beck’scher Kommentar zum recht der telemediendienste, münchen 2013, § 1 tmg rn. 33 ff., rn. 43 ff.
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Kriterien, die einen Telekommunika tions dienst aus zeichnen, sind dagegen rein 
techni sche Infrastruktur‑ und Transportleis tungen 268: Telekommunika tions dienste 
werden in § 3 Nr. 24 TKG definiert als „in der Regel gegen Ent gelt er brachte Dienste, 
die ganz oder über wiegend in der Über tragung von Signalen über Telekommunika‑
tions netze be stehen, einschließ lich Über tra gungs dienste in Rundfunknetzen“. Tele‑
kommu nika tions gestützte Dienste sind daneben Dienste, „die keinen räum lich und 
zeit lich trenn baren Leis tungs fluss aus lösen, sondern bei denen die Inhalts leis tung noch 
während der Telekommunika tions verbin dung erfüllt wird“ (§   3 Nr. 25 TKG). Letzteres 
ist etwa bei telefoni schen Mehrwertdiensten oder Aus kunfts nummern der Fall.

6.3.2 streit um die anwend bar Keit des rstv  
auf mei nungs irrelevante telemedien

Liegen diese rundfunkspezifi schen Kriterien bei Onlineangeboten nicht vor, handelt 
es sich der Legaldefini tion nach um Telemedien – das TMG und die telemedien recht‑
lichen Vor gaben im RStV und TMG sind dann dem Begriff nach anwend bar. Im 
Hinblick auf die im RStV auf Telemedien be zogenen Vor schriften (also gemäß § 1 
Abs. 1 2. Hs. RStV „nur der IV. bis VI. Ab schnitt sowie § 20 Abs. 2“) besteht allerdings 
der Streit, inwieweit hier eine ver fassungs konforme Einschrän kung des Anwen dungs‑
bereichs der ent sprechen den Vor schriften aus schließ lich auf solche Telemedien vorzu‑
nehmen ist, denen eine Meinungs bil dungs relevanz zuzu sprechen ist.269 Zum einen 
folge dies aus der Ent stehungs geschichte der be troffenen RStV‑Vorschriften, die ledig‑
lich die vormals im MDStV ent haltenen Vor gaben für mei nungs bil dungs relevante 
Mediendienste unter den neuen zentralen Begriff der Telemedien in den RStV über‑
führe 270, zum anderen diene der RStV der Aus gestal tung der ver fassungs recht lichen 
Rundfunkord nung, und unter den ver fassungs recht lichen Rundfunk begriff fielen 
aus schließ lich Informa tions‑ und Kommunika tions dienste, die ent sprechen den Einfluss 
auf die individuelle und öffent liche Meinungs bildung hätten.271 Zudem habe der 

268 vgl. bt-Drucks. 16/3078, S. 13; broich in müller-broich, telemedien gesetz, 1. aufl., baden-baden 2012, § 1 rn. 3; holznagel/ricke 
in Spindler/Schuster, rdm, § 1 rn. 5 ff., rn. 8.
269 S. holznagel/ricke in Spindler/Schuster, rdm, § 1 tmg rn. 18 f.; holznagel/nolden in hoeren/Sieber/holznagel, multimedia-recht, 
teil 5, rn. 73; zur problematik der bedeu tung der einzelnen Dienste für die öffent liche und individuelle meinungs bildung siehe auch 
Schulz in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 20 rStv rn. 20.
270 zur ent stehungs geschichte und den partiell über nommenen normen s. held in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 54 rStv 
rn. 3 ff.
271 vgl. Schulz in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 2 rStv rn. 22 unter ver weis auf trute, vvDStrl 57, 1998, 241, fn. 99; 
holznagel/ricke in Spindler/Schuster, rdm, § 1 tmg rn. 19; holznagel/Kibele in Spindler/Schuster, rdm, § 2 rStv rn. 21; holznagel/
nolden in hoeren/Sieber/holznagel, multimedia-recht, teil 5, rn. 60.
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Landes gesetz geber als Staats vertrags geber nicht die nötige Gesetz gebungs kompetenz, 
um Vor gaben für Telemedien zu er lassen, die keinen massen kommunikativen Charakter, 
sondern aus schließ lich wirtschaft liche Aspekte auf weisen.272 Telemedien, die nicht 
mei nungs bil dungs relevant sind, unter fielen nach dieser Ansicht aus schließ lich den 
Regelun gen des TMG, Telemedien mit Meinungs bil dungs relevanz dagegen den Vor‑
schriften des TMG und den auf Telemedien anwend baren Vor schriften des RStV. 
Soweit die werbebezogenen Vor schriften für Telemedien im RStV restriktivere Vor gaben 
machen als die des TMG (s. dazu unten Kapitel 6.3.7), käme es dann darauf an, die 
Meinungs bil dungs relevanz eines Telemediums zu er mitteln, um die konkreten werbe‑
recht lichen Anforde rungen an den jeweili gen Dienst ab schließend zu identifizie ren.273 
Der an gesprochene Streit kann im Rahmen dieser Unter suchung nicht ab schließend 
auf gelöst werden, findet aber ent sprechende Beach tung bei der Ermitt lung von mög‑
lichen Regulie rungs optimie rungen (s. unten Kapitel 6.8).

6.3.3 ab gren zung vOn einfachen telemedien und  
audiOvisuellen mediendiensten auf abruf

Innerhalb der Telemedien (ggf. nur solchen mit Meinungs bil dungs relevanz, s. o.) muss 
dann innerhalb des RStV erneut ab gegrenzt werden, diesmal zwischen „einfachen“ 
Telemedien und den von § 58 Abs. 3 RStV ge nannten „audiovisuellen Telemedien auf 
Abruf“. Die Vor schrift definiert Letztere als „Telemedien mit Inhalten, die nach Form 
und Inhalt fernsehähn lich sind und die von einem Anbieter zum individuellen Abruf 
zu einem vom Nutzer ge wählten Zeitpunkt und aus einem vom Anbieter fest gelegten 
Inhaltekatalog bereit gestellt werden“ (vgl. § 2 Nr. 6 TMG). Die damit im Kern um‑
schriebenen Video‑on‑Demand‑Angebote zeichnen sich dadurch aus, dass der Medien‑
dienste anbieter dem Nutzer einen Empfang zu dem vom Nutzer ge wählten Zeitpunkt 
und auf dessen individuellen Abruf hin aus einem vom Mediendienste anbieter fest‑
gelegten Programm katalog bereit stellt (vgl. Art. 1 lit. g AVMD‑Richtlinie). „Fernseh‑
ähnlich keit“ soll nach Erwä gungs grund 17 der Richtlinie dort ge geben sein, wo ein 
Dienst auf das gleiche Publikum herkömm licher, linearer Fernsehsen dungen aus gerichtet 
ist und der Nutzer auf grund der Art und Weise des Zugangs zu diesen Diensten ver‑

272 Jaschinski in heise online-recht, 3. ergl. 2011, Kapitel iv. gewinn- und glücks spiele, rn. 112.
273 Dass die landes medien anstalten auch die nach tmg zuständi gen auf sichts behörden der länder sind bzw. sein können, bleibt von 
dem Streit um die materielle gesetz gebungs kompetenz un berührt; vgl. Schulz in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 59 rStv 
rn. 22.
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nünftiger weise einen Rege lungs schutz im Rahmen der Richtlinie er warten kann.274 
Insbesondere in Bezug auf Video‑Platt formen, die zum größten Teil aus von Dritten 
ein gestellten Einzelfilmen besteht (z. B. YouTube, MyVideo, Clipfish etc.) stellt sich 
die Frage, inwieweit diese ggf. unter den Begriff der audiovisuellen Mediendienste auf 
Abruf zu subsumie ren sind. Hier kann zwar be hauptet werden, bei den an gebotenen 
Videos handele es sich (jeden falls teils) auch um fernsehähn liche Inhalte –  soweit 
einiger maßen professio nell produzierte Videos Teil des An gebots sind  –, die vom 
jeweili gen Nutzer zu einem, von diesem be stimmten Zeitpunkt ab gerufen werden, 
doch fällt die Subsum tion ent sprechen der An gebote unter solche, bei denen der Anbieter 
die Filme „aus einem (…) fest gelegten Inhaltekatalog“ bereit stellt, unter schied lich 
aus.275 Ausweis lich der Amtlichen Begrün dung kommt es hier darauf an, dass „der 
Dienste anbieter die wirksame Kontrolle für die Auswahl und Gestal tung der audio‑
visuellen Inhalte des audiovisuellen Mediendienstes ausübt“.276 Diese be wusste Fest‑
legung, Auswahl und Gestal tung ist jeden falls bei solchen Platt formbetreibern, die 
den Nutzern den Upload eigener Inhalte von vornherein freistellen, gerade nicht 
vor handen, sodass der unaufhör liche Zustrom nutzer generierter Inhalte auf eine ent‑
sprechende Platt form zu dem Aus schluss einer Fernsehähnlich keit führt, wenn der 
Anbieter nicht eine weitere Kategorisie rung oder Einord nung vornimmt.277

6.3.4 KOnKretisie rung des „dienste anbieters“  
bei zusammen gesetzten diensten

Ein weiteres Problem ergibt sich im Hinblick auf die Rege lungs adressaten von RStV 
und TMG: Beide Gesetzes werke machen bei Telemedien zentral am „Dienste anbieter“ 
fest, was insbesondere dort problematisiert wird, wo ein Online‑Angebot aus mehreren 
Dienst segmenten unter schied licher Kommunikatoren zusammen gesetzt ist. So kann 
ein unter einer be stimmten URL ab rufbares Online‑Angebot etwa aus den vom 
Anbieter hinter legten Inhalten be stehen (Text, Fotos, Videos), die von vom Anbieter 
vor gesehenen Werbeplätzen umrahmt sind und dann von externen Werbedienst leistern 
mit Werbeinhalten ge füllt werden. Der Anbieter selbst hat hier unter schied lich starken 

274 erwä gungs grund 17, abl. eg nr. l 332 v. 18. 12. 2007, S. 27, 29.
275 zur restriktiven aus legung der „fernsehähnlich keit“ auf grund von kompetenzrecht lichen Über legungen s. Jaschinski in heise 
online-recht, 3. ergl. 2011, Kapitel iv. gewinn- und glücks spiele, rn. 112.
276 bt-Drs. 17/718, S. 8. S. auch gitter in beck’scher Kommentar zum recht der telemediendienste, § 2 tmg rn. 18.
277 inwieweit die zurverfü gungs tellung von taggingmöglich keiten oder Kategorisie rungen durch nutzer eine derartige relevante 
„zusammen stel lung“ sein kann, die dem platt formanbieter zuzu rechnen ist, kann be zweifelt werden. offen ge lassen bei Schulz/
heilmann, redaktio nelle ver antwor tung – anmer kungen zu einem zentralen begriff der regulie rung audiovisueller mediendienste, 
S. 27.
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Einfluss darauf, welche Inhalte auf den Werbeplätzen im Einzelnen zu sehen sind. 
Hier stellt sich die Frage, wer Dienste anbieter in Bezug auf den Werbeplatzinhalt ist: 
Der Anbieter des Gesamtangebots, der Werbedienst leister, der die Werbeplätze „be‑
spielt“ – oder beide? Als eine weitere Fallkonstella tion er scheinen durch den Anbieter 
des Gesamtangebots ein gebettete Inhalte, die aus Inhalten Dritter be stehen und teils 
von externen Platt formen vor gehalten werden: Bettet ein Anbieter in sein An gebot 
etwa ein Video von einer Videoplatt form ein, das zudem von einem Dritten ein gespielte 
Werbung ent hält, so kommen als Dienste anbieter der Werbung innerhalb des ein‑
gebet teten Videos bereits vier Akteure in Betracht: der Anbieter des Gesamtangebots, 
der Anbieter des Films, der Anbieter der Videoplatt form, auf dem der Film bereit‑
gehalten wird oder der Werbedienst leister des in den Film ein gespielten Werbeinhalts – 
oder auch hier: alle?

Der Begriff des Dienste anbieters wird in der Literatur nach funktionalen Kriterien 
be stimmt. Zunächst bleibt fest zustellen, dass der Dienste anbieter begriff selbst davon 
aus geht, dass ein Telemediendienst aus unter schied lichen Teilmengen, Segmenten oder 
„eigenständig nutz baren Informa tions‑ und Kommunika tions einheiten“ 278 be stehen 
kann, wenn § 2 S. 1 Nr. 1 TMG davon spricht, dass der Dienste anbieter „eigene oder 
fremde Telemedien zur Nutzung be reithält oder den Zugang zur Nutzung ver mittelt“: 
Ein Dienste anbieter (d. h. der Anbieter eines Dienstes) hält einen oder mehrere und 
eigene oder fremde Telemedien bereit bzw. ver mittelt deren Nutzung.279 Dienste anbieter 
ist dabei derjenige, der durch seine Weisun gen oder „Herrschafts macht über Rechner 
und Kommunika tions kanäle Ver brei tung oder Speichern von Informa tionen er möglicht 
und nach außen als Erbringer von Diensten auf tritt“.280 Dabei spielt es für den Anbieter 
keine Rolle, wie er „sein An gebot be werkstelligt oder wessen Inhalte, Produkte oder 
Werbung auf einer Seite an gezeigt werden“.281 Im Zentrum der Anbieteridentifika tion 
steht seine Funktion als derjenige, der dem Nutzer die Nutzung eines Telemediums 
im Sinne einer conditio sine qua non er möglicht.

Dieser funktionale Ansatz führt dazu, dass in den oben ge nannten Beispielen 
jeden  falls der Anbieter des Gesamtangebots als Dienste anbieter zu identifizie ren ist. 
Ohne die durch ihn vor genommene Zusammen stel lung der eigenen und fremden 
Telemedien wäre weder der Zugriff auf seine Inhalte noch auf die Inhalte innerhalb 
der Werbeplätze möglich. Er ist hier Dienste anbieter sowohl der eigenen als auch der 

278 vgl. heilmann, anonymi tät für user-generated Content? ver fassungs recht liche und einfach-gesetz liche analyse der informa-
tions pflichten für journalistisch-redaktio nelle an gebote und andere telemedien in §§ 5 tmg, 55 rStv, baden-baden 2013, S. 258 ff.
279 vgl. holznagel/ricke in Spindler/Schuster, rdm, § 2 tmg, rn. 2, 3.
280 müller-broich, telemedien gesetz, § 2 rn. 1 unter ver weis auf Spindler in Spindler/Schmitz/geis, §   3 tDg, rn. 6; holznagel/ricke 
in Spindler/Schuster, rdm, § 2 tmg, rn. 2.
281 müller-broich, telemedien gesetz, § 2 rn. 1.
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fremden Telemedien (unabhängig von der Frage, ob er sich jeden falls bei den fremden 
Telemedien innerhalb seines Gesamtangebots auf haf tungs bezogene Privilegie rungs‑
tatbestände der §§ 7 ff. TMG berufen kann).282 In Bezug auf Websites hat das OLG 
Frank furt vor diesem Hinter grund an genommen, dass Dienste anbieter regelmäßig 
„das für die Website insgesamt ver antwort liche Unter nehmen oder die ver antwort liche 
Person“ ist.283

In Bezug auf die externen Zuliefe rer fremder Telemedien im Rahmen des Gesamt‑
angebots eines Anbieters folgt aus der funktionalen Sicht weise prinzipiell, dass diese 
eben falls die Voraus setzungen des Dienste anbieter begriffs er füllen, allerdings in Bezug 
auf das von ihnen bereit gehaltene (Teil‑)Telemedium; auch sie setzen eine Bedin gung, 
die die Nutzung des Telemediums über haupt erst er möglicht.284 Soweit der Anbieter 
des Gesamtangebots auf seinem An gebot Platz für Einblen dungen oder Einstel lungen 
Dritter be reithält, ver mittelt er den Zugang zu von diesen Dritten an gebotenen Tele‑
medien. Für die ge nannten Beispiele ergibt sich aus dieser Betrach tungs weise das Bild 
einer Matrjoschka: Der Anbieter des sich gegen über dem Nutzer als einheit lich ge‑
stalte ter Gesamt auftritt darstellen den An gebots ist Dienste anbieter aller der darauf 
bzw. darin ent haltenen eigenen und fremden Telemedien; der Zuliefe rer des Inhalts 
für den zu diesem Zwecke freigehaltenen Werbeplatzes ist parallel Dienste anbieter 
be züglich des von ihm bereit gestellten Inhalts. Auch für den ein gebet teten Film gilt: 
Derjenige, der den Film in sein Gesamtangebot einbettet, ist an gesichts der Ver mitt‑
lung fremder Telemedien zur Nutzung Dienste anbieter. Die Videoplatt form hält den 
Film zur Nutzung bereit und schafft Möglich keiten für Dritte, im Kontext der auf 
der Platt form vor gehaltenen Filme zu werben; die Platt form ver mittelt den Zugang zu 
Werbeinhalten in Form von durch Dritte zu gelieferte Telemedien. Derjenige, der den 
Film auf die Platt form ge laden hat, hält eben falls diesen Film zur Nutzung bereit; 
dass diese Person keinen eigenen Server oder kein eigenes Gesamtangebot hat, in dessen 
Rahmen der Film bereit gehalten wird, ist un beacht lich  – ein Dienste anbieter kann 
sich auch fremder Infrastrukturen und Platt formen be dienen.285 Auch der externe 
Werbezuliefe rer ist Dienste anbieter in Bezug auf die von ihm zur Ver fügung ge stellten 
werb lichen Inhalte (s. o.). Auch hier folgt die Einord nung unter den Dienste anbieter‑
begriff zunächst einem weiten Ver ständnis, sodass sich Fragen der Ver antwortlich keit 
erst bei Hinzuziehung der §§ 7 ff. TMG ergeben.

282 hier folgt die Studie einem weiten anbieter begriff, wie er in der literatur vor herrschend ist, s. etwa liesching, beck’scher online-
Kommentar JmStv, 12 aufl., 2014, § 3 rn. 7; jetzt auch Schulz in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 3 rn. 30 (m. w. n.).
283 olg frank furt, mmr 2007, 379.
284 in diese richtung auch holznagel/ricke in Spindler/Schuster, rdm, § 2 tmg, rn. 2.
285 holznagel/ricke in Spindler/Schuster, rdm, § 2 tmg, rn. 2.
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Zwischen fazit dieser Aus legung des Dienste anbieter begriffs ist, dass sich die Vor‑
schriften von TMG und RStV insbesondere bei zusammen gesetzten Diensten an 
mehrere Akteure gleichzeitig richten können.286 Alle Dienste anbieter unter liegen dann 
gleichzeitig den recht lichen Anforde rungen – also auch den werberecht lichen Vor gaben 
(zu den sich aus der tradi tio nellen Sicht eines „Gesamt erschei nungs bildes“ aus Nutzer‑
sicht er geben den Problemen, etwa im Hinblick auf Erkenn bar keit und Kennzeich nung 
s. unten Kapitel 6.6.2).

6.3.5 das tren nungs gebOt in telemedien nach § 58 abs. 1 rstv

Die zentrale auf Telemedien anwend bare Werberechts vorschrift des RStV ist das in 
§ 58 Abs. 1 statuierte Tren nungs gebot:

§ 58 Abs. 1 RStV
Werbung muss als solche klar erkenn bar und vom übrigen Inhalt der An gebote 
eindeutig ge trennt sein. In der Werbung dürfen keine unter schwelli gen Techniken 
ein gesetzt werden.

6.3.5.1 werbebegriff des rstv in bezug auf telemedien

Der Werbebegriff des RStV wird in § 2 Abs. 2 Nr. 7 RStV legaldefiniert:

§ 2 Abs. 2 Nr. 7 Satz 1 RStV
Werbung (ist) jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Hand‑
werks oder freien Berufs, die im Rundfunk von einem öffent lich‑recht lichen oder 
einem privaten Ver anstalter oder einer natür lichen Person ent weder gegen Ent ‑
gelt oder eine ähnliche Gegen leis tung oder als Eigen werbung gesendet wird, mit 
dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbrin gung von Dienst leis tungen, 
einschließ lich un beweg licher Sachen, Rechte und Ver pflich tungen, gegen Ent gelt 
zu fördern.

Der für Telemedien geltende § 58 Abs. 1 RStV nutzt allerdings den Begriff „Werbung“, 
ohne die er forder liche Anpas sung des aus schließ lich rundfunkrecht lich ver standenen 

286 S. auch alten hain in miebach/Joecks, münchener Kommentar zum Stgb. band 6/1, münchen 2010, § 2 tmg, rn. 1 ff.
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Werbebegriffs in § 2 Abs. 2 Nr. 7 RStV vorzu nehmen. Der Werbebegriff muss insoweit 
ent sprechend 287 ver standen werden als „jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, 
Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs, die in Telemedien von einem öffent lich‑
recht lichen oder einem privaten Anbieter oder einer natür lichen Person ent weder gegen 
Ent gelt oder eine ähnliche Gegen leis tung oder als Eigen werbung gesendet oder zum 
Abruf bereit gehalten wird, mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbrin gung 
von Dienst leis tungen, einschließ lich un beweg licher Sachen, Rechte und Ver pflich‑
tungen, gegen Ent gelt zu fördern“.

Zunächst fällt auf, dass die be griff liche Rundfunkzentrie rung zur Folge hat, dass 
es auch bei Telemedien immer nur ein (Gesamt‑)An gebot gibt, innerhalb dessen Werbung 
er bracht wird. Vom Wortlaut her er scheint dabei die Werbung als be sondere Kom‑
munika tions form im Gegen satz zu dem „übrigen Inhalt“ eines An gebots, der –  soll 
der Satz Sinn ergeben – gerade keine Werbung darstellt. Diese Logik scheint aus Sicht 
einer aus dem Fernsehen und mei nungs bil dungs relevanten Mediendiensten stammen‑
den Sicht weise nach vollzieh bar, und muss ent sprechend für Telemedien gelten, die 
publizisti sche An gebote machen: Hier er wartet der Nutzer eine objektive und unab‑
hängige Informa tion. Die Grenzen dieses Ver ständ nisses sind aber dort er reicht, wo 
Werbeplätze in ein werb liches Gesamtangebot integriert sind – hier bezöge sich der 
Tren nungs grundsatz auch auf die Trennung von Werbung und anderen werb lichen 
Inhalten und würde dem Schutz zweck nicht mehr gerecht, da der Nutzer ohnehin 
nicht von der Unabhängig keit der ab gerufenen Informa tionen aus ginge.288 Noch 
schwieri ger wird die Einord nung von Gesamtangeboten, die aus einer Vielzahl von 
Einzelelementen be stehen, von denen einige publizisti schen Erstel lungs‑ und Auswahl‑
Programmen folgen, einige Elemente manuell nach nicht‑publizisti schen Kriterien 
aus gewählt werden, und einige klar einer werb lichen Motiva tion folgen. Den Umstand, 
dass Gesamtangebote aus mehreren Teil‑Telemedien be stehen können (s. oben), be‑
achtet das geltende Begriffs verständnis insoweit nicht. Insofern er scheint auch hier das 
Ab stellen auf den Empfänger horizont bei der Klärung der Erwar tungs haltung des 
Nutzers nicht trivial (s. dazu unten Kapitel 6.6.2).

Die Defini tion geht zudem von zwei Alternativen aus: Ent weder ent hält das 
Telemedium Eigen werbung, d. h. der Telemedien anbieter bewirbt eigene An gebote, 
Inhalte, Produkte oder Dienst leis tungen, oder aber das An gebot, Produkt oder die 
Dienst leis tung eines Dritten wird gegen ein Ent gelt im Telemedium des Anbieters 

287 vgl. Dörr/Klimmt/Daschmann, Werbung in Computer spielen: heraus forde rungen für regulie rung und medien pädagogik, berlin 
2011, S. 83.
288 vgl. Smid in Spindler/Schuster, rdm, § 58 rStv rn. 19.
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be worben. Es bedarf im letzte ren Fall also der aus drück lichen Nennung des Werbe‑
objekts und einer irgendwie ge arteten Gegen leis tung.289

Deutlich wird auch, dass der Wortlaut der Werbedefini tion des RStV –  anders 
als nunmehr das UWG (s. oben) – auch weiter hin von der Voraus setzung einer sub‑
jektiven Werbeinten tion aus geht („Ziel der Absatz förde rung“). Dass der RStV anders 
als das UWG bei der geschäft lichen Handlung vom Ziel der Absatz förde rung und 
nicht vom unmittel baren Zusammen hang spricht, kann im Einzelnen unter schied liche 
Anwen dungs bereich nach sich führen: Zwar werden geschäft liche Aktivi täten, die ein 
Absatz förde rungs ziel nach RStV ver folgen, immer auch einen unmittel baren Zusam‑
men hang zur Absatz förde rung auf weisen. Anderer seits muss dagegen nicht jede ge‑
schäft liche Handlung, die unmittel bar mit der Absatz förde rung zusammen hängt, 
immer auch dem Werbebegriff des RStV unter fallen.290 Auf grund der Formulie rung 
(„von einem Anbieter zum Abruf bereit gehalten wird, mit dem Ziel …“) macht auch 
deut lich, dass die Absatz förde rungs absicht hier je nach Alternative auf unter schied‑
lichen Seiten vor liegen muss: So muss eine Wettbewerbs absicht bei der Eigen werbung 
naturgemäß auf seiten des Telemedien anbieters vor liegen. Bei der Werbung für Dritte 
muss jeden falls die Wettbewerbs absicht des Werbenden vor handen bzw. zu unter stellen 
sein.291

Nun ist regelmäßig das subjektive Motiv für eine Handlung schlecht er mittel‑ bzw. 
beweis bar, sodass Rechtsprechung und Literatur dazu über gegangen sind, objektive 
Kriterien herzu leiten, die bei ihrem Vor liegen an die Stelle einer subjektiven Inten tion 
treten 292; das Vor liegen der objektiven Kriterien impliziert dann das Vor liegen einer 
subjektiven Absatz förde rungs absicht. So wird aus der rundfunkrecht lichen Schleich‑
werbe defini tion (§ 2 Abs. 2 Nr. 8 RStV) hergeleitet, dass eine Werbeabsicht jeden falls 
dann vor liegt, wenn der Anbieter eine Gegen leis tung für die Bewer bung er halten hat: 
Das Ent gelt „fingiert unwieder bring lich“ die Absatz förde rungs absicht.293

Ein weiteres Indiz stellt auf „die Erkenn bar keit des Werbezwecks durch die Zu‑
schauer“ ab.294 Ansätze, die auf die Erkenn bar keit des Ziels der Absatz förde rung ab‑

289 auf eine be stimmte form der gegen leis tung kommt es nicht an, vgl. Schulz in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 2 rStv rn. 91; 
a. a. liesching/Schuster, Jugendschutz, münchen 2011, § 6 JmStv rn. 4, der auch un entgelt liche Werbung vom Werbebegriff erfasst sieht.
290 vgl. Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 2 rn. 15.
291 hier kann diskutiert werden, ob die absatz förde rungs inten tion auf seiten des medien anbieters und des beworbenen kumulativ 
vor liegen muss; erhebt der medien anbieter ein ent gelt für die Werbung, so muss man ihm wohl aber jeden falls die annahme unter-
stellen, dass die Werbung in seinem an gebot zur absatz förde rung ge eignet ist. Die eignung zur absatz förde rung reicht im Sinne des 
§ 2 abs. 2 nr. 7 rStv auch bereits aus, vgl. Schulz in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 2 rStv rn. 95.
292 Schulz in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 2 rStv rn. 94 f.
293 platho, Werbung, nichts als Werbung – und wo bleibt der tren nungs grundsatz?, 2000, S. 46 (48); vgl. micklitz/Schirmbacher in 
Spindler/Schuster, rdm, § 6 tmg, rn. 40
294 vgl. Schulz in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 2 rStv rn. 94; s. auch micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, rdm, 
§ 6 tmg, rn. 39.
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stellen, weisen vor dem Hinter grund des Tren nungs gebots allerdings das Risiko eines 
Paradoxons auf: Ist der Werbezweck erkenn bar, so weist dies auf das Präjudiz der 
Einhal tung des Tren nungs gebots hin. Ist aber bei Formen ge tarnter Werbung der 
Werbe zweck nicht ohne Weiteres erkenn bar, so kann dies jeden falls kein Kriterium 
dafür sein, die (Schleich‑)Werbung aus der Werbedefini tion auf grund des nicht erkenn‑
baren Absatz zwecks auszu nehmen. Eine Lösung für dieses Problem kann der Ansatz 
sein, der davon aus geht, dass je deut licher der Absatz zweck zutage tritt, die Inten tion 
der Absatz förde rung jeden falls unter stellt werden kann. In den Fällen, in denen die 
Wett bewerbs absicht gerade nicht deut lich zutage tritt, er scheinen die objektiven Krite‑
rien ihrer Ermitt lung von Über legungen ge trieben, die aus den Kriterien der aus‑
reichen den Trennung von Werbung und übrigen Inhalten ge wonnen werden. Letzteres 
ver weist aber auf ein ver gleich bares Paradoxon wie das oben Beschriebene: Kriterien 
für die Subsum tion unter den Werbebegriff präjudizie ren das Ergebnis der Prüfung 
des Tren nungs gebots  – in beide Richtun gen. Das deut lich weitere und objektivere 
Begriffs verständnis der geschäft lichen Handlung des UWG (s. oben) weist diese 
Problematik dagegen nicht auf; eine einfache Über tragung aber führt im Bereich des 
RStV nicht zu einer Besse rung, da in diesen Fällen die geschäft lichen Handlun gen 
des Medien anbieters von denen des Beworbenen ab gegrenzt werden müssten, was in 
der Praxis schwierig sein kann und zu wettbewerbs recht lich doppelt zu be werten den 
Handlun gen führen könnte.

6.3.5.2 anfOrde rungen des tren nungs gebOts aus § 58 abs. 1 rstv

Konkrete Vor gaben, wie die Trennung von Werbung und übrigem Inhalt aus gestaltet 
sein muss, macht der RStV nicht. Ob der Begriff der „Trennung“ vom Wortlaut 
restriktivere Anforde rungen an werb liche Inhalte stellt als die in der AVMD‑Richtlinie 
vor gesehene „leichte Erkenn bar keit“ 295 und „Unter scheid bar keit vom redak tio nellen 
Inhalt“ 296 spielt aus Perspektive des Schutz zwecks keine Rolle, da das Resultat der 
Trennung jeden falls sein muss, dass der durch schnitt liche Nutzer des Telemediums 
die Beweggründe der werb lichen Inhalte aus machen kann.297

295 art. 9 1) a), art. 19 1) avmD-richtlinie.
296 art. 19 1) avmD-richtlinie.
297 zu der nutzung unter schied licher begriffe in avmD-rl, rStv und tmg s. Dörr/Klimmt/Daschmann, Werbung in Computer spielen, 
S. 77.
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Ent sprechende Hinweise auf den Umstand der be zahlten Werbeinhalte im An gebot 
können aus drück lich, also durch eine ent sprechende Ankündi gung oder Kennzeich‑
nung er folgen oder sich aus ge stalteri schen Aspekten ergeben. Eine Kennzeich nungs‑
pflicht normiert § 58 Abs. 1 RStV grundsätz lich nicht.298 Der Tren nungs grundsatz 
kann sich aber dort faktisch zu einer Kennzeich nungs pflicht aus wachsen, wo auf grund 
inhaltsähn licher Gestal tungs merkmale der werb lichen Inhalte nicht mehr ohne Weiteres 
nach vollzieh bar ist, dass der werb liche Inhalt das Ziel der Absatz förde rung hat. Hieraus 
er wächst die Leitlinie, dass die aus drück liche Kennzeich nung werb licher Inhalte umso 
notwendi ger wird, je näher sich ihre Gestal tung an den übrigen Inhalt des An gebots 
anlehnt.

Für die Kennzeich nung selbst gilt, dass nicht zwingend spezifi sche Benen nungen 
(wie „Anzeige“ im Presserecht) ge nutzt werden müssen – es muss aber aus Nutzer sicht 
klar sein, dass es sich um werb liche, nicht‑objektive Inhalte handelt.299 Geht dies aus 
dem in der Kennzeich nung ge nutzten Begriff nicht hervor, so kommt der Anbieter 
jeden falls mit dieser Form der Kennzeich nung dem Tren nungs gebot nicht nach. 
Inwieweit ge stalteri sche Aspekte für die erkenn bare Trennung aus reichen, hängt vom 
jeweili gen Einzelfall ab und kann nicht pauschal ge klärt werden. Kriterien, die bei der 
aus reichend ab weichen den Gestal tung zum Tragen kommen können, sind neben der 
Platzie rung, Anord nung, Umran dung, Farbauswahl, Schrift gestal tung auch die Nutzung 
anderer Darstel lungs formen (z. B. animierte werb liche Inhalte bei statischen An gebots‑
texten). Die im Rahmen von Schleichwer bung im Rundfunk ent wickelten Indizien 
für eine Werbeabsicht können im Übrigen auch als Maßstab bei der Prüfung nach 
§ 58 Abs. 1 RStV heran gezogen werden (wirtschaft liche Ver flech tungen, pro grammlich‑
dramaturgi sche Gründe für Einbin dung, ungleichmäßige Produkt auswahl, unsach liche 
Darstel lung etc.).300

Recht liche Vor gaben zu Sponsoren hinweisen fallen bei einfachen Telemedien 
mangels der Anwend bar keit des § 8 RStV aus, sodass bei der Nennung von Förderern 
oder Unter stützern jeweils zu fragen ist, inwieweit die Nennung aus Nutzer sicht werb‑
liche Zwecke ver folgt und – ist dies der Fall – inwieweit Kennzeich nung, Platzie rung 
und Gestal tung dem Tren nungs gebot ent sprechen.301

298 Smid in Spindler/Schuster, rdm, § 58 rStv rn. 12.
299 vgl. Smid in Spindler/Schuster, rdm, § 58 rStv rn. 12, rn. 16.
300 Smid in Spindler/Schuster, rdm, § 58 rStv rn. 12; vgl. dazu Schulz in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 2 rStv rn. 111 ff.
301 Smid in Spindler/Schuster, rdm, § 58 rStv rn. 12, rn. 18; mit weiteren aus führungen dazu, wann bei Sponsoren hinweisen produkt-
platzie rung und wann Schleichwer bung vor liegt s. Dörr/Klimmt/Daschmann, Werbung in Computer spielen, S. 84, die davon aus gehen, 
dass sämt liche Defini tionen in § 2 abs. 2 rStv auch für telemedien gelten.
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6.3.5.3 crOss-mediale ver marK tungs strategien  
als heraus fOrde rung des tren nungs gebOts

Aktuelle Marken strategien, auch und insbesondere im Bereich von Kinder spielzeug 
und ‑medien marken, nutzen neben herkömm licher Werbung ver mehrt cross‑mediale 
Ver bünde, um Auf merksam keit für das eigene Produkt oder die eigene Marke zu 
schaffen. Diese Strategien können unter schied liche Richtun gen auf weisen: Zum einen 
kann eine etablierte Medien marke bzw. ein Medien produkt durch Merchandising den 
Weg in den Produkt markt finden, etwa wenn eine be kannte Zeichen trick figur aus 
Film oder Fernsehen in Form von Comics, Spielfiguren, Hörspielen oder Online‑Games 
aus gewertet wird (ent weder durch den ursprüng lichen Rechteinhaber selbst oder durch 
von diesem lizenzierte Unter nehmen). Zum anderen gibt es Beispiele für Marketing‑
auswer tungen, bei denen einem bereits als Ware erhält lichen Produkt nach träg lich 
eine eigene Fernsehserie oder Online‑Portale „auf den Leib“ geschrieben wurde, um 
die Auf merksam keit für das Produkt zu steigern.302

Soweit in Telemedien auf spezifi sche Merchandisingprodukte hin gewiesen wird 
(z. B. eine Spielfigur), muss von einer Werbeinten tion aus gegangen und das Tren nungs‑
gebot be achtet werden.303 Anders muss dagegen das Ergebnis der Bewer tung in Fällen 
sein, in denen mediale Marken formen (Serie, Online‑Spiel etc.) zwar in der Welt der 
ent sprechen den Marke spielen und den (fiktionalen) Charakter der Marke einbinden, 
nicht aber auf spezifi sche einzelne Produkte ver weisen. Die Handlung in der gleichen 
„Marken welt“ ist zwar immer auch eine Auf merksam keits‑ und ggf. Beliebt heits steige‑
rung bzgl. aller zu der Marken welt ge hören den Produkte, hier ist jedoch oftmals der 
Werbebegriff auf grund mangelnder Ent geltlich keit der Ver brei tung in dem jeweili gen 
Medium nicht erfüllt. Im Gegen teil: Üblicher weise stellen Medien anbieter eine Form 
der Marken auswer tung dar, bei der der Rundfunk‑ oder Telemedien anbieter den ent‑
sprechen den Inhalt gegen ein Ent gelt über haupt erst ver breiten darf; der Geldfluss 
geht vom Medien anbieter zum Marken anbieter und nicht – wie bei der Werbung – 
um gekehrt. Kommt es durch die zunehmende Ver brei tung ent sprechen der Marketing‑
strategien allerdings dazu, dass etwa ein Telemedien anbieter ein Online‑Spiel, das in 
einer be stimmten Marken welt be heimatet ist, nur gegen Ent gelt in sein An gebot 
auf nimmt, so kippt die Bewer tung erneut in Richtung eines er füllten Werbebegriffs 

302 vgl. dazu paus-hasebrink/neumann-braun/hasebrink/aufenanger, medien kind heit – marken kind heit: unter suchungen zur multi-
medialen ver wertung von marken zeichen für Kinder, münchen 2004.
303 Schulz in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 2 rStv rn. 104.
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mit ent sprechen den Anforde rungen an die Erkenn bar keit der kommerziellen Interessen, 
die mit der Einblen dung ver folgt werden.304

6.3.5.4 werbung für gewinn sPiele in telemedien

Recht liche Anforde rungen an in Telemedien an gebotene Gewinn spiele richten sich 
nach § 8a RStV, wenn diese „in ver gleich baren Telemedien (Telemedien, die an die 
Allgemein heit gerichtet sind)“ an geboten werden. § 8a RStV selbst schreibt fest, dass 
Gewinn spiele grundsätz lich zulässig sind. Sie haben aber dem Gebot der Transparenz, 
insbesondere im Hinblick auf Teilnahmekosten, Teilnahmeberechti gung, Spielgestal‑
tung und Auf lösung (S. 4), und des Teilnehmer schutzes zu unter liegen (S. 2), dürfen 
den Teilnehmer nicht irreführen oder seinen Interessen schaden (S. 3) und müssen die 
Belange des Jugendschutzes wahren (S. 5).305 Ob sich der Anwen dungs bereich des § 58 
Abs. 3 RStV auf die im vorher gehenden Absatz (§ 58 Abs. 2 RStV) ge nannten audio‑
visuellen Mediendienste auf Abruf bezieht 306 oder alle vom RStV an gesprochenen 
Telemedien (die sich an die Allgemein heit richten) umfasst, kann für diese Studie 
dahin gestellt bleiben, da die inhalt lichen Anforde rungen an die Aus gestal tung von 
Gewinn spielen aus Ver braucher schutz‑ und Wettbewerbs recht nicht im Mittelpunkt 
des Werberechts stehen.

Allerdings weisen Gewinn spiele immer auch werberelevante Aspekte in zweifacher 
Hinsicht auf: Zum einen werden die Gewinn spiele an anderen Stellen be worben (im 
An gebot des Gewinn spielanbieters, aber auch innerhalb von An geboten Dritter), zum 
anderen kann die Darstel lung der Preise bzw. des Preises werb lichen Charakter haben. 
Für die Bewer bung von Gewinn spielen gelten insoweit die allgemeinen Vor gaben des 
Werberechts, wie sie in diesem Kapitel be schrieben sind. Für die Darstel lung von zu 
gewinnen den Produkten gilt, dass sie –  soweit sie im redak tio nellen Teil eines Tele‑
mediums auf tauchen  – dramaturgisch gerecht fertigt er scheint; ggf. drängt sich die 
Notwendig keit der Darstel lung und text lichen Beschrei bung des Gewinns durch die 
Transparenz pflichten des § 8a RStV geradezu auf. Sowohl die optische wie die text liche 
Darstel lung muss dabei aber sach lich bleiben – er scheint die Beschrei bung als undiffe‑
renziert werbend oder lobend, so liegt regelmäßig eine Werbung vor, die ohne be sondere 

304 im ergebnis Schulz in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 2 rStv rn. 106.
305 S. dazu im einzelnen müller in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 8a rStv rn. 22 ff.
306 So jeden falls das ver ständnis von Jaschinski in heise online-recht, 3. ergl. 2011, Kapitel iv, gewinn- und glücks spiele, rn. 112.
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Kennzeich nung oder Gestal tung ein Ver stoß gegen das Tren nungs gebot nach § 58 
Abs. 1 RStV darstellen kann. Eine Frage, die sich hier erneut stellt, ist die nach Gewinn‑
spielangeboten in kommerziellen, nicht‑publizisti schen Gesamtangeboten (s. dazu oben 
Kapitel 6.2.3).

6.3.5.5 rechts fOlgen bei ver stössen gegen § 58 abs. 1 rstv

Ein Ver stoß gegen das Erkennbar keits gebot in § 58 Abs. 1 RStV ist nicht sank tions‑
bewehrt, die zuständige Stelle kann aber im Rahmen der allgemeinen Telemedien‑
aufsicht gem. § 59 Abs. 3 RStV „die zur Beseiti gung des Ver stoßes er forder lichen 
Maßnahmen gegen über dem Anbieter“ treffen, d. h. insbesondere die Unter lassung 
fordern. Daneben stellt ein Ver stoß gegen das Tren nungs gebot in § 58 Abs. 1 RStV 
immer auch einen Rechts bruch im Sinne des § 4 Nr. 11 UWG dar, der unlauter ist 
und bei ent sprechen der Relevanz („Spürbar keit“) zur wettbewerbs recht lichen Unzulässig‑
keit der Handlung im Sinne von § 3 Abs. 1 UWG führt (s. dazu oben Kapitel 6.2.3).

6.3.6 anfOrde rungen an KOmmerzielle KOmmuniKa tiOn  
in telemedien gemäss § 6 abs. 1 tmg

Auch das Telemedien gesetz (TMG) ent hält Vor gaben für werb liche Inhalte in Tele‑
medien. Zum Begriff des Telemediums und des Dienste anbieters kann auf die obigen 
Aus führungen ver wiesen werden (s. oben. Kapitel 6.3.1 ff.). Zentrale Norm im Bundes‑
recht ist § 6 Abs. 1 TMG:

§ 6 Abs. 1 TMG
Dienste anbieter haben bei kommerziellen Kommunika tionen, die Telemedien oder 
Bestand teile von Telemedien sind, mindestens die folgen den Voraus setzungen zu 
be achten:
1. Kommerzielle Kommunika tionen müssen klar als solche zu er kennen sein.
2. Die natür liche oder juristi sche Person, in deren Auftrag kommerzielle Kommu‑

nika tionen er folgen, muss klar identifizier bar sein.
3. An gebote zur Ver kaufs förde rung wie Preis nachlässe, Zugaben und Geschenke 

müssen klar als solche erkenn bar sein, und die Bedin gungen für ihre Inan‑
spruch nahme müssen leicht zugäng lich sein sowie klar und unzweideutig 
an gegeben werden.
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4. Preis ausschreiben oder Gewinn spiele mit Werbecharakter müssen klar als 
solche erkenn bar und die Teilnahmebedin gungen leicht zugäng lich sein sowie 
klar und unzweideutig an gegeben werden.

Im Gegen satz zum UWG („geschäft liche Handlung“) und dem RStV („Werbung“) 
nutzt § 6 Abs. 1 TMG den Begriff der kommerziellen Kommunika tion, um seinen 
Anwen dungs bereich zu definie ren. Kommerzielle Kommunika tion wird legaldefiniert 
in § 2 Nr. 5 TMG:

§ 2 TMG (Auszug)
Im Sinne dieses Gesetzes (…)
5. ist kommerzielle Kommunika tion jede Form der Kommunika tion, die der 

unmittel baren oder mittel baren Förde rung des Ab satzes von Waren, Dienst‑
leis tungen oder des Erschei nungs bilds eines Unter nehmens, einer sonsti gen 
Organisa tion oder einer natür lichen Person dient, die eine Tätig keit im Handel, 
Gewerbe oder Handwerk oder einen freien Beruf ausübt; die Über mitt lung 
der folgen den Angaben stellt als solche keine Form der kommerziellen Kom‑
munika tion dar:
a) Angaben, die unmittel baren Zugang zur Tätig keit des Unter nehmens 

oder der Organisa tion oder Person er möglichen, wie insbesondere ein 
Domain‑Name oder eine Adresse der elektroni schen Post,

b) Angaben in Bezug auf Waren und Dienst leis tungen oder das Erschei‑
nungs bild eines Unter nehmens, einer Organisa tion oder Person, die un‑
abhängig und insbesondere ohne finanzielle Gegen leis tung ge macht wer‑
den.

Mit der Defini tion hat der Gesetz geber Art. 2 f) der E‑Commerce‑Richtlinie wort genau 
um gesetzt. Im Ver gleich zur „geschäft lichen Handlung“ des UWG er scheint der 
Anwen dungs bereich kleiner, da für eine kommerzielle Kommunika tion jeden falls eine 
Kommunika tion in Form einer Äußerung vor liegen muss und nicht eine irgendwie 
ge artete Handlung (oder Unter lassung).307 In der Telemedien praxis führt dies aber 
nicht zu einer Einschrän kung, da die Kommunika tionen ohnehin in, über oder mit‑
hilfe von Telemedien geäußert werden; umfasst sind insoweit „alle Formen von Werbe‑
nachrichten, Produkt hinweisen, News lettern, (…) Werbebanner, Pop‑up‑Fenster oder 

307 Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 2 rn. 14.
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sonstige Einblen dungen“ sowie Hyperlinks.308 Daneben lässt das TMG auch die 
mittel bare Absatz förde rung aus reichen, wo die geschäft liche Handlung einen unmittel‑
baren Zusammen hang fordert.309

Im Ver gleich zum rundfunkstaats vertrag lichen Werbebegriff er scheint der Begriff 
der kommerziellen Kommunika tion weiter, da er auch Aktivi täten wie das Sponsoring 
oder unter nehmeri sche Selbst darstel lungen, aber auch Rabatte, Zugaben, Gewinn spiele 
und Geschenke umfasst.310

Der ent scheidende Aspekt gegen über der Begriffs konzep tion im RStV ist darüber 
hinaus der Umstand, dass ein Telemedium an sich eine kommerzielle Kommunika tion 
darstellen kann.311 So geht die Defini tion an dieser Stelle gerade nicht (zwingend) von 
einer Dualität von werb licher Äußerung und übrigem Inhalt aus, sondern ver weist 
prinzipiell auch auf die Möglich keit, dass ein telemediales Gesamtangebot aus unter‑
schied lichen Teil‑Telemedien inhalten besteht, von denen einige, alle oder auch keine 
den Begriff der kommerziellen Kommunika tion er füllen. § 6 Abs. 1 1. Hs. TMG ver‑
deut licht dies an schau lich, wenn er von kommerziellen Kommunika tionen spricht, 
„die Telemedien oder Bestand teile von Telemedien sind“. Für zusammen gesetzte Tele‑
medien er leichtert dieses Begriffs verständnis die Anwend bar keit der recht lichen Vor‑
gaben deut lich (s. dazu im Ver gleich die Frage der Anwend bar keit des § 58 Abs. 1 
RStV, Kapitel 6.3.4).

6.3.6.1 das erKennbar Keits gebOt nach § 6 abs. 1 nr. 1 tmg

Das Erkennbar keits gebot in § 6 Abs. 1 Nr. 1 TMG schreibt die klare Erkenn bar keit 
kommerzieller Kommunika tionen vor, um vor einer Täuschung über die fehlende 
Neutrali tät bzw. Objektivi tät der Informa tion auf Nutzer seite zu schützen 312; anders 
als § 58 Abs. 1 RStV ent hält die Vor schrift aber nicht auch ein Tren nungs gebot (s. 
dazu oben Kapitel 6.3.5). Auch hier kommt es – je nach Gestal tung und Platzie rung – 
nicht zwingend auf eine Kennzeich nung der kommerziellen Kommunika tion als „Wer‑
bung“, „Anzeige“ etc. an, sondern die Erkenn bar keit kann auch durch ge stalteri sche 

308 S. müller-broich, telemedien gesetz, § 2 rn. 6 unter ver weis auf Spindler in Spindler/Schuster, rdm, § 3 tDg a. f. rn. 22; holznagel/
ricke in Spindler/Schuster, rdm, § 2 tmg rn. 10 f.
309 zu der dem tmg ent sprechen den weiten aus legung der geschäft lichen handlung im uWg s. Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach 
u. a., uWg, § 2 rn. 14.
310 S. auch micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, rdm, § 6 tmg, rn. 16.
311 micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, rdm, § 6 tmg, rn. 19.
312 micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, rdm, § 6 tmg, rn. 26.
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Elemente oder die Platzie rung gewährleistet werden; im Übrigen können die oben 
be schriebenen Kriterien auch hier heran gezogen werden (s. oben Kapitel  6.2.3 und 
6.3.5). In Fällen, in denen das Gesamtangebot als kommerzielle Kommunika tion zu 
be werten ist, kann sich die Erkenn bar keit aus der Gesamt gestal tung 313, aber auch 
bereits aus der URL des An gebots ergeben.314

6.3.6.2 das identifizierbar Keits gebOt nach § 6 abs. 1 nr. 2 tmg

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 TMG fordert die eindeutige Identifizier bar keit desjenigen, in dessen 
Auftrag die kommerzielle Kommunika tion erfolgt. So soll sicher gestellt werden, dass 
der Nutzer er kennen kann, wer die werb lichen Aus sagen ihm gegen über trifft. Für die 
Erfül lung der Identifika tions pflicht reicht es nach h. M. aus, dass die kommerzielle 
Kommunika tion selbst nicht die Identifika tion in Form des Namens der werben den 
(meist juristi schen) Person beinhalten muss, sondern einen einfachen Weg bietet, die 
Angaben zur Identifika tion über einen Ver weis zu er reichen, z. B. über einen Link.315 
Ganz ent fallen können Informa tionen zur Werber‑Identifika tion, wenn sich eine Identi‑
fizie rung aus Nutzer sicht bereits aus der Gestal tung und den Angaben innerhalb der 
kommerziellen Kommunika tion selbst ergibt, etwa durch Einblen dung eines be kannten 
Logos oder des Firmenschrift zuges.316

6.3.6.3 die infOrma tiOns gebOte nach § 6 abs. 1 nr. 3 und nr. 4 tmg

§ 6 Abs. 1 Nr. 3 TMG ent spricht § 4 Nr. 4 UWG, Nr. 4 ent spricht § 4 Nr. 5 UWG, 
sodass prinzipiell die obigen Aus führungen auch hierfür gelten. Unter schied im ver‑
meint lichen Neben einander von TMG und UWG bleibt hier allerdings, dass das 
UWG vom Ansatz her von einem Irrefüh rungsverbot aus geht, § 6 Abs. 1 Nr. 3 und 4 
TMG aber von einem Informa tions‑ bzw. Transparenzgebot.317 Dies hat zur Folge, 
dass – jeden falls theoreti sche – Konstella tionen denk bar sind, in denen ein Telemedien‑

313 micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, rdm, § 6 tmg, rn. 26; Kitz, Das neue recht der elektroni schen medien in Deutschland – 
sein Charme, seine fallstricke, zum 2007, 368 (372); leitgeb, virales marketing – recht liches umfeld für Werbefilme auf internetportalen 
wie youtube, zum 2009, 39 (43).
314 Kritisch zur url als klares erkennbar keits merkmal s. micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, rdm, § 6 tmg, rn. 28.
315 müller-broich in müller-broich, telemedien gesetz, § 6 rn. 4; micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, rdm, § 6 tmg, rn. 49.
316 vgl. micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, rdm, § 6 tmg, rn. 48a.
317 So hervor gehoben von micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, rdm, § 6 tmg, rn. 10.
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anbieter den Vor gaben von Nr. 3 und  4 ent spricht und die nötigen Informa tionen 
anbietet, die konkrete Gestal tung aber dennoch gegen Normen des UWG ver stoßen 
kann 318; oder ein Anbieter voll führt eine geschäft liche Handlung, die wettbewerbs‑
recht lich nicht zu be anstanden ist, ver säumt aber, rechts konforme Informa tionen nach 
§ 6 Abs. 1 TMG bereit zuhalten. Dies führt faktisch zu einer inhalt lichen Doppel‑
regulie rung, bei der die Rechts konformi tät eines An gebots mit dem einen Rechts bereich 
kein Präjudiz für die Rechtmäßig keit aus Perspektive des anderen Rechts bereichs 
darstellt.319 Dies ist an sich unschäd lich, kann aber dort zu Problemen führen, wo die 
gericht liche Spruchpraxis bei der Kriterien‑ und Maßstabs entwick lung auf den jeweils 
anderen Rechts bereich ver weist (s. dazu unten Kapitel 6.6.2).

6.3.6.4 rechts fOlgen bei ver stössen gegen § 6 tmg

Ver stöße gegen § 6 TMG sind im Rahmen des TMG nicht sanktioniert. Der Voll‑
zug der Bundes vorschrift obliegt den Ländern, sodass hier die allgemeine Telemedien‑
aufsicht über die Einhal tung der Erkennbar keits‑, Identifizie rungs‑ und Informa‑
tionsgebote des § 6 TMG wacht; das sind die nach § 59 Abs. 2 RStV in Ver bindung 
mit dem jeweili gen zuweisen den Landes recht zuständi gen Stellen, regelmäßig die 
Landes medien anstalten.320 Bei Ver stößen kann die zuständige Telemedien aufsicht 
insoweit ein Be anstan dungs‑ bzw. Sperr verfahren nach § 59 Abs. 3 S. 2 RStV einleiten. 
In Fällen, in denen das Ver fahren gegen den Anbieter nicht durch führ bar ist oder 
keine Aus sicht auf Erfolg hat, kann die zuständige Stelle gem. § 59 Abs. 3 RStV auch 
eine Sper rungs anord nung an Dritte einleiten, insbesondere gegen über dem jeweili gen 
Host provider.321

Ein Ver stoß gegen die Vor gaben in § 6 TMG stellt daneben gleichzeitig einen 
Rechts bruch einer Markt verhaltens regel gem. § 4 Nr. 11 UWG dar 322 und ist danach 
unlauter und – wenn die Spürbar keits schwelle über schritten ist – wettbewerbs recht lich 
nach § 3 Abs. 1 UWG unzu lässig (s. oben Kapitel  6.2.1). Klageberechtigte können 
ent sprechend Unter lassung ver langen (s. oben Kapitel 6.2.6).

318 micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, rdm, § 6 tmg, rn. 59 ff.
319 vgl. micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, rdm, § 6 tmg, rn. 12.
320 zu den aus nahmen dieser regel in fünf bundes ländern s. oben fn 260.
321 zur (ver fassungs recht lichen) problematik derarti ger Sper rungs anord nungen gegen über inter mediären s. Sieber/nolde, Sperr-
verfü gungen im internet, Schriften reihe des max-planck-instituts für aus ländi sches und inter nationales Strafrecht – Strafrecht liche 
forschungs berichte, berlin 2008.
322 müller-broich in müller-broich, telemedien gesetz, § 6 rn. 14.
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6.4 Jugendschutz recht liche anfOrde rungen an werbung

In Bezug auf Kinder und Jugend liche macht auch der Jugendmedien schutz‑Staats‑
vertrag (JMStV) in § 6 JMStV werbespezifi sche Vor gaben.

§ 6 JMStV – Jugendschutz in der Werbung und im Tele shopping
(1) Werbung für indizierte An gebote ist nur unter den Bedin gungen zulässig, die 

auch für die Ver brei tung des An gebotes selbst gelten. Die Liste der jugend‑
gefährden den Medien (§ 18 des Jugendschutz gesetzes) darf nicht zum Zwecke 
der Werbung ver breitet oder zugäng lich ge macht werden. Bei Werbung darf 
nicht darauf hin gewiesen werden, dass ein Ver fahren zur Auf nahme eines 
An gebotes oder eines inhalts gleichen Träger mediums in die Liste nach § 18 
des Jugendschutz gesetzes anhängig ist oder ge wesen ist.

(2) Werbung darf Kinder und Jugend liche weder körper lich noch seelisch be ein‑
trächti gen, darüber hinaus darf sie nicht
1. direkte Aufrufe zum Kaufen oder Mieten von Waren oder Dienst leis‑

tungen an Minderjährige ent halten, die deren Unerfahren heit und Leicht‑
gläubig keit aus nutzen,

2. Kinder und Jugend liche unmittel bar auf fordern, ihre Eltern oder Dritte 
zum Kauf der be worbenen Waren oder Dienst leis tungen zu bewegen,

3. das be sondere Ver trauen aus nutzen, das Kinder oder Jugend liche zu Eltern, 
Lehrern und anderen Ver trauens personen haben, oder

4. Kinder oder Minderjährige ohne be rechtigten Grund in gefähr lichen 
Situa tionen zeigen.

(3) Werbung, deren Inhalt ge eignet ist, die Ent wick lung von Kindern oder Jugend‑
lichen zu einer eigen verantwort lichen und ge meinschafts fähigen Persönlich keit 
zu be einträchti gen, muss ge trennt von An geboten er folgen, die sich an Kinder 
oder Jugend liche richten.

(4) Werbung, die sich auch an Kinder oder Jugend liche richtet oder bei der Kinder 
oder Jugend liche als Darsteller ein gesetzt werden, darf nicht den Interessen von 
Kindern oder Jugend lichen schaden oder deren Unerfahren heit aus nutzen.

(5) Werbung für alkoholi sche Getränke darf sich weder an Kinder oder Jugend‑
liche richten noch durch die Art der Darstel lung Kinder und Jugend liche 
be sonders an sprechen oder diese beim Alkoholgenuss darstellen. (…)

Schutz zweck des JMStV ist die möglichst unbe einträchtigte Persönlich keits entwick lung 
und ‑entfal tung Minderjähri ger, wie sie in Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG ge‑
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fordert und den Eltern in Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG als Ziel der Erziehungs verantwor tung 
anheimgestellt ist.323 Traditio nell 324 zielen die Schutzinstrumente des Jugendmedien‑
schutzes dabei auf die Minimie rung medien induzierter Ent wick lungs risiken ab, die 
sich auch in § 6 Abs. 1, Abs. 2 Hs. 1, Abs. 2 Nr. 4 oder § 6 Abs. 3, Abs. 5 JMStV wieder‑
finden. Soweit die Vor schrift auch den Schutz der Ent schei dungs autonomie von Kindern 
und Jugend lichen be zweckt, ist eine Hinwen dung zu und Über lappung mit Zielen des 
allgemeinen Ver braucher schutzes zu er kennen. Als ver fassungs geleite tes Ab gren zungs‑
kriterium zwischen Jugendmedien schutz und Jugend verbraucher schutz kann hier gelten, 
dass der ver fassungs recht liche Jugendmedien schutz die Entwick lung hin zu einem 
gesellschafts fähigen, autonomen Ver braucher, der eigene Ent schei dungen zu treffen in 
der Lage ist, über haupt erst er möglichen soll. Der (Jugend‑)Ver braucher schutz dagegen 
zielt auf den Schutz der (späteren) Ausübung dieser Ver braucherautonomie ab, soll also 
unsach liche Beeinflus sungen der mithilfe des Jugendschutzes einmal er langten Ent‑
schei dungs frei heit möglichst ver hindern. Ent sprechende Vor schriften, die eher der 
letzte ren Schutz rich tung und damit funktional eher dem Ver braucher schutz recht zuzu‑
ordnen sind, finden sich in § 6 Abs. 2 Nr. 1 bis  3 und Abs. 4 JMStV (s. dazu unten 
Kapitel 6.4.1).325

Im Grundsatz geht der Staats vertrags geber bei § 6 JMStV von der Annahme aus, 
dass Minderjährige auch im Hinblick auf ihre Werberezep tion be sonders schutz‑
bedürftig sind. Insbesondere Kinder könnten be stimmten Formen der Werbung gegen‑
über nur ver mindert kritik fähig sein.326 An gesichts der ver fassungs recht lichen Schutz‑
pflicht des Gesetz gebers und der auf dem Spiel stehen den Schutz güter darf der Staat 
dieser Annahme folgen, solange keine hinreichen den gegen teili gen Erkennt nisse vorlie‑
gen. Ihm kommt hier eine weite gesetz geberi sche Einschät zungs prärogative zugute.327

Der JMStV gilt für Rundfunk und Telemedien, sodass die oben dargelegten Aus‑
führungen zu den ab gestuften Dienstetypen und Telemedien formen hier obsolet er‑

323 S. ladeur in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 6 JmStv rn. 2; engels, Kinder- und Jugendschutz in der ver fassung. ver-
anke rung, funktion und ver hältnis zum elternrecht, aör 1997, 212 ff.
324 zu notwendi gen zukünfti gen zielen der Steue rungs programme im Jugendschutz programm s. Dreyer/hasebrink/lampert/Schröder, 
ent wick lungs- und nutzungs trends im bereich der digitalen medien und damit ver bundene heraus forde rungen für den Jugendmedien-
schutz, teil bericht ii, bern 2013.
325 zur ver fassungs recht lichen ab gren zung der ent wick lungs schutz bezogenen vor gaben des Jugendmedien schutzes und der abwehr 
wirtschaft licher nachteile des ver braucher schutzes vgl. König/börner, erweiterter minderjährigen schutz im rechts geschäft lichen 
ver kehr? gefahr körper licher und seelischer Schäden als un verzicht bares tatbestands merkmal des § 6 JmStv, mmr 2012, 215 (217 f.).
326 fundamentaler: erdemir in Spindler/Schuster, rdm, § 6 JmStv rn. 1 („der oft manipulativen Wirkung von Werbung nahezu schutz-
los aus gesetzt“).
327 vgl. bverfg nJW 1991, 1471 (1472). er muss allerdings im rahmen prakti scher Konkordanz überle gungen be rücksichti gen, dass in 
erster linie solche Jugendschutz normen ent gegen stehen den grundrechten (er wachsener) Dritter aus reichend tribut zu zollen ist, die 
spezifisch auf den Schutz von minderjähri gen ab zielen und nicht auch die freiheiten erwachsener un verhältnis mäßig be einträchti gen; 
kritisch insoweit in bezug auf die anforde rungen an nicht kinder- und jugendspezifi sche Werbe vorschriften in § 6 JmStv ladeur in 
hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 6 JmStv rn. 3.
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scheinen – von dem Anwen dungs bereich des JMStV sind alle relevanten Erschei nungs‑
formen im Netz umfasst.328

Da der JMStV keine Defini tion für „Werbung“ be reithält, ist auf den Werbebegriff 
des RStV zurück zugreifen; insoweit bleibt auch hier der Hinweis auf die bisher rund‑
funkzentrierte Begriffs bestim mung in § 2 Abs. 2 Nr. 7 RStV, die für eine Anwen dung 
auf Telemedien nur sinn gemäß heran gezogen werden kann (s. oben Kapitel 6.3.5).

Für werb liche Inhalte gelten neben den Spezial vorschriften in § 6 JMStV die 
allgemeinen jugendschutz recht lichen Vor gaben, darunter insbesondere die in § 4 Abs. 1 
JMStV als absolut unzu lässig ge listeten Inhalte, die in § 4 Abs. 2 JMStV nur unter be‑
 stimmten Voraus setzungen zulässigen Inhalte sowie die Anforde rungen, die § 5 JMStV 
an Zugangs beschrän kungen zu ent wick lungs beeinträchti gen den Inhalten stellt.329 
Anbieter – also sowohl der Anbieter des werbebeinhalten den Gesamtangebots, als auch 
der Werbeanbieter und ggf. zur techni schen Ver mitt lung ge nutzte Inter mediäre wie 
der Ad‑Server‑Anbieter  – müssen im Falle jugendschutz relevanter Werbeinhalte ent‑
sprechende Schutz maßnahmen vor sehen, die ein In‑Kontakt‑Kommen Minderjähri ger 
mit dem Werbeinhalt ver hindern (§ 4 Abs. 2 JMStV) bzw. er schwe ren (§ 5 Abs. 1 
JMStV).

Voraus geschickt werden muss, dass sich die Vor gaben in § 6 JMStV in erster Linie 
auf die Inhalte werb licher Kommunika tion be ziehen. Normen, die wie das Tren nungs‑ 
bzw. Erkennbar keits gebot auch die Gestal tung, Platzie rung und das Werbeumfeld 
mitberücksichti gen, sieht der JMStV mit Aus nahme des Abs. 3 nicht vor.

6.4.1 werbeinhalts bezOgene ver bOte gemäss § 6 abs. 2 Jmstv

§ 6 Abs. 2 JMStV stellt den Grundsatz auf, dass Werbung Minderjährige nicht körper‑
lich oder seelisch be einträchti gen darf. Der Beeinträchti gungs begriff umfasst dabei 
nach haltige Störun gen wie z. B. Traumata, neuroti sche Über reizungen oder Angst‑
zustände. Kurzfristige Ver wirrung oder Orientie rungs störun gen sind nach h. M. keine 
vom Schutz zweck der Norm umfassten Risiken. Um den Tatbestand zu er füllen, reicht 
dabei die Geeignet heit der Inhalte zur Beeinträchti gung aus. Ein Erfolg, d. h. eine 
nach weis bare Beeinträchti gung auf seiten eines oder mehrerer Kinder oder Jugend licher 
muss nicht erfolgt sein. Es reicht, wenn die hinreichende Wahrscheinlich keit besteht, 

328 grenzbereiche der anwend bar keit auf elektronisch über mittelte inhalte sind hier in erster linie inhalte, die einem minder jähri-
gen nutzer nicht in form eines „Dienstes“ zur nutzung bereit gehalten werden, vgl. dazu heilmann, anonymi tät für user-generated 
Content?, S. 229 ff.
329 für den bereich der prostitu tions werbung vgl. liesching, beck’scher online-Kommentar JmStv, § 6 JmStv rn. 6.
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dass eine ent sprechende Schädi gung eintreten kann. Die Beeinträchti gung muss dabei 
von der Werbung aus gehen, nicht von den von der Werbung an gepriesenen Produkten 
oder Dienst leis tungen.

Die Vor schrift nennt in den Nummern 1 bis 4 dann „darüber hinaus“ werbeinhalts‑
bezogene Ver bote. Eine wortlautbezogene Aus legung muss zu dem Ergebnis führen, 
dass es sich dabei um alternative Tatbestände handelt – eine mögliche Beeinträchti gung 
nach Satz 1 muss dabei nicht nach gewiesen werden.330 Eine andere Ansicht geht davon 
aus, dass es sich bei den Nummern  1 bis  4 um Regel beispiele handelt, die den all‑
gemeinen Tatbestand aus Satz  1 konkretisie ren und insoweit eine Beeinträchti gung 
indizie ren.331 Diese Ansicht ist mit dem Wortlaut „darüber hinaus“ allerdings nicht 
in Einklang zu bringen. Eine weitere Ansicht sieht die dem Satz 1 ent nommene Gefahr 
körper licher und seelischer Schäden als zusätz liches „un verzicht bares Tatbestands‑
merkmal“ der Nummern  1 bis  4 und damit kumulativ.332 Als Argument wird an‑
geführt, dass nicht jeder er füllte Tatbestand der Nummern 1 bis 4 automatisch eine 
Beeinträchti gung nach sich ziehen könne; außerdem ergäbe sich ansonsten eine regula‑
tori sche Deckungs gleich heit mit § 3 Abs. 3 UWG i. V. m. Nummer 28. Beide Argumente 
können hier aber nicht zählen: Ein reiner Automatismus einer vor liegen den Beeinträchti‑
gung bei Vor liegen einer der Nummern 1 bis 4 würde auch bei Regel beispielen nicht 
gelten, diese würden vielmehr „nur“ regelmäßig eine Beeinträchti gung darstellen und 
gerade nicht zwingend in jedem Fall; eine Einzel betrach tung erübrigt sich hier insoweit 
nicht. Auch der Begrün dung, dass es mit der Ziffer  28 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 
UWG bereits einen Tatbestand gäbe, der deckungs gleich sei, kann hier nicht ge folgt 
werden. So be rücksichtigt die Ansicht hinsicht lich des Schutz zweckes einer möglichst 
unbe einträchtigten Persönlich keits entwick lung den (ver fassungs recht lichen) Jugend‑
schutz  aspekt einer davon umfassten Ent wick lung hin zu einem Ver braucher nicht, der 
autonom ent scheiden können soll. Ver fassungs recht licher Jugendmedien schutz umfasst 
insoweit zwar nicht den Schutz vor wirtschaft lichen Nachteilen, wohl aber die Gewähr‑
leis tung der Befähi gung zum Aufbau einer Ver braucherkompetenz, an deren Ende die 
(werbe‑)kritische Reflexion ent sprechen der Sach verhalte steht. Insoweit gilt auch hier, 

330 fSm e. v., prüfgrundsätze der fSm, 2011, S. 181; nikles/roll/Spürck/umbach, Jugendschutz recht. Kommentar zum Jugendschutz-
gesetz (JuSchg) und zum Jugendmedien schutz-Staats vertrag (JmStv) mit erläute rungen zur Systematik und praxis des Jugendschutzes, 
2 aufl., 2005, § 6 JmStv rn. 11.
331 obert, in: Schwartmann (hg.), praxis handbuch medien-, it- und urheber recht, 2. aufl. 2007, 1.4, fn 92; fechner/Schipanski, 
Werbung für handyklingeltöne – rechts fragen im Jugendschutz-, telekommunika tions- und Wettbewerbs recht, zum 2006, 898 (901). 
Das argument er scheint vor dem hinter grund schlüssig, dass art. 16 S. 1 der ehemali gen eg-fernsehrichtlinie und jetzt art. 9 abs. 1 g) 
avmD-rl davon sprechen, dass Werbung minderjährige nicht schädi gen darf und „daher“ be stimmte ver haltens weisen unzu lässig sind. 
unter stellt dieser Wortlaut eine Kausalkette, so würde aus dem vor liegen der tatbestände der nummern 1 bis 4 stets der tatbestand 
des § 6 abs. 2 S. 1 JmStv folgen.
332 König/börner, mmr 2012, 215 (217).
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dass § 3 Abs. 3 UWG i. V. m. Anhang Ziffer 28 die Ausübung der Ver braucherautonomie 
gewährleisten soll, wo § 6 Abs. 2 JMStV den Ent wick lungs prozess hin zu einem derart 
be fähigten Ver braucher erst er möglicht (s. oben). Daneben unter scheiden sich die 
beiden Vor schriften in ihren Tatbeständen wie in ihren anwend baren Maßstäben, 
soweit es um die be troffenen Nutzer geht: Zunächst umfasst Ziffer 28 aus schließ lich 
einen Anwen dungs bereich, der dem von § 6 Abs. 2 Nr. 1 JMStV ver gleich bar wäre; die 
Tatbestände der Nummern 2 bis 4 bildet der Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG nicht ab. 
Außerdem ent hält die Nummer 1 Tatbestands merkmale, die Ziffer 28 nicht vor sieht 
(Aus nutzen der Unerfahren heit), sodass § 6 Abs. 2 Nr. 1 JMStV zusätz liche Anforde‑
rungen an das Vor liegen der Vor gaben ent hält. Zudem stellt das UWG bei der Bewer‑
tung auf den Nutzer ab: Bei Ziffer 28 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG ist das der 
durchschnitt liche Empfänger der werb lichen Inhalte.333 Im Rahmen des § 6 Abs. 2 (Nr. 1) 
JMStV aber ist auch auf den gefähr dungs geneigten Minderjähri gen abzu stellen.334 Die 
Anwen dungs bereiche der beiden Vor schriften sind insoweit nicht komplett deckungs‑
gleich.

Was die Frage nach der Ver einbar keit dieser Sicht weise mit EU‑Recht angeht, so 
er scheint die hier ver tretene Interpreta tion des alternativen Vor liegens ent weder nur 
von § 6 Abs. 2 S. 1 JMStV oder einer der § 6 Abs. 2 Nr. 1 bis  4 JMStV insoweit als 
europarechts konform, als den Mitgliedstaaten anheimgestellt ist, restriktivere recht liche 
Vor gaben zu be schließen als von der AVMD‑Richtlinie vor gegeben (vgl. Art. 4 Abs. 1 
AVMD‑RL). Das Vor liegen der Tatbestände aus den Nummern 1 bis 4 in § 6 Abs. 2 
JMStV allein führt insoweit bereits zu der Unzulässig keit einer ent sprechen den Wer‑
bung.335

6.4.1.1 direKte KaufaPPelle, nr. 1

In Nummer 1 unter sagt § 6 Abs. 2 JMStV den werb lichen Einsatz von direkten Kauf‑
appellen an Minderjährige, die deren Unerfahren heit und Leicht gläubig keit aus nutzen. 
Obwohl die Vor schrift von direkten Kaufappellen und nicht von „unmittel baren 
Erwerbs  aufforde rungen“ spricht und sich damit rein be griff lich von Nr. 28 Anhang 

333 inwieweit ziffer  28 nur dann anwen dung findet, wenn sich eine ent sprechende handlung auch an Kinder richtet, ist in der 
literatur bisher nicht ab schließend ge klärt; s. aber Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, anh. zu § abs. 3 rn. 28.7.
334 bverwge 39, 137 (205); vgl. liesching, beck’scher online-Kommentar JmStv, § 5 rn. 1 (m. w. n.).
335 erdemir in Spindler/Schuster, rdm, § 6 JmStv rn. 8; alten hain in hoeren/Sieber/holznagel, multimedia-recht, teil 20 Jugendschutz, 
rn. 136 (fn 3). im ergebnis auch fechner/Schipanski, zum 2006, 898 (901), die die nummern 1 bis 4 dabei allerdings als regel beispiele 
sehen.
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zu § 3 Abs. 3 UWG unter scheidet, ergibt die Sichtung der rechts wissen schaft lichen 
Literatur, dass für beide Begriffe die gleichen Aus legungs kriterien heran gezogen werden. 
Dies ist insoweit nicht selbst verständ lich, als die Auf forde rung rein sprachwissen schaft‑
lich eine von ver schiedenen Unter gruppen des insoweit deut lich breite ren Appell begriffs 
darstellt (neben Befehl, Bitte und Über redung; s. oben Kapitel  6.2.2). Im Ergebnis 
können die oben ge nannten UWG‑Kriterien der Unmittel barkeit und der Auf forde‑
rung 1 : 1 auf die Direkt heit und den Appell im JMStV über tragen werden (s. dazu 
oben Kapitel 6.2.2).

Der Anwen dungs bereich des § 6 Abs. 2 Nr. 1 JMStV unter scheidet sich aber im 
Hinblick auf zwei weitere Aspekte deut lich von dem des Anhangs Nr. 28 zu § 3 Abs. 3 
UWG: Die unmittel bare Erwerbs aufforde rung im UWG muss sich speziell an Kinder, 
also Personen unter 14 Jahren richten, während der vom JMStV be schriebene Kaufappell 
an Kinder und Jugend liche gerichtet ist. Insbesondere bei werb lichen Auf forde rungen, 
die sich an Jugend liche richten, kann also eine Anwend bar keit der UWG‑Vorschrift 
aus geschlossen sein, wo die Anwend bar keit der Vor schrift im JMStV nach wie vor 
ge geben ist.336 Eine weitere tatbestand liche Voraus setzung der Nr. 1 ist darüber hinaus, 
dass der direkte Kaufappell die Unerfahren heit oder Leicht gläubig keit der Minderjähri‑
gen (ge zielt) aus nutzt. Eine ent sprechende Einschrän kung sieht Nr. 28 Anhang zu § 3 
Abs. 3 UWG nicht vor, der Tatbestand des Aus nutzens der (geschäft lichen) Unerfahren‑
heit findet sich dort vielmehr unabhängig von direkten Kaufaufforde rungen in § 4 
Nr. 2 UWG (s. oben Kapitel 6.2.3).

Die dort, d. h. im Hinblick auf § 4 Nr. 2 UWG erarbei teten Kriterien für das 
Aus nutzen der Unerfahren heit können hier aber eben falls frucht bar ge macht werden. 
Bei der Bewer tung eines Sach verhalts muss zunächst er mittelt werden, an wen sich 
die werb liche Aussage richtet und auf welche „Markt kenntnis“ dieser Personen kreis 
zurück greifen kann.337 Dabei gilt: Je jünger die an gesprochenen Rezipienten der 
Werbung, als desto unerfahrener und leicht gläubiger muss der Werbetreibende diese 
be handeln. Nutzt die Werbebot schaft mithilfe zusätz licher Anreize (hohes Einspar‑
potenzial, Zeitdruck, Gewinn möglich keit, Ver trauens person, sozialer Druck, Wert‑
reklame etc.) die geringe Erfah rung bzw. leichte Über zeu gungs fähig keit Jüngerer aus, 
ist das ver fassungs recht liche Jugendschutz ziel einer möglichst unbe einträchtigten Persön‑
lich keits entwick lung hin zu einem eigen verantwort lichen, autonom handelnden Indivi‑

336 zum Streit über den Kinder begriff im uWg und mit der forde rung nach einer Klärung durch den eugh Köhler/bornkamm/baumbach 
u. a., uWg, anhang zu § 3 abs. 3 rn. 28.5.
337 ladeur in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 6 JmStv, rn. 20.
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duum ge fährdet: Durch das Vor liegen einer solchen Aus nutzung wird das Erlernen von 
Hand lungs frei heit insoweit unter miniert, als eine Reflexion über das eigene Handeln 
und mögliche Motive des Werbetreiben den kaum oder gar nicht statt findet. Vor dem 
Hinter grund dieses Schutz ziels wird deut lich, dass auch „ver braucher schutz nahe“ Rege‑
lun gen wie § 6 Abs. 2 Nr. 1 JMStV einen jugendschutz recht lichen Hinter grund haben; 
ihr im Ver gleich zu den ver wandten UWG‑Vorgaben engerer Anwen dungs bereich 
ergibt sich dabei quasi naturwüchsig aus dem ent wick lungs bezogenen Schutz ziel: Wo 
das UWG die wirtschaft liche Hand lungs autonomie schützt, zielt § 6 Abs. 2 Nr. 2 
JMStV auf die Gewährleis tung des Ent wick lungs prozesses hin zu autonomen Markt‑
teilnehmern.338

Deutlich wird vor dem Hinter grund dieses Gedankens auch, dass nicht zwingend 
der Kaufappell selbst die Unerfahren heit oder Leicht gläubig keit aus nutzen muss. Die 
eine autonome Ent schei dung ge fährden den Anreize können sich auch aus dem Kontext 
der Auf forde rung ergeben (z. B. „nur heute“, „alle deine Freunde haben es“, „mit zusätz‑
licher Gewinn möglich keit“ etc.).

6.4.1.2 Kinder als KaufmOtivatOren, nr. 2

Eben falls unzu lässig ist Werbung, die Minderjährige dazu anhält, ihre Eltern oder 
Dritte zum Kauf eines be stimmten Produkts zu bewegen. Ähnlich wie in Nr. 1 muss 
die Werbebot schaft einen an das Kind oder den Jugend lichen gerich teten, appellativen 
Charakter auf weisen  – mit dem Unter schied, dass die Auf forde rung nicht auf den 
Eigenerwerb abzielt, sondern auf Handlun gen des Minderjähri gen, dritte Personen 
zum Erwerb zu bringen. Ent sprechende Über zeu gungs hand lungen müssen ihrer seits 
nicht zwingend Kaufaufforde rungen sein, sondern können auch mittel barer Natur 
sein.339 Auch kommt es bei der Anstif tung von Kindern und Jugend lichen zu Kauf‑
motivatoren nicht auf eine etwaige Aus nutzung der Unerfahren heit und Leicht gläubig‑
keit an. Um gekehrt indiziert auch nicht jedwedes Aus nutzen eine Auf forde rung, sodass 
es Situa tionen geben kann, in denen die Unerfahren heit von Minderjähri gen dazu 
aus genutzt werden kann, eine dritt gerichtete Kaufmotiva tion in ihnen herbei zuführen. 
Ent sprechende Sach verhalte er scheinen aber als von § 6 Abs. 4 2. Alt. JMStV umfasst 
und finden im Wettbewerbs recht über § 4 Nr. 2 UWG Berücksichti gung.

338 zur ver fassungs recht lichen herlei tung eines engeren anwen dungs bereichs direkter Kaufappelle im JmStv s. auch König/börner, 
mmr 2012, 215 (217 ff.).
339 enger offen bar liesching, beck’scher online-Kommentar JmStv, § 6 rn. 9 („auf fordern minderjähri ger zu Kaufappellen“).



214

6.4.1.3 nutzung vOn ver trauens PersOnen, nr. 3

Werbung darf das be sondere Ver trauens verhältnis, das Minderjährige zu be stimmten 
Personen haben, nicht aus nutzen. Zu den ent sprechen den Personen gruppen ge hören 
explizit die Eltern und Lehrer, sie umfassen aber darüber hinaus u. a. auch Großeltern 
und sonstige (engere) Ver wandte, Erziehungs personen, Betreuer und (Freizeit‑)Gruppen‑
leiter. Jeden falls ist von einer Aus nutzung des Ver trauens zu diesen Personen auszu‑
gehen, wo Werbung suggeriert, der Kauf oder Konsum des be worbenen Produkts 
würde von diesen be sonders positiv be wertet und die „Gunst oder Wertschät zung einer 
der ge nannten Ver trauens personen“ wäre so zu er fahren.340

6.4.1.4 minderJährige in gefahrens itua tiOnen, nr. 4

In Nr. 4 stellt § 6 JMStV das Verbot von Werbung auf, die Minderjährige in Gefahren‑
situa tionen darstellt. Durch ent sprechende Werbung könnten Kinder und Jugend liche 
ansonsten Produkte zum Schutz vor oder zur Über windung von Gefahrens itua tionen 
in einer Weise an gepriesen werden, die die Angst oder Sorge vor dem Aus geliefert sein 
als unsach gemäßen Anreiz zum Erwerb einsetzt. Aus nahms weise be rechtigt er scheint 
die Abbil dung von Minderjähri gen in (realen) Notlagen dort, wo es um gemein nützige 
Auf klä rungs maßnahmen (z. B. Sicher heit im Straßen verkehr) oder Spenden aufrufe 
geht.341

6.4.2 sPezifi sches tren nungs gebOt für ent wicK lungs-
beeinträchtigende werbung gemäss § 6 abs. 3 Jmstv

Wie oben ge zeigt, gelten die allgemeinen Anforde rungen an ent wick lungs beeinträch‑
tigende wie jugendgefährdende Inhalte auch für werb liche Inhalte.342 § 6 Abs. 3 JMStV 
konkretisiert diese Vor gaben und stellt eine systematisch dem § 5 Abs. 5 JMStV ver‑

340 liesching, beck’scher online-Kommentar JmStv, § 6 rn. 10.
341 Dies folgt aus der ab wägung der dahinterliegen den rechtsposi tionen des Jugendmedien schutzes aus art. 2 abs. 1 i. v. m. art. 1 
abs. 1 gg einer- und des Kinder(gesund heits)schutzes aus art. 2 abs. 2 gg anderer seits.
342 Die h. m. geht davon aus, dass die ent wick lungs beeinträchti gung von den Darstel lungen der Werbung aus gehen muss. ob das 
be worbene produkt oder die be worbene Dienst leis tung selbst eine ent wick lungs beeinträchti gung auf weisen, wird von § 6 abs. 3 JmStv 
nicht umfasst. vgl. alten hain in hoeren/Sieber/holznagel, multimedia-recht, teil 20, rn. 147; liesching/Schuster, Jugendschutz, § 6 
JmStv rn. 21. anders aus drück lich punkt 7.2 JuSchrili der landes medien anstalten, die die ent wick lungs beeinträchti gung (aus schließ-
lich) auf die in der ent sprechen den Werbung be troffenen produkte und Dienst leis tungen be ziehen. Dem ist aus zweierlei hinsicht zu 
wider sprechen: Der Wortlaut des § 6 abs. 3 JmStv spricht aus drück lich vom Werbeinhalt, nicht von den be worbenen produkten und 
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gleich bare werbespezifi sche Vorgabe auf. § 5 Abs. 5 JMStV sieht vor, dass Inhalte, die 
für Minderjährige unter 14 Jahren ent wick lungs beeinträchtigend sind, von An geboten 
zu trennen sind, die sich spezifisch an unter‑14‑jährige Nutzer richten – die Vor schrift 
sieht insoweit regulative Locke rungen der Anforde rungen aus § 5 Abs. 3 JMStV vor, 
soweit es um ent wick lungs beeinträchtigende Inhalte für Minderjährige unter 14 Jahren 
geht. Hier reicht die Beach tung des Tren nungs gebots aus § 5 Abs. 5 aus, der Anbieter 
muss weder Zeit grenzen noch techni sche Mittel vor halten.

§ 6 Abs. 3 JMStV sieht eben falls ein Tren nungs gebot für ent wick lungs beein‑
trächtigende Werbeinhalte vor, be schränkt dies aber nicht auf Kinder, sondern benennt 
explizit auch Jugend liche. Werbung mit Inhalten (ab 14), ab 16 oder ab 18  Jahren 
unter liegt normaler weise aber immer den allgemeinen Anforde rungen von § 5 Abs. 3 
JMStV  – der Anbieter der Werbeinhalte müsste Zeit grenzen oder techni sche Mittel 
einsetzen oder den Werbeinhalt gem. § 11 JMStV für ein anerkanntes Jugendschutz‑
programm programmie ren („labeln“). Fraglich ist also, ob § 6 Abs. 3 JMStV diese 
Werbeinhalte tatsäch lich privilegie ren will, wie Alten hain unter stellt.343 Die Begrün‑
dung zum JMStV bleibt an dieser Stelle unklar und zeigt einmal mehr, dass der 
Gesetz geber vor dring lich an Rundfunkinhalte dachte:

„Absatz 3 ent hält ein Tren nungs gebot für Werbung zu sonsti gen Programminhal‑
ten, die Kinder oder Jugend liche an sprechen. Danach muss der Anbieter sicher‑
stellen, dass im Umfeld seines ansonsten für Kinder oder Jugend liche aus gerich teten 
Programms keine ent wick lungs beeinträchtigende Werbung ver breitet wird.“ 344

Eine Interpreta tion kann sein, dass der Gesetz geber davon aus gegangen ist, dass Kinder 
und Jugend liche eine einheit liche Zielgruppe sind. Dann dürfte im Kontext von 
jeglichen Kinder‑ oder Jugendangeboten keinerlei für Kinder und Jugend liche ent‑
wick lungs beeinträchtigende Werbung er scheinen („ab 0“). Dies wider spräche aber 
jeden falls im zweiten Satzteil des § 6 Abs. 3 JMStV dem Wortlaut.

Das Gebot könnte auch auf alle denk baren Alters stufen einzeln ab zielen: Ist ein 
werb licher Inhalt für eine Alters stufe ent wick lungs beeinträchtigend, so darf die Wer‑
bung nur außerhalb von An geboten er folgen, die sich an Alters gruppen richten, die 

Dienst leis tungen; daneben zielt gesetz licher Jugendschutz auf die minimie rung (unmittel barer) medien induzierter ent wick lungs risiken 
ab, nicht auf fragen der produkt haftung. außerdem würden die JuSchrili ent wick lungs beeinträchtigende Werbeinhalte für nicht-
entwick lungs beeinträchtigende be worbene produkte/leistun gen nicht von § 6 abs. 3 JmStv umfasst sehen, was aus Sicht des ver-
fassungs recht lichen und gesetz geberi schen auf trags als ein ermessens ausfall er schiene.
343 alten hain in hoeren/Sieber/holznagel, multimedia-recht, teil 20, rn. 147.
344 amtl. begrün dung zum JmStv, S. 16, http://www. kjm-online.de/fileadmin/Download_KJm/recht/amtliche_begruendung_zum_
JmStv_korrigiert. pdf [31. 07. 2014].
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unter halb der jeweils relevanten Alters stufe liegen (also z. B. keine Werbung mit Inhalten 
ab 16 Jahren im Kontext von An geboten, die sich an Kinder unter 14 oder an Jugend‑
liche unter 16 Jahren richten, keine Werbung mit Inhalten ab 12 Jahren im Kontext 
von An geboten, die sich an Kinder unter 12 Jahren richten usw.). Für die werbe umge‑
ben den Inhalte gelten weiter hin die Vor schriften des § 5 Abs. 3 (und des § 5 Abs. 5 
JMStV). Bindete § 6 Abs. 3 JMStV also jugendschutz relevante Werbeinhalte aus schließ‑
lich an die dem Werbeinhalt ent sprechende Alters einord nung der An gebote im Werbe‑
kontext, so wachsen die Schutz pflichten für die um geben den An gebote mit der Stufe 
der Ent wick lungs beeinträchti gung: Werbung ab 18 darf nur im Kontext von 18er‑
Inhal ten an geboten werden, auf Inhalts angeboten für andere Alters stufen läge ein 
Ver stoß gegen § 6 Abs. 3 JMStV vor. Für das 18er‑Angebot aber gelten die anbieter‑
seiti gen Schutz vorgaben aus § 5 Abs. 3 JMStV (Zeit grenzen, techni sches Mittel oder 
Labeling). Ent sprechend sieht es bei 16er‑Werbeinhalten im Umfeld von Inhalts ange‑
boten aus, die sich mindestens an 16‑Jährige richten. Bei An geboten mit Inhalten ab 
12  Jahren oder ab 6  Jahren führte diese Sicht weise aber dazu, dass auch dort nur 
Werbung mit Inhalten ab 12 bzw. ab 6  Jahren an gezeigt werden dürfte; vor dem 
Hinter grund der Vorgabe aus § 5 Abs. 5 JMStV er schiene dies aber nicht als Privile‑
gie rung, sondern als restriktivere Anforde rung. Allerdings scheitert diese Sicht weise 
insgesamt an der Tatsache, dass die Zielgruppen orientie rung nicht zwingend mit der 
jeweili gen Alters stufe der Ent wick lungs beeinträchti gung einher geht. Es gibt durch aus 
An gebote, die sich etwa an 12‑Jährige richten, aber keinerlei Ent wick lungs beeinträchti‑
gung oder nur solche für Unter‑6‑Jährige auf weisen.

Eine extreme Privilegie rungs sicht be stünde darin, die Vor schrift als Total absage 
an anbieter seitige Schutz pflichten für Anbieter ent wick lungs beeinträchti gen der Werbe‑
inhalte zu sehen. Solange nur für Kinder oder Jugend liche ent wick lungs beeinträchti‑
gende Werbung ge trennt von den für sie konzipierten An geboten erfolgt, müsste sich 
der Werbetreibende um nichts weiter kümmern. Dieser Ansicht kann vor dem Hinter‑
grund des ver fassungs recht lichen Schutz auftrags im Jugendmedien schutz aber eben falls 
nicht ge folgt werden: Es kann keinen Unter scheid für die Schutz höhe machen, ob ein 
problemati scher Inhalt „Werbung“ oder „Inhalt“ ist. Ist ein Werbeinhalt ge eignet, die 
Ent wick lung von Kindern und Jugend lichen zu be einträchti gen, so besteht zu dem 
werb lichen Inhalt und dem davon aus gehen den Risiko keinerlei struktureller Unter‑
schied im Ver gleich zu einem nicht‑werb lichen Inhalt mit ver gleich barer Eignung zur 
Ent wick lungs beeinträchti gung. Privilegierte man bei dieser Aus legung jegliche Art 
ent wick lungs beeinträchti gen der Werbeinhalte so weit gehend, dass diese ohne Rücksicht 
auf die üblichen Anforde rungen an den anbieter seiti gen Schutz an geboten würden, so 
ergäben sich systemati sche Brüche in der Rege lungs dichte des JMStV und es wären 
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Situa tionen denk bar, in denen sich 18er‑Werbeinhalte z. B. im Umfeld von jugendschutz‑
recht lich irrelevanten (also nicht‑entwick lungs beeinträchti gen den) An geboten finden 
könnten, die sich thematisch aber an Erwachsene richten (z. B. An gebote mit Informa‑
tionen für Senioren). Es kann bei § 6 Abs. 3 JMStV also nicht um eine Komplett‑
privilegie rung gehen.

Insgesamt er scheint die Vor schrift unklar. Durch den Trialog von Alters stufe des 
Werbeinhalts, Alters stufe des um geben den An gebots und Alter der intendierten Ziel‑
gruppe sowie der stets gemeinsamen Nennung von „Kindern oder Jugend lichen“ ergibt 
sich eine Vielzahl von Konstella tionen in der Praxis, für die der Aus sagegehalt der 
Vor schrift höchst unklar ist. Die einzige erträg liche Lesart – die auch vor dem Hinter‑
grund der rundfunkzentrierten Begrün dung Sinn ergäbe – wäre, „Kinder oder Jugend‑
liche als zweistufiges System“ zu be greifen. Nach dieser Sicht weise ent hielte § 6 Abs. 3 
JMStV die Vorgabe, dass in Werbeumfeldern (d. h. Inhalte angeboten), die sich an 
Kinder unter 14  Jahre richten, auch nur Werbung er scheinen darf, die für Kinder 
unter 14 Jahren nicht ent wick lungs beeinträchtigend ist. Innerhalb von An geboten, die 
sich an Jugend liche über 14  Jahre richten, dürften ent sprechend keine Werbeinhalte 
„ab 18“ zu sehen sein. Für solche Fälle – und nur für diese Sach verhalte – ent hielte 
§ 6 Abs. 3 JMStV eine Privilegie rung: Der Anbieter eines ent wick lungs beeinträchti‑
gen den Werbeinhalts „ab 16“ müsste keinerlei Schutz maßnahmen vor sehen, sondern 
dürfte die Werbeinhalte in An geboten, die sich an Jugend liche ab 14 richten, zeigen. 
Dem offen baren Ziel der Regelung, nur dem Werbeumfeld ent sprechende, alters‑
angepasste Werbeinhalte zu sehen, ent spräche diese Sicht weise am ehesten. Für den 
Bereich von An geboten, die sich an Erwachsene richten, kann die Vor schrift wie oben 
erklärt vor dem Hinter grund des ver fassungs recht lichen Schutz auftrags keine weitere 
Privilegie rung ent falten. Erscheint auf einer un geschützten Seite, die sich in recht‑
mäßiger Weise an Erwachsene richtet, ein 18er‑Werbeinhalt, so muss hier ent gegen 
dem Wortlaut von § 6 Abs. 3 JMStV von einem Ver stoß gegen § 5 Abs. 3 JMStV aus‑
gegangen werden. In diesen Konstella tionen muss der Werbetreibende selbst darauf 
achten, dass eine an den Anforde rungen der Zugangs erschwe rung des § 5 Abs. 3 JMStV 
orientierte Schutz maßnahme erfolgt.

Der Maßstab der An gebots einord nung muss dabei auf Spezial angebote ab stellen; 
es reicht nicht aus, dass sich ein An gebot neben Erwachsenen auch an Kinder (und 
Jugend liche) oder auch an Jugend liche richtet.345

345 Dies ergibt sich insoweit auch aus der begrün dung, die von einem „umfeld seines ansonsten für Kinder oder Jugend liche aus-
gerich teten programms“ spricht, s. amtl. begr. JmStv, S. 16, http://www. kjm-online.de/fileadmin/Download_KJm/recht/amtliche_
begruendung_zum_JmStv_korrigiert. pdf [30. 07. 2014].
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6.4.3 verbOt der interessen schädi gen den werbung  
gemäss § 6 abs. 4 Jmstv

Absatz 4 des § 6 JMStV gilt als werberecht liche Auf fangnorm des Jugendschutz rechts, 
da die übrigen Vor schriften regelmäßig spezieller sind. Danach ist auch an Minder‑
jährige gerichtete Werbung unzu lässig, die deren Interessen schadet (oder – 2. Alter‑
native – ihre Unerfahren heit aus nutzt, worin allerdings in der Regel eine ent sprechende 
Schädi gung zu er blicken ist 346).347

Auf grund seines Auf fangcharakters wird der Interessen begriff in Abs. 4 weit verstan‑
den: Im Hinblick auf die Jugendschutzinteressen an der unbe einträchtigten Persönlich‑
 keits entwick lung werden von der Vor schrift Situa tionen erfasst, in denen Werbeinhalte 
etwa „straf bare Handlun gen oder unsoziales Ver halten als legitim oder nach ahmens‑
wert er scheinen lassen“ 348, aber auch aleatori sche Werbemittel wie Gewinn spiele, 
Ver losungen oder Zugaben, die Minderjährige durch über mäßige Vor teile oder Ver‑
sprechen anlocken, zur Teilnahme an stiften oder deren Spielleiden schaft aus nutzen.349 
Teils werden rein wirtschaft liche Interessen als nicht von der Vor schrift umfasst an‑
gesehen, da den rechts geschäfts bezogenen Schutzinteressen der Kinder und Jugend lichen 
durch die §§ 105 ff. BGB hinreichend Rechnung ge tragen würde.350 Danach würde 
eine Werbung, die die Unerfahren heit von Minderjähri gen aus nutzt und sie dadurch 
zu einer rechts geschäft lichen Handlung bringt, von der der Minderjährige nicht nur 
Vor teile hat, nicht von § 6 Abs. 4 JMStV umfasst. Vor dem Hinter grund des oben 
Gesagten muss aber auch hier differenziert argumentiert werden: Für eine unbe‑
einträchtigte Persönlich keits entwick lung kommt es auf die endgültige zivil recht liche 
Bewer tung der Rechts lage nicht an. Die faktischen Konsequenzen eines unter Aus‑
nutzung der Unerfahren heit ein gegangenen (nichti gen oder schwebend unwirksamen) 
Rechts geschäfts wirken unabhängig davon: Der Minderjährige fühlt sich aus getrickst 
und zu einer Handlung ge bracht, die er ansonsten nicht vollzogen hätte. Die Unruhe 
oder gar den Ärger, den eine ent sprechende Handlung mit sich führt, kann zu (über‑)
großer Vor sicht im wirtschaft lichen Umgang führen und den Haus frieden er heblich 
stören. Unabhängig vom wirtschaft lichen Ausgang wird das be troffene Kind bzw. der 

346 eine aus nahme mag die oben ge nannte Konstella tion des aus nutzens der unerfahren heit zur gewin nung minderjähri ger als 
Kaufmotivatoren sein: Diese form des aus nutzens schadet nicht unmittel bar den interessen des Kindes bzw. des Jugend lichen, da die 
wirtschaft lich relevante ver fügungs hand lung von den Dritten (insb. den eltern) vor genommen wird. insofern würde hier aus schließ lich 
§ 6 abs. 4 2. alt. vor liegen.
347 alten hain in hoeren/Sieber/holznagel, multimedia-recht, teil 20, rn. 136.
348 liesching, beck’scher online-Kommentar JmStv, § 6 rn. 15.
349 alten hain in hoeren/Sieber/holznagel, multimedia-recht, teil 20, rn. 146.
350 liesching, beck’scher online-Kommentar JmStv, § 6 rn. 15; König/börner, mmr 2012, 215 (219).
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be troffene Jugend liche die Situa tion als be lastend empfinden. Aus Sicht des Schutz‑
gutes des Jugendschutzes muss daher auch die Vor schrift des § 6 Abs. 4 JMStV parallel 
zu den §§ 104 ff. BGB eröffnet sein. Der Schutz gehalt des JMStV zielt hier aber gerade 
nicht auf den Schutz der wirtschaft lichen Interessen, sondern die unbe einträchtigte 
Persönlich keits entwick lung, hier in der Aus prägung der Gewährleis tung der Aus bildung 
von Hand lungs autonomie. Jede Form des Aus nutzens von Unerfahren heit, die die 
autonome Ent schei dungs findung des Kindes unter miniert, kann insoweit von § 6 Abs. 4 
JMStV umfasst sein. Fälle, in denen kein Aus nutzen zu er blicken ist, der Minderjährige 
sich also aus freien Stücken zu einer rechts geschäft lichen Handlung ent scheidet, fallen 
ent sprechend aus dem Schutz bereich des JMStV heraus und werden aus schließ lich 
zivil recht lich ab gewickelt.

6.4.4 werbung für indizierte medien gemäss § 6 abs. 1 Jmstv

Abs. 1 er weitert die Aus stel lungs‑ und Ab gabebeschrän kungen, die für indizierte Medien 
gem. § 15 Abs. 1 JuSchG gelten, auch auf die Werbung für diese Inhalte. So darf 
Werbung für jugendgefährdende, indizierte An gebote (Listenteile A und C) aus schließ‑
lich innerhalb geschlossener Benutzer gruppen er folgen, Werbung für strafrecht lich 
relevante und daher in Listenteilen B und D ent haltene An gebote gar nicht. Auch der 
Umstand, dass ein Indizie rungs verfahren bei der BPjM läuft oder ge laufen ist, darf 
die Werbung nicht er wähnen. Schließ lich darf die Liste der indizierten Medien selbst 
nicht für werb liche Zwecke ge nutzt werden.

Dass die Vor schrift aus schließ lich auf aktiv von der BPjM indizierte An gebote 
ver weist und nicht auch auf die gem. § 15 Abs. 2 JuSchG automatisch indizierten, 
schwer jugendgefährden den An gebote, ist in der rechts wissen schaft lichen Literatur 
jeden falls aus systemati scher Sicht nicht unkritisiert ge blieben.351 Mit Blick auf die 
Praxis bleibt fest zustellen, dass die gelten den strafrecht lichen Werbe verbote gem. § 184 
Abs. 1 Nr. 5, Abs. 3 Nr. 3 StGB (Pornografie) und § 131 Abs. 1 Nr. 4 StGB (gewalt‑
verherr lichende Darstel lungen) große Teile relevanter Werbesach verhalte aus diesem 
Bereich umfassen.352

351 ladeur in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 6 JmStv rn. 8, der eine ent sprechend er weiterte interpreta tion andenkt; ukrow, 
Jugendschutz recht, 2004, rn. 460; s. aber liesching, beck’scher online-Kommentar JmStv, § 6 JmStv rn. 3, der eine analoge anwen dung 
aus schließt.
352 ladeur in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 6 JmStv rn. 8; liesching, beck’scher online-Kommentar JmStv, § 6 JmStv rn. 3
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6.4.5 alKOhOlwer bung gemäss § 6 abs. 5 Jmstv

§ 6 Abs. 5 ist die einzige Vor schrift im JMStV, die sich gegen Werbung für eine spezifi‑
sche Produkt kategorie richtet. Danach darf Werbung für alkoholi sche Getränke sich 
nicht an Kinder oder Jugend liche richten, diese durch die Art der Darstel lung be sonders 
an sprechen oder Minderjährige beim Alkoholgenuss zeigen. Die Vor schrift weist darauf 
hin, dass der Gesetz geber von einer Dualität der werb lichen Aus rich tung an Kinder 
und Jugend liche aus geht: Werbung kann sich spezifisch an Kinder und Jugend liche 
richten, ohne diese durch die Art der Darstel lung spezifisch anzu sprechen, und Wer‑
bung kann Kinder und Jugend liche inhalt lich ge zielt an sprechen, ohne aber an diese 
–  etwa bedingt durch ein kinder fernes Werbeumfeld  – gerichtet zu sein.353 Diese 
Erkenntnis ist be deutsam für die Herlei tung von Kriterien, anhand derer die werb liche 
Aus rich tung spezifisch an Minderjährige oder neben Erwachsenen „nur“ auch an Kinder 
und Jugend liche er mittelt werden kann (s. unten Kapitel 6.6.2). Werbung für alkoholi‑
sche Getränke in einem für alle Alters gruppen ge dachten Werbeumfeld fällt jeden falls 
noch nicht unter die Vor schrift, solange sie daneben nicht auch kinder‑ bzw. jugend‑
affine ge stalteri sche Elemente auf weist.354

6.4.6 rechts fOlgen bei ver stössen gegen § 6 Jmstv

Die Auf sicht über die Einhal tung der Vor gaben aus § 6 JMStV obliegt gemäß § 20 
Abs. 1 JMStV den Landes medien anstalten. Die jeweilige Ent schei dung trifft bei Tele‑
medien die zuständige Landes medien anstalt durch die KJM (§ 20 Abs. 4 JMStV). Bei 
einem Ver stoß gegen § 6 JMStV kann die zuständige Landes medien anstalt insoweit 
auf Grundlage einer Prüfung und Ent schei dung durch die KJM ein Beanstan dungs‑ 
und Unter lassungs verfahren gegen den Anbieter 355 einleiten. Gehört der Anbieter 
dagegen einer anerkannten Einrich tung der freiwilli gen Selbst kontrolle an (im Tele‑
medien  bereich üblicher weise der FSM), so muss die KJM vor ihrer Ent schei dung 
gemäß § 20 Abs. 5 JMStV zunächst die Selbst kontrolleinrich tung mit den behaup teten 
Ver stößen be fassen. In diesen Fällen ent scheidet die Selbst kontrolle intern; ein behörd‑
liches Ver fahren ist unzu lässig, solange die Selbst kontrolle bei der Fall bearbei tung 
nicht ihren Beurtei lungs spiel raum über schreitet.

353 vgl. aus führ lich liesching, alkoholwer bung in rundfunk und telemedien: anforde rungen des § 6 abs. 5 JmStv, mmr 2012, 211 ff.
354 liesching, mmr 2012, 211 (215).
355 zum anbieter begriff bei zusammen gesetzten Diensten s. oben Kapitel 6.3.4.
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Die Möglich keit, im Rahmen von staat lichen Beanstan dungs verfahren Buß gelder 
gegen den Anbieter zu ver hängen, besteht bei Ver stößen gegen § 6 JMStV mit Aus‑
nahme von Ver stößen gegen Abs. 1 nicht; der Ordnungs widrig keiten katalog nennt 
aus schließ lich Ver letzungen der Werbe verbote für indizierte Medien, die übrigen 
Bestim mungen in § 6 JMStV sind insoweit nicht buß geldbewehrt.356

Die Vor schriften des Jugendschutz rechts stellen Markt verhaltens rege lungen zum 
Schutz von Kindern und Jugend lichen als Ver braucher dar und stellen ent sprechend 
parallel auch einen Ver stoß gegen § 4 Nr. 11 UWG dar.357 Auch können Ver braucher‑
schutz verbände und ähnliche nach dem Unter lassungs klagegesetz (UKlaG) legitimierte 
Stellen gegen JMStV‑Verstöße vor gehen; das UKlaG nennt den JMStV nicht aus drück‑
lich, der § 6 JMStV stellt aber eine Ver braucher schutz norm im Sinne von § 2 Abs. 1 
UKlaG dar 358, da sich die Schutz aspekte auf Situa tionen der Werberezep tion be ziehen, 
bei denen der Minderjährige als Endverbraucher an gesprochen wird.359

6.5 exKurs: daten schutz recht liche anfOrde rungen  
an daten verarbei tungen im umfeld vOn  
werbung und Kindern

Die Werberezep tion im Internet unter scheidet sich von der Rezep tion im tradi tio nellen 
Rundfunk und beim Lesen von Druck werken oder Plakaten dadurch, dass in IP‑basier‑
ten Netz werken immer ein Rück kanal zum Anbieter zur Ver fügung steht (s. oben 
Kapitel 2). Die Werbeindustrie, und hier insbesondere Werbedienst leister, nutzt diesen 
Rück kanal unter anderem dafür, das Nutzer verhalten allgemein und die Nutzer ‑
reaktionen auf die aus gespielte Werbung zu protokollie ren, zu aggregie ren und für die 
Aus wertung in Form von Marktzahlen, Reichweiten und Konver sions raten zu nutzen, 
aber auch, um ver haltens basierte Vorher sagen im Hinblick auf die Interessen, Vor lieben 
und Wünsche des einzelnen Nutzers treffen zu können. Für alle diese Aktivi täten 
müssen die Werbeanbieter und ‑dienst leister zwingend massen haft Daten ver arbeiten; 

356 Kritisch dazu erdemir in Spindler/Schuster, § 6 JmStv rn. 4.
357 Dies ent spricht der h. m. in der Kommentarliteratur; einzelne gerichts entschei dungen gehen jedoch von der gegen ansicht aus, 
sodass etwaige Klagen etwa der ver braucher schutz verbände bei ver stößen gegen § 6 JmStv nicht zwingend erfolg reich sind, wenn 
nicht ein weiterer ver stoß gegen uWg-vorgaben gerügt werden kann. vgl. ladeur in hahn/vesting, beck’scher Kommentar, § 6 JmStv 
rn. 30; Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 4 rn. 11.180 (m. w. n.).
358 vgl. olg hamm, urteil vom 19. 10. 2006, az. 4 u 83/06, JmS-report 1/2007, 12 ff.
359 S. Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 11 rn. 11.180 (m. w. n.); vgl. bghz 173, 188; bgh grur 2008, 534 rn 49 f.; 
a. a. ohly in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 4 rn. 11/81, der davon aus geht, dass das geschützte interesse im Jugendschutz nicht 
marktbezogen ist; es ist aber hinsicht lich des Schutz ziels der unbe einträchtigten persönlich keits entwick lung gerade auch markt-
bezogen – aber eben nicht nur.
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dabei – auch das wurde oben auf gezeigt – sind eine Vielzahl unter schied licher Stellen 
in die Daten verarbei tung einbezogen. Für den Bereich personen bezogener Daten existiert 
hier mit dem allgemeinen Daten schutz recht des BDSG sowie den be reichs spezifi schen 
Daten schutz vorgaben des TMG ein Ordnungs rahmen, der gleichermaßen für Erwach‑
sene wie für Kinder gilt. Der von den telemedien bezogenen Spezial vorschriften und 
den subsidiär anwend baren, allgemeinen Vor schriften des BDSG vor gegebene Rechts‑
rahmen ist vor diesem Hinter grund von hoher Relevanz sowohl für die Anbieter von 
Onlinewer bung als auch für die Minderjähri gen. Die vor liegende Studie ist in erster 
Linie eine Werberezep tions studie, bei der die Ver arbei tung personen bezogener Daten 
jeden falls nicht im Mittelpunkt steht. Daher erfolgt die Darstel lung des daten schutz‑
recht lichen Rahmens im Folgenden ledig lich über blicksartig.

6.5.1 schutz ziel des daten schutz rechts

Ziel der Daten schutz gesetz gebung ist die Gewährleis tung des Grundrechts auf infor‑
ma tio nelle Selbst bestim mung, wie es sich aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG 
ergibt. Das Grundrecht stellt jedem Menschen die grundsätz liche Befugnis anheim, 
selbst da rüber zu be stimmen, „wer was wann und bei welcher Gelegen heit über ihn 
weiß“.360

Bereits hieraus wird deut lich, dass das Grundrecht jedem Menschen unabhängig 
von seinem Alter gewährt wird; ein spezifi sches, aus dem Grundrecht auf informatio‑
nelle Selbst bestim mung fließen des „Jugend daten schutz recht“ findet sich ent sprechend 
im TMG und im BDSG nicht.361 Auch endet der Grundrechts schutz dort, wo die 
be troffene Person ihrer seits freiwillig in den Eingriff in dieses Grundrecht durch einen 
Dritten ein gewilligt hat. Wo der Einzelne seinen grundrecht lichen Schutz bewusst 
aufgibt, enden regelmäßig auch be stehende staat liche Schutz pflichten.362

360 bverfge 65, 1 (43).
361 mögliche aus prägungen eines spezifi schen Jugend daten schutz rechts zeigen Jandt/roßnagel, mmr 2011, 637 (641 f.); zur herlei-
tung eines ent sprechen den rechts aus dem ver fassungs recht lichen Schutz ziel der freien persönlich keits entwick lung und -entfal tung 
s. Dreyer, unbequem, sperrig, unaus weich lich – Über die ver fassungs recht liche notwendig keit eines spezifi schen Jugend daten schutzes 
und seine prakti schen Konsequenzen, vortrag vom 15. 04. 2010, ab rufbar unter http://prezi.com/x7dveljlcr4o/unbequem-sperrig-
unausweichlich/ [30. 07. 2014].
362 eine aus nahme von dieser regel besteht allerdings für die einwilli gung in die eingriffe der menschen würde, vgl. Schmitt glaeser, 
big brother is watching you – menschen würde bei rtl 2, zrp 2000, 395 (401 f.).
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6.5.2 anwen dungs bereich

Ein weiterer Aspekt, der sich aus dem Recht auf informatio nelle Selbst bestim mung 
ergibt, ist der zwingende Personen bezug der Daten; dort, wo Daten keiner einzelnen 
Person (mehr) zuzu ordnen sind, besteht auch kein Risiko für die Gewährleis tung des 
Grundrechts. Die daten schutz bezogenen Vor schriften in TMG und BDSG setzen für 
ihre Anwend bar keit ent sprechend die Ver arbei tung personen bezogener Daten voraus. 
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 BDSG liefert deren Defini tion:

Personen bezogene Daten sind Einzelangaben über persön liche oder sach liche Ver‑
hält nisse einer be stimmten oder be stimm baren natür lichen Person (Betroffener).

Um in den Anwen dungs bereich der Daten schutz vorschriften zu fallen, müssen die 
ver arbei teten Daten also die be troffene Person unmittel bar er kennen lassen („be stimmt“) 
oder aber Hinweise ent halten, die (ggf. unter Zuhilfenahme weiterer Informa tionen) 
Rückschlüsse auf den Betroffenen zulassen („be stimm bar“). Insbesondere bei der 
Anhäu fung von (Nutzungs‑)Daten zu einer Person erhöht dies die Rück verfolg bar keit 
und lässt die Daten zunehmend personen bezogen er scheinen.363 Zu den personen‑
bezogenen Daten ge hören jeden falls der Name, die Adresse, der Nutzer name, die 
IP‑Adresse 364 und sonstige Identifika tions merkmale (z. B. einmalige Geräten ummern 
oder Kennzeichen).

Dagegen gelten ab gestufte Anforde rungen für pseudonymisierte Daten, d. h. für 
Daten bei denen der Name oder andere Identifika tions merkmale durch ein Kennzeichen 
ersetzt werden, um die Bestim mung des Betroffenen auszu schließen oder wesent lich 
zu er schwe ren (§ 3 Abs. 6a BDSG).

Rege lungs adressaten der recht lichen Vor gaben sind dabei gemäß BDSG die daten‑
verarbeiten den sogenannten „ver antwort lichen Stellen“:

§ 3 Abs. 7 BDSG
Ver antwort liche Stelle ist jede Person oder Stelle, die personen bezogene Daten für 
sich selbst erhebt, ver arbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vor‑
nehmen lässt.

363 S. ohm, broken promises of privacy: responding to the Surprising failure of anonymization, uCla law rev. 2010, 1701 ff.
364 Die personen bezogen heit von (jeden falls dynamisch zu geteilten) ip-adressen ist umstritten, da die identifizier bar keit eines 
individuellen nutzers aus Sicht des Dienste anbieters nicht ohne weitere zusatzinforma tionen möglich ist, während der zugangs provider 
naturgemäß über die für die zuord nung er forder liche Konkordanzinforma tion ver fügt. vor dem hinter grund des oben gesagten fallen 
ip-adressen aus Sicht des Dienste anbieters auf grund ihrer eignung zur theoreti schen bestimm bar keit einer person aber jeden falls 
unter den pseudonym-begriff, s. Spindler/nink in Spindler/Schuster, rdm, § 13 tmg rn. 15. vgl. zum Streit stand, jeweils m. w. n., voigt, 
Daten schutz bei google, mmr 2009, 377 (378 f.).
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Das TMG macht dagegen an dem Begriff des Dienste anbieters fest, stellt also nicht 
auf die Stelle ab, bei der die Daten verarbei tung erfolgt, sondern auf den Anbieter des 
jeweils vom Nutzer nach gefragten Telemediendienstes. Dies hat Relevanz in den Situa‑
tionen, in denen ein Gesamtangebot wie oben ge zeigt ggf. aus mehreren Teilelementen 
zusammen gesetzt ist, die von unter schied lichen Dienste anbietern an geboten werden 
(s. dazu oben Kapitel 6.3.4). Anders als im Bereich der werberecht lichen Ver antwor‑
tung für Inhalte, wo der Anbieter des Gesamtangebots parallel zu den Anbietern des 
Einzelangebots haftet (Ver gleich der Matrjoschka‑Puppen, s. oben), folgt aus der 
Zusammen schau der dienste anbieter bezogenen Vor gaben des TMG und der Begriffs‑
defini tion der ver antwort lichen Stelle in § 3 Abs. 7 BDSG etwas anderes: Daten schutz‑
recht lich kann der Anbieter eines Gesamtangebots für die Ver arbei tungen personen‑
bezogener Daten durch Dritte, auf die er ab gesehen von seiner Funktion als Vor bereiter 
einer späteren Werbe einbet tung keinerlei Einfluss hat, gerade nicht ver antwort lich 
ge macht werden. Der Anbieter des Gesamtangebots ver arbeitet die Daten gerade nicht 
für sich selbst, und er be auftragt auch nicht Dritte mit der Ver arbei tung gemäß § 11 
BDSG 365, sondern schafft mit der techni schen Vor berei tung einer Werbefläche in 
seinem An gebot nur die Voraus setzung, die den Werbedienst leistern eine eigenständige 
Daten verarbei tung er möglicht.366 Das ent spricht im Übrigen den dahinterliegen den 
Daten flüssen, die bei von Dritten ein geblendeter Werbung nur direkt zwischen Werbe‑
dienst leister und Nutzer laufen.

Um die Einhal tung der Daten schutz vorgaben bei von ihm „be treuten“ Ver arbei‑
tungs vorgängen muss sich insoweit jeder Dienste anbieter selbst kümmern. Hat der 
Anbieter des Gesamtangebots konkreten Einfluss auf die Bespie lung der Werbeflächen, 
z. B. durch konkrete Ver mark tungs verträge, vor herige Abnahme der Werbemaßnahmen 
oder den eigenständi gen Einbau des Quell codes für die einzu blendende Werbung, oder 
hält er die auszu spielen den Werbeinhalte auf dem eigenen Server vor, so ist er jeweils 
(auch) selbst als ver antwort liche Stelle zu sehen.

365 Die annahme einer auf trags daten verarbei tung scheitert im onlinebereich meist bereits an der fehlen den Schriftlich keit des 
auf trags, vgl. § 11 abs. 2 S. 2 bDSg. S. auch gola/Schomerus, bDSg bundes daten schutz gesetz: Kommentar, 11 aufl., münchen 2012, 
§ 11 rn. 17.
366 Diese Sicht ist nicht unumstritten und ent zündete sich am beispiel der Daten verarbei tung durch facebook, die durch die einbin-
dung von facebook-buttons auf Seiten von einzel unternehmen möglich ge macht wurde, vgl. ulD, Daten schutz recht liche bewer tung 
der reichweiten analyse durch facebook, 2011, ab rufbar unter https://www.datenschutzzentrum.de/facebook/facebook-ap-20110819. pdf 
[30. 07. 2014]. Die literatur sieht aber keine daten schutz recht liche ver antwortlich keit der einbinden den unter nehmen, vgl. voigt/
alich, facebook-like-button und Co. Daten schutz recht liche ver antwortlich keit der Webseiten betreiber, nJW 2011, 3541 (3543); pieper/
Krügel, vg Schleswig: facebook-fanpage-betreiber sind daten schutz recht lich nicht ver antwort lich, zD-aktuell 2013, 03831.
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6.5.3 grundsatz des ver bOts mit einwilli gungs vOrbehalt

Das Daten schutz recht geht vom Grundsatz des Ver bots der Daten verarbei tung aus 
und sieht Aus nahmen von diesem Grundsatz nur dann vor, wenn eine gesetz liche 
Vor schrift die Daten verarbei tung aus drück lich erlaubt oder der Betroffene in die 
Daten verarbei tung ein gewilligt hat.

§ 12 Abs. 2 TMG
Der Dienste anbieter darf personen bezogene Daten zur Bereit stel lung von Tele‑
medien nur erheben und ver wenden, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechts‑
vorschrift, die sich aus drück lich auf Telemedien bezieht, es erlaubt oder der Nutzer 
ein gewilligt hat.

§ 4 Abs. 1 BDSG
Die Erhebung, Ver arbei tung und Nutzung personen bezogener Daten sind nur 
zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechts vorschrift dies erlaubt oder 
anordnet oder der Betroffene ein gewilligt hat.

Betrachtet man den Werbedienst leister als den Anbieter eines differenzier baren Tele‑
mediendienstes, ent halten die §§ 14 und 15 gesetz liche Erlaub nisse, nach denen er 
personen bezogene Daten seiner Nutzer dann ver arbeiten darf, wenn (a) sie „für die 
Begrün dung, inhalt liche Aus gestal tung oder Änderung eines Ver trags verhält nisses 
zwischen dem Dienste anbieter und dem Nutzer über die Nutzung von Telemedien 
er forder lich sind“ (Bestands daten, § 14 Abs. 1 TMG) oder (b) „dies er forder lich ist, 
um die Inanspruchnahme von Telemedien zu er möglichen und abzu rechnen“ (Nut‑
zungs daten, § 15 Abs. 1 TMG). Nutzungs daten sind gemäß § 15 Abs. 1 S. 2 TMG 
insbesondere Merkmale zur Identifika tion des Nutzers, Angaben über Beginn und 
Ende sowie des Umfangs der jeweili gen Nutzung und Angaben über die vom Nutzer 
in Anspruch ge nommenen Telemedien.

Aus der Perspektive eines Werbedienst leisters liegen die Voraus setzungen für die 
gesetz liche Erlaubnis der Ver arbei tung von Bestands‑ oder Nutzungs daten in der Regel 
nicht vor: Ein Ver trags verhältnis zwischen Werbeanbieter und Werberezipient liegt 
nicht vor 367, und für das Einblen den von Werbung – also die „Inanspruchnahme des 

367 eine andere Situa tion ergibt sich dort, wo der Werbeanbieter gleichzeitig als Dienste- oder platt formanbieter fungiert und ein 
ver trags verhältnis zwischen ihm und dem nutzer besteht, das auch formen der Werbung oder inter aktion innerhalb von an geboten 
Dritter umfasst.
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Telemediums“ – ist die personen bezogene Daten verarbei tung auch nicht ohne Weiteres 
er forder lich.368 Letztend lich bleibt dem Werbedienst leister, will er personen bezogene 
Daten ver arbeiten, also die Option des Einholens der Nutzer einwilli gung.

Dies steht im Einklang mit den Anforde rungen an die Ver arbei tung personen‑
bezogener Daten zu Werbezwecken in § 28 Abs. 3 BDSG: Danach dürfen personen‑
bezogene Daten von der ver antwort lichen Stelle ver arbeitet werden, wenn der Betroffene 
aus drück lich und schrift lich zu gestimmt hat. Abs. 3a sieht vor, dass die Ertei lung einer 
Einwilli gung auch elektronisch er folgen kann, wenn die Einwilli gung protokolliert 
wird und die ver antwort liche Stelle dem Betroffenen deren Inhalt jederzeit zum Abruf 
be reithält. Auch muss der Betroffene die einmal er teilte Einwilli gung jederzeit wider‑
rufen können.

Liegt eine wirksame schrift liche oder elektroni sche Einwilli gung dagegen nicht 
vor, oder ist dem Anbieter das Einholen der Einwilli gung nicht möglich, bleibt dem 
Anbieter die Ver arbei tung der Daten in pseudonymisierter Form nach § 15 Abs. 3 
TMG.369

§ 15 Abs. 3 TMG:
(3) Der Dienste anbieter darf für Zwecke der Werbung, der Markt forschung oder 
zur bedarfs gerechten Gestal tung der Telemedien Nutzungs profile bei Ver wendung 
von Pseudonymen er stellen, sofern der Nutzer dem nicht wider spricht. Der Dienste‑
anbieter hat den Nutzer auf sein Wider spruchs recht im Rahmen der Unter rich tung 
nach § 13 Abs. 1 hinzu weisen. Diese Nutzungs profile dürfen nicht mit Daten über 
den Träger des Pseudonyms zusammen geführt werden.

Da der Werbedienst leister dem Nutzer gegen über einen ab grenz baren, eigenen Tele‑
medien dienst – also das Aus spielen der Werbung in der bereit gestellten Werbefläche – 
er bringt, sind die anbieter bezogenen Vor schriften und gesetz lichen Erlaubnis tatbestände 
grundsätz lich auch auf diesen anwend bar. Sieht der Anbieter also zur Bildung von 
Nutzungs profilen ein den Anforde rungen des § 3 Abs. 6a BDSG ge nügen des Ver fahren 

368 vgl. Spindler/nink in Spindler/Schuster, rdm, § 15 tmg rn. 5 (m. w. n.); rammos in taeger, S. 493, 506; teils wird auch im falle 
von § 15 abs. 1 tmg das vor liegen eines ver trags als grundlage der Daten verarbei tung voraus gesetzt, vgl. Jandt/roßnagel, mmr 2011, 
637 (639).
369 Dafür müsste man im einzelfall allerdings zunächst fest stellen, ob das tmg über haupt auf solche Werbedienst leister anwen dung 
finden kann, die ledig lich einseitig nutzu ngs bezogene Daten erheben und aus werten und das ergebnis der aus wertung dem Werbetreiben-
den so zur ver fügung stellen, dass dieser eine an den nutzerinteressen orientierte Werbung an den nutzer aus spielen kann. Diese 
frage kann im rahmen dieses gutachtens nicht ent schieden werden. Käme man zu dem Schluss, dass das tmg hier keine anwen dung 
fände (da der Dienstebegriff, der regelmäßig einen anbieter-nutzer-austausch, jeden falls aber eine Über tragung vom anbieter zum 
nutzer auf dessen abruf voraus setzt), so wäre eine pseudonymisierte ver arbei tung gem. § 15 abs. 3 tmg nicht möglich. eine Sicht weise 
könnte dann darauf ab stellen, dass reine oba-Dienst leister regelmäßig über ver trag liche beziehungen zum Werbetreiben den oder zum 
gesamtanbieter ver fügen und es sich daher um eine auf trags daten verarbei tung im Sinne von § 11 bDSg handelt.
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zur Pseudonymisie rung vor, kann er die anfallen den Nutzungs daten auch ohne Einwilli‑
gung des Betroffenen speichern und weiter verarbeiten. Genutzte Pseudonyme sind in 
der Praxis häufig einzigartige Cookie‑IDs 370. Er darf die zu dem Pseudonym vor‑
liegen den Daten aber nicht mit weiteren Informa tionen so kombinie ren, dass ein 
Rückschluss auf den Träger des Pseudonyms möglich ist.371 Für die bei der Nutzung 
von Telemedien in IP‑Netzen üblicher weise anfallen den IP‑Adressen, Nutzer kennun‑
gen oder einmali gen Geräten ummern be deutet dies, dass der Anbieter ver pflichtet ist, 
diese personen bezogenen Daten über haupt nicht bei der Profil bildung zu nutzen oder 
sie soweit unkennt lich zu machen bzw. zu kürzen, dass eine Rück verfolg bar keit oder 
Wieder herstel lung der Informa tionen wesent lich er schwert ist.

Daneben ist der Dienste anbieter ver pflichtet, den Betroffenen auf seine Möglich‑
keit des Wider spruchs vor der Daten verarbei tung hinzu weisen (s. dazu unten). In der 
Praxis hat sich etabliert, den Nutzern sog. Opt‑out‑Cookies zur Ver fügung zu stellen, 
anhand derer der Dienste anbieter den Gebrauch des Wider spruchs rechts durch einen 
Nutzer technisch aus lesen kann.372

6.5.4 eleKtrOni sche einwilli gung (vOn minderJähri gen) und 
infOrma tiOns Pflichten

Im Hinblick auf die Anforde rungen an eine rechtmäßige Einwilli gung stellt § 13 Abs. 2 
TMG fest:

§ 13 Abs. 2 TMG:
Die Einwilli gung kann elektronisch erklärt werden, wenn der Dienste anbieter 
sicherstellt, dass
1. der Nutzer seine Einwilli gung bewusst und eindeutig erteilt hat,
2. die Einwilli gung protokolliert wird,
3. der Nutzer den Inhalt der Einwilli gung jederzeit abrufen kann und
4. der Nutzer die Einwilli gung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider‑

rufen kann.

370 lerch/Krause/hotho/roßnagel/Stumme, Social bookmarking-Systeme – die unerkannten Daten sammler. un gewollte personen-
bezogene Daten verarbei tung?, mmr 2010, 454 (456).
371 Über das verbot der zusammen führung hinaus sieht § 13 abs. 4 nr. 6 tmg aus drück lich vor, dass der anbieter im vorfeld sogar 
techni sche vor kehrungen zu treffen hat, die eine theoreti sche zusammen führung ent sprechen der Daten sätze unmög lich machen. Die 
reine beteue rung, dass der anbieter eine zusammen führung nicht vornehmen wird, reicht ent sprechend nicht aus. vgl. dazu voigt, 
mmr 2009, 377 (381).
372 vgl. hass/Will brandt, targeting von onlinewer bung: grundlagen, formen und heraus forde rungen, medien Wirtschaft 2011, 12 
(19); zur Kritik am opt-out-ansatz s. Schröder, DSritb 2013, 173 ff.
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Die Einwilli gung ist nach h. M. keine rechts geschäft liche Willen serklä rung, sondern 
ein Realakt in Form der Gestat tung eines (be grenzten) Eingriffs in ein eigenes Grund‑
recht, hier in das informatio nelle Selbst bestimmungs recht.373 Die zivil recht lichen 
Vor gaben zu der (be schränkten) Geschäfts fähig keit von Kindern und Jugend lichen in 
den §§ 104 ff. BGB finden daher keine Anwen dung auf daten schutz recht liche Einwilli‑
gungen. Dennoch: Auch bei der Erlaubnis gegen über Dritten, in eigene Grundrechte 
eingreifen zu dürfen, wird deut lich, dass der Gestattende über haupt einwilli gen können 
muss und die Fähig keit zur Einsicht in die damit ver bundenen Konsequenzen für das 
informatio nelle Selbst bestimmungs recht auf weisen muss. Besitzt er die Einwilli gungs‑ 
oder die Einsichts fähig keit nicht, kann von einer freiwilli gen Einwilli gung nicht die 
Rede sein.374 Insbesondere Kindern wird das volle Konsequenzwissen be züglich ihres 
Handelns nicht zu gestanden, die Einsichts fähig keit steigt ab hängig von der Tragweite 
der Einwilli gung und der Komplexi tät des Einwilli gungs sach verhalts erst mit zunehmen‑
dem Alter an. Auf diese Weise werden Minderjährige zwar faktisch in ihrer Grund‑
rechts ausü bung ein geschränkt, dies erfolgt aber mit dem Ziel, „sie davor zu schützen, 
dass sie ihren Grundrechts schutz selbst be schränken, ohne die Konsequenzen über‑
blicken zu können.“ 375

Im Rahmen der Rechts anwen dung müsste vor dem Hinter grund des eben Gesagten 
die Einsichts fähig keit grundsätz lich im Einzelfall und positiv fest gestellt werden. Dies 
ginge aber aus Sicht der ver antwort lichen Stellen, die im Bereich der Massen kommuni‑
ka tion auf praktikable Einwilli gungs situa tionen an gewiesen sind, mit einer hohen 
Rechts unsicher heit einher. In der Praxis haben sich daher Leitlinien heraus gebildet, 
die jeden falls als grober Rahmen der Einschät zung der Einsichts fähig keit von Minder‑
jähri gen dienen. So ist im Ergebnis davon auszu gehen, dass bei Kindern unter 14 Jahren 
insbesondere in Bezug auf elektroni sche Einwilli gungen in digitalen, rück kanalfähigen 
Medien umge bungen regelmäßig die Einsichts fähig keit nicht unter stellt werden kann.376 
Bei jüngeren Jugend lichen zwischen 14 und 16 Jahren wird es dagegen auf den Einzel‑
fall, und hier objektiv vor allem auf die Aspekte Breite der Einwilli gung, den oder die 
Zwecke der Daten verarbei tung und die Tragweite der Speiche rung, Ver arbei tung, Zu‑
sammen fügung und Über mitt lung der personen bezogenen Daten ankommen.377 Bei 

373 vgl. Spindler/nink, Spindler/Schuster, rdm, § 4a rn. 2; zscherpe, anforde rungen an die daten schutz recht liche einwilli gung im 
internet, mmr 2004, 723 (724); a. a. gola/Schomerus, bDSg, § 4a rn. 2.
374 Jandt/roßnagel, mmr 2011, 637 (638).
375 Jandt/roßnagel, mmr 2011, 637 (638); zum Stand der Diskussion vgl. Schwenke, individualisie rung und Daten schutz: rechts-
konformer umgang mit personen bezogenen Daten im Kontext der individualisie rung, Wiesbaden 2006, S. 182 ff.
376 als argument nennen Spindler/nink bei Kindern unter 7 Jahren den rechts gedanken des § 828 abs. 1 bgb und § 10 Stgb i. v. m. 
§§ 1 abs. 2, 3 Jgg, bei Kindern zwischen 7 und 14 Jahren den des § 19 Stgb, vgl. Spindler/nink in Spindler/Schuster, rdm, § 4a bDSg 
rn. 2a. Weiter führend: zscherpe, mmr 2004, 723 (724).
377 in diese richtung auch zscherpe, mmr 2004, 723 (724).
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Jugend lichen zwischen 16 und 18 Jahren ist dagegen die grundsätz liche Unter stel lung 
der Einsichts fähig keit legitim.378 Dort, wo von einer Einsichts fähig keit nicht auszu‑
gehen ist, soll auch der gesetz liche Ver treter für den Minderjähri gen nicht in den 
Grundrechts eingriff einwilli gen können.379

Unabhängig davon, ob der Anbieter auf Grundlage eines gesetz lichen Erlaubnis‑
tatbestands oder auf Basis einer Einwilli gung agiert: Er unter liegt bei der Ver arbei tung 
personen bezogener Daten grundsätz lich den recht lichen Anforde rungen an vor herige 
Informa tions pflichten (§ 13 Abs. 1 TMG).

§ 13 Abs. 1 TMG:
Der Dienste anbieter hat den Nutzer zu Beginn des Nutzungs vorgangs über Art, 
Umfang und Zwecke der Erhebung und Ver wendung personen bezogener Daten 
(…) in allgemein ver ständ licher Form zu unter richten, sofern eine solche Unter‑
rich tung nicht bereits erfolgt ist. Bei einem automatisierten Ver fahren, das eine 
spätere Identifizie rung des Nutzers er möglicht und eine Erhebung oder Ver wendung 
personen bezogener Daten vor bereitet, ist der Nutzer zu Beginn dieses Ver fahrens 
zu unter richten. Der Inhalt der Unter rich tung muss für den Nutzer jederzeit ab‑
rufbar sein.

Die Vor schrift ge staltet den daten schutz recht lichen „Grundsatz der informierten Ein‑
willi gung“ aus, der darauf gerichtet ist, dass dem Einwilli gen den alle relevanten Um‑
stände der ge wünschten Daten verarbei tung bekannt sind, die er für das Abwägen für 
und wider die Einwilli gung be nötigt. Diese Umstände (insb. „Art, Umfang und 
Zwecke“) müssen nach vollzieh bar be schrieben und dargelegt werden 380 und sich in 
ihrem Sprachstil an das anlehnen, was für eine durch schnitt liche Zielperson der an‑
gestrebten Einwilli gungs erklä rung ver ständ lich ist. Letzteres hat zur Folge, dass sich 
Einwilli gungs erklä rungen, die sich spezifisch an Jugend liche richten, auch an deren 
Sprach schatz und Ver ständnis horizont auszu richten haben; das Ver ständnis recht licher 
Fachtermini und techni scher Spezial begriffe kann hier nicht voraus gesetzt werden.

378 Spindler/nink in Spindler/Schuster, rdm, § 4a bDSg rn. 2a.
379 Spindler/nink in Spindler/Schuster, rdm, § 4a bDSg rn. 3; zscherpe, mmr 2004, 723 (725 f.). Diese Sicht weise, die im Übrigen 
der gängigen praxis von anbietern und eltern diametral wider spricht, ist im hinblick auf die herlei tung der rechts dogmati schen 
herlei tung der einwilli gung einleuchtend, be rücksichtigt aber gerade nicht die im eltern-Kind-verhältnis be stehende grundrecht liche 
Sonder situa tion, wie sie sich aus art. 6 abs. 2 S. 1 gg ergibt. Das um das interesse des Kindes Willen be stehende elter liche erziehungs-
recht muss in dieser Konstella tion dazu führen, dass die eltern nach ab wägung der vor- und nachteile der einwilli gung in die ver-
arbei tung der Daten des Kindes das Kind durch aus in seiner grundrechts ausü bung ver treten können, solange sie dies nicht im eigenen 
interesse, sondern im interesse des Kindes tun. zur grundrecht lichen Konstella tion vgl. peschel-gutzeit in Staudinger-bgb, § 1626 
rn. 16 ff.; Knothe in Staudinger-bgb, §§ vorb 104–115, rn. 104 ff.
380 zu den möglich keiten der anbieter, den durch aus ambivalenten anforde rungen an die breite, tiefe und Über sichtlich keit der 
informa tion nach zukommen, s. lerch/Krause/hotho/ u. a., mmr 2010, 454 (458).
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Die gesetz lich ge forderte Eindeutig keit der elektroni schen Einwilli gung be deutet 
in diesem Zusammen hang, dass der Nutzer seine Einwilli gung nicht aus Ver sehen 
oder beiläufig ab geben kann.381 Die h. M. geht daher davon aus, dass eine Einwilli‑
gung nur dann eindeutig ist, wenn der Einwilligende sein Einverständnis durch ein 
aktives Tun zeigt, das von dem üblichen Hand lungs fluss bei der Internetnut zung 
ab weicht.382

6.5.5 rechts fOlgen bei ver stössen gegen  
daten schutz vOrschriften

Die Über wachung der Einhal tung der Daten schutz vorschriften durch Anbieter von 
Telemediendiensten obliegt nach § 59 Abs. 1 RStV (für die Regelun gen im TMG) und 
nach § 38 Abs. 6 BDSG (für die für private Stellen gelten den Regelun gen im BDSG) 
den zuständi gen Kontroll behörden der Länder, d. h. den Landes daten schutz beauftragten. 
Die Landes daten schutz beauftragten sind gemäß § 38 Abs. 5 BDSG be rechtigt, „Maß‑
nahmen zur Beseiti gung fest gestellter Ver stöße“ anzu ordnen, also in der Regel Unter‑
lassungs anord nungen oder bei fort gesetzten Ver stößen Zwangs geldanord nungen zu 
er lassen. Daneben sieht das BDSG die Möglich keit der Buß geld verhän gung vor, wenn 
ein Anbieter „unbefugt personen bezogene Daten, die nicht allgemein zugäng lich sind, 
erhebt oder ver arbeitet“ (§ 43 Abs. 2 Nr. 1 BDSG). Auch das TMG sieht Buß geld‑
möglich keiten für die Fälle vor, in denen ein Anbieter ent gegen § 13 Abs. 1 den Nutzer 
nicht ordent lich informiert, ent gegen § 14 Abs. 1 oder § 15 Abs. 1 personen bezogene 
Daten ver arbeitet oder ent gegen § 15 Abs. 3 Satz 3 ein pseudonymes Nutzungs profil 
mit Daten über dessen Träger zusammen führt.

Die daten schutz recht lichen Regelun gen stellen in der Regel übrigens keine Markt‑
verhaltens rege lungen dar.383 Bei Ver stößen gegen Daten schutz bestim mungen können 
Ver braucher schutz stellen daher regelmäßig 384 nicht gegen die Anbieter vor gehen; auch 
Wettbewerber können, soweit nicht auch eine spezifi sche Ver letzung von UWG‑
Vorschriften vor liegt, nicht die Unter lassung der Ver stöße vom Anbieter fordern.

381 Jandt/Schaar/Schulz in beck’scher Kommentar zum recht der telemediendienste, § 13 tmg rn. 73.
382 ebd.
383 vgl. olg frank furt grur 2005, 785.
384 eine aus nahme kann § 28 bDSg darstellen, der auf grund seines anwen dungs bereichs (Daten verarbei tung zu kommerziellen zwecken) 
teils als markt verhaltens steuernde norm interpretiert wird; in diesen fällen wären Daten schutz verstöße gleichzeitig ver stöße gegen 
§ 4 nr. 11 uWg und die nach uKlag klageberechtigten Stellen zu recht lichen Schritten legitimiert. vgl. Kg berlin, urt. v. 24. 1. 2014, 
5 u 42/12; olg Karls ruhe, urt. v. 09. 05. 2012, 6 u 38/11; olg Köln, urt. v. 17. 01. 2014, 6 u 167/13; olg Stuttgart, urt. v. 22. 02. 2007, 
2 u 132/06. Die gegen ansicht sieht den betroffenen durch die Daten schutz normen dagegen gerade nicht in seiner spezifi schen rolle 
als ver braucher geschützt, vgl. olg münchen, urt. v. 12. 01. 2012, 29 u 3926/11.
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6.6 werberecht als KOmPlexes system vOn  
ent schei dungs massstäben: Kinder als be sOnders 
schutz bedürftige PersOnen gruPPe

Der Über blick über den be stehen den Ordnungs rahmen für Onlinewer bung hat ge zeigt, 
dass bereits eine ganze Reihe einschlägi ger Vor schriften existiert, an die sich die unter‑
schied lichen Akteure halten müssen. Dabei knüpfen viele der Tatbestände an un‑
bestimmte Rechts begriffe an, sodass auf der Ebene der Rechts anwen dung 385 deren 
Interpreta tion den Behörden und (ab schließend) den Gerichten über lassen ist. Dieser 
Umstand ist aus (ver fassungs‑)recht licher Sicht nicht zu be anstanden 386, aus Sicht eines 
sich dynamisch wandelnden Werbemarkts (s. oben Kapitel 2) sogar zu be grüßen, da 
sich die Offen heit der Formulie rungen positiv auf die Anwend bar keit einer Vor schrift 
auf vielschichtige Lebens sach verhalte aus wirkt.

Dort, wo der Gesetz geber subjektive Tatbestands merkmale nutzt, ent wickelt die 
Rechts anwen dungs ebene regelmäßig objektive Kriterien, um deren Vor liegen annehmen 
oder ab lehnen zu können. Diese Objektivie rung erfolgt sowohl für subjektive Merkmale 
des Rege lungs adressaten als auch in Bezug auf andere Objekte, auf die das Recht 
Bezug nimmt. Für den Bereich der oben vor gestellten Regelun gen ist auszu machen, 
dass sich Vor schriften auf seiten des Handelnden auf dessen subjektive Werbeinten tion 
stützen, auf seiten des Werberezipienten auf eine (unerwünschte Form von) Werbe‑
wirkung. Auf grund der ver braucher‑ bzw. rezipienten bezogenen Schutz ziele der Vor‑
schriften ent scheidet grundsätz lich die Nutzer sicht, sodass sich der einzelfall bezogene 
Bewer tungs maßstab aus der Perspektive des durch schnitt lich informierten, durch‑
schnitt lich kompetenten Ver brauchers bzw. Nutzers ergibt („Ver kehrs auffas sung“). 
Richtet sich werb liche Kommunika tion an eine be stimmte Zielgruppe (auch die Ziel‑
gruppen bezo gen heit ist dabei anhand objektiver Kriterien zu er mitteln), so richtet sich 
die Perspektive nach einem durch schnitt lichen Ver braucher 387 bzw. Nutzer dieser 
spezifi schen Gruppe, für die der Rechts anwender eben falls einen gruppen spezifi  schen 
Beurtei lungs maßstab finden und fest legen muss. Die bei der Rechts anwen dung dadurch 
notwendig werdende vielfache Objektivie rung subjektiver Anforde rungen aus Sicht des 

385 zur perspektiven verschie bung zwischen rechts setzung und rechts anwen dung vgl. Jestaedt, „Öffent liches recht“ als wissen-
schaft liche Disziplin, in engel/Schön, Das proprium der rechts wissen schaft, tübingen 2007, S. 241 (272 f.)
386 Die grenze der be griff lichen offen heit von vor schriften ist dort er reicht, wo dem bestimm theits gebot, wie es sich aus art. 103 
abs. 2, art. 20, art. 19 abs. 4 gg ergibt, nicht aus reichend rechnung ge tragen ist; vgl. dazu grzes zick in maunz/Dürig, gg, art. 20 
rn. 58 ff. (m. w. n.).
387 Der bgh spricht auch von einem „durch schnitt lich informierten, auf merksamen und ver ständi gen an gehöri gen dieser gruppe“, 
an dem sich der Werbetreibende zu orientie ren hat, vgl. bgh mmr 2006, 542 (543); bghz 151, 84 (92); 156, 250 (252).
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Gerichts 388 führt zu einem komplexen System von anzu wenden den Maßstäben und 
Kriterien.

6.6.1 die „defizite“ Jüngerer und  
die begrün dung ihrer schutz bedürftig Keit

Die Maßstäbe, die an die recht liche Bewer tung von Werbung anzu legen sind, ver engen 
sich zu Lasten der Werbetreiben den dort, wo sich Werbung auch an Kinder und 
Jugend liche oder gar spezifisch in diese richtet. Was für durch schnitt liche (er wachsene) 
Rezipienten recht lich zulässig ist, kann nach diesem engeren Minderjähri gen‑Maßstab 
einen Rechts verstoß darstellen.389 Begründet wird diese Maßstabs veren gung mit vor 
allem kognitiven Defiziten 390 Jüngerer.

So gehen die rechts wissen schaft liche Literatur und die Spruchpraxis der deutschen 
Gerichte –  im Einklang mit dem Gesetz geber bei den expliziten, kinder bezogenen 
Werbe vorschriften – davon aus, dass Kinder und Jugend liche be sonders zu schützende 
Personen gruppen sind, da sie
 – „nicht in gleichem Maße wie Erwachsene in der Lage (sind), eine Werbung auf 

ihren Richtig keits gehalt zu unter suchen“ 391,
 – „typischer weise noch nicht in aus reichen dem Maße in der Lage sind, Waren oder 

Dienst leis tungs angebote kritisch zu be urteilen“ 392,
 – „auf grund ihrer geringen Lebens erfah rung in der Regel weniger in der Lage sind, 

die durch die Werbung an gepriesene Leistung in Bezug auf Bedarf, Preis würdig‑
keit und finanzielle Folgen zu be werten, und dass sie auch noch lernen müssen, 
mit dem Geld haus zuhalten“ 393,

388 vgl. im hinblick auf die ermitt lung der ver kehrs auffas sung den erwä gungs grund 18 der ugp-richtlinie: „Der begriff des Durch-
schnitts verbrauchers beruht dabei nicht auf einer statisti schen grundlage. Die nationalen gerichte und ver wal tungs behörden müssen 
sich bei der beurtei lung der frage, wie der Durch schnitts verbraucher in einem ge gebenen fall typischer weise reagie ren würde, auf ihre 
eigene urteils fähig keit unter berücksichti gung der rechtsprechung des gerichts hofs ver lassen.“ zur Diskussion, ob der inhalt der ver-
kehrs auffas sung empirisch statt normativ herzu leiten ist s. Dreyer in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, § 5 rn. 8 ff.
389 Dreyer in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, § 5 rn. 21; bornkamm in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, 
§ 5 rn. 2.79.
390 in der literatur wird in bezug auf einen „durch schnitt lich informierten und ver ständi gen ver braucher, der das Werbe verhalten 
mit einer der Situa tion an gemessenen auf merksam keit ver folgt“ auf die drei ver brauchercharakteristika „auf merksam keit“, „informiert-
heit“ und „ver ständig keit“ ver wiesen, vgl. harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, § 5 rn. 28 ff. (m. w. n.). bei Kindern 
wird teils auch auf emotionale Defizite rekurriert, wenn Kindern etwa emotionalisierte, starke Kaufimpulse zu geschrieben werden.
391 Dreyer in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, § 5 rn. 6.
392 bgh mmr 2009, 112 (113); s. auch loschelder in loschelder/erdmann/ahrens/ u. a., Wettbewerbs recht, § 59 rn. 11.
393 bgh grur, 775 (776); zagouras, Werbung für mobilfunkmehrwertdienste und die aus nutzung der geschäft lichen unerfahren heit 
von Kindern und Jugend lichen nach § 4 nr. 2 uWg, grur 2006, 731 (733).
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 – „alters bedingt im Allgemeinen zu kritisch‑rationaler Ab schät zung der wirtschaft‑
lich‑finanziellen Bedeu tung und Tragweite geschäft licher Ent schließungen nicht 
imstande (sind) und (…) den Risiken und Ver lockungen der Werbung eher als 
Erwachsene“ er liegen 394 – vor allem dort, wo „sie mit Zugaben oder mit aleatori‑
schen Reizen wie Gewinn spielen u. Ä. umworben werden“ 395,

 – leichter Miss verständ nissen auf grund von Unerfahren heit unter liegen, die bei Er‑
wachsenen nicht im gleichen Umfang auf treten,396

 – für un überlegte Spontanbestel lungen anfällig sind 397 bzw. ge fühlsmäßig und 
spontan ent scheiden 398,

 – be sonders in jüngeren Jahren „in aller Regel eine schwächere Auf merksam keits‑ 
und Lesekompetenz, demgegenüber aber einen stärke ren Spieltrieb, welcher gerade 
für ‚bewegte Bilder‘ (…) be sonders anfällig ist“ auf weisen 399,

 – „in be sonde rem Maße Gruppen zwängen aus gesetzt“ sind; „be stimmte Dinge ‚müs‑
sen einfach sein‘, um ‚dazu zu ge hören‘ und nicht als sozialer Außen seiter aus ge‑
grenzt zu werden“,400 und

 – eine Personen gruppe sind, die „sich durch größere Naivität in Bezug auf die Tücken 
der Werbung aus zeichnet, meist nicht in der Lage ist, ‚zwischen den Zeilen zu 
lesen‘, aber anderer seits auch über ‚Sonderwissen‘, z. B. in Bezug auf Dinos aurier, 
be stimmte Spielfiguren oder Computertechnik, ver fügen kann, das dem durch‑
schnitt lichen Erwachsenen abgeht“.401

Grundsätz lich wird unter stellt, dass Kinder und Jugend liche stets unerfahren sind und 
weniger rational agieren als Erwachsene.402 Drei wichtige Aspekte, die dabei aber nur 
selten erwähnt werden, sind erstens die detailliertere Maßstabs findung, wenn es um 
das konkrete Alter der an gesprochenen Zielgruppe geht. Hier ist „der alterstypi schen 
Ent wick lung ent sprechend graduell zu differenzie ren“.403 Stuckel äußert einen Ge‑
danken, der in die gleiche Richtung geht:

394 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 4 rn. 2.8.; olg nürnberg grur-rr 2003, 315 (316); olg hamburg grur-rr 2003, 317 
(318).
395 Sosnitza in ohly/Sosnitza/piper, uWg, § 4 rn. 2.8.
396 helm in loschelder/erdmann/ahrens/ u. a., Wettbewerbs recht, § 59 rn. 80.
397 ebd.
398 anm. Steinbeck zu bgh grur 2006, 161 (164).
399 Kg berlin mmr 2013, 515.
400 mankowski, Klingeltöne auf dem wettbewerbs recht lichen prüfstand, grur 2007, 1013 (1014).
401 Dreyer in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, § 5 rn. 22.
402 hier muss allerdings mit zunehmen dem alter eine ab stufung der unerfahren heit an genommen werden, vgl. Köhler in Köhler/
bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 4 rn. 2.24.
403 anm. Steinbeck zu bgh grur 2006, 161 (164).
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„Bei Kindern und Jugend lichen handelt es sich allerdings um eine heterogene 
Gruppe, bei der alters‑ und situa tions bedingt unter schied liche Maßstäbe anzu legen 
sind. Mit Ver allgemeine rungen ist daher eine be sondere Vor sicht ge boten.“ 404

Zweitens muss der Rechts anwender die an genommene An gebots‑ und Werbekompetenz 
des durch schnitt lichen minder jähri gen Nutzers vorab definie ren. Welches Werbe‑ und 
An gebots strukturwissen darf dem Durch schnitts nutzer unter stellt werden, wenn es 
etwa um Erkenn bar keit, Irrefüh rung oder Zumut bar keit geht? Dieser wichtige Aspekt 
taucht nur selten in Rechtsprechung und Literatur auf. Eine Aus nahme bildet ein 
Beschluss des KG Berlin, der den Prozess der Werbekompetenzaneig nung in ent schei‑
dungs relevanter Weise vor trägt: Das Gericht stellt in dem Fall nicht auf ein Kind ab, 
das zum ersten Mal Onlinewer bung sieht, sondern zieht einiger maßen internetaffine 
Kinder zur Ent schei dungs grundlage heran:

„Der Senat teilt die Einschät zung des Landgerichts, dass hier – auch unter Beach‑
tung der vom Internet auftritt an gesprochenen Alters gruppe – eine optisch (noch) 
hinreichend deut lich erkenn bare Trennung dieser Banner streifen vom ‚redak tio‑
nellen‘ Teil vor liegt und dass jeder Internetnutzer – auch im Kindesalter – ganz 
von Anfang der ersten Nutzung an sofort daran ge wöhnt wird, dass es solche 
Trennun gen von ‚eigent lichen‘ Inhalten im optischen Zentrum eines Internet‑
auftritts und Bannerwer bung in dessen Randbereichen gibt. Auch Gemeinsam‑
keiten zwischen Werbeteil und inhalt lichem Teil (hier etwa: Anima tion und 
inter aktives Spiel) ist den wirtschaft lichen Prinzipien von kosten freien Internet‑
angeboten immanent und gehört spätestens seit Einfüh rung des Suchmaschinen‑
marketings (Keyword‑Advertising) zum Alltag, den Kinder natür lich erst kennen‑
lernen müssen, aber eben auch – davon geht der Senat aus – sehr schnell kennen 
lernen und sich daran ge wöhnen.“ 405

Diese Sicht weise ist aus zweierlei Gründen für diesen Ab schnitt beacht lich: Zum einen 
wird die Möglich keit eines einiger maßen ver ständi gen online‑affinen minder jähri gen 
Nutzers selten explizit thematisiert, was hinsicht lich der Aus drücklich keit der jeweils 
von Gerichten an gelegten Maßstäbe auf Defizite hinweist. Zum anderen aber negiert 

404 Stuckel in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, § 4 nr. 2, rn. 25.
405 Kg berlin, beschluss vom 24. 01. 2012–5 W 10/12.
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diese Sicht weise (immer noch) das Problem der Varianz der kind lichen Werberezep‑
tion. Nicht jedes Kind eines be stimmten Alters ist gleich (werbe‑ oder internet‑)
kompetent. Der Durch schnitts nutzer muss also ggf. nicht auf Ebene eines einiger maßen 
online‑affinen Kindes fest gemacht werden, sondern ggf. leicht darunter, um die Varianz 
auszu gleichen. Etwas ganz anderes mag dann im Ver gleich aber dort maßstabs bildend 
sein, wo die ent schei dungs relevante Norm aus dem JMStV kommt. Im Jugendschutz‑
recht ist – anders als im Wettbewerbs recht – auch der ge fähr dungs geneigte Minder‑
jährige der Ent schei dungs maßstab.406 Dieser Maßstabs unterschied ist insoweit be‑
deutsam, als sich eine einfache Über trag bar keit von Ent schei dungs kriterien des einen 
Rechts gebiets auf das andere (also solchen des Wettbewerbs rechts auf das Jugendschutz‑
recht und um gekehrt) damit ver bietet, solange das Gericht nicht prüft, inwieweit diese 
unter anderen Maßstabs vorzeichen ggf. auch zu einem anderen Ent schei dungs ausgang 
führen.

Drittens muss der zur Maßstabs findung auf gerufene Rechts anwender die konkrete 
Situa tion der Werberezep tion würdi gen, wie Dreyer zu Recht fest stellt:

„Der Grad der Auf merksam keit, Ver ständig keit und Informiert heit, den eine 
durch schnitt liche Zielperson der frag lichen geschäft lichen Handlung an gemessener 
Weise widmet, variiert situa tions bedingt. Die jeweilige situa tions adäquate Auf‑
merksam keit des Durch schnitts umworbenen ist deshalb auch für die Ermitt lung 
des Ver kehrs verständ nisses maß gebend. Ent scheidend sind alle Umstände der 
Situa tion, in der eine durch schnitt liche Zielperson mit der geschäft lichen Handlung 
konfrontiert wird.“ 407

Auch vor dem Hinter grund dieses Umstands wird deut lich, dass die Über trag bar keit 
von in einem Fall heran gezogenen ent schei dungs relevanten Kriterien nur dort ohne 
Weiteres möglich ist, wo die Rezep tions situa tion ver gleich bar ist. Das schließt etwa 
die analoge Anwen dung von im Pressebereich ent wickelten Kriterien im Bereich der 
Telemedien werbung (eher) aus, soweit nicht konkret dargelegt wird, warum in einem 
konkreten Fall die Bewer tung der Konfronta tion eines Minderjähri gen mit einer 
Werbeform bzw. einem Werbeinhalt ver gleich bar sein soll.

406 bverwge 39, 137 (205); vgl. liesching, beck’scher online-Kommentar JmStv, § 5 rn. 1 (m. w. n.).
407 Dreyer in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, § 5 rn. 26.
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6.6.2 mehrdimensiOnali tät der beurtei lungs massstäbe und  
richter liche massstabs findung

Nach dem eben Gesagten muss der Rechts anwender also im Rahmen der Gesetze 
(und vor dem Hinter grund des ver fassungs recht lichen Schutz zwecks) ent scheiden – und 
besten falls auch ver deut lichen –, welche Kompetenzen und Defizite er dem minder‑
jähri gen Werbeadressaten einer be stimmten Alters gruppe in der konkreten Situa tion 
zuschreibt, welche nicht und auf welcher Wissens grundlage er dies tut (zum Spiel raum 
der spezifi schen richter lichen Tatsachen fest stel lung siehe unten). Im Folgenden sollen 
die bei der werberecht lichen Beurtei lung zutage treten den Maßstabs entschei dungen 
kurz auf gezeigt und ihre unter schied lichen Maßstabs dimensionen ver deut licht werden, 
um die Komplexi tät von Ent schei dungen auf der Ebene der Rechts anwen dung zu 
ver deut lichen. Neben den werbekompetenzbezogenen Zuschrei bungen im Hinblick 
auf Minderjährige sind dies vor allem jene, auf deren Grundlage jeweils zu er mitteln 
ist, ob auf eine ver meint lich kommerziell motivierte Äußerung über haupt werberecht‑
liche Regelun gen Anwen dung finden, in welchem Umfeld eine kommerzielle Kommu‑
nika tion er scheint, und an wen diese sich von ihrer Werbeinten tion her richtet.

6.6.2.1 beurtei lung der KOmmerziellen inten tiOn  
einer einzelnen KOmmuniKa tiOn

Wie oben ge zeigt, geht sowohl der Werbebegriff im Rundfunk,‑ Telemedien‑ und 
Jugendmedien schutz recht als auch der Begriff der geschäft lichen Handlung im Wett‑
bewerbs recht davon aus, dass mit der Kommunika tion eine geschäft liche Handlung 
ver folgt wird, die auf Förde rung des (eigenen oder fremden) Ab satzes abzielt (s. oben 
Kapitel 6.2.2 und 6.4.1.1). Um in den Anwen dungs bereich der werbespezifi schen Vor‑
schriften zu ge langen, muss der Rechts anwender zunächst nach Kriterien Aus schau 
halten, die auf das Ziel einer Absatz förde rung hinweisen. Das ist bei tradi tio nellen 
Werbeformen meist unproblematisch der Fall, kann aber insbesondere bei unklaren 
Geschäfts beziehungen zwischen Inhalte anbieter und Werbetreiben dem oder bei Formen 
ver schleierter Werbung Probleme be reiten.

Unabhängig von der subjektiven Motiva tion des Werbetreiben den be trachtet der 
Rechts anwender hier den funktionalen Zusammen hang von Handlung und Eignung 
zur Absatz förde rung: Ist die geschäft liche Handlung bei objektiver Betrach tung darauf 
gerichtet, „durch Beeinflus sung der geschäft lichen Ent schei dungen der Ver braucher 
(oder sonsti gen Markt teilnehmer) den Absatz oder Bezug zu fördern“, so kann von 
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einer kommerziellen Inten tion aus gegangen werden und Vor schriften des Werberechts 
finden ent sprechend Anwen dung.408 Maß gebliches Indiz in Zweifels fällen ist, inwieweit 
dem Werbetreiben den ein wirtschaft liches Interesse an der Beeinflus sung der Ver‑
braucher entschei dung unter stellt werden kann.409 An gewandt auf eine unsach liche 
redaktio nelle Berichterstat tung, bei dem etwa ein Ent gelt fluss nicht nach weis bar ist, 
führt diese objektive Betrach tung dazu, dass dort von einem kommerziellen Interesse 
aus gegangen werden muss, wo ein redak tio neller Beitrag „die Objektivi tät und Unvor‑
ein genommen heit gegen über dem Unter nehmen und seinen Produkten ver missen lässt 
und einseitig und unkritisch deren Vorzüge heraus streicht“.410

In diesen Fällen legt das Gericht zunächst einen objektiven Empfänger horizont 
an, um eine mögliche, wirtschaft lich motivierte Ver braucher beeinflus sung zu identifizie‑
ren. Dort, wo sich dies aus den Umständen nicht ohne Weiteres ergibt, muss er tiefer 
gehen und objektive Auf fällig keiten des ver meint lich redak tio nellen, ggf. werb lichen 
Inhalts identifizie ren. Dabei muss er mit zunehmen der Fest stel lungs tiefe auf die objek‑
tive Erwar tungs haltung des Nutzers be züglich der Art und Weise einer objektiven 
Berichterstat tung ab stellen. Nur wenn aus objektiver Sicht der ver ständige Nutzer eine 
be stimmte Berichterstat tung nicht mehr von der dem Äußernden zu geschriebenen 
Kommunika tions weise –  etwa im Hinblick auf Sachlich keit, An gemessen heit und 
Neutrali tät der Kritik  – umfasst sieht, liegt ein Auseinander fallen vor, das für eine 
unsach liche Beeinflus sung spricht, die das Element eines unter stell baren Wirtschafts‑
interesses ent hält. Insbesondere bei solchen Zweifels fällen wird dabei klar, dass allein 
in Bezug auf die Prüfung einer möglichen Inten tion zur Absatz förde rung bereits 
mehrere Prüfungs maßstäbe zu identifizie ren und fest zulegen sind, darunter die Ein‑
schät zung der objektiven Eignung zur Ver braucher beeinflus sung, die Unter stell barkeit 
eines dahinterliegen den wirtschaft lichen Interesses sowie in Grenzfällen werben der 
redak tio neller Berichterstat tung die Heraus stel lung der üblicher weise vor handenen 
Nutzer erwar tung im Hinblick auf die Art und Weise der Berichterstat tung sowie die 
Fest stel lung des objektiven Ab weichens von dieser Erwar tungs haltung.

408 Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 2 rn. 48; bgh Wrp 2013, 1183 rn. 17, 18; olg hamm mmr 2008, 750 (751); 
olg Karls ruhe grur-rr 2010, 47 (48); olg Köln Wrp 2012, 725 rn. 20.
409 Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 2 rn. 51; bgh grur 1986, 812; olg münchen Wrp 2012, 1145 rn. 8.
410 vgl. Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 2 rn. 67.
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6.6.2.2 beurtei lung der KOmmerziellen inten tiOn  
eines gesamtangebOts

Vor allem bei der Prüfung der oben dargestellten Tren nungs‑ und Erkennbar keits gebote 
für kommerzielle Kommunika tion ist für die Maßstabs wahl ent scheidend, welche 
Inten tion ein Gesamtangebot ver folgt. Suggeriert das Gesamtangebot, objektive oder 
jeden falls wertneutrale Informa tionen zur Ver fügung zu stellen, so sind die Anforde‑
rungen an die Einbet tung kommerzieller Kommunika tionen in diesem Umfeld höher 
als wenn sich kommerzielle Kommunika tionen erkenn bar in einem kommerziellen, 
gerade nicht neutralen Umfeld be finden: Die be sondere Heraus stel lung einzelner 
Marken oder Produkte im Rahmen einer Hersteller seite er scheint bei der klaren Erkenn‑
bar keit des wirtschaft lich motivierten Gesamtangebots als unproblematisch, im Rahmen 
eines ver meint lich journalistisch‑redak tio nellen Telemediums stellt dies dagegen regel‑
mäßig einen Ver stoß gegen rundfunkrecht liche Tren nungs‑ und wettbewerbs‑ wie 
tele medien recht liche Erkennbar keits gebote dar.

Bei der Ermitt lung der Inten tion eines Gesamtangebots muss der Rechts anwender 
dabei wiederum die Perspektive der Ver kehrs auffas sung –  und hier wie be schrieben 
insbesondere die mutmaß liche Erwar tungs haltung des durch schnitt lichen Nutzers bzgl. 
der An gebot sinten tion (s. oben) – zu Rate ziehen, um mögliche Risiken für die Fehl‑
interpreta tion nicht aus Sicht eines Experten, sondern auch aus Sicht eines durch‑
schnitt lichen Ver brauchers zu er mitteln. Kriterien, die Einfluss auf eine ent sprechend 
vom Rechts anwender herzu leitende Erwar tungs haltung haben können, sind etwa der 
Name und die (journalisti sche) Marke des Gesamtangebots, die ge stalteri sche Auf‑
machung wie etwa die nament liche Nennung eines „Redakteurs“ und die konkrete 
Bezeich nung von Einzel rubriken (z. B. „News“, „Nachrichten“, „Produkt tests“, „Ver‑
braucherinforma tion“).

6.6.2.3 ermitt lung der intendierten zielgruPPe einer 
KOmmerziellen KOmmuniKa tiOn

Um in den Anwen dungs bereich werberecht licher Tatbestände zu ge langen, der nur auf 
Werbung Bezug nimmt, die sich spezifisch an Kinder, an Kinder und Jugend liche 
oder zumindest auch an Kinder oder auch an Kinder und Jugend liche richtet, muss 
der Rechts anwender die intendierte Zielgruppe einer kommerziellen Kommunika tion 
objektiv er mitteln (s. beispiel haft die Anwen dungs bereiche der Vor schriften in § 6 
JMStV, Tab. 14).
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tabelle 14:  
eröff nung der anwen dungs bereiche der vor gaben in § 6 Jmstv nach intendierter zielgruppe

Werbung Werbung, die sich auch an 
Kinder und Jugend liche richtet

Werbung, die sich an Kinder 
und Jugend liche richtet

§ 6 abs. 1 – Werbung für indizierte inhalte

§ 6 abs. 2 S. 1 – Werbung, die Kinder und 
Jugend liche seelisch oder körper lich be-
einträchtigt

§ 6 abs. 2 nr. 4 – minderjährige in 
gefahrens itua tionen

§ 6 abs. 3 – tren nungs gebot bei be-
einträchti gen der Werbung

§ 6 abs. 4 2. alt. – interessen schädigende 
Werbung bei einsatz von minderjähri gen

§ 6 abs. 5 2. & 3. alt. – alkoholwer bung, 
die minderjährige be sonders an spricht oder 
diese als Darsteller einsetzt

§ 6 abs. 2 nr. 3 – aus nutzen 
von ver trauens personen von 
minderjähri gen

§ 6 abs. 4 1. alt. – interessen-
schädigende Werbung

§ 6 abs. 5 1. alt – alkohol-
werbung, die sich an minder-
jährige richtet

§ 6 abs. 2 nr. 1 – direkte 
Kaufappelle an minderjährige

§ 6 abs. 2 nr. 2 – minder-
jährige als Kaufmotivatoren

Dabei kann er sowohl auf Kriterien der inhalt lichen Gestal tung der in Frage 
stehen den Werbung als auch auf deren Werbeumfeld ab stellen:
 – Inhalt liche Kriterien, die für eine an Minderjährige gerichtete Werbung sprechen, 

sind die optische Gestal tung („Auf machung“), der Sprachstil, die Zielgruppe des 
be worbenen Produkts sowie „Anspie lungen auf die Lebens welt Minderjähri ger“.411 
Bunte, poppige Gestal tung, ein witziger, frecher, provokanter Sprachstil und das 
Duzen, und kinder‑ bzw. jugendaffine Assozia tionen zu Lebens umständen Jüngerer 
wie Party, Disco, Games, Cool‑Sein, Aus sehen (bei Jugend lichen) oder Spielen, 
Aben teuer, Basteln, Bauen (bei Kindern) können dabei als Indizien heran gezogen 
wer den.412 Auch spezifisch kinder‑ oder jugendaffine Produkte können einen 
Hinweis auf die Minderjährigen bezogen heit einer Werbung liefern 413 – müssen dies 
aber nicht zwingend, da auch die Eltern Adressaten ent sprechen der Werbe inhalte 
sein können. Werbung für Kinderprodukte kann vor diesem Hinter grund eine Wer‑
bung sein, die sich nicht aus schließ lich, aber jeden falls auch an Kinder richtet.414

 – Die Einschät zung, an wen sich eine Werbung richtet, muss dabei aus objektiver 
Sicht vor genommen werden, nicht aus der spezifi schen Sicht eines Minderjähri‑

411 alten hain in hoeren/Sieber/holznagel, multimedia-recht, teil 20 rn. 146.
412 S. liesching, mmr 2012, 211 (213); alten hain in hoeren/Sieber/holznagel, multimedia-recht, teil 20 rn. 146.
413 zum beispiel alcopops s. olg hamm JmS-report 1/2007, 12 (13).
414 frank/pathe, heise online-recht: der leitfaden für praktiker und Juristen. loseblattsamm lung, 3. ergl aufl., 2011, Kap. v rn. 144.
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gen.415 Nur wenn diese Betrach tung zu dem Ergebnis führt, dass sich eine Werbung 
spezifisch an Minderjährige richtet, muss ent sprechend § 3 Abs. 2 S. 2 UWG auf 
das Ver ständnis des durch schnitt lichen Mitglieds der schutz bedürfti gen Ver brau‑
chergruppe ab gestellt werden.416

 – Neben den inhalt lichen Hinweisen können sich auch aus dem Werbekontext 
Indizien für die intendierte Zielgruppe ergeben. So wird unter stellt, dass sich 
Werbung, die in kinder spezifi schen Medien er scheint, unabhängig von ihrer inhalt‑
lichen Aus gestal tung jeden falls auch an Kinder richtet – mit ent sprechend hohen 
Anforde rungen an das Tren nungs‑ und Erkennbar keits gebot.417 Das mediale Wer‑
be umfeld wird so zu einem objektiven Kriterium bei der Ermitt lung der intendier‑
ten Zielgruppe.418 Der BGH be gründet diese Sicht damit, dass die (be wusste?) 419 
Wahl des Werbeumfelds selbst als eine Aussage des Werbetreiben den zu be werten 
ist, nämlich die „Empfeh lung“ gerade an die Rezipienten gruppe dieses Werbe‑
umfelds. Ent sprechend geht das Gericht bei einer Jugendzeitschrift mit über 50 % 
jugend lichen Lesern davon aus, dass sich Werbung darin an Jugend liche richtet.420 
Bei der Herlei tung der intendierten Zielgruppe von Telemedien angeboten gilt inso‑
weit nichts anderes: Ist ein An gebot be sonders kinder affin ge staltet, wird an genom‑
men, dass sich die Werbung darauf ent sprechend (auch) an Kinder rich tet.421

Hinzu weisen bleibt auf das Ver hältnis, in dem die werbeinhalt lichen und werbe umfeld‑
bezogenen Kriterien zueinander stehen. Aus dem eben Gesagten ergibt sich, dass die 
Wahl eines kinder spezifi schen Werbeumfelds einseitig für die positive Identifizie rung 
kind licher oder jugend licher Zielgruppen aus schlag gebend ist: Liegt die be wusste Wahl 
eines Werbeumfelds vor, dass sich größtenteils oder aus schließ lich an Kinder oder 
Jugend liche wendet, dann kann auch die Aus rich tung der in diesem Umfeld an gezeigten 
Werbung unabhängig von ihrer Gestal tung als auch an Minderjährige gerichtet gelten. 
Ist zudem die Gestal tung oder Ansprache der Werbung kinder‑ bzw. jugendaffin, so 

415 So wohl auch bgh, urteil vom 12. 12. 2013 – i zr 192/12, rz. 21.
416 olg Köln grur-rr 2013, 168; vgl. jeden falls in dieser hinsicht auch das revi sions urteil des bgh, urteil vom 12. 12. 2013 – 
i zr 192/12, rz. 21 ff.; Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 3 rn. 13 ff.; Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., 
uWg, § 4 rn. 3.11.; weiter gehend (wohl) alten hain in hoeren/Sieber/holznagel, multimedia-recht, teil 20 rn. 146, der bereits bei der 
identifika tion der intendierten zielgruppe aus schließ lich auf die perspektive des durch schnitt lichen minderjähri gen ab stellt.
417 Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 4 rn. 3.21a; Köhler in ahrens, fest schrift für eike ullmann, Saarbrücken 
2006, S. 675 (695); olg frank furt Wrp 2010, 156 (159).
418 bgh grur 1994, 304 (305).
419 rechnet man die aktive auswahl des Werbeumfelds durch den Werbetreiben den als werbegruppen spezifi sche inten tion, so kann 
sich – wie oben dargelegt – im onlineumfeld durch aus eine Situa tion ergeben, in der Werbung nicht auf grundlage bilateraler ab-
sprachen von Werbendem und anbieter erfolgt; dadurch können Situa tionen ent stehen, in denen der Werbetreibende von dem 
Werbeumfeld nichts weiß. Dieser umstand müsste bei der maßstabs findung be rücksichtigt werden.
420 bgh grur 2006, 776 (777).
421 vgl. lg berlin grur-rr 2011, 332 (333); Köhler in Köhler/bornkamm/baumbach u. a., uWg, § 4 rn. 3.11; micklitz/Schirmbacher 
in Spindler/Schuster, rdm, § 6 tmg rn. 23. zur problematik der frage, wie sich zielgruppen spezifi sche unter kategorien von familien-
seiten auf die zielgruppen überle gungen des gesamtangebots be ziehen, s. unten.
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liegt eine Werbung vor, die sich ausschließ lich an Kinder bzw. Jugend liche richtet. 
Erfolgt die Werbe einblen dung dagegen in einem Werbeumfeld, das nicht kinder‑ bzw. 
jugendspezifisch ist, kann allein aus dem Werbeumfeld aber noch nicht folgen, dass 
sich Werbung nicht an Kinder richtet. In diesen Fällen kommt es (aus schließ lich) auf 
die Bewer tung der ge stalteri schen Elemente der Werbung an 422; die inhalt lichen 
Gestal tungs elemente haben dabei eine über schießende Wirkung und können das 
wider sprechende Kriterium eines reinen Erwachsenen werbeumfelds gar über ragen.423 
Werbung kann sich also auch dann an Kinder richten, wenn das Werbeumfeld gerade 
nicht für die typische Nutzung von Kindern und Jugend lichen spricht. Insgesamt 
ergibt sich daraus das folgende Ver hältnis zwischen werbegestalteri schen und werbe‑
umfeld bezogenen Kriterien für die Einord nung von Werbung, die sich aus schließ lich 
oder jeden falls auch an Minderjährige richtet.424

6.6.2.4 weitere ent schei dungs relevante massstäbe

Hat der Rechts anwender mit Blick auf die suggerierte Objektivi tät des Gesamtangebots 
und die intendierten Zielgruppen des Gesamtangebots einer‑ und des Werbeinhalts 
anderer seits er mittelt, welche gesetz lichen (ggf. spezifi schen) Anwen dungs bereiche für 
die weitere werberecht liche Prüfung eröffnet sind, so knüpfen sich ent schei dungs‑
maßstabs relevante Über legungen insbesondere hinsicht lich des Ver ständ nisses –  der 
Werbe kompetenz – eines durch schnitt lichen Nutzers der intendierten Zielgruppe an.

422 S. auch liesching, mmr 2012, 211 (215).
423 vgl. olg hamm JmS-report 2007, 12 (13): „Dabei kann letzt lich dahin stehen, ob sich die Werbung der beklagten aus der ent-
scheiden den objektiven Sicht der an gesprochenen ver kehrs kreise zumindest über wiegend an Kinder und Jugend liche richtet. Denn 
die Werbung spricht jeden falls durch die art der Darstel lung Kinder und Jugend liche im Sinne der oben ge nannten Schutz vorschrift 
be sonders an.“
424 zur relevanz der zielgruppen einord nung im rahmen von § 3 abs. 2 uWg s. frank in uWg anhang zu § 3 abs. 3 nr. 11 rn. 15 f.

tabelle 15:  
relevanz von werbeinhalt und werbeumfeld für die bestim mung  
der intendierten zielgruppe einer werbung

Kinder-/jugendaffines  
Werbeumfeld

Kein kinder-/jugendaffines 
 Werbeumfeld

inhalt liche aus rich tung auf  
Kinder/Jugend liche

Werbung richtet sich spezifisch 
an Kinder/Jugend liche

Werbung richtet sich (auch) 
an Kinder/Jugend liche

Keine inhalt liche aus rich tung auf 
Kinder/Jugend liche

Werbung richtet sich auch  
an Kinder/Jugend liche

Werbung richtet sich nicht 
an Kinder/Jugend liche
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Einschät zungen, die an dieser Stelle vorzu nehmen sind und in die Ent schei dung 
einfließen, sind je nach konkreter Fall gestal tung die der anzu legen den Maßstäbe 
hinsicht lich
 – der anzu nehmen den Erwar tungs haltung bzgl. der Objektivi tät eines An gebots aus 

Sicht von Minderjähri gen,
 – der Erkenn bar keit einer kommerziellen Kommunika tion aus der Perspektive junger 

Nutzer, d. h. Annahmen bzgl. des diesen zu unter stellen den Ver ständ nisses bzgl.
 – der Erkenn bar keit und des Ver ständ nisses einer etwaigen Kennzeich nung,
 – oder der ge stalterisch vor genommenen Ab gren zung,
 – des Grads der Unerfahren heit von Minderjähri gen (insgesamt bzw. spezifisch nach 

Alters gruppe) und der – damit zusammen hängen den – Wahrscheinlich keit, dass 
es zu einer Aus nutzung der Unerfahren heit kommt,

 – wozu auch die Annahme gehört, wie gut ein Minderjähri ger ein spezifi sches 
Gesamtangebot und bzw. oder eine typische werb liche Erschei nungs form kennt 
bzw. kennen müsste,

 – der Zumut bar keit einer Belästi gung, d. h. der Belästi gungs schwelle bei Minderjäh‑
ri gen,

 – der Spürbar keit einer unlaute ren Wettbewerbs hand lung sowie
 – der Nach haltig keit oder Schwere einer Ent wick lungs beeinträchti gung.

Deutlich wird hier, dass werberecht liche Ent schei dungen immer auch ge prägt sind von 
mehr oder weniger umfang reichen Ent schei dungen bzgl. der Maßstabs findung und 
Maßstabs füllung.425 Diese er folgen auf Ebene der Rechts anwen dung üblicher weise 
auf seiten der Richter schaft im Rahmen von Gerichtsprozessen. Die Tragweite der 
richter lichen Spiel räume ist hier beacht lich, und dies ist – wie im Folgenden ge zeigt 
wird – von der rechts wissen schaft lichen Diskussion nicht unkritisiert ge blieben.

6.6.2.5 möglich Keiten und grenzen der richter lichen auswahl und 
aus füllung vOn ent schei dungs massstäben

Den Gerichten wird – jeden falls im Hinblick auf die Ermitt lung der Ver kehrs auffas‑
sung im Wettbewerbs recht – ein weiter Tatsachen fest stel lungs spiel raum zu gestanden.426 
Die Kompetenz der Sach verhalts fest stel lung wurde früher dort (und nur dort) bejaht, 

425 So muss ein gericht bspw. einschätzen, wie wahrschein lich es ist, dass ein anbieter er kennen konnte, dass die Wahrscheinlich-
keit hoch war, dass kind liche nutzer ein element des an gebotes wahrschein lich für werb lich hielten.
426 insbesondere wird der KJm bisher kein gericht lich be grenzt über prüf barer beurtei lungs spiel raum zu gestanden, vgl. § 16 rn. 2 
(m. w. n.); das wird teil weise kritisiert, s. nur rossen-Stadt feld, beurtei lungs spiel räume der medien aufsicht, zum 2008, 457 ff.; braml/
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in denen An gehörige des Gerichts selbst zu den von der Werbung an gesprochenen 
Zielgruppen ge hörten.427 Seit der Einfüh rung eines EU‑Verbraucherleitbildes ist die 
Rechtsprechung an dieser Stelle teils an gepasst, teils revidiert worden.428 Der BGH 
geht nunmehr davon aus, dass Richter über aus reichend Lebens erfah rung und Sach‑
kunde ver fügen, um „über den Streit gegen stand auch außerhalb ihres eigenen unmittel‑
baren Erfah rungs horizontes urteilen zu können.“ 429 Dies stellt eine Aus weitung richter‑
licher Kompetenzen dar, die in der rechts wissen schaft lichen Diskussion teils kritisch 
gesehen wird, da sie faktisch dazu führt, dass empiri sche Befra gungen von Rezipienten 
im Rahmen des Prozesses aus bleiben. Außerdem, so die Kritik, ist das Ab stellen auf 
die ver meint liche Sachkunde des urteilen den Gerichts fehleranfälli ger als eine demo‑
skopisch er mittelte Ent schei dungs grundlage 430: Vor allem die situa tions ferne Beurtei‑
lung der im konkreten Fall zu er mittelnden Rezep tions situa tion sowie die Notwen‑
dig keit des perspektivi schen Rollen wechsels in Fällen, in denen Richter nicht zur 
intendierten Zielgruppe einer Werbung ge hören, können zu einer Sachferne des Gerichts 
führen, die in die Fehler trächtig keit der Einschät zung mündet.431 Lubberger ist vor 
diesem Hinter grund der Ansicht, dass „die Maßstäbe und Instrumente der gericht‑
lichen Fehlerkontrolle be sondere Auf merksam keit“ ver dienen 432, also vor allem die 
Möglich keiten der revi sions instanz lichen Über prüf bar keit der richter lichen Herlei tung 
der Ver kehrs auffas sung. Mit seiner Ent schei dung „Markt führer schaft“ stellte der BGH 
fest, dass die Ver kehrs auffas sung keine gerichts kundige Tatsache (im Sinne von § 291 
ZPO) ist, sondern eine gericht liche Anwen dung eines Erfah rungs satzes, der von der 
Revi sions instanz daraufhin über prüf bar ist, „ob die Vor instanz den Tatsachen stoff 
ver fahrens fehler frei aus geschöpft und ihre Beurtei lung frei von Wider sprüchen mit 
Denk gesetzen und Erfah rungs sätzen vor genommen hat“ 433 und die ent sprechende 
Fest stel lung der Ver kehrs auffas sung recht lich er heblich für das Ent schei dungs ergebnis 
ist.434 Diese Erfah rungs sätze, auf deren Grundlage das Gericht seine Bestim mung der 
Ver kehrs auffas sung stützt, können sich dabei neben dem eigenen Erfah rungs wissen 
auch aus der bisheri gen Spruchpraxis der Gerichte sowie wissen schaft lichen Erkennt‑

hopf, ein geschränkte gericht liche Über prüf bar keit des beurtei lungs spiel raums der Kommission für Jugendmedien schutz (KJm), mmr 
2009, 153 ff.
427 bghz 53, 339 (341); bornkamm, Die fest stel lung der ver kehrs auffas sung im Wettbewerbs prozeß, Wrp 2000, 830 (833); lubberger 
in loschelder/erdmann/ahrens/ u. a., Wettbewerbs recht, § 41 rn. 15.
428 paradigmatisch v. a. bgh grur 2002, 77 (79); bgh grur 2004, 793 (796).
429 lubberger in loschelder/erdmann/ahrens/ u. a., Wettbewerbs recht, § 41 rn. 14 ff.; bornkamm, Wrp 2000, 830 (833) (m. w. n.).
430 vgl. lubberger in loschelder/erdmann/ahrens u. a., Wettbewerbs recht, § 41 rn. 16 f.
431 lubberger in loschelder/erdmann/ahrens u. a., Wettbewerbs recht, § 41 rn. 17.
432 lubberger in loschelder/erdmann/ahrens u. a., Wettbewerbs recht, § 41 rn. 17.
433 bgh grur 2002, 550 (552).
434 S. lubberger in loschelder/erdmann/ahrens u. a., Wettbewerbs recht, § 41 rn. 19 (m. w. n.), der darauf hinweist, dass aus seiner 
Sicht der bgh hier ledig lich seine eigene lebens erfah rung gegen die des tatrichters aus tauscht.
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nissen speisen.435 Die Schwierig keit ist hier, dass sich an gesichts der Vielzahl der 
anzu wenden den Maßstäbe und der relativ geringen Zahl der hoch einschlägi gen 
Gerichts urteile im Bereich von Kindern und Onlinewer bung – wenn über haupt – erst 
wenige Erfah rungs sätze ge bildet haben. Die Urteile, die sich finden, sind solche zu 
Einzelnormen, denen hochgradig vielfältige, einzelfallabhängige Bewer tungen zugrunde 
liegen, die genau den Makel der individuellen richter lichen Sicht weise auf weisen, den 
Lubberger wie oben dargestellt kritisiert. Ullmann spricht insoweit auch von einer 
Ent schei dungs macht, „deren Ausübung hoher Ver antwor tung unter liegt.“ 436

Die aktuell jeden falls im Korridor der Spiel raumfehler lehre anerkannten richter‑
lichen Spiel räume finden jeden falls dort ihre Grenze, wo dem Gericht die Sachkenntnis 
fehlt. Dies führt zu dem Umstand, dass das Gericht konkret be gründen muss, worauf 
es in den Fällen konkret seine Sachkenntnis stützt, wo es selbst nicht Teil der inten‑
dierten Zielgruppe einer Werbung ist.437 Kann es diese Begrün dung nicht oder nicht 
schlüssig liefern, so kann eine Ver kehrs befra gung an gezeigt sein.438

6.7 recht liche einOrd nung tyPischer erschei nungs fOrmen 
vOn Onlinewer bung

Die im Rahmen der An gebots analyse der 100 unter suchten An gebote vor gefundenen 
Erschei nungs formen von Onlinewer bung sollen im Folgenden vor dem Hinter grund 
des dargestellten Rechts rahmens ein geordnet werden. Fokus dieser Einord nung ist 
dabei nicht die recht liche Beurtei lung der Zulässig keit werb licher Segmente im Einzelfall 
(was im Hinblick auf den Spiel raum richter licher Maßstabs findung auch nicht möglich 
er scheint, s. oben Kapitel 6.6.2), sondern die kumulierte Sichtung und Bewer tung der 
aus recht licher Sicht relevanten Einzel‑ oder kombinierten Begrifflich keiten. Ziel dieser 
Einord nung soll es sein, erste Auf merksam keits punkte für eine schutz ziel bezogene 
Risikoanalyse zu identifizie ren und Hinweise auf strukturelle Problemlagen zu finden 
(s. dazu unten Kap. 6.8).

435 Wobei diese erkennt nisse jeweils nur einzelaspekte aus füllen und niemals die gesamt entschei dung vor prägen können; s. Dreyer 
in harte-bavendamm/henning-bodewig/ahrens, uWg, § 5 rn. 12.
436 ullmann, Das Koordinaten system des rechts des unlaute ren Wettbewerbs im Span nungs feld von europa und Deutschland, grur 
2003, 817 (818 f.).
437 beispiel haft olg münchen, urteil vom 10. 12. 2009–29 u 2841/09: „im Übrigen haben sowohl die richter des ersten rechts zugs 
als auch die mitglieder des Senats durch ihre ständige befas sung mit Wettbewerbs sachen, insbesondere solchen mit bezug zum 
internet, be sondere Sachkunde er worben, die es ihnen im Streit fall er laubte, das ver kehrs verständnis selbst dann ohne sach verständige 
hilfe selbst zu be urteilen, wenn sie selbst nicht zu den an gesprochenen ver kehrs kreisen ge hörten“.
438 lubberger in loschelder/erdmann/ahrens/ u. a., Wettbewerbs recht, § 41 rn. 20; bgh grur 1999, 594 (597); bornkamm, Wrp 2000, 
830 (833).
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Die Struktur der folgen den Einord nungen orientiert sich an den im Rahmen einer 
werberecht lichen Bewer tung abzu schichten den Prüfungs ebenen (s. Abb. 66).

Dafür ist zunächst der jeweilige Dienst zu identifizie ren, um in den Anwen dungs‑
bereich spezifi scher Gesetzes werke und darin ent haltener dien stespezifi scher Vor gaben 
zu ge langen. Hat man die konkrete Dienst form er mittelt, so ist der Typ des Gesamt‑
angebots zu diskutie ren, je nachdem, welche Inten tionen der Anbieter ver folgt und 
welche Erwar tungen auf Nutzer seite hinsicht lich der Sachlich keit, Wahrhaftig keit, 
Neutrali tät und Qualität be züglich des An gebots be stehen. So gelten für journalistisch‑
redaktio nelle, für „nur“ mei nungs bil dungs relevante, für rein informa tions bezogene und 
für produkt‑ oder marken spezifi sche Kommunika tions angebote unter schied liche Anfor‑
de rungen und Bewer tungs maßstäbe. Für die Anwend bar keit werbespezifi scher Vor‑
schriften muss dann für das jeweils in Frage stehende Segment der Werbebegriff erfüllt 

abbildung 66:  
fluss diagramm der recht lichen bewer tung von Onlinewer bung
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sein (bzw. der der geschäft lichen Handlung oder der der kommerziellen Kommunika‑
tion). Ist diese Einord nung ge geben, gilt es, die jeweils einschlägi gen tatbestand lichen 
Voraus setzungen zu sichten, die –  etwa im Hinblick auf die Erkenn bar keit oder 
Trennung – nicht ohne den Blick auf Gestal tungs merkmale er folgen kann. Für andere 
Tatbestände (z. B. bei Appellen) muss zusätz lich der konkrete Werbeinhalt analysiert 
werden. Ab schließend sind (im Rahmen dieses Projekts) auch daten schutz recht liche 
Bewer tungen der im Hinter grund laufen den Informa tions flüsse in die Bewer tung 
einzu beziehen.

6.7.1 dienstetyPen bezOgene einOrd nung

Die typische Erschei nungs form von Onlinewer bung ist das eines Telemediums – die 
in der An gebots analyse codierten Segmente sind unabhängig von ihren konkreten 
ge stalteri schen Unter schieden sämt lich unter den Telemedien begriff einzu ordnen („alle 
elektroni schen Informa tions‑ und Kommunika tions dienste, soweit sie nicht Tele kom‑
munika tions dienste, telekommunika tions gestützte Dienste oder Rundfunk sind“). Das 
Problem der Ab gren zung von werb lichen Telemedien zu nicht‑telemedialen Um gebun‑
gen, wie es sich z. B. bei In‑Game‑Advertising ergeben kann, spielt in einer aus schließ‑
lichen Online‑Umgebung insoweit keine Rolle.

Eine be sondere Form von Telemedien können Mediatheken‑Angebote von TV‑Ver‑
anstaltern oder Video‑on‑Demand‑Angebote sein, die als audiovisuelle Mediendienste 
auf Abruf i. S. v. § 58 Abs. 3 RStV zu qualifizie ren sind. Die Einord nung von Video‑
portalen mit nutzer generierten Inhalten unter den Begriff der audiovisuellen Medien‑
dienste auf Abruf ist dagegen umstritten (s. oben Kapitel 6.3.3). Hier ist im Ergebnis 
davon auszu gehen, dass diese in ihrer derzeiti gen Aus gestal tung keine audiovisuellen 
Mediendienste auf Abruf darstellen, da die an gebotenen Filme regelmäßig nicht redak‑
tio nell zu Inhalts katalogen zusammen gestellt werden. Rundfunk dienste, Telekommunika‑
tions dienste oder telekommunika tions gestützte Dienste waren nicht im Unter suchungs‑
sample ent halten.

6.7.2 an gebOts bezOgene einOrd nung

Ein wichti ger Aspekt ist die Aus differenzie rung der Erschei nungs formen der die je‑
weilige Werbung um geben den Gesamtangebote in solche, die objektive und unabhän‑
gige Informa tionen anbieten, und solche, bei denen wirtschaft liche Interessen im 
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Vordergrund stehen. Zum einen ist diese Einord nung der er forder lichen Nutzer‑
sichtperspektive geschuldet, soweit es um die Erwar tungs haltung geht, unabhängige 
und objektive Informa tionen zu er halten. Nach dieser Erwar tungs haltung be stimmen 
sich im Nachgang auch die Anforde rungen, die an die Erkenn bar keit werb licher 
Elemente innerhalb des An gebots zu stellen sind (s. auch Kap. 6.6.2.2). So wird ein 
Nutzer einem rein produkt bezogenen Gesamtangebot insgesamt auf merksamer bzw. 
kritischer in Bezug auf werb liche Inhalte gegen über stehen als einem An gebot, dem er 
sach liche, journalistisch saubere Berichterstat tung und konsumprodukt bezogene Neu‑
trali tät zuschreibt.

Aus recht licher Sicht ist eine Einord nung in publizisti sche An gebote einer seits und 
von reinen Absatz förde rungs interessen ge tragenen An geboten anderer seits Voraus setzung 
dafür, inwieweit der Rege lungs gedanke des § 58 Abs. 1 RStV Anwen dung finden kann. 
Im Falle rein werb licher Gesamtangebote muss jeden falls das Tren nungs gebot eine 
andere (schwächere) Berücksichti gung er fahren als in den Fällen, in denen eine Dualität 
von Werbung und anderen, nicht‑werb lichen Inhalten besteht, damit der Nutzer 
persuasive Elemente nicht für objektive Informa tionen hält. Für erstere An gebote gilt 
dann im Telemedien recht (nur) § 6 TMG. Für die Anwend bar keit des § 6 TMG ist 
es irrelevant, ob ein Telemedien angebot als Ganzes selbst bereits als kommerzielle 
Kommunika tion anzu sehen ist. Für die Anwend bar keit der ent sprechen den Normen 
auf telemediale Gesamtangebote, die aus mehreren zusammen gesetzten Telemedien 
unter schied licher Anbieter be stehen können, weist § 6 TMG insoweit die Möglich keit 
flexible rer Anwen dung auf vor find liche An gebote auf.

Was allerdings unklar bleibt, ist, welche objektiven Kriterien aus Sicht des ver‑
ständi gen Durch schnitts nutzers auf ein journalistisch‑redak tio nelles, auf ein rein infor‑
matori sches oder auf ein aus schließ lich kommerzielles An gebot hindeuten. Im ersten 
Fall wäre der strikte Tren nungs grundsatz nach § 58 Abs. 1 RStV zu be achten, bei 
serviceorientierten An geboten jeden falls das Erkennbar keits gebot des § 6 Abs. 1 Nr. 1 
TMG. Die Frage nach Anknüp fungs kriterien für einen neutralen Inhalt bzw. objektive 
Informa tionen lässt sich bisher mithilfe von Rechtsprechung und Literatur nicht 
systematisch be antworten; hier be stehen also derzeit be sonders große Spiel räume der 
Gerichte. In Bezug auf die dritte Alternative bleibt hier die Frage, inwieweit für ein 
Gesamtangebot, das bereits an sich als kommerzielle Kommunika tion gesehen werden 
kann, über haupt noch das Erkennbar keits gebot für kommerzielle Kommunika tionen 
Dritter oder kommerzielle Kommunika tionen des Anbieters be züglich der Produkte 
Dritter gelten kann oder muss (s. dazu unten Kapitel 8.5.1).

Daneben gerät eine systemati sche Einord nung der An gebots typen auch dort an 
Grenzen, wo ein Gesamtangebot aus publizisti schen und nicht‑publizisti schen Tele‑
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medien  inhalten wie z. B. bei multifunktionalen Portalseiten be stehen, die teils jour‑
nalistisch‑redaktio nelle Einzelabschnitte ent halten, teils aber kommerzielle Kommunika‑
tionen darstellen. Hier gerät die gesamtangebots bezogene Regulie rung von RStV und 
TMG an ihre Grenzen; es bedarf an diesen Stellen ggf. neuer Über legungen zu einem 
flexible ren An gebots begriff. Der Ansatz des UWG, auf einzelne geschäft liche Hand‑
lun gen abzu stellen, ist dagegen von der Problematik zusammen gesetzter Dienste nicht 
berührt.

6.7.3 werbebegriffs bezOgene einOrd nung

An gesichts der Beobach tung, dass sich die Werbebegriffe von UWG, TMG und RStV 
jeden falls in der Aus legungs praxis in Bezug auf Onlinewer bung annähern, unter‑
scheiden sich werbebegriffs bezogene Anwen dungs fragen bzgl. der werb lichen Inhalte 
der unter suchten Seiten regelmäßig nicht. Insbesondere die zunehmende Paralleli tät 
von Kriterien für die Annahme eines objektiven Zusammen hangs von geschäft licher 
Handlung und Absatz förde rung im UWG und von objektiven Kriterien der Ermitt‑
lung des Vor liegens eines subjektiven Absatz zwecks (unter Weg lassung der Ent gelt‑
beweis barkeit) in RStV und TMG führt zu einer kohärenten Anwend bar keit aller 

tabelle 16:  
Kursori sche sichtung der „sonsti gen segmente“ der an gebots analyse  
aus werberecht licher Perspektive (n = 858; mehrfachnen nungen möglich)

Kategorie der „sonsti gen Segmente“ Codierte 
 Segmente

Davon werb liche 
Segmente

anzahl Segmente für 
 anbietereigene an gebote, 
 produkte, Dienst leis tungen

marken/logos erkenn bar 314 107 46

an gebotsähn liche Segmente,  
die werb lich  er scheinen

186 31 56

partner angebote und Segmente  
mit untypi schen Kennzeich nungen

191 56 116

textuelle linklisten mit ver weisen  
zu Dritt anbietern

171 29 0

„eigen werbung“ 157 0 157

logos mit Sponsoren/förderern 72 35 0

Konkrete produktabbil dungen 68 8 37

hinweise auf gewinn spiele 54 0 0

empfohlener inhalt/tipp 33 3 8

gesamt 1.246 269 420
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werberecht lichen Vor schriften auf Formen der Onlinewer bung. Jeden falls die im 
Rahmen der An gebots analyse als explizit werbliche Segmente codierten Inhalte unter‑
fallen damit sämt lich den anwend baren Werbe vorschriften.

Ein Teil der als „sonstige Segmente“ codierten Elemente kann bei kursori scher 
Betrach tung aus recht licher Sicht unter werberecht liche Normen fallen, teils sind diese 
auch auf den zweiten Blick nicht vom Werbebegriff umfasst – etwa, weil es sich um 
nach vollzieh bar redaktio nelle oder aus werbebegriff licher Sicht irrelevante Inhalte 
handelt.

In Bezug auf die Top 50 Start‑ und Unter seiten wurden wie oben ge zeigt 858 Seg‑
mente codiert und (teils mehreren) unter schied lichen Unter kategorien zu geordnet. In 
Bezug auf die dort ge nannten größeren Unter kategorien zeigt eine auf Grundlage der 
oben umrissenen recht lichen Anwen dungs bereiche er folgte Sichtung der codierten 
Segmente, dass sich in jeder Unter kategorie werb liche und nicht‑werb liche Inhalte 
finden (s. Tab. 16).

Der Blick auf Tabelle 16 führt aus einer recht lichen Perspektive zu der Erkenntnis, 
dass jeden falls 269 der teils mehrfach codierten Segmente bei recht licher Betrach tung 
als dem Werberecht unter fallend ein geordnet werden können 439; sie unter liegen damit 
grundsätz lich den oben be schriebenen werberecht lichen Anforde rungen. Ihre werbe‑
recht liche Zulässig keit be stimmt sich dabei nach den jeweils anzu legen den Maßstäben, 
wie sie oben dargestellt worden sind. Eine Einord nung dieser Segmente in recht lich 
zulässige und recht lich unzu lässige Formen ist an dieser Stelle weder möglich noch 
hilf reich: Zum einen muss eine Zulässig keits prüfung stets alle Aspekte des Einzelfalls 
be rücksichti gen, was hier aus forschungs ökonomi schen Gründen nicht er folgen kann. 
Zum anderen obliegt darüber hinaus die Maßstabs wahl dem ent scheiden den Gericht, 
so dass sich jeden falls eine wissen schaft liche Studie nicht ohne Weiteres an die Stelle 
des urteilen den Organs der Judikative setzen und eigene Maßstäbe zur Beurtei lung 
anlegen kann. Deutlich aber wird anhand der Zahlen, dass ein signifikanter Teil der 
nicht offensicht lichen werb lichen Segmente bei näherer Betrach tung durch aus werb‑
licher Natur sind. Auch Formen von werb lichen Inhalten, die nicht unmittel bar als 
kommerzielle Kommunika tion erkenn bar sind, sind somit gängige Praxis in der Online‑
wer bung.

Eben falls un verkenn bar ist die prakti sche Relevanz des Problems der Einord nung 
von „Eigen werbung“: Weist ein Anbieter, dessen An gebot insgesamt als kommerzielle 
Kommunika tion gem. § 6 Abs. 1 TMG einzu ordnen ist, innerhalb dieses Gesamt‑

439 Durch die mehrfachcodie rung fällt die ab solute anzahl werberecht lich relevanter Segmente ggf. kleiner aus.
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angebots in einer werb lichen Art und Weise auf eigene An gebote, Produkte oder 
Dienst leis tungen hin, so kann diese Form der „Eigen werbung“ werberecht lich keine 
Relevanz ent falten, soweit die werb liche Inten tion des Gesamtangebot bereits er kennbar 
ist. Anders ver hält es sich dagegen bei Gesamtangeboten, die selbst nicht kommer zielle 
Kommunika tion sind; hier muss das Erkennbar keits gebot im Hinblick auf Werbung 
für eigene kommerzielle An gebote und Produkte gewährleistet sein. Dies ver deut licht 
einmal mehr die Wichtig keit der Einord nung der Inten tion eines Gesamtangebots (s. 
Kap. 6.6.2.2).

In einigen Fällen kann die werb liche Inten tion eines Segments nicht ab schließend 
ge klärt werden; es sind diese Zweifels fälle, die das grundsätz liche Problem der objektiven 
Zuschrei bung möglicher kommerzieller Interessen im Hinblick auf Äußerun gen im 
Einzelfall be treffen: Wie ge zeigt ent scheidet ein Gericht hinsicht lich der Eröff nung 
werberecht licher Vor schriften aus der Perspektive eines objektiven Nutzers darüber, ob 
objektive Kriterien vor liegen, aus denen sich die Inten tion der Absatz förde rung bzw. 
der Absatz zweck der Handlung ergibt. Diese Perspektive muss aber selbst bei An‑
geboten, die sich an Kinder richten, nicht die eines durch schnitt lichen Kindes sein – 
setzte man den Ver ständnis grad eines Kindes bei der Frage nach der Eröff nung werbe‑
recht licher Vor gaben an, so be stünde die Möglich keit, dass ein Absatz zweck dann 
nicht erkenn bar wäre, sodass die Tatbestände der Werbe vorschriften mangels Werbung 
nicht einschlägig wären. Hier ist vielmehr auf das Ver ständnis eines Erwachsenen 
abzu stellen, um nicht eine systemati sche Schieflage zu er halten. Dies führt zu einer 
Dualität der Maßstabs anwen dung; zunächst ist das Vor liegen objektiver Kriterien, die 
auf eine Absatz förde rung deuten, aus Sicht eines ver ständi gen Erwachsenen zu prüfen, 
erst dann können spezifi sche Zielgruppen er mittelt und deren Durch schnitts sicht als 
Maßstab im Hinblick auf das Vor liegen weiterer Tatbestands merkmale an genommen 
werden. Vor dem Hinter grund der oben dargestellten, ohnehin schon komplexen 
Maßstabs findung (s. oben Kapitel  6.6.2) führt der Wechsel der Perspektiven nicht 
un bedingt zu einer Ver einfachung der werberecht lichen Über prüfung.

6.7.4 gestal tungs bezOgene einOrd nung

In Bezug auf die Gestal tung ver engt sich der Betrach tungs ausschnitt auf diejeni‑
gen  werblichen Inhalte, die als einzelne Segmente innerhalb von sie um geben den 
Gesamt angeboten kodiert wurden. Nur in diesen Fällen ergibt die werbebezogene 
Betrach tung, insbesondere vor dem Hinter grund von Tren nungs‑ und Erkennbar keits‑
geboten, Sinn.
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Die vor gefundenen, tradi tio nellen Formen der Bannerwer bung er füllen dabei 
regelmäßig das Erkennbar keits gebot  – die Platzie rung in den Außen bereichen, das 
formatabhängige Erschei nungs bild und bzw. oder die optische Ab gren zung sind hier 
in der Regel hinreichende Ab gren zungs kriterien.440 Dabei ist es – jeden falls aus Sicht 
be stehen den Rechts  – egal, ob hier zusätz lich noch eine Kennzeich nung erfolgt, da 
sich die Erkenn bar keit bereits aus der Gestal tung ergibt. Eben falls recht lich irrelevant 
ist die teils praktizierte Praxis, auch Platz halter mit „Werbung“ zu kennzeichnen, wenn 
diese ledig lich auf das eigene An gebot ver weisen; diese Beurtei lung mag aus medien‑
pädagogi scher Perspektive aber anders aus sehen.

Schwieri ger fällt die Einord nung bei komplett redaktio nell gestal teten, aber als 
„Anzeige“ o. Ä. ge kennzeichneten Inhalten („Native Advertising“) sowie bei als werb‑
lich ge kennzeichneten Segmenten oder Boxen im Inhalts bereich, die sich farb lich und 
typografisch an den Inhalt der übrigen Inhalte annähern. Hier kommt es bei der 
Bewer tung der Erkenn bar keit auf die Sicht weise des jeweils durch schnitt lichen Nutzers 
der intendierten Zielgruppe an, sodass sich für Erwachsene eine andere Bewer tung als 
für Kinder ergeben mag. Ob dem Gebot der Erkenn bar keit Folge ge leistet wird, kann 
–  nicht nur, aber maß geblich  – auch von der jeweili gen Wort wahl und Gestal tung 
der Kennzeich nung ab hängen. Im Unter suchungs sample finden sich hier neben farb‑
lich kaum ab gehobenen und bzw. oder sehr kleinen Schrift typen z. B. auch für Jüngere 
mutmaß lich unklarere Kennzeich nungen wie „Promo tion“, „Services“, „Partner angebote“ 
oder „Koopera tionen“. Ähnliches gilt für die vor gefundenen Sponsoren hinweise, die 
teils wahrschein lich auch von Kindern nach vollzieh baren Zusatzinforma tionen wie 
„unter stützt durch“, „ge fördert von“ be gleitet werden 441, teils mit schwieri ger ver ständ‑
lichen Aus drücken wie „powered by“ 442 arbeiten – oder gänz lich ohne Hinweise.

Was hier aus ver ständi ger Erwachsenensicht ggf. erkenn bar ist, kann an Jugend‑
liche und gerade an Kinder er heblich größere Heraus forde rungen stellen. Soweit sich 
ein An gebot hier spezifisch an Kinder oder Jugend liche (oder beide) richtet, sind ent‑
sprechend höhere Anforde rungen an die Wort wahl, Farbe und Schrift größe der Kenn‑
zeich nung jeden falls dort zu stellen, wo die werb lichen Teilelemente sich ge stalterisch 
an das Werbeumfeld an gleichen.443 Wo ge stal tungs ähnliche Werbung im Umfeld von 
Kinder‑ und Jugendseiten gar nicht ge kennzeichnet ist, spricht unabhängig vom Werbe‑
inhalt viel für die Rechts widrig keit der Werbeform.

440 micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, rdm, § 6 tmg, rn. 33; Woitke, informa tions- und hinweis pflichten im e-Commerce, 
betr.-berat. 2003, 2469 (2474).
441 micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, rdm, § 6 tmg, rn. 36.
442 S. zur unzulässig keit der Kennzeich nung „sponsored by“ bei redak tio nellen beiträgen bgh, urteil vom 06. 02. 2014 – az. i zr 2/11.
443 S. auch oben Kap. 5.4.2.
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Die in der An gebots analyse ent haltenen Gewinn spiele sind jeden falls aus Durch‑
schnitts verbrauchersicht als kommerzielle Kommunika tionen erkenn bar, wo diese die 
aus gelobten Preise in be sonde rer Form preisen oder detailliert darstellen. Inwieweit 
teils wenig objektive Anprei sungen dagegen von Kindern als Werbung und nicht als 
redaktio nelle Äußerung ver standen werden, ist frag lich.

Dynamische, ihre Platzie rung, ihren Umfang oder ihre Form ver ändernde Werbung 
war nur einzelfallartig Gegen stand der An gebots analyse. Hinsicht lich des Aspekts der 
Erkenn bar keit ist zu konstatie ren, dass diese Formen gerade auf grund ihrer Dynamik 
auch von Kindern ggf. noch klarer und schneller als Werbung zu identifizie ren sind. 
Besonders auf dring liche Werbeformen, die den Tatbestand der Belästi gung im Sinne 
von § 7 Abs. 1 UWG er füllen –  also etwa nicht schließ bare Pop‑ups oder Overlays, 
un verhältnis mäßig lange Pre‑Rolls oder Inter stitials –, waren dagegen nicht im Unter‑
suchungs sample ent halten. Die ent haltenen Overlays oder Pre‑Rolls ver fügten über 
einen funktionie ren den Schließen‑ bzw. Skip‑Button in einer der oberen Ecken der 
Werbe einblen dung.

6.7.5 inhalts bezOgene einOrd nung

Werbeinhalts bezogene Einord nungen sind nicht nach Erschei nungs formen möglich, 
sondern vom Einzelfall ab hängig. Hier weisen die in der An gebots analyse unter suchten 
Werbeinhalte (s. oben Kap. 5.5) segment übergreifend kaum auf recht lich relevante 
Auf merksam keits punkte hin; einzelfall bezogen er scheinen folgende Aspekte als recht‑
lich relevant:

Die Werbeinhalte weisen teil weise inhalt liche Bezüge zu ihrem Werbeumfeld auf. 
In diesen Fällen sinkt der Grad der Erkenn bar keit von Werbung, sodass ent sprechend 
höhere Anforde rungen an die Ver wendung einer Kennzeich nung zu stellen sind, um 
dem Erkennbar keits gebot zu ent sprechen. Vor dem Hinter grund der oben be schriebenen 
Ent kopp lung von Inhalte anbieter und Werbetreiben dem ist dies eine Situa tion, in der 
der Werbetreibende den Umstand eines inhalt lichen Bezugs seiner Werbung zum 
Werbeumfeld nicht im Voraus kennt oder ab schätzen kann.

Über die Hälfte der unter suchten werb lichen Segmente –  auch solche, die im 
Umfeld von Kinder‑ und Jugendseiten er schienen – sprechen die Rezipienten direkt 
an oder nutzen Imperative (s. oben Kap. 5.5.4). Direkte Kaufappelle sind dabei die 
Aus nahmen – in wenigen Fällen aber auch im Umfeld von Kinder‑ und Jugendseiten 
auszu machen, woraus ein starkes Indiz für die Rechts widrig keit dieser Werbung er‑
wächst. Die Mehrzahl der Ansprachen und Befehle ist dagegen auf Inter aktion mit 
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der Werbefläche („Klicke jetzt“) oder auf die weitere Beschäfti gung mit dem be‑
worbenen Produkt durch Besuch der Werbeanbieter seite („Hole dir jetzt mehr Infos“) 
gerichtet. Nicht die direkte Kaufaufforde rung steht im Mittelpunkt der Werbepraxis, 
sondern die direkte Hand lungs aufforde rung. Diese ist von den bisheri gen recht lichen 
Vor gaben, soweit sich diese auf Appelle be ziehen, nicht umfasst. Die in der Praxis 
be obacht baren Appelle zielen auf die Ermuti gung der kind lichen Nutzer ab, die ent‑
sprechende Werbewelt mit weiteren Informa tionen durch einen Maus klick über haupt 
erst zu be treten.

Dritte Auf fällig keit ist die Nutzung von medien bekannten Personen und Figuren 
(ge zeichneter und fiktionaler, seltener nicht‑fiktionaler Stars oder Prominenten), die 
als Testimonials dienen und von Kindern ggf. als „neutrale“ Experten wahrgenommen 
und bei denen Produktempfeh lungen kaum hinter fragt werden. Recht lich ist hier auf 
das Verbot der Aus nutzung von Ver trauens personen zurück zukommen. Fraglich ist 
hier, inwieweit die ein gesetzte Medien figur den Eindruck erweckt, dass sie persön lich 
hinter dem an gepriesenen Produkt stehe und dieses selbst an preise. Das in der An‑
gebots analyse er wähnte Beispiel der AOK, bei der man im Rahmen eines Gewinn spiels 
den Sänger Cro für einen Auf tritt an seine Schule holen kann, ist ein Beispiel für 
Fälle, in denen Werbung zwar einen Prominenten benutzt, der aber gerade nicht den 
Eindruck erweckt, er selbst finde das Produkt oder die Dienst leis tungen eines be‑
stimmten Anbieters am besten oder empfehle dies in be sonde rer Weise.

Daneben weisen die unter suchten werb lichen Segmente – zu einem sehr geringen 
Anteil – jugendschutz recht liche Relevanz auf. In einigen wenigen Fällen ent hielten die 
Werbun gen gewalt tätige Inhalte, sexualethisch desorientierende Inhalte sowie problema‑
ti sche Rollenklischees oder Schön heits ideale. Unter Hinzuziehung der objektiv er‑
mittelten Zielgruppen der jeweili gen Werbekontexte ist aber davon auszu gehen, dass 
die Inhalte ledig lich für Kinder unter 14  Jahren ent wick lungs beeinträchtigend sind 
und (bis auf einen Zweifels fall) ge trennt von An geboten für Kinder erfolgt sind. Klare 
Ver stöße gegen § 6 Abs. 5 JMStV sind allerdings dort auszu machen, wo im Umfeld 
von Kinder‑ und Jugendseiten Werbung für alkoholi sche Getränke erfolgt ist (s. oben 
Kapitel  6.4.5). Inwieweit die ent sprechen den Inhalte anbieter über den Werbeinhalt 
bzw. die Werbetreiben den über den Umstand des jugendbezogenen Werbe verbots an 
dieser Stelle Bescheid wussten, ist dabei frag lich. Vielleicht wäre einem Nutzer mit 
deut lich mehr jugendspezifi schen Segmenten im Rahmen von nutzu ngs basierter Wer‑
bung dieser Werbeinhalt gerade nicht aus gespielt worden. Jeden falls ist dies ein weite‑
rer Hinweis darauf, dass das noch aus Zeiten des Rundfunks kommende Zusammen‑
denken von An gebot und Werbung die gängige Werbepraxis nicht mehr ab bilden 
kann.
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6.7.6 daten schutz recht liche einOrd nung

Die Schwierig keit einer daten schutz recht lichen Einord nung der un bewussten bzw. 
automatisierten Daten verarbei tung ist dem Umstand geschuldet, dass aus Nutzer sicht 
nicht fest gestellt werden kann, ob die ver arbei teten Daten auf Anbieter seite (noch) 
personen bezogen sind oder nicht. Der Personen bezug aber ist die Voraus setzung der 
Anwend bar keit daten schutz recht licher Normen.

Zu konstatie ren ist an gesichts der Cookie‑Auswer tungen (s. oben Kapitel  5.9) 
jeden falls, dass bei zusammen gesetzten Diensten mit mehreren (teils vielen) Telemedien‑
anbietern dem Nutzer die einzelnen Dienste anbieter oftmals nicht klar und auch nicht 
transparent ge macht sind. Für den Fall, dass auf der Gegen seite automatisiert personen‑
bezogene Daten der Nutzer erhoben und ver arbeitet werden, läge eine Einwilli gung 
in die Erhebung, Speiche rung und Ver arbei tung der personen bezogenen Daten des 
Nutzers (hier: des Kindes) regelmäßig nicht vor – ent weder mangels einer Einwilli gung 
über haupt oder aber ihrer Wirksam keit mangels der elter lichen Zustim mung in diese 
Einwilli gung des Kindes. Soweit die Dienste anbieter die anfallen den Daten in pseudo‑
nymisierter Form ver arbeiten, müssen sie keine Einwilli gung des Nutzers einholen, 
diesen aber auf sein Wider spruchs recht hinweisen. Selten finden sich Hinweise auf die 
Wider spruchs möglich keiten direkt an dem werb lichen Segment (so bspw. beim Klick 
auf das Info‑i des DDOW oder den Schriftzug „Google‑Anzeigen“ bei Google Ads); 
in der Regel finden sich die Opt‑out‑Möglich keiten für die Sammlung pseudonymer 
Daten im Rahmen ver haltens basierter Werbung in den Daten schutzer klärun gen des 
jeweili gen Anbieters.

Die Ergeb nisse der An gebots analyse zeigen daneben auf, dass sich in der Praxis 
die Möglich keiten der be wussten Daten eingabe meist im Rahmen von Gewinn spielen, 
seltener im Rahmen von Mitglieder‑Registrie rungen ergeben. Bei Gewinn spielen ent‑
halten die üblicher weise im Bereich der Daten eingabe ver linkten Teilnahmebedin gungen 
jeweils den Hinweis, dass Minderjährige nur mit Zustim mung ihrer Eltern teilnehmen 
dürfen. Seltener findet sich dieser Hinweis direkt als Text im Umfeld des Teilnahme‑
formulars. Recht lich schwierig sind dagegen die Fälle von Gewinn spielen, bei denen 
der Teilnahme ein Wissens quiz oder Geschicklich keits spiel vor geschaltet ist. Hier sind 
die Teilnahmebedin gungen teils aus schließ lich im Umfeld des Quiz bzw. des Spiels 
zugäng lich – üblicher weise achtet man zu diesem Zeitpunkt nicht auf die Teilnahme‑
bedin gungen. Hat er das Quiz richtig gelöst oder das Spiel be standen, ge langt der 
Nutzer zum Teilnahmeformular, in dessen Umfeld die Teilnahmebedin gungen dann 
nicht mehr ohne Weiteres ab rufbar sind.
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6.8 identifizie rung regulatOri scher PrOblemlagen

Aus der über greifen den Betrach tung der werberelevanten gesetz lichen Vor schriften, 
den Selbst verpflich tungen der Selbst kontrolle und den Erkennt nissen aus der recht‑
lichen Einord nung der in der An gebots analyse vor gefundenen werb lichen Erschei‑
nungs formen auf den bei Kindern 100 be liebtesten Seiten sollen im folgen den Hinweise 
identifiziert und erörtert werden, die ent weder als eine strukturelle regulatori sche 
Problemlage er scheinen (Kap. 6.8.1) oder die mögliche konkrete Schutz lücken bei der 
Erreichung der normativen Ziele im Schnittbereich von Kindern und Werbung offen‑
baren (Kap. 6.8.2–6.8.4). Bei Ersteren müssten in erster Linie die Akteure in Legis lative, 
Exekutive und Judikative identifizie ren, inwiefern die strukturellen Problemlagen in 
der Praxis existie ren und einem einheit lichen Schutz niveau abträg lich sind; bei Letzteren 
wird (auch) die Zusammen schau der Ergeb nisse der Einzelmodule dieser Studie ins‑
besondere unter Einbeziehung der Ergeb nisse aus den Rezep tions analysen Hinweise 
dafür liefern, welche theoreti schen regulatori schen Risiken sich in der Nutzungs praxis 
Jüngerer tatsäch lich realisie ren – und welche nicht.

6.8.1 rechts bereichs übergreifende sicht und  
hinweise auf struKturelle PrOblemlagen

Regulie rungs fragen struktureller Art er scheinen immer dort, wo unter schied liche 
Rechts bereiche ähnliche Ziele ver folgen oder jeden falls im Rahmen ihrer Realisie rung 
ähnliche Steue rungs folgen ent wickeln. Denn hier ist –  trotz eines insgesamt ggf. 
höheren Ver fol gungs drucks  – das Risiko am höchsten, dass es auf grund der unter‑
schied lichen Steue rungs ansätze, der unter schied lichen be teiligten (Vollzugs‑)Akteure 
und ggf. unter schied lichen Instanzenzüge und ent sprechend unter schied licher Spruch‑
praxis auf der Ebene der Gerichte zu systemati schen Brüchen oder Inkonsistenzen 
kommt.

6.8.1.1 decKung der werbebegriffe

Die Schutz ziele von Wettbewerbs recht, telemedialen Werbe vorschriften und Jugend‑
schutz  recht weisen große Parallelen im Hinblick auf kind liche Werberezipienten auf: 
Sie wollen die autonome Ent schei dungs fähig keit der Kinder gewährleisten, vor Irre‑
füh rung, Täuschung und Aus nutzung schützen und fremde Einfluss nahmen ver ringern. 
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Der gesetz liche Daten schutz hat zwar auch Hand lungs autonomie als mittel bares Schutz‑
ziel –  die Nicht gewähr informa tio neller Selbst bestim mung führt ggf. zu einem der 
ver meint lichen Erwar tungs haltung an gepassten Ver halten – zielt aber nicht auf werb‑
liche Gestal tungs formen und ‑inhalte, sondern die Umstände der damit einher gehenden 
Daten flüsse ab. Die übrigen Rechts bereiche er scheinen aber schutz ziel bezogen rechts‑
bereichs übergreifend ver gleich bar.

Die Anknüp fungs punkte der einzelnen Gesetze weisen dagegen vom Wortlaut 
und ihren einzelnen Tatbestands vorausset zungen her Unter schiede auf: Wo das UWG 
auf den Rechts begriff der „geschäft lichen Handlung“, das TMG auf „kommerzielle 
Kommunika tion“ und der RStV und der JMStV auf „Werbung“ ab stellen, gibt es die 
ver bindende Gemeinsam keit der Absatz förde rung. Hier reicht im UWG und im TMG 
ein objektiver Zusammen hang zwischen Handlung und Absatz förde rung aus, im RStV 
und im JMStV muss dagegen eine (subjektive) Absatz förde rungs absicht vor liegen. In 
der Praxis wird die subjektive Werbeinten tion dem Anbieter durch Ermitt lung des 
Vor liegens objektiver Kriterien zu geschrieben. Im Endergebnis führt diese Ver objektivie‑
rung zu ver gleich baren Werbebegriffen. Dennoch er scheint der Werbebegriff des RStV 
aus zweierlei Sicht optimier bar: Zum einen er scheint das Fest halten an einer subjektiven 
Werbeinten tion über holt, wenn andere Rechts bereiche und die Rechtspraxis längst auf 
objektive Kriterien zurück greifen. Zum anderen ver weist die Werbedefini tion im RStV 
deut lich auf Herkunft und Denk welt des TV‑Bereichs. Nur in aggregierten Diensten 
wie Presse oder Rundfunk, bei denen ein Anbieter über die gesamten Inhalte „seines“ 
Mediums ent scheidet, macht es noch Sinn, von einem Anbieter zu sprechen, in dessen 
Medium ein werben der Inhalt gesendet wird. Im Telemedien bereich zeichnen sich die 
An gebote gerade nicht mehr durch ihre Gesamthaftig keit aus, sondern sind aus unter‑
schied lichen Teilmedien zusammen gesetzt, die jeweils andere Dienste anbieter haben. 
Insbesondere im Onlinewerbebereich ist die gesamt hafte Kontrolle eines Inhalte anbieters 
auch über die an den Nutzer aus gelieferten Werbeinhalte eher die Aus nahme; diese 
wird vielmehr von Dritten direkt und individuell an den Nutzer aus gespielt. Die 
Konstella tion Inhalte anbieter – Nutzer – Werbetreiben der bildet das derzeitige Tele‑
medien  recht, wie es sich aus RStV und JMStV ergibt, nicht mehr korrekt ab.

6.8.1.2 rege lungs dicKicht aus anbieter sicht

Die Vielfalt dien stespezifi scher und allgemeiner recht licher Anknüp fungs punkte wirkt 
sich auch auf Anbieter seite negativ aus: So zeigt sich das Werberecht insbesondere für 
kleinere Unter nehmen und Laienanbieter als Rege lungs dickicht, das in Bezug auf 
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Telemedien schwierig zu über blicken und im Hinblick auf die eigenen Handlun gen 
anzu wenden ist. Neben dem Dienste anbieter begriff, der bei hybriden Einzeldiensten 
und der Diversifika tion der Anbieterkonstella tionen heraus gefordert wird, ist ins beson‑
dere der An gebots begriff an gesichts der Vielfältig keit der Telemedien zusammen setzung 
mit Problemen be haftet.

Traditio nelle Grundsätze wie das Tren nungs‑ oder Erkennbar keits gebot gehen von 
einer einheit lich zu be werten den Gesamtdarstel lung eines An gebots aus, auch wenn 
dies aus einzelnen Telemedien zusammen gesetzt ist, auf die der Anbieter des Gesamt‑
angebots ganz unter schied liche Einfluss möglich keiten hat (das Ob: immer; das Wie: 
seltener, einzelfallabhängig). Soweit einzelne werberecht liche Anforde rungen die Zusam‑
men schau mehrerer Teilelemente eines Gesamtangebots notwendig machen, ohne auf 
die unter schied lichen Einfluss möglich keiten einzu gehen, so können sich daraus regula‑
tori sche Schieflagen oder recht liche Unsicher heiten ergeben. Dort, wo der Anbieter 
nicht ab schätzen kann, inwieweit er selbst auch für Werbeinhalte zur Rechen schaft 
ge zogen wird, auf die er keine inhalt lichen Einflüsse hat, führt der derzeitige Rechts‑
rahmen im besten Fall zu Rechts unsicher heit, im schlimmsten Fall zu Finanzie rungs‑
schwierig keiten eines Telemediums.

Diese Situa tion be grenzter inhalt licher Kontrolle konkretisiert sich in anderen 
Bereichen werberecht licher Anforde rungen: Soll etwa eine kommerzielle Kommunika‑
tion stets erkenn bar sein, so kann sich die Erkenn bar keit aus Nutzer sicht aus dem 
Werbekontext ergeben (ein gespielter Banner auf einer Nachrichten seite). Da das Banner 
aber selbst ein Telemedium in Form einer kommerziellen Kommunika tion ist, trifft 
das Erkennbar keits gebot auch den Dienste anbieter, der das Banner einspielt. Dieser 
kennt aber die Umstände der Erkenn bar keit auf dem um geben den An gebot nicht; die 
Erkenn bar keit ergibt sich erst aus der Zusammen schau der Werbung im Kontext des 
Gesamtangebots, über die der Werbetreibende oder Werbedienst leister aber nicht 
notwendiger weise im Voraus informiert ist. So kann etwa eine ähnliche Farbge bung 
oder Typografie bei Werbeinhalt und Werbekontext zur Folge haben, dass der kom‑
merzielle Charakter der Werbe einblen dung nicht (mehr) ohne Weiteres erkenn bar ist. 
Recht liche Risiken aus einer ent sprechen den Konstella tion tragen dann die Dienste‑
anbieter (d. h. der Anbieter des Gesamtangebots, der Werbedienst leister und der Werbe‑
treibende). Bei zufälli gen Gestal tungs ähnlich keiten mag dies dem Umstand der 
Mehrheit be teiligter Akteure geschuldet sein, die ent sprechende Situa tionen nie ganz 
aus schließen können. In Fällen, in denen der Werbedienst leister aber vor sätz lich handelt, 
sieht sich in erster Linie der Anbieter des Gesamtangebots recht lichen Maßnahmen 
gegen über, auf deren Aus gangs situa tion er selbst aber nur geringen Einfluss hatte. 
Ähnliches gilt für Fälle, in denen sich das Gesamtangebot nicht an Kinder richtet, 
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aber faktisch auch von diesen ge nutzt wird. Erscheint auf diesem An gebot eine an 
Kinder gerichtete Werbung, führt dies zu einer deut lich restriktive ren Maßstabs anwen‑
dung, die zu einer werbe‑ und/oder wettbewerbs recht lichen Unzulässig keit führen 
kann, die auch dem Anbieter des Gesamtangebots an gelastet wird.

6.8.1.3 KOhärenz der massstäbe

Auf die Komplexi tät der im Werberecht anzu wenden den Maßstäbe wurde bereits aus‑
führ lich hin gewiesen (s. oben Kapitel 6.6.2). Ergebnis der Betrach tungen ist, dass das 
Werberecht ein Maßstabsproblem hat, soweit es um die Kohärenz der an gelegten 
Maßstäbe geht. Auf grund der Zuschrei bung von Sachkompetenz an jedes einzelne 
Gericht besteht hier die Gefahr, dass eine einheit liche Spruchpraxis, die die anzu legen‑
den Maßstäbe in ver gleich barer Weise füllt, deut lich er schwert ist. Einen theoreti schen 
Aus blick auf die Möglich keit kohärente rer Rechts anwen dung er möglicht die Anwen‑
dung von Erfah rungs sätzen, wie sie sich etwa im Wettbewerbs recht in Einzel bereichen 
bereits ent wickelt haben. Einen Dämpfer erhält diese Hoffnung aber dadurch, dass es 
auf grund der Vielfalt der möglichen Maßstabs kombina tionen nur selten zu gut ver‑
gleich baren Sach verhalts konstella tionen kommt, die die einfache Über nahme von 
richter lich aus gefüllten Maßstäben auf andere Sach verhalte möglich machten.

Vor der einfachen, un bedachten Über nahme der in einer Gerichts entschei dung 
an gelegten Maßstäbe kann im Gegen teil nur ge warnt werden; die einzelnen Tatbestände 
weisen Unter schiede auf, die auch auf der Maßstabsebene zu Unter schieden führen 
können, so etwa im Hinblick auf die Ermitt lung der intendierten Zielgruppe einer 
Werbung.

Auch auf dieser Ebene zeigt sich die Relevanz der Dienstedi versifizie rung: Eine 
Gesamtangebots betrach tung zur Ermitt lung der intendierten Zielgruppe ist etwa dort 
er schwert, wo sich ein Familien angebot aus ganz unter schied lichen Kategorien zusam‑
men setzt, die ggf. ihre eigenen Zielgruppen haben. Inwieweit die Maßstabs findung 
hier auf einzelne dieser Kategorien ab stellen, also den Beurtei lungs gegen stand fall‑
spezifisch einengen darf, ist bisher nicht ab schließend ge klärt.444

444 Das Kg berlin scheint hier einzelne Kategorien eines gesamtangebots als betrach tungs einheit aus reichen zu lassen, vgl. Kg berlin 
mmr 2013, 515.
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6.8.1.4 ver gleich bar Keit des gesetzes vOllzugs

Der Vollzug der gesetz lichen Regelun gen weist große Unter schiede auf: Auf grund des 
Umstandes, dass im Werberecht nicht nur unter schied liche Gesetzes werke Anwen dung 
finden, sondern diese aus unter schied lichen Rechts bereichen stammen (UWG: Zivil‑
recht; RStV/TMG/JMStV/BDSG: Öffent liches Recht), folgt der Vollzug jeweils voll‑
kommen anderen Logiken. Hier agieren auf Vollzugsebene unter schied liche Akteure 
mit unter schied lichen Rechts grundlagen und rechtsinstitu tio nellen Rück halten, anderen 
Legitima tions strukturen, unter schied lichen Möglich keiten des recht lichen Vor gehens 
bei Ver stößen und letztend lich anderen „Regulie rungs kulturen“, z. B. im Hinblick auf 
Ver hand lungs mandate, Ent schei dungs spiel räume und Vor gehen gegen den Anbieter 
in der Praxis.

Ver braucher‑ und Wettbewerbs zentralen –  in der Regel in der Rechts form ein‑
getragener Ver eine – nutzen wettbewerbs recht liche Ab mahnungen bei UWG‑Verstößen, 
um schnelle Abhilfe und bei Nicht‑Unterwer fung eine kurzfristige einst weilige Ver‑
fügung gegen den Anbieter durch zusetzen. Eigene Interpreta tions spiel räume bleiben 
den Handelnden hier nur, soweit es um die Ent schei dung geht, ob man gegen einen 
Ver stoß vor gehen möchte. Was den Akteuren bleibt, ist die Einschät zung der Beweis‑
barkeit der Tatbestands vorausset zungen dort, wo dem Kläger die Beweis last obliegt. 
Die Ver bände finanzie ren die Gerichts kosten vor und er halten die Kosten im Falle 
eines recht lichen Erfolges er stattet. Die Strafzah lungen, zu denen der unlautere Wett‑
bewerber ggf. ver urteilt wird, ver bleiben der Staats kasse. Diese Umstände führen zu 
einer nur geringen Motiva tion, vorab eine Klärung mit den Anbietern zu er reichen; 
die Legitima tion der Zentralen wird bei klarem, recht lichen Vor gehen gegen Wett‑
bewerbs  verstöße, die zu Lasten der Ver braucher gehen, deut licher als bei ver trau lichen 
Gesprächen, an deren Ende der Ver stoß ggf. ab gestellt wird. Außerdem ist jedes ge‑
wonnene Ver fahren ein Präzedenzfall für ähnlich ge lagerte Sach verhalte, auf dessen 
Grundlage die Ver braucherzentrale mit gutem Präjudiz vor gehen kann.

Die für die Telemedien aufsicht regelmäßig zuständi gen Landes medien anstalten 445 
sind dagegen von den Landes medien gesetzen und vom RStV nicht nur als Auf sichts‑
instanz, sondern auch als Regulie rer in ihrem Funk tions bereich konzipiert und ein‑
gesetzt. Aus gestattet mit Satzungs‑ und Richtlinien befug nissen sind die staats fernen 
Stellen in der Lage, in ihrem Tätig keits bereich nicht nur das Gesetz zu vollziehen, 
sondern das Rechts gebiet mitzu prägen, etwa durch Richtlinien mit Außen wirkung 

445 ausnahmen von der regel be stehen in den bundes ländern bayern, nieder sachsen, rheinland-pfalz und Sachsen, wo vom Jugend-
schutz ab gesehen jeweils eine andere Stelle als die landes medien anstalt zuständige auf sichts behörde ist (Stand 20. 07. 2014).
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oder normkonkretisierende Ver wal tungs vorschriften. Sie ver fügen über ein (be grenztes) 
Auf greifermessen bei Rechts verstößen. Auch eine eigene Schwerpunkt setzung der Arbeit 
ist in Teilen möglich. Damit stellen die Landes medien anstalten auch (landes‑)medien‑
politi sche Akteure dar, die ab gestufte Sank tions instrumentarien mit an den Ver hand‑
lungs tisch bringen, wenn sie werberecht liche Rechts verstöße ver folgen. Diese Umstände 
führen dazu, dass sich eine Regulie rungs kultur ent wickelt hat, bei der in Fällen nicht 
gravie ren der, eklatanter Ver stöße zunächst vor recht liche Gespräche statt finden, in deren 
Rahmen eine Abhilfe durch den Anbieter jederzeit ohne weitere Rechts folgen möglich 
ist. Die per Gesetz etablierten Anstalten unter liegen einem ver gleichs weise geringen 
Legitima tions druck, solange sie mit ihrer Arbeit effektiv Ver stöße unter binden können; 
bei der Wahl der Regulie rungs mittel ver fügen sie insoweit über einen größeren Er‑
messens  spiel raum, zu dem auch weiche Steue rungs instrumente ge hören können. Dies 
führt in der Praxis bei Werbe verstößen dazu, dass viele Sach verhalte bereits vor gericht‑
lich ge klärt werden können, sodass in diesem Bereich nur wenige Urteile vor liegen 
und von einer gericht lichen „Spruchpraxis“ nicht ge sprochen werden kann. Die Anbieter 
bevor zugen nach vollzieh bar das „weichere“ Modell der Medien aufsicht als das vor 
vollendete Tatsachen stellende System einst weili ger Ver fügungen.

Auf fällig ist schließ lich, dass die am Vollzug be teiligten Akteure unabhängig von 
dem jeweili gen Rechts bereich bei Ver stößen bisher in erster Linie gegen die Inhalte‑
anbieter, in deren Gesamtangebot recht lich unzu lässige Werbung identifiziert wurde, 
vor gegangen sind – und damit bisher nicht gegen Dienst leister, obwohl diese über weit 
zentralere Möglich keiten des Ab stellens eines Rechts verstoßes ver fügen können.

6.8.1.5 relevanz und funK tiOns zuschrei bung  
der werbeselbst KOntrOlle

Die Werbeselbst kontrolle hat aus Sicht des gesetz lichen Werberechts kaum unmittel bare 
Bedeu tung. Dies hängt mit dem oben be schriebenen Umstand zusammen, dass das 
derzeitige Werberecht viele Vor gaben der Selbst verpflich tungen in einen gesetz lichen 
Rahmen über führt hat. Dort aber, wo gesetz liche Vor gaben be stehen, gibt es keine 
Anreize für Selbstregulie rung mehr, Ver stöße zu ver folgen, da hier der Staat zuständige 
Auf sichts stelle ist. Der Anreiz zur Einfüh rung und Auf rechterhal tung von Selbstregulie‑
rung ist gerade meist, Diskussionen über und Planun gen von be stimmten gesetz lichen 
Rege lun gen über flüssig zu machen. Für das Werberecht hat der Deutsche Werberat inso‑
fern vor allem eine werbe ethische Funktion und sorgt für die Durch setzung standes‑
recht licher Anforde rungen, die unter halb oder außerhalb gesetz licher Vor gaben liegen.
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Der Umstand, dass die vormals eigenständi gen Vor gaben der Selbst kontrolle in 
ähnlicher Form (und vor allem auf grund von EU‑Vorgaben) Einzug in den JMStV 
und später teils in das UWG ge funden haben, führt in der Praxis dazu, dass die be‑
stehen den Selbst kontrollnormen – jeden falls in Bezug auf Werbung und Kinder – viel‑
fach nicht über die gesetz lichen Anforde rungen hinaus gehen; der Werbeselbst kontrolle 
ver bleibt kaum ein eigenständi ger Hand lungs bereich in diesem Themen  segment. Die 
Themen, die vom Werberat im Bereich Kinder und Werbung ent schieden werden, 
sind in der Regel unter halb der gesetz lichen Unzulässig keit; bei der Ver mutung, dass 
gegen gesetz liche Vor gaben ver stoßen wurde, tritt die Selbst kontrolle das Ver fahren 
an die staat liche Medien aufsicht ab.

Gleichzeitig aber werden bei werberecht lichen Ver stößen gern die Sinnhaftigkeit von 
Selbst kontrolle in diesem Bereich hinter fragt und das mangelnde Vor gehen der Industrie 
gegen schwarze Schafe an geprangert. An dieser Stelle offenbart sich (offen bar) ein Miss‑
 verständnis: Nur weil es eine Werbeselbst kontrolle gibt, wird ihr auch die Über nahme 
der Auf sicht über gesetz liche Anforde rungen zu geschrieben. Der Grund dafür mag 
ggf. darin zu sehen sein, dass die Selbst kontrolle ihre vormals „eigenen“, noch nicht 
gesetz lich fest geschriebenen Ver haltens regeln bis heute beibehalten hat; damit hätte 
sie jeden falls formal recht lich (auf Basis des Ver eins rechts) noch heute die Möglich keit, 
auch bei gesetz lichen Ver stößen generell gegen die Anbieter vorzu gehen. Im Bereich von 
Kindern und Onlinewer bung gilt diese Beobach tung indes nicht, da die einschlägi gen 
Ver haltens regeln nicht für den Telemedien‑Bereich gelten (s. oben Kapitel 6.1.5).

6.8.2 mögliche risiKen in bezug auf das schutz ziel  
hand lungs autOnOmie

Geht man von dem ver fassungs recht lich ge stützten normativen Ziel aus, dass Kinder 
und Jugend liche sich zu einer selbst bestimmten, autonom handelnden Person ent wickeln 
können und diese Autonomie auch ausüben können sollen, so bergen solche Situa tionen 
Risiken für dieses Ziel, in denen die Hand lungs frei heit und insbesondere die reflektierte 
Ent schei dung durch ge zieltes Einwirken von außen ein geschränkt wird oder sich an 
die Stelle autonomer, be wusster Ent schei dungen solche setzen, die un bewusst, auf‑
gedrängt oder auf grund von fehler haften oder falsch be werteten Informa tionen ge troffen 
werden. Die Unter ziele der Hand lungs autonomie be stehen insoweit in dem Grund‑
verständnis von Werbung, insbesondere in dem Ver ständnis werb licher Inten tion, in 
dem Erkennen von werb lichen Aus sagen und dem Aus schluss von Ent schei dungen, 
die unter Zwang auf grund von Täuschung ge troffen werden.
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Führt man sich diese Ziele vor Augen, so ist vor dem Hinter grund des oben 
erarbei teten Über blicks das Ergebnis einer recht lichen Risikoanalyse, dass die be stehen‑
den recht lichen Vor gaben (und Richtlinien der Selbst kontrolle) insgesamt einen Ord‑
nungs  rahmen auf weisen, der diese Ziele grundsätz lich ver inner licht hat und theoretisch 
ge eignet ist, die Schutz ziele zu er reichen. Tren nungs‑, Erkennbar keits‑ und Transparenz‑
gebote sowie Irrefüh rungs‑ und Aus nut zungs verbote be züglich werb licher Äußerun gen 
und Darstel lungen sichern die Hand lungs autonomie von Kindern ab. Durch die 
Anwen dung restriktive rer Maßstäbe auf werb liche Inhalte, die sich spezifisch an Kinder 
richten, wird den er höhten Schutz bedürf nissen Rechnung ge tragen.

Gesetz geberi sche Annahme be züglich des Grund verständ nisses von Werbung: Was 
anhand der be stehen den Vor schriften aber deut lich wird, ist, dass die Legis lative stets 
davon aus geht, dass Kinder ein Grund verständnis von Werbung und den dahinterliegen‑
den Inten tionen haben. Die Erkenn bar keit als wichti ges recht liches Kriterium zeigt 
insoweit die gesetz geberi sche Grundannahme, dass ein Werbe verständnis bereits vor‑
handen ist. Das ist insoweit nach vollzieh bar, als Kinder ein Grund verständnis von 
„Werbung“ haben müssen, um über haupt eine kritisch‑reflexive Distanz zu kommerziell 
motivierten Informa tionen aufzu bauen; sie müssen wissen, dass diese systemimmanent 
keine unabhängi gen Informa tionen transportiert, sondern darauf gerichtet ist, in dem 
Kind eine Ver haltens ände rung zu be wirken. Fehlt dieses Grund verständnis für die 
Motiva tion von Formen der Wirtschafts werbung aber, werden alle übrigen Schutz‑
vorkeh rungen – jeden falls vor dem Hinter grund des normativen Ziels der Hand lungs‑
autonomie – in ihrer Wirkung er heblich geschmälert, wenn nicht nutz los.

Anknüp fung von Vor gaben an für Kinder schwierig zu er kennende An gebots typen: 
Problematisch in Bezug auf den Maßstab des kind lichen Erwar tungs horizonts ist auch 
die Schwierig keit der Einord nung des Gesamtangebots in An gebote, die publizistisch 
arbeiten und objektiv und unabhängig informie ren und solche, die von sich aus ein 
wettbewerb liches Motiv ver folgen. Soweit der Rechts rahmen unter schied liche Anforde‑
rungen an die ver schiedenen Anbieter knüpft, deren Voraus setzungen aber selbst 
Experten Einord nungs schwierig keiten be reitet, kann nicht von einer leichten Einord‑
nung durch Kinder im Rahmen ihrer Nutzungs praxis aus gegangen werden.

Wenn das Gesamtangebot selbst von Kindern zweifels frei als werb liche Webseite 
erkannt wird, besteht jeden falls kein Risiko mehr, dass ein Nutzer ein zusätz liches 
Werbeelement auf der Seite für neutral hält. Ein Gedanke, der sich hier aber im 
Umkehrschluss bilden mag: Es könnte sein, dass sich insbesondere Kinder an einer 
im Rahmen einer fernsehzentrierten Mediensozialisa tion ge lernten Dichotomie Inhalt/
Werbung als Ab gren zungs kriterium be dienen. Dann könnte ein kommerzielles Gesamt‑
angebot, das zusätz liche Werbeflächen für Werbung Dritter auf weist, von Kindern 
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dahin gehend miss verstanden werden, dass die um geben den Teile der erkenn baren oder 
ge kennzeichneten Werbe einblen dungen dann als gerade nicht‑werb lich, sondern als 
neutrale Inhalte wahrgenommen werden. In diesen Fällen führte die Einblen dung von 
Werbung gerade dazu, dass die werb liche Inten tion des Gesamtangebots miss verstanden 
wird. Dies aber be deutete aus recht licher Sicht, dass die Erkenn bar keit des Gesamt‑
angebots als kommerzielle Kommunika tion gerade nicht mehr gewährleistet wäre.

Werbepraxis im Hinblick auf die Kennzeich nung: Ein Problem ergibt sich aus dem 
Umstand, dass ein recht liches Kennzeich nungs gebot nicht existiert, insbesondere bei 
Gestal tungs ähnlich keit aber an gezeigt sein kann. Dies führt zu unter schied lichen 
Kennzeich nungs praktiken (z. B. unter schied lichen Begriffen, aber auch zur Kennzeich‑
nung von Eigen werbung innerhalb von Gesamtangeboten). Kennzeich nung er scheint 
so zum einen als Instrument, um ge stal tungs ähnliche werb liche Segmente innerhalb 
von Inhalte angeboten recht lich zu legitimie ren, zum anderen kann die Kennzeich nung 
von Eigen werbung zur Folge haben, dass Kinder lernen, es handele sich nicht bei allem 
um Werbung, wo „Werbung“ draufsteht. Eine inkohärente Kennzeich nungs praxis kann 
dann zu Ver unsiche rungen führen, wenn Kinder die Kennzeich nung als relevantes 
Erken nungs merkmal nutzen und sich ent weder stets oder in Zweifels fällen anhand 
einer Kennzeich nung orientie ren. Kommt es hier zu Miss verständ nissen und wird 
Werbung deswegen miss verstanden, so er wächst daraus ein Risiko für die Hand lungs‑
autonomie. Daneben kann die im Unter suchungs sample teil weise vor genommene 
explizite Kennzeich nung eigener Inhalte als Werbung – theoretisch – der Vorgabe des 
RStV ent nommen werden, nachdem das Tren nungs gebot auch für Eigen werbung gilt 
(§ 2 Abs. 2 Nr. 7 RStV). Dies kann in Telemedien kontraproduktiv für das Schutz ziel 
der Hand lungs autonomie sein, da dadurch die deut liche Erkenn bar keit von ge kenn‑
zeichneten werb lichen Inhalten, die nicht Eigen werbung sind, geschmälert wird. Auch 
kann der Eindruck ent stehen, dass als Werbung ge kennzeichnete Werbung nicht immer 
Fremdwer bung sein muss, was ggf. die kritische Begeg nung aus höhlt.

Annähe rung von werb lichen und „Teaser“‑Inhalten: In Bezug auf die Gestal tungs‑
merkmale ist zu be obachten, dass Anbieter zur Schaf fung von Auf merksam keit für 
be sonders empfohlene (redaktio nelle) Inhalte, sogenannte „Teaser“ mit ge stalteri schen 
Hervor hebungen er stellen, die denen werb licher Segmente nicht unähn lich sind (z. B. 
andere Segment größen, andere Farbge bung, andere Typografie, wechselnde Bildfolgen). 
Dies kann eine er schwerte Erkenn bar keit der werb lichen Formen zur Folge haben, die 
ohne den Einsatz ent sprechen der Teaser noch ge geben wäre. Der „Kampf“ von werb‑
lichen und nicht‑werb lichen Inhalten um Auf merksam keit kann jeden falls theoretisch 
eine Spirale in Gang setzen, die in immer auf fällige ren Gestal tungen beider Segmente 
gipfelt und die Erkenn bar keit und Differenzier bar keit zwischen werb lichen und redak‑
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tio nellen Segmenten insgesamt herunter setzt. Für die Aus bildung von Hand lungs‑
autonomie wäre das hinder lich.

Nutzung ge stal tungs ähnlicher Werbe einblen dungen: Soweit in der Praxis Werbe‑
einblen dungen er folgen, die sich ge stalterisch an den nicht‑werb lichen Inhalten orientie‑
ren, werden kritische Fälle auf grund des flexiblen Erkennbar keits grundsatzes bereits 
recht lich gerahmt. Eine systemati sche Regulie rungs lücke ist hier nicht erkenn bar, aber 
der Hinweis auf die sich ggf. nicht kohärent ent wickelnden Maßstäbe auf seiten der 
Gerichte bleibt (s. auch oben Kapitel 6.6.2). Im Hinter kopf be halten werden müssen 
hier zudem Über legungen, die der Frage der lang fristige ren Folgen der Durch mengung 
von unabhängi gen und kommerziell motivierten Inhalten nach gehen. Die Dystopie, 
dass Kinder irgendwann sämt lichen Inhalten grundsätz liches Misstrauen ent gegen‑
bringen 446, führte zwar zu einer Ver besse rung der Werbekompetenz insgesamt, aber 
gleichzeitig zu einer Schwächung der Inhaltekompetenz, wodurch die Möglich keit 
einer freien Meinungs bildung der Kinder in Mitleiden schaft ge zogen würde.

Direkte Hand lungs aufforde rungen und mittel bare Kaufappelle: Spezifi sche werbe‑
inhalts  bezogene Strategien, die für die Zielerreichung ein Risiko darstellen können 
und weiterer (empiri scher) Betrach tungen be dürfen, sind direkte Hand lungs aufforde‑
rungen. Die Differenzie rung von Aus sagen, die (ledig lich) Auf merksam keits‑ oder 
Hand lungs appelle an Kinder richten und solchen, die direkte Kaufappelle ent halten, 
gerät bei Onlinewer bung zunehmend in Graubereiche. In erster Linie geht es den 
Werbetreiben den online darum, die Nutzer auf die Produkt seite der Werbung zu locken 
und nicht um einen unmittel baren Kauf entschluss. Die bisherige Begren zung werbe‑
recht licher Normen auf die unmittel bare Kaufaufforde rung muss vor diesem Hinter‑
grund jeden falls als Diskus sions punkt be rücksichtigt werden. Mittel bare Kaufaufforde‑
rungen sowie unmittel bare Hand lungs aufforde rungen werden von dem derzeiti gen 
Rechts rahmen nicht ohne Weiteres umfasst 447, stellen dabei aber auch nicht zwingend 
unmittel bare Gefähr dungen im Hinblick auf wirtschaft lich nach teilige Kauf entscheidun‑
gen dar. Vor dem Hinter grund des Schutz ziels der Hand lungs autonomie aber können 
ent sprechende Praktiken ggf. zu einer unreflektierten Beschäfti gung mit dem Appell 
und im weiteren Ver lauf auch mit den Inhalten der Landing Page führen, die ohne 
eine unmittel bare Hand lungs aufforde rung nicht statt gefunden hätte. Gänzlich irrelevant 
sind daher direkte Inter aktions aufforde rungen aus Schutz zielperspektive nicht.

Einsatz von Idolen als Experten: Teils werden Medien stars oder Marken figuren als 
aus Kinder sicht idolisierte, ver meint lich „objektive“ Experten ein gesetzt, deren Empfeh‑

446 micklitz/Schirmbacher in Spindler/Schuster, rdm, § 6 tmg, rn. 27.
447 zu der anwend bar keit des ver bots unmittel barer Kaufaufforde rungen im falle von nur mittel baren appellen s. bgh runes of 
magic, kritisch dazu Jahn/palzer, Werbung gegen über Kindern – „Dus“ and don’ts, grur 2014, 332 ff.
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lung ggf. weniger kritisch über nommen wird. Über das Verbot der Aus nutzung von 
Ver trauens personen im JMStV oder von Schutz bedürfti gen im UWG werden ent‑
sprechende Praktiken allerdings regelmäßig umfasst. Hier wird die Schwierig keit in 
der Spruchpraxis darin liegen, die Schwelle der Aus nutzung objektiv fest zulegen.

Nutzung kind lichen Spieltriebs: Spiele, spieleri sche Gestal tungen, inter aktive Werbe‑
formen und wett kampfbetonende Inhalte können einen be sonde ren Reiz zur Auseinan‑
der setzung mit werb lichen Inhalten zur Folge haben, ohne dass es dadurch zu einer 
Rechts verlet zung kommt. Gestalteri sche „Tricks“ zur Auf merksam keits steige rung oder 
ver mehrten Auseinander setzung mit den werb lichen Inhalten werden vom Wettbewerbs‑
recht nicht reguliert, soweit es dadurch nicht auch zu einer Motiva tion oder Beeinflus‑
sung einer Kauf entschei dung kommt. Im Jugendmedien schutz kann die Aus nutzung 
des Spieltriebs von § 6 Abs. 4 JMStV umfasst sein, auch die rechts konkretisie ren den 
Jugendschutz‑Richtlinien der Landes medien anstalten ver weisen auf diese Fall gruppe; 
hier wäre allein der Tatbestand der Aus nutzung für einen Rechts verstoß aus reichend, 
eine recht lich nach teilige Kauf entschei dung o. Ä. ist gerade nicht nötig. Insoweit umfasst 
der Ordnungs rahmen im Jugendschutz auch Handlun gen, die wettbewerbs recht lich 
ggf. nicht an greif bar sind.

Aufgedrängte Beschäfti gung mit Werbung: Der Zwang zur Werberezep tion ist aus 
recht licher Sicht dann problematisch, wenn die Kinder dadurch be lästigt werden. Mit 
§ 7 UWG existiert eine recht liche Vor schrift, die (unzu mutbare) Belästi gungen umfasst; 
bei welchen Erschei nungs formen die Schwelle der Unzumut bar keit aus Sicht von 
Kindern er reicht ist, ist indes frag lich und von dem im Einzelfall an gelegten Maßstab 
ab hängig. Sollten sich Overlays oder Inter stitials in der Empirie aus Sicht der Kinder 
als unzu mutbare Störungs faktoren identifizie ren lassen, wäre dies ein Hinweis auf die 
Berücksichti gung ent sprechend strenger Maßstäbe bei der recht lichen Beurtei lung. Ein 
reines Miss fallen würde dagegen diese Schwelle nicht über schreiten.

Cross‑mediale Marken verbünde als regulative Heraus forde rung: Über einzelne Medien‑
gat tungen und Produkt typen hinweg aus gewertete Marken, bei denen jeglicher produkt‑
bezogener Medien inhalt unabhängig von der einzelnen Erschei nungs form ein Auf‑
merksam keits anreiz für die Gesamtmarke und die jeweili gen Produkt welten sein kann, 
sind recht lich derzeit nicht zu fassen. Fraglich ist hier, ob sich daraus spezifi sche Risiken 
für die Hand lungs autonomie ergeben. Problematisiert werden kann die Integra tion von 
Informa tion und Unter haltung mit Werbung grundsätz lich, ent sprechende Beobach‑
tungen und Diskurse gibt es etwa im TV‑Bereich.448 Im Fernsehbereich haben die 

448 vgl. paus-hasebrink/neumann-braun/hasebrink/aufenanger, medien kind heit – marken kind heit. unter suchungen zur multimedialen 
ver wertung von marken zeichen für Kinder, münchen 2004.
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Landes medien anstalten im Rahmen ihrer Richtlinien kompetenz reagiert: So geben die 
Hinweise in Punkt 7.3 Nr. 1 und Nr. 2 JuSchRiLi Hinweise darauf, wie man im Fern‑
sehen in kinder affinen Programmumge bungen eine inhalt liche und werb liche Ver‑
mengung von Marken und Figuren nicht ver hindern, aber jeden falls ver ringern möchte. 
Für den Telemedien bereich be stehen ent sprechende Vor gaben nicht, sind aber ggf. dort 
an gezeigt, wo die Differenzie rung zwischen objektiven Inhalten und kommer ziellen 
Kommunika tionen aus Sicht von Kindern dadurch er schwert wird, dass beide Segmente 
die gleichen Marke oder das gleiche Produkt zum Gegen stand haben.

Absolute Anzahl der Werbekontakte als Regulie rungs problem? Teilweise wird die Höhe 
der ab soluten Zahl der Kontakte von Kindern mit werb lichen Kommunika tionen im 
Netz (aber auch darüber hinaus) problematisiert. Die Masse und Ubiquität werb licher 
bzw. persuasiver Informa tionen, die auf das Kind „hereinprasseln“, könnte lang fristig 
nach teilige Effekte haben. Die ständige Rezep tion von Werbung könnte eine vollstän‑
dige Kommerzialisie rung der Auf merksam keit zur Folge haben, die zu Lasten der 
(gedank lichen) Beschäfti gung mit nicht‑kommerziellen Themen und Gütern ginge.449 
Man mag derartige Über legungen und Diskussionen auch auf die (ver meint liche) 
Werbeflut im Netz über tragen; aus recht licher Sicht stellt sich hier vor allem die Frage, 
inwieweit ein Risiko, das sich aus der Gesamt heit kommerzieller Kommunika tion ggf. 
für den Einzelnen ergibt, den einzelnen werbetreiben den Kommunikatoren so konkret 
zu geschrieben werden kann, dass dies einen regulatori schen Anknüp fungs punkt offen‑
bart. Besonders im Bereich freier und umfassen der Meinungs äuße rung, zu dem werb‑
liche Äußerun gen zählen, er scheinen Formen genereller Werbebeschrän kungen als 
problematisch. Bei medien politi schen Diskussionen müssen Aspekte der Ver hältnis‑
mäßig keit daher eine be sondere Rolle spielen.

Identifizie rung von spür baren, nach halti gen Beeinträchti gungen: Die be stehen den 
werberecht lichen Vor schriften gehen wie ge zeigt stets von (unter schied lich ge arteten) 
nach teili gen Effekten auf den Werberezipienten aus. Das UWG fordert (jeden falls für 
Teile der Vor schriften) das Tatbestands merkmal der „Spürbar keit“ dieser Beeinträchti‑
gung. Auch der JMStV hantiert mit dem Beeinträchti gungs begriff, wobei hier die 
rechts wissen schaft liche Literatur davon aus geht, dass diese Beeinträchti gung „nach‑
haltig“ sein muss  – eine nur kurze Ver unsiche rung oder Orientie rungs schwierig keit 
soll ent sprechend noch nicht nach haltig genug sein, um Jugendschutz risiken im Sinne 
des JMStV aus lösen zu können. Der Ordnungs rahmen kann die Antwort auf die Frage, 
wann eine be stimmte Werbehand lung zu gesetz lich relevanten Beeinträchti gungen 
führt, nicht konkret geben.

449 vgl. eicke, Die Werbelawine. angriff auf unser bewußt sein, münchen 1991.
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6.8.3 mögliche risiKen in bezug auf das schutz ziel  
der gewährleis tung infOrma tiO neller selbst bestim mung

Der Über blick über die daten schutz recht liche Rahmung von Onlinewer bung zeigt, dass 
der Gewährleis tung informa tio neller Selbst bestim mung von Kindern formalgesetz lich 
Rechnung ge tragen wird. Zwar besteht bislang kein aus drück licher Jugend daten schutz, 
aber hinsicht lich des Einwilli gungs vorbehalts gilt die Voraus setzung der Ein sichts‑
fähig keit, die bei Kindern grundsätz lich nicht unter stellt werden kann. Der Grundsatz 
des Daten verarbei tungs verbots mit Aus nahme gesetz lich geregelter Erlaub nisse und 
bei Kindern so faktisch nicht erteil baren Einwilli gungen gewährleistet, dass personen‑
bezogene Daten nur ver arbeitet werden, soweit es dien stespezifisch absolut notwendig 
ist (oder die Eltern explizit ein gewilligt haben). Für pseudonymisierte Daten in Tele‑
medien gilt eine um die Pflicht zur Auf klärung über einen möglichen Wider spruch 
er gänzte gesetz liche Erlaubnis.

Dennoch: Der daten schutz recht liche Rechts rahmen im Bereich Onlinewer bung 
ist umfassen den politi schen und recht lichen Debatten aus gesetzt. Das Problem dabei 
ist weniger, dass die daten schutz recht lichen Vor gaben zu geringe Anforde rungen stellten, 
sondern dass sich die Frage der Anwend bar keit der teils aus dem letzten Jahrtausend 
stammen den Vor schriften auf aktuelle Ent wick lungen insbesondere im Bereich der 
automatisierten Daten verarbei tung im Netz für Anbieter, Daten schützer und Nutzer 
als extrem schwierig heraus stellt. Dort, wo mit Expertise die Identifika tion einer 
einschlägi gen Daten schutz norm ge lungen ist, wird klar, dass die recht lich vor geschrie‑
benen Regelun gen ent weder nichts mit der praktizierten Daten verarbei tung zu tun 
haben 450 oder aber so hohe Anforde rungen an die Anbieter stellen, dass in anderen 
(Nicht‑EU‑)Ländern mögliche Geschäfts modelle von Deutschland aus gerade nicht 
praktikabel er scheinen. Zwar gilt für ver antwort liche Stellen außerhalb der EU das 
deutsche Daten schutz recht gemäß § 1 Abs. 5 S. 2 BDSG, aber hier stößt die Daten‑
schutz aufsicht auf ein Vollzugs problem, bei dem inländi sche Daten schutz verfü gungen 
in der Regel nur schwer – wenn über haupt – gegen aus dem Ausland agierende Unter‑
nehmen durch gesetzt werden können.451

Haupt risiken in Bezug auf die informatio nelle Selbst bestim mung liegen insoweit 
in dem Problem der Schutz gewährleis tung dort, wo personen bezogene Daten theoretisch 
ohne Kenntnis (und ohne Einwilli gung) des Nutzers gesammelt werden könnten. Hier 
zählen ohne eine Kontrolle der Prozesse vor Ort allein die Aus sagen der ver arbeiten den 

450 zu einem möglichen vollzugs problem s. Kühling/Sivridis/Schwuchow/burghardt, Das daten schutz recht liche vollzugs defizit im 
bereich der telemedien – ein Schreckens bericht, DuD 2009, 335 ff.
451 S. masing, heraus forde rungen des Daten schutzes, nJW 2012, 2305 (2309 f.).
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Stellen bzgl. der Pseudonymisie rung oder Anonymisie rung der er hobenen Daten. Das 
Ver trauen auf die Richtig keit der Angaben der daten verarbeiten den Stelle wird so zum 
Dreh‑ und An gelpunkt der recht lichen Schutz gewähr.

Hier kann allein schon das Gefühl, möglicher weise in einer identifizier baren oder 
jeden falls auf eine Einzelperson rück führ baren Form in seinem Online‑Nutzungs‑
verhalten be obachtet und über An gebote und Wochen hinweg be obachtet zu werden, 
zu Ver haltens ände rungen führen, die aus Sicht der Hand lungs autonomie relevant sind. 
Aus Sicht der Zielerreichung informa tio neller Selbst bestim mung muss hier konstatiert 
werden, dass das vom Bundes verfassungs gericht vor gegebene Ziel, dass Bürger wissen 
sollen, „wer was wann und bei welcher Gelegen heit über sie weiß“, an gesichts der 
Intransparenz der be teiligten Akteure und dem Ver trauen auf laut Anbieter aussagen 
rechts konforme Prozesse außerordent lich ge fährdet ist.452 Ein (wenn auch extremes) 
Beispiel ist der Besuch eines An gebots, der inklusive der darüber einbezogenen werbe‑
bezogenen Drittanbieter zu der Ablage von acht anbietereigenen Cookies und 82 Cookies 
von Dritten führte.

Insbesondere bei zusammen gesetzten Diensten mit mehreren (Dritt‑)Anbietern ist 
insoweit für den Nutzer nicht mehr klar, welche Anbieter welche Daten zu welchen 
Zwecken ver arbeiten und inwieweit diese einen Personen bezug auf weisen oder bei 
Aggregie rung auf weisen können. Solange die Tracking‑ und Personalisie rungs praxis 
anhand von Cookies ungefähr ab geschätzt werden kann, ist die Tragweite dieser 
Wirtschafts praktiken immerhin noch greif bar. Hier sind aber Ent wick lungen ab sehbar, 
bei denen ent sprechende Ver fahren ver mehrt ohne nutzer seitige Beteili gung an der 
Wieder erkenn bar keit aus kommen. Serverseitig vor genommene Tracking verfahren (z. B. 
über Finger printing oder das Aus lesen von Geräteken nungen) würden auch diese 
Einschät zung zunehmend er schwe ren.

6.8.4 mögliche risiKen in bezug auf das schutz ziel  
der ent wicK lung zu einem ge meinschafts fähigen individuum

Werbliche Inhalte, die nach teilige Wirkun gen auf eine unbe einträchtigte Persönlich‑
keits entwick lung haben, sind nicht zulässig. Durch das be stehende System des Jugend‑
medien schutzes gewährleistet der Staats vertrags geber dieses Schutz ziel aus reichend. 
Problemlagen können sich dort ergeben, wo Werbung auf Seiten, die sich an Kinder 

452 zu den nötigen reformen, die diese einsicht mit sich führt vgl. Klar, privatsphäre und Daten schutz in zeiten techni schen und 
legis lativen umbruchs, DÖv 2013, 103 ff.
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oder Jugend liche richten, Geschlechter rollen oder Schön heits ideale transportiert, die 
von Kindern ggf. noch nicht aus reichend kritisch ein geordnet werden können. Auch 
die Nutzung von Ironie kann dazu beitragen, dass sich eine an sich harm lose Werbung 
bei Jüngeren in Richtung einer Ent wick lungs beeinträchti gung ver schieben kann. So‑
lange in dieser Hinsicht relevante Werbeinhalte unter halb des Auf greifniveaus des 
JMStV liegen, können sie von den Ver haltens regeln des Werberats umfasst sein und 
sind ent sprechend eben falls regulatorisch umhegt.

Ein kontextabhängi ges Risiko kann sich daneben aus dem Umstand ergeben, dass 
Werbedienst leister, die eine Nutzer profilie rung vornehmen, einen von mehreren Per‑
sonen ge nutzten Browser als Erwachsenen mit ent sprechen den Erwachsenen interessen 
identifizie ren. Nutzt dann das Kind das gemeinsame Endgerät im Elternhaus, so 
können sich dadurch ggf. auch jugendschutz relevante Werbe einspie lungen – auch auf 
an Kinder gerich teten Seiten – ergeben. Die elter lichen Interessen sind insoweit hin‑
reichende Bedin gung für nicht‑kindgerechte Werbe einblen dungen  – das Online‑
Nutzungs verhalten des Elternhauses kann hier theoretisch Bedin gungen für risiko‑
behaftete Onlinewer bung setzen.

6.9 zwischen fazit:  
Onlinewer bung als regulatOrisch umhegter bereich

Vor dem Hinter grund der Breite der einschlägi gen gesetz lichen Regelun gen und der 
Selbst verpflich tungen der Werbewirt schaft ist zunächst fest zustellen, dass der ganz 
über wiegende Teil problemati scher Hand lungs formen im Bereich Onlinewer bung 
regulatorisch umhegt ist. Vielerlei Hinweise auf neue, er weiterte werbespezifi sche 
Regelun gen und Anwen dungs bereiche drängen sich beim formalen Blick auf die 
Gesetzes lage nicht auf. Es sind vielmehr gesetzes systemati sche Brüche und Unklar‑
heiten, die auf einen Novellie rungs bedarf im Bereich der Dienstedifferenzie rung und 
der kohärenten gesetz lichen Bezeich nung von An gebots typen hindeuten.453 Auch die 
gesetz geberi sche Grundannahme, dass Inhalt und Werbung bewusst vom Inhalte‑
anbieter zusammen getragen bzw. zusammen gefügt werden, dass also die Werbung 
integraler Bestand teil eines inhalt lichen An gebots ist, muss an gesichts der Werbepraxis 
über dacht werden. Werbung und ihre Auswahl hat immer weniger mit den sie um‑

453 Das ist aber keine neue erkenntnis, die diese unter suchung zutage fördert, vgl. nur engels/Jürgens/fritz sche, Die ent wick lungen 
des telemedien rechts im Jahr 2006, K&r 2007, 57; die recht liche analyse konnte aber zeigen, an welchen Stellen des Werberechts die 
allgemeinen probleme der Dienstedifferenzie rung dann fühl bar werden. letzt lich ist hier einmal mehr das alte problem eines fehlen-
den kohärenten rechts rahmens im zeitalter konvergenter (und hybrider) Dienste tangiert.
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geben den Inhalten zu tun, und immer mehr mit den individuellen Präferenzen des 
konkreten Nutzers, d. h. Werbeinhalte basieren zunehmend auf ver meint lichen Interes‑
sen profilen.

Die Effizienz und die Effektivi tät des gesetz lichen Vollzugs war nicht Gegen stand 
der Unter suchung. Was allerdings auf fällt, sind die bislang wenigen medien ord nungs‑
recht lichen Ent schei dungen im Bereich von telemedialen Werbe verstößen.454 In der 
Spruchpraxis des Werberats finden sich hingegen auch Beanstan dungen von Werbe‑
inhalten in Telemedien; auch die Ver braucher schutz zentralen gehen gegen Wettbewerbs‑
verstöße im Netz ge zielt vor.455

Was im Gegen zug an gesichts der recht lichen Analysen aber deut lich ge worden 
ist, ist die Vielfalt an Maßstäben, an denen sich Gerichte bei der Über prüfung eines 
werb lichen Inhalts zu orientie ren haben. An gesichts der Komplexi tät der Maßstabs‑
auswahl und ‑findung ist davon auszu gehen, dass es bundes weit ohne weiteres Zutun 
nicht zu einer kohärenten Spruchpraxis der Gerichte kommt.

Daneben konnten oben einige Situa tionen erarbeitet werden, die mit dem derzeiti‑
gen Rechts rahmen nicht, schwierig oder nur im Einzelfall zu er fassen sind, die aber 
theoretisch ein Risiko für das gesetz geberisch ver folgte Schutz ziel darstellen können. 
Diese hypotheti schen, bisher nur aus formaler Sicht herleit baren Risiken haben Relevanz 
für die Aus gestal tung und Bewer tung der Rezep tions studie. Realisiert sich eine der 
be schriebenen Gefähr dungs lagen in der kind lichen Nutzungs praxis, so ist dies ein 
Hinweis auf eine mögliche Optimie rung des Ordnungs rahmens oder eine Fehlannahme 
bzgl. der anzu legen den Maßstäbe. Ist eine ent sprechende Realisie rung in der Praxis 
dagegen nicht be obacht bar, so kann dies ein erster Hinweis darauf sein, dass eine 
Schutz lücke an der ent sprechen den Stelle nicht besteht.

Auf merksam keits punkte, die die Rezep tions analyse in den Blick zu nehmen hat, 
sind zum einen Aspekte der Über prüfung der Grundannahmen der Werberegulie rung: 
Die recht lichen Analysen haben ge zeigt, dass die Werberegulie rung von be stimmten 
Grundannahmen aus geht, auch in Bezug auf Kinder. So geht die Rechts wissen schaft 
davon aus, dass Nutzer (auch Kinder) sich kritischer gegen über kommerzieller Kom‑
munika tion ver halten als gegen über ver meint lich objektiven Informa tionen. Über prüft 
werden müssen insoweit das Begriffs verständnis von Werbung und das Grund ver‑
ständnis für die Motiva tion von Formen der Wirtschafts werbung auf der Seite der 
Kinder. Nur wenn ein Grund verständnis für „Werbung“ vor liegt, machen weitere 
hand lungs autonomiebezogene Schutz vorgaben Sinn.

454 ausnahme ist die beanstan dung von Sex-Werbung im teletext, vgl. bayvgh, urteil vom 19. 09. 2013; az. 7 b 12.2358.
455 insbesondere der ver braucherzentrale bundes verband e. v. (vzbv) unter sucht onlineangebote ge zielt nach uWg-verstößen ab.
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Als Problematik in Bezug auf den Maßstab des kind lichen Erwar tungs horizonts 
er scheint daneben zum einen die Schwierig keit der Einord nung des Gesamtangebots 
in An gebote, die publizistisch arbeiten und objektiv und unabhängig informie ren und 
solche, die von sich aus ein wettbewerb liches Motiv ver folgen. Diese subjektive Erwar‑
tungs haltung aber ist eine wichtige Voraus setzung für den im Recht anzu wenden den 
Maßstab im Hinblick auf werb liche und nicht‑werb liche Inhalte in einem Online‑
Angebot. Es wird zu identifizie ren sein, an welchen Kriterien Kinder ihre Erwar tungs‑
haltung be züglich der Unabhängig keit oder der wirtschaft lichen Motiva tion eines 
Gesamtangebots festmachen. Dort, wo Kinder schon vom Gesamtangebot keine neu‑
tralen Informa tionen er warten, ist zu unter suchen, wie sie mit expliziten Werbeformen, 
die sich innerhalb des An gebots finden, umgehen. Es wird auch zu be trachten sein, 
welche Erwar tungs haltung sie bzgl. unabhängi ger Informa tionen bei ge mischten publi‑
zistisch‑kommerziellen Portalen annehmen.

In Bezug auf die Annahmen der Eignung werb licher Kommunika tion zur Irre‑
füh rung, Täuschung oder Aus nutzung der Unerfahren heit wird es darum gehen, die 
in der Rechtspraxis vor herrschen den Maßstabs annahmen auf ihre An gemessen heit im 
Medienalltag von Kindern zu hinter fragen und eine etwaige be obacht bare alters‑
abhängige Ent wick lung von Werbekompetenz zu identifizie ren.

In der konkreten Analyse der Umgangs weisen von Kindern mit einzelnen Werbe‑
formen sind aus recht licher Sicht insbesondere Hinweise mit zu be rücksichti gen, die 
Rückschlüsse auf die Relevanz von Kennzeich nungen als Erken nungs kriterien für die 
kind liche Identifika tion von Werbung geben sowie den Umgang mit un gewöhn lichen 
Werbebezeich nungen. Auch die Bedeu tung von Platzie rungs‑ oder Gestal tungs kriterien 
sowie die marken bezogene Bekannt heit im Rahmen der Werbeidentifika tion gehört 
zu diesem Aspekt. Soweit ent sprechende Situa tionen ent stehen, sollten Hinweise auf 
die Bedeu tungs zumes sung und Erwar tungs haltung im Hinblick auf den werb lichen 
Einsatz von Medien stars oder Marken figuren aus gewertet werden. Auch die prakti sche 
Relevanz von spieleri schen oder inter aktiven Anreizen sollte einbezogen werden.
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Im Rahmen der An gebots analyse zeigte sich, dass Kinder theoretisch einer Vielzahl 
von Werbeformen im Netz be gegnen. Inwieweit sie diese er kennen, ver stehen und wie 
sie mit ihnen umgehen, ver bleibt Ansätzen empiri scher Analysen. Ent sprechende Fragen 
wurden daher im Rahmen einer Rezep tions studie unter sucht, die quantitative und 
qualitative Methoden (Befra gungs‑ und Beobach tungs verfahren) miteinander kombi‑
niert. Die ver schiedenen methodi schen Zugänge er lauben unter schied liche Perspektiven 
auf und Ver tie fungs grade in das Thema. Während die Repräsentativbefra gung einen 
Über blick über Häufig keiten und Ver teilungen z. B. von allgemeinen Werbe erkennungs‑
merkmalen gibt, erlaubt die qualitative Rezep tions studie eine Betrach tung des Umgangs 
mit Werbung im konkreten Einzelfall.

Die nach folgende Ergebnis darstel lung erfolgt ent lang ver schiedener Themen bereiche 
und kombiniert dabei die Daten aus den unter schied lichen Unter suchungs teilen, um 
ein möglichst umfassen des und zugleich differenziertes Bild zu zeichnen. Wo möglich, 
werden er gänzend zu Befunden zu den Kindern auch die Ergeb nisse aus der Elternbefra‑
gung und den Lehrerinterviews ein gebunden.

Die Darstel lung der Ergeb nisse gliedert sich in sechs Unter kapitel: Nach einem 
Blick auf die Daten basis (Kapitel  7.1) folgt ein Über blick über die Internetnut zung 
der Kinder, die Medien ausstat tung und ‑nutzung, inklusive der Regeln zum Umgang 
mit Onlinewer bung (Kapitel 7.2). Das kind liche (Online‑)Werbe verständnis steht im 
Mittelpunkt des darauf folgen den Ab schnitts (Kapitel 7.3). Daran an schließend erfolgt 
die Darstel lung der Ergeb nisse zum Erkennen von Onlinewer bung (Kapitel 7.4) und 
der identifizierten Schwierig keiten und Heraus forde rungen bei den Umgangs weisen 
mit Werbung (Kapitel 7.5). Den Ab schluss dieses Kapitels bildet eine zusammen fassende 
Einschät zung, wie kompetent Kinder mit Onlinewer bung umgehen (Kapitel 7.6) sowie 
ein Zwischen fazit (Kapitel 7.7).
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7.1 daten basis

7.1.1 quantitative studie

Die repräsentative Befra gung wurde im Zeitraum vom 11. 11. bis 08. 12. 2013 als 
CAPI‑Befra gung mit insgesamt 633 Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren und 
deren Haupterziehungs berechtigten 456 durch geführt.457 Zu je einem Drittel wurden 
Kinder der Alters gruppen sechs bis sieben Jahre, acht bis neun Jahre sowie zehn bis 
elf Jahre befragt. Das Durch schnitts alter der be fragten Kinder liegt bei 8,5  Jahren. 
51 Prozent der be fragten Kinder sind Mädchen, 49 Prozent sind Jungen (s. Abb. 67).

7.1.2 qualitative studie

Die qualitative Rezep tions studie setzt sich aus ver schiedenen Teilerhe bungen zusammen 
(s. Kapitel 4). Im Mittelpunkt steht die Befra gung und Beobach tung von Grundschul‑
kindern. An den Unter suchungen zur Werberezep tion nahmen insgesamt 105 Kinder 
aus vier ver schiedenen Grundschulen sowie einem Hort in Hamburg und Nordrhein‑
West falen teil, von denen 100 in die Aus wertung einbezogen wurden.458 Die Stichprobe 

456 Das durch schnitt liche alter der erziehungs berechtigten lag bei 39 Jahren. etwa 82 prozent der be fragten elternteile waren weib-
lich und rund 18 prozent männ lich.
457 Die erhebung wurde von gfK enigma unter der leitung von bettina Klumpe und laura nöllen burg durch geführt.
458 nicht be rücksichtigt wurden fälle, in denen kein Camtasia-video vorlag oder in denen die materialgrundlage als nicht hinreichend 
ein geschätzt wurde.

abbildung 67:  
stichprobe der Kinder; nach geschlecht und alter

basis: alle Kinder, n = 633; angaben in prozent
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der an der Unter suchung teilnehmen den Kinder setzt sich zusammen aus 57 Mädchen 
und 43  Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren (Durch schnitts alter: 8,7  Jahre). 
Neben den Einzel befra gungen wurden darüber hinaus sechs Gruppen interviews im 
Klassen verband durch geführt. Die Anzahl der Kinder, die an den Gruppen gesprächen 
teilnahmen, variierten zwischen sieben und 18 Kindern.459

Zu den 100 be fragten Kindern liegen zudem Daten von 96 Eltern be züglich der 
Internet ausstat tung und ‑nutzung des Kindes, ihren auf die Onlinenut zung des Kindes 
be zogenen Sorgen, den Regeln zum Umgang mit Onlinewer bung, ihrer Einschät zung 
des kind lichen Umgangs mit Onlinewer bung, zu eventuellen negativen Erfah rungen 
mit Onlinewer bung sowie ihrer Haltung gegen über Onlinewer bung vor.460 Die be‑
fragten Elternteile der Kinder sind über wiegend zwischen 30 und 50 Jahren, etwa ein 
Viertel aller Eltern ist zwischen 40 und 44 Jahre alt. Knapp ein Drittel der be fragten 
Elternteile hat als höchsten Bildungs abschluss eine ab geschlossene Berufs ausbil dung 
an gegeben (28 %), rund 38 Prozent einen Hoch schulabschluss. Nur ein sehr kleiner 
Teil der Eltern hat keinen Bildungs abschluss (2 %).461 Der Großteil der be fragten 
Elternteile (88 %) hat bis zu drei Kinder. Jeweils etwa ein Drittel der Befragten haben 
ein bzw. zwei Kinder. Die meisten der be fragten Elternteile haben die deutsche Staats‑
bürger schaft (84 %).

Ergänzend wurden vier Interviews mit drei Lehrerinnen und einem Lehrer an den 
einbezogenen Schulen ge führt. Das Alter der Lehrkräfte lag zwischen 29 und 52 Jahren. 
Der Befra gungs zeitraum er streckte sich von September bis zum Dezember 2013.

Die für eine qualitative Studie hohe Anzahl an Kindern er schien sinn voll und 
notwendig, um ein möglichst umfassen des Bild des Umgangs mit Werbung zeichnen 
zu können. Die Einzelinterviews mit den Grundschülerinnen und ‑schülern wurden 
in der Schule durch geführt. Parallel wurden bis zu vier Kinder gleichzeitig befragt 
bzw. be obachtet. Die Befra gung er folgte anhand eines flexibel ein gesetzten Interview‑
Leitfadens. Die Beobach tung wurde anhand einer Auswahl von zehn Webseiten durch‑
geführt 462 und die Mausbewe gungen sowie die Kommentare der Kinder mit Camtasia 
auf gezeichnet und vom Interviewer protokolliert.

459 Die ergeb nisse werden nicht ge sondert dargestellt, sondern fließen in die gesamtbetrach tung ein.
460 Die eltern von vier teilnehmen den Kindern haben keinen fragebogen ab gegeben.
461 für die partner der be fragten elternteile gilt eine ähnliche ver teilung wie für die elternteile selbst.
462 bei der auswahl wurde darauf ge achtet, dass die onlineangebote ver schiedene an gebots typen und geschlechts spezifi sche 
präferenzen ab decken. an geboten wurden toggo. de, lego. de, kicker. de, wasist was. de, spielaffe. de, geolino. de, gmx. de, barbie. com, 
helles-koepfchen. de und youtube. com. im fall von youtube wurde den Kindern nicht die Start seite, sondern das an gebot vor gegeben, 
das er scheint, wenn man „harry potter ohrwurmsong“ eingibt. auf diese Weise sollte ver mieden werden, dass die Kinder mit unge-
eigneten inhalten in berüh rung kamen bzw. durch inhalte auf der youtube-Seite über fordert wurden. allerdings hatte diese ent schei-
dung den nachteil, dass eine reihe der Kinder das an gebot in der annahme an schauen wollte, es handele sich um ein an gebot zu 
harry potter. Diese annahme hatte einfluss auf die rahmung des an gebots. Diese problematik konnte allerdings bei der aus wertung 
der Daten be rücksichtigt werden.
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Bei der Auswahl der Onlineangebote orientierten sich die Kinder deut lich an der 
Bekannt heit und Beliebt heit der jeweili gen Seite oder an den zu gehöri gen Produkten (s. 
Abb. 68). Von den meisten Kindern (insgesamt 86) wurde die Webseite von spielaffe. de 
aus gewählt. Einem Großteil der Kinder war das An gebot bereits bekannt, viele gaben 
an, es regelmäßig zu nutzen. Auch toggo. de wurde mit 55 Mal ver gleichs weise häufig 
aus gewählt. Hier kannte nur rund die Hälfte der Kinder die Webseite zuvor. Allerdings 
war den meisten Kindern, die vorher die Webseite noch nie ge nutzt hatten, Toggo aus 
dem Fernsehen oder aus anderen Kontexten bekannt. Lego. de wurde am dritthäufigsten 
von den Kindern ge wählt (35‑mal), wobei knapp die Hälfte der Kinder das An gebot 
selbst nicht, aber die Produkte von Lego kannte oder besaß. Das An gebot von YouTube 
wurde von gut einem Viertel der Kinder ge wählt, die – ab gesehen von drei Aus nah‑
men – das An gebot bereits kannten.464 Barbie. de wurde von 20 Kindern, wasistwas. de 
von 15  Kindern und geolino. de von 11  Kindern ge wählt. Auch bei diesen drei An‑
geboten kannten einige Kinder die Internet seite selbst nicht, aber die zu gehöri gen 
Produkte oder Marken (z. B. Barbie‑Puppen, Geolino‑Hefte, Was‑ist‑Was‑Bücher oder 

463 zwei be fragte personen haben ihr geschlecht nicht an gegeben.
464 aufgrund des ge wählten Screens hots, auf dem prominent Harry Potter zu sehen war, dachten einige Kinder, dass es sich um das 
dazu gehörige onlineangebot handelt.

 
Kinderinterviews

 
n = 100

mädchen 57

Jungen 43

 6 Jahre  1

 7 Jahre 14

 8 Jahre 22

 9 Jahre 44

10 Jahre 19

 
elterninterviews

 
n = 96

geschlecht 73 weib lich, 21 männ lich 463

alter 30–50 Jahre

bildungs hintergrund (höchster ab schluss)
 kein ab schluss
 ab geschlossene berufs ausbil dung
 hoch schulabschluss

 2 %
28 %
38 %

 
lehrerinterviews

 
n = 4

geschlecht 3 lehrerinnen, 1 lehrer

alter 29–52 Jahre

tabelle 17:  
daten basis der qualitativen 
rezep tions studie im 
über blick
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‑DVDs etc.). Deutlich seltener wurden hingegen die Webseiten helles‑koepfchen. de 
(5‑mal) und gmx. net (4‑mal) aus gewählt. Insgesamt war das Ver hältnis derjenigen 
Kinder, die die Webseite jeweils kannten, zu denen, denen sie nicht bekannt war, recht 
aus geglichen.

abbildung 68:  
häufig keit der auswahl einer webseite nach bekannt heit des an gebots (absolut)
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gmx.net

helles-koepfchen.de

kicker.de

geolino.de

wasistwas.de

barbie.de

youtube.com

lego.de

toggo.de

spielaffe.de

Häufigkeit

Häufigkeit der Auswahl einer Webseite bei Bekanntheit der Seite

Häufigkeit der Auswahl einer Webseite bei Unbekanntheit der Seite

Häufigkeit der Auswahl einer Webseite bei Unbekanntheit der Seite, aber Bekanntheit von Produkten o. Ä.

tabelle 18:  
ver teilung der häufig keit der auswahl einer webseite nach alter (absolut)

an gebot 6- bis 7-Jährige 8-Jährige 9-Jährige 10-Jährige gesamt
spielaffe. de 15 14 42 15 86
toggo. de 10 10 25 10 55
lego. de 7 4 16 8 35
youtube. com 2 5 11 6 24
barbie. de 5 5 9 1 20
wasist was. de 4 0 8 3 15
geolino. de 1 0 7 3 11
kicker. de 2 1 3 3 9
gmx. net 1 0 3 0 4
helles-koepfchen. de 1 0 2 2 5
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Die Webseiten toggo. de und barbie. de wurden häufiger von den jüngeren Kindern 
(6‑ bis 8‑Jährigen) auf gerufen als von den älteren. youtube. com dagegen wurde von 
den Acht‑ bis Zehnjähri gen deut lich häufiger aus gewählt als von den Sechs‑ bis Sieben‑
jähri gen (s. Tab. 18).

7.2 zur internetnut zung vOn Kindern

7.2.1 internet zugang und nutzungs häufig Keit des internets

Rund 60 Prozent der repräsentativ be fragten Kinder gaben an, das Internet mehrmals 
pro Woche oder täglich zu nutzen. Insbesondere die älteren Kinder nutzen das Internet 
häufiger, während die Kinder der jüngeren Alters gruppen seltener online sind (Nutzung 
täglich/mehrmals pro Woche: 48 % der Sechs‑ bis Sieben jähri gen, 52 % der Acht‑ bis 
Neunjähri gen, 77 % der Zehn‑ bis Elfjähri gen, s. Abb. 69).465

465 in der Kim-Studie 2012 lag der anteil der Kinder, die das internet jeden/fast jeden tag nutzen, bei 36 prozent. 49 prozent 
nutzten es ein-/mehrmals in der Woche und 16 prozent seltener. Der anteil der Kinder, die das internet seltener nutzen, geht mit 
zunehmen dem alter zurück, fällt aber im ver gleich zur vor liegen den Studie immer noch doppelt so hoch aus (vgl. mpfS 2013, S. 34).

abbildung 69:  
nutzungs häufig keit des internets; nach geschlecht und alter

basis: alle Kinder, n = 633; angaben in prozent
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Die be fragten Kinder gehen am häufigsten über den Laptop (42 % der Kinder) 
oder den Computer (40 % der Kinder) online. Handys, Smartphones, Tablet‑PCs, 
iPads oder Konsolen werden von den Kindern noch deut lich weniger zur Onlinenutzug 
ver wendet (von jeweils 2 bis 9 % der Kinder). Nennens werte Alters unterschiede ließen 
sich nicht fest stellen. Ledig lich der Zugang über Handy und Smartphone hebt sich 
mit 14 Prozent bei der ältesten Alters gruppe (10‑ bis 11‑Jährige) etwas gegen über den 
jüngeren Gruppen ab. Auch die Geschlechts unterschiede sind eher marginal. Bei den 
Jungen erfolgt der Zugang gering fügig häufiger über Computer und Tablet‑PC bzw. 
iPad, die Mädchen gehen hingegen eher über Laptop und Handy bzw. Smartphone 
online (s. Abb. 70).

Die Daten aus der Elternbefra gung zeichnen ein ähnliches Bild für die Internet‑
nut zung der in der qualitativen Unter suchung einbezogenen Kinder: Nach Angaben 
der be fragten Elternteile be sitzen rund 94 Prozent der Haushalte einen Computer mit 
Internet zugang. Außerdem be findet sich in knapp 80 Prozent der Haushalte mindestens 
ein Smartphone. Weiter hin sind auch Tablet‑PCs (42 %) und internet fähige Spiele‑
konsolen (29 %) vorzu finden. Jeweils rund 14 Prozent der Eltern geben an, dass sich 
ein Computer mit Internet zugang oder eine internet fähige Spiel konsole im Zimmer 
des Kindes be findet. Weitere zwölf Prozent der Kinder können von ihrem Zimmer 
aus einen Tablet‑PC nutzen, während rund neun Prozent ortsungebunden ein internet‑

abbildung 70:  
am häufigsten ge nutztes gerät, um ins internet zu gehen

basis: alle Kinder, n = 633; angaben in prozent
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fähiges Handy nutzen können. Die an der qualitativen Unter suchung teilnehmen den 
Kinder nutzten das Internet in der voran gegangenen Woche durch schnitt lich an rund 
zwei Tagen, ein kleiner Teil der Kinder nutzte das Internet täglich (9 %). Mehr als die 
Hälfte der an der Unter suchung teilnehmen den Kinder nutzt das Internet durch‑
schnitt lich bis zu 30  Minuten täglich (58 % der Kinder), der ver bleibende Teil der 
Kinder nutzt das Internet noch darüber hinaus (31–60 Min./Tag: 24 % der Kinder, 
mehr als 60 Min.: 18 % der Kinder).

7.2.2 (Online-)werbung im KOntext medien erzieheri scher 
massnahmen

Das Medien erziehungs verhalten wird u. a. durch die Sorgen der Eltern be einflusst, die 
sie sich hinsicht lich der Internetnut zung ihres Kindes machen. Der größte Anteil der 
be fragten Elternteile be fürchtet 466, dass be stimmte Onlineinhalte ihr Kind emotional 
über fordern könnten (60 %). Außerdem sind viele Eltern besorgt, dass das Kind im 
Internet hohe Kosten ver ursachen, von anderen be lästigt werden oder mit den falschen 
Personen in Kontakt treten könnte (jeweils 51 bis 53 %). Der kleinste Anteil der Eltern 
macht sich Sorgen, dass ihr Kind sich im Internet anderen gegen über schlecht be‑
nehmen könnte (10 %).

Weniger besorgt, aber durch aus kritisch zeigt sich ein großer Teil der Eltern im 
Hinblick auf das Thema Werbung im Internet. 89 Prozent der be fragten Eltern geben 
an, dass sie Werbung im Internet als störend empfinden. Dennoch ver tritt die Hälfte 
der Eltern die Ansicht, dass Internet werbung aus Gründen der Finanzie rung des 
Internets ge duldet werden müsse. 20 Prozent der be fragten Eltern gaben an, dass ein 
Werbeblocker auf dem vom Kind ge nutzten internet fähigen Gerät installiert sei.

In den meisten Familien liegt die Ent schei dung, was das Kind im Internet machen 
darf, den be fragten Eltern zufolge in erster Linie bei der Mutter oder bei dem Vater 
(jeweils 95 %). Nur in wenigen Fällen darf ein Kind grundsätz lich selbst be stimmen, 
was es im Internet macht.

Rund 24 Prozent der Eltern haben mit ihren Kindern Regeln zur Internetnut zung 
und dem Umgang mit Onlinewer bung ver einbart. Die Sorgen der Eltern spiegeln sich 

466 Die befunde basieren auf den Daten aus der befra gung der 100 eltern der Kinder aus der qualitativen Studie. Die dargestellten 
anteile ergeben sich jeweils aus einer zusammen fassung der aus prägungen „ich bin sehr besorgt“ und „ich bin etwas besorgt“. ab gefragt 
wurden acht items (unge eignete inhalte, Dauer der nutzung, Weckung von Konsumwün schen durch Werbung, belästi gung durch andere, 
Weiter gabe von persön lichen informa tionen, ver ursachung hoher Kosten, schlechtes benehmen der eigenen Kinder im internet, Kontakt 
mit falschen leuten).
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teil weise auch in den ver einbarten Regeln wider:467 So geben zwei Eltern an, ihr Kind 
dürfe nur unter Auf sicht im Internet surfen, fünf Elternteile meinen, das Kind dürfe 
nur nach Ab sprache ins Internet gehen bzw. nur auf be stimmte Seiten gehen oder 
zeit lich be grenzt das Internet nutzen. Bei drei Kindern gilt die Regelung, dass un‑
gefragt nichts an geklickt werden darf. Weiter hin geben fünf Eltern an, dass die Kinder 
ihnen zeigen sollen, wenn sie im Internet etwas interessant finden, bzw. ihnen Bescheid 
sagen sollen, wenn ihnen merk würdige Werbeinhalte be gegnen (insgesamt 5‑mal ge‑
nannt). Bezogen auf den Umgang mit Onlinewer bung haben zwei Elternteile mit ihren 
Kindern ver einbart, Werbung zu ignorie ren, während drei weitere ihrem Kind vor gaben, 
dass ihr Kind Werbung nicht an klicken bzw. sie unmittel bar schließen soll.468

Auch in den qualitativen Interviews be richten nur sehr wenige Kinder, dass sie 
online tun können, was sie wollen. Die Mehrzahl der Kinder benennt zeit liche oder 
inhalt liche Regeln bzw. konkrete Ver bote, die auch mit den von den Eltern ge nannten 
Sorgen korrespondie ren.

Die Dauer der Onlinenut zung – ein Thema, das von den Eltern nicht vor rangig 
als Sorge benannt wurde – scheint den Aus sagen der Kinder zufolge sehr unter schied‑
lich ge handhabt zu werden. Mal werden feste Tage, Tages zeiten oder eine feste Dauer 
fest gelegt, mal ent scheiden die Eltern in der konkreten Situa tion darüber, wann das 
Kind genug Zeit am Computer ver bracht hat, mal werden die Kinder in die Fest legung 
der Regeln einbezogen:

„Also meine Mama, mein Papa und ich haben ab gemacht, am Wochen ende, am 
Samstag und Sonntag darf ich 30 Minuten mir einteilen und jeden Tag 10 Minuten 
für abends.“ (Emanuel, 7 Jahre)
„Ich gehe dann da rein und Papa sagt dann, wann ich aus machen soll.“ (Noemi, 
9 Jahre)

Zu den inhalt lichen Regeln zählt vor allem, dass die Kinder keine ge walthalti gen 
Onlineangebote oder An gebote, die nicht für ihre Alters gruppe freigegeben bzw. ge‑
eignet sind, nutzen dürfen. Sexuelle Inhalte werden nur ver einzelt thematisiert. Häufiger 
geben die Kinder an, dass sie nur Kinder seiten oder nur solche An gebote nutzen dürfen, 
die die Eltern kennen oder aus gesucht haben. Facebook und YouTube zählen bei einigen 
Kindern zu den An geboten, die von ihren Eltern explizit ver boten sind (wobei auch 

467 Die angaben zu ver einbarten regeln der internetnut zung sind in ab soluten zahlen erfasst, da ledig lich 21 der 96 be fragten 
eltern solche regeln mit ihren Kindern ver einbart haben (mehrfachnen nungen).
468 Da die items zu den onlineregeln mit dem Kind offen erfasst wurden, ist hier nicht auszu schließen, dass sich diese angaben auf 
allgemeine internetregeln an statt auf spezielle onlinewerbespezifi sche regeln be ziehen.
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manche Kinder an geben, Filme auf YouTube sehen zu dürfen). Als weitere Ver bote 
wurden von den Kindern ge nannt, dass sie z. B. nicht mit Personen chatten sollen, die 
sie nicht kennen, dass sie sich nicht einfach irgendwo anmelden, dass sie keine persön‑
lichen Daten von sich preis geben, dass sie nicht einfach etwas im Internet an klicken 
oder dass sie etwas herunter laden. Einige Kinder gaben darüber hinaus an, dass sie 
keine An gebote nutzen dürfen, die etwas kosten (z. B. kosten pflichtige Spiele) oder wo 
man etwas kaufen kann:

„Also ich darf nicht in Webseiten, die mich nichts an gehen. Ich darf nicht An gebote 
nehmen, die ganz viel Geld kosten. Und das war’s.“ (Melissa, 8 Jahre)

Ver gleichs weise viele Kinder er wähnen in den Interviews, dass die Eltern ihnen ver‑
boten hätten, auf Werbung zu klicken, was ver mutlich aus der Sorge resultiert, dass 
Kinder un gewollt im Internet Kosten ver ursachen (s. o.):

„Meine Mutter sagt, ich soll das nicht an klicken, weil das etwas kostet.“ (Judith, 
10 Jahre)
„Weil sie nicht wollen, dass ich Werbung an klicke und so. Das mach ich aber auch 
nie, nur aus Ver sehen manchmal. Und das mach ich auch nicht gern.“ (Franz, 
10 Jahre)
„Na ja, da steht ‚jetzt kaufen‘, ‚jetzt einkaufen‘ und dann ist das halt Werbung. Also 
wenn hier steht, kosten loser Ver sand, also man muss ja eigent lich immer etwas ein geben 
damit das kommt. Aber wenn es dann so ist und da steht dann jetzt kaufen, dann. 
[…] Meine Mama sagt, ich soll so etwas nicht an klicken. […] Sie sagt, die legen einen 
rein. Die sagt immer, da steht zum Beispiel nur ein Euro oder so und dann kommt 
irgendwer und man muss viel mehr be zahlen. Sagt sie immer.“ (Ilai, 9 Jahre)
„Zur Werbung hat sie gesagt, ähm, falls da jetzt be stellen [steht], nie draufdrücken 
wegen es kann dann sein, dass man das wirk lich be stellt hat. Man weiß das ja nicht 
und dann steht da so ein Name und Wohnort und so was damit die das schicken 
können. Habe ich das alles sofort beendet.“ (Melissa, 10 Jahre)
„Also Onlinewer bung, die soll ich nicht an klicken. […] Ja weil, also irgendwie möchte 
ich die auch nicht – […] Manchmal kommt sie ja so und dann soll man sich registrieren 
und sowas. Und das darf ich nicht, dafür muss man ja zahlen.“ (Alina, 9 Jahre)

Manche Äußerun gen der Kinder deuten jedoch darauf hin, dass sie beispiels weise 
– ähnlich wie der achtjährige Jaiken – das Verbot zwar zur Kenntnis ge nommen haben, 
das eigent liche Problem bzw. Risiko aber (noch) nicht ver stehen.
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„INT: Ok. Hast du denn schon mal hier im Internet auf eine Werbung draufgeklickt?
J: ((schüttelt den Kopf))
INT: Nee? Warum hast du das noch nicht ge macht?
J: Weil ich das nicht darf.
INT: Ach so. Warum darfst du das denn nicht? (6)
J: Weiß ich nicht.“ (Jaiken, 8 Jahre)

Die Beobach tung passt auch zu dem Ergebnis, dass 66 Prozent der Eltern bisher noch 
nicht mit ihrem Kind über die Werbung ge sprochen haben (vgl. Kapitel 7.3.3).469 In 
einigen Äußerun gen –  insbesondere von jüngeren Kindern  – zeigt sich, dass sie im 
Falle, dass sie Werbung an klicken würden, von diffusen, zum Teil aber schwerwiegen‑
den Konsequenzen aus gehen:

„Ja. Das ist gefähr lich, weil wer weiß, was die Leute da machen.“ (Schirin, 7 Jahre)
„Ähm, meine Mama sagt ja immer, alles was Geld kostet, ähm, nicht an klicken oder 
so was. Und dann sagt die ja auch immer diese Gründe. Und dann halte ich mich 
ja auch daran, weil es kann ja sein, dass meine Mama sich da be stimmt besser aus‑
kennt als ich auf dem Computer und dann muss man sich ja auch dran halten. Dann 
muss man auch halt darauf hören, weil ähm es könnte wirk lich was Schlimmes sein 
und so was. Weil man weiß ja nicht, wann das passiert oder wie das passiert oder 
warum das passiert.“ (Milena, 10 Jahre)

Zusammen fassend zeigen sowohl die Befunde aus der Elternbefra gung als auch aus 
den Kinderinterviews, dass das Thema Onlinewer bung nicht das Thema ist, über das 
sich die Eltern am meisten Sorgen machen. Vor rangig be fürchten sie, dass Kinder 
durch Onlineinhalte emotional über fordert werden könnten, dass sie von Fremden 
be lästigt oder mit falschen Leuten in Kontakt treten könnten oder dass sie durch un‑
bedarftes Handeln im Netz (un gewollt) hohe Kosten ver ursachen. Die Sorgen der 
Eltern spiegeln sich auch in den wahrgenommenen Regeln der Kinder wider: Neben 
zeit lichen und inhalt lichen Ver einba rungen wurden von den Kindern auch Regeln 
an geführt, die die Nutzung kosten pflichti ger An gebote oder das Anklicken von Wer‑
bung be treffen. Nicht immer scheint es den Kindern möglich, die Regeln zu be folgen, 
z. B. wenn sie aus Ver sehen auf Werbung klicken, und nicht immer scheinen die Kinder 
zu ver stehen, weshalb sie Werbung nicht an klicken sollen. Bei einigen Kindern zu‑

469 in der quantitativen repräsentativbefra gung zeigen sich ähnliche ergeb nisse: hier gaben 58 % der be fragten erziehungs-
berechtigten an, mit ihrem Kind bereits einmal über Werbung ge sprochen zu haben. basis: alle haupterziehungs berechtigten, n = 633. 
auf die Kommunika tion über Werbung in elternhaus und Schule wird in Kapitel 7.3.3 aus führ licher ein gegangen.
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mindest hat sich das Bild fest gesetzt, dass das Anklicken von Werbung schlimme 
Folgen nach sich ziehen kann.

7.3 zum (Online-)werbe verständnis vOn Kindern

Bezogen auf die Werbekompetenz trauen die Eltern ihren Kindern in den meisten 
Fällen recht viel zu. Ein Großteil der Eltern meint, dass ihr Kind sicher Werbeinhalte 
von anderen Inhalten auf einer Webseite unter scheiden kann (70 %) und um die 
Werbeinten tion weiß (63 %). Knapp die Hälfte der Eltern geht davon aus, dass ihr 
Kind bei der Internetnut zung nicht durch Onlinewer bung be einflusst wird (49 %).

7.3.1 beKannt heit vOn werbung

Insgesamt haben rund 98 Prozent der in der Repräsentativbefra gung be fragten Kinder 
den Begriff „Werbung“ schon einmal gehört (o. Abb.). Dies trifft für die älteren Kinder 
in gering fügig größerem Maße zu als für die jüngeren. Sechs Prozent der jüngeren 
Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren, aber nur ein Prozent der Acht‑ bis 
Neunjähri gen gaben an, diesen Begriff nicht zu kennen oder sich darüber unsicher zu 
sein. In der Alters gruppe der Zehn‑ bis Elfjähri gen hatten hingegen alle Kinder den 
Begriff schon einmal gehört. Hinsicht lich des Geschlechts ergaben sich keine gravie‑
ren den Unter schiede in den Antworten der Kinder.

Kinder kennen Werbung aus ver schiedenen Medien. Das Medium, dass die Werbe‑
kenntnis am meisten prägt, ist den Ergeb nissen der Repräsentativbefra gung zufolge 
das Fernsehen. Rund 97 Prozent der Kinder geben an, dass sie Werbung schon einmal 
im Fernsehen gesehen haben, ge folgt von Plakaten (88 %), Printmedien (80 %) und 
Kino (78 %). 76 Prozent gaben an, im Internet schon einmal auf Werbung ge stoßen 
zu sein. Mit rund 71  Prozent ent fällt der geringste Anteil darauf, dass die Kinder 
Werbung aus dem Radio kennen (s. Abb. 71).

Die Ergeb nisse spiegeln sich auch in den qualitativen Interviews wider. Auch hier 
wurde häufig auf das Fernsehen ver wiesen, zum Teil auch, weil die Kinder sich hier 
eher an konkrete Beispiele erinnern, auf die sie Bezug nehmen können:

„Ähm. Also das ist ja eigent lich wie im Fernsehen. Die suchen passende Musik, ähm, 
die zum Beispiel in welchem Alter die reingehen gerade. Also passende Werbung gerade. 
Weil zum Beispiel bei Viva machen die nur so Viva‑Musik halt, also halt nur Viva‑
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Sachen. Und auf, ähm, zum Beispiel, sag ich jetzt mal, ProSieben, das gucken sich 
ja fast nur Erwachsene an, da machen die halt andere Sachen.“ (Ahmed, 10 Jahre)

Ferner erinnern Kinder Werbung aus Zeitung, Zeitschrift, von mobilen Endgeräten 
(Handy/Smartphone, Tablet/iPad), aus dem Kino oder aus dem Umfeld von Computer‑
spielen. Auf der einen Seite ver weisen sie auf Werbung in den Spielen, sog. In‑Game‑
Advertising (vgl. hierzu Dörr et al. 2011), auf der anderen Seite be gegnet ihnen Werbung 
als Vor spann auf Spiele‑CDs und DVDs.

„Ja, auch bei Spielen, die nicht im Internet sind sondern, die zeigen dann irgendeine 
Werbung an oder …“ […] „Ja, die zeigen dann ir‑, einfach Werbung an manchmal. 
Aber nur ganz selten.“ […] „Nee, kein Video, nur ein so ein Bild und dann ist das. 
Ich hab so ein Rennautospiel … und dann, das find ich am doofsten, dann klick ich 
da was an und dann zeigt der erstmal ja oder nein, dann drück ich immer ja, dann 
kommt immer so eine Spielwer bung für GTA 5 oder GTA 4 oder weiß ich, irgend 
so ein Spiel wo man auch schießt und das ist nicht so cool.“ (Franz, 10 Jahre)
„Im Fernsehen und in Zeitun gen und Kino auch, weil ich war ja schon sehr oft im 
Kino.“ (Jamie, 10 Jahre)
„Ähm, ich hab im Fernsehen schon mal und bei Handys, wenn ich manche Spiele 
spiele, da kommen auch die manchmal zwischen durch vor. Und auch am Laptop, 
Computer. Also an sehr vielen elektri schen Dingen. Auch iPod oder Tablets.“ (Natascha, 
9 Jahre)

abbildung 71:  
woher kennen Kinder werbung?

basis: alle Kinder, n = 633; angaben in prozent
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„Und wenn ich iPad also spiele, dann kommt da auch immer zwischen durch Werbung, 
dass ich mir das neu … dass ich neue Spiele installie ren soll.“ (Melissa, 8 Jahre)

In der qualitativen Unter suchung zeigte sich darüber hinaus, dass die Kinder Werbung 
nicht nur in den (Massen‑)Medien wahrnehmen, sondern auch in öffent lichen Räumen 
in Form von Schildern, Plakaten oder Litfaßsäulen. Einzelne Kinder ver wiesen auf 
sogenannte Ver kehrs mittelwer bung (vgl. Kloss 2012, S. 38, S. 372), bspw. in oder an 
Flugzeugen, Autos oder Bussen.

„Auf der Straße auch manchmal. Da sind so runde, also so runde Kästen oder so. 
[…] Ja … Und das sind auch manchmal so Sachen drauf.“ (Lena‑Marie, 8 Jahre)
„Ähm  … wenn wir manchmal irgendwo hinfahren, dann stehen überall an den 
Straßen oder so überall Schilder mit Werbung.“ (Esther, 10 Jahre)
„Werbung sah’ ich manchmal in der Stadt auf diesen großen Plakaten und auf diesen 
komischen ähm … auf diesen, diesen komischen Dingern, die da vorne auch an der 
Schule stehen an der Sa‑Ampel. Diese komischen weißen großen Dinger [INT: Kind 
meint ver mutlich eine Litfaßsäule], da ist manchmal auch so ein Plakat drauf ge klebt. 
Das ist manchmal auch Werbung.“ (Klara, 9 Jahre)
„So manchmal vor dem Schuleingang. […] Und (7) manchmal bei den Straßen da 
bei den Ampeln.“ (Anwar, 9 Jahre)
„Wie heißt es? Zum Beispiel, wenn da jetzt ein Häuschen ist, da steht da so ein, an 
der Geisterbahn oder so, Schild und so. Oder an den Straßen, an den Laternen, wie 
bei der Bundestags wahl oder so. Das war ja auch alles, mit Angela Merkel und so.“ 
(Simon, 8 Jahre)
„Ja auf Plakaten oder so. Oder an, ähm … Haltestellen für Busse. Oder auf Bussen.“ 
(Ellen, 9 Jahre)
„[…] Auf Autos manchmal. Und auf Häusern, da hängen manchmal Plakate. Oder 
Flugzeuge ziehen das immer. Ja.“ (Peter, 9 Jahre)

Die Antworten der Kinder ver weisen darauf, dass sie – ähnlich wie im Internet – auch 
in öffent lichen Räumen dynami sche bzw. optisch auf fallend ge staltete Werbeformen 
wahrnehmen, wie z. B. Rollen wechsel systeme oder hinter leuchtete Werbeflächen:

„Ja, bei diesem … also auf der Straße. Da hängt immer so was mit einem Metallstück. 
Bei der Ampel meistens und da sind so Bilder, wo das immer weiter blättert. Und 
das ist auch Werbung.“ (Saskia, 6 Jahre)
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„Also auf der Straße an so Laternen und an Laternen […] ja, da wo das fest gebunden 
ist. Oder an den Drehdingern, die die sich drehen. Da ist ganz oft Werbung für 
Filme.“ (Philis, 9 Jahre)
„Auf dem [Name eines Platzes]. Also und ähm. Dann gibt es da auch immer so 
Automaten, die immer so hoch und runter fahren, dann kommt da auch immer 
Werbung.“ (Emilia, 10 Jahre)
„Weil manchmal finde ich Sachen gut, so draußen hängen auch zum Beispiel so Rollen, 
die sich immer so drehen. […] Dann an dieser Rolle kann ja auch Werbung daran 
sein.“ (Joana, 7 Jahre)
„[…] man sieht das auch an Laternen, da kleben die manchmal so große Plakate 
dran. […] Und in der Stadt auch, so auf Wänden, die da stehen. LED oder sowas 
mit der Werbung aus gestrahlt wird.“ (Liam, 9 Jahre)

Andere Kinder assoziie ren mit Werbung insbesondere solche werb lichen Maßnahmen, 
die ihnen schon einmal in Supermärkten oder Geschäften be gegnet sind (z. B. Ankündi‑
gungen von Sonder angeboten, Sammel aufkleber etc.) oder Prospekte, in denen z. B. 
An gebote eines Supermarktes an gepriesen werden:

„[…] Im Laden, da gibt es auch manchmal so einen Fernseher. Da gibt es auch Wer‑
bung. Oder wenn man in einem Laden ist, dann kommt da so, ähm, Stimmen aus 
den Mikrofonen.“ (Majbritt, 10 Jahre)
„Ähm  … in Geschäften manchmal. Bei Edeka gibt es Werbung mit so Auf klebern 
und die sammele ich. Aber [eine Freundin] sammelt die nicht und die schenkt mir 
die immer. Wir gehen nicht so oft zu Edeka, wir gehen immer zu Aldi meistens.“ 
(Esther, 10 Jahre)
„Ja, auch in Geschäften. […] Ja, da hängen manchmal Plakate.“ (Florian, 9 Jahre)
„Bei KiK auch. […] Da gibt es immer so welche kleinen Zeitschriften. […] Und bei 
Edeka auch.“ (Maja, 8 Jahre)
„Ja, wenn man in Läden geht, dann gibt es manchmal so Hefte und da ist auch ganz 
viel Werbung drin.“ (Bente, 9 Jahre)
„[…] dann steht da manchmal wie in den Prospekten, dass die von 77 auf 40 Euro 
runter gehandelt hatten, und dann haben die den 77er Preis nach oben getan.“ (Friedo, 
9 Jahre)

Die Aus sagen der Kinder deuten darauf hin, dass sie ein Bewusstsein für Werbung 
haben, die ihnen in den Massen medien und/oder in öffent lichen Räumen be gegnet. 
Die Wahrneh mung der Kinder ist dabei keines falls nur auf einzelne Kontexte gerichtet, 
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sondern kann sich auf ver schiedene Settings be ziehen. Mit Blick auf das Alter zeigte 
sich, dass selbst die Jüngsten Werbung aus sehr unter schied lichen Kontexten – online 
wie offline – kennen:

„Werbung in der Zeitung gibt es zum Beispiel manchmal. Und im Computer wenn 
man etwas googeln will und so. Und ja, wenn man im Fernsehen eine Serie guckt, 
davor kommt Werbung.“ (Shirin, 7 Jahre)
„Im Fernsehen, draußen auf Plakaten. Bei Zeitun gen ist auch manchmal Werbung 
drinnen. Es gibt auch von Supermärkten so Werbung, zum Beispiel jetzt von Edeka 
Rindfleisch für neun Euro, keine Ahnung. Und das ist da halt und meine Mutter 
und mein Vater gucken da, das liegt dann manchmal auf der Treppe bei uns im 
Haus.“ (Velten, 9 Jahre)

Sowohl die Befunde aus der Repräsentativbefra gung als auch aus den qualitativen 
Interviews mit den Kindern zeigen, dass Kinder in kommerzialisierten Lebens welten 
auf wachsen, in denen sie auf vielfältigste Weise mit werb lichen Botschaften in Berüh‑
rung kommen. Das beginnt im nahen Umfeld (z. B. mit der Werbebeilage in der Post, 
den An geboten im Supermarkt oder mit der Litfaßsäule gegen über der Schule) und 
setzt sich in den Medien fort. Fast alle Kinder kennen Werbung aus dem Fernsehen. 
Dreiviertel der Kinder gaben in der Repräsentativbefra gung an, auch schon mal Wer‑
bung im Internet gesehen zu haben.

7.3.2 wissen um die inten tiOn vOn werbung

Nahezu alle Kinder be jahten die Frage, ob ihnen bekannt sei, was Werbung ist; nur 
ca. fünf Prozent gaben an, dies nicht zu wissen oder sich diesbezüg lich unsicher zu 
sein. Auch hier sind es tendenziell eher die jüngeren Kinder, die sich darüber noch 
unsicher zeigen: Etwa zehn Prozent der be fragten Kinder im Alter von sechs bis sieben 
Jahren wissen nicht, was Werbung ist bzw. sind sich unsicher, bei den acht‑ bis neun‑
jähri gen Kindern sind es rund acht Prozent und etwa zwei Prozent in der Alters gruppe 
der Zehn‑ bis Elfjähri gen. Der geschlechts spezifi sche Unter schied ist nur marginal (o. 
Abb.).

Die Mehrheit der repräsentativ be fragten Kinder ist der Meinung, dass Werbung 
ge macht wird, (1.) damit man erfährt, was es Neues gibt (91 %), (2.) damit man mehr 
Sachen kauft (89 %) oder (3.) dass sie dazu dient, Leute neugierig zu machen (88 %). 
Dass Werbung ge macht wird, (4.) um Leute zu unter halten, meinen hingegen rund 
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42  Prozent der Kinder, während etwa 50  Prozent der Kinder dieser Aussage nicht 
zustimmen, acht Prozent waren sich bei dieser Aussage unsicher. Gravierende Alters‑ 
und Geschlechts unterschiede ließen sich nicht fest stellen (s. Abb. 72).

Die in der Repräsentativbefra gung deut lich hervor stechen den Zuschrei bungen der 
Kinder spiegeln sich – mit Aus nahme der in der Repräsentativbefra gung mit 42 Prozent 
Zustim mung noch recht be deutsamen Unter hal tungs funk tion („… um Leute zu unter‑
halten“) – auch in den qualitativen Einzelinterviews wider.

Richtet sich die Werbedefini tion der Kinder auf den informativen Gehalt von 
Werbung, dann schreiben sie Werbung die Inten tion des Informierens über Kaufmög‑
lich keiten („Wissen/Zeigen, dass man das kaufen kann“, „Wissen, wo es das gibt“, 
„Wissen, was es gibt“) oder des Zeigens von Produkten, Dienst leis tungen etc. zu 
(„Zeigen von Neuem“, „Zeigen von Sachen“, „Zeigen, was man zu bieten hat“). Wenn 
Kinder in ihren Defini tionen auf das „Zeigen“ von Produkten ein gehen, bleiben sie 
in ihren Formulie rungen recht ab strakt:

„Da kann man immer wissen, was das ist. Also. Was es da zum Beispiel gibt oder so. 
Und sonst irgendwie Sachen.“ (Elias, 9 Jahre)
„Damit Leute bei Shops, wenn sie die Shops nicht kennen oder sowas oder das noch 
nie gesehen haben, hingehen können.“ (Deborah, 9 Jahre)

abbildung 72:  
wissen um die inten tion von werbung

basis: n = 633, angaben in prozent
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„Werbung. Da er zählen die Mal. (4) Werbung  … ist, ähm, die zeigen dann das 
immer dass man weiß, dass man … das kaufen kann.“ (Ralf, 10 Jahre)
„Ich würde ihnen er klären, dass Werbung anzeigt, was es für andere Sachen in den 
Läden gibt. Also ich würde irgendwie so sagen zum Beispiel.“ (Bente, 9 Jahre)

Die Defini tionen der Kinder werden häufig in einen kommerziellen Kontext gesetzt. 
Kinder definie ren Werbung dann als Kaufangebote, Kaufmöglich keiten („Sachen 
kaufen können“). Einige Kinder stellen einen unmittel baren Bezug zwischen Werbung 
und Kaufen oder Werbung und Bestellen her. Der 10‑jährige Emre bezieht sich bei‑
spiels weise allgemein auf den Aspekt des Kaufens und definiert Werbung wie folgt:

„Werbung? So wenn man Werbung drückt, da kommen sofort Sachen, Werbung kaufen 
so, Handy, Reiten, man gewinnt da Autos. […] Werbung ist so wie Sachen kaufen 
und … etwas be stellen.“ (Emre, 10 Jahre)

Zum Teil sind die auf den kommerziellen Kontext be zogenen Defini tionen der Kinder 
konkret auf die Inten tion von Werbung aus gerichtet („damit die Geld ver dienen“, 
„damit andere das kaufen“, „damit man das kauft“). In Einzelfällen wird auch eine 
Folgen abschät zung seitens der Kinder be trieben („da muss man was be zahlen“).

Einzelne Kinder gehen in ihrer Defini tion sogar auf Werbung als Finanzie rungs‑
möglich keit für Webseiten ein.

„Hm. Bei Werbung möchten sie glaub ich so viel also wie möglich raus geben. Oder 
die wollen dann die Seite noch weiter ent wickeln. Die die ent wickelt haben, wollen 
die weiter entwickeln, dann noch ein paar Sachen dazu machen. Und deswegen. Die 
be zahlen das, um da Werbung reinzumachen und so und dann über lebt die Seite 
irgendwie. […] Werbung ist also von denen, die die Seite ent wickelt haben, zum 
Beispiel eine Wissens seite oder so. Die, die die ent wickelt haben, möchten ja noch, dass 
da weitere Menschen draufgehen. Deshalb machen die da irgendwelche Werbung hin, 
glaube ich. Dass das so ähnlich ist.“ (Nuria, 10 Jahre)
„Ähm, die Internet seiten finanzie ren sich irgendwie damit.“ (Velten, 9 Jahre)

Der persuasive Charakter von Werbung wird in den kind lichen Defini tionen derart 
auf gegriffen, dass die Kinder hier auf der einen Seite auf die Inten tion der Einfluss‑
nahme auf die Kauf entschei dungen der Konsumenten ver weisen („Menschen dazu 
bringen, etwas zu kaufen“).
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„Also wenn da zum Beispiel Werbung von Autos oder so sind, dass man dann in den 
Autoladen geht und die Autos kauft.“ (Fridolin, 9 Jahre)
„Ähm, damit Leute sich davon über zeugen lassen und das kaufen.“ (Jette, 8 Jahre)
„Hm. Ja. Die wollen damit irgendwie zeigen, wie gut das ist, was sie ver kaufen. 
Manch mal ist das auch ein bisschen über trieben finde ich. Und es gibt ja Werbung 
auch in Zeitschriften, dass das noch günsti ger ist und so.“ (Larissa, 9 Jahre)

Zum anderen reflektie ren die Kinder teil weise sehr genau, dass Werbung auch die 
Inten tion haben kann, Menschen zu anderem Handeln zu motivie ren („Menschen 
dazu bringen, etwas zu machen“, „damit man etwas spielt“). Anne, 7 Jahre, greift in 
ihrer Werbedefini tion Persuasion allgemein auf und fasst darunter sowohl den Kauf‑
aspekt als auch die Motiva tion zum Handeln:

„Ähm, Werbung ist eine Sache … hm, wo Leute möchten, dass man das kauft, oder 
dass man das macht. Ja.“ (Anne, 7 Jahre)

Des Weiteren unter stellen Kinder der Werbung die Inten tion der Über zeugung oder 
ver weisen auf den ver führeri schen Charakter von Werbung. Die be fragten Kinder sind 
hier teil weise schon recht ver siert, wenn sie die Begrifflich keiten, wie Ansporn oder 
Über zeugung, ver wenden. Teilweise drücken sie sich bei der Beschrei bung des persuasi‑
ven Charakters von Werbung noch recht kind lich aus. Einzelne Kinder ver weisen auch 
auf den strategi schen Einsatz be stimmter Gestal tungs merkmale (z. B., dass etwas als 
be sonders „toll“ oder „cool“ heraus gestellt wird, Preis reduk tionen etc.):

„Da zeigen Erwachsene, die was ver kaufen wollen, was an. Und … die machen das 
ganz toll, ähm, dass alle das kaufen wollen. Und dann ver kaufen die davon ganz 
viel.“ (Marleen, 9 Jahre)
„Ähm, damit Leute sich davon über zeugen lassen und das kaufen.“ (Jette, 8 Jahre)
„Also … ich würde ihm das er klären … dass das einen an spornen sollte … das zu 
kaufen  … und  … und  … dass man  … oder dass man in den Laden geht  … so 
würde ich ihm das er klären.“ (Cedric, 7 Jahre)
„Also ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, dass Werbung, dass die das, 
Werbung ist, damit die das hinstellen und dann finden Kinder das cool und können 
da irgendwas gewinnen oder so. Und dann kaufen die da ein.“ (Ellen, 9 Jahre)
„Da zeigen Leute zum Beispiel jetzt … das neue iPhone 5 zum Beispiel. Und dann 
locken die Leute an, um das zu kaufen und  … zeigen das. OH DIESES NEUE 
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IPHONE 5 NUR FÜR 50 … äh 50 PROZENT RUNTERGESETZT.“ (Noemi, 
9 Jahre)
„Werbung ist, wenn man, also es gibt Werbung für Autos und so was. Und Sachen, 
die man kaufen kann, das macht dich an und wenn du dann drauf klickst, dann 
kannst du, dann er fährst du etwas darüber. Und die machen dann, du hast dann 
das Gefühl, du musst das auch haben und dann kaufst du es. Also die machen 
Werbung, damit du es kaufst.“ (Özmut, 9 Jahre)

Eben falls unter dem Aspekt der Persuasion zu fassen, sind die Erklä rungs versuche der 
Kinder, die sich auf die Kunden gewin nung bzw. ‑bindung be ziehen. Kinder definie ren 
hier ge zielt die persuasiven Ab sichten des Anlockens oder der Kunden gewin nung. Die 
Funktion von Werbung wird von diesen Kindern bereits deut lich reflektiert. Noch 
reflektierter und ver sierter scheinen die Kinder, die ein Ver ständnis für die Prinzipien 
der Nutzer gewin nung auf weisen, was insbesondere im Kontext onlinebasierter Kommu‑
nika tion relevant ist:

„Ja, da das ist halt, ent weder man kann was kaufen oder die machen Werbung zum 
Film, damit man ins Kino geht. Und dann, ja so was.“ (Vincent, 9 Jahre)
„Ja, da wollen, ähm, so wie bei Spielaffe, da wollten die, ähm, dass, ähm, dass man 
sich sowas kauft. Und Werbung ist dafür da, dass man sich, dass man das benutzt 
und dass man das sich kauft.“ (Anne, 7 Jahre)
„[…] Werbung ist also von denen, die die Seite ent wickelt haben, zum Beispiel eine 
Wissens seite oder so. Die, die die ent wickelt haben, möchten ja noch, dass da weitere 
Menschen draufgehen. Deshalb machen die da irgendwelche Werbung hin, glaube ich. 
Dass das so ähnlich ist.“ (Nuria, 10 Jahre)

Einige Kinder definie ren das Ziel von Werbung als Aufmerksam keits gewin nung. 
Zum Teil klingt in den Defini tionen an, dass sie dies als notwendi gen und legitimen 
Zweck von Werbung be trachten, zum Teil wird deut lich, dass Werbung als etwas be‑
trachtet wird, was schlichtweg hinzu nehmen ist.

„Äh. Ja, aber, zum Beispiel … wenn die, wenn kein Laden Werbung machen würde, 
dann würde ja auch niemand den kennen.“ (Lisa, 8 Jahre)
„Ja, da zeigen die so Sachen, hm, die man irgendwie machen kann, also da machen 
ganz viele Läden oder andere Sachen, die man kaufen kann, Werbung, dass man 
damit ein bisschen auf merksam wird, dass man machen kann.“ (Liam, 9 Jahre)
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„Werbung ist halt für die … die Hose, das T‑Shirt, ist für HM oder so und dafür 
gibt es vielleicht Werbung und dann zeigen die halt Sachen davon und wer sich dafür 
interessiert kann ja mal da hingehen.“ (Thorben, 8 Jahre)

Einige der be fragten Kinder be greifen auch, dass mit Werbung die Bekannt heit von 
Produkten (oder Marken) erhöht werden soll und dass bei der Bewer bung bewusst 
Neuheiten heraus gestellt werden:

„Ja, weil damit man auch, weil, wenn jemand noch nicht weiß, dass es sowas gibt. 
Dann gibt es ja Werbung, damit die Leute wissen, wenn sie Fernsehen gucken, dass 
es diese, dass es die neuen Sachen gibt. […]“ (Majbritt, 10 Jahre)
„Werbung ist von Sachen, dass man sieht, oh das ist aber toll. Denken sich die, die 
da die Werbung einstellen, oh das ist toll, das will ich jetzt kaufen. Kaufen, darum 
geht es, kaufen.“ (Velten, 9 Jahre)
„Ähm, gute Frage. Ich glaube, ich würde er klären, dass wenn man etwas ver kaufen 
will und halt dass man dafür, würde jetzt sagen Werbung macht, aber halt dass man 
das bekannt macht. Über Videos oder über Plakate oder so.“ (Maren, 10 Jahre)

Einzelne Kinder berich teten in den Interviews davon, dass ihre Eltern selbst Geschäfte 
oder Unter nehmen haben. Offensicht lich ist das Thema Werbung dann für die Kinder 
konkret greif bar, da sie die Bedeutsam keit der Werbung von wirtschaft licher Seite her 
mitbekommen. Joel, 8  Jahre, be richtete beispiels weise davon, dass sein Vater in der 
PR‑Branche tätig ist und auch die achtjährige Vanessa kann auf Erfah rungen in der 
Familie zurück greifen:

„Äh, eigent lich ist das ja, um was bekannt zu machen. Weil so was Ähnliches hat ja 
mein Papa als Job. Der ist PR‑Berater. […] Der macht andere mit Werbung bekannt. 
[…] Also, er guckt, wenn die nicht so, äh, viel Geld ver dienen, weil niemand die so 
viel kennt, dann macht mein Papa so, dass die wieder ein Ticken heraus kommen, 
dass sie wieder ein Tick be rühmter werden und damit die mehr Geld kriegen.“ (Joel, 
8 Jahre)
„Ja eben … so … keine Ahnung. Mein Papa, der macht ziem lich über haupt gar keine 
Werbung, weil es ihm zu teuer ist. […] Zum Beispiel, die zeigen Sachen. Hier zum 
Beispiel, wieder Werbung. Die möchten das in der Welt quasi rumzeigen, dass die 
mehr Geld ver dienen, dass die mehr Leute mehr da drauf kommen. Und eben diese 
ganzen Sachen.“ (Vanessa, 8 Jahre).
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Die Zusammen schau des Werbewissens und der Werbedefini tionen der Kinder zeigt, 
dass die be fragten Kinder teil weise über ein recht reflektiertes Werbewissen ver fügen 
und zum Teil zwar ab strakte, aber sehr greif bare, durch aus plausible Werbedefini tionen 
geben können. Der über wiegende Teil der repräsentativ be fragten Kinder kannte den 
Werbebegriff und gab an zu wissen, was Werbung ist. Informa tion, Kaufangebote/
Kaufmöglich keiten und das Anlocken waren die in der Repräsentativbefra gung heraus‑
stechen den Inten tions zuschrei bungen der Kinder. In ihren Werbedefini tionen setzen 
sie zum Teil klare Schwerpunkte, was die Ergeb nisse der qualitativen Rezep tions studie 
zeigten. Sie be ziehen sich mit Aus sagen auf den Informa tions charakter von Werbung, 
heben z. T. kommerzielle Aspekte von Werbung hervor, ver weisen auf den appellativen 
Charakter oder auf die auf merksam keits erzeugende Funktion von Werbung. Ver einzelt 
zeigte sich in den Erklä rungs versuchen der Kinder, dass sie das Thema Werbung 
mitunter anders rahmen und z. B. nur auf den Bereich Politik be ziehen.470 Andere 
Kinder waren gar nicht in der Lage, Werbung zu definie ren, was ent weder auf Un‑
kenntnis des Gegen stands bereichs, auf die Komplexi tät des Themas oder die Auf‑
gaben stel lung zurück zuführen ist, die von den Kindern ein sehr hohes Maß an Ab‑
strak tions fähig keit ab verlangt. Einzelne Kinder be halfen sich in der Interviewsitua tion 
damit, Werbung zu be schreiben und bezogen sich dann meist auf ihnen be kannte 
Werbung aus anderen Kontexten (z. B. Fernsehen) oder be schrieben die Werbung, die 
sie zuvor im Internet als solche identifiziert hatten. Alters spezifi sche Unter schiede 
ließen sich nicht er kennen.

7.3.3 KOmmuniKa tiOn über werbung in elternhaus und schule

Im Hinblick auf das kind liche Onlinewerbe verständnis interessierte u. a., woher die 
Kinder ihr Wissen über Werbung haben bzw. inwieweit mit den Eltern oder in der 
Schule das Thema schon einmal be sprochen wurde. Den Ergeb nissen der Repräsentativ‑
befra gung zufolge haben 62 Prozent der be fragten Kinder (6–7 Jahre: 59 %, 8–9 Jahre: 
64 %, 10–11  Jahre: 63 %) schon einmal mit ihren Eltern über Werbung ge sprochen 
(s. Abb. 73). Für die Schule traf dies nur für 25 Prozent der Kinder (6–7 Jahre: 16 %, 
8–9 Jahre: 25 %, 10–11 Jahre: 35 %) zu 471. Am häufigsten drehen sich die Gespräche 

470 tina, 9  Jahre: „Ähm, Werbung, ähm, das ist, so, Werbung, das, vielleicht ein politiker, der macht ja so Werbung, das, ähm, 
Deutschland jetzt Krise hat, und ähm, dass wir mehr geld brauchen, das ist so, politiker …“
471 grundlage für die hier dargestellten aus sagen waren jeweils die aus sagen der Kinder be züglich des redens über Werbung in 
elternhaus und Schule; n = 617.
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darum (1.), dass man im Internet nicht einfach alles an klicken soll (zu Hause: 58 %, 
in der Schule: 19 %),472 (2.) ge folgt von Erläute rungen, was Werbung ist (zu Hause: 
39 %, in der Schule: 19 %), (3.) was man machen kann, wenn man ver sehent lich im 
Internet Werbung an geklickt hat (zu Hause: 33 %, in der Schule: 11 %), (4.) wie man 
Werbung im Internet er kennen kann (zu Hause: 25 %, in der Schule: 13 %) und (5.) 
wer Werbung macht (zu Hause: 25 %, in der Schule: 12 %).

Ergänzt wird die Sicht weise der Kinder durch Antworten der vier Grundschul‑
lehrerinnen und ‑lehrer aus Hamburg und NRW, in denen u. a. die Internet ausstat tung 
und ‑nutzung im schuli schen Unter richt, die Einschät zung von Werbekompetenzen 
der Schul kinder be züglich Onlinewer bung und die damit möglicher weise einher‑
gehenden Risiken thematisiert wurden.

Auch wenn das Internet in den einbezogenen Schulen ver fügbar ist – alle Klassen‑
räume ver fügen über mindestens ein Gerät zur Internetnut zung – und auch für Re‑

472 Das item „… dass man im Internet nicht alles an klicken soll“ ist zwar weniger werbespezifisch als die anderen, aber auch in den 
qualitativen interviews erwies sich dieser aspekt als be deutsam für gespräche über Werbung

abbildung 73:  
gespräche über werbung

basis: alle Kinder, n = 633; angaben in prozent
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cherche  aufgaben ge nutzt wird, findet eine Thematisie rung von (Online‑)Werbung im 
Unter richt im Allgemeinen nicht statt.473

Risiken hinsicht lich der kind lichen Rezep tion von Onlinewer bung sehen die 
Lehrer/innen vor allem in einem wachsen den Konsumdruck sowie in der Weiter leitung 
auf unseriöse An gebote.

In der qualitativen Rezep tions studie konnte das Spektrum der Gespräche über 
Werbung in Schule und Elternhaus noch genauer differenziert werden. Etwa die Hälfte 
der 100 Kinder gab an, bereits mit den Eltern über Werbung ge sprochen zu haben. 
Rund ein Drittel der Kinder be richtete über Gespräche über Werbung in der Schule. 
Es wurde beispiels weise über die Funktion, die Inten tion, die Erkenn bar keit sowie die 
kommerziellen Strukturen geredet.

„Werbung, also sonst ver steh, also sonst, sonst kriegen die ja, die die Spiele machen, 
kriegen eigent lich kein Geld. Das haben wir letztens schon in der Schule be sprochen 
mit unserer Mathelehrerin und na damit man auch irgendwo hingehen kann.“ (Fabien, 
9 Jahre)
„Nein, sie [Mutter] sagt, die legen einen rein. Die sagt immer, da steht zum Beispiel 
nur ein Euro oder so und dann kommt irgendwer und man muss viel mehr be zahlen. 
Sagt sie immer.“ (Ilai, 9 Jahre)
„[…] meine Mama hat mir das nämlich so erklärt, dass manche das da drauf tun, 
dass alle das sehen und dann ist das vielleicht so ein Club und da können die dann 
hingehen oder so etwas.“ (Saskia, 6 Jahre)

473 im allgemeinen hamburger bildungs plan für grundschulen wird das thema Werbung nur am rande erwähnt. in der ver sion 2011 
des bildungs plans auf gaben gebiete grundschule (aktuelle ver sion) taucht der begriff „Werbung“ nicht mehr auf (in der ver sion von 
2004 noch vor handen). indirekt findet sich das thema in den anforde rungen am ende von Klasse 4, im bereich „analyse und reflexion“ 
wieder: „Erkennen: be nennen Chancen und gefahren, die das internet bietet, und kennen grundlegende Schutz möglich keiten, 
insbesondere für die eigene person. Bewerten: be werten eigene medienerfah rungen und den einfluss von medien auf ihren alltag. 
Handeln: be richten über eigene medienerfah rungen anhand von beispielen und be nennen kritische problembereiche der internetnut-
zung.“ (http://www.hamburg.de/contentblob/2481804/data/aufgabegebiete-gs. pdf, S. 25 [30. 07. 2014]). Werbung (allgemein) wurde 
im hamburg bildungs plan Sach unterricht (2011) thematisiert: „… nennen bedürf nisse, ver gleichen diese mit Konsumwün schen und 
be schreiben beispiel haft, wie eigene Konsumwün sche durch Werbung be einflusst werden …“ (Kompetenzbereich „orientie rung in 
unserer Welt“; einfache wirtschaft liche zusammen hänge er kennen; regelanforde rung am ende der Jahrgangs stufe  4, http://www.
hamburg.de/contentblob/2481914/data/sachunterricht-gs. pdf, S. 20 [30. 07. 2014]).  
in nordrhein-West falen findet das thema Werbung im lehrplan Sach unterricht berücksichti gung: „in der auseinander setzung mit 
eigenen Konsumwün schen, der Werbung und den ent stehen den gruppen zwängen wird den Kindern deut lich, welche beziehungen 
zwischen eigenen interessen, Wünschen und bedürf nissen und denen anderer personen und gruppen ent stehen …“ (richtlinien und 
lehrpläne für die grundschule in nordrhein-West falen 2008¸ lehrplan Sach unterricht, http://www.standardsicherung.schulministerium.
nrw.de/lehrplaene/upload/klp_gs/lp_gS_2008. pdf, S. 42 [30. 07. 2014]). Kompetenzerwar tungen in Klasse 4: Die Kinder „formulie ren 
eigene Konsumbedürf nisse und setzen diese in beziehung zur Werbung …“ und „be schreiben, wie eigene Konsumwün sche durch 
Werbung be einflusst werden …“ (S. 48).
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Die Kinder ver wiesen oft auf Warnun gen, die die Eltern oder Lehrer/innen an sie 
aus gesprochen haben. Diese können die Kinder unter schied lich gut reflektie ren, was 
teil weise darin be gründet ist, dass die Kinder die Warnun gen noch nicht nach vollziehen 
können.474 Friedo und Alina, beide neun Jahre, haben beispiels weise von ihren Eltern 
die Warnung bzw. das Verbot be kommen, Werbung anzu klicken. Warum sie das nicht 
tun sollen, wissen sie allerdings nicht, weil die Eltern ihnen das nicht erklärt haben. 
Auch andere Kinder be richten von Warnun gen, die ihre Eltern oder Lehrer/innen 
aus gesprochen haben:

„Sie [Mutter] hat auch gesagt, lieber auf passen, nicht auf Werbung klicken, wer weiß, 
was passiert.“ (Schirin, 7 Jahre)
„Zur Werbung hat sie gesagt, ähm, falls man da jetzt be stellen drückt, nie draufdrücken 
wegen es kann dann sein, dass man das wirk lich be stellt hat. Man weiß das ja nicht 
und dann steht da so ein Name und Wohnort und sowas, damit die das schicken 
können. Habe ich das alles sofort beendet.“ (Milena, 10 Jahre)
„Werbung im Internet, ja, ich soll [laut Warnung der Eltern] nicht, sozu sagen was 
an klicken, was ich nicht kenne. […] Oder dann kann es auch ja auch vielleicht auch 
passie ren, dass dort was ist, was ich nicht sehen sollen. Ja.“ (Emilio, 9 Jahre)
„[…] meine Mutter hat nur gesagt, ich soll das nie an klicken.“ (Ozan, 10 Jahre)
„Hm. Also so Werbun gen, die für große Leute sind, so zwölf Jahre oder so. Und dann 
kriege ich auch für Filme so An gebote, dann kann ich nicht schlafen. Dann kriege ich 
immer Albträume. Darauf soll ich dann nicht gehen.“ (Melissa, 8 Jahre)
„Meine Mutter hat auch gesagt, immer, wenn Werbung kommt, muss ich das weg 
klicken.“ (Maja, 8 Jahre)
„Ähm, weiß ich nicht. Ähm, sie hat mir schon erzählt, Mama hat mir schon einmal 
erzählt, dass man lieber nicht auf Werbung klicken sollte, weil Mama regt Werbung 
ja auch ein bisschen auf, weil das kommt ja jedes Mal. Und da weiß man nicht, was 
man machen soll. Mama hat irgendwie sowas an geklickt, damit nicht so komische 
Werbun gen kommen.“ (Majbritt, 10 Jahre)
„Ja. Ich soll nicht so Sachen an klicken, die was kosten. Falls so eins mit 100, also 
1.000, 100 Euro kostet, dann haben die nicht das Geld dafür. Dann haben wir ein 
Problem.“ (Elias, 8 Jahre)

474 Dies äußert sich auch zum teil in diffusen vor stel lungen und Ängsten einiger Kinder, dass man sich mit dem anklicken von 
Werbung viren auf den Computer laden könnte (z. b. oumar, 7 Jahre) oder dass das endgerät be schädigt würde (Jamie, 10 Jahre).
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Gespräche über Werbung mit den Eltern be ziehen sich teil weise eben falls auf die 
Einord nung von Werbung (z. B. wie schwierig es ist, Onlinewer bung einzu ordnen), 
Ver haltens maßnahmen (was man machen kann, wenn einem Werbung be gegnet) oder 
die Funktion bzw. Inten tion von Werbung:

„Also, er [Vater] weiß manchmal auch nicht selbst, was es ist und dann gehen wir 
von der Seite runter und ver suchen es nochmal.“ (Ellen, 9 Jahre)
„[…] Einmal habe ich so was ge googelt, da habe ich Ritterburgen ge googelt und da 
wollte ich mir die angucken, so Bilder. Und da kam da so was: Sie sind der eine 
Millionste Besucher auf unserer Seite. Und dann habe ich Mama ge fragt, ob ich das 
angucken darf. Und da hatte sie gesagt: Nein, machen wir besser nicht. Und dann 
haben wir das ab gemacht, also  … wieder aus geschaltet. Haben wir das noch mal 
ge macht und dann kam das dann wieder.“ (Larissa, 9 Jahre)
„Bei manchen hat er [Vater] gesagt, drück mal drauf und guck mal, was das ist. […] 
Und dann manchmal war das gut und bei manchen hat er gesagt, das kann dein 
Internet weg machen oder so irgendwie so was. Also wenn man spielt und wie irgendwas 
Falsches drauf klickt, dann ist da so eine Werbung und dann steht da unten auch 
drauf, ähm, also das ist manchmal so ein Trick.“ (Vincent, 9 Jahre)
„Das ist ähm … da zahlen die Geld dafür, dass sie … das das da hinkommt und 
ein paar Leute klicken dann drauf. Manchmal machen die Werbung auch so, dass 
man sich das merkt. So Seiten bacher Müsli dann … das ist dann … da lachen sich 
alle über die Werbung kaputt und dann er zählen die das weiter und dann kennt das 
schon fast jeder.“ (Peter, 9 Jahre)
„Ja, Mama sagt immer, ich soll am besten nirgendwo draufklicken, wo ich nicht weiß, 
was das ist. Weil nachher wollen die, dass ich irgendwas kaufe oder so.“ (Marleen, 
9 Jahre)

Im Kontext von Schule be richten die Kinder eher von Möglich keiten der Identifizie‑
rung von Werbung oder vor beugen den Maßnahmen, die sie im Zusammen hang mit 
Werbung be sprochen haben 475:

„Unsere Lehrerin hat auch gesagt, wir sollen das nicht an klicken, weil dann kommt 
irgendwas und dann steht in kleiner Schrift da, dass das irgendwas kostet.“ (Ellen, 
9 Jahre)

475 in vor berei tung auf die unter suchungen hatten einige Klassen das thema (online-)Werbung im unter richt be sprochen. Die ent-
sprechen den unter richts einheiten bezogen sich aber eher allgemein auf die aspekte der onlinenut zung sowie Werbung insgesamt.
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„Da sollte man nicht drauf klicken, sondern erst die Mutter holen oder einen Er wach‑
senen. […] Weil da kann irgendwas Ekliges oder so kommen.“ (Özmut, 9 Jahre)
„Äh … also das können Betrüger sein. Wir sollen uns das genau angucken. Und dann 
steht vielleicht oben in der Ecke ganz klein, dass es doch etwas kostete.“ (Peter, 9 Jahre)
„Werbung, also sonst ver steh, also sonst, sonst kriegen die ja, die die Spiele machen, 
kriegen eigent lich kein Geld. Das haben wir letztens schon in der Schule be sprochen 
mit unserer Mathelehrerin und na damit man auch irgendwo hingehen kann.“ (Fabien, 
9 Jahre)

Zum Teil finden Gespräche auch mit anderen Personen, bspw. den Peers statt. Einige 
Kinder ver wiesen auf Geschwister, Cousins oder Cousinen.

„INT: Was hat dir denn deine Cousine dazu gesagt?
E: Dass es irgendwie gefähr lich ist, wenn man auf Werbung geht, weil da das dann 
was hochlädt.“ (Ella, 9 Jahre)
„INT: Und dein Bruder, mit dem machst du ja ganz viel. Hat der schon mal mit 
dir über Werbung im Internet ge sprochen?
S: Ja.
INT: Ok?
S: Warten, bis es weg geht, wenn es ungefähr nach einer halben Minute nicht weg geht, 
dann das Kreuz drücken.“ (Samid, 9 Jahre)

Aus den Aus führungen der Kinder ging hervor, dass sie teil weise die Einstel lungen 
ihrer Eltern zu Werbung (sowohl im Internet, aber auch in anderen Kontexten) mit‑
bekommen und diese adaptie ren:

„Also Internet werbung, da sagen die meistens, wenn mein Vater mal mittendrin ist 
und da kommt jetzt eine Werbung, da ärgert er sich ganz schön. Aber wenn da so 
gute Werbung kommt, bei der er interessiert ist oder ich, da ruft er einfach die Mama 
oder mich und wir gucken zusammen, ob uns das auch ge fällt.“ (Nuria, 10 Jahre)
„Meine Mutter klickt auch nie auf Werbung und mein Vater auch nicht.“ (Harald, 
10 Jahre)
„[Eltern sagen,] Dass die Werbung eigent lich ganz praktisch finden, weil die müssen 
dann nicht erst noch in den Laden fahren und gucken, ob es das da über haupt gibt, 
und dann im Au‑ ähm, zu einem anderen Laden fahren und dann nochmal gucken, 
ob es das da gibt. Weil da – die finden das halt ganz praktisch, weil dann kann man 
direkt da hinfahren, sich das holen und wieder zurück fahren. Dann dauert das nicht 
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so lange. […] [Onlinewer bung] [f]ind ich eigent lich auch ganz praktisch, weil, wenn 
man dann größer ist und ja also wie Mama halt, dann kann man halt so wie Mama 
das auch findet. Dann kann man das halt so machen, dass man nicht da überall in 
der Stadt rumgursch‑ rumgurken muss und diesen Laden finden. Und dann kann 
man direkt zu einem Geschäft fahren, sich das holen und wieder zurück fahren.“ 
(Klara, 9 Jahre)
„Nein. Aber wir [Eltern und Kind] ärgern uns ganz oft, wenn wir so einen spannen‑
den Film sehen und auf einmal dann Werbung kommt. Gleich geht es weiter mit …“ 
(Natascha, 9 Jahre)

Im Zusammen hang mit der Kommunika tion über (Online‑)Werbung lässt sich fest‑
halten: In Elternhaus und Schule finden durch aus Gespräche über Werbung statt. 
Rund 60 Prozent der an der Repräsentativbefra gung teilnehmen den Kinder gaben an, 
mit ihren Eltern bereits über Werbung ge sprochen zu haben, in der Schule (im Unter‑
richt) hat rund ein Viertel der be fragten Kinder schon einmal über Werbung ge‑
sprochen. Neben Hinter grundwissen ver suchen Eltern und Lehrkräfte z. T. präventive 
Hinweise oder auch Hilfestel lungen im Umgang mit (Online‑)Werbung zu geben. 
Allerdings scheinen diese häufig als Warnun gen aus gesprochen zu werden („Keine 
Werbung an klicken!“), die von den Kindern teil weise (noch) nicht ver standen bzw. 
ein geordnet werden können, weil es ihnen an Hinter grundwissen (u. a. auch Erken‑
nungs merkmalen), Online erfah rungen und ent sprechend auch an Erfah rungen mit 
Onlinewer bung fehlt, sodass bei einigen Kindern diffuse Ängste ge weckt werden, dass 
das Anklicken von Werbung Risiken birgt oder Schaden ver ursacht (z. B. un beabsich‑
tigte Käufe, Kosten, Viren, kaputte Endgeräte).

7.3.4 einschät zung des wahr heits gehalts vOn werbung

Sowohl in der quantitativen als auch in der qualitativen Befra gung wurden die Kinder 
um ihre Einschät zung ge beten, ob eigent lich immer alles stimme, was in der Werbung 
gesagt bzw. ge zeigt wird. In der qualitativen Befra gung wurde darüber hinaus der 
Frage nach gegangen, woran sie ihre Einschät zung festmachen.

Die Ergeb nisse zeigen, dass die Kinder tendenziell eher glauben, dass Werbeinhalte 
stimmen. Zehn Prozent der be fragten Kinder geben an, dass das, was in der Werbung 
ge zeigt oder gesagt wird, immer stimme. Immerhin noch etwas mehr als die Hälfte 
aller Kinder (knapp 55 %) schätzen den Wahr heits gehalt von Werbeinhalten als meist 
stimmend ein. Ein Viertel der Kinder ist schon etwas skepti scher und meint, das meiste 
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stimme nicht. Ledig lich ein Prozent der Kinder ist der Meinung, dass das in der 
Werbung Gezeigte nie stimmt. Neun Prozent aller Kinder konnten den Wahr heits‑
gehalt von Werbung noch nicht klar einschätzen.

Als Tendenz zeigt sich, dass die Kinder mit zunehmen dem Alter den Wahr heits‑
gehalt der Werbung in Frage stellen. Zum einen meinen insgesamt weniger Kinder, 
dass Werbeinhalte immer/meistens stimmen. Zum anderen nehmen die pauschalen 
Einschät zungen, dass es immer bzw. nie stimme, was in der Werbung gesagt wird, 
mit zunehmen dem Alters verlauf ab und die relativie ren den Aus sagen zu. Geschlechts‑
spezifi sche Unter schiede lassen sich nicht fest stellen (s. Abb. 74).

Die Ergeb nisse der qualitativen Befra gung sind in der Tendenz mit den quantita‑
tiven Befunden ver gleich bar, geben jedoch genauer Auf schluss darüber, worauf die 
Einschät zung der Kinder basiert.

In den qualitativen Interviews dominiert die Einschät zung, dass manches stimme, 
was in der Werbung ge zeigt wird, und manches nicht.476 Die Kinder stützen sich 
dabei vor allem auf ihre eigenen Erfah rungen mit Produkten, die nicht die Erwar tun‑
gen erfüllt haben, die sie auf grund der Werbung an das Produkt hatten (Bsp. Amara, 

476 Die Differenzie rung in „das meiste stimmt“ und „das meiste stimmt nicht“ wurde in der qualitativen Studie auf gelöst, weil der 
fokus weniger auf die tendenz der bewer tung gelegt wurde, sondern die frage interessierte, inwieweit die Kinder differenzie ren.

abbildung 74:  
einschät zung des wahr heits gehalts von werbung

basis: alle Kinder, n = 633; angaben in prozent
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9 Jahre; Ralf, 10 Jahre) oder sie ver weisen darauf, dass die Produkte teurer waren als 
in der Werbung an gekündigt (Bsp. Aymara, 9 Jahre).

„Ich habe so Werbung im Internet über einen Joghurt gesehen und da hab ich das 
einmal und dann hab ich das ge kauft. Und da stand dann ohne Stücke und dann 
war das mit Stücken.“ (Amara, 9 Jahre)
„Ja, aber manchmal, bei solchen Dusch gelen, die sind manchmal nicht so wie sie in 
der Werbung sind.[…] ja, bei meinem Freund, ähm, die Mutter hatte mal so was 
ge kauft, das, ähm, ähm, dass das sauber wird ohne schrubben, dann musste sie 
schrubben aber dazu.“ (Ralf, 10 Jahre)
„Weil ein iPhone kostet jetzt zum Beispiel 399. Also das kostet 399  Euro und was 
sagen die? Wenn Du jetzt anrufst kostet es nur einen Euro und so weiter. Und das 
ist dann Ver arsche.“ (Aymara, 9 Jahre)

Andere Kinder halten einige Dinge, die in der Werbung ge zeigt werden, schlichtweg 
für unrealistisch (Ahmed, 10 Jahre; Mostafa, 9 Jahre).

Orientiert sich der Großteil an eigenen Produkterfah rungen, finden sich daneben 
auch Kinder, die ihre Einschät zung vor allem auf die Aus sagen anderer (z. B. Eltern, 
Geschwister, Freunde) stützen, die sich tendenziell eher kritisch zum Thema Werbung 
äußern.477

„Weil das hat mir auch mein Vater gesagt. Manche machen nur, die sagen, dass es 
irgendwie eine gute Qualität und obwohl es auch gar keine gute ist.“ (Vincent, 9 Jahre)
„Weil Mama sagt einfach, dass die lügen. Mama sagt, die lügen. Also ich glaub Mama.“ 
(Ilai, 9 Jahre)
„Sie hat gesagt, du kannst das nicht kaufen, die ver arschen dich und so.“ (Aymara, 
9 Jahre)
„Mein Freund sagt, das stimmt irgendwie nicht. Manche  … da hat mein Freund 
gesagt, dass die lügen. Aber ich weiß das nicht, dass die lügen oder nicht.“ (Elias, 
9 Jahre)

Nur wenige Kinder geben in ihren Aus sagen zu er kennen, dass sie eine sehr positive, 
zum Teil über triebene (Natascha, 9  Jahre), zum Teil auch manipulierte Darstel lung 
von Produkten („Weil sie es manchmal nicht so hindrehen“, Anwar, 9 Jahre) als Merkmal 

477 nur in einem fall erwähnt ein Kind, dass seine lehrerin ihnen erklärt hätte, dass in fruchts aft mehr zucker als Saft ent halten 
sei (vgl. Klara, 9 Jahre).
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bzw. Stilmittel von Werbung ver stehen, woraus sie ent sprechende Schluss folge rungen 
im Hinblick auf den Wahr heits gehalt ziehen können:

„Das ist, wenn man will, dass das alles ge kauft wird, aber man – obwohl sie selber 
wissen, dass es nicht so gut ist, aber da zeigen sie, dass es super super super gut sein 
soll. Obwohl es das gar nicht ist. Nur dass sie wieder, das hier der Laden nicht leer 
geht und ja.“ (Martin, 8 Jahre)

Insgesamt deuten die Befunde darauf hin, dass das Gros der älteren Kinder keines wegs 
naiv ist und allen Werbe versprechungen Glauben schenkt, sondern durch aus eine 
differenzierte Einschät zung vornehmen (kann). Während die Jüngeren – von einigen 
wenigen Aus nahmen ab gesehen – noch eher globale Einschät zungen vornehmen und 
eher meinen, dass alles stimmt, was in der Werbung ge zeigt wird, kommen die älteren 
Kinder auf grund eigener Erfah rung oder der Erfah rungen oder Aus sagen von Eltern, 
Geschwistern oder Freunden zu einer differenzierte ren und kritische ren Einschät zung. 
Einzelne Kinder er kennen, dass das in der Werbung Gezeigte nicht immer stimmt, 
weil sie wissen, dass in der Werbung mit ver schiedenen Strategien ge arbeitet wird, um 
die Attraktivi tät von Produkten zu erhöhen.

7.3.5 bewer tung vOn (Online-)werbung

Sowohl den quantitativen als auch den qualitativen Befunden zufolge be wertet das 
Gros der Kinder Onlinewer bung negativ: In der Repräsentativbefra gung lag der Anteil 
der Kinder, die der Onlinewer bung gegen über negativ ein gestellt sind, bei 40 Prozent. 
Knapp ein Viertel aller be fragten Kinder insgesamt be werteten Onlinewer bung positiv. 
35 Prozent stehen Onlinewer bung indifferent, mithin gleichgültig gegen über. Mit dem 
Alter nehmen die Negativbewer tungen zu. Nennens werte geschlechts spezifi sche Unter‑
schiede können nicht fest gestellt werden (s. Abb. 75).

Eine eher negative Einstel lung gegen über (Online‑)Werbung spiegelt sich auch in 
den qualitativen Interviews wider, wobei nicht alle Kinder Werbung pauschal ab werten, 
sondern durch aus nach Kontext, Werbeform und Inhalt (be worbene Produkte) differen‑
zie ren.

Ein Großteil der negativen Antworten lässt sich einer hand lungs bezogenen Di
men sion zuordnen. Viele der be fragten Kinder finden Werbung nervig und störend, 
insbesondere bei Spielen oder wenn sie sich Filme im Internet ansehen. Sie stört zum 
einen die Häufig keit von Werbung, aber auch die Unmittel barkeit, mit der Werbung 
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während des Spielens er scheint. Einige fühlen sich durch die Werbung ab gelenkt und 
meinen, sich nicht richtig auf das Spiel konzentrie ren zu können.

„Weil das ja blöd ist, wenn das einen die ganze Zeit ablenkt. Weil das immer so, 
irgendwie so rumwirbelt und immer wechselt.“ (Jette, 8 Jahre)
„Weil wenn man dann Spiele macht, dann ver liert man, weil man da drauf guckt.“ 
(Harald, 10 Jahre)

Andere Kinder ärgern sich vor allem über Werbung vor Filmen oder Computer spielen, 
die Wartezeiten mit sich bringt bzw. sie daran hindert, direkt zu dem An gebot zu 
ge langen, das sie eigent lich nutzen wollen. Dabei stört die Kinder nicht nur, dass sie 
warten müssen, sondern, dass die Zeit auch von ihrem Zeitbudget abgeht, für etwas, 
was sie gar nicht interessiert:

„Weil, ähm, weil am Anfang, weil das dauert dann so richtig lange bis der dann erst 
mal das Spiel ge startet hat, bevor, und dann kommt dann erst mal die lahme Werbung, 
und das stört richtig.“ (Anne, 7 Jahre)
„Da kann man nicht so gut direkt spielen. Da muss man ganz lange warten bis das 
vorbei ist. […] Das macht Zeit dann weg.“ (Nedim, 8 Jahre)

abbildung 75:  
bewer tung von Onlinewer bung

basis: n = 477; angaben in prozent (ohne die angabe „weiß nicht“, 3 fälle)

15

25

39

26

23

24

37

36

32

33

38

35

48

39

28

41

38

40

10–11 Jahre

8–9 Jahre

6–7 Jahre

Jungen

Mädchen

Gesamt

Prozent

sehr gut bis gut geht so nicht so gut bis überhaupt nicht gut
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„Weil man dann lange warten muss und vor allen Dingen auf der Seite, das interessiert 
ja Kinder eigent lich gar nicht die Werbung, darum.“ (Lisa, 8 Jahre)

In diesem Zusammen hang wird von den Kindern auch kritisiert, dass man Werbung 
häufig nicht über springen könne. Auch wenn nicht eindeutig fest zustellen ist, ob die 
Werbung tatsäch lich eine solche Option nicht vor sieht oder ob die Kinder ledig lich 
die Möglich keiten des Über springens nicht kennen, ver weisen die Aus sagen darauf, 
dass sich die Kinder in ihrer Onlinenut zung durch die Werbung ein geschränkt fühlen, 
sei es, weil sie sich Dinge an schauen müssen, die sie nicht wollen oder weil sie nicht 
mehr weiter spielen können.

„Ja … dann unter bricht es dann und dann muss man es sich einfach angucken und 
das nervt.“ (Patrick, 8 Jahre)

Andere Kinder ver weisen auch auf das Problem, dass man beim Ver such, die Werbung 
wegzu klicken, manchmal aus Ver sehen auf sie klickt und auf der Werbeseite landet, 
von der sie mitunter nicht zum eigent lichen An gebot zurück finden.

Negativ erwähnt werden auch Pop‑ups, die die Kinder daran hindern, das zu tun, 
weshalb sie eigent lich auf eine Seite ge gangen sind:

„Ähm, also mich stört es eigent lich nicht. Mich stört es aber, wenn hier ein Pop‑up 
Fenster kommt und der ganz Bildschirm ist und du vielleicht gerade spielst irgendwie 
ein Spiel. Und dann ver lierst du, weil dieses dicke Fenster davor ist und du nichts siehst. 
Oder du guckst dir einen Film an und siehst es dann halt nicht.“ (Velten, 9 Jahre)

Neben hand lungs hemmen den Aspekten wird von einigen Kindern auch der Inhalt 
der Werbung moniert, die sie bisweilen uninteressant und langweilig finden, z. B. 
„wenn es über so blöde Erwachsenen sachen“ geht (Klara, 9 Jahre), generell Produkte 
für andere Alters gruppen oder für das jeweils andere Geschlecht be worben werden. 
Aus sagen einzelner Kinder ver weisen zudem darauf, dass sie in der (Online‑)Werbung 
mit Inhalten konfrontiert werden, die sie nicht ver stehen (z. B. weil sie auf Englisch 
ist, Ralf 10  Jahre; weil sie die ver wendeten Begriffe nicht kennen oder nicht lesen 
können, Ahmed 10 Jahre) oder die sie im weitesten Sinne be fremd lich, mithin unan‑
genehm finden:478

478 allerdings wird nicht immer deut lich, ob sich die aus sagen der Kinder tatsäch lich auf Werbung be ziehen oder ob sie allgemein 
darauf bezug nehmen, dass sie im internet schon mal etwas „ekliges“ (Özmut, 9 Jahre) oder „brutales“ (Cedric, 7 Jahre) oder frauen, 
„die nicht an gezogen sind“ (ozan, 10 Jahre), gesehen haben.
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„Ja, manchmal kommen solche Werbun gen von anderen Seiten, wie von Firefox und 
oder solche nackten Frauen kommen auf einem Bild so rauf, das mag ich gar nicht. 
Und ich frag mich auch, wieso diese Werbung immer kommt. Da kommen immer so 
Ballerwer bung auch und das ge fällt mir nicht.“ (Rafik, 9 Jahre)

Ein weiterer Aspekt, der offensicht lich im Zusammen hang mit der negativen Bewer‑
tung von Werbung steht, ist die Angst, aus Ver sehen etwas anzu klicken und dadurch 
un gewollt etwas zu kaufen.479

„Da irritiert das irgendwie und da möchte man irgendwie, da machen die immer 
Werbung und dann denkt man, man kann das schon kaufen.“ (Erik, 7 Jahre)
„Ähm, ja, weil, ähm, wenn ich was Falsches drücke oder wenn ich mal aus Ver sehen 
da drauf drücke, denk ich, dass ich irgendwas ge kauft habe. Und es nervt mich auch 
ein bisschen, weil es immer da ist.“ (Leila, 8 Jahre)
„[…] Das ist auch nicht so gut, weil wenn man da drückt, dann hat man das auch 
manchmal ge kauft und so.“ (Velana, 9 Jahre)

Positiv be wertet wird Werbung hingegen, wenn sie Produkte zeigt, die für die Kinder 
interessant sind und die das Kind mag. Nicht wenige Kinder schätzen auch die infor‑
mative und orientie rungs stiftende Funktion von Werbung:

„Weil da kann man sogar sehen, was es für coole Sachen es gibt.“ (Elias, 9 Jahre)
„Eigent lich ist das gut, weil wenn es gar keine Werbung gibt, dann kann man auch 
nicht so viel wissen.“ (Schirin, 7 Jahre)
„Also manchmal ist es auf Dauer auch sehr nervig, aber wenn es ein paar interessante 
Sachen sind, dann ist es eigent lich ganz schön. Wenn man sich das dann so angucken 
kann oder so.“ (Emilio, 9 Jahre)
„Gut finde ich daran, dass man darüber auch auf merksam wird ein bisschen. […] 
Hm, auf andere Sachen irgendwie  … was irgendwann ist, oder sowas. Und wenn 
was ist, und dann weiß man das nicht, und dann wird darüber Werbung ge macht 
und dann weiß man das mal.“ (Liam, 9 Jahre)
„Wenn das zum Beispiel was ist, was man dringend haben, also gerne haben möchte, 
dann kann man auch mehr Sachen da sehen.“ (Esther, 10 Jahre)

479 zwei Kinder ver weisen zudem auf das risiko, dass man sich durch das anklicken von Werbung viren auf den Computer laden könne 
(anne, 7 Jahre; ozan, 10 Jahre).
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Einzelne Kinder be werten auch Werbung für soziale Aktivi täten bzw. für einen guten 
Zweck positiv, wie z. B. „Spenden werbung“ (Rafik, 9  Jahre), Werbung, um Kindern 
zu helfen (Nuria, 10 Jahre) oder Werbung für den Tierschutz (Pia, 10 Jahre):

„Naja, die Werbung, das mit den Kindern. Wenn das so was kommt, mir ge fällt 
dran, dass die Leute den Kindern helfen wollen.“ (Nuria, 10 Jahre)

Die 9‑jährige Klara gewinnt der Werbung zudem noch einen weiteren zeitsparen den 
Aspekt ab:

„Dann kann man das halt so machen, dass man nicht da überall in der Stadt 
rumgursch‑ rumgurken muss und diesen Laden finden. Und dann kann man direkt 
zu einem Geschäft fahren, sich das holen und wieder zurück fahren.“ (Klara, 9 Jahre)

Zusammen fassend zeigt sich, dass die be fragten Kinder Werbung im Internet zwar 
kritisch, aber größtenteils nicht undifferenziert be urteilen. Negativ wird vor allem 
be wertet, wenn Werbung nervt oder bei der eigent lichen Nutzung stört bzw. diese 
verun möglicht (hand lungs bezogene Dimension) oder wenn sie für Produkte wirbt, die 
für die Kinder nicht interessant sind (inhalt liche Dimension). Ansonsten wird sie 
– auch wenn sie inhalt lich langweilig ist – weit gehend toleriert bzw. als ge geben hin‑
genommen nach dem Motto „ich finde schon schön, wenn das weg ist, aber mich 
stört es nicht wirk lich“ (Lisa, 8  Jahre). Immerhin ein Viertel der Kinder be wertet 
Werbung durch aus positiv, was vor allem auf inhalt liche Aspekte zurück zuführen ist, 
d. h. wenn Produkte be worben werden, die sie interessant finden oder die ihre Themen‑
interessen be rühren. Solche Art von Werbung finden Kinder informativ und praktisch 
zugleich.

7.4 erKennen vOn werbung im OnlineKOntext

Die allgemeinen und werten den Aus sagen der Kinder sagen noch nichts darüber aus, 
inwieweit Kinder in der Lage sind, Werbung im Onlinekontext tatsäch lich als solche 
zu er kennen. Diese Fähig keit wird jedoch als Grund vorausset zung für einen selbst‑
bestimmten Umgang be trachtet. Im Folgenden wird dargestellt, welche Merkmale 
zum Erkennen die Kinder be nennen und woran sie sich im konkreten Fall orientie ‑
ren.
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7.4.1 allgemeine erKen nungs merKmale

Kinder haben – je nach Werbeform – Strategien, Werbung im Internet zu er kennen, 
und greifen dabei auf unter schied liche Erken nungs merkmale zurück.

Die Antworten der Kinder in der Repräsentativbefra gung auf die Frage, woran 
sie Werbung im Internet er kennen (insgesamt 1.037  Nennun gen), konnten auf ins‑
gesamt 20 Erken nungs merkmale ver dichtet werden (s. Abb. 76).480

Kinder er kennen Onlinewer bung vor allem daran, (1.) dass sie anders aus sieht als 
der Rest der Webseite (27 %) und (2.) dass sie mit den Worten „kaufen“, „Anzeige“ 
oder „Werbung“ ge kennzeichnet ist (26 %). Jeweils etwa 20 bzw. 21  Prozent der 
Nennun gen ent fallen auf die Merkmale, (3.) dass die Werbung aus anderen Medien 
bekannt ist, (4.) dass der Preis an gegeben ist, (5.) dass das „Produkt“ bekannt ist. Für 
15 Prozent der be fragten Kinder ist (6.) das „X“ zum Schließen eines An gebots ein 
Erken nungs merkmal für Werbung. Acht bzw. sechs Prozent greifen auf ihr Erfah‑
rungs wissen zurück, sei es, dass sie (7.) wissen, dass auf einer konkreten Seite immer 
Werbung er scheint, oder dass sie sich (8.) an der typischen Platzie rung der Werbung 
auf einem An gebot orientie ren. Rund vier Prozent der Kinder nannten kein Erken‑
nungs merkmal und gaben an, sich unsicher zu sein, woran man Werbung er kennen 
kann.

Mit zunehmen dem Alter ver fügen Kinder über ein differenzierte res Portfolio an 
Erken nungs merkmalen, was sich deut lich in der steigen den Anzahl an Erken nungs‑
merkmalen wider spiegelt (s. Abb. 77). Allerdings zeigt sich auch, dass ein ver gleichs weise 
geringer Anteil der Kinder über drei oder mehr Erken nungs merkmale ver fügt.

Hinsicht lich der Frage, an welchen Merkmalen die Kinder sich orientie ren, um 
Onlinewer bung zu er kennen, stößt man mit standardisierten Ver fahren schnell an 
Grenzen. Kinder machen ihre Merkmale des Werbe erkennens an jenen Werbeformen 
fest, die ihnen in der jeweili gen Situa tion mental ver fügbar sind oder eingängig er‑
scheinen, ihnen also unter Umständen schon häufiger be gegnet sind. Im Rahmen der 
qualitativen Rezep tions analyse konnte der Aspekt tiefer gehend be trachtet werden, da 
zum einen die Gesprächs struktur, zum anderen aber auch der Stimulus Internet den 
Kindern die Möglich keit gaben, ihre Erken nungs merkmale differenzierter und mit 
stärke rem Bezug zum Medium herzu leiten bzw. anhand von konkreten Beispielen zu 
be nennen.

480 Den Kindern wurden neun antwortmöglich keiten vor gegeben. Darüber hinaus konnten sie weitere erken nungs merkmale be nennen, 
die an schließend in der aus wertung ver dichtet und den be stehen den items zu geordnet bzw. in neuen items zusammen gefasst wurden.
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481 Dargestellt sind hier nur nennun gen, die mindestens ein prozent der Kinder nannte. Die mit * ge kennzeichneten items sind 
ver dich tungen der freien Kinder antworten.

abbildung 76:  
merkmale, an denen Kinder werbung er kennen 481

basis: alle Kinder, n = 633; angaben in prozent

… weil es sich um etwas Neues handelt*

… weil zum Kaufen aufgefordert wird*

… weil Werbung auffällig gestaltet ist*

… weil es sich bewegt oder blinkt*

… weil Produkte präsentiert werden*

… weil die Werbung den Inhalt räumlich
oder zeitlich überlagert*

… weil die Werbung immer an derselben
Stelle auf einer Internetseite ist*

… weil auf dieser Seite an dieser Stelle
immer Werbung ist

… weil oben rechts ein „X“ steht,
mit dem man das Fenster schließen kann

... weil ich das „Produkt“ schon kenne

… weil da manchmal der Preis steht

… weil Werbung aus anderen Medien
bekannt ist

… weil da manchmal „kaufen/Anzeige/
Werbung“ steht

… weil sie anders aussieht als der Rest
der Internetseite

4

1

1

1

1

2

3

6

8

15

20

21

21

26

27

weiß nicht

Prozent
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In der qualitativen Rezep tions analyse wurden die Kinder zum einen nach all‑
gemeinen Merkmalen ge fragt, anhand derer sie Onlinewer bung er kennen können. Des 
Weiteren lieferten die Beobach tungen mit den Kindern während der konkreten Online‑
nut zung Anhaltspunkte darüber, anhand welcher Merkmale sie Werbung im Konkreten 
identifizie ren und von anderen Inhalten unter scheiden.

Als allgemeine Erken nungs merkmale nennen Kinder gestalteri sche wie inhalt
liche Merkmale. Oft identifizie ren die Kinder Werbung auch über die Abgren zung 

abbildung 77:  
anzahl ge nannter erken nungs merkmale nach alter

basis: alle Kinder; n = 633; angaben in prozent

15

27

20

20

9

6

2

1

1

33

25

17

14

7

2

1

0

0

49

17

19

11

3

1

1

0

0

kein Erkennungsmerkmal

1 Erkennungsmerkmal

2 Erkennungsmerkmale

3 Erkennungsmerkmale

4 Erkennungsmerkmale

5 Erkennungsmerkmale

6 Erkennungsmerkmale

7 Erkennungsmerkmale

8 Erkennungsmerkmale

Prozent

10–11 Jahre8–9 Jahre6–7 Jahre
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zu anderen Inhalten eines An gebots (z. B. Spiele). Teilweise greifen sie dabei auf ihr 
vor handenes Strukturwissen sowie ihre Erfah rung zurück. Das allgemeingültige 
Merkmal, anhand dessen Kinder Werbung immer treff sicher und zuverlässig er kennen, 
lässt sich naheliegen der Weise nicht be stimmen, da das Erkennen von der jeweili gen 
Werbeform, dem An gebot oder der Bekannt heit der Seite ab hängen kann.

Gestalteri sche Merkmale

Gestalteri sche Elemente, die Kinder als Merkmale an geben, über die sie Werbung 
er kennen, sind z. B. Preis‑ oder Prozentangaben, explizite Kennzeich nungen (z. B. 
„Werbung“), formal‑gestalteri sche (z. B. Töne, Symbole) sowie strukturell‑gestalteri sche 
Kriterien. Hinsicht lich der Preis‑ und Prozentangaben äußern sich Kinder wie folgt:

„Also das hier immer solche ganz neuen Sachen ge zeigt werden und gleich mit der Preis 
dazu. Aber sie zeigen hier ja zum Beispiel bei der Uhr. Das ist eine richtige … oh ja, 
da hab ich mich jetzt ver guckt. Da werden manchmal richtig gute Uhren ge zeigt, die 
richtig gut aus sehen und so und dann steht da der Preis, den man manchmal übersieht, 
5 Euro 90 sag ich jetzt einfach. Und dann gehen die sofort kaputt.“ (Martin, 8 Jahre)
„[…] und dass da dann immer ein ‚Euro‘ oder ‚Prozent‘ steht.“ (Noemi, 9 Jahre)
„Na ja, da steht zum Beispiel ‚kaufen Sie‘, hier ist für so ein Preis oder so.“ (Ilai, 
9 Jahre)
„Wenn die immer, wenn da zum Beispiel steht ‚kaufen Sie jetzt für einen Euro DAS‘. 
Oder das, oder das.“ (Benjamin, 7 Jahre)
„Das ist immer ein Bild, dass da irgendwas drauf ist, und da stehen ähm, da stehen 
manchmal die Preise, damit man weiß dann, dass man das kaufen kann.“ (Ralf, 
10 Jahre)
„Mh, das könnte eine Werbung sein für iPads zum Beispiel. Zwei Euro, nein, aber 
da steht, das muss Werbung sein, weil da steht 2,69 Euro, das muss Werbung sein.“ 
(Joana, 7 Jahre)

Auch explizite Kennzeich nungen, wie z. B. „Werbung“ oder „Anzeige“, sind ein ge‑
stalteri sches Merkmal, das Kinder be nennen. Teilweise haben die Kinder ganz genaue 
Vor stel lungen davon, wo die Kennzeich nung platziert sein muss. Andere Kinder ver‑
wiesen erst auf weitere Nachfrage auch auf die Kennzeich nung.

„Werbung erkennt man auch daran, dass es … weil Werbung meist auch manchmal 
drüber steht.“ (Pia, 10 Jahre)
„Wenn darunter ‚Werbung‘ steht.“ (Velten, 9 Jahre)
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„Also wie eben gerade, wenn es da unter steht.“ (Özmut, 9 Jahre)
„Ach, die sind so kniffelig. […] Ja, aber die ver stecken das so viele. Dann weiß man, 
dann guckt man da drauf, aber merkt man nicht, dass das Werbung ist. […] Ah, also 
eigent lich steht es ja da drunter.[…] Also das steht immer nebenan oder so. […]“ 
(Lukas, 9 Jahre)
„Ähm, Werbung, das er kennst du daran, wenn das nicht zum Spiel oder so gehört 
oder wenn da ‚Werbung‘ drüber steht. Ja.“ (Verena, 9 Jahre)
„Weil das manchmal dann steht.“ (Maja, 8 Jahre)
„Äh … (5) Keine Ahnung. Ähm. Zum Beispiel hier steht jetzt ‚Werbung‘ und daran 
kann man er kennen, dass das Werbung ist.“ (Jamie, 10 Jahre)
„Da kommt immer dieses  … da steht immer ‚Werbung‘ drauf. Daher weiß ich es.“ 
(Rafik, 9 Jahre)

In den Aus sagen der Kinder zeigt sich, dass einige Kinder sich auf die Kennzeich nung 
ver lassen, weil sie davon aus gehen, dass Werbung immer derart ge kennzeichnet ist. 
Andere haben bereits erkannt, dass sie kein zuverlässiges Kriterium darstellt, weil sie 
nicht immer, sondern nur „manchmal“ an gezeigt wird.

Die Kinder nennen auch formalgestalteri sche Merkmale, wie akusti sche Signale, 
Bilder oder be stimmte Symbole (z. B. Play‑Zeichen oder „X“ zum Schließen eines 
Fensters). Viele Kinder wissen beispiels weise, dass auf Videoportalen häufig Pre‑Rolls 
vor kommen und er warten Werbung anhand des in der Ab spielfläche ein geblendeten 
„Abspiel‑Buttons“:

„Weil man merkt, da ist ein Play‑Zeichen und dann … kommt ein Video.“ (Simon, 
8 Jahre)
„Also wenn da so ein Bild kommt oder so … so ein YouTube‑Zeichen kommt, dann 
be deutet das, das ist Werbung.“ (Elias, 9 Jahre)
„Da ist immer ein X.“ (Amelie, 9 Jahre)

Inhalt liche Merkmale

Neben ge stalteri schen Merkmalen wurden von den Kindern auch inhalt liche Aspekte 
als Erken nungs merkmale ge nannt. Die Aus sagen der Kinder sind unter schied lichen 
Dimensionen zuzu ordnen. Einige Kinder be schreiben allgemeine inhalt liche Merkmale, 
andere ver weisen eher auf die in den Werbun gen teil weise vor kommen den Appelle. 
Zum Teil nennen die Kinder auch spezifi sche Inhalte, die ihnen aus Erfah rung mit 
Werbung bekannt sind.
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Als allgemeine inhalt liche Erken nungs merkmale ver weisen Kinder auf die Darstel‑
lung von Produkten oder Firmennamen, be ziehen sich auf Bestell möglich keiten oder 
An gebote sowie darauf, dass etwas als kosten los an gepriesen wird. Gewinn spiele und 
Daten abfragen sind weitere Aspekte, die Kinder als Erken nungs merkmale heran ziehen.

„Weil dauernd da … das ist bei uns auch, dass hier irgendwie an der Seite irgendwie 
HOSEN zeigen oder sowas […]“ (Noemi, 9 Jahre)
„Ob die da vielleicht Schuhe ver kaufen, oder  … irgendwas ver kaufen.“ (Friedo, 
9 Jahre)
„Weil man da nix machen konnte und man hat uns nur ge zeigt, dass da Spielzeuge 
sind, die kann man kaufen.“ (Kiara, 7 Jahre)
„Ähm. So ein bisschen, weil da die ganze Zeit so was blinkt und die sagen: Klicken 
Sie jetzt hier drauf. Da können Sie ganz viel gewinnen.“ (Larissa, 9 Jahre)
„Da schreiben die manchmal, wollen sie es be stellen oder Abbruch.“ (Anwar, 9 Jahre)
„Also das, die machen zum Beispiel so günstigere Dinge und man kauft die dann.“ 
(Ilai, 9 Jahre)
„[…] manchmal steht das ja da und dann muss man seine Hausnummer ein geben 
und alles.“ (Vincent, 9 Jahre)
„Und das ist ja auch kosten los. Das ist Werbung.“ (Maja, 8 Jahre)
„Aber wenn, wenn da manchmal so Sachen drauf sind: Du kannst ähm … das nehmen 
kosten los, dann muss man das besser nicht glauben.“ (Leila, 8 Jahre)
„Da steht zum Beispiel, ähm … wie die Firma heißt oder was es für ein Laden ist.“ 
(Liam, 9 Jahre)

Als weitere Erken nungs merkmale ver wiesen die Kinder auf Hand lungs aufforde rungen 
(z. B. „Hier Klicken!“, „Jetzt kaufen!“) oder Rabattankündi gungen. Allerdings zeigt 
sich, dass auch gängige weiter leitende Hinweise, wie z. B. „mehr Infos“, von einigen 
Kindern als Hinweis auf Werbung ver standen werden:

„Weil hier immer, weil ich das ganz oft sehe, dass hier so Handys und so und ‚mehr 
er fahren‘, das ist so typisch für Werbung.“ (Velten, 9 Jahre)
„Na ja, da steht ‚jetzt kaufen‘, ‚jetzt einkaufen‘ und dann ist das halt Werbung. Also 
wenn hier steht, kosten loser Ver sand, also man muss ja eigent lich immer etwas ein geben 
damit das kommt. Aber wenn es dann so ist und da steht dann jetzt kaufen, dann.“ 
(Ilai, 9 Jahre)
„Weil … hier steht jetzt klicken und so. Meistens ist das so eine Werbetafel.“ (Nuria, 
10 Jahre)
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„Und dass es ein Kaufprodukt da steht und eben eine Werbung, also wie soll man das 
heraus finden. Da steht einfach Hörgeräte ge sucht oder eben, dass man es eben kauft 
mit zum Beispiel Rabatt oder da steht günstig.“ (Lukas, 9 Jahre)
„Weil das auch so aus sieht. Da sind auch so Werbungensätze. Wie grad eben jetzt. 
Bestellen.“ (Saskia, 6 Jahre)
„Zum Beispiel be stellen. Dass man das machen muss. Und hier muss man das gerade 
nicht. Ah. Jetzt geht’s weiter. Ich hab einfach draufgeklickt.“ (Benjamin, 7 Jahre)
„Manchmal steht da auch ‚Du kannst dich anmelden‘ oder sowas. Aber das mit 
anmelden mach ich nicht. […] Manchmal steht das, dass man gewinnen kann, dass 
man dann zum Beispiel hier: Gewinne ein Wochen ende im Barbie Traumhaus. Da 
steht das dann, wann man kommen kann und wenn man das gewinnt.“ (Alina, 
9 Jahre)

Strukturelle Merkmale

Ver schiedene Kinder orientie ren sich – auch mit Ver weis auf ge stalteri sche oder inhalt‑
liche Aspekte  – an strukturellen Erken nungs merkmalen, über die sie Werbung von 
anderen Inhalten oder Formaten ab grenzen. Die 9‑jährige Malou meint beispiels weise, 
Werbung an einem hohen Textaufkommen zu er kennen:

„Dass da viel steht.“ (Malou, 9 Jahre)
„Weil hier immer ver schiedene Sachen kommen.“ (Simon, 8 Jahre)

Auf fallend ist, dass die Identifizie rung häufig in Ab gren zung zu anderen Inhalten bzw. 
zu dem An gebot der jeweili gen Seite erfolgt, insbesondere wenn es sich um mono‑
thema ti sche oder – wie etwa im Fall von Spieleseiten oder Videoportalen – um struktu‑
rell identi sche An gebote handelt. Häufig gaben die Kinder an, dass sie Werbung daran 
er kennen, dass sie anders aus sieht als der Rest des An gebots, weil sie inhalt lich nichts 
mit dem An gebot zu tun hat bzw. „weil sie nicht dazu gehört“:

„Bei manchen Seiten gibt es ja … Werbung und dann erkennt man die leicht, weil 
es erst mal kurze Kästchen sind und eigent lich gar nicht zu der Seite dazu gehören.“ 
(Denise, 9 Jahre)
„Ähm also das erkennt man daran, wenn … wenn das dazu [ge meint: zum Rest der 
Seite] nicht passt.“ (Harald, 10 Jahre)
„Weil das nichts für mich damit zu tun hat, mit diesen Dingern.“ (Malou, 9 Jahre)
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„Also das ist alles, dass irgendwie nicht so zum Spielen oder so gehört, also wenn man 
jetzt auf so einer Spielseite ist, dann ist das immer Werbung.“ (Emilio, 9 Jahre)
„Dass es nicht zur Seite gehört.“ (Hauke, 8 Jahre)
„Weil es nicht zum Spiel gehört, was man da macht.“ (Fridolin, 9 Jahre)
„Ja, weil ich hab Bayern ein gegeben, also da war Bayern und dann kommen jetzt 
Schuhe.“ (Vincent, 9 Jahre)
„Also wenn du jetzt auf Spielaffe bist, dann weißt du ja auch Spielaffe hat ja nichts 
mit Druckern zu tun und dann muss man ja eigent lich nicht drauf drücken, weil 
man weiß ja, du willst Spielaffe spielen und dann weiß ich größtenteils, da brauch ich 
nicht drauf drücken und das hat nichts mit Spielaffe zu tun.“ (Schirin, 7 Jahre)
„Das sieht dann anders aus wie das Spiel. Und ich spiel auch nur immer die Spiele, die 
ich kenne, bevor ich irgendwas drücke und das dann nicht geht.“ (Zoey, 7 Jahre)
„Das weiß man halt einfach, wenn da Toys’R’Us zum Beispiel kommt oder so, das 
gehört ja nicht dazu zum Film.“ (Emilio, 9 Jahre)
„Weil man da nix machen konnte und man hat uns nur ge zeigt, dass da Spielzeuge 
sind, die kann man kaufen. […] Bei Werbung kann man dann nicht mehr draufgehen, 
dann ist das einfach so.“ (Kiara, 7 Jahre)

Die Kinder greifen hier häufig auf ihre Erfah rungen oder bereits vor handenes Struktur
wissen zurück, wozu u. a. auch Wissen über die Platzie rung eines Werbesegments, 
Naviga tions möglich keiten auf einem An gebot, aber auch fernsehspezifi sches Werbe‑
wissen zählen.482 Je nach Online erfah rung –  sei es allgemein oder bezogen auf ein 
konkretes An gebot  – sind sie mehr oder weniger damit ver traut, was inhalt lich zu 
einem An gebot zählt bzw. an welchen Stellen häufig Werbung platziert ist.483

„Das sind so welche … wenn Filme zu Ende sind, dann kommt das [Spiel].“ (Amir, 
7 Jahre)
„Wenn man am Anfang da [Videoportal] reingeht, dann kommt am Anfang Werbung.“ 
(Anwar, 9 Jahre)
„Ja, weil, ähm, das kommt manchmal davor. [vor dem Spiel]“ (Leila, 8 Jahre)
„Wenn diese … wenn ich ein Video angucke und dann kommt immer die Werbung 
und so. Das ist dann immer so, wenn das mitten rein kommt. Wenn da so ein kleiner 
Balken ist, dann kommt da so eine Unter schrift, dann muss ich auf Kreuz drücken. 

482 auch bei der konkreten frage nach erken nungs merkmalen von onlinewer bung greifen Kinder häufig auf beschrei bungen von 
fernsehwer bung zurück.
483 Dies funktioniert selbst verständ lich nur dann, wenn die Werbung auch ge stalterisch und/oder inhalt lich erkenn bar ist, nicht für 
formen von native advertising oder „camouflierter Werbung“ (lmK 2014).
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Und sonst kommen da immer so Filme, dann muss ich immer 30 Sekunden oder so 
warten. Das ist dann immer.“ (Simon, 8 Jahre)
„Und wenn der [Spiele auf einem Spieleportal] solange lädt, da kommt dann manchmal 
die ganze Zeit so eine Werbung. Und das erkennt man daran, dass die dann mitten 
drin kommt.“ (Nuria, 10 Jahre)

Teilweise scheinen die Kinder Werbung an be stimmten Positionen auf Webseiten zu 
er warten – zumindest auf jenen, die sie kennen:

„Weil sonst immer Werbung k…, da unten auch kommt. […] Weil da kommt, ähm, 
immer an dieser Seite Werbung.“ (Anne, 7 Jahre)
„Sofort, wenn man spielaffe. de drückt, sofort kommt da Werbung. So kaufen, kaufen.“ 
(Emre, 10 Jahre)

Werbung wird von einigen Kindern auch daran erkannt, dass sie – wie im Fall von 
Pop‑ups – un vermittelt und ohne eigenes Zutun auf taucht:

„Wenn es einfach so auf ploppt oder wenn man, eigent lich kann man Werbung immer 
er kennen. Also ich weiß nicht, ob es Werbung ist, aber Werbung kann man meistens 
weg schalten. […] Dass man es weg klicken kann und weil es meistens nicht dazu 
gehört.“ (Fridolin, 9 Jahre)
„Also wenn man etwas nicht an klickt und es kommt einfach so, dann klick ich das 
meistens weg und dann erkenne ich es, dass es Werbung ist.“ (Ilai, 9 Jahre)

Die Kinder orientie ren sich nicht nur an Online erfah rungen, sondern – wie sich auch 
sehr deut lich in der Repräsentativbefra gung zeigte – auch an Erfah rungen mit Werbung 
in anderen Medien 484 (insbesondere Fernsehen) oder cross medial ver mark teten An‑
geboten. Zum Teil kennen die Kinder die im Internet be worbenen Produkte bereits 
aus der Fernsehwer bung (z. B. Mobilfunkanbieter), zum Teil kennen sie das Produkt 
(z. B. einen Sender oder eine Sendung) aus einem anderen medialen Kontext.485

„Dann würde ich das auch sehen, weil das … [Werbung für einen Mobilfunkanbieter] 
das zeigen die auch im Fernsehen immer, wenn Werbung ist.“ (Simon, 8 Jahre)

484 21 prozent der be fragten Kinder gaben an, Werbung auch daran zu er kennen, weil sie ihnen schon mal in anderen medien be gegnet 
ist.
485 Dadurch, dass viele fernsehangebote auch auf weiter führende onlineangebote ver weisen bzw. dafür werben, ist es nach vollzieh-
bar, dass viele Kinder bei der frage nach Werbung auch auf programminforma tionen ver wiesen.
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„Ähm das [An gebote eines TV‑Senders, auf dessen Seite Majbritt sich gerade be findet] 
hat man erkannt, weil das halt auch im Fernseher in der Werbung läuft.“ (Majbritt, 
10 Jahre)
„Und ich erkenne es öfters, weil [un verständ lich] und dann, wenn es zum Beispiel 
Toggo ist, dann erkenne ich es, dass das jetzt Werbung ist, wenn es da nicht ge standen, 
also wenn da unten jetzt nicht Werbung steht. Dann erkenn ich es trotzdem, weil es 
nicht ein Film ist, sondern nur eine Werbung von der Serie.“ (Özmut, 9 Jahre)

Wenn die Kinder ein konkretes Produkt, z. B. Spielfiguren, kennen oder selber be sitzen, 
fällt es ihnen ver gleichs weise leicht, einen kommerziellen Bezug zu er kennen, da sie ja 
wissen, dass man das Produkt käuf lich er werben kann.

Sowohl in der quantitativen als auch in der qualitativen Studie konnten Kinder 
eine große Zahl an sehr unter schied lichen Merkmalen be nennen, anhand derer sie 
Werbung identifizie ren. Am häufigsten wurden ge stalteri sche Merkmale und Kennzeich‑
nungen als Erken nungs merkmale an gegeben, wobei sich in den Antworten der Kinder 
zeigt, dass Kennzeich nung sich nicht nur auf eine formale Kennzeich nung wie z. B. 
„Werbung“ oder „Anzeige“ bezieht, sondern die Kinder sich auch an inhalt lichen 
Kennzeichen orientie ren, z. B. Hinweise wie „kaufen“, „günstig“, „Rabatt“ oder konkrete 
Preis angaben. Neben ge stalteri schen und inhalt lichen Kriterien stellten sich in der 
Repräsentativbefra gung die Bekannt heit einer Werbung aus einem anderen Medium 
bzw. die Bekannt heit eines Produkts als wichtige Erken nungs merkmale heraus. In den 
qualitativen Interviews wurde be sonders deut lich, dass sich Kinder auf der Basis ihrer 
Online‑ und allgemeinen Medien‑ und Werbe erfah rung ein ge wisses Strukturwissen 
aneignen, anhand dessen sie sich orientie ren.

Bei der ver gleichs weise hohen Anzahl und auch Vielfalt der ge nannten Merkmale 
darf jedoch nicht über sehen werden, dass ein großer Teil der Kinder –  und hier 
insbesondere die Jüngeren  – gar keine Erken nungs merkmale an geben konnte und 
ziem lich viele Kinder nur ein oder zwei Erken nungs merkmale nannten. Auch dürfen 
die Nennun gen der Kinder nicht darüber hinweg täuschen, dass ihnen ihr Portfolio 
an Erken nungs merkmalen im konkreten Fall nicht immer weiter hilft. Häufig ver lassen 
sie sich – ver mutlich ähnlich wie Erwachsene – auf ihre Intui tion, was sicher lich auch 
der Vielfältig keit und der nicht immer eindeutig erkenn baren Werbeformen im Internet 
geschuldet ist. Die Ergeb nisse der Repräsentativbefra gung ver weisen darauf, dass die 
Kinder mit zunehmen dem Alter über ein breite res Portfolio von Erken nungs merkmalen 
ver fügen, das es ihnen – zumindest theoretisch – erlaubt, Werbung leichter als solche 
zu er kennen, da sie ver schiedene Kriterien anwenden können. Inwieweit die Kinder 
Werbung im konkreten Fall er kennen, wird im Folgenden be leuchtet.
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7.4.2 KOnKretes erKennen vOn Onlinewer bung

Um ver gleichende Daten darüber zu er halten, inwieweit Kinder konkrete Werbeformen 
auf Webseiten er kennen, wurden die Kinder im Rahmen der Repräsentativbefra gung 
ge beten, für jeweils vier ver schiedene Segmente auf vier Webseiten der Webseiten‑
kategorien (journalistisch‑)redaktio nell, Produkt‑ und Herstellerwebseiten, Service‑ und 
Einstiegs portale sowie Platt formen, ihre Einschät zung abzu geben, ob es sich dabei um 
Werbung handelt oder nicht. Die jeweili gen Segmente wurden in Anleh nung an die 
An gebots analyse (vgl. Kapitel 5) im Vor hinein der Befra gung fest gelegt. Sieben der ins‑
gesamt sechzehn Segmente konnte gemäß der An gebots analyse eine eindeutig (explizit) 
werb liche Inten tion zu geschrieben werden (s. Screens hots im Anhang B).

Über alle vier Webseiten hinweg be trachtet, zeigt sich, dass die vor gegebenen 
explizit werb lichen Segmente von den Kindern recht gut erkannt wurden. 84 Prozent 
der Kinder er kannten mehr als die Hälfte der werb lichen Segmente als solche, 18 Pro‑
zent dieser Kinder er kannten sogar alle. Ledig lich zwei Prozent der be fragten Kinder 
machten keines der sieben (explizit) werb lichen Segmente als Werbung aus.486 Mit 
dem Alter nimmt die Sicher heit im Erkennen von Werbesegmenten zu. Während 
ledig lich neun Prozent der Sechs‑ bis Sieben jähri gen die Werbesegmente richtig ein‑
schätzten, lag der Anteil in der Gruppe der Zehn‑ bis Elfjähri gen bei 31 Prozent (s. 
Abb. 78).487

Die Kenntnis der Webseite scheint einen positiven Einfluss auf das Werbe erkennen 
explizit werb licher Segmente zu haben. Wenn den Kindern eine Webseite bekannt ist, 
erkennt ein größerer Anteil der Kinder alle aus gewählten Segmente einer Webseite als 
werb lich, anders als wenn ihnen die Seite un bekannt ist. Die Unter schiede liegen je 
nach Webseite bei einem Anteil zwischen ca. drei und 15 Prozent.

In den qualitativen Rezep tions analysen ließen sich die Erken nungs merkmale der 
Kinder noch spezifi scher er mitteln als in der Repräsentativbefra gung, weil den Kindern 
nicht nur Screens hots vor lagen, sondern sie die Einschät zung direkt online am konkre‑
ten Beispiel vornehmen konnten. Die von den Kindern ge nannten Erken nungs merkmale 
wurden bereits in Kapitel 7.4.1 detailliert be schrieben. Im Folgenden soll anhand der 
Aus sagen aus den qualitativen Interviews auf gezeigt werden, inwieweit und anhand 
welcher Merkmale die Kinder spezifi sche Werbeformen er kennen.

486 auf toggo. de, youtube. com und spielaffe. de identifizierten jeweils zwischen 75 bis 80 prozent der Kinder alle explizit werblichen 
Segmente als Werbung (waren alle ge kennzeichnet); auf wasist was. de (hier waren sie nicht ge kennzeichnet, hoben sich aber optisch 
eindeutig vom rest der Seite ab) waren es nur 27 prozent.
487 allerdings muss man auch be trachten, inwieweit die Kinder die beispiele für nicht explizit werbliche Segmente als Werbung 
identifizierten: hier lag der anteil der Kinder, die mindestens ein sonsti ges Segment als Werbung identifizierten, bei wasist was. de 
bei 72 prozent, bei youtube. de bei 70 prozent, bei spielaffe. de bei 59 prozent und bei toggo. de bei 51 prozent.
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Bannerwer bung: Bei Bannerwer bung handelt es sich in der Regel um Werbe‑
flächen, die außerhalb des eigent lichen An gebots liegen und sich zumeist am rechten 
und/oder am oberen Seiten rand be finden (s. auch Hockeystick). Bisweilen finden sich 
auch Formen von Bannerwer bung, die ein An gebot von drei Seiten umgeben (u‑shape). 
Diese Form von Werbung – insbesondere am rechten Seiten rand platzierte Banner – 
scheint den Kindern am wenigsten Schwierig keiten zu be reiten.489 Kinder identifizie‑
ren diese sowohl anhand der Inhalte (Produkte), der Gestal tung (auch in Ab gren zung 
zum übrigen An gebot der Seite), an der Position bzw. Platzie rung sowie an der Kenn‑
zeich nung.

„Mmh. Zum Beispiel hier ist wieder Werbung für das neue Edeka‑Album.“ (Vanessa, 
8 Jahre)
„Ähm. Weil das nicht dazu gehört?“ (Harald, 10 Jahre)
„Die Spiel konsole von dem Nintendo.“ (Milena, 10 Jahre)

488 Die anteile be ziehen sich auf die sieben Segmente, die als beispiele für Werbung aus gewählt wurden.
489 eine aus nahme bildet die sechs jährige Saskia, die eher das obere banner als Werbung erkennt und sich beim rechten banner 
unsicher ist.

abbildung 78:  
anteil der richtig ein geschätzten (explizit) werb lichen segmente 488

basis: alle Kinder, n = 633; angaben in prozent

31

15

9

19

18

18

62

72

61

64

66

66

7

12

24

15

14

15

1

5

2

2

2

10–11 Jahre

8–9 Jahre

6–7 Jahre

Jungen

Mädchen

Gesamt

Prozent

alle 7 Segmente erkannt = 3 der Segmente erkannt

< 3 der Segmente erkannt kein Segment erkannt
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„Hm, das, da reden die so vom Lotto oder sowas. […] Hm, da steht, oder irgendwie, 
über was, über Gewinn und so … […].“ (Liam, 9 Jahre)
„Das da, da steht wieder Anzeige drüber. Und da steht wieder mehr Informa tionen, 
und da steht bis 20 % sparen, wenn man das kauft. Und zwei Hemden zum Preis 
von einem, dass man das wieder kauft.“ (Philis, 9 Jahre)
„Weil da Sachen drauf stehen hier und weil da Werbung drauf steht.“ „Ähm … auf 
der Seite, also auf dieser Seite.“ (Melissa, 8 Jahre)
„Weil da auch Werbung steht und außerdem sieht das da nicht wirk lich aus wie, ähm, 
auf … […] Und weil da drunter Werbung steht.“ (Lisa, 8 Jahre)
„Mh, dass da Autos sind und das hier alles mit Fußball zu tun hat und da [un‑
verständ lich].“ (Philis, 9 Jahre)

Ein zusätz liches ge stalteri sches Merkmal, das Kinder häufig als Erken nungs merkmal 
für Banner nannten, ist die Dynamik, beispiels weise wenn Banner oder Hockeysticks 
von ver schiedenen Werbeanbietern belegt sind und dementsprechend die Bilder und 
Inhalte wechseln oder die Werbung eines Anbieters an sich sehr dynamisch (z. B. mit 
schnellen Bildwechseln) ge staltet ist.

„Weil da, da, das bewegt sich auch, aber ähm, das ist ähm, das ist ähm, das, äh, da 
kommen, äh, nur zwei Sachen. Also, da kommen nur, erstmal das da, und … warte, 
das da. Da kommen nur zwei Sachen. [INT: Es geht darum, dass sich das Bild in 
der Werbung nur einmal ver ändert, …]“ (Oumar, 10 Jahre)
„Weil sich das alles ändert.“ (Tonja, 9 Jahre)
„Na dass da andauernd etwas Neues kommt und dass da irgendwas steht.“ (Noemi, 
9 Jahre)

PreRolls: Werbun gen vor Spielen oder Videos, die meist in Form von Pre‑Rolls 490 
er scheinen, kennen Kinder aus ihren eigenen Nutzungs erfah rungen. Pre‑Rolls ähneln 
sehr stark den Werbeformen, die die Kinder aus dem Fernsehen kennen (auch hier 
werden manchmal einzelne Spots ein gespielt, bevor das Programm weiter geht). Die 
Parallelen zur Fernsehwer bung scheinen zumindest das Erkennen von Werbung zu 
er leichtern. Im Zusammen hang mit Spielen ver weisen einige Kinder darauf, dass sie 

490 rund 63 prozent der repräsentativ be fragten Kinder gaben an, schon einmal mit einem pre-roll konfrontiert worden zu sein. 
etwa 28 prozent äußern, ein solches noch nie gesehen zu haben, rund neun prozent sind sich unsicher. Die gruppe der zehn- bis 
elfjähri gen gab häufiger an, dass es schon einmal vor gekommen sei, dass ein Werbefilm den Spiel verlauf unter brach als die jüngeren 
Kinder. bei unter brechen den Werbe einblen dungen handelt es sich um mid-rolls.
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diese Form von Werbung auch daran er kennen, dass sie sich strukturell vom eigent‑
lichen An gebot unter scheidet. Auch auf die Kennzeich nung ver weisen einige Kinder.

„[…] Das lädt auf jeden Fall noch. Werbung.“ (Pia, 10 Jahre)
„Ja, das kommt da immer. Also wenn das die Werbung lädt, dann fängt das Spiel 
an, wenn da 100 Prozent steht.“ (Verena, 9 Jahre)
„So. Werbung kommt jetzt erst mal.“ (Jamie, 10 Jahre)
„Das kommt immer davor … [vor dem Spiel]“ (Denise, 9 Jahre)
„Weil das ist ja so wie ein Video und das gehört ja nicht zum Spiel.“ (Robin, 8 Jahre)
„Werbung. […] Steht doch hier, weil …“ (Fridolin, 9 Jahre)
„Weil das oben stand.“ (Yeliz, 9 Jahre)
„Mmh. Ja hier steht doch immer ähm immer draufklicken.“ (Jaiken, 8 Jahre)

Teilweise wissen die Kinder –  eben falls aus ihren Nutzungs erfah rungen  – bei den 
Werbun gen vor Spielen und Videos, wie sie diese umgehen bzw. über springen können 
(z. B. durch Drücken des „X“ oder durch einen Link zum Über springen des An gebots, 
der meist einige Sekunden nach dem Ab spielen des Werbeclips auf taucht) und machen 
auch gern – sofern dies möglich ist 491 – davon Gebrauch:

„Äh  … weiß ich nicht. Da drücke ich aber immer, wenn das Spiel fortsetzen soll. 
Also, dass ich das Spiel machen kann.“ „Da kann man … dann ist die Werbung weg 
und man kann direkt spielen.“ (Elias, 9 Jahre)
„Da stand ‚klick da, wenn Du da spielen willst‘, oder so.“ (Aymara, 9 Jahre)
„Man kann hier draufklicken und dann kommt der Film einfach schnell. Guck.“ 
(Tina, 9 Jahre)
„Nee, die kann man nicht weg klicken.“ (Emanuel, 7 Jahre)
„Da kommt Werbung.“ […] „Siehst du und jetzt kann man hier, wenn nicht vor‑
spulen, dann muss man die anlassen.“ (Simon, 8 Jahre)
„Ich habe die Werbung über sprungen.“ (Ozan, 10 Jahre)
„Das ist Werbung. Vor spulen.“ (Franz, 10 Jahre)

Popups: Diese Werbeform ist dadurch ge kennzeichnet, dass die Werbe einblen dungen 
un vermittelt auf tauchen und den Nutzer daran hindern, seine eigent liche Onlinetätig‑
keit weiter auszu üben. Dies macht es insofern für die Kinder ver gleichs weise leicht, 

491 aufgeführt sind hier nur zitate, wo ein Weg klicken tatsäch lich nicht möglich war.
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Pop‑ups als Werbung zu er kennen. Je nach Online erfah rung wissen die Kinder, wie sie 
diese über einen „X“‑Button oder eine ähnliche Schließ möglich keit beenden können:

„Also wenn man etwas nicht an klickt und es kommt einfach so, dann klick ich das 
meistens weg und dann erkenne ich es, dass es Werbung ist.“ (Ilai, 9 Jahre)
„Weil das so plötz lich ge kommen ist und …“ (Emilia, 10 Jahre)
„Weil dort plötz lich so eine Sache kommt oder so, weil das, weil dann kommt da so 
eine Sache und dann wird alles so dunkel ein bisschen.“ (Emilio, 9 Jahre)
„Werbetafel. [ge meint: Pop‑up] […] Glaube ich, weil die kommt ja auch schon wieder 
mal plötz lich. Ich glaube, das ist Werbung oder das ist ein Spiel. Guck mal, das ist 
eine Werbung, die ver folgt mit.“ (Nuria, 10 Jahre)
„Weil da war … weil da war … wenn da so was kommt, ist das meistens Werbung.“ 
(Elias, 9 Jahre)
„Ähm, hier jetzt. Ich mache das mal kurz weg. Hier.“ (Lotta, 7 Jahre)
„Ja. Weil da oben ist ein Kreuzchen.“ (Lisa, 8 Jahre)

In der Rezep tions situa tion konnte des Öfteren be obachtet werden, dass die Kinder die 
Pop‑ups (unabhängig vom Inhalt) reflexartig weg klickten bevor der Inhalt an gezeigt 
wurde. Zum Teil war den Kindern auch gar nicht gegen wärtig, dass es sich dabei um 
Werbung handelte („[…] ich wusste nicht, was das ist grad eben“, Saskia, 6 Jahre).

Betrachtet man zusammen fassend die Befunde zum Erkennen von Werbung 
anhand der den Kindern vor gegebenen Beispielen (hierbei handelte es sich um explizit 
werb liche sowie werb lich anmutende Segmente), so zeigen die Ergeb nisse der Repräsen‑
tativbefra gung, dass die Kinder recht gut darin sind, die expliziten werb lichen Segmente 
richtig als Werbung zu identifizie ren. Auf Basis der qualitativen Interviews lässt sich 
dies auch zumindest für die Bannerwer bung sowie Pre‑Rolls und Pop‑ups fest stellen. 
Dennoch zeigen sich in der konkreten Nutzungs praxis ver schiedene Schwierig keiten 
hinsicht lich des Erkennens von Werbung, die im nach folgen den Kapitel genauer be‑
trachtet werden.

7.5 schwierig Keiten und heraus fOrde rungen im umgang 
mit sPezifi schen fOrmen vOn Onlinewer bung

Um die Schwierig keiten und Heraus forde rungen, die die Werbung an die Kinder stellt, 
genauer fassen zu können, wurden für alle 100 Kinder auf Basis der Beobach tungs‑
bögen und Gedächtnis protokolle, der Interview‑Trans kripte sowie den Camtasia‑Videos 
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zusammen fassende Porträts er stellt. Inhalt lich be rücksichtigte das Porträt Online erfah‑
rungen des Kindes, sein Werbe verständnis sowie die Umstände seiner werbespezifi schen 
Mediensozialisa tion (Regeln zur Onlinenut zung, Gespräche über Werbung etc.). Den 
Ab schluss eines Porträts bildete eine ver dichtete Zusammen fassung des kind lichen 
Werbeschemas unter Berücksichti gung seines Handelns in Bezug auf Onlinewerbe‑
formen, die ihm während der Unter suchungs situa tion be gegnet sind.

Auf Basis der Porträts wurde in einem nächsten Schritt genauer be trachtet, wie 
die Kinder (in der Beobach tungs situa tion) Werbung be gegnen und wo sich eventuell 
Schwierig keiten im Erkennen oder im Umgang mit einzelnen Werbeformen fest stellen 
ließen. Die Schwierig keiten lassen sich zu drei Bereichen zusammen führen: Zum einen 
zeigte sich, dass die Kinder nicht immer und zuverlässig Werbung als solche identifizie‑
ren (Kapitel 7.5.1), zum anderen nahmen sie erkenn bare Fehlzuschrei bungen vor, indem 
sie Content als Werbung identifizierten (Kapitel 7.5.2). Hand lungs hemmende Werbung 
stellt einen weiteren Bereich dar, der Kinder vor Heraus forde rungen stellt (Kapitel 7.5.3).

7.5.1 werbung wird nicht immer und zuverlässig  
als sOlche erKannt

Werbung er kennen und von anderen Inhalten unter scheiden zu können, bildet die 
Grundlage für einen selbst bestimmten Umgang. Un geachtet der ver schiedenen Erken‑
nungs merkmale, die die Kinder präsent haben, zeigte sich in der Beobach tungs situa tion, 
dass nicht alle Werbeformen erkannt werden, was unter schied liche Gründe haben 
kann. Einige Kinder sagen von sich aus, dass es ihnen nicht immer leicht falle, Werbung 
zu er kennen (z. B. Marleen, 9  Jahre; Judith, 10  Jahre). In den Porträts konnten ver‑
schiedene Faktoren identifiziert werden, die Einfluss darauf haben, dass Werbung nicht 
immer und zuverlässig erkannt wird:
 – Erken nungs merkmale des Kindes greifen nicht: Das Kind kennt nur einzelne Erken‑

nungs merkmale, oder sein Portfolio lässt sich nicht auf die vor find baren Werbe‑
formen anwenden. Auch kann die Fokussie rung auf einzelne aus gewählte Werbe‑
erken nungs merkmale dazu führen, dass andere Werbeformen, die dieses Merkmal 
nicht auf weisen, nicht als solche erkannt werden. Orientie ren sich Kinder beispiels‑
weise aus schließ lich an der Kennzeich nung oder alleinig an der dynami schen 
Gestal tung, haben sie Schwierig keiten, Werbung zu er kennen, wenn diese nicht 
ge kennzeichnet bzw. nicht dynamisch ist.

 – Schwierig keit hinsicht lich der Erkenn bar keit der Kennzeich nung: Die Werbekenn‑
zeich nung wird nicht immer erkannt (z. T. durch kleine Schrift, ungünstige Platzie‑
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rung oder kontrastarme Gestal tung schwer erkenn bar, manchmal auch nicht im 
Sicht bereich, Schwierig keiten beim Lesen). Auch haben andere Kennzeichnen, wie 
z. B. Euro‑Zeichen, für die Kinder teil weise einen deut lich höheren kommer‑
ziellen  Bezug und sind für sie leichter erkenn bar, auch wenn natür lich solche 
Kennzeichen sich nicht für alle Werbeformen als zuverlässiges Erken nungs merkmal 
er weisen.

 – Orientie rung an Fernsehwerbeformaten: Bei vielen Kindern –  und insbesondere 
denjenigen, die noch über wenig Online erfah rung ver fügen  – ist eine starke 
Orientie rung an Fernsehwerbeformaten und ent sprechend auch an Fernsehwer bung 
fest stell bar, was sich sowohl auf die Erken nungs merkmale als auch auf das Werbe‑
verständnis aus wirkt (z. B. Vivian, 8 Jahre; Justus, 7 Jahre; Olga, 10 Jahre; Jamie, 
10 Jahre; Franz, 10 Jahre). Onlinewerbeformate, die Parallelen zu Fernseh werbe‑
formaten haben (z. B. Pre‑Rolls), werden ver gleichs weise gut erkannt, Schwierig‑
keiten treten bei genuin onlinespezifi schen Werbeformen auf (vgl. Joel, 8  Jahre) 
und münden mitunter in einem z. T. recht un bedarften Umgang (vgl. Feline, 
8  Jahre). Unsicher heiten zeigten sich u. a. bei der Einord nung von Sendungs‑
empfeh lungen. Einige Kinder ordnen Programm hinweise analog zu den Hinweisen 
auf Onlinewer bung im Fernsehen als Werbung ein (z. B. Franz, 10 Jahre).

 – Hohe Anforde rung durch das (z. T. un bekannte) An gebot: Einige Kinder – insbeson‑
dere diejenigen mit wenig Online erfah rung – sind bereits durch die Möglich keiten 
eines (v. a. neuen und un bekannten An gebots bzw. eines neuen An gebots typs) 
derart ge fordert, dass sie sich ent weder nicht auf Werbung konzentrie ren können 
oder dieser orientie rungs los gegen über stehen. Dies gilt insbesondere für komplexere, 
heterogene, mithin unüber sicht lichere An gebote (z. B. Portale) sowie An gebote, 
wo sich redaktio nelle Inhalte und Werbung in ihrer Ästhetik zunehmend an‑
gleichen (z. B. durch rotierende, dynami sche Elemente).

 – Unterschied liche Praktiken je nach An gebots format: Für nicht alle Kinder ist erkenn‑
bar, dass z. B. Produkt‑ und (journalistisch‑)redaktio nelle Seiten mit unter schied‑
lichen Werbepraktiken ver bunden sind. Die Erken nungs merkmale für den einen 
An gebots typ lassen sich nicht ohne Weiteres auf den anderen über tragen.

 – Schwierig keiten bei Produkten der eigenen Marke (z. B. wenn Produkte als Gewinne 
aus gelobt und zugleich als Werbung ge kennzeichnet werden): Einige Kinder fokus‑
sie ren auf das Produkt, andere er kennen, dass es sich insgesamt um ein kommer‑
zielles An gebot handelt).
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7.5.2 ver wechs lung vOn werbung und inhalt bzw.  
fehlzuschrei bungen

Ein weiteres Problem, das zum Teil auf der Zuverlässig keit des Erkennens aufbaut, 
kann sich ergeben, wenn das Kind Fehlzuschrei bungen vornimmt und z. B. Content 
mit Werbung ver wechselt. In der qualitativen Studie konnten ver schiedene Ver wechs‑
lungen und Fehlzuschrei bungen fest gestellt werden, z. B. wenn Video vorschauen, Face‑
book‑Hinweise, animierte Rubriken oder andere (optisch heraus stechende) Hervor‑
hebungen eines An gebots als Werbung identifiziert wurden.492

In den Interviews fanden sich zwei Anhaltspunkte, wie es zu einer Fehlzuschrei‑
bung kommen kann:
 – Das Kind kennt erstens keine zuverlässigen Erken nungs merkmale, anhand derer 

es Werbung identifizie ren kann. Dies kann dazu führen, dass das Kind einige 
Werbeformen nicht erkennt (s. o.), aber auch, dass Content als Werbung definiert 
wird.

 – Das Kind ver fügt zweitens zwar über ein Werbeschema, wendet dieses jedoch 
unreflektiert und pauschalisierend an.

In dem Fall, dass Kinder Content als Werbung identifizie ren, kann es be deuten, dass 
sie sich nicht weiter damit auseinander setzen (z. B. wenn die Eltern gesagt haben, dass 
sie Werbung meiden sollen). Um gekehrt kann die content‑bezogene Zuschrei bung 
dazu führen, dass sie eine Werbung eher an klicken.493 Ver wechs lungen bzw. Fehl‑
zuschrei bungen können sich im ungünsti gen Fall nach teilig auf die weitere Aus bildung 
der kind lichen Werbekompetenz aus wirken.

7.5.3 Kind wird in der ausübung seiner OnlineaKtivi täten  
ge stört bzw. ab gehalten

Ein weiterer Problembereich, der in den Interviews häufig zur Sprache kam und auch 
unter dem Gesichtspunkt Hand lungs autonomie relevant ist, ist, dass die Kinder durch 
ver schiedene Werbeformen in der Aus führung ihrer Onlineaktivi täten ge hindert werden. 
Dies kann bereits dadurch ge geben sein, dass die Kinder durch Werbung vom eigent‑
lichen An gebot ab gelenkt werden.

492 ein solches merkmal stellte beispiels weise das tÜv-Siegel auf der Spielaffe-Seite dar.
493 Diese problematik ergibt sich insbesondere mit blick auf „camouflierte Werbung“ oder „native advertising“.
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„Weil das ja blöd ist, wenn das einen die ganze Zeit ablenkt. Weil das immer so, 
irgendwie so rumwirbelt und immer wechselt.“ (Jette, 8 Jahre)
„Kann ich nicht so gut. Geht ja nicht dann. Kann ich nicht so gut auf das Spiel 
achten.“ (Nedim, 8 Jahre)
„Ich finde das nicht so gut. […] Weil wenn man dann jetzt aus Ver sehen vielleicht 
da drauf kommt. Und das lenkt einen auch ab dann.“ (Emilia, 10 Jahre)

Als hand lungs hemmend erweist sich Onlinewer bung insbesondere dann, wenn sie sich 
zeit lich oder visuell vor das eigent liche An gebot schiebt, sodass der Nutzer nicht mehr 
das tun kann, was er eigent lich tun wollte. Eine Erkenn bar keit ist in der Regel ge‑
geben, sie ist aber nicht ent scheidend dafür, wie Kinder mit dieser Werbeform umgehen, 
weil sie in den meisten Fällen Pop‑ups oder Pre‑Rolls weg klicken, oft – sofern möglich – 
bevor der Inhalt im Fenster erkenn bar wird.

Klicken die Kinder die Werbung nicht weg, ist das u. a. darauf zurück zuführen, 
dass sie die Optionen nicht kennen oder dass diese nicht erkenn bar sind (z. B. weil sie 
außerhalb des Sichtbereichs des Kindes liegen). Einzelne Kinder meinten, die Spots 
nicht über springen zu können, weil sonst der nach folgende Inhalt nicht richtig an‑
gezeigt würde (Vanessa, 8 Jahre).

Gestört oder in der Onlinenut zung unter brochen wird das Kind auch, wenn es 
z. B. aus Ver sehen etwas an klickt und den Weg nicht zurück findet (Patrick, 8 Jahre). 
Die Kinder ver weisen auf unter schied liche Strategien (z. B. auf den Zurück pfeil klicken, 
Rechner/Internet aus machen, Eltern holen, anderes An gebot öffnen etc.).

7.6 mehrdimensiOnales mOdell  
zum umgang mit Onlinewer bung

In der Betrach tung der Problembereiche wird deut lich, dass diese keines falls auf einzelne 
Faktoren oder Dimensionen zurück zuführen sind. Vielmehr erweist sich der Umgang 
mit ver schiedenen Formen der Onlinewer bung als von vielen ver schiedenen Faktoren 
ab hängig (s. Abb. 79).

Der Umgang mit Onlinewer bung ist zum einen bedingt durch das Werbe erken
nen: Ein umfassende res Portfolio an Werbe erken nungs merkmalen erhöht zunächst die 
Wahrscheinlich keit, dass das Werbeschema in möglichst vielen Fällen greift. Zu Fehl‑
zuschrei bungen kann es mitunter dennoch kommen, wenn die Erken nungs merkmale 
unreflektiert und pauschal über tragen werden (z. B. wenn alle dynami schen Elemente 
als Werbung be trachtet und ein geordnet werden).
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Der Umgang mit Werbung ist weiter hin ab hängig von dem jeweili gen Werbe
verständnis. Je nachdem, wie das Kind Werbung definiert und be wertet (z. B. Werbung 
ist informativ, will mich ver führen, ist uninteressant oder nervig), bringt es ihr eine 
andere Auf merksam keit ent gegen.

Ein weiterer wichti ger Aspekt ist die kontextuelle Rahmung einer Werbung. 
Gemeint ist hiermit, ob die Werbeform selbst in einem kommerziellen, einem (jour‑
nalistisch‑)redak tio nellen An gebot, auf einem Portal oder einer Platt form er scheint. 
Die Rahmung des An gebots hat Einfluss auf die Nutzer erwar tungen und (indirekt) 
auch auf die Erkenn bar keit von Werbung. So zeigte sich in der qualitativen Rezeptions‑
 studie, dass einige Kinder in der Lage waren, Produkt‑ und Herstellerwebseiten als 
kommerzielles An gebot zu er kennen, weil sich das gesamte An gebot um die Produkt‑
welt drehte, und die kommerzielle Kommunika tion innerhalb des An gebots ent spre‑
chend gerahmt wurde.494

Die ge nannten Faktoren werden wiederum durch weitere Kontext faktoren bedingt: 
Hierzu zählen zum einen die kognitive Ent wick lung des Kindes, z. B. inwiefern es 
in der Lage ist, die persuasiven Ab sichten Dritter zu er kennen. Bei den Kindern der 
unter suchten Alters stufe ist die Fähig keit zur Perspektiv übernahme theoretisch vor‑
handen. In der Praxis zeigt sich, dass einige Kinder in ihrer Werbedefini tion mehr 
auf diesen Aspekt ver weisen als andere, wobei sich innerhalb der Gruppe der unter‑
suchten Grundschul kinder keine weiteren Alters unterschiede aus machen ließen. Zum 
anderen sind der Umgang mit Onlinewer bung und die Aus bildung werb licher Schemata 
ab hängig davon, mit welchen An gebots‑ und ent sprechend auch mit welchen Werbe‑
formen die Kinder bereits in Berüh rung ge kommen sind. Kinder, deren Online erfah
rungen auf wenigen oder werbefreien An geboten basieren, zeigen ein ein geschränkte‑
res Werbe erkennen auf ihnen un bekannten Seiten als Kinder, die auf vielfältigere 
Online erfah rungen zurück greifen können. Auf Basis ihrer Online erfah rungen bilden 
die Kinder ein ge wisses Strukturwissen aus, das ihnen hilft, Werbung zu er kennen 
und zu antizipie ren (z. B. vor Spielen oder an einer be stimmten Stelle auf der Seite 
er scheint immer Werbung). Auch sind die Werbe erfah rungen ent scheidend dafür, wie 
die Kinder ein An gebot rahmen (z. B. als An gebot für Spiele oder als Produktinforma‑
tions angebot). Schließ lich erweist sich die Mediensozialisa tion als be deutsamer Faktor. 
Diese umfasst auch werbe‑ und konsumsozialisatori sche Aspekte. Hierzu zählen die 
Einstel lungen der Eltern gegen über Werbung, Einflüsse von Eltern und Geschwistern 
auf das Werbe verständnis von Kindern, aber auch die Erfah rungen, die Kinder in der 
gemeinsamen Onlinenut zung mit den Eltern machen. Einige Kinder haben Online‑

494 So erkennt beispiels weise die sieben jährige Joana, dass auf der barbie-Seite nur produkte der eigenen marke ge zeigt werden.
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wer bung schon mal im Kontext der elter lichen Onlinenut zung mitbekommen, andere 
er wähnten, dass ihre Eltern das Internet nutzen, um sich über Produkte zu informie‑
ren oder um etwas zu be stellen, oder dass sie dies auch zum Teil gemeinsam mit ihren 
Eltern tun. Ver einzelt sind die Eltern der Kinder selbst unter nehmerisch tätig, sodass 
die Kinder die Onlinewerbepraxis auch aus einer anderen Perspektive mitbekommen. 
Die Kinder machen ent sprechend die Erfah rung, dass das Internet auch für eigene, 
sehr unter schied liche kommerzielle Zwecke ge nutzt werden kann, was sich wiederum 
auf das Ver ständnis von Werbung, die kontextuelle Rahmung von An geboten und 
ent sprechend auch auf das Erkennen von Werbung aus wirkt.

Vor dem Hinter grund des Modells sind ver schiedenste Kombina tionen der Einfluss‑
faktoren denk bar, die zu sehr individuellen Werbeumgangs praktiken führen. Die 
ver schiedenen Facetten des Modells bieten Ansatz punkte für medien pädagogi sche 
Hand lungs optionen, auf die in Kapitel 9 ein gegangen wird.

abbildung 79:  
modell zum umgang mit werb lichen erschei nungs formen im internet

Onlineerfahrung

(allgemein und bezogen auf das konkrete Angebot)

Werbliche
Erscheinungs-

formen im
Internet

M
ed

ie
ns

oz
ia

lis
at

io
n

Kognitive Entw
icklung

W
er

be
er

ke
nn

en

W
erbeverständnis

Kontextuelle Rahmung des Angebots



329

7 wie gehen Kinder mit werbung um? zur rezeP tiOn vOn Onlinewer bung durch Kinder

7.7 zwischen fazit:  
wie be gegnen und ver stehen Kinder Onlinewer bung?

In der Rezep tions studie stand die Frage im Vordergrund, wie Kinder Onlinewer bung 
ver stehen und wie sie mit ihr umgehen. Das Ver stehen setzt zuvorderst voraus, dass 
die Kinder das Phänomen kennen, wissen, um was es sich handelt bzw. in diesem 
Fall, was die Inten tion von Werbung ist. Eine weitere Voraus setzung ist, dass Kinder 
in der Lage sind, Werbung als solche über haupt zu er kennen. Diese Fragen wurden 
unter Ver wendung quantitativer und qualitativer Ver fahren unter sucht.

Fest halten lässt sich, dass die Kinder in dieser Studie ein für ihr Alter typisches 
Online verhalten zeigen. Sie nutzen das Internet ge legent lich und vor allem für spieleri‑
sche An gebote oder um etwas zu ihren Hobbys oder für ihre Schule zu recherchie ren. 
Sofern Regeln zur Onlinenut zung seitens der Eltern vor handen sind, be ziehen sich 
diese vor dring lich auf zeit liche und inhalt liche Ver einba rungen. Allerdings wurde von 
vielen Kindern auch erwähnt, dass sie von den Eltern darauf hin gewiesen wurden, 
kosten pflichtige An gebote oder Werbung zu meiden. Nicht immer scheint es den 
Kindern möglich, die Regeln zu be folgen, z. B. wenn sie aus Ver sehen auf Werbung 
klicken, und nicht immer scheinen die Kinder ver standen zu haben, weshalb sie Wer‑
bung nicht an klicken sollen. Bei einigen Kindern zumindest hat sich das Bild fest‑
gesetzt, dass das Anklicken von Werbung schlimme Folgen nach sich ziehen kann.

Bezüg lich des Werbewissens und der ‑defini tion gab das Gros der repräsentativ 
be fragten Kinder an, den Begriff „Werbung“ zu kennen. Konkret kennen sie Werbung 
aus diversen Kontexten – sowohl offline, als auch online. Sie be gegnet ihnen im nahen 
Umfeld (z. B. mit der Werbebeilage in der Post, den An geboten im Supermarkt oder 
mit der Litfaßsäule gegen über der Schule) und auch in den Medien. Fast alle Kinder 
kennen Werbung aus dem Fernsehen. Dreiviertel der Kinder gaben in der Repräsen‑
tativbefra gung an, auch schon mal Werbung im Internet gesehen zu haben.

Nahezu alle Kinder gaben an zu wissen, was Werbung ist und welche Inten tion 
sie ver folgt. Ledig lich ein kleiner Teil der Kinder – und hier eher die Jüngeren – zeigten 
sich unsicher. Informa tion, das Offerie ren von Kaufangeboten/Kaufmöglich keiten und 
Anlocken waren die in der Repräsentativbefra gung heraus stechen den Inten tions zuschrei‑
bungen der Kinder. In ihren selbst formulierten Werbedefini tionen setzten sie zum Teil 
klare individuelle Schwerpunkte. Sie be ziehen sich auf den Informa tions aspekt von 
Werbung, heben z. T. kommerzielle Aspekte von Werbung hervor, ver weisen auf den 
appellativen Charakter oder auf die auf merksam keits erzeugende Funktion von Werbung. 
Allerdings waren nicht alle Kinder in der Lage, Werbung zu definie ren, was ent weder 
auf die Unkenntnis des Gegen stands bereichs, auf die Komplexi tät des Themas oder 
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auf die Methode zurück zuführen ist, die es mitunter einigen Kindern er schwert haben 
mag, ihre Gedanken und Sicht weisen zu artikulie ren. Einzelne Kinder be halfen sich 
in der Interviewsitua tion damit, Werbung zu be schreiben und bezogen sich dann meist 
auf ihnen be kannte Werbung aus anderen Kontexten (z. B. Fernsehen) oder sie be‑
schrieben die Werbung, die sie zuvor im Internet als solche identifiziert hatten.

Was die Bewer tung von Onlinewer bung anbelangt, urteilen die be fragten Kinder 
durch aus kritisch, aber nicht undifferenziert. Negativ wird vor allem be wertet, wenn 
Werbung nervt oder bei der eigent lichen Nutzung stört bzw. diese verun möglicht 
(hand lungs bezogene Dimension). Ansonsten wird sie – auch wenn sie inhalt lich lang‑
weilig ist – weit gehend toleriert bzw. als ge geben hin genommen. Ein Viertel der Kinder 
be wertet Werbung durch aus positiv, insbesondere wenn Produkte be worben werden, 
die sie interessant finden oder die ihre Themen interessen be rühren.

Rund 60 Prozent der in der Repräsentativbefra gung be fragten Kinder gaben an, 
mit ihren Eltern bereits über Werbung ge sprochen zu haben, in der Schule war Werbung 
bei rund einem Viertel der be fragten Kinder schon einmal Thema. Aus den Gesprächen 
nahmen die Kinder zum Teil mit, was Werbung ist, welche Meinung die Eltern dazu 
haben und dass sie vor sichtig sein müssen, wenn sie etwas an klicken. Allerdings 
scheinen weder die Eltern noch die Lehrer den Kindern Hinweise zu geben, woran sie 
Werbung im Internet er kennen können. Auf diese Weise bleibt bei manchen Kindern 
ein diffuses Gefühl zurück, dass auch ein ver sehent licher Klick negative Folgen haben 
kann.

Auf den ersten Blick wirkten die Kinder im Grundschulalter schon recht kompetent 
im Umgang mit Onlinewer bung. Allerdings zeigte sich erst in der konkreten Nutzungs‑
situa tion, inwieweit die Kinder ihr Werbeschema auf die vor find baren Werbeformen 
anwenden konnten und wo sich mitunter Schwierig keiten ergaben. In der Beobach tung 
konnte fest gestellt werden, dass die Kinder – selbst wenn sie über ein umfang reiches 
Portfolio an Werbe erken nungs merkmalen ver fügen – nicht alle Werbeformen gleicher‑
maßen sicher und zuverlässig identifizie ren können, was u. a. damit zusammen hängt, 
dass die Werbeformen nicht klar genug vom An gebot ge trennt sind und/oder weil die 
Kriterien der Kinder nicht greifen. Die Kinder suchen sich zum Teil eigene Anhalts‑
punkte, anhand derer sie ver schiedene An gebots formen unter scheiden können. Dabei 
kann es zu Ver wechs lungen oder Fehlzuschrei bungen kommen, weil die Werbe erken‑
nungs merkmale der Kinder mitunter auch auf andere An gebote passen, d. h. dass einige 
Werbeformen nicht erkannt, um gekehrt aber einige inhalt liche An gebote als Werbung 
identifiziert werden. Häufig wurden von den Kindern Pop‑ups und Pre‑Rolls themati‑
siert, die in den meisten Fällen als Werbung erkannt wurden (u. a. auch daran, dass 
Kinder Werbespots vor Kino‑ oder Fernsehsen dungen kennen), und die die Kinder 
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als störend und nervend empfanden. In der Praxis zeigte sich, dass viele, aber längst 
nicht alle Kinder wissen, wie sie derartige –  zeit lich oder optisch dem Seiten inhalt 
vor gelagerte – Werbung über springen oder weg klicken können. Manche Kinder landen 
bei dem Ver such, das Pop‑up zu schließen, ver sehent lich auf anderen Seiten und wissen 
mitunter nicht, wie sie auf das Aus gangs angebot zurück gelangen.

Zusammen fassend lässt sich fest halten, dass das Werbe verständnis keines falls nur 
vom Alter und der kognitiven Ent wick lung des Kindes ab hängig ist, sondern dass der 
Umgang mit werb lichen Erschei nungs formen durch ver schiedene Bedin gungen und 
Kontext faktoren be einflusst wird, nicht zuletzt auch davon, um was für eine Werbeform 
es sich konkret handelt. Auf der Basis der Befunde wurde ein mehrdimensionales 
Modell zum Umgang mit werb lichen Erschei nungs formen ent wickelt. Diesem zufolge 
ist der Umgang mit Onlinewer bung davon ab hängig, wie vielfältig das Portfolio an 
Erken nungs merkmalen ist, über welches Werbewissen die Kinder im Allgemeinen 
ver fügen und inwieweit sie in der Lage sind, den an gebots spezifi schen Kontext einer 
Werbung (z. B. Produkt seite oder [journalistisch‑]redak tio nelles An gebot) mit zu be‑
rücksichti gen. Aus dem Zusammen spiel dieser Aspekte ergeben sich ver schiedene 
Umgangs weisen mit jeweils unter schied lichen werb lichen Erschei nungs formen. Das 
Portfolio werb licher Erken nungs merkmale, das Werbe verständnis sowie die Fähig keit 
zur kontextuellen Rahmung werden wiederum bedingt durch die kognitive Ent wick‑
lung, die allgemeine Online erfah rung sowie die Erfah rung mit konkreten Online‑
angeboten und die allgemeine Mediensozialisa tion, die sowohl Werbe‑ als auch die 
Konsumsozialisa tion der Kinder einschließt.

Die im Modell skizzierten Faktoren bieten Ansatz punkte für die medien pädagogi‑
sche Praxis, auf die im Zusammen hang mit möglichen Hand lungs optionen in Kapitel 9 
ein gegangen wird.
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8 zusammen schau der erKennt nisse und 
identifize rung vOn PrOblemlagen

Im folgen den Kapitel werden die zentralen Ergeb nisse aus den einzelnen Projekt modulen 
über greifend resümiert und vor dem Hinter grund des Unter suchungs ansatzes, der die 
ge wünschten normativen Ziele von Werbesozialisa tion zum Aus gangs punkt nimmt, 
in der Zusammen schau auf Problemlagen hin be trachtet.

Normative Ziele im Schnittbereich von Kindern und Werbung sind aus recht licher 
wie medien pädagogi scher Sicht – wie oben dargestellt – die Gewährleis tung von Hand‑
lungs autonomie bei der Werberezep tion bzw. bei Kauf entschei dungen, die Möglich keit 
der Ausübung informa tio neller Selbst bestim mung im Hinblick auf die Informa tions‑
flüsse und die Daten verarbei tung durch Dritte im Rahmen von Onlinewer bung sowie 
die Ermög lichung einer Persönlich keits entwick lung hin zu einer selbst verantwort lichen 
und ge meinschafts fähigen Person, die möglichst frei von diese Ent wick lung be einträchti‑
gen den Medien‑ und Werbeinhalten ist.

Bevor diese Zielwerte als strukturierende Grundlage für die Zusammen schau der 
Ergeb nisse und die Identifizie rung von Problemlagen ge nutzt werden (Kapitel 8.2 bis 
8.4), müssen die be obacht bare Nutzungs praxis durch die heutige Genera tion von 
Kindern und die von ihnen anzu treffende Werbepraxis, die von ihnen ge nutzten 
Erken nungs merkmale von Werbung und ihr weiteres Werbesozialisa tions umfeld als 
wichtige Kontextbedin gungen zusammen gefasst werden. Zu diesem Umfeld gehört 
auch eine der Haupt herausforde rungen bei der Beurtei lung von Problemlagen im 
Bereich der Werbepraxis, Werberegulie rung und Werberezep tion: Die Berücksichti gung 
des Umstands, dass kind liche Onlinenut zung nicht nur die Nutzung an für Kinder 
ge dachte An gebote umfasst (Kapitel 8.1).

8.1 Kinder in der dOPPel rOlle:  
umwOrbene zielgruPPe vOn Kinder angebOten und 
faKtische nutzer gruPPe vOn general-interest-seiten

8.1.1 Kinder nutzen vOr allem Kinder seiten – aber eben nicht nur

Die Internetnut zung von Kindern ist ge prägt von quantitativer Aus weitung und Ver‑
jüngung: Kinder ver bringen zunehmend mehr Zeit online bzw. nutzen Onlineangebote, 
und es lassen sich sowohl in Bezug auf den Nutzungs eintritt als auch auf die regel‑
mäßige Nutzung immer jüngere Zielgruppen er kennen. Zu den An geboten, die von 
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Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren favorisiert werden, zählen v. a. kinder spezifi‑
sche An gebote, Spiel‑ und Videoplatt formen, aber auch Seiten, die ihren persön lichen 
Themen interessen ent sprechen (z. B. Sport, Tiere etc.). Kinder nutzen also kindgerechte 
und kindge eignete An gebote, aber auch Seiten, die nicht spezifisch auf sie zu geschnitten 
sind. In beiden Kommunika tions sphären kommen sie mit Werbeformen und ‑inhalten 
in Kontakt, die sie vor Heraus forde rungen stellen und die Realisie rung normativer 
Zielwerte ab schwächen können.

Der Aufenthalt von Kindern in Um gebun gen, die werb liche und nicht‑werb liche 
Kommunika tionen ent halten, die sich an alle Alters gruppen bzw. nicht spezifisch an 
Kinder richten, ist allerdings auch „offline“ alltäg liche Praxis. Viele Formen von 
Außen werbung, beispiels weise Litfaßsäulen, Plakat werbung, Digital Signage, aber auch 
Anzeigen in Zeitun gen und Magazinen, Fernsehwer bung außerhalb des Kinder pro‑
gramms – all das sind Beispiele für ent sprechende „Räume“. Kinder lernen insoweit 
frühzeitig, in welchen sozialen Räumen welche Arten von werb lichen Äußerun gen 
üblich sind. Was also unter scheidet Onlineumge bungen von diesen bereits ge lernten 
Kommunika tions räumen, und warum sind diese Unter schiede relevant?

Zum einen kommt es in Onlineumge bungen zu teils schnellen Wechseln unter‑
schied licher sozialer (Kommunika tions‑)Sphären. Mit einem Maus klick kann sich das 
Kind in einem vollständig andersartig motivierten Umfeld wieder finden. Es sind diese 
der Hypertextuali tät geschuldeten schnellen Wechsel, die die Erkenn bar keit, in welcher 
Sphäre man sich gerade be findet, er schwe ren können.

Zum anderen finden sich im Internet An gebote mit einer sehr hohen Werbedichte. 
So kann es zu Situa tionen kommen, in denen das Kind mit einer teils hohen Anzahl 
gleichzeiti ger Auf merksam keits impulse auf sehr engem Raum konfrontiert wird. Schließ‑
 lich kann es in hochmodularisierten An geboten bei von cross‑medial ein gesetzten 
Marketingprodukten oder bei funktional integrierten An geboten (z. B. Produkt seiten 
mit Spielen; Unter nehmens blogs mit redak tio nellen Artikeln) teils zu Über lappungen 
unter schied licher oder unter schied lich wahrgenommener Sphären kommen. Insgesamt 
ergeben sich daraus deut lich erhöhte Heraus forde rungen an Kinder, in Onlineumge‑
bungen diejenigen Trigger zu er lernen, anhand derer sie die jeweilige Kommunika‑
tions sphäre, aber auch die Motive für einzelne Kommunika tions inhalte schnell identi‑
fizie ren können.
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8.1.2 Onlinewer bung ist auf allen an gebOten Präsent

Onlinewer bung gehört zu den Inhalten, mit denen Kinder selbst verständ lich in Kontakt 
kommen; einen Ausflug ins Internet mit Kindern zu machen, bei dem man nicht auf 
werb liche Erschei nungs formen stößt, be dürfte größerer Vor berei tung. Dieser Umstand 
mag aus mancher Sicht problematisier bar er scheinen, ist aber faktisch vor find bare 
Praxis und recht lich nicht zu be anstanden. Auch aus medien pädagogi scher Sicht ist 
eine werbefreie Kindheit nicht zwingender weise der Ansatz, der zu einem frühen Auf‑ 
und Ausbau von Werbekompetenz beiträgt.

Die An gebots analyse zeigte, dass Kinder im Durch schnitt 1,9  Werbesegmenten 
auf den Start seiten ihrer 100 Lieblings angebote be gegnen. Bezieht man nur die Start‑
seiten in die Berech nungen ein, die mindestens ein explizit werb liches Segment auf‑
wiesen, lag der Durch schnitt explizit werb licher Segmente bei 3,9. Zum Teil wurden 
bis zu 15 explizit werb liche Segmente pro Start seite eines An gebots er mittelt. Die 
meisten werb lichen Segmente ent hielten hierbei die Service‑ und Einstiegs portale 
(3,1) 495, ge folgt von Platt formen (2,8). Die durch schnitt liche Anzahl von Werbun gen 
auf den Start seiten von Kinder‑ und Jugendwebseiten lag dagegen bei 1,1  Werbe‑
segmenten. Nur auf Kinder seiten bezogen, war der Werbeanteil mit durch schnitt lich 
0,7 Werbesegmenten pro Start seite nochmals geringer. Werbliche Kommunika tion ist 
auf den allermeisten ge nannten Lieblings seiten der Kinder präsent (86 von 100 Start‑
seiten), die Quantität werb licher Formen auf An geboten für Kinder ist aber nicht 
ver gleich bar mit der Werbemenge auf Seiten, die sich nicht spezifisch an Kinder richten.

8.1.3 vOn Kindern ge nutzte erKen nungs merKmale

Die Kinder nutzen eine ganze Reihe von Hinweisen, um Werbung in Onlineumge‑
bungen zu identifizie ren – wobei das nicht immer heißen muss, dass sie wissen, welche 
Motivlagen und Inten tionen werb liche Kommunika tion aus zeichnet. So ver weisen 
Kinder bei der Frage, woran sie Werbung im konkreten Fall aus machen, in erster Linie 
auf die Gestal tung, die sich von ihrem Umfeld abhebt („sieht anders aus“). Auch 
unter schied liche Features oder Funktionen, die Werbung im Gegen satz zum Inhalt 
bietet, stellen für Kinder einen nutz baren Hinweis dar („ist etwas anderes“, z. B. kein 
Spiel). Daneben nutzen die Kinder Kennzeich nungen („Werbung“, „Anzeige“) zur 
Werbeidentifizie rung – jeden falls dann, wenn diese für sie gut sicht bar und ver ständ‑

495 Die folgen den angaben in diesem absatz sind jeweils bezogen auf Start seiten insgesamt.
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lich sind. Weitere ge nutzte Merkmale sind neben der Platzie rung im Außen bereich 
eines Werbesegments (oben, rechts) solche Hinweise, die sich aus dem Werbeinhalt 
ergeben: Ist den Kindern das Produkt oder die Marke bzw. das Marken logo aus anderen 
(Werbe‑ oder Konsum‑)Kontexten bekannt, nutzen sie dies eben falls als „Trigger“. Hier 
scheinen die Kinder vor allem auf Erfah rungen zurück zugreifen, die sie im Umfeld 
von Fernsehwer bung oder in Geschäften ge macht haben. Zum Teil ver suchen die 
Kinder auch, ihre in anderen Kontexten aus gebildeten Werbeschemata auf Onlinewer‑
bung zu über tragen, was nur bedingt funktioniert. Weitere Erken nungs merkmale für 
Kinder sind Preis nennun gen, das €‑Symbol oder andere Attribute, die etwas mit Kaufen 
zu tun haben (z. B. Prozent zeichen für günstige An gebote).

Kinder ver fügen über sehr unter schied liche Portfolios an Erken nungs merkmalen, 
die sie unter schied lich kombinie ren. Mit zunehmen dem Alter und er weiterten Online‑
erfah rungen ver größert sich das Portfolio und damit –  zumindest theoretisch  – die 
Möglich keiten, auch neue, den Kindern un bekannte Werbeformen zu er kennen.

8.1.4 umfeld der werbesOzialisa tiOn

Auch die Familie, die Schule und die Peers spielen im Kontext von Medien‑ und 
Werbesozialisa tion eine wichtige Rolle. Von den Eltern empfangen die Kinder zum 
Teil unter schied liche Signale im Hinblick auf Onlinewer bung. Oftmals arbeiten Eltern 
mit Ver boten und Warnun gen, die sich mit einem „Klick bloß nicht irgendwo drauf!“ 
zusammen fassen lassen. Zum Teil können die elter lichen Warnun gen von den Kindern 
nicht ein geordnet werden, weil es ihnen an Hinter grundinforma tion fehlt, sodass bei 
einigen Kindern diffuse Ängste ent stehen, un beabsichtigte Käufe zu tätigen oder Kosten 
zu ver ursachen. Gleichzeitig nehmen Kinder aber wahr, dass das Internet eine wichtige 
Rolle im Konsum verhalten ihrer Eltern spielt: Die Eltern informie ren sich online über 
Produkte und Preise, teil weise wird auch gleich im Onlineshop be stellt. Dieses zu 
be obachtende Ver halten ist aus Sicht der Kinder nicht konsistent mit den Warnun gen, 
die sie selber er halten. Allein derartige Tatsachen können eine Heraus forde rung für 
die Aus bildung einer reflektierten Werbekompetenz darstellen.

Anders ge lagert, aber ver gleich bar heraus fordernd ist die Situa tion, wenn Kinder 
von Onlinewer bung ferngehalten werden: In den Fällen, in denen Eltern auf den 
Familien rechnern sogenannte AdBlocker einsetzen, d. h. Software, die werb liche Inhalte 
anhand von URLs identifiziert und nicht anzeigt, kommen Kinder dagegen praktisch 
gar nicht in Kontakt mit Onlinewer bung. Aus medien pädagogi scher Sicht ist ein 
solcher Einsatz allerdings ambivalent: Zwar mag die Software einen guten „Schutz“ 
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vor Werbung darstellen, gleichzeitig wird damit aber auch die Möglich keit ver stellt, 
dass Kinder im Rahmen einer durch Eltern beglei teten Nutzung ihre Medien‑ und 
Werbekompetenz er weitern („sperren“ statt „darüber sprechen“).

Im Hinblick auf die Schule als Sozialisa tions instanz ist be obacht bar, dass das Thema 
Werbung in den Lehrplänen einzelner Bundes länder be rücksichtigt wird, die Curricula 
aber kaum die spezifi schen Heraus forde rungen von Onlinewer bung be rücksichti gen. In 
Schulen scheint es zudem gängige Praxis, dass Schul rechner oder deren Zugangs punkte 
über aktivierte Werbeblocker ver fügen, was wiederum nicht zu einer beglei teten Exposi‑
tion und Auseinander setzung mit Onlinewer bung führt (Schulze 2013, S. 231).

8.2 hand lungs autOnOmiebezOgene PrOblemlagen: 
werbegestal tung und starKe anreize

In Bezug auf das Erreichen des normativen Ziels der Hand lungs autonomie im Schnitt‑
bereich von Kindern und Onlinewer bung zeigen sich bei der Zusammen schau der 
Ergeb nisse folgende Problemlagen.

8.2.1 aus gestal tung der werbeKennzeich nung

Die An gebots analyse hat ge zeigt, dass Kinder im Internet sehr heterogenen Kennzeichnun‑
gen werb licher Segmente be gegnen – so diese denn über haupt ge kennzeichnet sind. Auf 
Kinder‑ und Jugendwebseiten sind die Bezeich nungen hier weniger heterogen als auf‑
seiten für alle Alters gruppen, dennoch finden sich auch dort noch diverse Bezeichnungen. 
Aus recht licher Sicht besteht keine Kennzeich nungs pflicht, solange sich die Werblichkeit 
aus Sicht des durch schnitt lichen Nutzers bereits aus der sonsti gen Gestal tung ergibt.

Insgesamt weisen die Kennzeich nungen eine er hebliche Gestal tungs vielfalt auf. 
Oft sind die Kennzeich nungen am ent sprechen den Segment platziert und optisch vom 
Segment ab gehoben (farb lich, in der Ecke des Segments platziert), teil weise stehen die 
Kennzeich nungen auch ober‑, unter‑ bzw. außerhalb der eigent lichen Werbefläche. 
Mal sind die Kennzeich nungen in kleine rer, mal in ähnlich großer Schrift größe ge‑
halten, teil weise ist die Schrift größe kleiner als der textuelle Inhalt einer Werbefläche 
ge halten. Einheit liche ge stalteri sche Merkmale gibt es hier nicht.

Der Stand der Forschung und die Rezep tions analyse haben ergeben, dass Kinder 
Werbekennzeich nungen als Hilfe bei ihrer Einord nung nutzen, wenn diese für sie 
deut lich wahrnehm bar sind.
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In der Gesamt sicht führt dies dazu, dass eine unein heit liche Begriffs wahl und 
eine teils sehr kleine Kennzeich nung den Kindern die Erken nung von werb lichen 
Inhalten er schwert. Recht lich besteht vor dem Hinter grund restriktive rer Maßstäbe 
bei Werbung, die sich an Kinder richtet, die Pflicht für Anbieter von Kinder seiten, 
Werbung umso deut licher zu kennzeichnen, je weniger sich eine Werbung vom Inhalt 
abhebt. Die Deutlich keit der Kennzeich nung bezieht sich in diesen Fällen sowohl auf 
den Begriff als auch auf die Kennzeich nungs gestal tung, und kann bei Anbietern von 
Kinder seiten auch Sponsoren logos umfassen, deren Art der Einblen dung von Kindern 
ansonsten miss verstanden werden kann. Wenn auf Webseiten Logos oder nament liche 
Erwäh nungen von Firmen auf tauchen, von denen nicht klar ist, mit welcher Inten tion 
sie auf der Seite platziert wurden bzw. dort Erwäh nung finden, sind diese auch für 
Kinder schwer einzu ordnen.

Neben Sponsoren logos finden sich häufig auch rein text liche, nament liche Erwäh‑
nungen im Footer von Webseiten. Zwar liegen die Footer häufig außerhalb des Betrach‑
tungs radius des Nutzers und sind damit aus kind licher Sicht mitunter weniger praxis‑
relevant, dennoch kann sich auch hier für Kinder ein ver gleich bares Problem der 
Einord nung ergeben.

Ein weiteres Problemfeld ist die teil weise be obacht bare Praxis, eigene Inhalte eines 
Webseiten anbieters aus drück lich als „Werbung“ zu kennzeichnen. Ent sprechende Ein‑
blen dungen sind für die ge lernten Werbeschemata von Kindern be sonders ver wirrend. 
Vor allem, wenn auf Kinderwebseiten eigene Inhalte des Seiten betreibers als werb lich 
ge kennzeichnet sind, ist die Differenzie rung zwischen werb lichen und nicht werb lichen 
Inhalten für Kinder deut lich er schwert. Letztend lich trägt eine solche Praxis dazu bei, 
dass ge lernte Differenzie rungs merkmale ver wässert werden und auch recht lich jeden‑
falls be rücksichtigt werden müssen.

8.2.2 erschei nungs Ort der werbung

8.2.2.1 Platzie rung ausserhalb und innerhalb  
vOn ge Kennzeichneten rubriKen

Ein weiteres maß gebliches Merkmal bei der Identifizie rung eines werb lichen An gebots 
seitens der Kinder ist die Platzie rung sowie der Kontext der Platzie rung des An gebots 
auf der Seite. Rund 71 der 413 in der An gebots analyse identifizierten Werbesegmente 
war in einer als werb lich ge kennzeichneten Rubrik platziert, die sich als Block zudem 
durch farb liche Hinter legung oder Rahmung vom übrigen Inhalt abhob. Beispiels weise 
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gibt es auf einigen Webseiten Rubriken, die klar mit dem Begriff „Werbung“ ge‑
kennzeichnet sind. Es gibt jedoch auch werb liche Inhalte in Rubriken, deren Bezeich‑
nung unspezifi scher ist (bspw. „Partner angebote“, „Partner“). Vor allem auf Service‑ und 
Einstiegs portalen sind letztere Rubriken bezeich nungen gängige Praxis.

Ein werb liches Segment kann aber auch innerhalb von Rubriken platziert sein, 
die zu den Inhalten des An gebots zählen, und ist dort regelmäßig durch eine Kennzeich‑
nung direkt am Werbesegment selbst oder durch die optische Ab hebung des Werbe‑
segments von den übrigen Rubrikinhalten unter scheid bar. In 91 der 413 analysierten 
Fälle waren explizit werb liche Segmente innerhalb solcher andersartig ge kennzeichneter 
Rubriken platziert. Die ge läufigste Platzie rung war und ist aber immer noch die 
Platzie rung oberhalb oder außerhalb des ge stalteri schen Rahmens um den gesamten 
Inhalt einer Seite, beispiels weise als sogenannte Hockeysticks oder Banner. Dies traf 
für rund die Hälfte der Werbesegmente zu.

Aus Risikosicht ist fest zustellen, dass Werbung im Content‑Bereich von Kindern 
schwieri ger einzu ordnen ist. Kinder haben gängige Schemata für die Kennzeich nungs‑
bezeich nungen von Werbung und Werberubriken. Sind Rubriken demgegenüber mit 
unspezifische ren Bezeich nungen, wie beispiels weise „Partner angebote“ be titelt, ist dies 
für junge Nutzer schwieri ger, dort automatisch auf werb liche Inhalte zu schließen. 
Daneben besteht das Risiko, dass durch die Erweite rung derarti ger Kennzeich nungs‑
begriffe die be stehen den kind lichen Erken nungs schemata in Frage ge stellt werden und 
die kind liche Orientie rung auf dem An gebot insgesamt er schwert ist. Auch bei so ge‑
nannten „Empfeh lungen“ oder „Tipps“ ist die Einord nung der Inten tion schwierig.

8.2.2.2 dynamiK der werbePlatzie rung

Werbliche An gebote werden in mehrerlei Hinsicht teils dynamisch auf Webseiten 
integriert. So ändern sich nach Tages zeit und Wochentag sowohl die Anzahl der 
platzierten Segmente als auch die Stellen und Größen der Werbeflächen.

Tages bezogene werb liche Dynamiken be ziehen sich auf einzelne Werbeflächen, 
z. B. Banner oder Hockeysticks, die im Tages verlauf von einzelnen Werbeanbietern 
alleine belegt werden. Die Anbieter schalten dann auf den gleichen Werbeflächen 
(unter schied liche) Werbung; beispiels weise wirbt ein Hersteller von Videospielen und 
Spielekonsolen auf einer Kinderwebseite über den Tag ver teilt für unter schied liche 
Produkte. Die zweite Variante der werb lichen Dynamiken bezieht sich auf rotierende 
Werbeflächen. Auf diesen wechseln Werbebot schaften unter schied licher Anbieter, meist 
in kurzem Abstand und aufeinander folgend. Drittens konnten Werbeflächen identifi‑
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ziert werden, auf denen sich nicht das be worbene Produkt, sondern die Darstel lungs‑
form einzelner werb licher Segmente (beispiels weise unter schied liche Darstel lungen zu 
einem Produkt) in kurzen Ab ständen bzw. über vier aufeinander folgende Mess zeit‑
punkte hinweg ändert. Die vierte Variante bezieht sich auf die Position und Anteile 
werb licher Segmente. Beispiels weise wechseln innerhalb einer Seite sowohl die werb‑
lichen als auch die inhalt lichen Segmente ihre Position, die Gesamtanord nung der 
Webseite ver ändert sich. Schließ lich sind zum Teil Unter schiede der Anzahl werb licher 
Segmente zwischen Wochen tagen und Wochen enden fest zustellen. Auf einigen der 
analysierten Webseiten wurden in den Morgen stunden sowie an Wochen tagen mehr 
Werbesegmente fest gestellt als zu späteren Tages zeiten oder an Wochen enden.

Was bei einer Einzelpunkt betrach tung aus recht licher Sicht unproblematisch ist 
(solange die Erkenn bar keit der Werbeelemente jeweils ge geben ist), kann aus medien‑
pädagogi scher Sicht ein Problem für die Orientie rung auf Onlineangeboten und die 
Aus bildung von Strukturwissen sein. Kinder finden sich in be kannten Onlineumge‑
bungen leichter zurecht und kennen die typischen Werbeflächen eines An gebots; ihr 
Umgang ist hier ver gleichs weise routiniert. Wechseln die Werbeflächen, Umfänge und 
Erschei nungs formen auf ent sprechen den An geboten, kann dies die Orientie rung und 
Sicher heit im Umgang mit Onlinewer bung unter minie ren.

8.2.2.3 zeitlich vOr geschaltete werbeinhalte (sOg. Pre-rOlls)

Werbung wird nicht immer zeit gleich mit dem auf gerufenen Inhalt an gezeigt; be‑
stimmte Erschei nungs formen von Onlinewer bung werden dem ge wünschten Inhalt 
zeit lich vor geschaltet, etwa beim Aufruf eines Videoclips oder eines Spiels.496 Während 
der Einzelinterviews zeigten die Kinder ein routiniertes Ver halten: Größtenteils wussten 
sie, dass es sich hier um Werbung handelte und klickten – sofern möglich – die Pre‑
Rolls weg, über sprangen sie nach einigen Sekunden oder warteten ab. Unter dem 
Gesichtspunkt des Erkennens zeigte sich, dass diese (sich auf drängende) Werbeform 
in der Regel sehr gut von den Kindern erkannt wurde. Zum Teil schien sie den Kindern 
auch durch ihre Ähnlich keit zu Formen der Fernsehwer bung ver traut. Die Bewer tungen 
von Pre‑Rolls durch die Kinder waren über wiegend sehr negativ: Wo viele Kinder 
ge nervt waren, die Pre‑Rolls aber als ge fühltes „notwendi ges Übel“ hinnahmen, argu‑
mentierten andere mit dem be grenzten Zeitlimit, welches ihre Eltern ihnen normaler‑

496 in der an gebots analyse wurden nur wenige pre-rolls erfasst, da hier die Start- und unter seiten die analyse ebenen bildeten. in 
den qualitativen rezep tions beobach tungen tauchten pre-rolls hingegen ver mehrt auf, wenn die Kinder z. b. ein Spiel spielen oder 
einen film ansehen wollten.
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weise für die Internetnut zung zu gestehen. Jedes der Pre‑Rolls mindert dieses Zeit‑
kontingent ohne erkenn baren Nutzen für die be troffenen Kinder. Die Kinder machten 
keinen Hehl daraus, dass sie sich durch solche Werbeformen ge nervt und in ihrer 
eigent lichen Onlinenut zung ge stört fühlen. Beide Belästi gungs situa tionen und der 
Umstand, dass die Kinder zeit weise an der ge wünschten Nutzung ge hindert werden, 
ge langen aus recht licher Sicht nicht in den Bereich der Unzumut bar keit (was einzelne 
Gerichte anders sehen können), medien pädagogisch aber er scheinen solche Formen 
problematisch, da die Kinder das Gefühl der Ohn macht gegen über ent sprechend auf‑
gedrängter Werbung haben können.

8.2.2.4 OPtisch vOr geschaltete werbung (sOg. Overlays, POP-uPs)

Neben der zeit lichen Vor schal tung werb licher Inhalte sind auch Werbe einblen dungen 
möglich, die sich optisch vor die eigent lichen Inhalte des An gebots legen, sogenannte 
Overlays oder Pop‑ups. Während die tradi tio nellen Pop‑ups auf grund brows erseiti ger 
Vor einstel lungen von allen Standardbrowsern ab geblockt werden, ist es gängige Praxis, 
sogenannte Overlays vor den Inhalt zu platzie ren. Anders als Pop‑ups, die sich in einem 
neuen Browser fenster öffne(te)n, er scheinen Overlays als vor gelagerte Sichtebene im 
gleichen Browser fenster, ge hören also fest zu der auf gerufenen Seite und führen ihre 
eigene Benutzer oberfläche, also z. B. Schließen‑Buttons oder Naviga tion mit sich.

Derartige Overlays sind im Rahmen der An gebots analyse auf Start seiten selten, 
auf Unter seiten von All‑Age‑ und Jugendseiten aber durch aus Praxis. Die Overlays 
„zwingen“ den Nutzer dazu, sich mit dem Werbeelement auseinander zusetzen, da es 
sich optisch vor die Inhalte schiebt; der Zugang zum er wünschten Inhalt wird so ver‑
wehrt bzw. ver zögert. Der Blick auf die Möglich keiten des Über windens der Overlays 
auf Kinder‑ und Jugendwebseiten zeigte, dass dort tendenziell die gleichen Naviga‑
tions formen präsent sind wie auf den All‑Age‑Webseiten insgesamt: Sofern die Overlays 
sich nicht nach kurzer Zeit automatisch schließen, können die Sichtebenen mittels 
„X“‑, „Schließen“‑ oder „Close“‑Buttons geschlossen werden.

Recht lich können be sonders auf dring liche oder zeitraubende Varianten auch von 
Overlays bereits umfasst werden, wenn die dadurch aus gelöste Belästi gung für Kinder 
unzu mutbar ist.

Auch im Hinblick auf diese Werbeformen zeigen Kinder, die Overlays kennen, 
einen routinierten Umgang: Sie haben die möglichen Schemata zum Über winden der 
auf gedrängten Werbeinhalte nicht nur ge lernt, sondern wenden die Schließ möglich keit 
so automatisiert an, dass ein Overlay oft in der Nutzungs praxis weg geklickt ist, bevor 
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die Inhalte fertig ge laden waren. Auf Werbung an gesprochen, war ihnen teils über‑
haupt nicht bewusst, dass es sich um Werbung handelte. Dort, wo Kinder auf untypi‑
sche Schließ möglich keiten trafen, zeigten sie sich dagegen deut lich irritiert.

Aus Sicht der Schutz ziele er scheinen Overlays grundsätz lich als Problem, da sie 
sich über raschend und unabänder lich vor den vom Kind ge wünschten Inhalt schieben. 
Das Gefühl der Fremdbestimm theit kann hier insoweit groß sein und das Lernen 
autonomer Hand lungs entschei dungen im Netz be hindern. An gesichts des be obach teten 
routinierten Umgangs mit den ent sprechen den Erschei nungs formen be trifft dies aber 
in erster Linie unerfahrene, jüngere Kinder oder aber Fälle untypi scher Schließ mecha‑
nismen.

8.2.2.5 hinweise auf ver lassen des inhalte angebOts

Eine in der An gebots analyse ge machte Beobach tung be trifft eine (seltene) Praxis in 
Fällen, in denen der Nutzer auf ein werb liches Segment ge klickt hat: Einige der unter‑
suchten An gebote wiesen beim Ver lassen des Inhalts angebots im Rahmen einer vor‑
geschal teten Trenn seite auf den Umstand hin, dass der Nutzer das An gebot ver lässt. 
Eine ent sprechende Praxis trägt dazu bei, Kindern sehr transparent Aus kunft darüber 
zu geben, was gerade passiert. Soweit dies im Rahmen einer ent sprechen den Trenn seite 
erfolgt, wird der Hinweis regelmäßig auch wahrgenommen. Andere Anbieter setzen 
hier allerdings auf Pop‑up‑Fenster, die einen ent sprechen den Hinweis ent halten. Pro‑
blematisch ist an dieser Hinweis form, dass alle gängigen Browser mittlerweile standard‑
mäßig Pop‑ups blockie ren, sodass der gut ge meinte Hinweis in ab sehbar allen Fällen 
nicht an gezeigt wird.

Aus Sicht der Schutz ziele wäre es für Kinder hilf reich, absehen zu können, bei 
welchen Klicks sie das An gebot ver lassen. Die Förde rung der Antizipa tions fähig keit 
und das Wissen um Strategien, wie man zum Ursp rungs angebot zurück gelangt, kann 
in diesem Kontext weitere Unter stüt zung bieten.

8.2.3 gestalteri sche Oder inhalt liche annähe rung  
vOn werbung und inhalt

Risiken für die Erreichung der Schutz ziele können sich auch dort ergeben, wo die 
Werbung im Ver gleich zum Inhalt ähnlich ge staltet ist oder die Werbeabbil dungen 
inhalt liche Bezüge zum Werbeumfeld auf weisen.
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8.2.3.1 gestalterisch ähnliche werbung

Die An gebots analyse hat Werbeformen ge zeigt, die sich hinsicht lich der Farbwahl, 
Typografie und Anord nung der sie um geben den Gestal tung (stark) annähern. Diese 
Formen an gelehnter Gestal tung sind in der Unter zahl  – es über wiegt die Mehrheit 
der Fälle, bei denen Werbesegmente keine ge stalteri sche Ähnlich keit zur Webseite 
auf weisen. Zudem sind die optisch an gelehnten Werbesegmente in der Regel ge‑
kennzeichnet, wenn auch nicht immer mit allgemein verständ lichen Begriffen oder in 
einer sofort erkenn baren Kennzeich nungs größe und ‑farbe. Recht lich ist in Fällen 
an gelehnter Werbegestal tung die aus drück liche Kennzeich nung an gezeigt, diese führt 
aber nur dann zu einer Rechtmäßig keit der Werbeform, wenn die Kennzeich nung 
vom Durch schnitts nutzer erkannt wird. Zu kleine, vom Kontrast her zu schwache 
oder vom Begriff her unklare Bezeich nungen sind insoweit reine pro‑forma‑Kennzeich‑
nungen, die gerade nicht die Erkenn bar keit gewährleisten, aus recht licher Sicht eher 
alibi haft wirken und das Werbe erkennen von Kindern eher schwächen.

Insbesondere jüngere Kinder greifen zur Interpreta tion von Informa tionen oftmals 
auf ge stalteri sche Hinweise beim Werbe erkennen zurück, darunter auch die ge stalteri‑
sche Ab grenz bar keit. Gestalteri sche Merkmale sind daher für das Werbe erkennen 
in  Onlineumge bungen für Jüngere be sonders essenziell. Formen „kaschierter“ oder 
„camouflierter Werbung“ (LMK 2014) sind daher be sonders anfällig für Miss verständ‑
nisse und Irrefüh rungen bei Kindern und stellen ein Risiko für ihre Hand lungs‑
autonomie dar (vgl. ebd.).

8.2.3.2 inhalt liche bezüge zwischen werbung und seiten inhalt

Kinder kommen bei ihrer Onlinenut zung mit werb lichen Inhalten in Kontakt, bei 
denen die dargestellten Marken oder Produkte einen engen Bezug zu den Inhalten des 
Gesamtangebots auf weisen. So weist rund ein Viertel der in der An gebots analyse 
identifizierten Werbesegmente inhalt liche Bezüge zur um geben den Webseite auf. Für 
Kinder sind solche Werbesegmente, die sich inhalt lich nicht eindeutig vom Inhalt der 
Kontext‑Webseite ab grenzen, schwerer als Werbung identifizier bar als Werbeinhalte, 
die Produkte oder Leistun gen aus komplett anderen Lebens bereichen darstellen.

Aus recht licher Sicht er scheint Werbung mit einem Bezug zu den sie um geben den 
Inhalten nur soweit recht lich relevant, wie ihre Erkenn bar keit darunter leidet. Eine 
Einord nung als Werbung kann hier vor allem Kindern schwerfallen, da sie die in der 
Werbung ge zeigten Inhalte als Differenzie rungs kriterium nutzen.
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8.2.3.3 beObach tung: adaPtiOn der werbeästhetiK

Mit der Problemlage der ge stalteri schen (aber teils auch inhalt lichen) Ähnlich keit eng 
zusammen hängt die Beobach tung, dass sich redaktio nell be sonders heraus gestellte 
An gebot sinhalte (z. B. „Teaser“) zunehmend Gestal tungs formen be dienen, wie sie die 
Werbeformen nutzen, z. B. schnelle Bildfolgen, Rotation, vom übrigen Inhalt ab gesetzte 
Boxen, Größen oder Formen. Recht lich kann die Nutzung werbeähn licher redak tio‑
neller Inhalte die Erkenn bar keit der Werbung ver ringern, Spruchpraxis existiert hierzu 
aber bisher nicht. Aus medien pädagogi scher Sicht ist zu be fürchten, dass der Kampf 
um Auf merksam keit inhalt licher und werb licher Inhalte zunimmt, was die Differenzie‑
rungs problematik zusätz lich erhöht.

8.2.4 einsatz vOn anreizen

Werbung im Netz arbeitet mit unter schied lichen Anreizen, um das Interesse der 
Werbe rezipienten zu wecken. Neben dem Einsatz zugkräfti ger Testimonials, also etwa 
Prominenten, be kannten Medien figuren oder kinder affinen Protagonisten, nutzt Online‑
wer bung spieleri sche Anreize, stellt Gewinn möglich keiten in Aus sicht oder richtet 
Appelle an die Nutzer.

8.2.4.1 idOle

Beworbene Produkte oder Dienst leis tungen werden häufig von Testimonials oder in 
den Kindern aus anderen Kontexten be kannten Welten präsentiert. So werden beispiels‑
weise Figuren oder Charaktere aus Kinder sendun gen ein gesetzt (z. B. der Chima‑Löwe, 
Hannah Montana) – teils, um ein anderes Produkt zu be werben, teils fungie ren diese 
Figuren selbst als Marken und sind als Merchandising‑Objekte erhält lich.

Recht lich sind ent sprechende Werbeformen bislang nur dort problematisch, wo 
die ein gesetzten Personen das be sondere Ver trauen der Kinder ge nießen; die reine 
Schaf fung von er höhter Auf merksam keit, weil ein Kind die ab gebildete Person oder 
Figur gut findet oder mag, ist dagegen recht lich noch nicht relevant.

Das Risiko dieser Anreize besteht unabhängig von dem Ver trauen darin, dass die 
be worbenen Produkte und Dienst leis tungen für die Kinder per se mit einem höheren 
Wieder erken nungs wert einher gehen, emotional ge färbt und mit hohem Erlebnis wert 
ge koppelt sind. Wird ein Produkt oder eine Dienst leis tung durch eine der Zielgruppe 
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meist be kannte Person be worben und handelt es sich bei dieser darüber hinaus noch 
um eine idolisierte Person, kann dies dazu führen, dass die Glaubwürdig keit der 
Werbebot schaft für den jungen Nutzer erhöht (bzw. über höht) wird. Die Präsenta tion 
in be kannten Settings kann eine höhere Akzeptanz bzw. eine geringere Refle xions‑
fähig keit in Bezug auf das Beworbene bei den Kindern be wirken und sich so negativ 
auf die Hand lungs autonomie aus wirken.

8.2.4.2 (gewinn-)sPiele Oder sPieleri sche inhalte

Kinder sind spieleri schen Inhalten gegen über sehr auf geschlossen. Werden kommerzielle 
Inhalte in einen spieleri schen Kontext ein gebunden, wird die Zuwen dung von Kindern 
zur Werbebot schaft deut lich be günstigt. Im Rahmen der Rezep tions analyse konnten 
während der Nutzung der Kinder ver schiedene Formen der Einbin dung kommerzieller 
Kommunika tion in Spielekontexte fest gestellt werden 497: So werden audiovisuelle 
Werbeformen häufig vor, während oder nach Onlinespielen geschaltet. Hier ist die 
Motiva tion für Kinder, die Werbung hinzu nehmen und abzu warten, be sonders groß, 
weil z. B. die Werbeinhalte der letzte Schritt bis zum herbei gesehnten Spielstart sind. 
Daneben existie ren An gebote auf Hersteller seiten, die be stimmte Marken, einzelne 
Marken produkte oder Produkt paletten eines Herstellers in spieleri sche An gebote ein‑
binden, bei denen der Nutzer mit den Produkten inter agie ren kann oder in denen die 
Produkte oder Produkt testimonials und ‑maskottchen als Spielavatare fungie ren (sog. 
„Advergames“, vgl. Dörr et al. 2011). Als Zugangs anreiz zu derarti gen spieleri schen Pro‑
dukt  welten dienen neben klassi scher Onlinewer bung teils offline distribuierte Zugangs‑
codes in Anzeigen oder auf Produkt verpac kungen (cross mediales Marketing).

Recht lich sind ent sprechende Handlun gen dort zu greifen, wo insbesondere mithilfe 
von aleatori schen Mitteln ein über mäßiges Hinein ziehen von Kindern in die spieleri‑
sche Auseinander setzung mit dem Marken produkt erfolgt. Voraus setzung dabei ist, 
dass die Werbung den Spieltrieb Jüngerer ge zielt aus nutzt, was nicht bei jeder Form 
spieleri scher Anreize ge geben ist.

Das Risiko hier besteht darin, dass bei Kindern ein so starker Hand lungs impuls 
vom Spielanreiz aus geht, dass das Einnehmen einer kritischen, ggf. auch reflexiven 
Einstel lung deut lich er schwert ist.

497 im rahmen der an gebots analyse wurden diese formen nicht er mittelt, weil die ent sprechen den inhalte gemäß des analyseschemas 
nicht auf gerufen wurden.
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Ähnliches gilt für Gewinn spiele, Ver losungen und das Ver sprechen von Vor teilen. 
Ob auf (journalistisch‑)redak tio nellen Webseiten, Produkt‑ und Herstellerwebseiten 
oder Service‑ und Einstiegs portalen – es werden Malwettbewerbe, Preis verlo sungen, 
Wissens‑Spiele an geboten, es gibt Promi‑Outfits, Fanpakete zum Kinofilm, iPods, 
Film‑DVDs, Luxus‑Zahnbürsten, Beauty‑Pakete u. v. m. zu gewinnen. Auch über 
Gewinn spiele können Anreize für Kinder gesetzt werden, sich näher mit der Werbung 
auseinander zusetzen oder an dem ent sprechen den (Gewinn‑)Spiel teilzunehmen. Ge‑
winn spiele und Wettbewerbe, die von Kinder seiten redak tionen an geboten werden, 
weisen eben falls regelmäßig einen werb lichen Anteil auf, soweit es um die Darstel lung 
des zu gewinnen den Produkts geht. Durch die be sonders positive Heraus stel lung der 
Preise/Gewinne scheinen zwei Problemebenen auf: Zum einen er scheinen Inhalte, die 
das aus gelobte Produkt be sonders an preisen; an gesichts von Schleichwerbe verboten 
sind diese Fälle bereits recht lich umhegt. Zum anderen kann aus dem Anreiz ein ver‑
ringerter Refle xions grad im Hinblick auf die meist folgende Daten eingabe folgen. 
Letzteres ist in erster Linie ein Problem des Daten schutz rechts, nicht des Werberechts – 
die Methode, an personen bezogene Daten des Kindes zu ge langen, unter scheidet sich 
strukturell aber nicht von Methoden zur Setzung von Auf merksam keits anreizen.

Eine weitere, (noch) selten anzu treffende Praxis im Rahmen von spieleri schen 
Inhalten oder Gewinn spielen ist das Ver sprechen virtueller Items, be sonde rer Preise, 
ge steigerter Chancen auf einen Gewinn oder des Zugangs zu exklusiven Inhalten unter 
der Voraus setzung, dass man zuvor meist audiovisuelle Werbeinhalte vollständig re‑
zipiert. Dieser Trend zu Deals „Gegen leis tung für Werbeaufmerksam keit“ ist risiko‑
behaftet, da es bei Kindern einen schwer abwend baren „Zwang“ zur Werberezep tion 
zur Folge haben kann. Recht lich besteht hier insoweit ein Graubereich, da unklar ist, 
inwieweit Kinder hier aus genutzt werden, und zudem das Ziel einer ggf. be stehen den 
Aus nutzung nicht die Herbei führung eines Kauf entschlusses ist, sondern ledig lich die 
mehr oder weniger „freiwillige“ Rezep tion des Werbeinhalts.

8.2.4.3 crOss mediales marKeting

Cross mediales Marketing wird in zwei Richtun gen ge nutzt. Zum einen werden in bzw. 
aus Massen medien be kannte Marken und Figuren durch cross mediales Merchandising 
von einer Sendung in andere Konsum‑ und Produkt bereiche über tragen. Zum anderen 
werden von am Markt erfolg reichen Produkten auch audiovisuelle Inhalte produziert. 
In beiden Fällen strahlt die Bekannt heit und positive Konnota tion der einen Seite 
gleichzeitig auf die Inhalte oder Produkte der anderen Seite aus.
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Werberecht lich ist cross mediales Marketing in der Regel nicht relevant; solange 
die eine Seite nicht explizit für ein konkretes Produkt der anderen Seite wirbt, ist von 
einer spezifi schen Absatz förde rungs absicht nicht ohne Weiteres auszu gehen.

Aus Sicht von möglichen Risiken für die Schutz ziele ist prinzipiell beiden Strate‑
gien der gleiche Aspekt immanent: Produkt und Medien inhalte sind aus Kinder sicht 
schwerer trenn bar, die Sendung ist immer auch auf merksam keits steigernd für die 
Merchandisingartikel, und käuf liche Produkte sind immer gleichzeitig eine Erinne rung 
an den ver fügbaren Medien inhalt. Anderer seits zeigt sich, dass es den Kindern teils 
leichter fällt, Werbung zu identifizie ren, wenn sie eine Marke (eine Sendung/eine Figur/
ein Produkt) aus anderen Kontexten (wieder er‑)kennen.

8.2.4.4 ansPrache; aPPelle

Die An gebots analyse hat ge zeigt, dass sich im Onlinebereich viele und teils neue 
Formen der Ansprache finden. Direkte, teils appellative Ansprachen – auch im Umfeld 
von Kinder‑ und Jugendwebseiten – sind gängige Praxis. Insbesondere auf Service‑ und 
Einstiegs portalen war der Anteil direkter Appelle hoch. Direkte Ansprachen können 
dabei sach lich‑informativ, inter aktiv, reflexiv‑kritisch oder direkt‑auffordernd formuliert 
sein und sind damit sehr facetten reich. Die recht liche Rahmung ist be grenzt auf das 
Verbot direkter Kaufaufforde rungen an Kinder und umfasst ge zielte Hand lungs‑
aufforde rungen in der Regel nicht.

Direkte Appelle, die „nur“ auf eine Auseinander setzung mit dem werb lichen Inhalt 
oder auf eine be stimmte Handlung (außer dem Kauf) gerichtet sind, können sich aber 
als problematisch er weisen, wenn sie in ihrer Ansprache intensiv sind und an Emotio‑
nen, Wünsche oder Ängste appellie ren und damit die geringere Refle xions fähig keit 
von Kindern für ihre Zwecke nutzen. Auch Imperative, die nicht kaufbezogen sind, 
können sich als problematisch er weisen, insbesondere wenn sie auf dahinter liegende, 
mittel bare Kaufop tionen ver weisen.

8.2.5 (PädagOgi sche) anbieterinfOrma tiOnen zu Onlinewer bung

Die An gebots analyse hat ge zeigt, dass nur wenige An gebote Informa tionen über ihren 
Einsatz von Werbung und zu Onlinewer bung generell vor halten. Selbst dort, wo Inhalte‑
anbieter ent sprechende Informa tions angebote machen, sind diese Werbe kompe tenz  seiten 
so wenig kinder affin ge staltet und formuliert, dass eine Beschäfti gung durch Kinder 
(und ver mutlich auch durch Eltern) damit in der Regel aus geschlossen sein dürfte.
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8.2.6 quantität der werbesegmente und -fOrmate

Die meisten der in der An gebots analyse identifizierten Werbesegmente sind grafisch 
ge staltet. Dies trifft für die All‑Age‑Webseiten genauso zu wie für Kinder‑ und Jugend‑
webseiten. Aber auch textuelle, animierte und filmische Segmente konnten identifiziert 
werden.

Das Problem der Erkenn bar keit liegt hier nicht so sehr in der grafischen, textuellen 
oder filmischen Gestal tung von Werbesegmenten, sondern in der Gesamt struktur von 
Internet seiten, die mit den gleichen Elementen arbeiten, für die Inhalte genauso wie 
für Werbung; einzelne Seiten bieten den Nutzern in ihrer Gesamt heit eine hohe Anzahl 
auf merksam keits heischen der Segmente mit unter schied lichen Inten tionen. Alles blinkt, 
bewegt sich oder ist inter aktiv ge staltet.

Je mehr unter schied liche Segmente ein An gebot auf weist, und je mehr diese 
Segmente mit optischen oder ge stalteri schen Kniffen um Auf merksam keit buhlen, 
desto schwieri ger wird es, unter schied liche Inhalte voneinander abzu grenzen und den 
Über blick über die Einzelinten tionen der Kommunika tionen zu wahren. Insbesondere 
bei Kindern kann es hier zu Fehleinschät zungen, Miss verständ nissen oder schlicht ver‑
sehent lichen Klicks kommen. Alle drei Fälle aber stellen ein Risiko für die Handlungs‑
autonomie dar und können die kritische Nutzung des Gesamtangebots hemmen.

8.3 PrOblemlagen im hinblicK auf die  
infOrmatiO nelle selbst bestim mung:  
infOrma tiOns flüsse und daten verarbei tung

In Bezug auf das Erreichen des normativen Ziels der Ausübung informa tio neller Selbst‑
bestim mung im Schnittbereich von Kindern und Onlinewer bung zeigen sich bei der 
Zusammen sicht der Ergeb nisse die folgen den Problemlagen.

8.3.1 daten schutz hinweise der inhalte anbieter

Die Mehrzahl der Anbieter hält Hinweise auf den Nutzer daten schutz bereit, etwa in 
Form von Links auf seiten wie „Daten schutz hinweise“, „Daten schutz“ und „Privacy 
Policy“. Ent sprechende Links finden sich hauptsäch lich im Footer aller Seiten des An‑
 gebots, meist in unmittel barer Nähe zu Kontakt‑ oder Impressum‑Verweisen. Möchten 
Kinder oder Eltern mehr über die an gewandten Daten schutz standards eines Anbieters 
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wissen, so bieten diese Texte ent sprechende Hinweise. Der dort ver wendete Sprachstil 
weist aber teils Rechts begriffe oder komplexe Satzkonstruk tionen auf, und ist vom 
Sprachstil her insgesamt für Kinder (aber auch für Eltern) schwer ver ständ lich.

8.3.2 bewusste daten eingabe

Die Ab fragen von personen bezogenen Daten im Rahmen von Gewinn spielen, Ver‑
losungen oder Registrie rungs abläufen sind kein unmittel bar werbespezifi scher Aspekt, 
sondern eher dem Bereich Marketing zuzu ordnen. In der An gebots analyse konnte 
allerdings eine mitunter diffuse Abfrage von Daten fest gestellt werden. Auf 58 Landing 
Pages gab es die Möglich keit der Eingabe persön licher Daten 498. Neben der E‑Mail‑
Adresse wurden häufig die Adresse, der Name, das Geburts datum sowie das Geschlecht 
ab gefragt. Selbst Schuhgröße, Konfek tions größe und letzter Arztbesuch waren teils 
Thema der Formulareingaben. Hier zeigen die Ergeb nisse der An gebots analyse, dass 
tatsäch liche, gewinn spiel basierte Teilnahmebedin gungen regelmäßig in der unmittel‑
baren Nähe der Daten eingabe ver linkt sind. Bei kinder affinen Fällen erfolgt der 
Hinweis, dass die Daten eingabe das Einverständnis der Eltern voraus setzt, oft nur 
innerhalb der Teilnahmebedin gungen und nicht direkt im Rahmen der Daten eingabe. 
Hier besteht das Risiko, dass Kinder ihre persön lichen Daten ein geben, weil sie den 
ledig lich ver linkten Hinweis nicht sehen. Soweit die (ver linkten) Teilnahmebedin gungen 
eine Einwilli gung in die Daten verarbei tung vor sehen, reicht dies für eine rechts wirksame 
Einwilli gung nicht aus. Die daten schutz recht liche Einwilli gung muss vielmehr von 
den übrigen Teilnahmebedin gungen ge trennt und aus drück lich er folgen, etwa durch 
ein bewusst zu aktivie ren des Häkchen auf der Seite des Teilnahmeformulars.

Durch Gewinn spiele oder das Ver sprechen von be stimmten Vor teilen bei der 
Teilnahme, aber auch durch direkte Hand lungs appelle können Kinder teils ge zielt zur 
Daten eingabe motiviert werden. Im Daten schutz recht besteht hier die Voraus setzung, 
dass die Einwilli gung (der Eltern) freiwillig er folgen muss, Druckmittel oder das Aus‑
nutzen von kind lichen Trieben würden diese Voraus setzung unter minie ren. Es sind 
aber Situa tionen denk bar, in denen Kinder durch starke Anreize zur Teilnahme moti‑
viert werden und dann – besten falls unter Einbeziehung ihrer Eltern – die ab gefragten 
Daten ein geben. Recht lich sind diese Situa tionen kaum zu fassen, eine Ver gleich bar keit 
zu den Kaufmotivatoren‑Situa tionen drängt sich hier aber auf.

498 zum teil mehrfachnen nungen.
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Das Risiko einer un bedachten Eingabe personen bezogener Daten von Kindern 
besteht darin, dass die Daten je nach Tragweite der Einwilli gung auch an Dritte 
weiter gegeben werden können, das Kind also die Kontrolle darüber ver liert, wer diese 
Daten zu welchen Zwecken weiter verarbeitet. Gerade eine spätere persön liche Ansprache 
des Kindes durch Dritte kann eine be sondere Ver trauens würdig keit oder ver meint lichen 
sozialen Druck auf Kinder auf bauen. Für die Gewährleis tung informa tio neller Selbst‑
bestim mung wären ent sprechende Situa tionen abträg lich.

8.3.3 un bewusste daten verarbei tung und beObacht bar Keit

Insbesondere die Cookie‑Analyse hat ge zeigt, dass der Einsatz von Tracking‑Technologie 
gängige Praxis von Inhalte anbietern und Werbedienst leistern ist. Im Bewusstsein der 
Nutzer ist die Thematik bisher noch wenig in den Vordergrund ge treten.  Selbst aus 
Experten sicht er scheint Tracking als Blackbox, in die man ohne Anbieterwissen keinen 
tiefgreifen den Einblick in die Informa tions flüsse, Daten verarbei tungs vorgänge und 
insbesondere den Grad der Anonymisie rung und Pseudonymisie rung erhält. Für die 
Gewährleis tung informa tio neller Selbst bestim mung ent steht bei den Kindern so nach 
und nach ein diffuses Gefühl der Beobachtet heit und damit die Gefahr der Anpas sung 
der Onlinenut zung an ein ver meint lich konformes Ver halten. Das Ziel einer unbe‑
einträchtigten Persönlich keits entwick lung ist dadurch jeden falls tangiert – auch, wenn 
konkrete Aus wirkungen solcher panopti schen Um gebun gen bislang wissen schaft lich 
nicht hinreichend unter sucht wurden.499

Soweit Tracking‑Technologien zur Erstel lung pseudonymer Nutzer profile ge nutzt 
werden, die nur mit un verhältnis mäßig hohem Aufwand auf eine Einzelperson rück‑
führ bar sind, ist das Recht auf informatio nelle Selbst bestim mung nicht unmittel bar 
be troffen, da die ver arbei teten Daten gerade nicht mehr personen bezogen bzw. personen‑
bezieh bar sind. Dennoch weisen auch diese Ver fahren Aspekte auf, die eine Schutz‑
ziel relevanz haben können: Durch die Aus wertung großer Daten bestände und der 
Konsolidie rung auf seiten der inter mediären Anbieter er scheint eine fast lücken lose 
Beglei tung eines Nutzers während einer oder gar aller Nutzungs ses sions möglich. 
Einer seits kann es –  etwa durch den Umstand, dass mehrere Nutzer ein Endgerät 
be nutzen – zu der Abände rung, Erweite rung oder Fehlerhaftig keit von Nutzungs profilen 

499 vgl. oermann, Das „Kommunika tions panopticon“ als heraus forde rung für die Daten schutz regulie rung von inkludie ren den online-
kommunika tions diensten, DSritb 2013, 53 ff.
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kommen, die den tatsäch lichen Interessen des Kindes nicht ent sprechen. Damit kann 
das Kind (theoretisch) auch solche Werbung er halten, die im besten Fall für das Kind 
schlicht uninteressant oder belang los ist, im schlechtesten Fall ent wick lungs beein‑
trächtigend sein kann. Außerdem ist dabei der Aspekt nicht zu ver nachlässigen, dass 
das Anlegen von (pseudonymen) Nutzer‑ oder Interessen profilen Kinder in einem 
Ent wick lungs stadium zu kategorisie ren ver sucht, das ge kennzeichnet ist durch immer 
wieder kehren des Aus probie ren unter schied licher Persönlich keits facetten und sozialer 
wie antisozialer Ver haltens weisen; Kinder und Jugend liche weisen ein hochgradig 
instabiles Persönlich keits profil auf, das durch Trackingtechnologien artifiziell ein‑
geordnet und fest geschrieben wird. Durch das so be stehende Risiko einer Fehleinord‑
nung und darauf basieren den Aus liefe rung ver meint lich nutzu ngs‑ oder interessen‑
basierter Werbeinhalte können experimentell ein gegangene Interessen oder Themen 
auf Nutzer seite faktisch zementiert werden, sodass sich neue Interessen ggf. schwieri‑
ger aus bilden können. Die im Rahmen von Onlinenut zung diskutierte „Filter Bubble“ 
kann hier ent sprechend dadurch ent stehen, dass sich derzeitige Interessen des Kindes 
und die darauf basierten Werbeinhalte gegen seitig ver festi gen. Aus Sicht einer unbe‑
einträchtigten Persönlich keits entwick lung sind ent sprechende Ent wick lungen aber nicht 
optimal.

In Bezug auf die in der Praxis er teilten Einwilli gungen und Ver arbei tungen perso‑
nen  bezogener Daten wurde oben fest gestellt, dass deren Grundlage die Aussage der 
daten verarbeiten den Stellen ist. Zudem hat die Selbst kontrolle hier jüngst Ver haltens‑
kodizes und Lizenzie rungs verfahren ein geführt, die in der Lage sind, das Über hand‑
nehmen beim Aus spielen kinder spezifi scher Werbung an kind liche Nutzer zu ver‑
hindern. Der ge wählte Ansatz blieb aber nicht ohne Kritik. Zum einen findet in der 
Praxis auch bei Kindern Tracking grundsätz lich statt, auch das Anlegen von (gemäß 
der Selbst kontroll vorgaben um kindspezifi sche Interessens egmente ver ringerten) Nutzer‑
profilen erfolgt wie bei Erwachsenen. Zum anderen ver folgt die Werbeindustrie einen 
Opt‑out‑Ansatz, d. h. das Tracking wird grundsätz lich vor genommen, wenn der Nutzer 
nicht die Ab wahlmöglich keiten durch anbieter seitig vor gehaltene Opt‑out‑Cookies 
oder durch die Einstell möglich keiten auf youronlinechoices. eu wahrnimmt. Dies ent‑
spricht zwar der Rechts logik des § 15 Abs. 3 TMG, steht aber aus Sicht von Teilen der 
Literatur nicht im Einklang mit den Vor gaben der EU‑Cookie‑Richtlinie, die eine 
vor herige Einwilli gung dort ver langt, wo Informa tionen auf Nutzer seite ge speichert 
werden.500

500 Schröder, DSritb 2013, 173 ff.
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8.4 gemeinschafts fähig Keits bezOgene PrOblemlagen:  
Jugendschutz relevante werbeinhalte

Kinder können in Kontakt mit werb lichen Inhalten kommen, die nicht alters gerecht 
sind bzw. eine freie Persönlich keits entwick lung des Kindes be einträchti gen können. 
Neben den aus dem Jugendschutz recht be kannten Kategorien können auch weitere 
aus medien pädagogi scher oder ent wick lungs psychologi scher Sicht relevante Problem‑
felder auf scheinen. In Bezug auf das Erreichen des normativen Ziels der kind lichen 
Ent wick lung hin zu einer selbst bestimmten und ge meinschafts fähigen Persönlich keit 
im Schnittbereich von Kindern und Onlinewer bung zeigen sich bei der Zusammen‑
sicht der Ergeb nisse die folgen den Problemlagen.

8.4.1 gewalt Oder sexuali tät

Werbung, deren Inhalte für Kinder als unge eignet er scheinen (z. B. gewalt tätige Inhalte, 
Geschlechter rollenklischees, Chatforen, Partnerschafts börsen), konnte im Rahmen der 
An gebots analyse als eher seltene Praxis be obachtet werden. Dennoch ist die grundsätz‑
liche Problematik des Erscheinens derarti ger Werbeinhalte bei der Onlinenut zung von 
Kindern nicht gänz lich von der Hand zu weisen.

Dort, wo tatsäch lich ent wick lungs beeinträchtigende Werbeinhalte vor liegen, besteht 
ein recht lich wie institutio nell gut auf gestellter Rahmen, in dem die staat liche Medien‑
aufsicht sowie die Selbst kontrolle der Wirtschaft in einem System regulierter Selbst‑
regulie rung ver schränkt ist. Diskutier bar wären z. B. Werbun gen für Flirtportale und 
Partnerbörsen im Kontext von Seiten, die sich zumindest an Jugend liche richten; der 
ent wick lungs beeinträchtigende Aspekt besteht hier in der möglichen Wahrneh mung, 
dass es online stets flirt willige, intelligente, gut aus sehende Menschen gibt, was ein 
Kennen lernen über traditio nelle Wege weniger wichtig er scheinen ließe. Auch eine 
ge walthaltige Werbung für einen einfachen Online‑Ego‑Shooter tauchte öfter im 
Kontext von Seiten auf, die sich auch an Kinder und Jugend liche rich teten. Die 
Werbedarstel lung mit einem auf Gegner gerich teten Gewehr und Faden kreuz sowie 
dem Befehl „Erschieße drei deiner Feinde!“ kann nach der hier ver tretenen Ansicht 
für Kinder unter 14 Jahren ggf. ent wick lungs beeinträchtigend sein.

Eine auch aus Jugendschutz sicht ent stehende Problemlage sind die oben an ge‑
sprochenen Nutzer profile, die im Rahmen von Tracking anfallen. Nutzen mehrere 
Personen ein Endgerät oder einen Account, also etwa die Kinder mit Eltern oder 
älteren Geschwistern zusammen, kann es theoretisch zu Situa tionen kommen, in denen 
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nicht alters gerechte Werbeinhalte an das Kind aus geliefert werden, da der Profiling‑
Dienst leister noch das Konsumenten profil des älteren Nutzers „be liefert“. Die Ver‑
gleichs analyse hat ein Szenario er stellt, in dem jeden falls die Möglich keit an gelegt war, 
ent wick lungs beeinträchtigende Werbung an den Erwachsenen rechner auszu liefern  – 
jugendschutz recht lich problemati sche Werbeinhalte sind dort aber nicht auf gefallen. 
Das kann ein Hinweis auf die geringe Praxis relevanz sein, aber auch durch die methodi‑
sche Vor gehens weise bedingt sein 501; dennoch sollten Eltern für das Risiko sensibilisiert 
werden, dem mit der Einrich tung eines eigenen Kinderprofils sehr leicht präventiv 
be gegnet werden kann.

8.4.2 alKOhOl und nahrungs mittel

In der An gebots analyse – vor allem auf General‑Interest‑Seiten und in An geboten, die 
sich an Jugend liche rich teten – fand sich (selten) Werbung für Alkohol. Recht lich sind 
derartige Werbeinhalte auf An gebote, die sich an Jugend liche richten, unzu lässig – auch 
wenn Jugend liche ab 16 Jahren (in Beglei tung der Eltern ab 14) alkoholhaltige Getränke 
wie Bier, Wein oder Sekt konsumie ren dürfen. Der Eindruck der Allgegen wärtig keit 
und allgegen wärti gen Ver fügbar keit von Alkohol auch für Kinder und Jugend liche 
kann hier nach Sicht des Gesetz gebers automatisch eine negative Folge für die Ent‑
wick lung Minderjähri ger haben. In Bezug auf aus Ernäh rungs sicht problemati sche 
Nahrungs mittel fanden sich in der An gebots analyse bezogen auf Kinder seiten keine 
Beispielfälle. In diesem Bereich hat sich die Lebens mittel‑ und Werbeindustrie ver‑
gleichs weise restriktiven Selbst verpflich tungen unter worfen, die offen bar ent sprechende 
Aus wirkungen auf die Praxis haben.

8.4.3 Klischees bei geschlechter rOllen und KörPerbild

Unter halb gesetz licher Vor gaben ver fügt die Werbeselbst kontrolle teils über Ver haltens‑
regeln, die auch die Durch setzung von Standes recht und medienethi schen Regeln 
er möglichen. Die relevanten Fälle der An gebots analyse be rührten vor allem die unter‑
recht liche Ebene, soweit es dabei um die Ver mitt lung fragwürdi ger Schön heits ideale, 
Diäten und Körperbilder, Partnerbörsen oder klischee hafter Geschlechter rollendarstel‑

501 eine erklä rung kann sein, dass die be suchten an gebote auf grund ihres guten rufes nur mit Werbenetz werken kooperie ren, bei 
denen reputa tions schädigende Werbeinhalten aus geschlossen sind.
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lungen ging. Die ver hältnis mäßige Selten heit von ent sprechen den Werbeformen auf 
kinder‑ oder jugendaffinen Seiten kann hier eine Erklä rung dafür sein, dass ent‑
sprechende Inhalte nur selten zu einer Beschwerde bei der Selbst kontrolle führen oder 
anlass los von der Selbst kontrolle ent deckt werden.

8.5 struKturelle und sOnstige PrOblemlagen

Neben den schutz ziel bezogenen Problemlagen haben insbesondere die recht liche Analyse 
sowie die Experten gespräche strukturelle Aspekte zutage ge fördert, die für einen effek‑
tiven Ordnungs rahmen in der Werberegulie rung hinder lich sein können.

8.5.1 struKturelle ent KOPP lung vOn werbung und inhalt und  
der anbieter begriff

Die Aus liefe rung von Werbeinhalten auf Werbeflächen in Gesamtangeboten erfolgt 
zunehmend individuell nutzer bezogen. Damit einher geht ein schwinden der Einfluss 
der Inhalte anbieter auf die konkreten Werbeinhalte und deren Gestal tung; gleichzeitig 
steigen die Einfluss nahmemöglich keiten auf seiten der Werbedienst leister, die je nach 
Akteurs konstella tion weder der Medien aufsicht noch dem Nutzer bekannt sind und 
bisher auch nicht in medien politi sche Gesprächsforen einbezogen werden. Recht liche 
Vor gaben knüpfen hier zentral am Anbieter begriff an, bei hybriden oder modular 
zusammen gesetzten Diensteformen führt dies dazu, dass es eine Mehrzahl adressier‑
barer Anbieter gibt. Dies haben die (Tele‑)Medien aufsicht und die Ver braucherzentralen 
bisher nicht aus reichend ver inner licht, die Daten schutz aufsicht jeden falls nicht systema‑
tisch – üblicher weise werden die Inhalte anbieter an gegangen. Mit dieser Vor gehens weise 
können Einzel verstöße ab gestellt werden, während ggf. die gleiche Werbung auf vielen 
anderen An geboten weiter läuft.

8.5.2 vOllzug gesetz licher und selbstregulativer vOr gaben

Über die tatsäch liche Effizienz des Vollzugs im Bereich der medien ord nungs‑ und 
daten schutz recht lichen Vor gaben sowie den dadurch auf Anbieter seite ge fühlten ver‑
meint lichen Vollzugs druck kann diese Studie keine Aussage treffen. An gesichts der 
im Bereich des Jugendmedien schutzes öffent lich diskutierten Themen bleibt aber 
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immerhin fest zustellen, dass Werbung hier kaum eine Rolle spielt 502; im Bereich des 
Wettbewerbs rechts setzt in erster Linien der Ver braucherzentrale Bundes verband e. V. 
(vzbv) Akzente durch systemati sche Sichtung ganz konkreter wettbewerbs recht licher 
Ver stöße mit zahlen mäßig ent sprechend vielen Ab mahnungen und an schließen den 
Gerichts verfahren.

Aus steue rungs wissen schaft licher Sicht fällt dabei auf, dass das Wettbewerbs recht 
dort einen geringen Anreiz zur Ab mahnung von Wettbewerbern stellt, wo Ab mahnen‑
der und Ab gemahnter ggf. die gleichen Werbeinfrastrukturen be nutzen. Eine wett‑
bewerbs  recht liche Klage gegen eine be stimmte Gestal tungs form von Werbung oder 
gegen die Benut zung eines be stimmten Appells könnte bei Erfolg vor Gericht gleichfalls 
die eigene Praxis des Klägers be einträchti gen. Die systemati sche Durch setzung von 
wettbewerbs recht lichen Vor gaben – auch unter gericht licher Konkretisie rung der recht‑
lichen Vor gaben in Bezug auf Onlinewerbe‑Situa tionen bei Kindern – birgt strukturell 
die Gefahr, dass alle Anbieter be troffen sind und die Onlinewerbeindustrie insgesamt 
in ihren Möglich keiten be schränkt wird. Ohne die Aktivlegitima tion der Ver braucher‑
zentralen, gegen UWG‑Verstöße vorzu gehen, gäbe es wahrschein lich noch weniger 
gericht liche Spruchpraxis in diesem Bereich als ohnehin.

Auch im Bereich der Werbeselbst kontrolle muss davon aus gegangen werden, dass 
die Kontrolle und der an schließende Vollzug selbstregulativer Normen insbesondere 
in Zweifels fällen strukturell ge hemmt ist, da von der konkretisie ren den Aus legung der 
Ver haltens regeln im Zweifel möglich keits veren gende Folgen aus gehen. Dass die Selbst‑
kontrolle aber die wirtschaft lichen Möglich keiten derjenigen, deren Interessen ver treten 
werden, über das in den Ver haltens regeln hinaus gehende Maß be schränkt, ist system‑
immanent strukturell aus geschlossen.

8.5.3 selbst verständnis und handeln  
nach gesell schaft licher ver antwOr tung

Im Hinblick auf die neuen Akteure im Bereich Onlinewer bung ist das strukturelle 
Problem eines (meist noch) fehlen den Selbst verständ nisses zu be obachten, was die 
Wahrneh mung der eigenen Funktion und der Rolle von Inter mediären insgesamt 
(Werbenetz werke, Tracking‑Anbieter, Profiling‑Anbieter etc.) angeht. Viele der Anbieter 
sehen sich als neutrale Infrastrukturdienst leister, die mit Problemen im Bereich von 

502 eine aus nahme stellte ein kurzer Diskurs dar, der sich an die vor würfe der Schleichwer bung im youtube-Channel der erfolg reichen 
deutschen produk tionen von „y-titty“ an schloss. Diese Debatte war dabei von großer unsicher heit ge prägt, welcher rechts rahmen 
denn eigent lich gilt und welche vor gaben konkret ver letzt sein könnten, vgl. grundsätz lich leitgeb, zum 2009, 39 ff.; Duisburg, gezielt 
und preis wert – die Soap im internet. Werberecht liche aspekte zu Webisodes, zum 2011, 141 ff.
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Kindern und Onlinewer bung nichts zu tun haben. Dabei spielen diese Inter mediäre 
eine für die Werbe auswahl und Werbe ausliefe rung zunehmend zentrale und eine 
zunehmend von den Inhalte anbietern ent koppelte Rolle. Für den Vollzug (medien‑, 
jugendschutz‑, daten schutz spezifi scher) ord nungs recht licher Anforde rungen in Berei‑
chen, auf die diese Inter mediäre Einfluss haben, sind die neuen Anbieter daher ggf. 
(zukünftig) wichtige Adressaten – nicht zuletzt, weil sie massen haft be gangene Rechts‑
verstöße zentral ab stellen können.

8.5.4 weitere PrOblemlagen

Weitere Beobach tungen, die auf mögliche Strukturprobleme hinweisen, sind
 – das mögliche Miss verständnis von Teilen der Medien politik und der Gesell schaft 

bzgl. der Funktion und des Selbst verständ nisses der Werbeselbst kontrolle. Der 
Werberat sieht sich aus schließ lich im Bereich unter gesetz licher Sach verhalte als 
Selbst kontrollinstanz; Ver stöße gegen recht liche Vor gaben prüft er nicht, sondern 
leitet diese an die Medien aufsicht weiter. Teilweise deuten hier Aus sagen Dritter 
auf eine andere Erwar tungs haltung hin („Werbe verstöße muss die Werbeselbst‑
kontrolle ahnden“);

 – dass der Rechts rahmen für Werbung als Flickenteppich auch dort zu Problemen 
führt, wo in Einzel bereichen Änderun gen, Reformen oder Novellen vor genommen 
werden sollen. Der Grad der be griff lichen und rechtsinterpretativen Ver schrän kung 
führte bei einer Aus weitung oder Anpas sung z. B. des Medien ord nungs rahmens 
auch zu tiefgreifen den Konsequenzen für das Wettbewerbs recht (und ggf. die 
wettbewerbs recht liche Rechtsprechung) – von den EU‑Vorgaben, die die einzelnen 
Rechts bereiche dabei zu be rücksichti gen oder auszu füllen haben, ganz ab gesehen. 
Das Mehr‑Ebenen‑ und Mehr‑Bereichs‑System der Werberegulie rung ist komplex 
und führt auch zu Mehraufwand im Falle einer Änderung;

 – dass die Regulie rungs ansätze und Kommunika tions kulturen bei Landes medien‑
anstalten, Daten schutz aufsicht und Ver braucherzentralen durch aus unter schied lich 
sind. Dies macht es Anbietern schwerer, behörd liche Ver fahren und ihre Aus gänge 
zu antizipie ren und sich auf das jeweilige Gegen über adäquat einzu stellen;

 – das Fehlen systemati scher Koopera tions formen zwischen Ver braucherzentralen, 
Landes medien anstalten, Telemedien‑ und Daten schutz aufsicht, obwohl im Hinblick 
auf die Steue rungs ziele ver gleich bare Zwecke ver folgt werden, aber auch fehlende 
institu tionalisierte Foren, in denen die behörd lichen Stellen, die Ver braucherstellen 
und die Selbst kontrolle in einen kontinuier lichen Aus tausch kommen.
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9 hand lungs OPtiOnen

Im ab schließen den Kapitel der Studie werden vor dem Hinter grund der Ergeb nisse 
der Einzelmodule, vor allem aber auf Grundlage der in Kapitel 8 identifizierten Risiko‑ 
und Problemlagen, Hand lungs optionen für den Gesetz geber, staat liche Behörden und 
Ver braucher schutz stellen sowie für die Selbst kontrolleinrich tungen, Webseiten anbieter 
und medien pädagogi schen Initiativen ent wickelt, die in der Lage sind, den Werbe‑
rahmen sowie die Praxis auf regulatori scher wie medien pädagogi scher Ebene zu ver‑
bessern bzw. zu optimie ren. Der Darstel lung voran gestellt sind Grundannahmen und 
hand lungs leitende Prämissen der Autoren, die sowohl für die Herlei tung als auch für 
die Auswahl einzelner Hand lungs optionen ent schei dungs leitend waren. Daran an‑
schließend werden Hand lungs optionen zur Gewährleis tung der ver schiedenen Schutz‑
ziele auf gezeigt. Die Akteurs gruppen, von denen Impulse zur Realisie rung der Optionen 
aus gehen könn(t)en, sind jeweils in Klammern [u] an gegeben. An einigen Stellen wer‑
den konkrete Empfeh lungen formuliert; diese sind als solche ge sondert aus gewiesen.

9.1 hand lungs leitende Prämissen  
bei der ent wicK lung vOn hand lungs OPtiOnen

Aus gangs punkt war die generelle Erkenntnis, dass Kinder als Internetnutzer –  die 
hauptsäch lich Kinder angebote, aber eben nicht nur diese nutzen  – aus Sicht der 
Werbung eine Doppel rolle innehaben: Zum einen sind sie umworbene Zielgruppe, die 
im Umfeld kinder affiner An gebote spezifisch adressiert wird, zum anderen sind sie 
teils willkommene, teils „ge duldete“ Besucher von An geboten, die sich nicht spezifisch 
an Jüngere richten. Dadurch kommen sie mit allen gängigen werb lichen Erschei nungs‑
formen in Berüh rung. Durch die schnellen Wechsel unter schied licher An gebots typen 
und der dahinterliegen den Inten tionen stellt „das Internet“ im Ver gleich zu anderen 
Kommunika tions‑ und Sozial räumen erhöhte Heraus forde rungen an das Lernen und 
Ver stehen von Hinweisen, die Rückschlüsse auf die Einord nung der werb lichen Inten‑
tion einzelner Kommunikate er möglichen.

Im Ver gleich der An gebots typen sind Unter schiede zwischen All‑Age‑ und spezifi‑
schen Kinder angeboten in Bezug auf die werb lichen Erschei nungs formen vor handen, 
aber nicht groß. Von einer vollständig anderen Werbewelt, die sich im Segment der 
Inhalte angebote auftut, die sich an alle Alters gruppen richtet, kann insoweit keine 
Rede sein.
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Wichtig keit alters angemessener An gebote  
(die alters angemessene Werbeformen ent halten können)

Die empiri schen Teile haben die Asynchroni tät der beiden Haupt bestand teile von 
Werbekompetenz ge zeigt: Das Werbebegriffs verständnis und das Werbe erkennen sind 
Fähig keiten, die bei Kindern unabhängig voneinander be stehen (können). Die Folge 
dieser Einsicht ist weitreichend: Die Gewährleis tung der eindeuti gen Erkenn bar keit 
werb licher Inhalte reicht alleine nicht aus. Es bedarf einer spezifi schen Sicherstel lung 
eines an gemessenen Niveaus hinsicht lich des Werbebegriffs verständ nisses bzw. des 
Werbeinten tions bewusstseins bei Kindern.

Kinder, die heutzutage in (cross‑)mediatisierten und kommerzialisierten Lebens‑
welten auf wachsen, benöti gen daher alters angemessene An gebote, anhand derer sie 
ihre Online‑, Werbe‑ und Ver braucherkompetenz über haupt erst ent wickeln können. 
Die Werbefrei heit von Kinder angeboten ist ent sprechend keine Voraus setzung, kann 
aus medien pädagogi scher oder Elternsicht aber ein Quali täts merkmal darstellen (vgl. 
auch die Quali täts kriterien des Erfurter Netcode für Werbung auf Internet seiten für 
Kinder, September 2008). Dass die Omnipräsenz werb licher Kommunika tion im Netz 
dazu führt bzw. führen kann, dass Kinder, die immer früher online sind, ent sprechend 
früh mit Werbung sozialisiert werden, mag Anlass für Diskussionen über die allgemeine 
Kommerzialisie rung kind licher Lebens welten sein, hilft aber an gesichts der be obacht‑
baren Nutzungs praktiken und auch an gesichts anderer kommerzialisierter öffent licher 
Räume und Medien umge bungen, in denen sich Kinder bewegen, nur bedingt weiter. 
Um Kindern eine den Schutz zielen ent sprechende Werbekompetenz entwick lung zu 
er möglichen, müssen sich vielmehr Sozialisa tions agenten und ‑instanzen, aber auch 
Anbieter und staat liche Stakeholder in der Ver antwor tung sehen und gemeinsam 
kindgerechte Maßstäbe im Hinblick auf die Menge und Gestal tungs formen von Wer‑
bung sowie Maßnahmen für eine frühzeitig be ginnende und alters angepasste Werbe‑
kompetenzförde rung ent wickeln.

Ab gestufte Erwar tungs haltun gen und  
Anforde rungen an unter schied liche An gebots typen und Zielgruppen

Normative Anforde rungen und Nutzer erwar tungen sind ab hängig von der jeweili gen 
Zielgruppe eines An gebots sowie des Anspruches bzw. der Sugges tion des jeweili gen 
An gebots typs im Hinblick auf neutrale, objektive Informa tions vermitt lung. Es sind 
diese beiden Kategorisie rungen, die eine grobe Aussage darüber zulassen, wie restriktiv 
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die Anbieter, aber auch die Kontrolleure, die Maßstäbe bei der Implementie rung und 
Gestal tung von Werbung innerhalb des An gebots auszu füllen haben.

Aus der Perspektive der intendierten Zielgruppe eines An gebots richtet sich der 
höchste Anspruch an diejenigen Anbieter, die sich spezifisch an Kinder wenden; bei 
Internet seiten, die sich an (Kinder und) Jugend liche richten, er scheinen die Maßstäbe 
schon etwas offener. Weniger restriktiv sind die normativen Vor gaben und weniger 
hoch die Erwar tungs haltun gen der Nutzer dagegen bei An geboten, die sich an alle 
Alters gruppen richten, darunter auch Kinder und Jugend liche (vgl. Abb. 80).

Eine ähnlich ab gestufte Maßstabs anwen dung findet sich im Hinblick auf die von 
einem An gebot suggerierte Neutrali tät, Sachlich keit und Objektivi tät der dort auf‑
find baren Informa tionen (vgl. Abb. 81).

Aus dieser Prämisse ergibt sich die Notwendig keit – aber auch die Chance –, den 
recht lichen und medien pädagogi schen Rahmen als ein ab gestuftes System von Pflichten, 
Anforde rungen und Best‑Practice‑Möglich keiten zu be trachten, in dem unter schied‑
liche An gebote und An gebots typen unter schied lich restriktiven normativen Ansprüchen 
ge nügen müssen.

abbildung 80:  
anforde rungen und erwar tungen im hinblick auf die intendierte zielgruppe



360

MultiStakeholderGovernance als alternativer Steue rungs ansatz

Der gesellschafts politi sche Bereich „Kinder und Werbung“ ist ge prägt von einer Vielzahl 
be teiligter Stakeholder, die ganz unter schied liche Interessen, Strategien und Selbst‑
verständ nisse haben. Das Steue rungs system in diesem Umfeld ist komplex. Dies hat 
gleichermaßen Vor‑ und Nachteile: Wo eine einfache Command and Control‑Regulie‑
rung an gesichts der Vielzahl von „veto points“ kaum möglich er scheint, eröffnen 
Multi‑Stakeholder‑Governance‑Ansätze Möglich keiten der Teilung von Gewährleis‑
tungs verantwor tung und eine bessere Einbin dung aller –  auch gesell schaft licher  – 
Beteiligter. Zudem können so je nach Problemlage und Lösungs option unter schied liche 
Akteurs gruppen ein gebunden und adressiert werden (z. B. Anbieter, Inter mediäre, 
Eltern, Pädagogen etc.). Dabei ist jeweils zu be rücksichti gen, welche Stakeholder welche 
Einfluss nahmemöglich keiten auf eine erfolg reiche/effektive Implementa tion bzw. Um‑
set zung einer Option haben.

abbildung 81:  
anforde rungen und erwar tungen im hinblick auf die suggerierte an gebot sinten tion
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9.2 gewährleis tung und OPtimie rung  
vOn hand lungs autOnOmie

Normative Unter ziele bei der Siche rung von Hand lungs autonomie umfassen das Werbe‑
erkennen, das Grund verständnis von Werbung und der dahinterliegen den Inten tion 
sowie der reflektierte Umgang mit werb lichen Inhalten, der insbesondere frei von 
Druck‑ oder Zwangs situa tionen sein muss (Abb. 82).

Die Anforde rungen, die sich daraus für unter schied liche Seiten betreiber und 
Werbetreibende ergeben, hängen von der intendierten Zielgruppe und der Art der 
vor gehaltenen Informa tionen ab.

An gesichts der identifizierten Problemlagen (Kap. 8.2) er scheinen hier folgende 
Lösungs optionen ver folg bar:

Beurtei lung oder Beurteil barkeit der Neutrali tät des Gesamtangebots

Webseiten‑Angebote sind hinsicht lich ihrer Erschei nungs form und der Inten tion ihres 
Webauftritts unter schied lich. Mit den ab gestuften Anforde rungen an die unter schied‑
lichen An gebots typen ver bunden ist die Frage, ob es aus Perspektive eines Kindes 
möglich ist zu er kennen, ob ein Webseiten angebot ein vornehm lich inhalt liches Anlie‑
gen hat oder schwerpunkt mäßig auf den Ver kauf von Produkten oder Dienst leis tungen 
zielt. Eine derartige Ab wägung und Einschät zung der Inten tion eines Online angebots 
scheint eine wesent liche Voraus setzung dafür zu sein, die auf der Seite befind lichen 
Einzelelemente an gemessen einordnen, mithin sich werbekompetent im Internet be‑
wegen zu können.

Hand lungs optionen:

 – Vornahme von Über legungen, inwieweit Telemedien, die als Gesamtangebot kom‑
merzielle Kommunika tionen darstellen, explizit auf diesen Umstand hinweisen, 
soweit sich die An gebote (auch) an Kinder richten [u Selbst kontrolle, Anbieter 
kinder affiner Produkt‑ oder Marken webseiten]

hand lungs-
autonomie

Werbung er kennen

inten tion ver stehen

reflektierter umgang 
(inkl. Wider stands fähig keit gegen Druck und zwang)

abbildung 82:  
zielebene hand lungs-
autonomie
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 – Berücksichti gung ver schiedener An gebots typen und ihrer Inten tion im Kontext 
medienpädagogischer Förderkonzepte [u Medien pädagogi sche Initiativen]

 – Rechts wissen schaft liche Diskussion der Segmenta tion und Modulari tät von Ge‑
samt angeboten und ihrer Relevanz für die recht liche Einord nung des Gesamt‑
angebots [u Medien politik, Gesetz geber, Rechts wissen schaft]

Kennzeich nung

Werbliche Kennzeich nung erfolgt inkonsistent, sowohl in Bezug auf das Ob als auch 
auf den jeweils ge nutzten Begriff. Eine einheit liche Kennzeich nung und Platzie rung 
der Kennzeich nung würde den jungen Nutzern die Erkenn bar keit von Werbeinhalten 
er leichtern. Dort, wo Kinder den Werbeinhalt oder die Werbegestal tung nicht als 
Identifizie rungs merkmal nutzen können, schwächen inkohärente oder undeut liche 
Kennzeich nungen das Erken nungs merkmal „Kennzeich nung“ für Kinder.

Hand lungs empfeh lung:

 – Selbst verpflich tung von Kinder seiten; Konven tionen über einheit liche Kennzeich‑
nungs bezeich nungen, zumindest auf Kinder‑ und Jugendwebseiten oder aber 
konsistent innerhalb einer Webseite [u Anbieter von Kinder seiten]

Hand lungs optionen:

 – Kennzeich nungs pflicht werb licher Inhalte auf Kinder seiten [u Anbieter von Kinder‑
seiten]

 – Kennzeich nungs pflicht werb licher Inhalte auf Kinder‑ und Jugendseiten [u Anbieter 
von Kinder‑ und Jugendseiten]

 – Ent wick lung von Mindestanforde rungen an die Kennzeich nungs gestal tung auf 
Kinder seiten [u Anbieter von Kinder seiten]

 – Ent wick lung von Mindestanforde rungen an die Kennzeich nungs gestal tung auf 
Jugendseiten, jeden falls innerhalb eines An gebots [u Anbieter von Kinder‑ und 
Jugendseiten]

 – Kohärente Begriffs wahl („Werbung“) bei der Kennzeich nung auf Kinder seiten 
[u Anbieter von Kinder seiten]

 – Kohärente Begriffs wahl bei der Kennzeich nung auf Kinder‑/Jugendseiten [u Anbie‑
ter von Kinder‑ und Jugendseiten]

 – Optionen andenken, bei denen nicht die Inhalte anbieter, sondern die werbetrei‑
bende Industrie (d. h. Werbeagenturen) oder die Inter mediäre (mit der Möglich keit, 
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Overlays mit auszu liefern) eine kohärente Kennzeich nung mitliefern [u Anbieter 
von Kinder seiten, Werbetreibende Industrie]

 – Diskussionen über Möglich keiten der Inter mediäre (vgl. „Info‑i“ oder „Google‑
Anzeigen“), einheit liche Kennzeich nungen mit auszu liefern [u Werbenetz werke, 
Anbieter]

 – Ver besse rung des einheit lichen Vollzugs bei miss verständ lichen Kennzeich nungen 
(z. B. „Partner“, „Servicetipps“) [u Medien aufsicht, Ver braucherzentralen]

 – Ver mitt lung von Informa tionen zum Thema Onlinewer bung an Eltern und Kinder 
auf Kinder seiten [u Anbieter von Kinder seiten]

Die Einblen dung von Sponsoren‑ oder Partnerlogos mit oder ohne Kennzeich nungen 
(z. B. „powered by“, „Partner“ etc.) wird von Kindern nicht ver standen.

Hand lungs optionen:

 – Kohärente, deut liche Kennzeich nung von Sponsoren, Unter stützern und Finan‑
zie rern als „Sponsoren“ auf Kinder seiten [u Anbieter von Kinder seiten, ggf. Selbst‑
kontrolle]

 – Ver mitt lung ent sprechen der Informa tionen an Eltern und Kinder zur Förde rung 
von Werbekompetenz [u Anbieter von Kinder seiten, Anbieter von Kinder‑ und 
Jugendseiten; Medien anstalten]

Ein weiterer Aspekt be trifft die werb liche Kennzeich nung von Flächen, deren Inhalt 
eigent lich Content darstellt; dies er schwert für Kinder die Unter schei dung von Flächen, 
deren Inhalt tatsäch lich werb lich ist.

Hand lungs option:

 – Berücksichti gung, dass Werbeflächen, die mit „Werbung“ ge kennzeichnet sind, 
keine nicht‑werb lichen oder an gebots bezogenen Ver weise ent halten [u Anbieter 
von Kinder seiten]

Platzie rung

Die Platzie rung von Werbeflächen ist ein von Kindern maß geblich ge nutztes Merkmal 
zur Einord nung werb licher Inhalte. Dynamische Platzie rungen und die Varianz der 
Werbeformate stellen eine Heraus forde rung für Kinder dar.
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Hand lungs optionen:

 – Absehen von wechselnden Werbeplatzie rungen auf Kinder seiten, um ein Lernen 
am An gebot zu er möglichen; Beschrän kung der Platzie rungs möglich keiten (z. B. 
nur außerhalb des An gebots, am rechten Seiten rand etc.) [u Anbieter von Kinder‑
seiten]

 – Beschrän kung der Werbeformate auf Kinder seiten, auf Formate, die für Kinder 
leicht erkenn bar sind (z. B. Beschrän kung auf Bannerwer bung) [u Anbieter von 
Kinder seiten]

 – Beschränkung der genutzten Werbeformate auf Kinder‑ und Jugendseiten [u Anbie‑
ter von Kinder‑ und Jugendseiten]

 – Nutzung von (nicht Pop‑up basierten) Trennerseiten mit Hinweis auf Weiter leitung 
zu einer Werbeseite bei Kinder seiten [u Anbieter von Kinder seiten]

Gestalteri sche Ähnlich keit

Kinder können Werbung, die sich ge stalterisch dem Inhalt annähert, und Inhalt, der 
sich ge stalterisch tradi tio nellen Werbeformen annähert (z. B. Teaser), nicht sicher 
identifizie ren.

Hand lungs empfeh lungen:

 – Vollständi ger Ver zicht auf ge stalterisch ähnliche Werbeinhalte auf Kinder seiten 
[u Anbieter von Kinder seiten]

 – Deutliche Kennzeich nungs pflicht bei ge stalterisch ähnlichen Werbeinhalten auf 
Kinder‑ und Jugendseiten [u Anbieter von Kinder‑ und Jugendseiten]

 – Ver zicht auf integrierte Werbeformen und „Native Advertising“ auf Kinder seiten 
[u Anbieter von Kinder seiten]

Hand lungs optionen:

 – Deutliche Kennzeich nung und unmittel barer Zugang zur Erklä rung von „Native 
Advertising“ auf Kinder‑ und Jugendseiten [u Anbieter von Kinder‑ und Jugend‑
seiten]

 – Diskussion von Anbietern von Kinder seiten über Ver zicht oder Gestal tung werbe‑
ähn licher redak tio neller Teaser [u Anbieter von Kinder seiten]
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Appelle

Direkte Inter aktions‑ oder Hand lungs aufforde rungen können zum Betreten der be‑
worbenen Marken‑ oder Produkt welt einladen.

Hand lungs optionen:

 – Diskussion der Erforderlich keit einer gesetz lichen Aus weitung des Ver bots direkter 
Kaufappelle auf direkte Hand lungs aufforde rungen, die sich an Kinder richten 
[u Medien politik, Rechts wissen schaft]

 – Gericht liche Klärung der Berücksichtigung von direkten Hand lungs appellen, die 
auf An gebote mit direkter Kaufmöglich keit führen [u Judikative]

Anreize

Die Nutzung über mäßiger Anreize (wie etwa das Ver sprechen einer Gegen leis tung für 
Werbeaufmerksam keit) bei werb lichen Kommunika tionen, die sich an Kinder richten, 
kann als Aus nutzung zur Auseinander setzung mit dem werb lichen Inhalt gesehen 
werden.

Hand lungs optionen:

 – Gericht liche Klärung der recht lichen Zulässig keit von „View‑to‑Get“ (Formen, bei 
den der Nutzer für die Rezep tion von Werbung eine Gegen leis tung erhält; ggf. 
aleatori sche Anreize analog, ggf. Belästi gung analog) [u Judikative]

 – Aus lotung der Erforderlich keit einer recht lichen Regelung, soweit die Werbung 
sich an Kinder richtet oder auf Kinder seiten an geboten wird [u Gesetz geber, 
Medien politik]

Idole

Kinder können von der Werbung ge nutzte Marken figuren oder persön liche Idole als 
unabhängige Experten miss verstehen.

Hand lungs option:

 – Ver zicht auf Idole in Werbung, die sich an Kinder richtet, soweit diese den Ein‑
druck er wecken, dass sie das Produkt empfehlen [u Werbeselbst kontrolle]
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Auf gedrängte Werbung

Formen auf gedrängter Werbeinhalte (Pre‑Rolls, Overlays) zwingen Kinder, sich mit 
werb lichen Inhalten auseinander zusetzen und ver zögern den unmittel baren Zugriff 
auf die er wünschten Inhalte.

Hand lungs empfeh lungen:

 – Ver zicht auf hand lungs hemmende Werbeformate auf Kinder seiten ohne unmittel‑
bare Schließ möglich keit [u Anbieter von Kinder seiten]

 – Ver zicht auf hand lungs hemmende Werbeformate ohne unmittel bare Schließ‑
möglich keit auf Kinder‑ und Jugendseiten [u Anbieter von Kinder‑ und Jugend‑
seiten]

Hand lungs optionen:

 – Einigung auf einheit liche Schließ‑ und Über springmechanismen auf allen Seiten 
[u Werbeselbst kontrolle, Werbedienst leister]

 – Diskussion über Anzahl und Erschei nungs rhythmus hand lungs hemmen der Werbe‑
formate auf Kinder‑ und Jugendseiten, bspw. auf einem Spiele‑Portal nur zu Beginn 
des zuerst auf gerufenen Spiels [u Anbieter von Kinder‑ und Jugendseiten]

Quantitative Werbebegren zungen im Netz?

Zum Teil werden Kinder auf einem An gebot mit einer Fülle werb licher Erschei nungs‑
formen konfrontiert, die einen signifikanten Anteil einnehmen und das eigent liche 
An gebot in den Hinter grund treten lassen.

Hand lungs optionen:

 – Diskussion des Vor schlags, quantitative (d. h. flächen anteils bezogene) Beschrän‑
kungen (analog zur quantitativen Werbebegren zung im Rundfunk) einzu führen; 
Berücksichti gung konvergenter Endgeräte und unter schied licher Auf lösungen und 
Displaygrößen [u Medien politik]

 – Diskussion über mögliche Selbst verpflich tungen zum Ver zicht auf optische Über‑
reizung von Kindern [u Anbieter von Kinder seiten]
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9.3 infOrmatiO nelle selbst bestim mung

Anforde rungen be züglich der Gewährleis tung  
informa tio neller Selbst bestim mung

Zur Ausübung des Rechts auf informatio nelle Selbst bestim mung müssen Kind und 
Eltern über die Tragweite der be wussten Einwilli gung in die Ver arbei tung personen‑
bezogener Daten informiert sein, um reflektiert abwägen und ent scheiden zu können. 
Im Hinblick auf dem Nutzer ver borgene Informa tions flüsse müssen Anbieter trans‑
parente Informa tionen und vor herige Einwilli gungs erklä rungen einholen bzw. nach‑
träg liche Wider spruchs möglich keiten anbieten, um das Bewusstsein für diese Form 
der Daten verarbei tung zu stärken und dem Nutzer die Ausübung seiner Selbst bestim‑
mungs rechte auch zu er möglichen.

Tracking und Profiling

(Auch) Kinder werden über ihre Online‑Nutzungs ses sions hinweg von Tracking‑
Diensten be gleitet und be obachtet. Und (auch) für kind liche Nutzer werden – wenn 
auch ohne kindspezifi sche Interessens segmente  – pseudonyme Konsumenten profile 
an gelegt.

Insgesamt stellt sich die Frage nach dem Ob der Profilie rung von jungen Kon‑
sumenten bereits im Kindesalter; neben die Frage der Rechtmäßig keit der Einwilli gung 
tritt hier vor allem der Hinweis auf eine noch in der Ent wick lung befind liche Persön‑
lich keit, die sich durch immer neues Experimentie ren, Aus probie ren und Evaluie ren 
in unter schied lichen sozialen Kontexten aus zeichnet. Jede Form der IT‑basierten Ver‑
steti gung ist damit ein Abbild einer „flüchti gen“ Persönlich keit.

Hand lungs optionen:

 – Diskussion über die Grundsatz frage nach der Profilie rung von jungen Konsumen‑
ten und Ab wägung der alternativen Optionen (z. B. systemi sche Blind heit des 
Werbe systems für Kinder, gesetz liches Verbot der (auch pseudonymen) Ver arbei‑
tung kind licher Profildaten, Aus weitung der Selbst kontroll vorschriften mit dem 

informatio nelle 
Selbst bestim mung

bewusstsein der passiven Daten erfas sung

bewusstsein der aktiven Daten eingabe

abbildung 83:  
zielebene informatio nelle 
selbst bestim mung
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Ziel, das Tracking beim Erkennen eines Kindes abzu brechen) [u Werbeselbst‑
kontrolle, ggf. Gesetz geber]

 – Diskussion der Werbewirt schaft über „Do‑Not‑Track“‑Einstel lung [u Werbeselbst‑
kontrolle; ggf. Gesetz geber]

 – Erörte rung der Möglich keiten der aktiven Über mitt lung des (an gegebenen) Alters 
eines Nutzers inkl. darauf auf bauen der Möglich keiten unter schied licher, alters‑
differenzie ren der Darstel lungs‑ und Werbeformen [u Werbeselbst kontrolle]

Kinderprofile werden teils durch gemeinsam ge nutzte Endgeräte und Accounts mit 
Profildaten er wachsener Nutzer ver mengt.

Hand lungs optionen:

 – Medien pädagogi sche Hinweise auf die Einrich tung eigener Accounts für Kinder 
[u Medien pädagogi sche Initiativen]

 – Medien pädagogi sche Hinweise auf Selbst schutz möglich keiten und Darstel lung der 
Vor‑ und Nachteile von AdBlockern und der Aus filte rung von Tracking‑Beacons 
[u Medien pädagogi sche Initiativen]

Daten eingabe

Die Abfrage von Teilnehmerdaten im Rahmen von Ver losungen, Gewinn spielen oder 
Registrie rungs formularen weisen bedenk liche Formen hinsicht lich der Implementa tion 
elektroni scher Einwilli gungen auf; der Hinweis auf die Notwendig keit des elter lichen 
Einverständ nisses findet sich teil weise nur ver steckt in den Teilnahmebedin gungen 
oder ist nicht kindgerecht formuliert.

Hand lungs optionen:

 – Ver besse rung des Vollzugs bei nicht‑rechts konformen Einwilli gungen [u Daten‑
schutz aufsicht]

 – Diskussion von Richtlinien der Werbeselbst kontrolle zur Formulie rung der Teil‑
nahmebedin gungen in kindgerechter Sprache [u Selbst kontrolle]

 – Medien politi sche Diskussion der fehlen den Aktivlegitima tion der Ver braucher‑
zentralen nach UKlagG bei Vor gehen auf grund von Daten schutz verstößen (bereits 
in der politi schen Debatte) [u Medien politik]

Teils nutzen Gewinn spiele oder Ver losungen starke Anreize zur Teilnahme und damit 
zur Eingabe von personen bezogenen Daten.
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Hand lungs optionen:

 – Diskussion einer der direkten Kaufaufforde rung ent sprechen den Klausel („darf 
Kinder nicht unmittel bar dazu auf fordern, personen bezogene Daten einzu geben 
und nicht deren Leicht fertig keit und Unerfahren heit dabei aus nutzen“) [u Medien‑
politik, Selbst kontrolle, ggf. Gesetz geber]

 – Absehen der Nutzung von Anreizen zur Daten eingabe auf Kinder‑ und Jugend‑
angeboten [u Anbieter von Kinder‑ und Jugendseiten]

9.4 Jugendschutz relevante werbeinhalte

Anforde rungen be züglich der Ent wick lung  
zu einem ge meinschafts fähigen Individuum

Ziel des Jugendmedien schutzes ist die Minimie rung medien induzierter Ent wick lungs‑
risiken, um eine möglichst unbe einträchtigte Persönlich keits entwick lung von Kindern 
und Jugend lichen hin zu einer selbst bestimmten und ge meinschafts fähigen Persönlich‑
keit zu gewährleisten. Unter ziele sind insoweit die Abwehr des In‑Kontakt‑Kommens 
mit (in diesem Fall Werbe‑)Inhalten, die diese Ent wick lung negativ be einträchti gen 
könnten.

Berücksichtigt werden muss in diesem Bereich, dass Ver bote oder Beschrän kungen, 
die sich auf be stimmte Kommunika tions inhalte be ziehen, nur unter sehr spezifi schen 
Voraus setzungen möglich sind. Staat liche Maßnahmen gegen spezifi sche Aus sagen 
oder Medien inhalte be treffen stets den Kern der Meinungs frei heit und er scheinen 
daher ent sprechend leicht als un verhältnis mäßig.

Insbesondere im Bereich von nutzer autonom zu buchen den Werbeplatt formen 
können auf grund der strukturellen Ankoppe lung von Inhalte anbietern und Werbenetz‑
werken be einträchtigende Werbeinhalte aus gespielt werden.

gemeinschafts-
fähig keit

friedfertig keit

Soziales miteinander

respekt

Sexualethi sche orientie rung

abbildung 84:  
zielebene gemeinschafts-
fähig keit
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Hand lungs optionen:

 – Systemati sches Vor halten von Meldemöglich keiten für Werbeinhalts beschwerden 
[u Selbst kontrolle]

 – Unter stüt zung der Werbenetz werk betreiber bei der Diskussion über strukturelle 
Offen heit für Nutzer beschwerden; Einbeziehung der Inter mediäre in die Jugend‑
schutz‑Selbst kontrolle [u Werbetreibende, Inter mediäre, Werbeselbst kontrolle]

 – Ver besse rung der Selbst kontrolle durch Stichproben und Mitgliederinforma tionen 
[u Selbst kontrolle]

 – Diskussion der Auf nahme einer telemedien bezogenen Richtlinien kompetenz für 
Landes medien anstalten in den RStV [u Gesetz geber, Medien politik]

 – Diskussion über mögliche Lösungen für anbieter seitige, maschinenles bare Informa‑
tionen über für ihn geltende Werbeinhalts verbote, die er an Werbenetz werke 
über mitteln kann [u Werbeselbst kontrolle]

Ein Vor gehen gegen den Inhalte anbieter, in dessen Gesamtangebot problemati sche 
Werbung er scheint, ist nach JMStV möglich, stellt aber den Rechts bruch auf anderen 
werbeauss pielen den Seiten nicht ab.

Hand lungs optionen:

 – Schaf fung von Rechts sicher heit durch exemplari sches Vor gehen gegen Werbenetz‑
werk betreiber zur zentralen Ab stel lung bei Rechts verstößen; Schaf fung von Rechts‑
sicher heit bzgl. des Anbieter begriffs [u Medien aufsicht]

 – Mittelfristige Neu ausrich tung des jugendschutz recht lichen Anknüp fungs punkts 
des „Anbieters“; alternativ gesetz geberi sche oder behörd liche Konkretisie rung des 
Anbieter begriffs [u Gesetz geber]

Bei Nutzung eines Endgeräts/Accounts durch Eltern/ältere Geschwister kann es theore‑
tisch dazu kommen, dass nicht alters gerechte Werbeinhalte an das Kind aus geliefert 
werden.

Hand lungs option:

 – Sensibilisie rung und Bestär kung von Eltern, ihren Kindern eigene Accounts anzu‑
legen [u Medien pädagogi sche Initiativen]

Kinder und Jugend liche stoßen auf Werbeinhalte, die sie im Rahmen ihrer sozial‑
kognitiven Ent wick lung be einträchti gen können, z. B. Darstel lung über zogener Rol‑
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len klischees und Schön heits ideale, Werbung für Flirtportale und Partnerbörsen, Ge‑
walt.

Hand lungs optionen:

 – Ver zicht auf ent wick lungs relevante Werbethemen auf Kinder seiten, z. B. Partner‑
schafts börsen, nicht kinder‑/jugendspezifi sche Chats, Diäten, Gewalt [u Anbieter 
von Kinder seiten]

 – Ver steti gung des Aus tausches über aktuelle Themen der Werbe ethik auf Kinder‑ 
und Jugendseiten (Rollenklischees, fragwürdige Schön heits ideale etc.) [u Anbieter 
von Kinder‑ und Jugendseiten]

 – Diskussion der Möglich keiten des Ab sehens der Aus liefe rung von problemati schen 
Werbeinhalten bei der automatisierten Erken nung einer minder jähri gen Person 
[u Werbeselbst kontrolle]

 – Diskussion über eine Reform der Ver haltens regeln der Werbeselbst kontrolle für 
Werbung an oder mit Kindern und Jugend lichen (Stand 1998); Aus weitung auf 
Telemedien, Anpas sung an Rechts lage, neue inhalt liche und ge stalteri sche Vor‑
gaben [u Werbeselbst kontrolle]

9.5 hand lungs OPtiOnen auf struKtureller ebene

Auch im Hinblick auf schutz zielunabhängige, strukturelle Probleme haben die Einzel‑
module der Studie Erkennt nisse und Hand lungs bedarfe zutage ge fördert, die folgende 
Lösungs optionen denk bar er scheinen lassen.

Neue Inter mediäre als wichtige Steue rungs adressaten

Das inhalt liche Gesamtangebot und die an den Nutzer aus gelieferte Werbung sind zu‑
nehmend strukturell ent koppelt. Die systemati sche Einbeziehung von wer bungs bezo‑
genen Inter mediären in Auf sicht und Medien pädagogik ist bisher aber unter blieben.

Hand lungs optionen:

 – Systemati sches Einbeziehen der Werbeintermediäre in den gesell schaft lichen und 
politi schen Diskurs [u Medien politik, Gesetz geber, Werbeselbst kontrolle]

 – Schaf fung von Rechts sicher heit durch exemplari sches Vor gehen der Medien aufsicht 
gegen Werbeintermediäre, die für einen Ver stoß (mit‑)ver antwort lich sind; gericht‑
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liche Klärung des Anbieter begriffs (und der Privilegie rungs tatbestände der §§ 7 ff. 
TMG dabei) [u Medien aufsicht, Ver braucherzentralen]

 – Berücksichti gung der Funktionen und Rolle von Werbeintermediären in werbe‑
spezifi schen medien pädagogi schen Materialien [u Medien pädagogi sche Initiativen]

 – Erkun dung von Möglich keiten und Unter stüt zung der Koopera tion von Inhalte‑
anbietern mit Werbedienst leistern zur Adressie rung der Problemlagen, z. B. „Forum/
Runder Tisch Kinder und Onlinewer bung“ [u Medien politik, Werbeselbst kontrolle, 
Medien pädagogi sche Initiativen]

Aus tausch und Koopera tion der „Regulie rer“

Auf seiten von Medien aufsicht, Daten schutz aufsicht und Ver braucherzentralen be stehen 
unter schied liche Regulie rungs kulturen; eine systemati sche Koopera tion unter einander 
findet nicht statt.

Hand lungs option:

 – Ver steti gung der Koopera tion der staat lichen Auf sichts‑ und privaten Ver braucher‑
schutz stellen (Werbebündnis); darin: Aus tausch über Selbst verständnis, Heran‑
gehens weise und Streit‑ bzw. Regulie rungs kultur [u Auf sichts stellen, Ver braucher‑
zentralen]

Aus tausch zwischen Auf sicht und Selbst kontrolle, Stärkung der Selbst kontrolle

Es besteht möglicher weise ein Miss verständnis in Teilen der Medien politik bzgl. des 
Selbst verständ nisses der Werbeselbst kontrolle. Diese will aus schließ lich über die gesetz‑
lichen Vor gaben hinaus Selbst kontroll vorgaben machen; der Vollzug gesetz licher Vor‑
gaben liegt allein bei staat lichen Akteuren. Die Relevanz der Werbeselbst kontrolle im 
Bereich Kinder und Onlinewer bung ist dadurch gering.

Hand lungs optionen:

 – Regelmäßiger, besten falls institutionalisierter Dialog zwischen „Regulierern“ und 
der Selbst kontrolle [u Medien aufsicht, Ver braucherzentralen, Werbeselbst kontrolle]

 – Systemati sche/institutionalisierte Unter stüt zung der Aus bildung von Selbstregulie‑
rungs maßnahmen, etwa durch institutionalisierte Koopera tionen, Runden Tisch 
etc. [u Medien politik, Auf sichts stellen, Werbeselbst kontrolle]
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9 hand lungs OPtiOnen

 – Interne Diskussion der Werbeselbst kontrolle über die mögliche Aus weitung der 
Selbstregulie rungs aktivi täten dort, wo Ver haltens regeln bisher Telemedien aus‑
schließen [u Werbeselbst kontrolle]

Ver besse rung anbieter seiti ger Kompetenz vermitt lung/Transparenz

Die Inhalte anbieter haben kaum Anreize, Werbekompetenz zu ver mitteln. Freiwillige 
Initiativen im Bereich von Kinder seiten (z. B. medias mart) er fahren kaum (noch) 
Unter stüt zung durch die Medien regulie rung.

Hand lungs optionen:

 – Diskussion über Anreiz systeme zur optimierten Werbe aufklä rung auf Kinder‑ und 
Jugendseiten, z. B. Güte‑ oder Quali täts siegel wie etwa der Erfurter Netcode 
[u Medien politik]

 – Staat liche Unter stüt zung von Auf klä rungs kampagnen der Industrie [u Gesetz geber, 
Medien politik, Medien aufsicht]

 – Diskussion der Formen staat licher oder zivilgesell schaft licher Beglei tung von 
Industriekampagnen, z. B. durch Jury, Awards, Siegel etc. [u Gesetz geber, Medien‑
politik, Medien aufsicht, Werbeselbst kontrolle]

Unter stüt zung kohärenter richter licher Maßstabs entwick lung

Die Spruchpraxis der Gerichte ist im Hinblick auf die Identifizie rung und Aus füllung 
von Bewer tungs maßstäben unein heit lich. Die vom Gericht anzu wendende richter liche 
Lebens erfah rung sieht teils recht unter schied lich aus und führt mittelfristig nicht zu 
allgemeinen Erfah rungs sätzen.

Hand lungs optionen:

 – Ver besse rung der Wissens grundlagen bei der richter lichen Maßstabs entwick lung, 
etwa durch Transfer der Ergeb nisse der Werbe(sozialisa tions‑)Forschung in die 
Richter schaft [u Wissen schaft, Regulie rungs stellen]

 – Konkretisie rung des Beeinträchti gungs begriffs im Hinblick auf das recht liche 
Auf greifermessen, etwa bei kurzer Ver wirrung bzw. Ver unsiche rung [u Judikative, 
Gesetz geber]
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Sensibilisie rung für das Thema Kinder und Onlinewer bung erhöhen

Das Thema Onlinewer bung ist zwar selbst verständ licher Bestand teil kind licher Lebens‑
welten, aber – ab gesehen von elter lichen Warnun gen – eher selten Thema in Familien 
und Schule.

Hand lungs optionen:

 – Ver besse rung des Bewusstseins für ver schiedene Formen von Onlinewer bung auf‑
seiten von Pädagogen, Eltern und Kindern; Erstel lung ent sprechen der Materialien 
[u Anbieter von Kinder seiten, Medien pädagogi sche Initiativen, Schule]

 – Berücksichti gung des Themas (Online‑)Werbung in den pädagogi schen Rahmen‑
plänen der Grundschule [u Kultus ministerien der Länder]

 – Ver steti gung der Forschungs aktivi täten und Aus weitung inter nationaler Forschungs‑
netz werke im Bereich Kinder und Onlinewer bung [u Forschung]

 – Sensibilisie rung von Eltern für Formen des Profiling und des Targeting sowie für 
die Einrich tung von Kinderprofilen [u Medien pädagogi sche Initiativen, Schule]

 – Einbeziehung und Ver deut lichung der Relevanz der Daten flüsse bei Onlinewer‑
bung in medien pädagogi schen Materialien [u Medien pädagogi sche Initiativen]
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anhang

anhang a – an gebOts analyse

liste der in der an gebOts analyse unter suchten webseiten

Lieblings seiten im Internet Kinder 6–11 Jahre
Quelle: KIM‑Studie 2012 (mpfs 2013), Mehrfachnen nungen

analyse ebene zielgruppe 
des  an gebots

lf
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001 toggo. de www.toggo. de
002 youtube www.youtube. com
003 blinde-Kuh www.blinde-kuh. de
004 frag finn. de www.fragfinn. de

Schuelervz. de www.schuelervz. net Die Webseite wurde vor 
Studien beginn ein gestellt. 
[30. 04. 2013]

005 kika. de www.kika. de
google www.google. de Webseite mit be sonde rem 

Webseiten format
006 bavo. de www.bravo. de
007 Knuddels. de www.knuddels. de
008 Spielaffe. de www.spielaffe. de
009 myvideo www.myvideo. de
010 toggolino. de www.toggolino. de

facebook. com www.facebook. com Webseite mit be sonde rem 
Webseiten format

011 Die maus (die Sendung mit 
der maus)

www.wdrmaus. de

Seiten mit online-Spielen 
(allgemein)

angabe zu allgemein, um 
eine be stimmte Webseite zu 
analysie ren

012 kicker. de www.kicker. de
013 helles Köpfchen www.helles-koepfchen. de
014 gmx www.gmx. net
015 barbie www.de.barbie. com
016 Sowieso. de www.sowieso. de
017 Kindernetz www.kindernetz. de
018 Wasist was. de www.wasistwas. de
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019 lego. de www.lego.com/ de-de
020 Chatten-ohne-risiko. de www.chatten-ohne-risiko.net/er wachsene
021 gamestar. de www.gamestar. de
022 Kids ville. de www. kids ville. de
023 mädchen. de www.maedchen. de
024 Clipfish www.clipfish. de
025 geolino. de www.geo.de/geolino
026 internet-abC www.internet-abc.de/kinder
027 tivi. zdf www.tivi. de
028 Wer-kennt-wen. de www. wer-kennt-wen. de
029 Wikipedia. org de.wikipedia. org

milkmoon. de zum zeitpunkt der Studie war 
die Webseite offline. 
[01. 03. 2013]

030 Kidsweb. de www.kidsweb. de
031 Seiten über fußball-/

bundes liga/Weltmeister-
schaft

www.bundes liga.de/ de

032 Scoolz www.scoolz. de/
033 zzzebra. net www.labbe.de/zzzebra/index. asp
034 Checked 4 you www.checked4you. de
035 Jetzt-spielen. com www.jetztspielen. de
036 Kindercampus. de kinder campus. de
037 playsta tion-Seite de.playsta tion. com
038 mSn de.msn. com

Sport seiten allgemein angabe zu allgemein, um 
eine be stimmte Webseite zu 
analysie ren

ver schiedene fernsehseiten angabe zu allgemein, um 
eine be stimmte Webseite zu 
analysie ren

039 yahoo de.yahoo. com
040 Wuschelchat. de www.wuschelchat. de

SchülerCC. de Webseite mit be sonde rem 
Webseiten format
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041 pokemon. de www.pokemon.com/ de
tierseiten (allgemein) angabe zu allgemein, um 

eine be stimmte Webseite zu 
analysie ren

042 Disney. de www.disney.de/startseite. jsp
Kinoseiten angabe zu allgemein, um 

eine be stimmte Webseite zu 
analysie ren

043 Seiten stark. de seiten stark. de
Kinder seiten (allgemein) angabe zu allgemein, um 

eine be stimmte Webseite zu 
analysie ren

044 element girls www.element girls. de
Spiele. de zum zeitpunkt der Studie war 

die Webseite offline. 
[01. 03. 2013]

045 inter nauten www.internauten. de
046 Spieletipps www.spieletipps. de
047 topmodel. biz de. top-model. biz
048 bellasara www.bellasara. com
049 bibernetz www.bibernetz. de
050 netzcheckers www.netzcheckers. de
051 Joy www.joy. de
052 logo www.tivi.de/fernsehen/logo/start/

index. html und http://www. tk-logo. de
Webseite ist eine unter seite 
von tivi. tivi wurde in der 
analyse be rücksichtigt.

053 zylom www.zylom.com/ de
054 Superrtl www.superrtl. de
055 Klick-tipps. net www.klick-tipps. net
056 gzSz. de gzsz.rtl.de/cms/home. html

musikseiten allgemein angabe zu allgemein, um 
eine be stimmte Webseite zu 
analysie ren

057 Web www.web. de
058 four story/4story www.4story. de
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059 games. de games. de
twitter. com Webseite mit be sonde rem 

Webseiten format
Schulseite allgemein angabe zu allgemein, um 

eine be stimmte Webseite zu 
analysie ren

google maps maps.google. de google maps ist ein Dienst 
von google.inc. google 
(-Suchmaschine) wurde in der 
analyse be rücksichtigt.

Stayfriends. de Webseite mit be sonde rem 
Webseiten format

060 Star Wars www.starwars. com
061 zalando www.zalando. de Webseite mit be sonde rem 

Webseiten format
062 playmobil www.playmobil. de
063 Charts www.charts. de
064 Sportbild. de sportbild.bild. de

Wauies. de zum zeitpunkt der Studie war 
die Webseite offline. 
[01. 03. 2013]

065 farmerama. de www.farmerama. de
066 opwiki4 http://www.opwiki. de
067 narutopedia www.narutopedia. eu
068 Caillou www.caillou. com
069 Clip Klapp http://www.juki. de
070 Computerbild www.computerbild. de

fairway nicht auf find bar
071 mädchen spiele. de www.maedchen spiele. de
072 häppi http://www.haeppi.com/ de
073 pc-games. de www.pcgames. de
074 Kids und co www.kidsundco. de
075 moviestarplanet www.moviestarplanet. de
076 nasubia www.nasubia. com
077 Spox. de www.spox.com/ de/index. html
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078 tigerenten club. de www.tigerentenclub. de
079 Wetter. de www.wetter. de
080 Wewaii www.wewaii. de
081 Kinder. de www.kinder. de
082 rtl www.rtl.de/cms/index. html
083 prinzessin lillifee www.prinzessinlillifee. de
084 h und m http://www.hm.com/ de Webseite mit be sonde rem 

Webseiten format
lernseiten allgemein angabe zu allgemein, um 

eine be stimmte Webseite zu 
analysie ren

085 lizzy. net www.lizzynet. de
086 baller spiele. de www.ballerspiele. net
087 Cinderella www.disney.go.com/cinderella
088 Wendy. de www.wendy. de
089 Wiesowes halbwarum www.wiesoweshalbwarum. com
090 play it www.playit-online. de
091 metin2 www.metin2. de
092 my free farm www.myfreefarm. de
093 girls go games www.girlsgogames. de
094 fettspielen. de www.fettspielen. de
095 mandala-bilder www.mandala-bilder. de
096 Jolie www.jolie. de
097 Quarks und Co www.wdr.de/ tv/quarks Webseite ist eine unter seite 

von WDr. WDr wurde in der 
Codie rung be rücksichtigt 
(099).

098 rossipotti www.rossipotti. de
099 WDr. de www1.wdr.de/themen/index. html
100 viva www.viva. tv
101 Splas hkids. de splas hkids. de
102 my free zoo www.myfreezoo. de
103 Justin bieber. de www.universal-music.de/justin-bieber
104 Kids zone www. kids zone. de
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tyPisie rung der unter suchten webseiten

(Journalistisch-)
redaktio nelle Webseite
(n = 51)

produkt-/hersteller-
webseiten
(n = 25)

Service-/einstiegs-
portale
(n = 14)

platt formen
(n = 10)

001 toggo. de 015 barbie. com 008 spielaffe. de 002 youtube. com
003 blinde-kuh. de 018 wasist was. de 014 gmx. net 007 knuddels. de
004 fag finn. de 019 lego. de 035 jetztspielen. com 009 myvideo. de
005 kika. de 037 playsta tion. de 038 msn. com 024 clipfish. de
006 bavo. de 041 pokemon. de 039 yahoo. com 028 werkenntwen. de
010 toggolino. de 042 disney. de 053 zylom. com 029 wikipedia. org
011 diemaus. de 047 top-model. biz 057 web. de 040 wuschelchat. de
012 kicker. de 048 be llasara. de 059 games. de 050 netzcheckers. de
013 helles-koepfchen. de 058 4story. de 071 maedchen spiele. de 066 opwiki. org
016 sowieso. de 060 starwars. de 079 wetter. de 067 narutopedia. eu
017 kindernetz. de 062 playmobil. de 086 baller spiele. de
020  chatten-ohne-

risiko. de
065 farmerama. de
068 caillou. com

090 playit-online. de
093 gogirls games. de

021 gamestar. de 072 haeppi. com 094 fettspielen. de
022 kids ville. de 075 moviestarplanet. de
023 maedchen. de 076 nasubia. com
025 geolino. de 080 wewaii. de
026 internet-abC. de 083 prinzessin-lillifee. de
027 tivi. de 087 cinderella. com
030 kidsweb. de 088 wendy. de
031 bundes liga. de
032 scoolz. de

089  wiesoweshalb 
warum. com

033 zzzebra. de 091 metin2. de
034 checked4you. de 092 myfree farm. de
036 kinder campus. de 102 myfreezoo. de
043 seiten stark. de
044 element girls. de

103  universal-music.de/
justin-bieber
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(Journalistisch-)
redaktio nelle Webseite
(n = 51)

produkt-/hersteller-
webseiten
(n = 25)

Service-/einstiegs-
portale
(n = 14)

platt formen
(n = 10)

045 inter nauten. de
046 spieletipps. de
049 bibernetz. de
051 joy. de
054 superrtl. de
055 klicktipps. de
056 gzsz. de
063 charts. de
064 sportbild. de
069 clipklapp. de
070 computerbild. de
073 pcgames. de
074 kidsundco. de
077 spox. de
078 tigerenten club. de
081 kinder. de
082 rtl. de
085 lizzynet. de
095 mandala-bilder. de
096 jolie. de
098 rossipotti. de
099 wdr. de
100 viva. tv
101 splas hkids. de
104 kids zone. de
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KategOrien system

Analyse ebene 1a: Start seite

Gegen stand: Gestal tung eines An gebots
Die Variablen werden in MAXQDA als Fallvariablen (im Kategorien system dunkler 
hinter legt) erfasst.
 

1 in anleh nung an aufenanger et al. (2008), S. 3.

Kategorie aus prägung anwei sung
Codierer offen er fassen Kürzel des Codierers
url genauer Domain-name Domain-namen mit er fassen
Datum des abrufs offen er fassen JJmmDD
uhrzeit des abrufs offen er fassen xx:xx
Webseitentyp1 internet seite von

 1. einer zeitschrift
 2. einer radio- bzw. fernseh-

sendung/einem rundfunk- 
bzw. fernsehsender

 3. dem Wohnort
 4. einem Spiele-anbieter
 5. ver einen
 6. Spielzeugherstellern
 7. fanclubs/Künstlern/Stars 

(z. b. musik, Sport)
 8. pädagogi schen institu-

tionen (z. b. lernserver, 
wie mathe-pirat, antolin)

 9. Suchmaschinen
10. portalen (z. b. msn, gmx)
11. video-/musik-plattformen 

(z. b. youtube, myvideo 
etc.)

12. [Sonsti ges]

einfachcodie rung

vor rangige zielgruppe der 
Webseite

1. Kinder
2. Jugend liche
3. erwachsene
4. Kinder, Jugend liche, er-

wachsene
5. Jugend liche und erwachsene
6. Kinder und eltern
7. Kinder und Jugend liche
8. [Sonsti ges]

einfachcodie rung

Die zielgruppe einer Webseite ist i. d. r. dem im-
pressum bzw. den mediadaten zu ent nehmen; im 
zweifel optische gestal tung und lebens welt.

Kinder: unter 14 Jahre

Jugend liche: unter 18 Jahre
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2 in anleh nung an aufenanger et al. (2008), S. 4.
3 in anleh nung an aufenanger et al. (2008), S. 4.
4 in anleh nung an Cai/zhao/botan (2010), S. 2, 9 f.
5 in anleh nung an Cai/zhao/botan (2010), S. 2, 9 f.

Kategorie aus prägung anwei sung
anzahl der Werbe erschei-
nungen

Numerisch er fassen Diese Kategorie greift nur für explizite Werbe-
formen (s. u.); ge zählt wird jede einzelne Wer-
bung.

tandemwer bungen werden als zwei Werbun gen 
codiert.

vor handensein eines 
onlines hops2

1. integriert auf der Webseite
2. über ver linkung auf einer 

externen Webseite
3. nicht vor handen

ein onlineshop gilt als vor handen, wenn a) das 
eigene Shoppingangebot auf einer anderen Seite 
mit eigener Second level Domain öffnet oder b) 
wenn produkte aus partners hops im Content-
bereich der unter suchten Website präsentiert 
werden.3

anbieter der Webseite 1. verein
2. unter nehmen
3. Öffent liche einrich tungen
4. privat-/einzelpersonen
5. nicht er mittel bar
6. [Sonsti ges]

mehrfachcodie rungen möglich

hier soll gemäß der rechts form im impressum 
codiert werden.

verein: e. v.

unter nehmen: ohg, gmbh, Kg, e. K., ag

Öffent liche einrich tungen: ministerien, behör-
den, Schulen, Kirchen

nicht er mittel bar: wenn kein impressum vor-
handen ist oder keine rechts form ge nannt ist.

gibt es auf der Website 
hinweise zum Daten-
schutz? 4

1. Ja
2. nein

hier soll erfasst werden, ob ein an gebot den 
nutzer über seine Daten schutz richtlinien infor-
miert (z. b. über einen link zu „Daten schutzer-
klärung“, „Daten schutz“, „privacy policy“).

Wo sind diese hinweise 
zum Daten schutz plat-
ziert? 5

1. oberer Seiten rand
2. rechter Seiten rand
3. linker Seiten rand
4. unterer Seiten rand
5. mitte
6. variiert

mehrfachcodie rungen möglich

im Codier-memo konkretisie ren, z. b.: unterer 
Seiten rand, unter der rubrik „recht liches“

Werbe(selbst-) 
er klärung des Webseiten-
anbieters

1. Ja
2. nein
3. [Sonsti ges]

gibt es auf der Webseite einen hinweis, der er-
klärt, was Werbung ist, was passiert wenn man 
auf die Werbung draufklickt und wie man wieder 
von einer Werbeseite zurück kommt auf die 
eigent liche Webseite?

hinweis auf Werbe-
ausblen dungs-möglich-
keit vor handen?

1. Ja
2. nein

gibt es einen hinweis oder button, dass Wer-
bung auf der internet seite aus geblendet werden 
kann?
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Analyse ebene 1b: Werbliche Segmente auf Start und Unter seiten

Gegen stand: Einbet tung einzelner werb licher Segmente auf Start‑ oder Unter seiten
Die Codie rung erfolgt in MAXQDA anhand der Ebene I b des Codewortbaums.

nr. Kategorie aus prägung anwei sung
i b 01 art der Werbe-

form
1. explizite Segmente
2. Sonstige Segmente
3. förderer/Sponsoren
4. Social media-verweise

1. explizite Segmente: alle Segmente einer Web-
seite, die offensicht lich und zweifels frei als 
werb liche Kommunika tion er schienen;

 Kriterien:
– werb liche Kennzeich nung (z. b. als „Wer-

bung“, „ad“, „advertising“ etc.)
– deut lich werb liche gestal tung des Seg-

ments und eindeutige ab hebung vom übri-
gen inhalt einer Seite (z. b. in form von 
bannern)

2. Segmente, die nicht zweifelsfrei als werbliche 
Segmente identifiziert, aber von Kindern als 
(vermeintlich) werblich eingeordnet werden 
können; mehrfachcodierung

 Kriterien:
– be sondere Kennzeich nungen, die auf grund 

ihrer Kontextualisie rungen un gewöhn lich 
sind,

– unkonventio nelle Werbekennzeich nungen 
(z. b. „performance advertising“),

– empfohlene inhalte resp. tipps,
– produktabbil dung ohne weiteren Kontext,
– gewinn spiele, die im Kontext des 

Webseiten angebots stehen oder cross-
mediale bezüge auf weisen,

– auf fällige hervor hebungen von Content,
– erkenn bare marken oder logos,
– nicht klar vom Content ab gehobene Seg-

mente, prominent platzierte „partner-
angebote“.

3. förderer/Sponsoren: anbieter, bei denen 
deut lich wird, dass sie das an gebot unter-
stützen oder mitfinanzie ren.

4. Social media-verweise: ver weise auf die 
 Social-media-Seiten des an gebots; achtung: 
Social-media-buttons, die im fließtext 
stehen, werden als „sonstige Segmente“ auf 
ebene i b codiert.
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6 in anleh nung an Cai/zhao/botan (2010), S. 13.
7 in anleh nung an Cai/zhao/botan (2010), S. 12.

nr. Kategorie aus prägung anwei sung
i b 02 Werbekategorie 1. Werbung für andere an-

gebote
2. Werbung für die gleiche 

marke
3. Doppelwer bung für eigene 

an gebote
4. Doppelwer bung für andere 

an gebote
5. [Sonsti ges]

einfachcodie rung

1. Werbung für andere an gebote: Werbung für 
ein produkt/eine Dienst leistung/eine marke, 
das/die nichts mit dem inhalt der Webseite/
dem an gebot zu tun hat.

2. Werbung für die gleiche marke: Werbung für 
produkte dergleichen marke (z. b. toggo. de + 
Super rtl oder Sendung mit der maus und 
maus-plüschtiere).

3. Doppelwer bung für eigene an gebote: 
Doppelwer bung ent hält zwei produkte oder 
Dienst leister, von denen mindestens eins das 
eigene an gebot ist.

4. Doppelwer bung für andere an gebote: 
Doppelwer bung ent hält zwei produkte oder 
Dienst leister, bei denen beide eigene an-
gebote darstellen.

i b 03 gestalteri sche 
Ähnlich keit zu 
den übrigen 
 inhalten6

1. Ja
2. nein

einfachcodie rung

1. gestalteri sche Ähnlich keit liegt vor: wenn die 
gestal tung sich hinsicht lich farbge bung, ty-
pografie, layout und gesamt erschei nungs bild 
des Segments nicht von den inhalten abhebt.

beispiel:
Der anbieter eines Spieleportals schaltet ein 
banner, das für ein Spiel wirbt. Sofern das 
banner optische Ähnlich keit zu den präsentier-
ten Spielen auf dem Spieleportal auf weist oder 
dort animierte Charaktere oder eine fiktive Welt 
ab gebildet werden, die sich in die Seite ein-
fügen, wurde das ent sprechende Werbesegment 
als ge stalterisch ähnlich codiert.

i b 04 merkmale des 
werb lichen 
 Segments7

1. grafisch
2. animiert
3. textuell
4. filmisch

einfachcodie rung

hier soll nur das codiert werden, was den grad 
der auf fällig keit aus macht.

1. grafisch: statisches bild/statische grafik im 
vordergrund; keine bewegung; auch logos.

2. animiert: bewegte bilder oder Schriftzüge/
texte; bewegung zentral.

3. textuell: nur text/text im vordergrund.
4. filmisch: nicht nur aneinander reihung von 

Standbildern, sondern fließende bewegun gen 
im Sinne von einzelnen Szenen oder videos; 
narra tion und Storytelling stehen hier im 
 vordergrund!
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8 vgl. Seibold 2002, S. 49 f. mehrfachcodie rung möglich.

nr. Kategorie aus prägung anwei sung
i b 05 (Sicht-)ebene 1. vor dem Seiten inhalt

2. hinter dem Seiten inhalt
3. Keine andere Sichtebene

einfachcodie rung

1. vor dem Seiten inhalt: Segment ist optisch 
vor gelagert/über lagernd.

2. hinter dem Seiten inhalt: Segment ist optisch 
hinter lagert.

3. Keine andere Sichtebene: Sichtebene ist 
 identisch mit der Seite, weil das an gebot in 
die Seite implementiert ist.

i b 06 rotation 8 des 
Werbeangebots:

1. Ja
2. nein

einfachcodie rung

als ver ände rung gilt: Der Wechsel des inhalts 
einer Werbung; Darstel lung eines neuen pro-
dukts/einer neuen Dienst leis tung.

i b 07 art der Werb-
kennzeich nung

 1. Keine Kennzeich nung
 2. ad
 3. -W-
 4. Werbung
 5. anzeige
 6. promo tion
 7. google-ad
 8. Sponsored by
 9. powered by
10. [Sonstiges]

mehrfachcodie rung möglich

hier geht es um die wört liche Kennzeich nung, 
die unmittel bar an der Werbung erfolgt.

i b 08 platzie rung  1. links-oben
 2. mitte-oben
 3. rechts-oben
 4. links-mitte
 5. mitte-mitte
 6. rechts-mitte
 7. links-unten
 8. mitte-unten
 9. rechts-unten
10. variiert/dynamisch
11. tandem

mehrfachcodie rung möglich

platzie rung: orientiert sich am „goldenen 
Schnitt“; ist immer relativ zur größe der gesam-
ten internet seite (entire page) zu be stimmen; 
die gesamte internet seite wird in neun optische 
felder unter teilt; ist der über wiegende teil der 
fläche mit Werbung belegt bzw. be findet sich 
der über wiegende teil der Werbung auf einer 
fläche, wird ent sprechend codiert.

10. variiert/dynamisch: Segment ver ändert 
 position oder umfang.

11. tandem: wird daran fest gemacht, ob die 
landing pages identisch sind; dabei sind 
beispiels weise ver änderte Werbeflächen auf 
der landing page nicht von bedeu tung; ins-
gesamt sollte es sich dennoch um dieselbe 
Seite handeln; bei der ent schei dung die url 
be rücksichti gen.



403

anhang a – an gebOts analyse

nr. Kategorie aus prägung anwei sung
i b 09 platzie rung in 

einer rubrik der 
Start seite

1. Werbung in einer/ m mit 
„Werbung“ ge kenn zeich-
neten rubrik/block

2. Werbung in einer/ m nicht 
mit „Werbung“ ge kennzeich-
neten rubrik/block

3. Werbung außerhalb einer/ s 
rubrik/blocks

einfachcodie rung

1. Werbung in einer/ m mit ‚Werbung‘ ge kenn-
zeich neten rubrik/block: z. b. rubrik „Wer-
bung“ auf toggo. de.

2. Werbung in einer/ m nicht mit „Werbung“ ge-
kennzeichneten rubrik/block: z. b. rubrik 
„Specials“ auf bavo. de.

3. Werbung außerhalb einer/ s rubrik/blocks: 
z. b. banner, hockeysticks, pop-ups.

i b 10 zielgruppe des 
Werbeangebots

1. Kinder
2. Jugend liche
3. erwachsene
4. Kinder, Jugend liche, er-

wachsene
5. Jugend liche und erwachsene
6. Kinder und erwachsene
7. Kinder und Jugend liche
8. [Sonsti ges]

einfachcodie rung

hier soll codiert werden, sofern und wie die 
zielgruppe explizit an gesprochen (z. b. „hey 
Kinder“, „für Kinder“) wird.

i b 11 Wird ein kon-
kretes produkt/
eine konkrete 
Dienst leis tung 
dargestellt?

1. Ja
2. nein

einfachcodie rung

hier soll codiert werden, was auf dem Screen-
shot sicht bar ist.

I b 12 Hersteller/Firma Code wurde ge löscht ---
i b 13 produkt name 1. [offen codieren]

2. nicht zu er kennen
mehrfachcodie rung möglich

offen codieren, das heißt, kontinuier lich die 
liste der Codes er gänzen.

hier soll das produkt codiert werden, das auf 
dem Screen shot/-video sicht bar ist. Der 
produkt  name muss auf der Seite erkenn bar sein, 
auf der die Werbung geschaltet ist. Das heißt, 
ist das produkt erst nach Klick auf die Werbung 
(auf der landing page) zu er kennen, wird „nicht 
zu er kennen“ codiert.
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9 in anleh nung an Cai/zhao/botan (2010), S. 13.

nr. Kategorie aus prägung anwei sung
i b 14 produkt-/

Dienst leis-
tungskategorie

 1. autos
 2. bildung/arbeit
 3. Community/Social 

 network/blog
 4. Computer-/Konsolen spiele
 5. events/Konzerte/ver an-

stal tungen
 6. heim[werker]bedarf/hobby
 7. hi-fi-/multimediageräte-/

zubehör
 8. immobilien
 9. Kleidung
10. Kosmetik-/hygieneartikel
11. medien-unterhal tung 

(film/Kino/ tv/musik/
buch)

12. nahrungs-/genuss mittel
13. non-profit-organisa tionen
14. onlineangebote-Dienst leis-

tungen
15. onlineangebote-entertain-

ment
16. onlineangebote-ratgeber/

beratung
17. onlineangebote-Shop
18. reisen
19. Spielzeug
20. Sport/gesund heit/fitness
21. verlag/online verlag
22. vor sorge/finanzie rung
23. Wetten/gewinnen
24. [Sonsti ges]

mehrfachcodie rung möglich

Welcher produkt kategorie ist das dargestellte 
produkt zuzu ordnen?

hier wird das codiert, was auf dem Screen shot 
sicht bar ist.

ggf. weitere Codie rungen er gänzen

i b 15 inhalt licher 
bezug zur Web-
seite9

1. Ja
2. nein

einfachcodie rung

inhalt licher bezug: produkt derselben Dach-
marke (z. b. die toggo-CD) oder an gebot aus 
einer thematisch ähnlichen Kategorie (z. b. ein 
käuf liches Spiel auf Spielaffe. de) dargestellt.
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10 in anleh nung an Cai/zhao/botan (2010), S. 12 f.
11 in anleh nung an Cai/gantz (2000), S. 203.
12 in anleh nung an Cai/zhao/botan (2010), S. 12.

nr. Kategorie aus prägung anwei sung
i b 16 Wie werden 

Kinder direkt 
an gesprochen 
bzw. zum an-
klicken des 
Werbelinks auf-
gefordert? 10

1. Keine auf forde rung
2. „Klick hier“
3. „Werde mitglied“
4. „mitmachen“
5. „gewinnen“
6. „registriere dich“ 11

7. [Sonsti ges]

mehrfachcodie rung

hier soll die auf forde rung (imperativ) codiert 
werden.

es soll nicht wört lich, sondern zuordnend co-
diert werden, z. b: „bitte hier klicken“ = „Klick 
hier!“.

nicht codiert werden soll, wenn der rezipient 
auf gefordert wird, weiter zulesen (z. b. 
„mehr …“, „read more …“, „hier geht’s 
lang …“).

i b 17 „ver lockung“/ 
anreiz12

1. geld
2. geschenke
3. gratis angebote
4. mitglied schaften
5. Keine
6. [Sonsti ges]

mehrfachcodie rung möglich

hier soll der anreiz (motiv) codiert werden.

i b 18 inhalt liche 
gestal tung der 
Werbung

1. einsatz von fiktiven medien-
figuren/Charakte ren

2. einsatz von realen medien-
personen

3. Darstel lung in der realen 
Welt

4. Darstel lung in einer fiktiven 
Welt

5. produkt-/Dienst leis tungs-
präsenta tion

mehrfachcodie rung möglich

Wird das produkt mit be kannten Charakte ren in 
Szene gesetzt? Wie ist die Werbung im hinblick 
auf emotionali tät ge staltet? Wird das produkt in 
einem emotionalen umfeld präsentiert?

1. fiktive medien figuren/Charaktere: figuren/
Charaktere, die Kindern aus anderen Kontex-
ten (fernsehen, zeitschriften etc.) bekannt 
sind (z. b. zeichen trick figuren, aber auch 
 Charaktere, z. b. hannah montana).

2. reale medien personen: personen, die Kindern 
aus anderen Kontexten bekannt sind (z. b. 
 politiker, Sportler, Schauspieler, musiker, z. b. 
Justin bieber).

3. Darstel lung in der realen Welt: Codieren, 
wenn das produkt/die Dienst leis tung in 
einem realen umfeld dargestellt ist.

4. Darstel lung in der fiktiven Welt: Codieren, 
wenn das produkt/die Dienst leis tung in 
einem fiktiven umfeld dargestellt ist.

5. produkt-/Dienst leis tungs präsenta tion: es 
werden bild lich ab gebildete produkte/Dienst-
leis tungen und auch textuell be schriebene 
produkte/Dienst leis tungen codiert; die 
produkt präsenta tion geht auf die 
produkteigen schaften ein.
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nr. Kategorie aus prägung anwei sung
i b 19 hinweise auf 

problemfälle 
(bzgl. häufig-
keiten und 
 inhalten); mög-
liche ent wick-
lungs beein-
trächti gungen

1. gewalthaltige inhalte
2. alkoholwer bung
3. redaktio nelle empfeh-

lungen/Webtipps
4. als Werbung ge kenn zeich-

net, obwohl keine Werbung
5. [Sonsti ges]

mehrfachcodie rung möglich

problemfälle sollen sich auf den inhalt der 
 Werbung be ziehen.

problemfälle sind zunächst offen zu er fassen.

i b 20 naviga tion – 
visuelle ebene: 
Wie wird die 
Werbung ge-
schlossen?

1. Schließen-button
2. „x“-button
3. „Close“-button
4. Schließen des fensters/tab
5. „zurück“-button
6. Schließt automatisch
7. [Sonsti ges]

mehrfachcodie rung möglich

hier soll die art der naviga tions möglich keit 
 codiert werden.

i b 21 an gebot wurde 
für weitere 
analyse aus-
gewählt

1. aus gewählt für analyse-
ebene 2

2. aus gewählt für analyse-
ebene 3

einfachcodie rung

Dient der Vor berei tung der Analysen auf den 
 weiteren Ebenen.
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Analyse ebene 2: Werbliche Erschei nungs formen auf der ver linkten Webseite 
(Landing Page)

Gegen stand: Konkrete Betrach tung von Werbeangeboten
Die Codie rung erfolgt in Maxqda anhand der Ebene II des Codewortbaums.

13 in anleh nung an Cai/zhao/botan (2010), S. 2, 9 f.

nr. Kategorie aus prägung anwei sung
ii 01 trenner: Wird 

darauf hin ge-
wiesen, dass 
man das an-
gebot ver lässt?

1. Ja
2. nein

einfachcodie rung

Wird codiert, wenn explizit auf das ver lassen 
der Seite hin gewiesen wird.

ii 02 Wo landen die 
Kinder?

1. gewinn spiel
2. produktinforma tion
3. Kauf-/bestell möglich keit
4. Download
5. Spiel
6. abo
7. Über blicks-/rubriken-Seite
8. [Sonsti ges]

mehrfachcodie rung möglich

hier soll der inhalt der landing page codiert 
werden.

ii 03 ent hielt land-
ing page ein 
formular zur 
eingabe persön-
licher Daten?

1. Ja
2. nein

einfachcodie rung

hier soll codiert werden, ob auf der landing 
page Daten im rahmen eines formulars o. Ä. 
 ab gefragt wurden.

ii 04 ent hält das for-
mular hinweise 
zur Daten-
verarbei tung?

1. Ja
2. nein

einfachcodie rung

hinweise und links zur Daten verarbei tung 
müssen im unmittel baren umfeld des formulars 
stehen (links auf allgemeine Daten schutz be-
stim mungen am ende der Seite nicht codieren).

ii 05 Wird nach dem 
einverständnis 
der eltern ge-
fragt? 13

1. Ja
2. nein

einfachcodie rung

hier wird codiert, ob nach dem einverständnis 
der eltern zur abgabe persön licher Daten ge fragt 
wird.

ii 06 Welche Daten 
werden ab-
gefragt?

1. name
2. adresse
3. telefon nummer
4. e-mail-adresse
5. alter
6. [Sonsti ges]

mehrfachcodie rung möglich

hier wird codiert, welche Daten ab gefragt 
werden.
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14 vgl. aumüller/thor (2014).

nr. Kategorie aus prägung anwei sung
ii 07 format der 

land ing page
1. gleiches browserfenster
2. neue Website
3. mashups
4. pop-up; pop-under
5. trailer/film
6. [Sonsti ges]

mehrfachcodie rung möglich

hier wird codiert, welches format die landing 
page hat.

1. gleiches brows erfenster: Die landing page 
öffnet sich im gleichen brows erfenster.

2. neue Website: Das anklicken des Segments 
führt dazu, dass sich eine neue Webseite mit 
anderer Second-level-Domain öffnet.

3. mashups: Werbliche Segmente des anbieters 
wurden in das an gebot integriert. hinter-
grundwissen: mashups sind Dienste, die durch 
Kombina tion von informa tionen aus unter-
schied lichen Quellen als eigenständige Daten-
quelle oder Dienst in fremde an gebote ein-
gebettet sind.14 beispiel google maps: Dieser 
Dienst wird oftmals in Webseiten von institu-
tionen oder geschäften ein gebunden, um den 
anfahrtsweg zu er läutern.

4. pop-up/pop-under: Die landing page er-
scheint als pop-up bzw. pop-under.

5. trailer/film: Die landing page er scheint als 
trailer/film.

ii 08 art der anspra-
che

1. fan
2. gewinn spieler
3. tester/experte
4. Käufer/Konsument
5. Keine direkte ansprache
6. [Sonsti ges]

mehrfachcodie rung möglich

hier soll codiert werden, welcher „Charakter“ 
dem beworbenen zu gesprochen wird.

ii 09 Wie kann man 
die Werbung 
ver lassen?

1. „Schließen“-button
2. „x“-button
3. „Close“-button
4. Schließen des fensters/tab
5. „zurück“-button
6. Schließt automatisch
7. [Sonsti ges]

einfachcodie rung

hier soll die art der naviga tions möglich keit 
 codiert werden.
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Analyse ebene 3: Unter seite

Gegen stand: Betrach tung einzelner, weder ge kennzeichneter noch optisch ab gehobener, 
von der Start seite aus er reich barer Unter seiten und darin ent haltenen Werbeelemente. 
Von der Start seite aus gehend, werden jeweils 2 inhalt liche An gebote an geklickt, die 
sich above und below the scroll be finden (d. h. auf dem Bildschirm bzw. unter halb 
des Bildschirmrandes be finden).
Die Codie rung erfolgt in MAXQDA anhand der Ebene III des Codewortbaums, 
weiter hin gemäß Ebene I b und II auf der jeweili gen Unter seite.

15 in anleh nung an den dem Webdesign ent stammen den aus druck ’above the fold‚(vgl. http://www.seolytics.de/lexicon/above-the-
fold/). hier ist die platzie rung im sicht baren bereich einer Webseite ge meint (ohne zu scrollen).
16 entsprechend wird die platzie rung im bei aufruf der Webseite/während der rezep tion nicht sicht baren bereich einer Webseite als 
„below the scroll“ be zeichnet.

nr. Kategorie aus prägung anwei sung
iii 01 platzie rung des 

an gebots auf 
dem bildschirm

1. above the scroll15

2. below the scroll16

1. above the scroll: bezieht sich auf den inhalt 
auf dem Screen, der sicht bar ist, ohne dass 
der nutzer scrollt.

2. below the scroll: bezieht sich auf den inhalt, 
der erst durch herunter scrollen zu sehen ist.

iii 02 Werbe imple-
men  tie rung

1. Ja
2. nein

einfachcodie rung

hier soll codiert werden, ob Werbung auf der 
unter seite implementiert ist.

iii 03 an gebots-
kategorie

1. Spiel
2. fernsehangebot
3. Kinofilm
4. basteln (malen)
5. Community
6. [Sonsti ges]

einfachcodie rung

um welches an gebot handelt es sich?
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vOrlage für stecKbrief zur analyse der dynamiK  
werblicher Online-angebOte

Lfd. Nr. des Angebots:  
Name des Angebots:
URL der Startseite:
Beobachtungszeitraum: 
Codierer-Kürzel:  

Allgemeine Informationen zum Onlineangebot 

Seit wann ist das Angebot online?
Zielgruppe des Onlineangebots?
(Bitte angeben, ob Zielgruppe 
ausgewiesen, sonst einschätzen)

Deskriptiver Teil 

Struktur/Aufbau der Internetseite/des Angebots?
Juni:
Dezember:

Layout/Gestaltung des Angebots?
Juni:
Dezember:

Werbevorkommen/Werbeflächen auf dem Angebot?
Juni:
Dezember:

Besonderheiten des Angebots in Bezug auf Werbung?
Juni:
Dezember:

Einschätzung der Geeignetheit für Kinder im Hinblick auf die Werbeimplementierung 
(Ist die Seite sehr überladen? Wird das Trennungsgebot beachtet? Sind die verwendeten Begrifflichkeiten für 
Kinder geeignet? Werden pornografische/gewalthaltige Inhalte präsentiert?)
Juni:
Dezember:

Sonstige Auffälligkeiten?
Juni:
Dezember:
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vOrlage für beaObachtungsbOgen zur analyse der dynamiK 
werblicher Online-angebOte

Lfd. Nr. des Angebots:  
Name des Angebots:
URL der Startseite:
Beobachtungszeitraum: 
Codierer-Kürzel:  

(Hier bitte Screenshots einfügen, mit der jeweiligen URL beschriften; Auffälligkeiten zum 
zuerst erfassten Angebot beschreiben) 

WOCHENTAG (Mo-Fr) 

Wochentag Datum Uhrzeit

 Screenshot 1 (Startseite) 
ggf. Screenshot von relevanten Werbeeinblendung (z. B. jugendschutzrelevant) 

Wochentag Datum Uhrzeit

 Screenshot 2 (Startseite) 
ggf. Screenshot von relevanten Werbeeinblendung (z. B. jugendschutzrelevant) 

Veränderungen zum vorherigen Erhebungszeitpunkt: 

…

ggf. Screenshot von relevanten Werbeeinblendung (z. B. weil jugendschutzrelevant) 

Wochentag Datum Uhrzeit

 Screenshot 3 (Startseite) 
ggf. Screenshot von relevanten Werbeeinblendung (z. B. jugendschutzrelevant) 

Veränderungen zum vorherigen Erhebungszeitpunkt: 

…

Wochentag Datum Uhrzeit

 Screenshot 4 (Startseite) 
ggf. Screenshot von relevanten Werbeeinblendung (z. B. jugendschutzrelevant) 

Veränderungen zum vorherigen Erhebungszeitpunkt: 

…
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WOCHENTAG (Sa/So) 

Wochentag Datum Uhrzeit 
   

Screenshot 1 (Startseite) 

ggf. Screenshot von relevanten Werbeeinblendung (z. B. weil jugendschutzrelevant) 

Wochentag Datum Uhrzeit 
   

Screenshot 2 (Startseite) 

ggf. Screenshot von relevanten Werbeeinblendung (z. B. weil jugendschutzrelevant) 

Veränderungen zum vorherigen Erhebungszeitpunkt: 

 
 

 

Wochentag Datum Uhrzeit 
   

Screenshot 3 (Startseite) 

ggf. Screenshot von relevanten Werbeeinblendung (z. B. weil jugendschutzrelevant) 

Veränderungen zum vorherigen Erhebungszeitpunkt: 

 
 

 

Wochentag Datum Uhrzeit 
   

Screenshot 4 (Startseite) 

ggf. Screenshot von relevanten Werbeeinblendung (z. B. weil jugendschutzrelevant) 

 

Veränderungen zum vorherigen Erhebungszeitpunkt: 
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stecKbrief sPezielle angebOtsfOrmen

Lfd. Nr. des Angebots:  

Name des Angebots:

URL der Startseite:

Beobachtungszeitraum: 

Codierer-Kürzel:  

Allgemeine Informationen zum Onlineangebot 
Seit wann ist das Angebot online?

Zielgruppe des Onlineangebots?
(Bitte angeben, ob Zielgruppe 
ausgewiesen, sonst einschätzen)

Deskriptiver Teil 

Struktur/Aufbau der Internetseite/des Angebots?

Layout/Gestaltung des Angebots?

Werbevorkommen/Werbeflächen auf dem Angebot?

Besonderheiten des Angebots in Bezug auf Werbung?

Einschätzung der Geeignetheit für Kinder im Hinblick auf die Werbeimplementierung 
(Ist die Seite sehr überladen? Wird das Trennungsgebot beachtet? Sind die verwendeten Begrifflichkeiten für 
Kinder geeignet? Werden pornografische/gewalthaltige Inhalte präsentiert?)

Sonstige Auffälligkeiten?
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rePräsentativfragebOgen (caPi)
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 - 2 - 13 5 410 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
GfK Enigma GmbH ∙ Burgstraße 3 ∙ 65183 Wiesbaden 

 
 Untersuchungs-Nr. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

A. Alter des Kindes   (Alter) 
 
  Jahre 

 
Progr.: Beenden, wenn jünger als 6 oder älter als 11 
Jahre. 

 
 

B 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

B. Geschlecht des Kindes männlich .......................................................... 1 
weiblich ............................................................ 2 

(Geschl) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

C. Progr.: Frage C nur bei 6-7 Jahre alten Kindern: 
Gehst du schon zur Schule? 

 
ja ......................................................................  1 
nein, noch nicht ................................................  2 
 

 
    D. 
     Ende 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Progr.: Separater Zwischenbildschirm 
In der Befragung, die ich jetzt gerne mit dir machen möchte, geht es darum, wie Kinder das Internet nutzen. Uns 
interessiert, was du im Internet machst, welche Angebote du gut findest und was du nicht so gern magst. Mit Internet 
meine ich nicht nur das Ansehen von Internet-Seiten, sondern auch Ansehen von Videos z.B. von Youtube, Email-
Schreiben, Chatten, Online-Spiele und alles sonstige, was man im Internet machen kann. Wenn du eine Frage nicht 
verstehst, sag‘ mir bitte Bescheid. 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
D. 

 
Wie oft gehst du ins Internet? 
 
Int.: Antworten vorlesen. Eine Antwort auswählen. 

 
jeden Tag .........................................................  1 
mehrere Male in der Woche .............................  2 
einmal in der Woche ........................................  3 
seltener als einmal in der Woche .....................  4 
nie ....................................................................  5 

(Qd) 
 
 
     I-1. 
 
 
     Ende 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
I-1. 

 
Und gehst du auch bei dir zu Hause ins Internet, egal ob über 
einen Computer Laptop, Tablet, Smartphone oder über ein 
anderes Gerät? 
 
Int.: Nur eine Antwort auswählen. 

 
ja ......................................................................  1 
nein ..................................................................  2 
 

(Qi1 ) 
 
 
 
 
     I-2a. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

I-2a. Wenn du ins Internet gehst, egal ob zu Hause oder anderswo, welche der Geräte, die du hier siehst, nutzt du dafür? 
Nutzt du dafür …? 
 
(Progr.: Die Antwortoptionen mit Bildern einprogrammieren). 
 
Int.: Antworten vorlesen und Bilder zeigen. Alle zutreffenden auswählen. 

 

 
  ja nein  

 einen Computer 1 2 (Qi2a.1) 

 einen Laptop 1 2 (Qi2a.2) 

 ein Tablet-PC oder iPad 1 2 (Qi2a.3) 

 ein Handy/Smartphone 1 2 (Qi2a.4) 

 eine Spielekonsole 1 2 (Qi2a.5) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

13 5 410 
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 - 3 - 13 5 410 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  (CAPI-Filter:) 
Hat Befragter in I-2a. bei mehr als einem Gerät mit ‚ja‘ 
geantwortet? 

 
 Ja .............................. 1 
 Nein ........................... 2 

 
I-2b. 
I-2c. 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I-2b. Und welches dieser Geräte nutzt du am häufigsten, um ins 
Internet zu gehen? 
(Progr.: Die laut I-2a. genutzten Geräte einblenden). 
Int.: Antworten vorlesen und Bilder zeigen. Eine Antwort 
auswählen. 

einen Computer ...............................................  1 
ein Laptop ........................................................  2 
ein Tablet-PC oder iPad ...................................  3 
ein Handy/Smartphone ....................................  4 
eine Spielekonsole ...........................................  5 

(Qi2b) 
 
 
 
 
. 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I-2c. 

Progr.: Text, wenn der Befragte laut I-2a. mehrere Geräte 
nutzt: 
Du sagtest, dass du am häufigsten < Antwort aus I-2b.> nutzt, 
um ins Internet zu gehen. Ist das dein eigenes Gerät? 
 
Progr.: Text, wenn der Befragte laut I-2a. nur ein Gerät nutzt: 
Du sagtest, dass du < Antwort aus I-2a.> nutzt, um ins 
Internet zu gehen. Ist das dein eigenes Gerät? 
 
Int.: Nur eine Antwort auswählen. 

 
ja, mein eigenes ...............................................  1 
nein ..................................................................  2 
 

(Qi2c) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I-2d. Darfst du das Gerät < wenn der Befragte mehrere Geräte laut 

I-2a nutzt: Antwort aus I-2b | wenn der Befragte laut I-2a nur 
ein Gerät nutzt: Antwort aus I-2a>  allein, ohne deine Eltern 
oder ältere Geschwister nutzen? 
 
Int.: Nur eine Antwort auswählen. 

 
ja ......................................................................  1 
nein ..................................................................  2 
 

(Qi2d) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Progr.: Separater Zwischenbildschirm 
Int.: Achtung, beim nächsten Bildschirm darf das Kind nicht mit auf den Bildschirm schauen! 

 
 
 

 

I-3. Was ist deine Lieblingsseite im Internet?  
 
(Int.: Falls Kind nichts antworten kann, nochmals 
nachfassen:) 
 
Auf welche Internetseite gehst Du denn öfter mal? 
 
Int.: Vorgaben nicht vorlesen!  
 
(Int.: Bitte nur eine Lieblingsseite aufschreiben. 
Hier bitte möglichst ein konkretes Angebot anklicken bzw. 
notieren, z.B. blinde-kuh.de, möglichst keine 
Angebotskategorien, z.B. Spieleseiten, Tierseiten, und keine 
Tätigkeiten, z.B. Suchmaschinen nutzen, Spiele spielen. 
Falls es aber absolut keine Möglichkeit zu einer konkreten 
Angabe gibt, bitte die Kategorie unter „Sonstige Nennung„ 
notieren. 
 
Die genannten Seiten werden unabhängig von der Endung 
(Domain) erfasst, d.h. wenn ein Kind z.B. nur Facebook 
oder Facebook.de sagt, bitte trotzdem bei Facebook.com 
eingeben.) 

Toggo.de .........................................................  1 
Youtube.com  ...................................................  2 
Blinde-Kuh.de ..................................................  3 
FragFinn.de .....................................................  4 
Wasistwas.de ...................................................  5 
KiKa.de ............................................................  6 
Google.de ........................................................  7 
Bravo.de ..........................................................  8 
Knuddels.de .....................................................  9 
Spielaffe.de ......................................................  10 
Myvideo.de ......................................................  11 
Toggolino.de ....................................................  12 
Facebook.com .................................................  13 
Die Maus (die Sendung mit der Maus)  
   bzw. wdrmaus.de ..........................................  14 
Kicker.de ..........................................................  15 
Helles-Koepfchen.de........................................  16 
Gmx.net ...........................................................  17 
Barbie.com.......................................................  18 
Sowieso.de ......................................................  19 
Kindernetz.de ...................................................  20 
Sonstige Nennung, und zwar ...........................  21 
 
____________________________________ .. (Qi3S) 
 
Weiß nicht/fällt nichts ein .................................  22 

(Qi3) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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 - 4 - 13 5 410 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Progr.: Separater Zwischenbildschirm 
Jetzt hast du ja Einiges darüber erzählt, wie du das Internet nutzt.  
Kommen wir nun zu einem anderen Thema. Mich interessiert jetzt, was du zum Thema „Werbung“ denkst.  

 
 
 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
W-1. 

 
Hast du das Wort „Werbung“ schon mal gehört? 
 
Int.: Nur eine Antwort auswählen. 

 
ja ......................................................................  1 
nein ..................................................................  2 
weiß nicht  .......................................................  3 
 

(W1) 
     W-2 
     W-3 
     W-3 

 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
W-2. 

 
Und weißt du, was Werbung ist? 
 
Int.: Nur eine Antwort auswählen. 

 
ja ......................................................................  1 
nein ..................................................................  2 
weiß nicht ........................................................  3 
 

(W2) 
W-4 
W-3 
W-3 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

W-3.  
Ich kann dir ja mal kurz sagen, was Werbung ist.  
 
(Progr.: den folgenden Satz nur einblenden, wenn in 
W-1=2 oder 3). Vielleicht kennst du das ja doch. 
 

Int: vorlesen: 

 

„Werbung, das sind zum Beispiel Texte, Bilder oder 
Filme, die gemacht werden, um Menschen darüber zu 
informieren, dass es zum Beispiel ein neues 
Spielzeug oder einen leckeren Joghurt gibt, um zu 
zeigen, was das Besondere daran ist und welche 
Vorteile es hat und um Menschen dazu zu bringen, 
das Spielzeug oder den Joghurt gut zu finden und es 
zu kaufen.“ 
 
Hast du solche Texte, Bilder oder Filme schon einmal 
gesehen? 
 
Int.: Nur eine Antwort auswählen. 

 
ja ......................................................................  1 
nein ..................................................................  2 
weiß nicht ........................................................  3 
 

(W3) 
     W-4 
     W-5 
     W-5 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

W-4. Hast du Werbung schon mal ... gesehen (bzw. gehört)? 
 
Int.: Die Frage mit jedem Medium vorlesen. 
 
Int.: Eine Antwort pro Zeile angeben. 

 

 
  ja nein weiß nicht   

 auf Plakaten 1 2 3 (W4.1) 

 im Fernsehen 1 2 3 (W4.2) 

 im Kino 1 2 3 (W4.3) 

 in Zeitungen oder Zeitschriften  1 2 3 (W4.4) 

 im Radio 1 2 3 (W4.5) 

 im Internet 1 2 3 (W4.6) 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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W-4a. Was meinst du, weshalb wird Werbung gemacht? Ich lese dir mal einige Möglichkeiten vor und du sagst mir bitte immer, 
ob du meinst, dass deshalb Werbung gemacht wird. 
 
Int.: Eine Antwort pro Zeile angeben. 

 

 
  Stimmt das oder nicht?  
  Ja Nein weiß nicht  

 
Werbung wird gemacht, damit man erfährt, was es Neues 
gibt. 

1 2 3 (W4a.1) 

 Werbung wird gemacht, damit man mehr Sachen kauft. 1 2 3 (W4a.2) 

 Werbung wird gemacht,um Leute neugierig zu machen. 1 2 3 (W4a.3) 

 Werbung wird gemacht, um Leute zu unterhalten. 1 2 3 (W4a.4) 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
W-4b. 

 
Und wie findest du Werbung?  
 
(Progr.: Skala durch Smilies visualisieren). 
 
Int.: Antworten vorlesen und Bilder zeigen. Eine Antwort 
auswählen. 

 
sehr gut ............................................................  1 
gut....................................................................  2 
geht so .............................................................  3 
nicht so gut ......................................................  4 
überhaupt nicht gut ..........................................  5 
weiß nicht (Int.: nicht vorlesen) ........................  6 
 

 
 

(W4b) 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
W-5. 

 
Was meinst du: Stimmt das, was in der Werbung gezeigt 
oder gesagt wird? Würdest du sagen: ...? 
 
Int.: Antworten vorlesen. 
 
Int.: Nur eine Antwort auswählen. 

 
das stimmt immer ............................................  1 
das meiste stimmt ............................................  2 
das meiste stimmt nicht. ..................................  3 
das stimmt nie. .................................................  4 
weiß nicht (Int.: nicht vorlesen) ........................  5 
 

(W5) 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
W-6a. 

 
Redet ihr manchmal zu Hause über Werbung? Also z.B. 
wenn es mal was Lustiges in der Werbung gab oder wenn du 
etwas nicht verstanden hast oder auch einfach nur so? 
 
Int.: Nur eine Antwort auswählen. 

 
ja ......................................................................  1 
nein ..................................................................  2 
weiß ich nicht/kann mich nicht erinnern ...........  3 

(W6a) 
     W-6b 
     W-7a 
     W-7a 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W-6b. Und über was redet ihr dann so? Ich lese dir mal ein paar Dinge vor, worüber man reden kann. Und du kannst mir dann 
einfach sagen, ob ihr darüber zu Hause schon mal geredet habt.  
 
Int.: Eine Antwort pro Zeile angeben. 

 

 
 

 ja nein 
weiß nicht 

(nicht vorlesen) 
 

 
Habt ihr zu Hause schon mal darüber geredet, was 
Werbung ist? 

1 2 3 (W6b.1) 

 
Habt ihr zu Hause schon mal darüber geredet, wer 
Werbung macht? 

1 2 3 (W6b.2) 

 
Habt ihr zu Hause schon mal darüber geredet, wie man 
Werbung im Internet erkennen kann? 

1 2 3 (W6b.3) 

 
Habt ihr zu Hause schon mal darüber geredet, dass man 
nicht einfach im Internet alles anklicken soll? 

1 2 3 (W6b.4) 

 
Habt ihr zu Hause schon mal darüber geredet, was man 
machen kann, wenn man aus Versehen im Internet auf 
eine Werbung geklickt hat? 

1 2 3 (W6b.5) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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W-7a. 

 
Und wie ist das in der Schule? 
Habt ihr in der Schule im Unterricht schon einmal über 
Werbung gesprochen? 
 
Int.: Nur eine Antwort auswählen. 

 
ja ......................................................................  1 
nein ..................................................................  2 
weiß ich nicht/kann mich nicht erinnern ...........  3 
 

(W7a) 
 W-7b 

O-1 
O-1 

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

W-7b. Und über was habt Ihr in der Schule geredet?  
 
Int.: Eine Antwort pro Zeile angeben. 

 

 
 

 ja nein 
weiß nicht 

(nicht vorlesen) 
 

 
Habt ihr schon mal in der Schule darüber geredet, was 
Werbung ist? 

1 2 3 (W7b.1) 

 
Habt ihr schon mal in der Schule darüber geredet, wer 
Werbung macht? 

1 2 3 (W7b.2) 

 
Habt ihr schon mal in der Schule darüber geredet, wie 
man Werbung im Internet erkennen kann? 

1 2 3 (W7b.3) 

 
Habt ihr schon mal in der Schule darüber geredet, dass 
man nicht einfach im Internet alles anklicken soll? 

1 2 3 (W7b.4) 

 
Habt ihr schon mal in der Schule darüber geredet, was 
man machen kann, wenn man aus Versehen im Internet 
auf eine Werbung geklickt hat? 

1 2 3 (W7b.5) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Neu 
OX. 

Jetzt geht es mal nur um Werbung, die es so auf Seiten im 
Internet gibt. Ist dir schon mal Werbung auf Seiten im Internet 
aufgefallen? 
 

 
 Ja .............................. 1 
 Nein ........................... 2 

(O0) 
O-1 
O-2 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O-1. 

 
Und wie findest du Werbung im Internet?  
 
(Progr.: Skala durch Smilies visualisieren). 
 
Int.: Antworten vorlesen und Bilder zeigen. Eine Antwort 
auswählen. 

 
sehr gut ............................................................  1 
gut....................................................................  2 
geht so .............................................................  3 
nicht so gut ......................................................  4 
überhaupt nicht gut ..........................................  5 
weiß nicht (Int.: nicht vorlesen) ........................  6 
 

 
 

(O1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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 Progr.: Separater Zwischenbildschirm 
Int.: Achtung, beim nächsten Bildschirm darf das Kind nicht mit auf den Bildschirm schauen! 

 
 
 

 

O-1a. Wenn Du mal an alle Arten von Werbungen denkst, die du im 
Internet kennst, würdest du mir verraten, woran du Werbung 
im Internet erkennst?  
 
(Mehrfachnennungen möglich) 
 
Fällt dir noch was anderes ein, woran du Werbung im 
Internet erkennst? 
 
Int.: Ganz viel Zeit lassen! Die Vorgaben nicht vorlesen, 
sondern die Antworten des Kindes  einsortieren! 
 

weil sie anders aussieht als der Rest der  
Internetseite .....................................................  1 (O1a.1) 
 
weil da manchmal ‚Kaufen/Anzeige/Werbung‘  
steht .................................................................  2 (O1a.2) 
 
Ich erkenne das, weil ich das ‚Produkt‘ schon  
kenne ...............................................................  3 (O1a.3) 
 
weil da manchmal der Preis steht ....................  4 (O1a.4) 
 
weil ich die Werbung aus dem Fernsehen  
oder aus dem Radio oder aus der  Zeitung  
kenne ...............................................................  5 (O1a.5) 
 
weil die Werbung immer an derselben Stelle auf einer 
Internetseite ist ................................................  6 (O1a.6) 
 
weil auf dieser Seite an dieser Stelle immer  
Werbung ist......................................................  7 (O1a.7) 
 
weil oben rechts ein „x“ steht, mit dem 
 man das Fenster schließen kann................  ...  8 (O1a.8) 
 
Ich weiß nicht, woran man das erkennen kann  9 (O1a.9) 
 
Sonstige Nennung, und zwar ...........................  10 (O1a.10) 
 
 
_____________________________________________ (O1S) 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
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O-2. 

 
Jetzt zeige ich dir ein Foto einer Internetseite. 

 

 
  

Progr.: Screenshot 1 ohne Kästen einblenden. 
 

 
 
O-2a. 

 
Kennst du die Seite? 
 
Int.: Nur eine Antwort auswählen. 
 
Variablen: 
O2a.1 = toggo 
O2a.2 = YouTube 
O2a.3 = Spielaffe 
O2a.4 = Wasistwas 

 
ja ......................................................................  1 
nein ..................................................................  2 
weiß ich nicht/kann mich nicht erinnern ...........  3 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
O-3. 

 
Progr.: Screenshot 1 mit Kästen einblenden. 

 

 
 Wir haben hier vier Dinge auf dieser Internetseite rot eingerahmt. Bitte schau die eingerahmten Stellen mal an. INT: Die 

vier eingerahmten Stellen zeigen. 
 
Bitte sage mir für jeden Kasten, ob du glaubst, dass das Werbung ist oder nicht und wie dir die Werbung gefällt. 
 
Starten wir mit Kasten 1: 
 
(Anweisung: Jeder Kasten bekommt rechts unten eine kleine Nummer. Nummer für Nummer mit dem Kind durchgehen 
und die zwei Fragen stellen.) 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

O-4a. Int.: Auf Kasten 1 deuten: 
Was glaubst du: Ist das Werbung oder nicht? 
 
Variablen: 
O4a.1 = toggo 
O4a.2 = YouTube 
O4a.3 = Spielaffe 
O4a.4 = Wasistwas 

 
 Ja .............................. 1 
 Nein ........................... 2 

 
O-4b 
O-4c 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O-4b. Und wie findest du diese Werbung?  

 
(Progr.: Skala durch Smilies visualisieren). 
 
Int.: Antworten vorlesen und Bilder zeigen. Eine Antwort 
auswählen. 
 
Variablen: 
O4b.1 = toggo 
O4b.2 = YouTube 
O4b.3 = Spielaffe 
O4b.4 = Wasistwas 

 
sehr gut ............................................................  1 
gut....................................................................  2 
geht so .............................................................  3 
nicht so gut ......................................................  4 
überhaupt nicht gut ..........................................  5 
weiß nicht (Int.: nicht vorlesen) ........................  6 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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O-4c. Nun zu Kasten 2: 
Int.: Auf Kasten 2 deuten: 
Was glaubst du: Ist das Werbung oder nicht? 
 
Variablen: 
O4c.1 = toggo 
O4c.2 = YouTube 
O4c.3 = Spielaffe 
O4c.4 = Wasistwas 

 
 Ja .............................. 1 
 Nein ........................... 2 

 
O-4d 
O-4e 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O-4d. Und wie findest du diese Werbung?  

 
(Progr.: Skala durch Smilies visualisieren). 
 
Int.: Antworten vorlesen und Bilder zeigen. Eine Antwort 
auswählen. 
 
Variablen: 
O4d.1 = toggo 
O4d.2 = YouTube 
O4d.3 = Spielaffe 
O4d.4 = Wasistwas 

 
sehr gut ............................................................  1 
gut....................................................................  2 
geht so .............................................................  3 
nicht so gut ......................................................  4 
überhaupt nicht gut ..........................................  5 
weiß nicht (Int.: nicht vorlesen) ........................  6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

O-4e. Nun zu Kasten 3: 
Int.: Auf Kasten 3 deuten: 
Was glaubst du: Ist das Werbung oder nicht? 
 
Variablen: 
O4e.1 = toggo 
O4e.2 = YouTube 
O4e.3 = Spielaffe 
O4e.4 = Wasistwas 

 
 Ja .............................. 1 
 Nein ........................... 2 

(O4e) 
O-4f 

O-4g 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O-4f. Und wie findest du diese Werbung?  

 
(Progr.: Skala durch Smilies visualisieren). 
 
Int.: Antworten vorlesen und Bilder zeigen. Eine Antwort 
auswählen. 
 
Variablen: 
O4f.1 = toggo 
O4f.2 = YouTube 
O4f.3 = Spielaffe 
O4f.4 = Wasistwas 

 
sehr gut ............................................................  1 
gut....................................................................  2 
geht so .............................................................  3 
nicht so gut ......................................................  4 
überhaupt nicht gut ..........................................  5 
weiß nicht (Int.: nicht vorlesen) ........................  6 

 

(O4f) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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O-4g. Nun zu Kasten 4: 
Int.: Auf Kasten 4 deuten: 
Was glaubst du: Ist das Werbung oder nicht? 
 
Variablen: 
O4g.1 = toggo 
O4g.2 = YouTube 
O4g.3 = Spielaffe 
O4g.4 = Wasistwas 

 
 Ja .............................. 1 
 Nein ........................... 2 

 
O-4h 
O-4i  

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O-4h. Und wie findest du diese Werbung?  

 
(Progr.: Skala durch Smilies visualisieren). 
 
Int.: Antworten vorlesen und Bilder zeigen. Eine Antwort 
auswählen. 
 
Variablen: 
O4h.1 = toggo 
O4h.2 = YouTube 
O4h.3 = Spielaffe 
O4h.4 = Wasistwas 

 
sehr gut ............................................................  1 
gut....................................................................  2 
geht so .............................................................  3 
nicht so gut ......................................................  4 
überhaupt nicht gut ..........................................  5 
weiß nicht (Int.: nicht vorlesen) ........................  6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
O-4i. 

 
Nun zum nächsten ein Foto. 
 
  Fragen O-2a. – O4h. für Screenshots 2,3 und 4 wiederholen. 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
O-5. 

 
Jetzt gibt es ja auch noch andere Arten von Werbung im 
Internet. Ich würde gern wissen: Ist es schon einmal 
vorgekommen, dass du etwas im Internet machen wolltest, 
wie z.B. ein Spiel spielen, und plötzlich ein Werbefilm 
auftauchte, den du erst einmal abwarten musstest, bevor du 
weitermachen konntest? 
 
Int.: Nur eine Antwort auswählen. 

 
ja ......................................................................  1 
nein ..................................................................  2 
weiß ich nicht (Int.: nicht vorlesen) ...................  3 
 

(O5) 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
O-6. 

 
Letzte Frage: Du hast vorhin gesagt, dass Deine 
Lieblingsseite < Antwort aus I-3> ist. Gibt es denn auf dieser 
Seite eigentlich auch Werbung? 
 
Int.: Nur eine Antwort auswählen. 

 
ja ......................................................................  1 
nein ..................................................................  2 
weiß ich nicht (Int.: nicht vorlesen) ...................  3 
 

(O6) 
  
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

So, das war es schon.  
Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und meine Fragen beantwortet hast! Es war sehr interessant, mit dir zu sprechen. 
Jetzt hätte ich noch einige Fragen an deine Mutter / deinen Vater (Erziehungsberechtigte Person, die beim Interview 
dabei ist). 
 
Int.: Die nachfolgenden Fragen richten sich nicht mehr an das Kind, sondern an die erziehungsberechtigte Person, die 
beim Interview dabei ist. 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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1.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Geschlecht der befragten erwachsenen Person eingeben. männlich .......................................................... 1 
weiblich ............................................................ 2 

(S1) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Darf ich fragen, wie alt Sie sind?  
                                       Jahre 

(S2) 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

3.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? Deutsch ........................................................... 1 
andere Staatsangehörigkeit, und zwar ............. 2 
 
__ _________________________________ ..(S3S) 

(S3) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

4.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Welche Position in der Familie haben Sie in Bezug auf das 
befragte Kind? 
 
(Progr.: je nach Geschlecht aus Frage 1 die männlichen bzw. 
die weiblichen Optionen ein/ausblenden) 

Mutter .............................................................. 1 
Stiefmutter ....................................................... 2 
Vater ................................................................ 3 
Stiefvater ......................................................... 4 
Sonstiges, und zwar:........................................ 5 
__ _________________________________ ..(S4S) 

(S4) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

5.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wie ist Ihr Familienstand? Sie können gegebenenfalls auch 
mehrere zutreffende angeben. 
 
 

verheiratet ........................................................ 1 
in Partnerschaft lebend .................................... 2 
ledig/allein stehend .......................................... 3 
geschieden ...................................................... 4 
verwitwet .......................................................... 5 

(S5.1) 
(S5.2) 
(S5.3) 
(S5.4) 
(S5.5) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

6a.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wie viele Kinder bzw. Jugendliche unter 18 Jahren leben in 
Ihrem Haushalt? Bitte zählen Sie das Kind, das bei der 
Untersuchung mitgemacht hat, mit. 

 
                                  Kinder unter 18 Jahren 

(S6a) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

6b Können Sie mir bitte das genaue Alter aller Kinder bzw. Jugendliche unter 18 Jahren nennen, die in Ihrem Haushalt 
leben? Fangen Sie bitte mit dem Jüngsten an. 

 

 
6c. Und ist das ein Mädchen oder ein Junge?  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  Programmieranweisung: Anzahl der Kinder aus Frage 6 als Vorgabe programmieren! Alter und Geschlecht des Kindes aus den Fragen 
A+B vorprogrammieren. 
 

 b)  c) Geschlecht   

 Alter  Mädchen Junge   

1. Kind 
(S6b.1) 

 1 2 (S6c.1) 
 

2. Kind 
(S6b.2) 

 
 

 1 2 (S6c.2) 
 

3. Kind 
( S6b.3) 

 1 2 (S6c.3) 
 

4. Kind 
( S6b.4) 

 1 2 (S6c.4) 
 

5. Kind 
( S6b.5) 

 1 2 (S6c.5) 
 

6. Kind 
( S6b.6) 

 1 2 (S6c.6) 
 

 - 12 - 13 5 410 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Kind 

( S6b.7) 

 1 2 (S6c.7) 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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7a. Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? 
 
 

Hauptschulabschluss .......................................  1 
Realschulabschluss .........................................  2 
Abitur/Fachhochschulreife ...............................  3 
Polytechnische Oberschule..............................  4 
Hochschulabschluss (FH, Universität) .............  5 
kein Abschluss .................................................  6 
(andere“ - nur wenn sonst absolut nicht 
 einordenbar, z.B. Abschluss im Ausland, den 
 sie selbst nicht einstufen können) ...................  7 

(S7a) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7b. Progr.: Nur fragen, wenn lt. Frage 5 verheiratet oder in 

Partnerschaft lebend 
 
Was ist der höchste Bildungsabschluss Ihres Partners/Ihrer 
Partnerin? 
 
 
 
 

Hauptschulabschluss .......................................  1 
Realschulabschluss .........................................  2 
Abitur/Fachhochschulreife ...............................  3 
Polytechnische Oberschule..............................  4 
Hochschulabschluss (FH, Universität) .............  5 
kein Abschluss .................................................  6 
(andere“ - nur wenn sonst absolut nicht 
 einordenbar, z.B. Abschluss im Ausland, den 
 sie selbst nicht einstufen können) ...................  7 

(S7b) 
 
 
 
 
 
 
 

   
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

8a. Welche der folgenden Geräte befinden sich in Ihrem 
Haushalt? 
 
 

Computer mit Internetzugang ...........................  1 
internetfähige Spielekonsole, stationär oder tragbar 2 
internetfähiges Handy oder Smartphone ..........  3 
Tablet-PC, z.B. iPad, Microsoft Surface ...........  4 

(S8a.1) 
(S8a.2) 
(S8a.3) 
(S8a.4) 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

8b. Welche der folgenden Geräte besitzt das Kind, das im 
Interview befragt wurde, allein oder zusammen mit 
seinen Geschwistern? 
 
Progr.: nur Geräte einspielen, die laut 8a im Haushalt 
vorhanden sind. 

Computer mit Internetzugang ...........................  1 
internetfähige Spielekonsole, stationär oder tragbar 2 
internetfähiges Handy oder Smartphone ..........  3 
Tablet-PC, z.B. iPad, Microsoft Surface ...........  4 

(S8b.1) 
(S8b.2) 
(S8b.3) 
(S8b.4) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

8c. Welche der folgenden Geräte darf das Kind, das im 
Interview befragt wurde, allein nutzen, also ohne 
Begleitung von Erwachsenen oder älteren 
Geschwistern? 
 
Progr.: Geräte einspielen, die laut 8a im Haushalt 
vorhanden sind. 

Computer mit Internetzugang .................................... 1 
internetfähige Spielekonsole, stationär oder tragbar . 2 
internetfähiges Handy oder Smartphone ................... 3 
Tablet-PC, z.B. iPad, Microsoft Surface3 .................. 4 
 

(S8c.1) 
(S8c.2) 
(S8c.3 
(S8c.4 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Haben Sie mit <Name des befragten Kindes> schon einmal 
darüber gesprochen, was Onlinewerbung bzw. Werbung im 
Internet ist? 

 
 Ja ..............................  1 
 Nein ..........................  2 

(S9) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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10.  (INT.: Bundesland) 
 

Schleswig-Holstein...........................................    1 
Hamburg ..........................................................    2 
Niedersachsen .................................................    3 
Bremen ............................................................    4 
Nordrhein-Westfalen ........................................    5 
Hessen ............................................................    6 
Rheinland-Pfalz ...............................................    7 
Baden-Württemberg.........................................    8 
Bayern .............................................................    9 
Saarland ..........................................................  10 
Berlin ...............................................................  11 
Brandenburg ....................................................  12 
Mecklenburg-Vorpommern ..............................  13 
Sachsen ...........................................................  14 
Sachsen-Anhalt ...............................................  15 
Thüringen ........................................................  16 

(St01) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

11.  (INT.: Ortsgröße) pol 
 

bis unter 5.000 Einwohner ...............................  1 
    5.000 bis unter   20.000 Einwohner .............  2 
  20.000 bis unter   50.000 Einwohner .............  3 
  50.000 bis unter 100.000 Einwohner .............  4 
100.000 bis unter 500.000 Einwohner .............  5 
500.000 Einwohner und mehr..........................  6 

(St02) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

  
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Untersuchung! 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Beispiel‑Screenshot (journalistisch‑)redaktionelles Angebot –  
Startseite toggo.de [25. 10. 2013]17

17 von den vier markierten Segmenten stellen Segment 1 und Segment 2 die explizit werblichen Segmente dar.
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Beispiel‑Screenshot Plattform – Startseite Youtube.com [25. 10. 2013]18

18 von den vier markierten Segmenten stellt Segment 2 das explizit werbliche Segment dar.
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Beispiel‑Screenshot Service‑/Einstiegsportal – Startseite Spielaffe.de [25. 10. 2013]19

19 von den vier markierten Segmenten stellen Segment 2 und Segment 4 die explizit werblichen Segmente dar.



430

Beispiel‑Screenshot Produkt‑/Herstellerwebseite – Startseite Wasistwas.de [25. 10. 2013]20

20 von den vier markierten Segmenten stellen Segment 1 und Segment 2 die explizit werblichen Segmente dar.
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instrumente der rezeP tiOns analyse

Leitfaden Einzelinterview Rezep tions analyse

thema frageformulie rung
vor stel lung Der laptop sollte zu beginn noch halb zu geklappt sein, damit das Kind bei den 

ersten fragen nicht ab gelenkt wird.
Hallo, mein Name ist xy. Wir be fragen zurzeit an Schulen ganz viele Kinder. Uns interes-
siert, wie Du und andere Kinder in Deinem Alter be stimmte Internet seiten finden.
Dabei geht es nicht um richtige oder falsche Antworten, sondern ganz allein um Deine 
Sicht weise.
Ich würde mir gern mit Dir gemeinsam einige An gebote ansehen und von Dir wissen, 
was Du an diesen toll findest und was Dir nicht so gut ge fällt. Okay?
Unser Gespräch würde ich gern auf zeichnen, damit ich jetzt nicht so viel mitschreiben 
muss.
audio-gerät einschalten
Wichtig: Wenn das Kind sehr leise spricht, mikrofon dichter an das Kind heran-
schieben, Kind bitten, lauter zu sprechen oder ein externes mikrofon an schließen.

einlei tung Bevor wir uns im Internet einige Seiten an schauen, habe ich noch ein paar allgemeine 
Fragen an Dich. Mich würde interessie ren … 

1.  internet ausstat tung 
(zu hause)

bist du viel im internet?
–  Wo nutzt Du denn das internet?
–  hast Du zu hause die möglich keit ins internet zu gehen?
–  Kannst Du von Deinem eigenen zimmer aus ins internet gehen?
–  Welches gerät nutzt Du dafür?

2.  internetnut zung 
(zu hause)

gehst Du allein ins internet oder ist immer jemand dabei (z. b. vater, mutter, 
 geschwister etc.)?
–  Was schaut ihr euch dann im internet an?
–  Wer ent scheidet, was Du Dir im internet an schauen darfst?
–  Darfst Du Dir alles im internet an schauen, was Du möchtest?
gibt es etwas im internet, was Du nicht machen darfst?
–  Was darfst Du denn nicht machen?
–  Warum darfst Du das nicht machen?

3.  lieblings angebote hast Du eine lieblings seite im internet?
–  Wie bist Du auf diese Seite ge kommen/auf merksam ge worden?
–  Was ge fällt Dir an dieser Seite be sonders gut?
–  gibt es auch etwas, was Dir daran nicht so gut ge fällt?
–  Was ge fällt Dir denn daran nicht?
gibt es über haupt etwas, was Dich im internet richtig stört?
–  erzähl doch mal, was Dich daran [hier Antwort des Kindes auf greifen] so sehr stört.

betrach tung konkreter 
onlineangebote

Jetzt würde ich mir gern mit Dir gemeinsam einige Internet seiten genauer ansehen.
Camtasia-aufzeich nung starten
: Überblicks seite mit den Screens hots der aus gewählten 10 Seiten zeigen.
Wir haben hier 10 ver schiedene Internet seiten, aus denen Du auswählen kannst.
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thema frageformulie rung
4.  bekannt heit der aus-

gewählten an gebote
Diese zehn Seiten stehen zur Auswahl.
Welche von diesen An geboten kennst Du?
ggf. die 10 an gebote mit dem Kind durch gehen, um zu sehen, ob das Kind ein an-
gebot (er-)kennt.
ggf. Schwierig keiten/auf fällig keiten notieren.
–  Welche Seite möchtest Du Dir zuerst an schauen?
[Kind wählt sich ein An gebot aus]

5.  gründe für die 
 auswahl der Seite

okay, Du hast Dir [Name der Seite] aus gewählt.
u ausgewählte internet seiten im beobach tungs bogen notieren
Kommentare oder andere auf fällig keiten im beobach tungs bogen notieren
Das Kind muss sich nicht nur auf der Start seite auf halten, sondern darf auf der 
ganzen internet seite surfen.
–  Warum hast Du Dir diese Seite aus gewählt?
–  Wie gut kennst Du die Seite? nutzt Du die Seite häufiger?

6.  beschrei bung des 
 an gebots

Erzähl mir noch mal, was Du alles auf der Seite siehst.
–  Was kann man denn alles auf der Seite machen?
u Kommentare im beobach tungs bogen notieren
Das Kind das an gebot be schreiben lassen
Wenn das Kind während der onlinenut zung von sich aus Werbung thematisiert oder 
auf Werbung reagiert hat (z. b. ein pop-up weg ge klickt hat), wird im folgenden 
darauf ein gegangen

7.  Cross mediale bezüge –  Woher kennst Du denn (name der figur, Sendung etc.)?
Wenn das Kind an gebote (z. b. figuren, Sendun gen) aus anderen medien kennt, kurz 
darauf ein gehen.
–  Wie findest Du das?

8.  Wahrneh mung von 
Werbung

a)  Wenn Werbung von Kindern während der beobach tung erwähnt oder darauf 
 reagiert wird:

Du hast ja auf der Seite [Name des Internetangebots] gesagt [Zitat aus Beobach tungs-
bogen].
–  Woran hast Du erkannt, dass das Werbung ist?
–  Was hast Du damit ge meint, als Du das gesagt hast?
–  oder: Du hast da ja diese Seiten, die auf getaucht sind, wieder weg geklickt. Warum 

hast Du das ge macht?
–  Siehst Du noch woanders Werbung?
Kinder auf fordern, mit der maus auf die Werbung zu zeigen (ohne zu klicken!).
an das von den Kindern ge nannte merkmal an knüpfen (z. b. blinken) und nach 
 anderen Webseiten elementen fragen (z. b. Du hast gesagt, das ist Werbung, weil es 
blinkt. ist dies hier auch Werbung?)
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21 Den Kindern, die an geben, noch nie den begriff „Werbung“ gehört zu haben, wird eine erläute rung vor gelesen, was Werbung ist 
(vgl. hierzu https://www.mediasmart.de/wissen/werbe-abc/warum-gibt-es-werbung. html, eine etwas andere Defini tion auch bei Dörr/
Klimmt/Daschmann 2011, S. 207).

thema frageformulie rung
b)  Wenn Werbung von den Kindern während der beobach tung nicht erwähnt/darauf 

reagiert wurde:
Jetzt hast Du mir ja schon be schrieben, was es auf der Seite alles zu sehen gibt. Auf 
dieser Seite hat sich außerdem noch Werbung ver steckt. Hast Du sie schon ent deckt? 
Zeig doch einmal mit der Maus auf alle Werbun gen, die Du auf der Seite findest.
Kinder auf fordern, mit der maus auf die Werbung zu zeigen (ohne zu klicken!).
–  Woran er kennst Du, dass das Werbung ist?
–  Siehst Du noch woanders Werbung?
an das von den Kindern ge nannte merkmal an knüpfen (z. b. blinken) und nach ande-
ren Webseiten elementen fragen (z. b. Du hast gesagt, das ist Werbung, weil es 
blinkt. ist dies hier auch Werbung?)
nachdem das Kind aus führ lich auf das an gebot ein gegangen ist, wird zum nächsten 
an gebot über gegangen.
Du hast mir ja jetzt schon ganz viel zu dieser Seite erzählt. Ich würde mir gern mit Dir 
noch eine weitere Seite an schauen. Welche magst Du Dir als nächstes ansehen?
wiederho lung der voran gegangenen schritte 4–8 (mind. 1-mal max. 3-mal)
¸ an dieser stelle gibt der unter suchungs leiter an, wie viel zeit noch bis zum 
ende des interviews zur ver fügung steht. das interview sollte dann mit den 
fragen 9 bis 14 fort gesetzt werden.

9.  Werbewissen Jetzt haben wir uns ja einige An gebote an gesehen und Du hast mir ja ganz viel dazu 
erzählt. Mich würde noch folgende Frage interessie ren.
und Du hast ja jetzt auch schon ein paar mal das Wort „Werbung“ benutzt/gehört.
–  Weißt Du, was das ist?
–  Wie würdest Du anderen Kindern in Deinem alter er klären, was Werbung ist?
–  Kannst Du noch einmal genauer er klären, was Du damit meinst?
Wenn das Kind den begriff nicht kennt:
–  Was könntest Du Dir denn darunter vor stellen?
Was glaubst Du denn, warum gibt es Werbung? hast Du eine idee?
immer über prüfen/nach fragen, ob die Kinder sich auf internet- oder tv-Werbung be-
ziehen.

10.  (online)werbe-
erfahrungen

Werbung, das sind zum Beispiel Bilder, die ge macht werden, um Menschen darüber zu 
informie ren, dass es zum Beispiel ein neues Spielzeug oder einen leckeren Joghurt gibt, 
um zu zeigen, was das Besondere daran ist und welche Vor teile es hat und um Men-
schen dazu zu bringen, das Spielzeug oder den Joghurt gut zu finden und es zu 
kaufen.21

Werbung gibt es zum Beispiel im Fernsehen, in Zeitschriften, im Kino oder im Internet.
Wo hast Du denn schon überall Werbung gesehen?
nachfragen, ob Kind auch erfah rung mit onlinewer bung hat.
–  hast Du denn im internet auch schon mal Werbung gesehen?
–  Was war das für eine Werbung? (be schreiben lassen)
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22 in anleh nung an Sandberg/gidlöf/holmberg (2011).
23 in anleh nung an Dörr, Klimmt, Daschmann (2011); Schulze (2013).
24 in anleh nung an Schulze (2013).

thema frageformulie rung
–  hast Du schon mal auf Werbung ge klickt? 22

–  Was ist dann passiert?
Wenn Kinder noch nie auf Werbung im internet ge klickt haben:
–  hast Du eine idee, was passie ren würde, wenn Du da drauf klickst?
–  Wieso meinst Du, dass das passie ren würde?

11.  einfluss eltern/
Schule

haben Deine eltern schon einmal mit Dir über Werbung ge sprochen?
–  Was haben sie zur Werbung gesagt?
–  habt ihr euch auch über internet werbung unter halten?
–  Worum ging es dabei?
habt ihr in der schule auch schon mal über Werbung ge sprochen?
–  Worum ging es dabei?
–  ging es dabei auch um internet werbung?

12.  reflexion/bewer-
tung von Werbung

Wie findest Du es, dass im internet Werbung vor kommt?
–  Was findest Du daran gut/nicht so gut?
Dem Kind ggf. anregun gen geben, z. b. langweilig, interessant, störend, etc.23

–  gibt es eine Werbung im internet, die Dir be sonders gut ge fällt?
–  Was genau ge fällt Dir daran?
hast Du Dich auch schon mal über Werbung im internet geärgert?
–  erzähl doch mal, wie war das?
Was würdest Du sagen: Stimmt das alles, was in der Werbung gesagt wird?
–  und wieso meinst Du, dass das stimmt/nicht stimmt?
–  Woher weißt Du das?

13.  einfluss von Wer-
bung auf Kauf-
entschei dung

hast Du schon mal etwas im internet gesehen, was Du un bedingt haben wolltest?
evtl. unter stüt zungs hilfe, z. b. wenn das Kind geburts tag hat und sich geschenke 
über legt? oder Weihnachten? 24

–  Was war das?
–  Wo hast Du das denn gesehen?

14.  ab schluss frage Jetzt sind wir auch schon am Ende. Du hast mir richtig gut weiter geholfen. Was mich 
jetzt noch interessie ren würde ist, welche von den Seiten, die wir uns an gesehen haben, 
Dir am besten ge fallen hat.
–  Warum hat Dir [Name der Seite] am besten ge fallen?
Danke, dass Du mitgemacht hast. Du hast uns sehr ge holfen!
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Beobachtungsbogen Einzelinterviews

 
Datum:  

Name des Kindes:  

Ort:  

Beobachter/in:  

Dauer der Sitzung mit dem Kind: _____________ Minuten 

Mit welchem Aufnahmegerät wurde das Gespräch  
aufgenommen?  

Beobachtung während der ungestützten Internetnutzung 
 

Ausgewählte
Angebote  

Kind kommentiert Werbung 
(Kurzreaktion/Kommentar des Kindes 

beschreiben 

Kind klickt Werbung an 
(Weiteren Verlauf der Internutzung 

kurz beschreiben) 

Angebot 1  
 
 
 

Angebot 2  
 
 
 

Angebot 3  
 
 
 

Angebot 4  
 
 
 

  

12 13 14 15 
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Allgemeine Beobachtung 

 

Wie sicher navigiert das Kind durch das Internet? 

 Sehr sicher (navigiert selbstständig und ohne Hilfe des Interviewers) 

 Sicher (gelegentliche Fragen an den Interviewer) 

 unsicher (häufige Rückfragen an den Interviewer) 

Probleme bei der Navigation 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Allgemeine Auffälligkeiten in Bezug auf das Thema Werbung  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Sonstige Anmerkungen 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Gedächtnisprotokoll Einzelinterviews

Name des/der Interviewer/in (Kürzel)

Datum und Ort des Interviews

Anfangsbuchstabe vom Namen 
des Kindes

Geschlecht

Alter

Individuelle Faktoren des Kindes
 Aussehen (z. B. zierlich, klein)
 Habitus
 Sprachfähigkeiten
 Interesse am Thema
 Individuelle Besonderheiten

Gesprächssituation
 Wo fand das Gespräch statt?
 Gesprächsatmosphäre
 Auffälligkeiten in nonverbalen 

Reaktionen 
(z. B. schien sich unwohl zu fühlen 
bei Fragen nach Internet)

 Störfaktoren/Besonderheiten 
(z. B. Kind ist abgelenkt durch 
Anwesenheit anderer)

Inhaltliche Stichpunkte
 Standen bestimmte Themen  im 

Mittelpunkt des Gesprächs? Welche 
(insbesondere im Hinblick auf 
Onlinewerbung)?

Sonstige Besonderheiten
 Inhaltliche Besonderheiten

(z. B. „Kam immer wieder auf ein 
bestimmtes Angebot zu sprechen“,
„hat wahrscheinlich Frage X nicht 
richtig verstanden.“)

Sonstiges
 Jede Beobachtung der Interviewer ist 

wertvoll.
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ElternfragebogenElternfragebogen 

 

Liebe Eltern, 
vielen Dank für Ihr Einverständnis, dass Ihr Kind an unserer Studie „Kinder und 
Onlinewerbung“ teilnehmen darf. Um das Thema möglichst umfassend zu untersuchen, 
benötigen wir von Ihnen noch einige Angaben. In dem Fragebogen geht es vor allem um das 
Thema Onlinenutzung in der Familie. 

Ihre Angaben werden alle anonymisiert, selbstverständlich vertraulich behandelt und 
werden nicht an Dritte weitergeleitet.  

 
Angaben zur Person 

1. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an: 
  weiblich   männlich 
 

2. Wie alt sind Sie? ____________ Jahre 
 

3. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? 
  deutsch 
  andere Staatsangehörigkeit und zwar: ____________________________________ 
 

4. Welche Position in der Familie haben Sie in Bezug auf das befragte Kind? 

  Mutter   Stiefmutter 

  Vater   Stiefvater 

  Sonstiges ___________________________  
 

5. Wie ist Ihr Familienstand? (Sie können mehrere Kreuze machen.) 
  verheiratet 
  in Partnerschaft lebend 
  ledig/alleinstehend 
  geschieden 
  verwitwet 
 

 

Zusammensetzung der Familie 

6. Bitte tragen Sie Anzahl, Geschlecht und Alter Ihrer Kinder ein: 
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Achtung: Bitte beachten Sie, wenn mehr als eines Ihrer Kinder an der Untersuchung 
teilnimmt, füllen Sie bitte für jedes Kind einen separaten Fragebogen aus!  

Kind Alter Geschlecht Welches Kind nimmt an der Untersuchung 
teil? (Bitte ankreuzen) 

1    
2    
3    
4    

 
Berufliche Situation                     
 

7a) Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? 7b) Was ist der höchste Bildungsabschluss 
Ihres Partners/Ihrer Partnerin?  
(wenn Sie keine/n Partner/in haben, bitte weiter mit 
Fragen 8a/8b) 

  Kein Schulabschluss   Kein Schulabschluss 

  Hauptschulabschluss   Hauptschulabschluss 

  Realschulabschluss   Realschulabschluss 

  Abitur/Fachhochschulreife   Abitur/Fachhochschulreife 

  Polytechnische Oberschule   Polytechnische Oberschule 

  anderer Schulabschluss: 
_______________________________________ 

  anderer Schulabschluss: 
____________________________________ 

  Berufsausbildung   Berufsausbildung 

  Hochschulabschluss (FH, Universität)   Hochschulabschluss (FH, Universität) 

 
Medienausstattung 
 

8a) Welche der folgenden Geräte befinden sich 
in Ihrem Haushalt? 

8b) Welches der folgenden Geräte besitzt 
das Kind, das im Interview befragt wird, 
im eigenen Zimmer? 

  Computer mit Internetzugang   Computer mit Internetzugang 

  internetfähige Spielekonsole  
(stationär oder tragbar) 

  internetfähige Spielekonsole  
(stationär oder tragbar) 

  internetfähiges Handy/Smartphone   internetfähiges Handy/Smartphone 

  Tablet-PC (z. B. iPad, Microsoft Surface)   Tablet-PC (z. B. iPad, Microsoft Surface) 

Elternfragebogen 

 

Liebe Eltern, 
vielen Dank für Ihr Einverständnis, dass Ihr Kind an unserer Studie „Kinder und 
Onlinewerbung“ teilnehmen darf. Um das Thema möglichst umfassend zu untersuchen, 
benötigen wir von Ihnen noch einige Angaben. In dem Fragebogen geht es vor allem um das 
Thema Onlinenutzung in der Familie. 

Ihre Angaben werden alle anonymisiert, selbstverständlich vertraulich behandelt und 
werden nicht an Dritte weitergeleitet.  

 
Angaben zur Person 

1. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an: 
  weiblich   männlich 
 

2. Wie alt sind Sie? ____________ Jahre 
 

3. Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? 
  deutsch 
  andere Staatsangehörigkeit und zwar: ____________________________________ 
 

4. Welche Position in der Familie haben Sie in Bezug auf das befragte Kind? 

  Mutter   Stiefmutter 

  Vater   Stiefvater 

  Sonstiges ___________________________  
 

5. Wie ist Ihr Familienstand? (Sie können mehrere Kreuze machen.) 
  verheiratet 
  in Partnerschaft lebend 
  ledig/alleinstehend 
  geschieden 
  verwitwet 
 

 

Zusammensetzung der Familie 

6. Bitte tragen Sie Anzahl, Geschlecht und Alter Ihrer Kinder ein: 
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Mediennutzung 
Achtung: Bitte beantworten Sie alle nachfolgenden Fragen für das Kind, das im Rahmen 
dieser Studie befragt wird. 
 
9. Seit welchem Lebensjahr nutzt Ihr Kind das Internet? ____________________________________ 
 

10. Was macht Ihr Kind am Computer bzw. im Internet am häufigsten (z. B. sich informieren, E-
Mails schreiben, Communities nutzen, spielen etc.)? 

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Nutzt Ihr Kind mit einem Handy/Smartphone das Internet? 
  ja   nein 
 

12. An wie vielen Tagen hat Ihr Kind in der letzten Woche das Internet genutzt (egal ob über den 
Computer, das Handy/Smartphone oder ein Tablet-PC, z. B. iPad, Microsoft Surface)? 

 

Gar 
nicht 
 

1 Tag/ 
Woche 
 

2 Tage/ 
Woche 
 

3 Tage/ 
Woche 
 

4 Tage/ 
Woche 
 

5 Tage/ 
Woche 
 

6 Tage/ 
Woche 
 

Täglich 
 
 

 Weiß 
nicht 
 

 

13. Wenn Ihr Kind an einem normalen Tag das Internet nutzt (egal ob über den Computer, das 
Handy/Smartphone  oder ein Tablet-PC, z. B. iPad, Microsoft Surface), wie lange ist das dann 
etwa? (Bitte Stunden und Minuten angeben, z. B. 3 Std. und 10 Min.) 

 
_____ Std. und _________ Min. 

 

14. Wer bestimmt in Ihrer Familie, was Ihr Kind im Internet macht/spielt?         
(Sie können mehrere Antworten ankreuzen.) 

  Mutter 

  Vater 

  Das Kind grundsätzlich selbst 

  Andere Personen, und zwar: ____________________________________ 
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15. Wie häufig nutzt Ihr Kind die nachfolgenden Internetangebote? 
(Bitte in jeder Zeile eine Antwort ankreuzen.) 

 sehr 
oft 

eher 
oft 

eher 
selten nie 

Internetseiten von einer Radio- bzw. Fernsehsendung     
Internetseiten von einer Zeitschrift (z. B. Geolino)     
Internetseiten von einem Rundfunk- bzw. Fernsehsender     
Internetseite von der Schule     
Internetseite von der Stadt/dem Wohnort     
Spieleseiten (z. B. Spiel-Affe)     
Internetseiten von Vereinen (z. B. Musikverein, Fußballverein)     
Internetseiten von Spielzeuganbietern/-marken  
(z. B. Playmobil, Barbie, Lego) 

    

Internetseiten von Fanclubs (z. B. Musik, Sport)     
Soziale Netzwerke (z. B. Facebook)     
Internetseiten von pädagogischen Institutionen 
(z. B. Lernserver, z. B. Mathe-Pirat, Antolin)     

 
16. Welche Internetseiten besucht Ihr Kind regelmäßig? 

______________________________________________________________________________________ 
 
17. Welches ist die aktuelle Lieblingsinternetseite Ihres Kindes? 

______________________________________________________________________________________ 
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18. Wenn Sie an die Onlinenutzung Ihres Kindes denken, wie besorgt sind Sie in Bezug auf folgende 
Themen? (Bitte in jeder Zeile eine Antwort ankreuzen.) 

Ich bin besorgt ... 
sehr  etwas kaum 

gar 
nicht 

betrifft 
mein 
Kind 
nicht 

... dass mein Kind mit Inhalten in Berührung 
kommen könnte, durch die es gefühlsmäßig 
überfordert wird. 

     

... dass Werbung im Internet bei meinem Kind 
Konsumwünsche weckt. 

     

... dass mein Kind zu viel Zeit im Internet verbringt.      

... dass mein Kind im Internet von anderen belästigt  
werden könnte.  

     

... dass mein Kind persönliche Informationen 
weitergeben könnte.  

     

... dass mein Kind Angebote anklickt, die hohe 
Kosten verursachen können. 

     

... dass mein Kind sich im Internet anderen 
gegenüber schlecht benehmen könnte.  

     

... dass mein Kind mit falschen Leuten in Kontakt 
kommen könnte. 

     

 
 
19. Welche der folgenden Aussagen treffen auf Ihr Kind zu? 

(Bitte in jeder Zeile eine Antwort ankreuzen.) 

 

Trifft voll 
und ganz 

zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 
nicht 

zu 

Trifft 
gar 

nicht 
zu 

Weiß 
nicht 

Mein Kind kann Werbung im Internet sicher von 
anderen Inhalten unterscheiden. 

     

Mein Kind weiß, was Onlinewerbung ist.      
Mein Kind weiß, welche Absichten hinter Werbung 
stecken. 

     

Mein Kind nimmt Werbung im Internet nicht wahr. 
Sie beeinflusst seine Internetnutzung nicht. 

     

Mein Kind lässt sich leicht durch Werbung auf einer 
Internetseite vom eigentlichen Angebot ablenken. 

     

Mein Kind besucht nur Internetseiten, die werbefrei 
sind und ist noch nicht mit Onlinewerbung in 
Berührung gekommen. 
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20. Wenn Sie nun an Ihre eigene Internetnutzung denken: Welche der folgenden Aussagen treffen 
auf Sie zu? (Bitte in jeder Zeile eine Antwort ankreuzen.) 

 

Trifft voll 
und ganz 

zu 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 
nicht 

zu 

Trifft 
gar 

nicht 
zu 

Weiß 
nicht 

Mich stört die Werbung im Internet.      
Ohne Werbung funktioniert das Internet nicht/ist das 
Internet nicht finanzierbar. Ich nehmen sie daher in 
Kauf. 

     

Ich stehe der Werbung im Internet kritisch 
gegenüber. 

     

Werbung im Internet ist normal und unbedenklich.  
Man muss  nur wissen, wie man damit umgeht. 

     

Onlinewerbung ist größtenteils sehr unterhaltsam.       
Ich blende Werbung bei meiner Internetnutzung aus. 
Sie stört mich nicht. 

     

 

21. Haben Sie mit Ihrem Kind schon einmal über das Thema Onlinewerbung gesprochen? 
Wenn ja, worüber haben Sie mit Ihrem Kind gesprochen? 

  ja ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
  nein  
 
22. Haben Sie mit Ihrem Kind spezielle Regeln zum Thema Onlinewerbung vereinbart? 

 Wenn ja, was sind das für Regeln? 
  ja ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
  nein  
 

23. Hat Ihr Kind schon einmal negative Erfahrungen mit Onlinewerbung gemacht? 
Wenn ja, bitte kurz beschreiben. 

  ja ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
  nein 
  weiß nicht 
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24. Haben Sie auf dem Computer, den Ihr Kind nutzt, einen Werbeblocker installiert? 
  ja   nein    weiß nicht 
 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Wenn Sie noch weitere Anmerkungen, Anregungen 
oder Wünsche zum Thema Kinder und Werbung haben, können Sie diese hier gern noch notieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 

Vielen Dank! 
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anhang b – rezePtiOnsstudie

Leitfaden Lehrer gespräche

1. Internet ausstat tung und Internet zugang in der Schule bzw. der Klasse
 – Inwieweit ver fügt die Schule über Computer mit Internet zugang, die von den 

Kindern ge nutzt werden können?
 – Gibt es Computer mit Internet zugang in der Klasse?
 – Wie sieht die Nutzungs praxis der Kinder aus (wie häufig und zu welchen 

Zwecken wird das Internet ge nutzt)?
 – Wie eigenständig nutzen die Kinder das Internet?

2. Werberezep tion der Schüler im Kontext allgemeiner Internetrezep tion im Unter‑
richt
 – Inwieweit war Onlinewer bung schon einmal Thema in der Klasse? Wenn ja: 

Was wurde be sprochen bzw. thematisiert? Wie wurde das Thema im Unter‑
richt auf gegriffen? Auf welche Unter lagen haben Sie zurück gegriffen? Sind 
Ihnen Unter richts materialien zu dem Thema bekannt?

 – Wie wird mit Onlinewer bung in der Klasse/Schule um gegangen?

3. Einstel lung der Lehrer zur Werberezep tion von Schülern und Bewer tung der 
kind lichen Werberezep tion
 – Wie kompetent können die Kinder in Ihrer Klasse Ihrer Einschät zung nach 

mit Onlinewer bung umgehen?
 – Wie schätzen Sie das Werbe verständnis (Wissen, was Werbung ist und welches 

Ziel sie ver folgt) der Kinder ein?
 – Inwieweit können die Kinder aus Ihrer Sicht Onlinewer bung sicher er kennen 

bzw. von anderen Inhalten unter scheiden?
 – Haben Sie schon einmal be obachtet, dass Kinder während der Onlinenut zung 

auf werb liche An gebote ge stoßen sind? Wie sind die Kinder damit um ge gan‑
gen?

4. Schulische Restrik tionen der kind lichen Internet‑/Werbenut zung
 – Inwieweit gibt es an Ihrer Schule Regeln zur Internetnut zung?
 – Gibt es be sondere Regeln für die Internetnut zung in der Klasse?
 – Wenn ja: Wurde im Zusammen hang mit den Regeln auch über das Thema 

Onlinewer bung ge sprochen?
 – Ist auf den Computern eine be sondere Kinder schutz software installiert?
 – Ist auf den Computern ein Werbeblocker und/oder Pop‑up‑Blocker installiert?
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5. Wahrneh mung potenzieller Risiken der kind lichen Werbekonfronta tion
 – Wenn Sie an das Thema Onlinewer bung denken, was sind aus Ihrer Sicht 

die größten Risikobereiche? Nachfragen: Worin besteht das genaue Risiko?
 – Welche Werbeformen finden Sie be sonders problematisch?

6. Angaben zur Person
 – Darf ich er fahren, wie alt Sie sind?
 – Welche Fächer unter richten Sie in der Klasse?
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